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Vorwort 

Mit dem Blick nach vorne  

Am Anfang stand die Idee von Freunden des Jubilars, eine kleine Fest-
schrift heraus zu bringen. Einige Gespräche und eine knappe Literaturrecher-
che später war klar, dass sich das Vorhaben zu einem umfangreichen Werk 
auswachsen würde, zu einer Publikation, die an das „Handbuch der gemein-
nützigen Wohnungswirtschaft“ von Korinek/Nowotny (1994) anschließen sollte. 
Es zeigte sich, dass die Initiative auf ein breites Bedürfnis in der Branche stieß, 
Literatur zum Sektor zu schaffen. Es ist uns als Herausgeber eine Freude und 
Ehre, im vorliegenden Band einer so großen Zahl ausgewiesener Expertinnen 
und Experten ein Forum bieten zu können.  

An der ursprünglichen Idee, die Wohnungsgemeinnützigkeit in all ihren 
sozialen, juristischen, ökonomischen und finanztechnischen Aspekten darzu-
stellen, wurde ebenso festgehalten wie daran, Wissenschafter, Praktiker und 
Politiker zu Wort kommen zu lassen. Im Ergebnis entsteht ein, trotz seines 
Facettenreichtums, überraschend konsistentes Bild des österreichischen Mo-
dells der Wohnungsgemeinnützigkeit. Die in weiten Teilen übereinstimmende 
Wahrnehmung des Sektors ist kennzeichnend für seinen Stellenwert im politi-
schen System in Österreich. 

Das Buch ist in fünf Abschnitte gegliedert: Der Abschnitt „Wohnungs-
gemeinnützigkeit als Europäisches Modell“ versucht eine Positionsbestim-
mung des österreichischen Wegs im Kontext der Europäischen Union. Der 
Erfolg österreichischer Wohnungspolitik wird an den Ergebnissen offensicht-
lich. Das bestätigt nicht nur den bisherigen Weg, sondern führt auch zur Frage, 
inwieweit sich dieses Modell für die Lösung dringender wohnungspolitischer 
Probleme in anderen Ländern, insbesondere den mittel-ost-europäischen Trans-
formationsländern, eignet. 

Mit dem „dritten Weg“ im Abschnitt „Wohnungsgemeinnützigkeit als 
Teil des politischen Systems“ ist einerseits der viel zitierte Charakter des Sys-
tems zwischen Markt und Staat angesprochen. Differenzierter betrachtet geht 
es um die Erfüllung von „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse“. In den Bereichen, wo der Markt keine ausreichenden Ergebnisse 
liefert, ist staatliches Handeln in differenzierter Form notwendig. Zwischen 
den herkömmlichen Modellen der „Erfüllungsverantwortung“ und der „Ge-
währleistungsverantwortung“ zeigt die spezifische Ausformung der österrei-
chischen Wohnungsgemeinnützigkeit einen dritten Weg staatlicher und priva-
ter Verantwortungsteilung von sehr hoher Effizienz auf.  
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Der Abschnitt „Entwicklung des legistischen Systems“ beleuchtet die his-

torische Entwicklung des Sektors – die Wurzeln der Wohnungsgemeinnützig-
keit und der Wohnbauförderung werden bis ins 18. (!) Jahrhundert zurück 
verfolgt – und analysiert wesentliche Aspekte der aktuellen Rechtslage.  

Im Abschnitt „Gemeinnützige als Wirtschaftsfaktor“ wird auf die 
wirtschaftlichen Potenziale des Sektors eingegangen. Angesichts der aktu-
ellen Immobilienkrise in den USA wird dabei der besondere Stellenwert 
der Wohnungsgemeinnützigkeit wegen der volkswirtschaftlich stabilisie-
renden Wirkung dieses Sektors besonders deutlich. 

Der Abschnitt „Schaffung von sozial gebundenem nachhaltigem Wohn-
raum“ schließlich zeigt eine historische und eine heutige „Kernkompetenz“ des 
gemeinnützigen Sektors auf. Die Schaffung von leistbarem Wohnraum für 
breite Bevölkerungsschichten war und ist die Daseinsberechtigung der Woh-
nungsgemeinnützigkeit. Heute zeigt sich aber darüber hinaus eine weitere 
Kernfunktion, nämlich aufzuzeigen, dass der Gebäudesektor auch mit minima-
lem Energieverbrauch auskommen kann. Die Gemeinnützigen beweisen mit 
zahlreich ausgeführten Passivhäusern, dass ein Paradigmenwechsel bei der 
Raumheizung umsetzbar ist.  

In der Zusammenschau der Beiträge ist die Wohnungsgemeinnützigkeit 
auch im Rückblick, aber vor allem mit dem Blick nach vorne dargestellt – 
ganz im Sinne des Jubilars, dem es immer darum ging, aus profunder Kenntnis 
vergangener Entwicklungen in kooperativer Abstimmung mit Entscheidungs-
trägern aus allen Lagern dem Sektor neue Möglichkeiten zu eröffnen. Politik 
wird von Persönlichkeiten gemacht. Helmut Puchebner ist für die Entwicklung 
der Wohnungsgemeinnützigkeit in Österreich von entscheidender Bedeutung. 
Dafür und für vieles mehr gehört ihm unser aller Dank und Anerkennung. 

Lieber Helmut Puchebner, ad multos annos! 
 
 
 
 
Wien, im Februar 2008  Klaus Lugger und Michael Holoubek 

Herausgeber 
 
 



 

Vorwort 

Gemeinnützige Wohnungswirtschaft  
als Grundform unternehmerischer  
Wohnungswirtschaft 

Der Anlass zur Herausgabe der vorliegenden Festschrift fällt in ein Jahr, 
das mehrfach Gelegenheit zum Ge-, Be- und Nachdenken gibt. Auch woh-
nungsbezogene Anlässe fallen darunter. Sie sind zwar in der Öffentlichkeit nur 
wenig bekannt, sind aber nichtsdestotrotz von anhaltender Wirkung – so man-
che davon finden in den vorliegenden Ausführungen ihre Darstellung.  

(Wohn-)Gebäude haben im Durchschnitt eine höhere Lebenserwartung 
als der Mensch. Sie legen daher nicht nur Zeugnis früherer Geschehnisse ab, 
sondern stellen mit ihrem dauernden Gebrauch die Nachhaltigkeit der Unter-
nehmung Wohnung unter Beweis – sei es als bauliches Produkt oder als orga-
nisatorische und wirtschaftliche Leistung. 

So lässt sich abschätzen, dass zur Geburtsstunde des mit vorliegender 
Festschrift bedachten Jubilars von den rund vier Millionen heute in Österreich 
vorhandenen Wohnungen ein gutes Viertel bereits errichtet war. Ebenso lässt 
sich sagen, dass zu diesem Zeitpunkt bereits an die 150 gemeinnützigen Bau-
vereinigungen existierten und zu einem überwiegenden Teil bereits auf jahr-
zehntelange Aktivitäten zurückblicken konnten (wenngleich sie aufgrund der 
damaligen politischen Rahmenbedingungen überwiegend an der freien Entfal-
tung verhindert waren). Rund die Hälfte dieser Bauvereinigungen ist auch 
heute noch aktiv, viele weitere sind dazugekommen.  

Das Auftreten der gemeinnützigen Bauträger, Vermieter und Verwalter – 
um nur einmal alle von ihnen ausgeübten wirtschaftlichen Funktionen zu nen-
nen – ist vielleicht jene Facette des österreichischen Wohnungswesens, um die 
die meisten Fehleinschätzungen kursieren. Ähnliches gilt im Übrigen für viele 
europäische Länder. Kaum beachtet wird, dass der gemeinnützige Wohnbau 
im Grunde genommen die ursprüngliche Form der Wohnungserstellung und 
Wohnungsvermietung auf unternehmerischer Ebene überhaupt ist. Er entwi-
ckelte sich in Abgrenzung zum Zinshaus als individuellem Vermögensgegen-
stand, indem er eine neue Rationalität für die Bewirtschaftung auf Ebene eines 
betriebswirtschaftlich agierenden Unternehmens definierte. Darüber hinaus 
wurde das Verhältnis zwischen „Hausherr“ und Mieter als Bittsteller entweder 
in genossenschaftliche Mitbestimmung transformiert oder auf die Ebene Kun-
de-Anbieter gehoben. Die spezifischen gemeinnützigen Elemente – die Orien-
tierung am Bedarf anstelle der Gewinnmaximierung und die Bindung des 
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Vermögens – scheinen fast notwendige Bedingung für die unternehmerische 
Form der Vermietung zu sein. Ohne sie hätte weder in Österreich noch in sei-
nen Nachbarländern die Vermietung als Unternehmensgegenstand in nen-
nenswertem Umfang entstehen können. Dennoch wird die Bereitstellung von 
Wohnraum durch gemeinnützige Organisationen zuweilen als „marktfremdes“ 
Element angesehen, das einem „privaten“ Wohnungsmarkt unterlegen sei und 
ihm besser zu weichen habe. Dem ist entgegenzuhalten, dass die wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Realität offenbar über das Lehrbuchwissen des 
Marktes hinausgeht und dass sich in gewissen wirtschaftlichen Bereichen – zu 
denen auch das Wohnungswesen gehört – aufgrund spezifischer Bedingungen 
auch spezifische Formen der Leistungserstellung und Vermarktung herausge-
bildet und bewährt haben. Diese befinden sich auch jenseits des Staates. Eine 
Positionierung des gemeinnützigen Bereiches „zwischen Markt und Staat“ 
übersieht dessen wesentliche Qualitäten, die in ihrer Eigenheit wohl eher einen 
Dritten Sektor konstituieren in nicht minderer Weise. Dass gemeinnütziger 
Wohnbau im Zusammenwirken mit öffentlicher Finanzierungshilfe und auch 
in Zusammenwirken mit der Politik besteht, sollte diese Einschätzung nicht 
konterkarieren: Die Finanzierungshilfe ermöglicht leistbares Wohnen, das 
unter bloßem Verzicht auf Spekulationsgewinne nicht zu erreichen wäre. Poli-
tik ist ein wesentliches Moment unserer gesellschaftlichen Realität und in allen 
Bereichen anzutreffen; ebenso existieren gesellschaftliche Institutionen, die 
Grenzüberschreitungen definieren und kontrollieren. 

Mögen diese kurzen Überlegungen an den Anfang gestellt das Nachdenken 
über die Wohnungsgemeinnützigkeit – sowohl im nationalen als auch im europä-
ischen – Kontext anregen und damit zur Lektüre der ausführlichen Darstellungen 
dieses Bandes verleiten. Gewidmet sind diese Darstellungen mit Helmut 
Puchebner einer Persönlichkeit, die in ihrem beruflichen und politischen Wirken 
der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft in all ihren Facetten verbunden war 
und verbunden bleibt in einer Weise, die deutlich macht, dass gesellschaftliche 
Realität auf dem Zusammenwirken menschlichen Handelns basiert. 

 
 
 
Wien, im Februar 2008  Karl Wurm 

Verbandsobmann 
 



 

Vorwort 

Helmut Puchebner - Formel 44/65 

Ein Wohnbauexperte und verdientes langjähriges Mitglied des Verbands-
vorstandes gemeinnütziger Bauvereinigungen ist 65. 44 Jahre seines Lebens 
war Helmut Puchebner in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft tätig, das 
sind mehr als 2/3 seines bisherigen Wirkens! 

Diese Festschrift ist Anlass, das facettenreiche Leben und Wirken unseres 
Freundes zu beleuchten und ihn vor den Vorhang zu holen. Als ein jahrzehnte-
langer Weggefährte möchte ich dies zum Anlass nehmen, um mich bei ihm für 
seinen Einsatz für die Wohnungswirtschaft zu bedanken und auf einige seiner 
Eigenschaften besonders zu verweisen. 

Helmut Puchebner war in allen seinen Funktionen nie nur „Zentralist“, 
sondern auch ein engagierter Vertreter von Bundesländerideen und -wünschen. 
Für ihn war die gemeinnützige Wohnungswirtschaft ein gesamtösterreichisches 
Anliegen.  

Durch die seine Persönlichkeit auszeichnende verbindliche Art, durchaus 
auch verbunden mit einem positiven „Dickschädel“, setzte er viele Dinge für die 
gemeinnützige Wohnungswirtschaft durch und um, die vorher manchmal als 
utopisch und nicht machbar erschienen. Für Puchebner gab es keine Utopien 
und Illusionen, sondern immer nur Aufgaben! 

Trotz oder gerade wegen seines unermüdlichen Engagements für die ge-
meinnützigen Unternehmen hat er auch immer die Interessen der Mieter und 
Wohnungseigentümer energisch vertreten. Wohnen als Grundbedürfnis der 
Menschen war und ist ihm ein besonderes Anliegen. Durch die Übernahme der 
Bundesobmannschaft des Österreichischen Mieter- und Wohnungseigentümer-
bundes im Jahre 2004 hat er dies auch öffentlich dokumentiert. 

Die Handschrift von Helmut Puchebner tragen viele Novellen der Wohn-
gesetzgebung. Damit dies auch in den kommenden Jahren so bleiben möge, 
wünsche ich ihm im Namen seiner vielen Freunde eine robuste Gesundheit und 
Schaffenskraft. 

Diese Festschrift sei ein Dankeschön all seiner Freunde und Weggefährten. 
 
 
 
Wien, im Februar 2008  Herbert Teuschl 

Stv. Verbandsobmann 
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Wohnungsgemeinnützigkeit als 
Europäisches Modell 

 





 

Wolfgang Amann 

Die österreichische Wohnungsgemeinnützig-
keit als Europäisches Best Practice-Modell  

I. Einleitung 
II. EU-Position zur Wohnungsgemeinnützigkeit 
III. Wohnungsgemeinnützigkeit in West und Ost 
IV. Möglichkeiten des System-Exports? 
V. Schlussbemerkung 

I. Einleitung 
Die in der vorliegenden Festschrift versammelten Beiträge zum österreichi-

schen System der Wohnungsgemeinnützigkeit veranschaulichen eindrucksvoll 
die Leistungsfähigkeit dieses Instruments. Die Wohnungsgemeinnützigkeit hat 
Österreich eine Wohnversorgung beschert, die im internationalen Vergleich zu 
den besten zählt.1 Sie ist im Gleichschritt mit der Entwicklung in Deutschland 
entstanden, hat sich aber mittlerweile seit Jahrzehnten weitgehend autonom 
weiter entwickelt. Seit der Beendigung der Wohnungsgemeinnützigkeit in 
Deutschland Ende der 1980er Jahre ist Österreich das einzige europäische Land 
mit einer eigenen diesbezüglichen gesetzlichen Basis. Es stand angesichts dessen 
immer auch die Frage im Raum, ob Österreich damit ein exotisches Modell 
verfolgt, das sich im Zuge der Entwicklung der Marktwirtschaft und der europäi-
schen Integration überholt und in Österreich nur überlebt hat dank der sprich-
wörtlichen Trägheit des Landes bei der Überwindung überkommener und der 
Übernahme progressiver politischer Konzepte. Österreich hat viele seinerzeit 
international hoch aktuelle politische Konzepte und urbanistische Modelle zeit-
verzögert und abgeschwächt übernommen. Das hat dem Land das Image einer 
„Insel der Seligen“ und die Einschätzung eines besonders ausgeprägten Konser-
vativismus eingetragen. Die Wohnungsgemeinnützigkeit schien diesbezüglich 
gut ins Bild zu passen. Zwischenzeitlich hat sich allerdings das politische „Mo-
dell Österreich“ in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht als vergleichsweise sehr 
erfolgreich erwiesen. Das Wohlstandsniveau zählt zu den höchsten in der Euro-
päischen Union. Österreich konnte die wirtschaftliche Dynamik aus der EU-
Erweiterung wesentlich besser in eigenes Wirtschaftswachstum ummünzen als 
die meisten anderen Mitgliedsländer. Soziale Kohäsion ist weitgehend intakt. Es 

                          
1 Lugger/Amann (Hg.) (2006). 
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herrscht ein relativ hohes Maß an Gleichheit. Die österreichischen Städte kennen 
kaum Segregation und keine Ghettos. Stillschweigend erwiesen sich einige der 
für die österreichische Politik besonders charakteristischen Aspekte, wie Kon-
sensorientierung, politischer Gestaltungsanspruch, Klientelismus, als ausschlag-
gebend für eine erfolgreiche politische Performance. Und wiederum steht die 
Wohnungsgemeinnützigkeit stellvertretend für generelle Aspekte des politischen 
Systems in Österreich. Sie ist heute als bemerkenswertes Beispiel sozialer 
Marktwirtschaft europäischer Prägung mit außerordentlichen Erfolgen in ihren 
Anwendungsbereichen erkennbar. 

Die Vermittlung dieses Modells im europäischen Kontext stößt allerdings 
noch auf erhebliche Vorbehalte. Überzeugend wirken vorderhand in erster 
Linie die empirischen Resultate der österreichischen Wohnungsgemeinnützig-
keit. Von besonderer Relevanz sind Fragen zur Beeinflussung der Dynamik 
der Wohnungsmärkte und zur Gleichheit der Wohnversorgung, verbunden mit 
der Verhinderung von Segregation und der systematischen Aufwertung prob-
lematischer Stadtteile. 

Besonders wichtige Beiträge zur Beurteilung des Modells hat Jim Keme-
ny geleistet.2 Er hat insofern wesentlich zur Vergleichbarkeit des österreichi-
schen mit anderen europäischen Systemen beigetragen, als er die Rolle von 
unterschiedlich starken sozialen Wohnungssektoren im Verhältnis zu den 
marktgesteuerten Wohnungsmarktsektoren analysiert hat. Davon ausgehend 
war es ihm möglich, generelle Aussagen über die wohnungspolitische Orien-
tierung staatlicher Wohnungspolitiken zu treffen. Klar herausgestrichen sind 
die Nachteile von „dualen wohnungspolitischen Systemen“ mit Sozialwoh-
nungen, die nur für die Einkommensschwächsten zugänglich sind, im Ver-
gleich zu einheitlichen bzw. integrierten wohnungspolitischen Systemen, wo 
es gelingt, mittels starker sozialer Wohnungsbestände den kommerziellen 
Mietwohnungsmarkt zu beeinflussen.  

Die Beurteilung von wohnungspolitischen Modellen wie der österreichischen 
Wohnungsgemeinnützigkeit fällt u.a. deshalb schwer, weil eine Einigung auf die 
Beurteilungskriterien kaum möglich ist. Die Sympathie von Kemeny für woh-
nungspolitische Systeme mit starken sozialen Sektoren resultiert freilich aus einer 
politischen Philosophie, die Gleichheit in der Ressourcenverteilung favorisiert. 
Dem steht der Liberalismus gegenüber, der die Chancengleichheit des individuel-
len wirtschaftlichen Handelns als Kern erfolgreicher Politik verteidigt. Wie in 
vielen gesellschaftspolitischen Fragen ließ man sich in Österreich auch dahinge-
hend niemals auf ein Entweder-Oder ein. Die Wohnungsgemeinnützigkeit ist 
durchdrungen vom sozialpartnerschaftlichen Kompromiss zwischen sozialisti-
schen, christlich-sozialen und liberal-konservativen Positionen. 

Hinsichtlich genereller Beurteilungskriterien ist man sich heute über die 
ideologischen Positionen hinweg einig, dass hoher Wohnflächenkonsum, ein 
hoher Anteil guter Ausstattungskategorien und eine moderate Wohnkostenbe-
lastung der Haushalte positiv zu beurteilen sind, wohingegen die übermäßige 
Konzentration einkommensschwacher Haushalte in einzelnen Stadtteilen (Seg-

                          
2 Kemeny (1995), Kemeny u.a. (2001), Kemeny/Kersloot/Thalmann (2005). 



 Die österreichische Gemeinnützigkeit als europäisches Best Practice-Modell 5 

regation, Ghettobildung) und übermäßige Risken der Wohnversorgung für 
Haushalte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit negativ zu bewerten sind. 
Es verbleiben zahlreiche Bereiche, wo die wohnungspolitischen Systeme stark 
unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Im Zentrum der Auseinandersetzung 
steht die Frage, ob besser angebotsseitig oder nachfrageseitig interveniert wer-
den soll. Selbst angesichts dieser schwierigen Rahmenbedingungen der Beur-
teilung gelangt man hinsichtlich des österreichischen wohnungspolitischen 
Systems und insbesondere der Wohnungsgemeinnützigkeit empirisch zu einem 
im internationalen Vergleich ausgesprochen positiven Ergebnis.3  

Ist es somit an der Zeit, dieses Modell über die österreichischen Grenzen 
hinaus zu propagieren? Nach Ansicht des Autors ist ein solches Ansinnen in 
hohem Maße gerechtfertigt v.a. in Hinblick der wohnungspolitischen Systeme in 
den neuen EU-Mitgliedsstaaten und Osteuropa. In diesen Ländern hatte der 
politische Übergang im Bereich des Wohnens besonders tiefgreifende und viel-
fach negative Folgen. Sie alle setzten in den ersten Jahren nach dem Abschütteln 
des kommunistischen Jochs vor allem auf marktliberale Konzepte. Besonders 
folgenschwer war die massenhafte Privatisierung von zuvor sozial gebundenen 
Mietwohnungen.4 Heute ist man mit Eigentumsquoten von teilweise über 90%, 
dem ungeklärten Umgang mit Allgemeinflächen in Wohnbauten, unzureichend 
wahrgenommenen Pflichten des Eigentums, einer völlig unzureichenden „sozi-
alpolitischen Manövriermasse“, unzureichenden Angeboten der Verwaltung und 
massiven quantitativen und qualitativen Defiziten in der Wohnversorgung kon-
frontiert. Unterversorgt sind nicht nur die Armen, sondern insbesondere die 
Jungen und die Zuwanderer in die prosperierenden Städte. Für alle diese stellt 
der Markt nur unzureichende Angebote zur Verfügung. 

Was läge näher, als das Modell der Wohnungsgemeinnützigkeit für die poli-
tische Umsetzung in den Ländern Mittel-Ost- und Südost-Europas zu empfehlen? 

II. EU-Position zur Wohnungsgemeinnützigkeit 
Wie im Beitrag von Stöger5 ausgeführt, steht die Europäische Union dem 

Instrument des gemeinnützigen Wohnbaus ambivalent gegenüber. Einerseits 
wird die nationale Zuständigkeit für wohnungspolitische Fragen im Sinne des 
Subsidiaritätsprinzips betont. Bis vor kurzem waren dementsprechend aus 
Brüssel kaum explizite wohnungspolitische Standpunkte vorhanden. Anderer-
seits tangieren immer mehr gemeinschaftliche Regelungen die Wohnungspoli-
tik der Mitgliedsländer, etwa die EU-Gebäuderichtlinie6 oder Maßnahmen der 
Stadt- und Regionalentwicklung. Erst seit wenigen Jahren gibt es eine schlüs-
sige EU-Judikatur für „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse“, die auch auf den sozialen Wohnbau anwendbar ist. In mehreren 

                          
3 Vgl. Stagel (2004), Czasny (2004b), Amann/Mundt (2006). 
4 Siehe Beitrag Mundt, Kapitel I.3., S. 340. 
5 Siehe Beitrag Stöger, S. 27. 
6 Richtlinie 2002/91/EG. 
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Stellungnahmen der Kommission ist die grundsätzliche Übereinstimmung von 
sozialem Wohnbau mit EU-Recht festgelegt.7 Problematisch ist insbesondere 
seine Vereinbarkeit mit dem grundsätzlichen Beihilfenverbot. Die generellen 
Regeln für den Umgang der EU mit sozialem Wohnbau wurden 2003 im 
„Altmark-Urteil“ festgelegt und durch mehrere Entscheidungen zum Wettbe-
werbsrecht präzisiert. Damit ist durch wenige klare Regeln klargestellt, unter 
welchen Bedingungen Wohnbausubventionen als Ausnahmen des Beihilfen-
verbots zulässig sind:8 

1. Die begünstigten Unternehmen müssen mit der Erfüllung klar definierter 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut sein.  

2. Die Förderungsbedingungen sind im Vorhinein objektiv und transparent 
festzulegen.  

3. Die Förderung darf die Kosten der definierten Leistungen unter Berück-
sichtigung der Einnahmen und eines angemessenen Gewinns nicht über-
steigen.  

4. Empfohlen wird die Förderungsvergabe über Ausschreibungen.  
 
Insbesondere seit dem EU-Beitritt der mittel-ost-europäischen Transfor-

mationsländer wurde darüber hinausgehender Handlungsbedarf auf Gemein-
schaftlicher Ebene erkannt. Mittlerweile sind mehrere Initiativen auf europäi-
scher Ebene mit dem Ziel angelaufen, sozialen und auch gemeinnützigen 
Wohnbau insbesondere in den neuen Mitgliedsländern zu ermöglichen und zu 
fördern: 
− Im Europäischen Parlament wurden 2006/07 der Entwurf einer „Europäi-

schen Wohnbau-Charta“ und ein Initiativbericht zum Thema „Wohnraum 
und Regionalpolitik“ verabschiedet. 

− Die Dienstleistungsrichtlinie wurde hinsichtlich eines allgemeinen Aus-
nahmetatbestands „Sozialwohnungen“ präzisiert.9 

− Von Seiten der Kommission wurde ein Prozess in Gang gesetzt, um die 
gesellschaftliche Funktion und Wettbewerbsposition von „Sozialen Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse“ (in Abgrenzung zu „Dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“)10 mit sozialem Wohn-
bau als einem der Schwerpunkte zu klären. Auf Basis einer Mitteilung der 
Kommission,11 einem Verfahren der offenen Konsultation und einem For-
schungsprojekt wurde 2007 eine Mitteilung der Kommission zu „Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse unter Einschluss von Sozialdienst-
leistungen“ veröffentlicht.12 

                          
7 Z.B. N 209/2001. Siehe dazu den Beitrag von Arnold, Kapitel II/2, S. 113. 
8 ECR I –7747 2003, Kommissionsentscheidungen N 497/01, N 239/02, C 515/02 

und in L312/67-69 von 2005, siehe Mundt (2006), Amann/Komendantova/Mundt 
(2007), 56ff. 

9 Gemeinsamer Standpunkt des Rates 10003/06, Artikel 2 „Anwendungsbereich“ 
(2), lit. j. 

10 Gem. Art. 16 und Art. 86 (2) EG-Vertrag. 
11 Mitteilung der Kommission KOM (2006) 177. 
12 Mitteilung der Kommission KOM (2007) 725.  
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− Ebenfalls 2006 wurde der Europäische Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) für Maßnahmen des Wohnens im Rahmen integrierter Stadtent-
wicklungsvorhaben in den neuen Mitgliedstaaten geöffnet.13 Als Para-
digmenwechsel wird nicht nur das erstmalige finanzielle Commitment der 
Union für Wohnen, sondern auch die auf die neuen Mitgliedsländer ein-
geschränkte Inanspruchnahme aufgefasst.  

− Schließlich starteten die Europäischen Finanzierungsinstitute EIB und 
CEB 2006 das Finanzierungsprogramm JESSICA (Joint European Support 
for Sustainable Investment in City Areas) mit dem Ziel, die Kohäsionspo-
litik der Union im Bereich Wohnen und Stadterneuerung umzusetzen.14  

Parallel zu diesen vielfältigen Ansätzen zum Aufbau sozialer Wohnungs-
bestände insbesondere in den neuen Mitgliedsländern kamen andererseits be-
stehende Sozialwohnungssysteme in den „alten“ Mitgliedsländern ins Visier 
der EU-Wettbewerbshüter. Die laufenden Verfahren in den Fällen der Nieder-
lande und Schwedens fokussieren auf die marktdominierende Größe der sozia-
len Wohnungsbestände in diesen Ländern, die teilweise unzureichende soziale 
Ausrichtung, indem insbesondere in Schweden auf Einkommensgrenzen ver-
zichtet wird, und die gleichzeitige Durchführung geförderter und kommerziel-
ler Geschäfte. Diese Strategie, mit kommerziell verwerteten Wohnungen die 
Sozialwohnungen querzusubventionieren, wird in den Niederlanden nicht nur 
deshalb angewandt, weil ansonsten für ärmere Bevölkerungsschichten leistbare 
Wohnungen kaum realisierbar wären, sondern auch mit dem Ziel der sozialen 
Durchmischung, indem für unterschiedlichste Nachfragergruppen Angebote in 
enger Nachbarschaft geschaffen werden. 

Die jahrzehntelange mehr als zögerliche Haltung der EU, sich wohnungspoli-
tisch zu engagieren, scheint also der Vergangenheit anzugehören. Es ist ersicht-
lich, dass die Europäischen Institutionen die Wichtigkeit des Themas Wohnen 
erkannt haben und daher im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten Akzente 
setzen, ohne dabei das Subsidiaritätsprinzip in Frage zu stellen.  

III. Wohnungsgemeinnützigkeit in West und Ost 
Gemeinnützigen Wohnbau gibt es nicht nur in Österreich. In praktisch al-

len europäischen Ländern wird sozialer Wohnbau errichtet, vielfach als kom-
munaler Wohnbau, vielfach als sozial gebundener privater Wohnbau (mit 
Belegungsrechten), vielfach aber auch nach Konzepten ähnlich der österreichi-
schen Wohnungsgemeinnützigkeit.15 Die Ähnlichkeiten der Sozialwohnungs-
sektoren in den Niederlanden oder einzelnen skandinavischen Ländern sind 
durch ihren großen Anteil am Wohnungsbestand, ihre Ausrichtung auf breite 
Bevölkerungsschichten und die damit verbundene Marktorientierung gekenn-

                          
13 Verordnung 1080/2006 vom 5. Juli 2006. 
14 Entscheidung des Rats von 6.10.2006 über strategische Kohäsionsleitlinien der 

Gemeinschaft (2006/702/EG). 
15 Czischke/Pittini (2007).  
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zeichnet. Für die Sozialwohnungssektoren dieser Länder trifft die Bezeichnung 
„gewinnbeschränkt“ („limited-profit“) wesentlich besser zu als „non-profit“ 
(für den Begriff „gemeinnützig“ fehlt eine treffende englische Bezeichnung, 
ein Ansatz wäre „social profit“). Ihre Gestion ist beschreibbar als marktorien-
tiert, aber sozial verpflichtet, als vielfach privatrechtlich organisiert, aber staat-
lich kontrolliert, als auf Gewinnerzielung ausgerichtet, aber mit der Verpflich-
tung, die Gewinne im Wohnungskreislauf zu reinvestieren.  

Die neuen EU-Mitgliedsländer haben einen durchaus mit Westeuropa 
vergleichbaren historischen Hintergrund des sozialen Wohnbaus. Es gibt Län-
der, die vor der politischen Wende im Geschosswohnbau weitgehend auf öf-
fentlichen Wohnbau gesetzt haben, etwa Rumänien, und solche, bei denen 
Genossenschaften diese Aufgabe übernommen haben, etwa Tschechien. Alle 
Länder Mittel-Ost- und Südost-Europas entschlossen sich nach der politischen 
Wende zu einer radikalen Privatisierung der sozialen Wohnungsbestände. Das 
führte dazu, dass Länder wie Ungarn, Rumänien und Bulgarien heute Eigen-
tumsquoten von über 90% haben.16 Es dauerte an die zehn Jahre, bis in diesen 
Ländern aus sozialer Notwendigkeit begonnen wurde, die Rahmenbedingun-
gen für neuerlichen sozialen Wohnbau zu schaffen. Heute verfügen die meis-
ten über Wohnbaufonds oder ähnliche Finanzierungseinrichtungen. Sozialer 
Wohnbau wird heute allerdings fast ausschließlich als gänzlich staatlich finan-
zierter öffentlicher Wohnbau betrieben. Einzig Polen hat ein System nach 
französischem Vorbild eingeführt, das Elemente unserer Wohnungsgemein-
nützigkeit enthält.  

Es fehlte nicht an Versuchen, den politischen Handlungsträgern westliche 
Konzepte der Wohnungsgemeinnützigkeit näher zu bringen. Zu erwähnen sind 
z.B. die Initiativen des langjährigen Obmanns der Siedlungsgenossenschaft 
„Neues Leben“ Josef Klemen in seiner Funktion als Vorsitzender der Arbeits-
gruppe Mittel-Ost-Europa in der Europäischen Vereinigung sozialer Woh-
nungsverbände „Cecodhas“. Die „GPA - Wohnbauvereinigung für Privatange-
stellte“ errichtete Anfang dieses Jahrzehnts ein viel beachtetes Modellprojekt 
in Sarajevo. Im Rahmen des „Instituts für Immobilien, Bauen und Wohnen“ 
verfolgt der Autor selbst gegenwärtig diesbezügliche Projekte in mehreren 
Ländern Mittel-Ost- und Südost-Europas. 

IV. Möglichkeiten des System-Exports? 
Rechtssysteme sind stark nationalstaatlich geprägt. Juristische Entwicklungen 

beschränken sich i.d.R. bemerkenswert hartnäckig auf das jeweilige Staatsgebiet. 
Grenzüberschreitender Know-how-Transfer ist viel seltener als in anderen wissen-
schaftlichen Disziplinen. Gut ersichtlich ist diese „Selbstgenügsamkeit“ an den 
Themen der Arbeitsgruppen des „European Network for Housing Research“ 
(ENHR), eines weltweit aktiven Netzwerks von WohnbauforscherInnen. Unter 

                          
16 Siehe Beitrag Mundt, Kapitel I.3., S. 340. 
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rund drei Dutzend thematischen Arbeitsgruppen befasst sich gerade eine mit inter-
nationalen Rechtsvergleichen, und auch das erst seit drei Jahren.17  

Häufig erfolgten grenzüberschreitende Transfers von Rechtsnormen im 
Zusammenhang mit territorialen Entwicklungen, entweder infolge kriegeri-
scher Auseinandersetzungen oder auf dem Weg freiwilliger Zusammenschlüs-
se von Staaten. Nach der Eroberung fremden Territoriums war es stets eine 
zentrale Aufgabe des Okkupanten, die besetzten Gebiete durch das Überstül-
pen des eigenen Rechtsregimes auch auf dem Weg der Organisation obrigkeit-
lichen Handelns einzugliedern. Auch wenn ein Land nur wenige Jahre unter 
fremder Herrschaft war, behielt es nach dem Rückzug des Okkupanten häufig 
einen Gutteil der übernommenen Gesetze; teilweise, weil sich die Bevölkerung 
daran gewöhnt hatte, teilweise, weil die neuen Gesetze nicht selten als den 
alten überlegen angesehen wurden.  

Bei freiwilligen staatlichen Zusammenschlüssen wie der Europäischen 
Union trifft Ähnliches zu. Die einheitliche Regelung strategischer Rechtsberei-
che ist eines der wirksamsten Mittel territorialer Kohäsion. Wir erleben heute 
insofern eine der historisch größten Wellen legistischer Transfers.  

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips betrifft dies aber nicht alle Rechtsberei-
che, sondern nur solche, die als für die strategische Entwicklung der Union maß-
geblich angesehen werden. Dies sind in erster Linie Rechtsbereiche im Zusam-
menhang mit den vier Freiheiten: dem freien Personenverkehr, Warenverkehr, 
Dienstleistungsverkehr und Kapitalverkehr. Insbesondere das Zivilrecht und somit 
große Teile des Wohnrechts bleiben in nationalstaatlicher Zuständigkeit. 

Die Welle legistischer Transfers schließt auch die Integration der mittel-
ost-europäischen Transformationsländer mit ein. In der Folge der politischen 
Wende und der Annäherung an die EU wurden zahlreiche Rechtsbereiche 
entsprechend internationalen Vorbildern und Empfehlungen angepasst – 
durchaus auch solche, die in der EU nationalstaatlich geregelt sind. Beispiele 
im thematischen Zusammenhang des Wohnens sind die Privatisierung der 
sozialen Wohnungsbestände, die Anpassung des Grundbuchswesens an westli-
che Standards, Regelungen zur Hypothekarfinanzierung oder das Bausparen. 
Bei wohnrechtlichen Regelungen im engeren Sinn – Mietrecht, Wohnungsei-
gentumsrecht, Bewirtschaftungsrecht – stieß und stößt die Übernahme „aus-
ländischer“ Konzepte demgegenüber auf größere Widerstände. Dies dürfte vor 
allem daran liegen, dass diese Rechtsbereiche die private Lebenssphäre breiter 
Bevölkerungsschichten zutiefst beeinflussen. Dementsprechend schwierig ist 
es auch für stark reformorientierte Regierungen, in diesen Bereichen weitrei-
chend neue Konzepte zu argumentieren und politisch durchzusetzen.  

Diesbezügliche Erfahrungen stehen dem Autor angesichts eines aktuellen 
Projekts zur Neugestaltung des rumänischen Wohnrechts im Auftrag des dorti-
gen Bautenministeriums zur Verfügung. Neben anderen wohnrechtlichen Berei-
chen wird der Versuch unternommen, ein wohnrechtliches „PPP“-Regime zu 

                          
17 Unter Koordination u.a. des Autors. 
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etablieren.18 Es ergeben sich hierbei umfangreiche, auch sprachliche Schwierig-
keiten, nachdem zentrale Begriffe der Wohnungsgemeinnützigkeit nur schwer in 
andere Sprachen übersetzbar sind. Der Begriff „Public Private Partnership“ wur-
de gewählt, weil er den Kern des Konzepts weitgehend treffend beschreibt und 
in einem ehemals kommunistischen Land wie Rumänien positiver konnotiert 
wird als Konzepte genossenschaftlichen oder öffentlichen Wohnbaus.  

Die spezifischen Vorzüge eines gemeinnützigen Sektors sind in den Län-
dern Mittel-Ost- und Südost-Europas im Allgemeinen schwer zu vermitteln. 
Seine Positionierung zwischen Staat und Markt ist für viele politisch Verant-
wortliche – auch und gerade der jüngeren Generation – a priori kaum verständ-
lich. Bei den EU-Kandidaten- und „jungen“ Beitrittsländern stehen jene The-
men politisch im Vordergrund, die die EU-Integration vorantreiben können. 
Dazu zählen wohnungspolitische Initiativen im Allgemeinen nicht. Schließlich 
ist eine steuerrechtliche Sonderstellung für einen neuen Unternehmenstypus 
wie gemeinnützige Unternehmen mit dem in diesem Raum bereits weit ver-
breiteten Flat-Tax-System inkompatibel. 

Andererseits ist der zunehmende Handlungsdruck evident. Die Wohnungsbe-
stände leiden unter einem Jahrzehnte andauernden Investitionsrückstau, der durch 
die massenhaften Privatisierungen verschärft statt gemildert wurde. Es fehlt nach 
wie vor an Umsetzungsinstrumenten für die Wohnhaussanierung. Die heute feh-
lende „sozialpolitische Manövriermasse“ im Bestand und der weitgehend fehlende 
Neubau für untere und mittlere Einkommensbezieher hat eine prekäre Versor-
gungssituation vor allem für die Migranten in die Städte, die jungen Haushalte und 
die Armen zur Folge. Galoppierende Wohnungsmarktpreise verschärfen die Prob-
lematik weiter. Es wird zunehmend klar, dass privater Wohnungsneubau vor allem 
die oberen Einkommensschichten in den wirtschaftlichen Zentren mit Eigentum 
versorgt. Ein großer Teil der Produktion geht ebenso am Bedarf vorbei, wie er sich 
als resistent gegen politische Lenkung erweist. In einigen Zentren wächst sich die 
mangelhafte Wohnversorgung zu einem Bremsschuh der wirtschaftlichen Ent-
wicklung aus, weil die Gehälter nicht mit der Preisentwicklung am Wohnungs-
markt Schritt halten. Schließlich geht es auch um das generelle politische Thema, 
dass sehr große Teile der Bevölkerung keinen persönlichen Vorteil in der Trans-
formation erkennen.  

Wohnen ist ein exzellent geeignetes Thema, um breiten Bevölkerungs-
schichten Erfolge einer neuen Politik zu vermitteln. Bislang war die Woh-
nungspolitik durch den Antagonismus zwischen einerseits marktliberalen Posi-
tionen hinsichtlich der Lenkung der Märkte und dem Abschütteln staatlicher 
Verantwortung bei der Wohnversorgung, andererseits durch Schutzregelungen 
zugunsten der Bestandshaushalte zur Aufrechterhaltung niedriger Wohnkosten 
geprägt. Die Gegenläufigkeit dieser Positionen ist Ausdruck für die unzu-
reichende wohnungspolitische Orientierung in vielen Transformationslän-

                          
18 Für das „PPP Housing Law“ im Rahmen des Projekts „Implementation of Eu-

ropean Standards in Romanian Housing Legislation“ zeichnen die auch in der vorlie-
genden Festschrift vertretenen Autoren Andreas Sommer und Theo Österreicher ver-
antwortlich.  
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dern. Verschärft wurde sie durch häufige Regierungswechsel und daraus fol-
genden abrupten Richtungsänderungen auch in der Wohnungspolitik.  

Die Einführung eines gemeinnützigen Sektors birgt umfangreiche Optio-
nen für Länder im Umbruch: 
− Gemeinnütziger Wohnbau kann zwar auch auf unterste Einkommens-

schichten ausgerichtet werden. Seine eigentliche Stärke ist aber die Be-
dienung des Mittelstands: von den in den Übergangsländern fast durch-
wegs schlecht bezahlten Beamten, den medizinischen Berufen, Lehrern, 
über die Arbeiter bis zu der jungen, gut ausgebildeten, in die Städte drän-
genden nachkommenden Generation; zusammengefasst also jenen Haus-
halten, die über ein bescheidenes, aber regelmäßiges Einkommen verfü-
gen.19 Diese große und politisch sehr wichtige Klientel wird mit den 
bisherigen Angeboten am Wohnungsmarkt unzureichend erreicht.  

− Gemeinnütziger Wohnbau in Verbindung mit einem darauf abgestimmten 
Förderungsregime erlaubt sozial verträglichen Wohnbau zu wesentlich 
niedrigeren Kosten für die öffentliche Hand als rein aus dem Budget fi-
nanzierter kommunaler Wohnbau. Er ist somit ein größerer Hebel, um mit 
beschränkten finanziellen Mitteln mehr bewegen zu können. 

− Gemeinnützige Wohnraumschaffung auf privatrechtlicher Basis unter 
weitgehenden Marktkonditionen stellt eine ausreichende Diversifikation 
der Handlungsträger sicher. So kann sichergestellt werden, dass in der 
täglichen Praxis unvermeidliche Fehlentwicklungen zu keiner Fehlleitung 
des Gesamtsystems führen. 

− Die Etablierung der Wohnungsgemeinnützigkeit als „Institution“ ist von 
wesentlich dauerhafterer Wirkung als einzelne Programme, die von der 
nächsten Regierung allzu leicht wieder gekippt werden können. Die 
Wohnungsgemeinnützigkeit stellt somit ein erstklassiges Instrument zur 
langfristigen gesellschaftspolitischen Weichenstellung dar. 

− Ein entsprechend funktionsfähiges Regime von Anreizen und Sanktionsdro-
hungen vorausgesetzt, kann sich ein Wohnungsgemeinnützigkeitsregime zu 
einem effizienten wohnungspolitischen Umsetzungsinstrument entwickeln. 

− Wie die Beispiele zahlreicher westeuropäischer Länder beweisen, ist es 
absolut möglich, einen solchen Sektor weitgehend missbrauchsresistent 
zu gestalten. 

− Der Aufbau von sozial gebundenen Mietwohnungssektoren in den Trans-
formationsländern über den kommunalen Wohnbau hinaus wird mittlerwei-
le auch von europäischen Institutionen und der Weltbank forciert.20 Wenn-
gleich sich noch keine eindeutige Präferenz für eines der westeuropäischen 
Modelle durchgesetzt hat, ist doch eine Änderung in der Grundhaltung der 
maßgeblichen Institutionen zugunsten der bestehenden erfolgreichen PPP-
Modelle im Wohnbau festzustellen. Aufschlussreich ist die in Abbildung 1 

                          
19 Amann (2005). 
20 Z.B. Dübel/Brzeski/Hamilton (2006) für die Weltbank, Ecorys Hungaria (2005) 

für die Europäischen Investitionsbank, Tsenkova (2005) für die Entwicklungsbank des 
Europarats. 



12 Wolfgang Amann 

dargestellte schematische wohnungspolitische Entwicklung in Transforma-
tionsländern, wie sie das ungarische Consulting-Unternehmen Ecorys im 
Auftrag der Europäischen Investitionsbank erarbeitet hat. Demnach steht 
die Entwicklung von Instrumenten des sozialen Wohnbaus und der Stadt-
entwicklung am Ende des Übergangs und markiert sozusagen den Beginn 
von „wohnungspolitischer Normalität“ in den Transformationsländern. 

Abbildung 1: Entwicklung der Wohnungspolitik in Transformationsländern 

 Quelle: Ecorys (2005). 
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voraus. Von besonderer Bedeutung ist ein klares Commitment der EU zu den 
insgesamt sehr erfolgreichen Sozialwohnungssektoren in vielen Mitgliedsstaa-
ten. Hierbei erscheint es erforderlich, den gemeinnützigen Wohnbau als eine 
hervorragende Ausprägung des europäischen Sozialmodells zu begreifen, und 
ihn nicht ständig und ausschließlich an den m.E. zweifelhaften Tugenden des 
freien Markts zu messen.  

Wie Korinek/Holoubek in ihrem Beitrag21 ausführen, ist die Europäische 
Union zwar primär auf das „System einer offenen Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb“ festgelegt, sie anerkennt aber sehr wohl auch andere Modelle, 
insbesondere bei der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse. Solche spielen überall dort eine vorrangige Rolle, wo 
der Markt allein nicht imstande ist, die v.a. sozialpolitisch erwünschten Ergeb-
nisse zu produzieren. Solche Leistungserbringung – konstitutive Aspekte des 
europäischen Sozialmodells – wird vom Staat in „Erfüllungsverantwortung“ 
oder „Gewährleistungsverantwortung“ privatrechtlich organisierten Unter-
nehmen anvertraut. Die Partnerschaft von öffentlich und privat (PPP) hat in 
vielen „alten“ EU-Mitgliedstaaten komplexe, vielfach jedoch höchst effiziente 
Strukturen heraus gebildet. Ein Transfer von „besten Beispielen“ (Best Practice) 
solcher PPP-Modelle in die mittel-ost-europäischen Transformationsländer 
setzt selbstverständlich die Übereinstimmung mit Grundlagen der Europäi-
schen Union voraus. Er setzt aber auch die strukturierte Auseinandersetzung 
mit dem gegenüber dem liberal-marktwirtschaftlichen viel komplexeren sozial-
marktwirtschaftlichen Zugang voraus. Es besteht insofern dringender Hand-
lungsbedarf in der Aufbereitung, Sammlung und Bewertung von solchen Best-
Practice-Modellen auf europäischer Ebene. Denn wenn es auch kaum angehen 
kann, dass die EU in nationalstaatlichen Kompetenzbereichen (wie dem Woh-
nungswesen) derartige Modelle verordnet, ist doch der Best-Practice-
Austausch in völliger Übereinstimmung mit dem Subsidiaritätsprinzip. 

In Kenntnis der vielfältigen Vorzüge des gemeinnützigen Wohnungswe-
sens in Österreich und der wohnungspolitischen Systeme in zahlreichen ande-
ren europäischen Ländern ist der Autor nicht nur der Überzeugung, dass ein 
derartiges Modell für die Länder Mittel-Ost- und Südost-Europas in hohem 
Maße nutzenstiftend wäre, sondern auch, dass die österreichische Gemeinnüt-
zigkeit eines der besten verfügbaren Modelle, ein „Best Practice-Beispiel“ ist. 

Ein weiteres wesentliches Hemmnis ist in und von den Zielländern selbst 
zu überwinden. Die erfolgreiche Einführung einer „Institution“ wie der Woh-
nungsgemeinnützigkeit setzt ein recht hohes Maß an gesellschaftlichem Kon-
sens voraus. Einen solchen sucht man in vielen Ländern Mittel-Ost- und Süd-
ost-Europas noch vergeblich, wie ein Blick nach Ungarn oder Rumänien zeigt. 

 

                          
21 Siehe Beitrag Korinek/Holoubek, S. 53. 
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I. Die Richtlinie 
Die Schaffung eines Europäischen Binnenmarktes, wie sie durch den EG-

Vertrag (Art. 14 und 49ff.) vorgesehen ist, beinhaltet auch die freie grenzüber-
schreitende Erbringung von Dienstleistungen. Dieser stehen jedoch vielfach 
Bestimmungen im Recht der EU-Mitgliedstaaten entgegen, die den freien 
Zugang von Dienstleistungserbringern aus anderen EU-Mitgliedstaaten zu den 
nationalen Dienstleistungsmärkten behindern.  

Die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt,22 allgemein 
kurz Dienstleistungsrichtlinie genannt, hat den Abbau von bürokratischen und 
zwischenstaatlichen Hemmnissen sowie die Förderung des grenzüberschrei-
tenden Handels mit Dienstleistungen zum Ziel. Darüber hinaus sieht sie Er-
leichterungen für niedergelassene Dienstleister vor, wie etwa die Schaffung 
einheitlicher Ansprechpartner, elektronische Verfahrensabwicklung etc. 

Von der Liberalisierung des Dienstleistungsmarktes erwartet sich Europa 
mehr Wirtschaftswachstum und damit verbunden mehr Wohlstand für alle 
Europäer. Die Richtlinie ist daher ein wichtiger Bestandteil der Lissabon-
Strategie der Europäischen Union,23 die vorsieht, Europa bis zum Jahr 2010 
zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt zu entwickeln. 

Der Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie umfasst grundsätz-
lich alle „Dienstleistungen, die von einem in einem beliebigen Mitgliedstaat 

                          
22 Für den kompletten Text der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt 
siehe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l376/l37620061227de003600 
68.pdf (29.11.2007). 

23 Siehe dazu den Fortschrittsbericht der Europäischen Kommission zur Lissabon-
Strategie: http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_de.htm (29.11.2007). 
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niedergelassenen Dienstleistungserbringer angeboten werden“.24 Jedoch gibt es 
eine umfangreiche Liste von Ausnahmen, die diese Regel einschränken.25 So 
gilt die Richtlinie und mithin der Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit bei-
spielsweise nicht für „soziale Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sozial-
wohnungen, … die vom Staat, durch von ihm beauftragte Dienstleistungs-
erbringer oder durch von ihm als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen 
erbracht werden“.26 

Bereits am 21. Mai 2003 hatte die Kommission ihr Grünbuch zu Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse veröffentlicht.27 In diesem Dokument 
warf die Kommission eine Reihe von Fragen auf, zu denen sie die Stellung-
nahme der Beteiligten erbat. Das Europäische Parlament hatte seinerseits 
schon im Jahre 2001 einen Bericht zur Daseinsvorsorge verabschiedet, den 
sogenannten Langen-Bericht, der die Notwenigkeit einer entsprechenden 
Rahmenrichtlinie herausstrich. Auch auf das Grünbuch reagierte es mit einem 
neuerlichen Bericht,28 in dem das Parlament forderte, dass hinsichtlich der 
Vereinbarkeit der Regeln des Binnenmarkts und des Wettbewerbs und dem 
ordnungsgemäßen Funktionieren der Dienstleistungen von allgemeinem Inte-
resse mehr Rechtssicherheit geschaffen werden müsse. Es wurde betont, dass 
die Leistungen der Daseinsvorsorge den Bürgern gleichen Zugang und Gleich-
behandlung und ein hohes Maß an Qualität zu erschwinglichen Preisen ge-
währleisten müssten. In Bezug auf die Wohnungspolitik hob der Bericht her-
vor, dass die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, wie unter anderem 
das soziale Wohnen, nicht in den Anwendungsbereich des EU-Wettbewerbs-
rechts fallen sollten.29 

Gemäß Art. 47 (1) des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft (EGV)30 kam beim Entscheidungsprozess zur Verabschiedung der 
Dienstleistungsrichtlinie das Mitentscheidungsverfahren zur Anwendung, bei 
dem zum Zustandekommen der Richtlinie das Europäische Parlament und der 

                          
24 Artikel 2 (1), Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt. 
25 Vgl. Artikel 2 (2), Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt. 
26 Ebd. zitiert nach: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l376/l37 

620061227de00360068.pdf (29.11.2007). 
27 Für den kompletten Text des Grünbuches siehe: http://www.othmar-karas.at 

/files/themen/daseinsvorsoge/Gruenbuch%20Dienste%20von%20allgemeinem%20Inter
esse.pdf (29.11.2007). 

28 Siehe dazu: http://www.othmar-karas.at/files/themen/daseinsvorsorge/Daseins 
vorsorge%202001%20-%20Langen.pdf (29.11.2007). 

29 Entschließung des Europäischen Parlaments zum Grünbuch der Kommission zu 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (KOM(2003) 270 – 2003/2152(INI)); Proto-
koll vom 14.01.2004; zitiert nach: http://www.othmar-karas.at/files/themen/daseinsvorsorge 
/entschliessung.pdf (29.11.2007). 

30 Für den kompletten Text des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft (Konsolidierte Fassung), Amtsblatt Nr. C 325 vom 24. Dezember 2002 siehe: 
http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_DE.pdf (29.11.2007). 
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EU-Rat auf der Grundlage eines Vorschlags der EU-Kommission zu einer 
Einigung finden müssen. 

Der vieldiskutierte Vorschlag des ehemaligen EU-Binnenmarkt-Kommis-
sars Frits Bolkestein31 sah eine gegenüber der Endfassung wesentlich weiter-
gehende Beseitigung von zwischenstaatlichen Hindernissen für den freien 
Dienstleistungsverkehr vor. Schon der Anwendungsbereich des Richtlinien-
vorschlags war weiter gefasst; insbesondere sollten die meisten der später vom 
Anwendungsbereich ausgenommen Daseinsvorsorgeleistungen von der Richt-
linie erfasst werden. Nach dem Willen der Kommission sollte die Richtlinie 
mit wenigen Ausnahmen auch grundsätzlichen Vorrang vor allen anderen 
europäischen Richtlinien und Verordnungen haben. 

Nach dem Vorschlag der Kommission sollte ein Dienstleistungserbringer 
außerdem, abgesehen von einigen Ausnahmen, grundsätzlich nur noch den 
Gesetzen des Landes unterliegen, in dem er niedergelassen ist.32 Dieser Grund-
satz stellt eine Analogie zum Prinzip des Cassis-de-Dijon-Urteils im Bereich 
des freien Warenverkehrs dar, demzufolge ein Produkt, das in einem EU-Mit-
gliedstaat legal hergestellt und/oder in Verkehr gebracht wird, auch in allen 
anderen Mitgliedstaaten verkauft werden darf. Insbesondere an diesem Grund-
satz entzündete sich Protest gegen den Richtlinienentwurf. 

In Art. 16 der späteren Richtlinie wird das Herkunftslandprinzip zwar nicht 
mehr ausdrücklich erwähnt, wohl aber wird das Prinzip der Dienstleistungs-
freiheit, das bereits Gegenstand der Bestimmungen über den Europäischen 
Binnenmarkt im EG-Vertrag ist, bekräftigt und willkürliche Diskriminierung 
von Dienstleistungserbringern aus anderen EU-Mitgliedstaaten verboten. Inso-
fern gilt nach wie vor das Herkunftslandprinzip – abgesehen von wichtigen, 
allerdings bereits im ursprünglichen Entwurf vorgesehenen Ausnahmeberei-
chen, wie der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Gesundheit, dem Um-
weltschutz und der Bestimmungen über Beschäftigungsbedingungen.33 

Am 12. Mai 2004 wurde von der Kommission ein Weißbuch über die 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse beschlossen.34 Das Weißbuch 
enthielt die Schlussfolgerungen der Kommission aus der breit angelegten öf-
fentlichen Diskussion im Anschluss an das Grünbuch und sie legte darin die 
weitere Vorgehensweise zur Förderung der Entwicklung hochwertiger Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse fest. 

                          
31 Für den Bolkestein-Entwurf von 2004 vor den Änderungen durch das Europäi-

sche Parlament siehe: http://www.othmar-karas.at/files/themen/dienstleistungs-rl/2004 
Kommissions-Text.pdf (29.11.2007). 

32 Diese Regelung wird als Herkunftslandprinzip bezeichnet. Siehe dazu: Bol-
kestein-Entwurf, Artikel 16: http://www.othmar-karas.at/files/themen/dienstleistungs-rl/ 
2004Kommissions-Text.pdf (29.11.2007). 

33 Vgl. Artikel 16 (3) der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt. 

34 Für den kompletten Text des Weißbuches zu Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse siehe: http://www.othmar-karas.at/files/themen/daseinsvorsorge/Weissbuch.pdf 
(29.11.2007). 
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Nichtsdestotrotz war der Entwurf zur Dienstleistungsrichtlinie in den Jahren 
2004 und 2005 bekanntlich Gegenstand einer kontroversiellen und teilweise sehr 
unsachlich geführten Debatte. Nach allgemeiner Einschätzung trug diese wesent-
lich dazu bei, dass der Entwurf einer Europäischen Verfassung bei den Volksab-
stimmungen in Frankreich und den Niederlanden keine Mehrheit fand. 

Am 16. Februar 2006 beschloss die große Mehrheit von Europäischer 
Volkspartei (EVP-ED) und Sozialdemokraten (PSE) im Europäischen Parlament 
schließlich in erster Lesung ein Kompromisspaket, das zwischen diesen beiden 
Fraktionen ausgehandelt worden war und mit insgesamt 213 Abänderungen die 
„Bolkestein-Richtlinie“ von Grund auf umgeschrieben hatte. Unter anderem 
wurden Gesundheit, Verkehr, Arbeits- und Sozialrecht, einige Teilbereiche der 
öffentlichen Dienste etc. vollständig von der Richtlinie ausgenommen. 

In einer Reihe von weiteren Änderungen wurde auch die ursprüngliche Ab-
sicht der Kommission, der Richtlinie mit wenigen Ausnahmen absoluten Vorrang 
vor allen anderen europäischen Regelungen zu geben, durch das Parlament abge-
schwächt und insbesondere dem Internationalen Privatrecht (ROM I und ROM II-
Abkommen) und der Entsenderichtlinie35 Vorrang vor der Dienstleistungsrichtlinie 
eingeräumt. Dass das Herkunftslandsprinzip trotz der Entfernung des Begriffs 
erhalten blieb, hat die EVP-ED Fraktion stets betont. Und zwar über das Prinzip 
der Dienstleistungsfreiheit und über das Verbot der willkürlichen Diskriminierung 
von Dienstleistungserbringern aus anderen EU-Mitgliedstaaten.36 

Am 4. April 2006 legte die Europäische Kommission einen überarbeiteten 
Richtlinientext37 vor. In ihm hat sie formal viele Änderungen des Parlaments 
übernommen. 

Beim EU-Frühjahrsgipfel 2006 erzielte dann Bundeskanzler Wolfgang 
Schüssel als EU-Ratspräsident eine Grundsatzeinigung der Gipfelteilnehmer 
auf diesen Kompromisstext. Kurz nach Ostern befasste sich der informelle EU-
Wettbewerbsrat in Graz intensiv mit der Dienstleistungsrichtlinie. Bei dieser 
Tagung bezeichneten die Minister die vom Europäischen Parlament ausgear-
beitete und von der Kommission übernommene Fassung als gute Verhand-
lungsgrundlage. Deshalb war es letztendlich auch möglich, eine so rasche 
Einigung im Rat zu erzielen. Die Wirtschaftsminister konnten mit einigen 
kleinen Änderungen den Text annehmen. Hinzugefügt wurde noch eine Passage, 
mit der das neue Screening-Verfahren geregelt wurde: Die Mitgliedstaaten 
sollten demnach der Kommission bereits bis zum Ablauf der Umsetzungsfrist 
bekannt geben, weshalb und in welchen Bereichen sie Beschränkungen für die 
Dienstleistungsfreiheit vorsehen. Dies war deshalb notwendig, da für Anbieter 
von Dienstleistungen schon im Vorfeld klar sein muss, ob es Beschränkungen 

                          
35 Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. De-

zember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen, Amtsblatt Nr. L 018 vom 21. Jänner 1997 S. 0001 – 0006 siehe: http: 
//eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:DE:HTML 
(29.11.2007). 

36 Siehe dazu Interview mit Othmar Karas in Der Standard, 2. Februar 2006. 
37 Für den geänderten Entwurf KOM (2006) 160 vom 4. April 2006 siehe: http://eur-

lex.europa. eu/LexUriServ/site/de/com/2006/com2006_0160de01.pdf (29.11.2007). 
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der Dienstleistungsfreiheit in den Mitgliedstaaten gibt. Damit wird die willkür-
liche Verweigerung durch die Mitgliedstaaten verhindert und mehr Rechtssi-
cherheit geschaffen. 

Die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse bzw. die Leistungen der 
Daseinsvorsorge in Europa haben das Ziel, sicher zu stellen, dass auch in Zu-
kunft den europäischen Bürgern die Dienstleistungen im allgemeinen Interesse 
flächendeckend und kostengünstig angeboten werden. Der gleichberechtigte 
Zugang aller Bürger muss ebenso garantiert werden, wie die passende Qualität 
der Leistungen und die Berücksichtigung sozialer, kultureller oder umweltpoli-
tischer Aspekte. Vorrangig entscheidend ist dabei aber nicht, wer die Leistun-
gen der Daseinsvorsorge erbringt, sondern dass sie erbracht werden. 

Der Rat der Europäischen Union hat sich daraufhin am 29. Mai 2006 un-
ter österreichischem Vorsitz auf einen gemeinsamen Standpunkt38 zur Dienst-
leistungsrichtlinie auf Basis des Parlamentskompromisses geeinigt, der am 24. 
Juli 2006 vom Rat in der Zusammensetzung der für die Wettbewerbspolitik 
zuständigen Minister der Mitgliedstaaten offiziell verabschiedet wurde. 

Der Gemeinsame Standpunkt wurde dem Europäischen Parlament im 
September 2006 offiziell übermittelt und von diesem in zweiter Lesung am 15. 
November 2006 mit wenigen Änderungen angenommen, die der Rat am 11. 
Dezember 2006 billigte.39 

Die Richtlinie wurde am 27. Dezember 2006 im EU-Amtsblatt veröffent-
licht und bedarf als EG-Richtlinie der Umsetzung in jeweiliges nationales 
Recht durch die einzelnen Mitgliedstaaten. Diese haben bis zum 28. Dezember 
2009 hierfür Zeit. Nach Art. 39 (5) müssen die Mitgliedstaaten zugleich spä-
testens bis zu diesem Datum der Kommission einen Bericht vorlegen, welche 
Anforderungen aus den in Art. 16 genannten Gründen der öffentlichen Sicher-
heit, Ordnung, Gesundheit und dem Umweltschutz sie gegenüber den auslän-
dischen Dienstleistern weiterhin aufrechterhalten wollen und begründen, wa-
rum sie diese Gründe jeweils für gegeben erachten. 

Praktisch muss also der gesamte Gesetzes- und Verordnungsbestand in 
den Mitgliedstaaten – soweit das Rechtsgebiet oder die betreffende Branche 
nicht generell von der Richtlinie oder Art. 16 ausgenommen ist – daraufhin 
überprüft werden, ob er im Einklang mit Art. 16 der Richtlinie ist, und die 
Aufrechterhaltung der jeweiligen Rechtsvorschriften muss im Einzelnen be-
gründet werden. Das Versäumnis dieser Frist in Bezug auf einzelne Regelun-
gen oder deren Begründung könnte dazu führen, dass diese nach dem 28. De-
zember 2009 auf ausländische Dienstleister nicht länger angewendet werden 
können. Die Wohnungsgemeinnützigkeit jedoch ist nach Art. 2 (2) der Dienst-
leistungsrichtlinie weiterhin ausgenommen.40 

                          
38 Gemeinsamer Standpunkt (10003/06) siehe: http://register.consilium.europa.eu 

/pdf/de/06/st10/st10003.de06.pdf (29.11.2007). 
39 Siehe dazu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TE 

XT+TA+ P6-TA-2006-0490+0+DOC+XML+V0//DE (29.11.2007). 
40 Für den kompletten Text der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt 
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II. Wohnungsgemeinnützigkeit in Österreich 
Das System des gemeinnützigen Wohnbaus ist in Österreich von großer 

Bedeutung. Etwa die Hälfte unseres gesamten Wohnungsbestandes, einschließ-
lich des kommunalen Wohnbaus, wurde mit öffentlicher Unterstützung finan-
ziert. Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten in Europa überwiegt aber in 
Österreich die direkte Objektförderung, wohingegen andere Länder indirekte 
Förderungen über Steuerbegünstigungen oder die Subjektförderung über 
Wohnbeihilfen eher bevorzugen.41  

Ende der achtziger Jahre wurde die Wohnbauförderung Ländersache. Aus 
dem Bundesbudget gibt es lediglich einen festgesetzten Betrag, der nach einem 
eigenen Schlüssel verteilt wird, um die Finanzierung zu gewährleisten. Nicht weg-
zudenken aus diesem Förderungssystem sind die gemeinnützigen Bauvereinigun-
gen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie die von ihnen erwirtschafteten Gewin-
ne, in wohnbauliche Maßnahmen reinvestieren müssen.42 

Der österreichische Weg der Wohnungspolitik – objektorientierte Wohn-
bauförderung unter Wahrung der Gemeinnützigkeit mit sozialen und ökologi-
schen Zielsetzungen – ist ein bewährtes Stück österreichischer Geschichte. Die 
historischen Wurzeln der gemeinnützigen Bauvereinigungen liegen in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts, als die durch die industrielle Revolution entstande-
nen Arbeiterheere mit Wohnraum versorgt werden mussten.43 Von Gemeinden 
errichtete Armenwohnungen und die Arbeiterwohnhäuser mancher Industrie-
betriebe, waren erste Lösungsversuche für dieses Problem. 

Gemeinnützige Bautätigkeit lebte von Anfang an vom Zusammenspiel 
mit staatlicher Unterstützung für das Wohnungswesen. Der Begriff Gemein-
nützigkeit wurde erstmals im Zusammenhang mit dem „Kaiser Franz Josef 
Jubiläums-Fonds“ 1908 erwähnt. Dieser, sowie das Wohnungsfürsorgegesetz 
1910 führten zur Gründung zahlreicher Baugenossenschaften. Die meisten von 
diesen überlebten den Ersten Weltkrieg nicht. Wiederbelebungsversuche nach 
der Katastrophe erstickte schon bald die heraufziehende Wirtschaftskrise. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die österreichische Wohnungsge-
meinnützigkeit durch die Gründung zahlreicher gemeinnütziger Bauvereini-
gungen erst so richtig ihre Blütezeit. Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds von 
1948 sowie der wieder erstandene Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds seien 
hier als Wegmarken genannt. 1955 gab es insgesamt 361 Gemeinnützige in 
Österreich, eine Zahl, die danach mit dem zunehmend abgeschlossenen Wie-
deraufbau stetig fiel. Im Jahre 2001 wurden fünf im Bundesbesitz verbliebene 
Wohnungsgesellschaften der Gemeinnützigkeit enthoben.44 Das umfassende 
Instrumentarium der österreichischen Wohnungspolitik hat wesentlich dazu 
beigetragen, den Wohnungsnotstand nach dem Zweiten Weltkrieg zu beseiti-

                          
siehe: http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_376/l_37620061227de003 
60068.pdf (29.11.2007). 

41 Siehe Beitrag Stöger, S. 27. 
42 Vgl. CECODHAS (2001), 97f. 
43 Vgl. Oberhuber (2005).  
44 Siehe Beitrag Mundt, Kapitel II., S. 342. 
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gen und den Wohnbedarf der Bevölkerung quantitativ und qualitativ zu befrie-
digen. Seit 1945 wurden rund 1,8 Millionen geförderte Wohnungen neu errich-
tet, was rund zwei Drittel der gesamten Neubauleistung entspricht. 

Derzeit gibt es in Österreich 198 gemeinnützige Bauvereinigungen, davon 
105 Genossenschaften, 83 Gesellschaften mit beschränkter Haftung und 10 
Aktiengesellschaften. Die Wohnbauförderung ist nach wie vor ein wesentli-
ches Element der österreichischen Wohnungspolitik und des österreichischen 
Wohlfahrtsstaats. Im Zentrum der österreichischen Wohnungspolitik steht die 
Sicherung der Wohnversorgung der Bevölkerung. Daneben wurde die Wohn-
bauförderung immer auch als Instrument der Wirtschaftsförderung gesehen. 
Nicht nur quantitativ, auch was die Qualität der verfügbaren Wohnungen und 
das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, weist Österreich im internationalen 
Vergleich eine gute Position auf.45 

Der Rückzug des Staates äußerte sich auch im Verkauf der Bundeswoh-
nungen an private Investoren ab dem Jahr 2004. Noch haben sehr wenige Ge-
meinden ihre kommunalen Wohnungen verkauft (etwa Graz). Österreich zählt 
immer noch zu den Ländern mit einem der höchsten Sozialwohnungsbestände 
in Europa (ca. 20% des Gesamtwohnungsbestandes im Jahr 2007). In Öster-
reich ist das Wohnkosten- und Mietenniveau innerhalb der letzten 10 Jahre 
stabil. Insgesamt zählt Österreich auch zu jenen Ländern, wo die Wohnkosten 
im Vergleich zur EU einen unterdurchschnittlichen Anteil der Haushaltsausga-
ben ausmachen.46 

Die Regierungen Schüssel I und Schüssel II haben auf dem Sektor des 
Wohnbaus für maßgebliche Verbesserungen gesorgt. Aufbauend auf der Aner-
kennung des befristeten Mietvertrags und der Rücknahme der Mietpreisbin-
dung konnte der Wohnungsmarkt flexibler gestaltet werden, ohne den Mieter-
schutz zu vernachlässigen. Auch die Ausdehnung der Förderungszahlungen 
auf private Wohnbauträger ist hier zu nennen.47  

III. Die europäische Ebene 
Wohnungspolitik ist auf nationalstaatlicher und nicht auf EU-Ebene ange-

siedelt. Ein indirekter Einfluss auf die Gestaltung der Wohnungspolitik in den 
Mitgliedsländern ist dennoch vorhanden. Das liegt daran, dass es einige Poli-
tikbereiche bzw. politische Zielsetzungen gibt, die gesamteuropäisch geregelt 
bzw. betrieben werden und mittelbar oder unmittelbar die Wohnbaupolitik 
beeinflussen. (z.B. das Wettbewerbsrecht oder die Lissabon-Strategie der EU). 
Dennoch gilt weiterhin das Subsidiaritätsprinzip, das im Lissabonner Vertrag 
von März 2007 erneut bekräftigt und gestärkt worden ist.  

Diesem Prinzip folgend gibt es in der EU auch erst seit kurzem eine ex-
plizite Rechtsprechung zur Wohnungspolitik. Grundsätzlich finanziert die EU 

                          
45 Vgl. Stagel (2004). 
46 Vgl. Höferl (2007), 52. 
47 Vgl. CECODHAS (2001), 98. 
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keine Wohnbauvorhaben. Lediglich im Rahmen der EU-Strukturprogramme, 
wie etwa der Stadterneuerung, wurden städte- und damit auch wohnbauliche 
Maßnahmen gefördert. Dennoch findet man nun vermehrt themenspezifische 
Verweise in EU-Dokumenten. Vor allem die EU-Gebäuderichtlinie48 und meh-
rere Stellungnahmen der Europäischen Kommission sind hier zu nennen.49 In 
Artikel II-94 (3) der Charta der Grundrechte der Europäischen Union bei-
spielsweise heißt es: „Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämp-
fen, anerkennt und achtet die Union das Recht auf eine soziale Unterstützung 
und eine Unterstützung für die Wohnung, die allen, die nicht über ausreichen-
de Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicherstellen sollen, nach 
Maßgabe des Gemeinschaftsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten und Gepflogenheiten“.50 

In der Praxis hat dennoch eine Reihe von auf europäischer Ebene gefassten 
Beschlüssen Einfluss auf die nationalen Wohnungsmärkte, da sie sich gesamtwirt-
schaftlich auswirken (z.B. auf die Zins-, Inflations- und Arbeitslosenraten und das 
Wirtschaftswachstum). Auch die Konvergenz- bzw. Stabilitätskriterien schränken 
den budgetären Spielraum der nationalen Regierungen im Binnenmarkt ein, dessen 
Grundfreiheiten (freier Waren-, Kapital-, Dienstleistungs- und Personenverkehr) 
unbedingt eingehalten werden müssen. Diesem Ziel diente auch die Einführung 
der bereits erwähnten Dienstleistungsrichtlinie. 

Zwar wird die soziale Wohnungspolitik als legitimes und sinnvolles Ele-
ment nationaler Politikgestaltung gesehen, das mit den Zielen der Europäi-
schen Union in Einklang steht, doch ist es für staatliche Förderungen in der 
Wohnungspolitik genauso wie für andere Maßnahmen erforderlich, mit den 
Wettbewerbsbestimmungen der EU überein zu stimmen. Es ist insbesondere 
das EU-Wettbewerbsrecht, wie es in den Artikeln 87-89 des EG-Vertrags, in 
späteren sachbezogenen Entscheidungen der Europäischen Kommission und in 
den Urteilen der Europäischen Gerichtshöfe konkretisiert wurde, das in der 
Ausgestaltung des sozialen Wohnbaus beachtet werden muss. 

Staatliche Beihilfen sind dann untersagt, wenn sie den Wettbewerb verfäl-
schen oder zu verfälschen drohen und mit dem gemeinsamen Markt unverein-
bar sind, insofern sie den Handel zwischen den Mitgliedsländern beieinträchti-
gen. Allerdings kennt der EG-Vertrag hier einige Ausnahmen,51 darunter auch 
Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminie-
rung nach der Herkunft der Waren gewährt werden und Wohnbeihilfe, wenn 
sie eine Bedarfsprüfung vorsieht und an Bedürftige in Abhängigkeit von Ein-
kommen und zumutbarem Wohnungsaufwand ausgezahlt wird. Bedarfsgeprüf-
te Subjektbeihilfen sind also einfacher mit dem EU-Recht in Einklang zu brin-
gen als Förderungen, die sich an Unternehmen richten. Die Bereitstellung von 

                          
48 Richtlinie 2002/91/EG. 
49 Siehe dazu auch den Beitrag Amann, Kap. II, S. 5. 
50 Für den kompletten Text der Charta der Grundrechte der Union, wie sie in den 

Vertrag von Lissabon aufgenommen wurde siehe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ 
/site/de/oj/2004/ c_310/c_31020041216de00410054.pdf (29.11.2007). 

51 Siehe dazu Artikel 87 (2) und (3) EG Vertrag: http://eur-lex.europa.eu/de/treat 
ies/dat/12002E/pdf/12002E_DE.pdf (29.11.2007). 
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sozialen Wohnungen kann durch die Mitgliedstaaten allerdings auch als 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse definiert werden, 
wodurch es generell möglich wird, Unternehmen von der öffentlichen Hand zu 
fördern, die mit der Erfüllung einer Aufgabe von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse betraut sind. Dies gilt nämlich nicht als staatliche Beihilfe im Sinne 
von Artikel 87, sondern als Abgeltung der Kosten einer spezifischen Gemein-
wohlverpflichtung. 

Dazu stellte das EuGH-Urteil zum „Altmark Trans GmbH“ Fall52 klar, 
dass der für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichen Interesse gewährte Ausgleich keine staatliche Beihilfe im Sinne von 
Artikel 87 EG-Vertrag darstellt, wenn: 

1. das betreffende Unternehmen tatsächlich mit der Erfüllung gemeinwirt-
schaftlicher Verpflichtungen betraut ist, welche klar definiert sein müssen.  

2. die Parameter, welche zur Berechnung des Ausgleichs herangezogen 
werden, im Vorhinein objektiv und transparent festgelegt sind.  

3. der Ausgleich nicht über die Kosten der Erfüllung der gemeinwirtschaftli-
chen Verpflichtung hinausgeht.  

4. das Unternehmen, das mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung betraut 
werden soll, mittels öffentlicher Ausschreibung ausgewählt wurde. 

Für den Bereich des sozialen Wohnbaus wurde eine genauere Klärung der 
Rechtslage durch die Kommissionsentscheidung vom 28.1.2005 erreicht. Die-
se hob die Besonderheiten des sozialen Wohnbaus weiter hervor und legte 
spezielle Regelungen für diesen Bereich fest. Die Kommission strich heraus, 
dass im sozialen Wohnungsbau tätige Unternehmen, die mit Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind, Besonderheiten auf-
weisen, die berücksichtigt werden müssen:53 

1. Die Zielgruppen des sozialen Wohnungsbaus sind benachteiligte oder 
sozial schwache Bevölkerungsgruppen, die nicht die Mittel haben, sich 
auf dem freien Wohnungsmarkt eine Unterkunft zu beschaffen.  

2. Die staatliche Abgeltung der Leistungen des sozialen Wohnungsbaus muss 
nicht im Vorhinein durch die Kommission überprüft und bewilligt werden.  

3. Die Mitgliedstaaten sollen in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob der 
gewährte Ausgleich nicht zu einer Überkompensierung der sozialen 
Wohnbauunternehmen führt.  

4. Gesonderte Buchführung und klare Trennung von gewerblichen und ge-
meinnützigen Tätigkeitsbereichen von Wohnungsunternehmen wird zur 
Pflicht erklärt.  

5. Die Kostenfaktoren, die in der Berechnung der Ausgleichsbeträge mit 
einbezogen werden sollen, werden festgelegt. 

Diese Richtlinie präzisierte das „Altmark-Urteil“ für den Bereich des so-
zialen Wohnungsbaus, hob die spezielle Position dieses Bereichs der Woh-

                          
52 Für das Urteil siehe: http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 

CELEX:2000J0280:DE:HTML (29.11.2007). 
53 Für den kompletten Text siehe: http://ec.europa.eu/transport/rail/passenger/doc 

/com20050319de.pdf (29.11.2007). 
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nungspolitik innerhalb des gemeinsamen Marktes hervor und legte eine wohl-
wollende Handhabung dieser Materie innerhalb des EU-Wettbewerbsrechts 
fest.54 Darüber hinaus wurde die Selbstverantwortung der Mitgliedsstaaten bei 
der Definition der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interes-
se bestätigt. Es bleibt den Nationalstaaten überlassen, welche Aufgaben sie als 
solche definieren wollen. Das ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass 
in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zahlreiche unterschiedliche 
Definitionen von sozialem Wohnbau existieren. Auch sind je nach Land unter-
schiedlichste Aufgaben und Zielsetzungen mit dem sozialen Wohnbau verbun-
den, und die Bandbreite der Institutionen, welche in diesem Sektor mit Zustän-
digkeiten versehen sind, ist genauso groß,55 wie ihre Kompetenzen länderweise 
unterschiedlich sind. Generell kann man also sagen, dass in letzter Zeit, vor 
allem auch seit der Erweiterung der EU um die mittel-ost-europäischen Län-
der, innerhalb der Union ein Trend zu bemerken ist, der die Wichtigkeit des 
gemeinnützigen Wohnbaus für Europa erkannt hat. So verabschiedete etwa das 
Europäische Parlament am 10. Mai 2007 mit großer Mehrheit eine „Entschlie-
ßung zu Wohnraum und Regionalpolitik”, die sich mit der Förderung von 
gemeinnützigem Wohnbau in den neuen Mitgliedsländern beschäftigt.56 Die 
Wahrung des Subsidiaritätsprinzips bleibt aber auch weiterhin oberstes Gebot. 

IV. Abschlussbetrachtungen 
Der Beschluss der Dienstleistungsrichtlinie war in mehrerlei Hinsicht 

bemerkenswert. Mit ihm wurde eines der wichtigsten Gesetzgebungsprojekte 
der letzten Jahre erfolgreich abgeschlossen. Gleichzeitig hatte im Europapar-
lament erstmals eine kleine, hochrangig besetzte Arbeitgruppe an einem brei-
ten Kompromiss über die Fraktionsgrenzen hinweg gearbeitet, um so im Par-
lament eine Mehrheit zu erzielen und gleichzeitig die Blockade im Ministerrat 
zu überwinden. Diese Dienstleistungsrichtlinie wurde in der Tat zum Großteil 
vom Europaparlament geschrieben. Die Dienstleistungsrichtlinie stellte zwei-
fellos einen großen Erfolg für das europäische Ordnungsmodell der sozialen 
Marktwirtschaft dar, da sie nicht zuletzt unter intensiver Einbeziehung aller 
Sozialpartner zustande kam. Gleichzeitig ist sie ein Herzstück der Lissabon-
Strategie, unterstützt eine konsequent fortgesetzte Marktöffnung und sichert 
die Verwirklichung der Dienstleistungsfreiheit in Europa, wie sie bereits fünf-
zig Jahre zuvor in den EU-Gründungsverträgen festgeschrieben war. Die 
Richtlinie ermöglicht die freie Erbringung von Dienstleistungen in ganz Europa, 
sie garantiert den Schutz der Arbeitsnehmerrechte, verhindert Lohn- und Sozi-
aldumping, ermöglicht Rechtssicherheit für die Unternehmen und leistet in 

                          
54 Siehe dazu: http://ec.europa.eu/transport/rail/passenger/doc/com20050319de.pdf 

(29.11.2007). 
55 Öffentlicher Sektor, Gemeinnützige, Genossenschaften. 
56 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2007 zu Wohnraum 

und Regionalpolitik (2006/2108(INI)). 
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Summe einen wesentlichen Beitrag zur Dynamisierung der europäischen Wirt-
schaft. Nicht zuletzt ist die Richtlinie ein Erfolg der EVP-ED Fraktion, die die 
treibende Kraft hinter dem Kompromisstext war und gegen nicht unerhebliche 
Widerstände, zu Anfang auch der Europäischen Sozialdemokratie, zu kämpfen 
hatte. Die Dienstleistungsrichtlinie trägt unzweifelhaft die Handschrift der 
Europäischen Volkspartei. Die österreichische Ratspräsidentschaft hat auf 
ihrer Seite in sehr geschickter und engagierter Weise für das rasche Zustande-
kommen eines gemeinsamen Standpunktes Sorge getragen. Letztlich konnte 
mit der Richtlinie eines der Hauptprojekte der österreichischen Ratspräsident-
schaft erfolgreich abgeschlossen werden. 
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I. Die „marktferne“ Wohnraumversorgung  
Mit der „marktfernen“ und der „marktgesteuerten“ Wohnraumversorgung 

existieren zwei Grundtypen, deren Stellenwert in Europa im Zeitverlauf variier-
te. Die marktferne Wohnraumversorgung war jenes Modell, das in Europa von 
der Mitte des 20. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre dominierte. Seine Entste-
hungsbedingungen waren ein relatives gesellschaftliches Machtgleichgewicht, 
das die Staatsintervention ermöglichte und ein hoher Wohnungsmangel, der eine 
Regulierung der Wohnungsmärkte nötig erscheinen ließ. Im marktfernen Modell 
liegt das Primärziel der Wohnungspolitik in einer bedarfsorientierten Woh-
nungsproduktion, um die quantitative und qualitative Wohnraumversorgung der 
(urbanen) Bevölkerung auf hohem Niveau abzusichern. Das wichtigste Instru-
ment staatlicher Wohnungspolitik sind Objektförderungen, die Wohnraum stren-
gen Mietpreis- und Belegungsbindungen unterwerfen und dadurch einer profi-
tablen Verwertung nach Marktkriterien entziehen. Die wichtigsten Nachfrager 
von Objektförderungen sind nicht-gewinnorientierte (gemeinnützige) Woh-
nungsgesellschaften, die langfristig gebundenes Investitionskapital überwie-
gend aus staatlichen Subventionen lukrieren. Diesen Wohnungsunternehmen 
wird die Funktion langfristiger Partner staatlicher Wohnungspolitik zugewie-
sen.57 In der Wohnungsbestandspolitik verfolgt die Staatsintervention das Ziel, 
die Mietpreise im kommunalen, privaten und gemeinnützigen Wohnungsteil-
markt durch Regulierungen auf ein nicht marktkonformes Niveau zu reduzieren.  

Dem marktfernen Modell liegt eine umfassend gesellschaftspolitische Kon-
zeption zugrunde. Ein sozialer (respektive gemeinnütziger) Wohnungsbestand 
galt zwar als unverzichtbar für einkommensschwächere Gruppierungen, war 

                          
57 Blaas u.a. (1991); Korinek/Nowotny (Hg.) (1994); Köppl (1994). 
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jedoch nicht als residuales Versorgungsinstrument für nicht oder nur bedingt 
marktfähige Haushalte konzipiert.58 Priorität hatte daher nicht ein traditioneller 
„Armenwohnungsbau“, sondern die Etablierung eines breiten marktfernen Seg-
ments von Mietwohnungen, das ein zentrales Grundbedürfnis den Marktrisken 
entziehen sollte. Das soziale Wohnungswesen wird nicht als erweiterte soziale 
Fürsorge verstanden, sondern ist in seiner gesellschaftspolitischen Funktion an 
eine überwiegende Mehrheit der urbanen Bevölkerung adressiert. Aufgrund 
dieser „Mittelschichtenorientierung“ sind die Einkommensgrenzen für Sozial-
wohnungen großzügig bemessen und wird ihre Überschreitung nach Bezug 
durch Förderungsgeber und Bauträger toleriert. Die Belegung von Sozialwoh-
nungen durch einkommensstärkere Mittelschichtenhaushalte gilt nicht als sys-
temimmanenter Mangel, sondern entspricht dem stadtpolitischen Leitprinzip 
einer „sozialen Durchmischung“ der urbanen Wohnviertel.59 

Eine zentrale Wirkung des sozialen (und gemeinnützigen) Wohnungssek-
tors besteht darin, dass die Kausalität zwischen der individuellen Position auf 
dem Arbeitsmarkt und jener auf dem Wohnungsmarkt aufgelöst wird. Sobald 
ein breites soziales Wohnungssegment existiert, implizieren niedrige Erwerbs-
einkommen nicht mehr automatisch unzureichende Wohnverhältnisse oder 
eine Verdrängung an benachteiligte urbane Wohnstandorte. Soziale Ungleich-
heit am Wohnungssektor wird zwar nicht völlig aufgehoben, jedoch auf eine 
von der Allgemeinheit akzeptierte Ausprägung reduziert. Erst in dem Maß, in 
welchem eine Verringerung der sozialen Wohnungsbestände erfolgt, wird der 
Konnex zwischen der individuellen Lage auf Arbeits- und Wohnungsmärkten 
wiederhergestellt.60 

Der zweite wichtige Effekt des marktfernen Modells liegt in dessen es-
senziellem Beitrag zur gesellschaftlichen Integration. Emil Durkheims Ein-
schätzung, dass sich in der modernen Industriegesellschaft Sozialintegration 
auf Basis großstädtischer Solidarität ausformt,61 trifft für Europa im 20. Jahr-
hundert zu. Als wichtigste Integrationsmechanismen gelten eine Erwerbsge-
sellschaft, die Vollbeschäftigung garantiert, ein solidarischer Wohlfahrtsstaat, 
der das Risiko temporärer Krisen im Erwerbssystem abfedert, und ein sozialer 
Wohnungsbau, der sichtbare soziale Ungleichheit bei Wohnstandards und 
Wohnortverteilung vermeidet und zur sozialen Kohäsion der Wohnquartiere 
beiträgt.62 Im individualistischen amerikanischen Gesellschaftsmodell, wo ein 
funktionsfähiger sozialer Wohnbau fehlt, hat die ausgeprägte Ungleichheit in 
der Wohnraumversorgung einen sozial desintegrierenden Effekt, der als nicht 
mehr korrigierbar gilt.63  

                          
58 Häussermann/Siebel (2000), 154 f. 
59 Vgl. als Überblick: Lenger/Tenfelde (2006).  
60 Harloe (1995), 499-514. 
61 Mingione (2004). 
62 Siebel (2004). 
63 O'Connor (2004); Jargowsky (2004). 
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II. Soziale Wohnungspolitik und Wohlfahrtsstaatstypen  
Das marktferne Modell ist in seinen Grundzügen zwar ein europäisches 

Phänomen, weist jedoch länderspezifische Facetten auf, die in historischen 
Traditionsbeständen begründet liegen und mit den Grundprinzipien der jewei-
ligen Wohlfahrtsstaatstypen korrespondieren.64 Universalistische Wohlfahrts-
staaten verfolgen ein allgemeines solidarisches Versorgungsprinzip, wobei die 
öffentliche Hand aus hohen Steuereinnahmen zentrale Wohlfahrtsleistungen 
(unter anderem Gesundheit, Bildung, Verkehr, Wohnen etc.) für die Staatsbür-
ger bereitstellt. Durch erhebliche staatliche Objektförderungen wollen diese 
Wohlfahrtsstaaten eine allgemeine und qualitativ hochwertige Grundversor-
gung der Bevölkerung mit Wohnraum erreichen. Als paradigmatisch für diesen 
Wohlfahrtstaatstypus gelten die skandinavischen Länder und hier speziell 
Schweden.65 Korporatistische Wohlfahrtsstaaten (Niederlande, Deutschland, 
Österreich) orientieren sich gleichfalls am solidarischen Versorgungsmodell, 
das jedoch nicht als allgemeines Staatsbürgerrecht definiert wird, sondern an 
bestimmte soziale Gruppierungen adressiert ist. Die Leistungsfinanzierung 
wird – nach dem Muster der Kranken- und Arbeitslosenversicherung – von den 
betreffenden Gruppen selbst getragen und durch staatliche Budgetzuschüsse 
ergänzt. Das wohnungspolitische Primärziel einer angemessenen Wohnraum-
versorgung von Haushalten mit geringerem und mittlerem Einkommen soll bei 
diesem Typus durch Objektförderungen und durch enge Kooperation mit der 
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft erreicht werden. Für die privaten Miet-
wohnungsteilmärkte gelten Preisregulierungen. Liberale Wohlfahrtsstaatstypen 
sind demgegenüber durch eine Marktsteuerung der sozialen Sicherungssyste-
me charakterisiert. Geringe Steuervolumina und niedrige Staatsausgaben kor-
respondieren mit hoher Eigenverantwortung bei der sozialen Absicherung. Für 
einkommensschwache Haushalte existiert ein soziales Fürsorgenetz, das häufig 
mit Instrumenten des Arbeitszwanges („Workfare“) verknüpft ist. Die residua-
len sozialen Wohnungsbestände beschränken sich auf die Sicherstellung einer 
elementaren Wohnraumversorgung der untersten Einkommensschichten. Dem 
wohlfahrtsstaatlichen Paradigma der Eigenverantwortung entspricht, dass die 
Förderung des Wohnungseigentumserwerbs bei einkommensstärkeren Haus-
halten durch (indirekte) Subventionen ein zentrales wohnungspolitisches Ziel 
markiert. Auf den privaten Mietwohnungsteilmärkten herrscht der Grundsatz 
der marktkonformen („freien“) Mietpreisbildung. Großbritannien gilt seit den 
späten 1970er, insbesondere jedoch seit den 1980er Jahren, als paradigmatisch 
für diese Ausrichtung der Wohlfahrts- bzw. Wohnungspolitik. 

Am marktfernen Modell mit seinen gesellschaftspolitischen Zielsetzungen 
orientieren sich die Wohnungspolitiken in universalistischen und korporatisti-
schen Wohlfahrtsstaaten, wo der Konnex von Wohnungs- und Arbeitsmarktlage 
konsequent unterbrochen werden konnte. Demgegenüber ist in liberalen Wohl-
fahrtsstaaten die Wohnsituation Ausdruck der individuellen Arbeitsmarktpositi-
on. Zwar bewahren die residualen Sozialwohnungsbestände einkommensschwa-
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che Wohnungsnachfrager vor Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit, bieten jedoch 
als „poor services for the poor“ nur qualitativ defizitäre Wohnverhältnisse an 
durch Lage, Stigma, Infrastrukturausstattung benachteiligten urbanen Wohn-
standorten.66 Spätestens seit den 1980er Jahren erfolgt in der Europäischen Uni-
on insofern ein fundamentaler Politikwandel, als sich die Grundprinzipien der 
Wohnraumversorgung liberaler Wohlfahrtsstaaten zunehmend in den anderen 
Wohlfahrtsstaatstypen durchzusetzen und deren Versorgungsmodelle in Rich-
tung einer stärkeren Marktsteuerung zu transformieren beginnen.  

III. Der Übergang zur marktgesteuerten Wohnraumversorgung 

1. Kräfte wohnungspolitischen Wandels 

Die argumentative Basis für eine Umgestaltung der Wohnungspolitik 
nach marktwirtschaftlichen Prinzipien liefern Ökonomen, die sich an neoklas-
sischen Paradigmen orientieren.67 Sie tragen wesentlich dazu bei, dass ne-
oklassische Analysen der Wohnungsmärkte in Diskursen von Wissenschaft, 
Öffentlichkeit und Politik aufgegriffen und an Konsensfähigkeit gewinnen. 
Aus Perspektive neoklassischer Wissenschafter bildet die Marktwirtschaft den 
einzig legitimen Ordnungsrahmen des Wohnungssektors. Die Wohnung soll – 
ungeachtet ihrer spezifischen Eigenschaften – so wie jedes andere Konsumgut 
grundsätzlich marktförmig produziert werden. Phasen, die durch eklatante 
Unterversorgung mit Wohnraum gekennzeichnet sind, rechtfertigen eine direk-
te staatliche Intervention in die Marktzusammenhänge, deren temporärer Cha-
rakter durch die Wahl des Fachterminus „Notlagenpolitik“ begrifflich auf den 
Punkt gebracht wird.68 Die Normalisierung der Wohnraumversorgung ermög-
licht den sukzessiven Übergang zu einem marktwirtschaftlichen System, das 
auf Basis eines grundlegend anderen Regulierungsansatzes mit marktkonfor-
men wohnungspolitischen Instrumenten operiert. Diese greifen nicht direkt in 
die Marktmechanismen ein, sondern sollen deren optimales Funktionieren 
garantieren. Etablierte Instrumente, wie Objektförderungen oder eine gemein-
nützige Wohnungswirtschaft, die im Kanon der marktkonformen Instrumente 
fehlen, werden nicht mehr als Problemlöser, sondern als Problemverursacher 
gewertet. Sie gelten als kostenintensiv, ineffizient, wenig leistungsfähig und 
marktwirtschaftlichen Lösungsansätzen prinzipiell unterlegen.69 

Um glaubwürdig zu bleiben, müssen auch neoklassische Analysen des 
Wohnungsmarktes Lösungsansätze skizzieren, die den sensiblen Balanceakt 
zwischen ökonomischen Verwertungs- und sozialen Versorgungsinteressen am 
Wohnungssektor ermöglichen. Die wohnungspolitischen Handlungsempfeh-
lungen, die neoklassische Studien auf Basis ihrer Fundamentalkritik am markt-
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fernen Modell der Wohnraumversorgung formulieren, laufen nur ausnahms-
weise auf eine Radikalauflösung der sozialen Wohnungsbestände hinaus. Prio-
rität hat der Funktionswandel des sozialen Wohnungssegments, dem die 
Wohnraumversorgung von nicht markfähigen, akut armutsgefährdeten Haus-
halten zugewiesen wird. Am pointiertesten hat diese Position J. Eekhoff vertre-
ten. „Auf mittlere Sicht“ erblickt er die Kernaufgabe der sozialen Wohnungs-
wirtschaft „vor allem darin, ... das Zugangsproblem zu lösen, also Wohnungen 
für Haushalte mit Zugangsschwierigkeiten vorzuhalten“.70 Dass mit einem 
Abbau staatlicher Intervention am Wohnungssektor auch deren positive Effek-
te in gesellschafts-, konjunktur- und arbeitsmarktpolitischer Beziehung verlo-
ren gehen, wird von den Neoklassikern systematisch ausgeblendet.  

Ob und in welcher Form neoklassische Paradigmen in konkrete nationale 
Politiken umgesetzt werden, hängt nicht allein von Verschiebungen der politi-
schen Machtkonstellationen in den europäischen Staaten ab. Nicht minder 
relevant sind die Dethematisierung der Wohnungsproblematik im öffentlichen 
und politischen Diskurs, die Wirkung von „Sachzwängen“ (Budgetkonsolidie-
rung) und der Verzicht auf die Formulierung wohnungspolitischer Alternativ-
konzepte, die veränderten Anforderungen auf den Wohnungsmärkten und dem 
Wandel, gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Rahmenbedingun-
gen gerecht zu werden. Obwohl Wohnungspolitik unverändert als national-
staatliche Materie definiert ist, beeinflusst die Europäische Union die Woh-
nungspolitiken ihrer Mitgliedsstaaten auf eine indirekte, dadurch jedoch nicht 
minder gravierende Weise. Mit der Stadtpolitik gewinnt ein europäisches Poli-
tikfeld an Konturen, dessen jeweilige inhaltliche Grundausrichtung einen ge-
wissen Konvergenzdruck auf die Ausgestaltung nationaler Wohnungspolitiken 
ausübt. Drei Phasen „europäischer Stadtpolitik“ lassen sich differenzieren.71 
Die ökologischen stadtpolitischen Aktivitäten der EU während der 1980er 
Jahre, die für den Wohnungssektor allerdings wenig relevant waren, wurden in 
den 1990er Jahren durch eine „soziale Stadtpolitik“ abgelöst, die sich an sozia-
len Integrations- und Kohäsionszielen orientierte und als Korrektiv neoklassi-
scher Wirtschaftspolitik in Europa galt. Da die Bekämpfung sozialer Spal-
tungstendenzen in den urbanen Räumen ein wichtiges Politikziel war, stellte 
der Europäische Strukturfonds Finanzierungsmittel zur Förderung von Chan-
cengleichheit und zur Integration benachteiligter urbaner Stadtquartiere bereit. 
Durch die Fokussierung der Quartiersebene wurde die Qualität der Wohn-
raumversorgung zu einem wichtigen Aspekt der EU-Projekte, in die neben 
Kommunen auch gemeinnützige Bauträger eingebunden waren. Obwohl die 
EU keine direkte Wohnungspolitik betrieb, verlangte die Teilnahme an den 
europäischen Fördermaßnahmen nach Änderungen der nationalen Fördermo-
dalitäten (u. a. Verlagerung des Förderschwerpunktes von Wohnhaussanierun-
gen zu Wohnumfeldverbesserungen in Deutschland), um Kompatibilität mit 
europäischen Förderkriterien zu erreichen. Die dritte Phase der Stadtpolitik der 
EU wird von einem neoklassisch inspirierten Wettbewerbsparadigma geprägt. 
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Das Ziel sozialer Integration gilt dann als akzeptabel, wenn diese als Instru-
ment zur Verbesserung der internationalen Konkurrenzfähigkeit und zur Sti-
mulierung ökonomischen Wachstums geeignet erscheint. Damit verknüpft ist 
eine Schwerpunktverlagerung europäischer Förder- und Strukturpolitik von 
benachteiligten Regionen zu jenen mit Wachstumspotenzialen und Wettbe-
werbschancen. In der Wohnungspolitik erfolgen analoge Akzentverschiebun-
gen zu stärker marktkonformen Maßnahmen (Subjektförderungen, Eigentums-
förderungen für höhere Einkommensgruppen), um die Wohnraumversorgung 
der Haushalte unter wenig regulierten Marktbedingungen sicherzustellen. Die 
aktuelle vierte Phase der EU-Wohnungspolitik seit 2006 zeichnet sich durch 
ein stärkeres wohnungspolitisches Engagement der EU aus, das sich schwer-
punktmäßig auf die Sicherstellung leistbaren Wohnens, Emissionsreduzierung, 
Stadtentwicklung und Stadterneuerung bezieht. Diese wohnungspolitische 
Phase zeichnet sich durch eine Reihe von Initiativen unterschiedlicher europäi-
scher politischer Akteure aus, die auf die (in)direkte Beeinflussung der Woh-
nungspolitiken der Mitgliedsstaaten mit noch offenem Ausgang abzielen.72 

2. Politikänderungen am Wohnungssektor  

Ein Bündel von Politikänderungen markiert einen Bruch mit dem etablierten 
Instrumentarium staatlicher Wohnungspolitik in vielen europäischen Staaten: 

Erstens wird das staatliche Wohnbaufördersystem so umgestellt, dass bei 
reduziertem Gesamtfördervolumen eine Schwerpunktverlagerung von Objekt- 
zu Subjektförderungen und eine Aufwertung der (in-)direkten Wohnungsei-
gentumsförderungen (durch steuerrechtliche Instrumente) erfolgen. Objektför-
derungen erhalten ein geringes Mindestmaß an sozialem Wohnungsneubau 
aufrecht, um die Grundversorgung jener Haushalte sicherzustellen, die auf-
grund ihrer ökonomischen Situation keinen Zutritt zum Wohnungsmarkt erhal-
ten. Dass nachfrageseitige Subjektförderungen eine zentrale Rolle spielen, 
entspricht der Logik einer marktgesteuerten Wohnungsversorgung. Subjekt-
förderungen dienen als marktkonforme Instrumente, um die individuelle Kauf-
kraft der Wohnungsnachfrager auf schwach regulierten Wohnungsmärkten zu 
verbessern. Für die Legitimation dieser sozialpolitischen Transferleistung ist 
die Wahl einer geeigneten politischen Semantik entscheidend. Mit politischen 
Schlüsselbegriffen wie sozialer Treffsicherheit und sozialer Gerechtigkeit 
assoziiert, sind Subjektförderungen in hohem Maß konsensfähig. Als weitere 
Politikänderung erfolgt eine Akzentverschiebung zu indirekten steuerlichen 
Förderungen, die gleichfalls als marktkonforme Instrumente wirken und Pri-
vatkapital in den Miet- und Eigentumswohnbau lenken sollen. Direkte Eigen-
tumsförderungen, die konservative Regierungen aus eigentumspolitischen 
Erwägungen und sozialdemokratische Regierungen aus klientelpolitischen 
Motiven aufrechterhielten, geraten unter Druck von Konsolidierungszwängen 
der öffentlichen Haushalte. Als alternatives Instrument staatlicher Wohnungs-
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eigentumspolitik bietet sich die preisgünstige Veräußerung von Sozialwoh-
nungen an deren Mieter an.  

Die gravierendste Strukturänderung betrifft – zweitens – die Privatisie-
rung marktferner öffentlicher (speziell kommunaler) und teils auch gemeinnüt-
ziger Wohnungsbestände an renditeorientierte Privateigentümer. Die kommu-
nalpolitischen Machtkonstellationen sind für Privatisierungsentscheidungen 
nur bedingt verantwortlich, da neben konservativen auch sozialdemokratisch 
dominierte Kommunen ihre in Kapitalgesellschaften gebündelten Wohnungs-
bestände veräußern. Stärker ins Gewicht fallen budgetpolitische Kalküle, wo-
bei sich die Erwartung einer kurzfristigen Budgetsanierung durch marktkon-
forme Erlöse aus Wohnungsverkäufen nur ausnahmsweise erfüllt.  

Auf der Nachfrageseite treten Private-equity-Immobilienfonds als neue 
Akteure der Wohnungsmärkte auf, die aufgrund ihrer Kapitalstärke die von 
den öffentlichen Verkäufern erwarteten Marktpreise leisten können. Die zu-
nehmend auf bestimmte Immobilienteilmärkte spezialisierten Fonds betreiben 
kurzfristige Verwertungsstrategien, um anspruchsvolle Renditeerwartungen durch 
Mietpreiserhöhungen, Nutzungsänderungen oder Wohnungsverkäufe an die 
Mieter in einem Zeithorizont von oft weniger als einem Jahrzehnt zu erreichen. 
Da die Wohnung zu einem von Bindungen befreiten, verwert- und veräußerba-
ren Gut wird, markiert das Engagement von Immobilienfonds den markantes-
ten Bruch mit der Konzeption einer Marktschwankungen und Verwertungskal-
külen entzogenen „marktfernen“ Wohnungswirtschaft. 

Die Auflösung der öffentlichen Wohnungsbestände korrespondiert drit-
tens mit einer Deregulierung der Mietpreisregelungen, welche den Übergang 
zu marktkonformen Mietpreisen erlaubt und damit den neuen Privateigentü-
mern eine profitable Verwertung der erworbenen Wohnungsbestände ermög-
licht. Sie bewirkt eine deutliche Differenzierung des Mietpreisniveaus in Ab-
hängigkeit von Qualität, Größe und Lage der Wohnung sowie der sozialen / 
ethnischen Zusammensetzung des Wohnumfelds. Im Gegensatz zum sozialen 
Wohnungssegment sind die Marktpreise für Wohnungen volatil und reagieren 
bereits auf kurzfristige Schwankungen auf der Angebots- oder Nachfrageseite.  

Viertens erfolgt im Zuge der Neuverteilung staatlicher Kompetenzen eine 
Dezentralisierung der Wohnungspolitik, die zu einem Bedeutungszuwachs der 
Regionen und Städte als wohnungspolitische Akteure beiträgt. Genauer analy-
siert, ist die Rolle der Kommunen auf den Wohnungsmärkten ambivalent. In 
einigen deutschen Städten existieren Maßnahmen zur Unterstützung quartiers-
gebundener Genossenschaften, die sich in Reaktion auf die negativen Auswir-
kungen der Marktsteuerung auf die Wohnraumversorgung etablieren.73 Indem 
kommunalpolitische Akteure andererseits ihre Wohnungsbestände bzw. -ge-
sellschaften privatisieren, treiben sie die Durchsetzung einer marktgesteuerten 
Wohnraumversorgung selbst voran. Das traditionelle Leitbild der „Europäi-
schen Stadt“, die ökonomische Leistungsfähigkeit und soziale Integration als 
gleichberechtigte Zielsetzungen verfolgt,74 wird abgelöst durch einen kommu-
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nalpolitischen Ansatz, der wirtschafts- und standortpolitischen Zielen im enge-
ren Sinne (Förderung der Standortattraktivität für Investoren, Redimensionie-
rung öffentlicher Aufgaben, Abbau von Finanzschulden) Priorität einräumt. In 
der marktgesteuerten Wohnraumversorgung beschränken sich viele Kommu-
nen auf eine Verwaltung der Residuen des sozialen Wohnungssektors für die 
Versorgung von Haushalten mit sozialen Ausgrenzungsrisiken. Während die 
Kommunen budgetäre Belastungen durch einkommensschwache Haushalte 
(u.a. Ausgaben für Wohnkostenhilfe in Deutschland) bestreiten, lukrieren die 
privaten Neoeigentümer der kommunalen Wohnungsbestände Erträge aus 
Vermietungen an kaufkräftigere Haushalte. Dass mit dem weitgehenden Rück-
zug aus der Wohnungspolitik stadtentwicklungs- sowie letztlich auch standort-
politische Steuerungskompetenz aufgegeben und die soziale Desintegration 
forciert wird, nehmen die kommunalpolitischen Akteure offensichtlich in Kauf. 

IV. Die sozialpolitische Verengung der Wohnungspolitik 
Im marktgesteuerten Modell der Wohnungsversorgung verfolgt die Woh-

nungspolitik nur noch eingeschränkt sozialpolitische Zielsetzungen und ver-
liert daher ihren umfassenden gesellschaftspolitischen Anspruch. Die Residua-
lisierung der sozialen Wohnungsbestände und die Aufwertung von Subjekt-
förderungen sind wichtige Indizien dieses sozialpolitischen Verengungspro-
zesses. Mit dem sozialen Wohnungssektor, dem Normalarbeitsverhältnis und 
dem Wohlfahrtsstaat durchlaufen die wichtigsten Integrationsmechanismen 
europäischer Stadtgesellschaften zeitsynchrone Erosionsprozesse. Der zentrale 
Folgeeffekt ist die Verknüpfung von Wohnungs- und Arbeitsmarktlage, die zur 
tendenziellen Abkoppelung leistungsschwächerer Haushalte von zeitgemäßen 
Wohnstandards beiträgt und deren räumliche Segregation in benachteiligte 
Stadtquartiere beschleunigt.75  

Österreich verzichtet bisher auf eine forcierte Deregulierungs- und Priva-
tisierungspolitik am Wohnungssektor und prolongiert die öffentliche Objekt-
förderung als zentrales Steuerungsinstrument der Wohnungspolitik, dessen 
Wirksamkeit durch eine enge Verbindung mit leistungsfähigen gemeinnützigen 
Wohnungsanbietern steigt. Obwohl eine Reduktion der Bundesleistungen zur 
Wohnbauförderung auf die politische Agenda rückt, liegen das Subventionsvo-
lumen und der Anteil der Objektförderungen am Gesamtfördervolumen in 
Österreich gegenwärtig auf einem im europäischen Vergleich relativ hohen 
Niveau; Bei tendenziell sinkendem Fördervolumen behielt die österreichische 
Wohnungs- und Wohnbauförderungspolitik ihre Mittelschichtenorientierung 
bei und vollzieht keinen Übergang zu einem residualen Fürsorgemodell für 
leistungsschwächere soziale Gruppierungen. Der europäische Trend zur Priva-
tisierung von Sozialwohnungen wurde in Österreich in Form von Kaufoptio-
nen für gemeinnützige Wohnungen und der Veräußerung der Bundeswoh-
nungsgesellschaften an Privatinvestoren wirksam. Allerdings stehen weder die 
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gemeinnützige Wohnungswirtschaft noch die kommunalen Wohnungsbestände 
grundsätzlich zur Disposition.76  

Da die österreichische Wohnungspolitik die skizzierten europäischen 
Trends nur sehr bedingt nachvollzogen hat, blieben Österreich jene negativen 
Entwicklungen erspart, die für eine marktgesteuerte Wohnraumversorgung 
typisch sind. 
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I. Die Aufgabenstellung der Volksanwaltschaft 
Als die Volksanwaltschaft 1977, zunächst befristet auf 6 Jahre, eingerich-

tet wurde, sollte sie insbesondere helfen, die Ohnmacht der Bevölkerung ge-
genüber einer als allmächtig empfundenen Verwaltung abzubauen. In rascher 
Folge betrauten 7 Bundesländer die Volksanwaltschaft auch mit der Kontrolle 
ihrer Landes- und Gemeindeverwaltung77 und wurden die verfassungsgesetzli-
chen Bestimmungen als Siebentes Hauptstück in das Bundes-Verfassungsge-
setz (B-VG) inkorporiert.78 

Von Beginn an zeigte sich, dass die Volksanwaltschaft unter den Bürge-
rinnen und Bürgern ein hohes Maß an Akzeptanz gewann, was sicherlich auch 
darauf zurückzuführen war, dass zunächst eine Radiosendung und kurze Zeit 
später eine Fernsehsendung den Volksanwältinnen und Volksanwälten eine für 
eine derartige Institution einmalige Möglichkeit bot, ihre Arbeit und Aufgabe 
einer breiten Öffentlichkeit zu veranschaulichen.79 Wie eine 2007 von der 
Volksanwaltschaft beauftragte Meinungsumfrage ergab, können sich 73% vor-
stellen, sich an die Volksanwaltschaft zu wenden, und halten 53% der Men-
schen in Österreich diese Einrichtung für wichtig.80 

Freilich, und das zeigt die tägliche Praxis, erwarten sich diejenigen, die 
sich an uns wenden, eine konkrete Hilfestellung gegen ihre objektivierbare 
oder subjektiv empfundene „Ohnmacht“. Dabei mag auch eine nicht unwesent-
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liche Rolle spielen, dass die Bezeichnung „Volksanwalt“ eine quasi advokato-
rische Funktion intendiert, die durch die mediale Präsenz noch verstärkt wird. 
Gemäß den verfassungsgesetzlichen Rahmenbedingungen sind wir jedoch auf 
eine Kontrollaufgabe beschränkt. Die Volksanwaltschaft übt keine Vertre-
tungstätigkeit im engen rechtstechnischen Sinn aus, weshalb wir weder an 
behördlichen Verfahren teilnehmen, noch für die Bürger wie ein zur berufsmä-
ßigen Parteienvertretung berufener Anwalt oder Steuerberater verhandeln. 
Nach dem Konzept der Bundesverfassung soll eine Volksanwältin über und 
durch die Kontrolltätigkeit eine Hilfestellung leisten. Vorgesehen ist dafür die 
Möglichkeit zur Erteilung von Empfehlungen an die Verwaltung, ergänzt um 
das Recht, Verordnungen beim Verfassungsgerichtshof anzufechten. Nicht auf 
Zwang, sondern auf Überzeugung ist unsere Autorität aufgebaut. Damit folgt 
die Volksanwaltschaft dem Urmodell einer derartigen Einrichtung, wie sie als 
„Ombudsmann“ in Schweden bereits 1809 eingerichtet wurde und mittlerweile 
in allen Mitgliedsstaaten des Europarates geschaffen wurde. Auch die Europäi-
sche Union sah in dem Maastricht-Vertrag eine mit im Wesentlichen gleichar-
tigen Aufgaben ausgestattete Institution, den „Bürgerbeauftragten“, vor, die 
zur Kontrolle der EU Verwaltung in der Zwischenzeit eingerichtet wurde. 
Nicht Anwalt, nicht Richter, aber dennoch, wie die Präsidentin des Nationalra-
tes Mag. Prammer anlässlich eines parlamentarischen Festaktes zum 30-
jährigen Bestehen der Volksanwaltschaft ausdrückte, „ein etablierter Bestand-
teil des österreichischen Rechtssystems“, der „als Seismograph für das Ver-
hältnis zwischen den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen und dem Staat 
bzw. der öffentlichen Verwaltung auf der anderen Seite fungiere“.81 

Wir erfüllen diese Aufgabe als „pressure group“ der Bürger auch gerne, 
wenngleich dabei der reformatorische Charakter unserer Arbeit etwas in den 
Hintergrund zu treten scheint. 

Denn die Beurteilung, die wir in jedem Einzelfall eines behaupteten Miss-
standes in der Verwaltung vorzunehmen haben, muss nach strengen Kriterien 
der Objektivität erfolgen. Demzufolge erweisen sich etwa im langjährigen 
Durchschnitt 16% der an die Volksanwaltschaft herangetragenen Beschwerden 
als berechtigt. Man kann nun lange darüber reflektieren, ob dies ein hoher oder 
niedriger Prozentsatz ist. In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass 
wir in über 80% der Fälle Rat- und Hilfesuchenden nicht nur behördliche Ent-
scheidungen näher bringen, sondern auch zum Verständnis beitragen, weshalb 
sie so und nicht anders ergehen mussten. Damit leisten wir unseren Beitrag, 
das Vertrauen in die öffentliche Verwaltung aufrecht zu erhalten oder gar wie-
derherzustellen. Das wird vielfach von den kontrollierten Organen und Behör-
den übersehen, die nicht selten die bloße Anfrage unsererseits bereits als Af-
front des Bürgers ihnen gegenüber auffassen, bevor wir noch zu unserer 
Beurteilung gelangen. Selbst eine Missstandsfeststellung ist noch keine Verur-
teilung, sondern soll einerseits für den Betroffenen klarstellen, dass eine Fehl-
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leistung passiert ist und gleichzeitig der Verwaltung helfen, derartige Fehlleis-
tungen in Hinkunft zu vermeiden.  

Der Begriff des Missstandes, wie er in Art. 148a B-VG definiert ist, ist 
ein weiter. Wie bereits in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage zur Ein-
richtung der Volksanwaltschaft dazu ausgeführt wird, „kann sich daher eine 
Beschwerde auf eine Rechtsverletzung beziehen, muß es aber nicht“. Vielmehr 
soll die Volksanwaltschaft auch „Bereiche abdecken, in denen eine Person sich 
für ungerecht behandelt fühlt“. Somit „können alle Aspekte des Verwaltungs-
handelns demgemäß Gegenstand einer Beschwerde vor der Volksanwaltschaft 
sein“.82 Freilich bedeutet dies nicht, dass der Volksanwaltschaft damit ein 
schrankenloses Beurteilungsermessen eingeräumt wird. Eine an die Verwal-
tung gerichtete Empfehlung zur Beseitigung eines Missstandes muss von die-
ser befolgt werden können, andernfalls sie keinerlei Rechtswirkungen entfaltet, 
also unbeachtlich wäre. Deshalb bildet für uns zunächst die Rechtsordnung 
d.h. die Prüfung, ob das Verwaltungshandeln „auf Grund der Gesetze ausgeübt 
wurde“ den Maßstab der Prüfung. 

Nun schränken das dichte Regelungswerk und ein ausgeprägtes Legali-
tätsprinzip staatliches Handeln nicht nur ein, sondern verhindern auch exzessi-
ve Ermessungsübung und willkürliches Vorgehen der Verwaltung. Vielfach 
wird aber gerade der Schutzzweck der Normendichte von den Bürgerinnen und 
Bürgern als Korsett empfunden, das ihnen keine Luft mehr zum Atmen lässt, 
und als entfaltungs- und entwicklungshemmend angesehen wird. Freiheit des 
Einzelnen ist angesichts dieser Umstände eine „verordnete“ Freiheit, in der 
immer neue und mehr Regeln ein Mehr an Freiheit für den Einzelnen bieten 
sollen. Auch dabei hat die Volksanwaltschaft ihren Beitrag zu leisten, wenn sie 
in ihren Berichten an den National- und Bundesrat sowie an die Landtage 
Vorschläge für Gesetzesänderungen aufnimmt. Es geschieht dies dann, wenn 
die Vollziehung der Gesetze unbeabsichtigte Härten verursacht oder planwid-
rige Lücken zu schließen sind. 

Diese skizzenhafte einführende Darstellung ist nur ein Teil des Span-
nungsfeldes der Arbeit einer Volksanwältin, Freiheiten des Staates zu begren-
zen und ihnen entgegen zu treten und Freiheiten für die Bürger sichern zu 
helfen und zu vergrößern. Die Aufgabe des Volksanwaltes ist nicht eine Aus-
einandersetzung „privat gegen Staat“, sondern vielmehr „privat und Staat“ in 
Einklang zu bringen. 

II. Raum und Gemeinwohl 
Damit bin ich beim eigentlichen Thema. Nichts wird als „privater“ emp-

funden und angesehen als „die eigenen vier Wände“. Der Staat hat draußen vor 
der Tür zu bleiben, gleichzeitig aber die Verfügbarkeit des Eigenheims oder 
der Wohnung zu gewährleisten. Dieser Bereich geht jeden an und betrifft je-
den. Es wird auch niemanden verwundern, dass demzufolge Fragen des 
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Raumordnungs- und Baurechts sowie des Wohnungswesens, neben den Berei-
chen Soziales und Justiz, den Schwerpunkt der Prüfungsverfahren in der 
Volksanwaltschaft bilden. 

Dabei bewegen wir uns geradezu in einem räumlichen Paradoxon. Gerade je-
ner Lebensbereich, in dem größtmögliche persönliche Privatheit und Freiheit ver-
langt wird, ist gleichzeitig räumlich am engsten. Wohnraum fördern ist Lebens-
raum schaffen! An die Grenzen der Umsetzung dieser Devise stoßen wir 
zunehmend deshalb, weil unser Raum begrenzt ist. Siedlungs- und Wohnraum sind 
gestaltbar, aber in immer geringerem Ausmaß erweiterbar. Jede Wohnanlage 
schafft Wohnraum, schränkt aber notwendigerweise den Lebensraum des Nach-
barn ein. Kaum ein geplanter Siedlungsbau, der nicht früher oder später auf unse-
ren Schreibtischen in der Volksanwaltschaft landet. Bisweilen erinnert mich dies 
an eine bekannte Fernsehwerbung, worin eine ältere Dame nach einem Lottoge-
winn die ihr die Aussicht verstellenden Häuser gegenüber verschwinden lässt und 
dadurch einen freien Blick auf die Natur erhält.  

Die Beschwerden, die bei uns einlangen oder persönlich im Rahmen un-
serer Sprechtage landauf, landab vorgebracht werden, sind wie ein Anschau-
ungsunterricht für die stufenförmige Rechtskonkretisierung: von der Verfas-
sung über die Raumordnungsgesetze zu den Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplänen, über die Bauordnungen zum Wohnrecht. Insgesamt führte 
die Volksanwaltschaft bisher allein im Bereich der Vollziehung des Raumord-
nungs- und Baurechts fast 16.000 Prüfungsverfahren durch. Dabei ist keine 
signifikante Beschwerdehäufung bei gemeinnützigen Bauträgern oder Haus-
verwaltungen erkennbar, noch unterscheiden sich die Beschwerdegründe ihrer 
Art nach besonders auffällig.  

Nicht selten stößt es aber auf Unverständnis, dass man selbst sein Grund-
stück nicht bebauen darf, für Wohnbauträger aber die widmungsgemäßen Vo-
raussetzungen in nächster Nähe geschaffen werden. „Die Großen können es sich 
halt richten“, ist der Satz, der bei Vorsprachen oder Eingaben immer wieder zu 
hören und zu lesen ist. In der Tat scheinen vielerorts Umwidmungen und Ände-
rungen des Bebauungsplanes möglich, wenn Siedlungsgenossenschaften als 
Bauträger auftreten. Die äußerst begrenzten Mitwirkungsrechte der unmittelbar 
von einem Bauprojekt Betroffenen mit der bloßen Möglichkeit, Einwendungen 
in Widmungsverfahren zu erheben, die aber keinerlei Berücksichtigung finden 
müssen, steigern das Gefühl der Ohnmacht. Der mit erhöhtem Verkehrsauf-
kommen verbundene Lärm, die Beeinträchtigungen des Orts- oder Landschafts-
bildes sowie der gewohnten Aussicht, sind nur einige Kritikpunkte, die vorge-
bracht werden. Der dabei entstehende Eindruck des „Drüberfahrens“ ist oft 
unberechtigt, aber in mancherlei Hinsicht nicht unverständlich. Bauvereinigun-
gen im Sinne des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes haben „ihre Tätigkeit 
unmittelbar auf die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des Woh-
nungs- und Siedlungswesens zu richten“, heißt es so schön im Gesetz. Damit 
erfüllen sie Aufgaben im öffentlichen Interesse. Gleichermaßen hat die Landes- 
und insbesondere die kommunale Verwaltung für den entsprechenden bedarfsge-
rechten Raum Sorge zu tragen. Gemeinnützige Bauträger unterscheiden sich 
bereits dadurch ex definitione von privaten Projektanten. 
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Sie haben auch eine größere, gesetzlich bedingte, Nähe zu den politischen 
und behördlichen Entscheidungsträgern. Gerade das macht sie in den Augen 
vieler suspekt. Eben deshalb sind sie nicht „bloße“ Bauwerber, die einen 
Selbstzweck oder Eigennutz verfolgen. Ich plädiere daher in diesem Zusam-
menhang für noch mehr Transparenz. Das Offenlegen der gemeinsamen Erfül-
lung eines öffentlichen Zweckes tut diesem sicherlich keinen Abbruch, kann 
aber helfen, bereits im Vorfeld eines Projekts das aufkommende Gefühl einer 
„Packelei“ zwischen Verwaltung und Bauträger abzubauen. Die Volksanwalt-
schaft hat sich jahrelang darum bemüht, dass die von einer Umwidmung be-
troffenen Grundeigentümer persönlich verständigt werden. Das ist gut und 
richtig. Wichtig scheint es darüber hinaus zu sein, dass bereits im Planungssta-
dium durch ein Mehr an Information im Widmungsverfahren versucht wird, 
die Bedeutung des Projekts für das Gemeinwohl verständlich zu machen. Wer 
ist dafür nun zuständig? Die Kommune oder die Bauvereinigung? Meines 
Erachtens beide, da ihre Interessenslagen und Aufgaben ja diesbezüglichen 
deckungsgleich sind. Mag es in vielen Fällen auch vergeblich sein, Verständ-
nis für das projektierte Bauvorhaben zu gewinnen und Anrainer von deren 
Notwendigkeit zu überzeugen, der Versuch wäre dennoch dem Begriff „Ge-
meinwohl“ immanent. Gemeinwohl ist doch nicht ausschließlich eine Frage 
des Fühlens, sondern muss auch als solches verstanden und aufgefasst werden. 
Vielfach werden bereits Fragen der Bevölkerung zur Planung dem verantwort-
lichen örtlichen Raumplaner zur direkten Beantwortung weitergeleitet. Ich 
begrüße das sehr, ist doch die Planung kein freier künstlerischer Akt, sondern 
ein Akt der Rechtserzeugung nicht nur zur Umsetzung raumordnungsrechtli-
cher und raumordnungspolitischer Ziele. Er entspricht vielmehr auch dem 
Zweck der Wohnungsgemeinnützigkeit. Weshalb werden eigentlich nicht 
generell vor der Behandlung von Einwendungen in den Gemeinderatssitzun-
gen Sprechstunden des Raumplaners angeboten, in denen dieser für Auskünfte 
zur Verfügung steht? Er wirkt ja nicht unmaßgeblich am „Gemeinwohl“ mit. 
Als Sachverständiger ist er in der Lage, nicht nur den Mitgliedern eines Ge-
meinderats, sondern jedermann gegenüber die von ihm vorgeschlagene Raum-
nutzung zu begründen.  

Ich vertrete diese Ansicht angesichts und trotz jener Fälle, bei denen mir Bil-
der von Bürgermeistern in Medien gezeigt werden, wie sie sich vor einem Modell 
des Bauwerks ablichten haben lassen, und es öffentlich begrüßt oder als politischen 
Erfolg dargestellt wird. Richtigerweise wird suggeriert, „Politik schafft Wohn-
raum!“ Dann wird mir allerdings zumeist die Frage gestellt, wie nun dieser Bür-
germeister als Baubehörde objektiv und unbefangen auch die Rechte unserer Be-
schwerdeführer wahrnehmen und beachten kann. Er kann, weil er es auf Grund 
seiner verfassungsrechtlich vorgegebenen Doppelfunktionalität als (direkt gewähl-
ter) Politiker und Behörde können muss. Als Politiker ist er zur Förderung des 
Gemeinwohls verpflichtet, als Behörde dem Legalitätsprinzip. 

Wenn man nun weiters bedenkt, dass die Parteien eines Bauverfahrens im 
Regelfall nicht in der Baubranche tätig oder speziell rechtskundig sind, das 
räumliche Vorstellungsvermögen für ein „Planverfahren“ sehr selten gegeben ist, 
die subjektiven Rechte, die geltend gemacht werden können, gesetzlich sehr 
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begrenzt sind, dass Aussagen der den Verfahren beigezogenen Sachverständigen 
nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nur auf der gleichen 
fachlichen Ebene begegnet werden können, und die Rechtsmittelfrist im Ver-
hältnis zur Zeit für die Einreichplanung und Entscheidungsfrist der Baubehörde 
kurz bemessen ist, kann nachvollzogen werden, womit wir täglich befasst wer-
den. Ich spreche dabei gar nicht von den bei Großprojekten häufig vorkommen-
den Fällen der Planauswechslungen und notwendigen nachträglichen Genehmi-
gungen und dem Umstand, dass, mangels personeller Ressourcen, vielfach die 
Baubehörden selbst rechtskundige Beratung in Anspruch nehmen. 

Auch wir in der Volksanwaltschaft, und ich möchte das gar nicht verheh-
len, tun uns schwer, diese komplexen Zusammenhänge aufzuklären, Missver-
ständnisse auszuräumen und, wo es geboten ist, Missstände des Gesetzesvoll-
zuges dort festzustellen, wo die Grenzen der Legalität überschritten wurden. 
Eines machen wir aber nicht, und das ist ein wesentlicher Beitrag, den wir zum 
„Gemeinwohl“ leisten. Für uns ist grundsätzlich niemand, der sich an uns 
wendet, ein Querulant oder Michael Kohlhaas. Denn unser Auftrag gebietet es, 
dass, selbst wenn sich die vorgebrachten Argumente gegen ein Bauvorhaben 
mit den einfachen Worten „ich will es nicht“ zusammenfassen lassen, wir uns 
dessen ungeachtet genau mit dem Beschwerdevorbringen auseinander zu set-
zen haben, es zu prüfen und über unser Ergebnis dem Beschwerdeführer zu 
berichten haben. Der Anrainer will die nachbarliche Wohnanlage noch immer 
nicht, aber er muss die Gewissheit haben, dass alles mit rechten Dingen zuge-
gangen ist. Er hat unter Umständen das Gemeinwohl nicht gefördert, ist und 
bleibt aber Teil des Gemeinwesens. Kontrolle schafft Vertrauen. Sie ist eine 
vertrauensbildende Maßnahme und kein Störfaktor. 

III. Gemeinnützigkeit und Kontrolle  
durch die Volksanwaltschaft 

Inwieweit unterliegen die Bauvereinigungen selbst einer demokratisch le-
gitimierten Kontrolle durch die Volksanwaltschaft? Was, wenn sich eine Be-
schwerde direkt gegen die Vorgangsweise einer Wohnbaugenossenschaft als 
Bauträger oder Hausverwalter richtet? 

Unbestritten ist, dass die Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes, der 
Länder und Gemeinden der volksanwaltschaftlichen Kontrolle unterliegen. 
Demzufolge unterliegt beispielsweise eine Kommune nicht nur unserer Kon-
trolle, wenn sie selbst als Bauherr auftritt, sondern auch hinsichtlich der Ver-
waltung ihrer Gemeindewohnungen. 

Gegenteiliges gilt entsprechend der Judikatur des Verfassungsgerichtsho-
fes, wenn die Privatwirtschaftsverwaltung organisatorisch nicht mehr von 
Verwaltungsorganen geführt wird, sondern in der Rechtsform des Gesell-
schaftsrechts, mag die Gesellschaft selbst finanziell im Alleineigentum einer 
Gebietskörperschaft stehen oder organisatorisch von ihr beherrscht werden. 
Wiederholt haben die Volksanwälte gefordert, dass solcherart privatisierte, 
oder richtiger, „ausgegliederte Rechtsträger“ wieder in die Kontrolle der 
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Volksanwaltschaft eingegliedert werden. Bislang mit wenig Erfolg. Es ist nun 
für Bürger schwer nachzuvollziehen, dass ein „Unternehmen“ zwar nach wie 
vor im Staatseigentum steht, diesem aber hinsichtlich der Kontrolle nicht mehr 
gehört. Das immer wieder gegen unsere Vorschläge vorgebrachte Gegenargu-
ment, dass mit einer Kontrolle der Volksanwaltschaft eine „Wettbewerbsver-
zerrung“ eintritt, vermag nicht zu überzeugen, zumal auch bereits Bereiche wie 
(kommunale) Verkehrsunternehmungen ausgegliedert wurden, die keinem 
Wettbewerb unterliegen. Dem Gegenargument liegt auch ein mangelndes Ver-
ständnis von der volksanwaltschaftlichen Kontrollaufgabe zu Grunde. Nicht 
beachtet wird insbesondere der Umstand, dass es sich dabei nicht um eine 
„externe“ Kontrolle handelt, sondern vielmehr um eine „demokratische Innen-
revision“. Darauf können sich nicht nur die Bürgerinnen und Bürger berufen, 
sondern auch die ausgegliederten Unternehmen selbst. Der Vorteil für eine 
gemeinnützige Bauvereinigung liegt auf der Hand. Sie kann sich auf das Er-
gebnis unserer Prüfung ebenso berufen, wie ihre „Kunden“. Am Rande sei 
erwähnt, dass die kostenlose Inanspruchnahme der Tätigkeit der Volksanwalt-
schaft gleichermaßen den Unternehmen, wie auch den Kunden zu Gute 
kommt. Insofern sind Gemeinnützige gegenüber anderen Bauträgern sogar 
begünstigt, verfügen sie doch nach einer Prüfung nicht nur über die von ihnen 
selbst getroffenen Feststellungen, sondern sind diese noch von der Volksan-
waltschaft überprüft. Aus Sicht des Unternehmers kann bei einem „negativen“ 
Prüfbefund sofort reagiert werden, bei einem „positiven“ den vermeintlichen 
Ansprüchen entgegen getreten werden. Schadet es im Sinne des Wettbewerbes 
tatsächlich, wenn die Summe der Prüfungsverfahren ergibt, dass auf Fehler 
rasch reagiert wird oder das Ergebnis selbst im Lichte der weiten Missstands-
kontrolle durch die Volksanwaltschaft sogar gegenüber der Öffentlichkeit 
standhält? Welche wettbewerbsverzerrenden Betriebsgeheimnisse werden 
dadurch offenbart? Überdies ist die Volksanwaltschaft selbst strikt zur Wah-
rung der Verschwiegenheit verpflichtet, auch wenn eine Verschwiegenheits-
verpflichtung ihr gegenüber nicht besteht.  

Als Genossenschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung unterliegt 
eine Bauvereinigung sicherlich nicht der direkten Kontrolle der Volksanwalt-
schaft. Sehr wohl kontrollierbar ist jedoch die Landesregierung in ihrer Eigen-
schaft als Aufsichtsorgan, sowie die Abgabenbehörden. Nach der Bestimmung 
des § 29 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 1979 „unterliegt die gesamte 
Geschäftsführung gemeinnütziger Bauvereinigungen der behördlichen Über-
wachung“. Das ist quasi der Preis für die abgabenrechtlichen Begünstigungen 
des Status der Gemeinnützigkeit. Es ist im Gesetz nicht die Rede von einer 
Kontrolle durch die Landesregierung. Vielmehr tritt das Aufsichtsorgan als 
„Behörde“ der Wohnbaugesellschaft gegenüber, also hoheitlich in Vollziehung 
der Gesetze. Sie empfiehlt nicht, sie regt nicht an, sondern sie ordnet an! 

Mit der flankierenden Bestimmung des § 28 Abs. 6 WGG, wonach je-
dermann das Recht auf Einsicht in Auszüge aus dem Prüfbericht zu gewähren 
ist, soll gewährleistet werden, dass öffentliche Mittel tatsächlich dem Ge-
meinwohl zugeführt werden. Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz sieht also 
eine öffentliche Kontrolle vor, wobei die Verpflichtung der Bauvereinigung 
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hinzukommt, dass auch der Geschäftsbetrieb selbst „den guten Sitten“ entspre-
chen muss (§ 24 WGG). Unklar bleibt dabei freilich, an welchen „Sitten“ der 
Geschäftsbetrieb dabei gemessen wird. 

Wenn nun ein Mieter einer Gemeindewohnung die Behebung eines ge-
ringfügigen Baumangels begehrt, ein häufig an uns herangetragenes Problem, 
soll sich die Volksanwaltschaft zwar an die Gemeinde wenden, nicht jedoch 
direkt Empfehlungen an eine (gemeinnützige) genossenschaftliche Verwaltung 
richten können? Und das, obwohl kein Bürger Anspruch darauf hat, dass die 
Verwaltung „den guten Sitten“ entsprechend geführt wird, und in diesem Be-
reich ausschließlich die Volksanwaltschaft im Rahmen ihrer Missstandskon-
trolle tätig werden kann. 

Betrachtet man nun den Umfang des Aufsichtsrechts und die Aufsichts-
mittel, unterliegen gemeinnützige Bauvereinigungen in ungleich größerem 
Ausmaß der staatlichen Kontrolle als so manch ausgegliederter Rechtsträger. 
Umso mehr verwundert es, dass eine direkte Kontrollmöglichkeit für die 
Volksanwaltschaft nicht gegeben ist, sondern sie sich im Wege der Landesre-
gierung den Kontrollzugang verschaffen muss. Ähnliches gilt in diesem Zu-
sammenhang auch für den Rechnungshof, was insoweit schon fast befremdlich 
anmutet, als die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit für die Geschäftsführung und Verwaltung gemeinnütziger Bauver-
einigungen dem verfassungsgesetzlichen Prüfungsmaßstab des Rechnungsho-
fes entspricht. Es ist also nur eine Kontrolle des Kontrollors, die wir vorneh-
men dürfen. Insbesondere interessiert die Volksanwaltschaft, inwieweit die 
Landesregierungen in Bezug auf Mängel, welche sich in Revisionsberichten 
finden, vorgehen und diese abzustellen versuchen. Auch wenn wir unmittelbar 
an den jeweiligen Revisionsverband oder die Genossenschaft herantreten, und 
diese uns bereitwillig antworten, bleibt die Rechtslage unbefriedigend; nicht 
für die Volksanwaltschaft als Institution, sondern für das Gemeinwesen, zu 
dessen Gemeinwohl wir alle tätig sind. 

 



 

Otto Keimel  

Eigentumsbildung im Wohnbau 

I. 1948-2008 – drei Jubiläen 
II. Wo stehen wir heute? 
III. Mehr Wohnungseigentum 
IV. Aussichten 

I. 1948-2008 – drei Jubiläen  
Die Fachwelt feiert heuer das Jubiläum „60 Jahre Wohnungseigentumsge-

setz 1948“. Aus diesem Anlass soll der vorliegende Beitrag die Geschichte als 
„Lehrmeisterin“ (und nicht etwa in nostalgischem Rückblick) vermitteln, um 
daraus Zukunftsperspektiven abzuleiten.  

Bis zum 1. Weltkrieg gab es praktisch keine „öffentliche“ Wohnungspoli-
tik und dementsprechende vielfach untragbare, bis menschenunwürdige 
Wohnverhältnisse, sowohl finanziell wie qualitativ.  

Aus diesen Erfahrungen und zufolge der großen Wohnungsnot nach 1945 
wurde immer klarer, dass „Wohnen“ als menschliches Grundbedürfnis mehr 
ist als ein Dach über dem Kopf. „Wohnen“ wurde nicht nur als Bau- und Fi-
nanzpolitik (Beschäftigungseffekt), sondern immer mehr (auch) als Familien- 
und damit Gesellschaftspolitik erkannt – und kam damit zwangsläufig in deren 
ideologisches Spannungsfeld: einerseits mehr Reglementierung, andererseits 
Einbindung in das (neue) System der Sozialen (auch Wohnungs-) Marktwirt-
schaft. Darauf basierte eine Palette öffentlicher Förderungsinstrumente mit 
dem Ziel und Erfolg einer enormen Wohnbautätigkeit, verbunden mit dem 
Anliegen eines breitgestreuten Privat-Eigentums. Es galt: „Eigentum macht 
frei“, stärkt die Entfaltung der Persönlichkeit des Einzelnen. Eigentumsbildung 
galt als demokratische Gesellschaftspolitik nach den Jahren der menschenver-
achtenden Diktatur(en). 

1948 wurde auch die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ der 
UNO proklamiert, deren Artikel 17 lautet: 
− „(1) Jeder Mensch hat allein oder in der Gemeinschaft mit anderen Recht 

auf Eigentum.  
− (2) Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.“ 

Reglementierungen, mit denen die Verfügbarkeit über Eigentum ganz o-
der teilweise entzogen wird, bedeuten nach Lesart des Absatzes 2 demnach die 
faktische Enteignung. 
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In der christlichen Soziallehre kommt dem Privat-Eigentum eine besonde-
re Stellung zu. Es gründet auf Prinzipien des Gemeinwohls und der Eigenver-
antwortung des Menschen und kann in verschiedenen Formen „der Selbstver-
wirklichung des Menschen und seiner Lebenserfüllung dienen: kleine oder 
mittelständische Unternehmen, … Hauseigentum mit Garten, Wohnungseigen-
tum …“ und bedeutet im Umkehrschluss: „Wo die Privatinitiative der Einzel-
nen fehlt, herrscht politisch die Tyrannei.“83 

1948-2008 bedeutet auch 60 Jahre gesetzliche Verankerung der „Wohn-
bauförderung“, wieder mit dem Ziel, Wohnungseigentum gerade jenen Bür-
gern zu ermöglichen, die dies aus eigener Leistungskraft nicht könnten. Die 
Förderungsrichtlinien sahen vor, dass überwiegend Eigentum und nicht (ab-
hängiger) Mietwohnbau geschaffen werden sollte. Neben der österreichischen 
Erfindung der Steuer-Progression (von 0-50% je nach Einkommenshöhe) 
durch den damaligen Finanzminister Prof. Böhm-Bawerk wurde das System 
der Wohnbauförderung, das bis heute auf einem „Solidaritätszuschlag“ aller 
Bürger über ihre Einkommenssteuerleistung basiert, zur größten sozialen 
Umverteilungsmaßnahme der Nachkriegszeit: In diesen Milliarden-Fonds 
zahl(t)en die Bezieher höherer Einkommen am meisten ein. Diese hatten aber 
aufgrund der Förderungsbeschränkungen (Einkommensgrenzen) kaum Gele-
genheit, selbst daraus schöpfen zu können. Am meisten profitieren Bezieher 
niedriger und mittlerer Einkommen. 

Das 60-Jahr-Jubiläum dieser drei Ereignisse – „Menschenrechte“, „Woh-
nungseigentumsgesetz“ und „Wohnbauförderungsgesetz“ – könnte zu einer 
Bilanz (Evaluierung) genutzt werden – aber auch für Konsequenzen.  

II. Wo stehen wir heute? 
Es ist in diesen 60 Jahren viel geschehen. Es wurden Eigenheime und Ei-

gentumswohnungen gefördert und gebaut, insbesondre auch durch gemeinnüt-
zige Bauvereinigungen. Im Vergleich zu Mietwohnungen wurden aber – vor 
allem im städtischen Bereich – viel zu wenige Eigentumswohnungen errichtet. 
Im europäischen Vergleich ist der Anteil an Wohnungseigentum außeror-
dentlich gering. Von den fast 3,9 Mio. Wohnungen (GWZ 2001) sind nur 
knapp 40% Eigenheime und 11% Eigentumswohnungen. 10% der Wohnungen 
stehen im Eigentum von Bund und Ländern, davon mehr als die Hälfte der 
Gemeinde Wien als einem der größten „Hausherren“ der Welt; weitere 10% 
sind gemeinnützige Mietwohnungen, die gleichfalls zum großen Teil in öffent-
lichem oder quasi-öffentlichem Eigentum stehen. Die restlichen 30% sind 
private Mietwohnungen und „Sonstige Rechtsformen“. 

Die Gemeinnützigen haben nach dem verheerenden Krieg seit 1945 einen 
zerstörten Wohnungsbestand in einer für die Bevölkerung leistbaren Art und 
Weise wieder errichtet und damit zum international beispielhaften „sozialen 
Frieden“ in Österreich beigetragen. Die seinerzeitige Wohnungsnot gibt es 

                          
83 Johannes XXIII, Sozialenzyklika Nr. 57. 
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nicht mehr oder nur noch partiell, wohl aber einen „neuen“ Wohnungsbedarf: 
der Verkäufermarkt (mit jahrelangen Wartezeiten) hat sich in einen Käufer-
Markt (mit Auswahlmöglichkeiten) gewandelt.  

Es gab und gibt aber negative Begleitumstände, die es zu erkennen und zu 
ändern gilt. Gerade im Bereich „Wohnen“ wurden durch die Knappheit nach 
dem Kriege und später monopol-ähnliche Anbieter-Abhängigkeiten auf ver-
schiedenen Ebenen geschaffen (und ausgenutzt), wie zum Beispiel:  
− wenn die Gemeinde Wien zum „größten Hausherrn der Welt“ mit über 

210.000 Mietwohnungen wurde und trotz vielfacher Nachfrage nicht zum 
(teilweisen) Verkauf bereit war (ist),  

− wenn kleine gemeinnützige Wohnbauunternehmen binnen kurzer Zeit zu 
Großhausherren expandierten (mit Hilfe der öffentlichen Förderdarlehen 
bzw. -bedingungen, wie begünstigter vorzeitiger Rückzahlung u.a.) und 
stolz in den Jahresberichten mit tausenden „verwalteten“ – in ihrem Ei-
gentum befindlichen – Wohnobjekten (also verwalteten Bürgern) 
prahl(t)en, statt über erfolgreich ins Eigentum übertragene Mietwohnun-
gen zu berichten,  

− wenn – legal, aber gefinkelt, jedenfalls entgegen den Intentionen der 
Erfinder des WEG – Groß-Unternehmen (vor allem aus dem Bankenbe-
reich) Bauten „in Wohnungseigentum“ errichten, selbst aber über 50% 
behalten, sodass die übrigen Mit-Eigentümer hinsichtlich ihrer Mitwir-
kungsrechte schlechter gestellt sind als jeder Mieter,  

− oder wenn Bauträger aufgrund ihrer Marktmacht geradezu sittenwidrige 
Vertragsklauseln (z.B. unkündbare Verwaltung u.a.) „erfanden“.  

− Solche Praktiken haben der Idee des „Eigentums an Wohnen“ natürlich 
geschadet. Aus den Erfahrungen der Praxis kam es zu wiederholten Ge-
setzes-Novellierungen.  

III. Mehr Wohnungseigentum 
Das 60-Jahr-Jubliäum des Wohnungseigentumsgesetzes könnte als Anlass 

für eine Eigentums-Kampagne genutzt werden. Im Sinne der eingangs erwähn-
ten christlichen Soziallehre und der sozialen (auch Wohnungs-) Marktwirtschaft 
war und sollte es wieder verstärkt gesellschafts-, wohnungs- und wirtschaftspoli-
tisches Anliegen sein, dem Bürger „persönliches“ Eigentum zu ermöglichen.  

In den 1970er Jahren wurde der Initiativ-Antrag „1. Eigentumsbildungs-
gesetz – Wohnen“ und später das „2. Eigentumsbildungsgesetz – Vermögens-
bildung“ (z.B. am Unternehmen) parlamentarisch eingebracht, wurde die 
Ausweitung der Bausparförderung forciert. Die viel diskutierte „Bürger-
Gesellschaft“ bietet einen positiven Ansatz für die Idee des privaten Eigentums 
als Anti-These zu einem (all-umarmenden) Staat, der nicht den Bürger ent-
scheiden lässt, sondern (ungefragt?) für ihn entscheidet.  

Es geht nicht um einen „schwächeren“ Staat, sondern im Gegenteil um 
einen (auch finanziell) für seine (eigentlichen) Aufgaben gestärkten. Statt 
immer neuer Belastungen zufolge „mehr Staat“ – auch im Wohn- und Eigen-
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tumsbereich – bedarf es einer kritischen Bilanz der Entlastungsmöglichkeiten. 
Im Wohnungsbestand schlummern folgende Potenziale der Eigentumsbildung:  
− Verkauf der im Eigentum von Bund, Ländern und Gemeinden stehenden 

über 300.000 Wohnungen nach dem Vorbild der Bundesimmobilienge-
sellschaft (BIG), 

− Gemeinnützige Bauvereinigungen besitzen über 400.000 Mietwohnungen, 
− Für die 750.000 privaten Mietwohnungen können Anreize für Parifizie-

rung und Eigentumsbegründung geschaffen werden. 
− Dazu kommen noch tausende eigentumstaugliche Nicht-Wohnbauten.  
− Wenn ein Viertel dieses Potenzial in Eigentum übertragen wird, kann die 

Eigentumsquote in Österreich von heute 50% auf 60% angehoben werden.  

Denn die Österreicher wünschen sich bekanntlich zu über 75% Eigentum. 
Und sie sind Weltmeister im Sparen. Hier treffen doch die Voraussetzungen 
optimal zusammen – wenn die Politik nur will und die entsprechenden Rahmen-
bedingungen schafft. Unter solchen Rahmenbedingungen sollte und könnte auch 
das System der Wohnbauförderung überdacht und effizienter gestaltet werden.  

In früheren Koalitionsvereinbarungen finden sich Beispiele für eine dies-
bezügliche politische Willensbildung:  
− 1986, Kapitel 4.4.: „Eigentumsbildung, insbesonders an bestehender 

Wohnsubstanz, verbunden mit Mobilisierung privaten Kapitals für den 
Wohnbereich“. Die konkrete Umsetzung scheiterte letztlich. 

− 1990, Kapitel 3.: „Eigentumsbildung (WGG): an künftig zu errichtenden 
geförderten Mietwohnungen hat der Mieter nach 10 Jahren … das Recht, 
Eigentum zu begründen, wenn der Bauträger … die Grundkosten vom 
Mieter verlangt ….“ Es war gegenüber dem Koalitionspartner SPÖ weder 
eine Eigentumsbildung an bestehenden gemeinnützigen Wohnungen, 
noch die „bedingungslose“ Kaufoption auf künftige zu erreichen. Aber es 
war ein guter Beginn und führte zu neuen Modellen im Wohnungsge-
meinnützigkeits- und Förderungsrecht. 

Außer Streit steht, dass „Wohnen“ als Grundbedürfnis gewisser Regelun-
gen bedarf. Wohnungspolitik umfasst auch Familien- und Sozialpolitik – aber 
eben nur so lange wie sozialer Bedarf besteht. Wenn dieser nicht mehr gege-
ben ist, sollten – und solche Beispiele gibt es – Sozialwohnungen entweder 
gekauft oder aufgegeben werden müssen.  

In fast allen Bundesländern ist der Bau von Eigentumswohnungen zu-
gunsten von Kaufoptionswohnungen stark rückläufig. Mit der Föderalisierung 
der Wohnbauförderung ging die Verantwortung über die wohnungspolitischen 
Rahmenbedingungen auf die Bundesländer über. Sie entscheiden heute, ob bei 
der Aufteilung der Wohnbaufördermittel Eigentum oder Miete im Vorder-
grund steht – insbesondre hinsichtlich der gemeinnützigen Bauvereinigungen, 
die ja seinerzeit die Träger des Wohnungseigentums waren. Lag gesamt-
österreichisch der Anteil der Eigenheimförderung bis 2000 bei rund 20% der 
Förderungsausgaben, ist er mittlerweile auf unter 13% gesunken.  

Von Skeptikern und Gegnern einer verstärkten Eigentumsbildung im 
Wohnbereich wird immer wieder als warnende Beispiele auf die großvolumi-
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gen Privatisierungen in Großbritannien und Deutschland verwiesen und auf die 
Verschleuderung sozialer Wohnbestände in Osteuropa. Aber was haben diese 
mit Österreich zu tun? Sie bestätigen geradezu das österreichische Modell: es 
gelten im Eigentum (bzw. dessen Verwertung durch Vermietung) die entspre-
chenden Wohnrechtsgesetze (WEG, MRG, WGG usw.). 

IV. Aussichten 
Es ist mit der Wohnungspolitik der letzten Jahre84 der richtige Weg einge-

schlagen worden. Damit gelang es, Quantität (Neubau und Mobilisierung un-
genutzter Wohnungen im Altbestand) und Qualität (Wohnhaussanierung) so zu 
steigern, dass heute von einer Wohnungsnot nur partiell gesprochen werden 
kann, wohl aber von einem hohen und geänderten Wohnungsbedarf (Single-
Haushalte usw.). Das hat in vielen Regionen zu einem Käufer-Markt mit dem 
entsprechenden Druck auf Mietzins und –bedingungen geführt.  

Der Mietwohnungsbereich wurde forciert und bevorzugt, demgegenüber die 
Eigentumspolitik vernachlässigt – eine negative Entwicklung in bereits erwähnter 
Hinsicht: gesellschaftspolitisch, wirtschafts-, wie finanz- und steuerpolitisch und 
nicht zuletzt hinsichtlich einer eigeninitiativen Alterssicherung.  

In einer Bürger-Gesellschaft könnte und sollte eine umfassende Wohnungs-
politik die tragende Säule einer Politik für „ein Volk von Eigentümern“ sein.  

 

                          
84 Siehe Beitrag Österreicher, S. 189. 
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Wohnungsgemeinnützigkeit als Modell 
staatlicher Daseinsvorsorge 

I. Wohnungsgemeinnützigkeit – Daseinsvorsorge durch Mobilisierung von 
 Privatkapital 
II. Daseinsvorsorge und Modelle der Wahrnehmung staatlicher  
 Daseinsvorsorgeverantwortung 
III. Erfüllungs- und Gewährleistungsverantwortung im Kontext europäischer  
 Wirtschaftsverfassung 
IV. Das Gemeinnützigkeitsmodell als „dritter Weg“ 

I. Wohnungsgemeinnützigkeit –  
Daseinsvorsorge durch Mobilisierung von Privatkapital 
§ 1 Abs. 2 WGG verpflichtet als gemeinnützig anerkannte Bauvereinigun-

gen dazu, ihre Tätigkeit unmittelbar auf die Erfüllung dem Gemeinwohl dienen-
der Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens zu richten, ihr Vermögen 
der Erfüllung solcher Aufgaben zu widmen und ihren Geschäftsbetrieb regelmä-
ßig prüfen und überwachen zu lassen. Sinn und Zweck, als Ausfluss des Kompe-
tenztatbestands „Volkswohnungswesen“ einen eigenen Sektor gemeinnütziger 
Wohnungswirtschaft gesetzlich einzurichten, ist es, einer damit (mit)begründeten 
staatlichen Mitverantwortung für die Wohnversorgung der Bevölkerung auf eine 
ganz bestimmte Weise Rechnung zu tragen: durch die Mobilisierung und ge-
meinwohlorientierte gesetzliche Einbindung von Privatkapital.85 In der Lehre 
besteht dabei in zwei Punkten weitgehend Einigkeit: Die Wohnversorgung der 
Bevölkerung wird zu den Aufgaben der so genannten „Daseinsvorsorge“ ge-
zählt, für deren Erfüllung der Staat Mitverantwortung trägt.86 Das Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetz ist in Wahrnehmung dieser Mitverantwortung eine 
Reaktion des Staates auf die Annahme, dass der Markt allein dieses Bedürfnis 
nicht in sozial angemessener Weise erfüllen kann.87  

Die staatliche Intervention des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes über-
trägt nun aber die Aufgabe der Daseinsvorsorge nicht in den Bereich der öffent-
lichen Hand, insbesondere nicht in die Verantwortung öffentlicher Unternehmen 
und damit im Sinne der klassischen Unterscheidung von Hans Peters in die 
                          

85 Siehe Raschauer (1994), 315.  
86 So Funk (1994), 329. 
87 Funk (1994), 329. 
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Sphäre staatlicher Aufgabenerfüllung. Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
setzt vielmehr diesem etwa im kommunalen Wohnbau auch vorhandenen An-
satz der Wahrnehmung staatlicher Daseinsvorsorgeverantwortung ein weiteres 
Modell zur Seite: Die Erfüllung einer im öffentlichen Interesse gelegenen und 
damit als öffentlich zu qualifizierenden Aufgabe durch privatautonom organi-
sierte, aber funktional für Zwecke des Gemeinwohls in Dienst genommene 
Unternehmenstätigkeit.88 

Wesentlicher Ausfluss der Indienstnahme privatautonomer Wirtschafts-
tätigkeit für Zwecke des Gemeinwohls durch den „Gemeinnützigkeitsstatus“ 
einer privaten Bauvereinigung89 ist das Prinzip der Vermögensbindung, der 
gemeinnützige Bauvereinigungen unterliegen. Gemeinnützige Bauvereinigun-
gen haben ihr Vermögen der Erfüllung von Aufgaben des sozialen Wohnungs- 
und Siedlungswesens zu widmen. Diese Vermögensbindung erfährt eine nähere 
Ausprägung durch die gesetzliche Beschränkung des Geschäftsbereichs ge-
meinnütziger Bauvereinigungen in § 7 WGG, durch spezifische Preisregelun-
gen und beschränkte Gewinnerzielungs- und Gewinnentnahmemöglichkeiten. 
Einmal als gemeinnützig anerkannt, sind gemeinnützige Bauvereinigungen 
also in ihrer Mittelverwendung nicht frei, sondern durch ein relativ engma-
schiges Netz insbesondere einer weit reichenden Geschäftskreisregelung90 und 
von Gewinnerzielungs- und Ausschüttungsregeln begrenzt.91 Korrelat der be-
schränkten Gewinnausschüttungsmöglichkeit ist das in § 13 WGG verankerte 
Kostendeckungsprinzip. 

II. Daseinsvorsorge und Modelle der Wahrnehmung  
staatlicher Daseinsvorsorgeverantwortung 

„Daseinsvorsorge“ lässt sich in einem weiteren Sinn als staatliche Siche-
rung der Versorgung der Bevölkerung mit wirtschaftlichen, kulturellen und 
sozialen Infrastrukturleistungen verstehen. Voraussetzung für die Einordnung 
eines Bereiches in die Daseinsvorsorge ist damit eine zunächst insbesondere 
politische Entscheidung, staatliche Verantwortung für ein bestimmtes Gebiet 
zu übernehmen, die sich in entsprechenden Rechtssetzungsakten niederge-
schlagen hat.92 Die zuordnungsbegründende Wirkung des Wohnungsgemein-
nützigkeitsgesetzes für eine staatliche Daseinsvorsorgeverantwortung wird 
damit evident.  

Nun werden herkömmlich in der Literatur zwei Kategorien staatlicher Ver-
antwortungswahrnehmung im Bereich von Daseinsvorsorgeleistungen unter-

                          
88 Zur Charakterisierung des Grundansatzes des WGG als „funktionelle Indienstnahme 

für Zwecke des Gemeinwohls“ siehe Funk (1982), 1ff; Korinek/Holoubek (1990), 2f. 
89 Dazu, dass es sich bei der Anerkennung gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. § 34 WGG 

um einen „statusbegründenden Behördenakt“ handelt, siehe Funk (1994), 336. 
90 Siehe Holoubek (1994), 345ff. 
91 Siehe Korinek (1994), 377ff. 
92 Siehe zu den Begrifflichkeiten näher Holoubek/Segalla (2002), 199ff. mit wei-

teren Hinweisen. 
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schieden, wobei das Verhältnis von Staat und Markt das kategoriebildende 
Ordnungskriterium herstellt. Diesen beiden Kategorien können jeweils beson-
ders typische Modelle der Umsetzung der Verantwortung zugeordnet werden: 

„Erfüllungsverantwortung“ liegt vor, wenn der Staat die Leistungserbrin-
gung selbst verantwortet. Das klassische kontinental-europäische Modell der 
Daseinsvorsorge durch öffentliche Unternehmen steht hier im Vordergrund. 
Der Staat kann damit die Leistungserbringung weitgehend gestalten, dem 
Markt kommt hier Instrumentalfunktion zu. Das Risiko eines möglichen 
Marktversagens in einem solchen „Service Public-Modell“ trägt der Staat. 

Von „Gewährleistungsverantwortung“ spricht man, wenn der Staat ver-
antwortet, dass bestimmte Leistungen vom Markt erbracht werden, und damit 
am Markt agierende Unternehmen die Leistungsfunktion übernehmen. Die Be-
ziehung des Staats zum Markt ist durch das Prinzip der Wettbewerbsneutralität 
geprägt. Das Risiko des Marktversagens trägt in diesem „Regulierungsmodell“ 
letztlich der Einzelne.93 

Nun hat sich die Idee der „Gewährleistungsverantwortung“ und damit das 
diese Form der Wahrnehmung von Daseinsvorsorgeverantwortung durch den 
Staat besonders prägende „Regulierungsmodell“ wesentlich im Bereich netz-
gebundener wirtschaftlicher Dienstleistungen entwickelt. Diese traditionell 
durch die Versorgung durch öffentliche Unternehmen geprägten Bereiche, wie 
die Telekommunikations- oder die Energieversorgung, sind im Gefolge ein-
schlägiger wirtschaftspolitischer Grundentscheidungen und im Gefolge ein-
schlägiger rechtlicher Vorgaben auf europäischer Ebene liberalisiert worden. 
Die Märkte wurden für private Anbieter geöffnet, und auch öffentliche Unter-
nehmen dürfen auf diesen Märkten grundsätzlich nur mehr unter denselben 
Bedingungen wie ihre privaten Mitbewerber tätig werden. Die Liberalisierung 
dieser Daseinsvorsorgebereiche bedeutet allerdings nicht, dass die grundsätzli-
che Daseinsvorsorgeverantwortung des Staates – hier: eine flächendeckende 
Grundversorgung der Bevölkerung zu angemessenen Bedingungen und in 
hoher Qualität sicherzustellen – aufgegeben wird. Es wird nur – insoweit 
spricht man beim Übergang von der Erfüllungs- zur Gewährleistungsverant-
wortung von einem „Systemwechsel“ – davon ausgegangen, dass der Markt-
wettbewerb grundsätzlich in der Lage ist, diese Zielsetzung effizient zu errei-
chen. Dazu bedarf es allerdings rechtlicher Sicherungen, die funktionierende 
Marktbedingungen sicherstellen sollen. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass 
zunächst einmal faire Wettbewerbsbedingungen zwischen ehemaligen Mono-
polunternehmen und neuen Marktteilnehmern geschaffen werden. Die Regu-
lierung der Infrastrukturmärkte ist daher vor allem sektorspezifische Wettbe-
werbsregulierung, die sich vom allgemeinen Wettbewerbsrecht dahingehend 
unterscheidet, dass sie die Marktteilnehmer ex ante und teilweise deutlich 
intensiver als das allgemeine Wettbewerbsrecht reguliert. Ist der Marktwett-
bewerb auch unter funktionierenden Bedingungen nicht in der Lage, die sozi-

                          
93 Grundsätzlich zu diesen Typisierungen und den zugrundeliegenden funktiona-

len Zusammenhängen Holoubek in Veröffentlichungen der Vereinigung der Deut-
schen Staatsrechtslehrer 2001, 519ff. 
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alpolitisch gewünschten Grundsversorgungsleistungen entsprechend zu erbrin-
gen, so interveniert der Staat in diese Märkte mit weiteren besonderen Rechts-
instrumenten, die ergänzend zur sektorspezifischen Wettbewerbsregulierung 
die Grundversorgung auf diesen Märkten auch in einem liberalisierten Umfeld 
sicherstellen sollen. Dies geschieht im Regelfall dadurch, dass der Staat die 
Marktunternehmen mit der Bereitstellung spezieller Leistungen, die unter 
Marktbedingungen nicht sinnvoll und effizient erbracht werden können, beauf-
tragt und entsprechende Ausgleichszahlungen organisiert.94 

Traditionell bedient sich der Staat zur Wahrnehmung seiner Daseinsvor-
sorgeverantwortung also zweier, sehr unterschiedlicher Instrumente: Einmal 
der Eigenerbringung über öffentliche Unternehmen und zum anderen der 
Wettbewerbsregulierung am Markt. Auch im Modell der Gewährleistungsver-
antwortung greift der Staat aber dann, wenn selbst bei funktionierenden 
Marktbedingungen Leistungsdefizite bestehen und ausgeglichen werden sol-
len, auf unmittelbare staatliche Verantwortung in Form von „Leistungsbestel-
lungen“ zurück. Das Instrument des „Universaldienstes“ im Bereich der Tele-
kommunikationsmärkte ist das klassische Beispiel dafür.95 

III. Erfüllungs- und Gewährleistungsverantwortung  
im Kontext europäischer Wirtschaftsverfassung 

Im Grundsatz legt die europäische Wirtschaftsverfassung die Gemein-
schaft und damit prinzipiell auch ihre Mitgliedstaaten auf das „System einer 
offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb“ fest – so der ausdrückliche 
Wortlaut in Art. 4 und 98 des EG-Vertrages.96 Zu den wichtigsten Gestaltungs-
instrumenten, die der EG-Vertrag zur Verwirklichung dieser Zielsetzung vor-
sieht, zählen die Grundfreiheiten und die Wettbewerbsregeln (einschließlich 
des Beihilfenrechts), kurz, die so genannten Funktionsgarantien des Binnen-
marktes. Diese Bestimmungen bilden gemeinsam mit den Bestimmungen zur 
Wirtschafts- und Währungsunion und der allgemeinen Handelspolitik der EG 
die grundlegenden Elemente der europäischen Wirtschaftsverfassung. Dem 
Binnenmarkt liegt damit ein primär liberales Wirtschaftsmodell zugrunde, 
nach welchem die Bereitstellung und Verteilung von Gütern und Leistungen 
und damit Wohlstand in einer Gesellschaft am Besten durch ein marktwirt-
schaftliches System im Sinne freier, vom Leistungswettbewerb geleiteter 
Marktkräfte zu erzielen ist. 

Diese wirtschaftsverfassungsrechtliche Festlegung des EG-Vertrags auf 
das Marktprinzip bedeutet allerdings nicht, dass dem EG-Vertrag andere, un-

                          
94 Siehe zu all diesen Zusammenhängen Vosskuhle (2003), 266ff. 
95 Es ist auch ein Beispiel dafür, dass in diesem Fall die Ausgleichszahlung nicht 

zwingend durch direkte staatliche finanzielle Zuwendungen erfolgen muss, sondern 
durch einen von den Marktteilnehmern gespeisten Universaldienstfonds auch über den 
Markt organisiert werden kann, siehe dazu näher Damjanovic u.a. (2006), 185ff. 

96 Näher Hatje (2002), 683ff. 
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mittelbar politisch gelenkte Systeme der Güterverteilung fremd wären.97 Vom 
Grundsatz her konzipiert die europäische Wirtschaftsverfassung das Verhältnis 
von Marktwettbewerb und sozialpolitisch motivierter staatlicher Intervention 
aber als Regel-Ausnahme-Verhältnis.98 

Zwar fehlt es nicht an Versuchen auf europäischer Verfassungsebene, ge-
rade den Bereich der Daseinsvorsorge aus diesem strengen Regel-Ausnahme-
Verhältnis ein Stück weit herauszunehmen und die staatliche Verantwortung 
im Ausgleich zwischen sozialpolitischer Intervention und Marktwettbewerb 
stärker zu betonen. So fordert Art 16 EG-Vertrag eine stärkere Berücksichti-
gung der Bedeutung der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse bei der Auslegung der Vertragsvorschriften, insbe-
sondere der Wettbewerbsregeln, ein.99 Der neue Änderungsvertrag von Lissa-
bon100 verstärkt dies, wenn der künftige Art. 3 des Vertrags über die Europäi-
sche Union ausdrücklich „eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 
Marktwirtschaft“ an die Stelle der Zielvorgabe des „freien und unverfälschten 
Wettbewerbs“ setzt, wenn auch insbesondere das gleichzeitig verabschiedete 
Protokoll über den Binnenmarkt und Wettbewerb zeigt, dass die systemprä-
gende Kraft des freien Marktwettbewerbs ungebrochen aufrecht erhalten wird. 
Auch ergänzt der Reformvertrag den bisherigen Art. 16 des EG-Vertrags, der 
nunmehr zu Art. 14 dieses Vertrages werden soll, dahingehend, dass insbeson-
dere die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen für das Funktionieren 
von Dienstleistungen im Allgemeinen wirtschaftlichen Interesse so zu gestal-
ten sind, dass diese ihren Aufgaben nachkommen können. Art. 36 der durch 
den Reformvertrag ebenfalls in den Rang von Primärrecht gehobenen Europäi-
schen Grundrechtscharta101 verstärkt dies nochmals durch eine Zielbestim-
mung, die insbesondere der Europäischen Union die Anerkennung und Ach-
tung des Zugangs zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse vorgibt. Damit soll der zunehmenden Bedeutung gemeinwirtschaftli-
cher Einrichtungen in der Gemeinschaft Rechnung getragen werden.102 

Dennoch wird auch weiterhin davon auszugehen sein, dass wegen ihrer 
grundsätzlichen Systementscheidung für einen marktwirtschaftlichen Wettbe-

                          
97 Näher Becker (2004), 201ff. 
98 Näher dazu Holoubek/Damjanovic (2007), 405ff; Freilich gibt es durchaus be-

deutende Ausnahmen von diesem Grundsatz, die Landwirtschaftspolitik der Gemein-
schaft ist die wichtigste davon. 

99 Ergänzt wird diese grundsätzliche Vorschrift durch spezifischere Rechtstexte 
für einzelne Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, wie dem 
Protokoll Nr. 9 der Schlussakte von Amsterdam „über den öffentlichen Rundfunk in 
den Mitgliedstaaten“ oder der Erklärung Nr. 37 der Amsterdamer Schlussakte „zu den 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten in Deutschland“, nach der die flächendeckende 
Versorgungsfunktion öffentlich-rechtlicher Banken als allgemeine wirtschaftliche 
Dienstleistung anzuerkennen ist. 

100 Zwar nicht als solcher bezeichnet, aber inhaltlich als Verfassungsreformvertrag 
der Europäischen Union zu qualifizieren. 

101 Siehe Art. 6 des Vertrages über die Europäische Union in der Fassung des 
Reformvertrags. 

102 Siehe Wichard/Kallmayer (2007), Rz 1 zu Art 36 der Grundrechtscharta. 
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werb und damit einen liberalisierten Binnenmarkt die europäische Wirt-
schaftsverfassung dem Modell der Gewährleistungsverantwortung auch auf 
mitgliedstaatlicher Ebene deutlich den Rücken stärken und dem Modell staatli-
cher Erfüllungsverantwortung insbesondere durch öffentliche Unternehmen 
mit Ausschließlichkeitsrechten tendenziell Hürden in den Weg legen wird. Der 
grundsätzliche Konflikt, der immer dann aufbricht, wenn das Modell der Erfül-
lungsverantwortung in einem grundsätzlich liberalisierten Markt aufrechterhal-
ten wird, stellt diese Form der Wahrnehmung von Daseinsvorsorgeverantwor-
tung unter besonderen Rechtfertigungsdruck.  

IV. Das Gemeinnützigkeitsmodell als „dritter Weg“ 
Erfüllungsverantwortung setzt auf unmittelbare staatliche Aufgabenwahr-

nehmung, ob diese nun durch den Staat selbst oder ausgegliederte Rechtsträger 
erbracht wird. Wesentlich ist in diesem Modell, dass die Daseinsvorsorgeziele 
durch unmittelbare Einflussnahme auf die Tätigkeit der leistungserbringenden 
Einrichtungen, also durch inhaltliche Leistungsfestlegung, letztlich durch den 
Staat erfolgt. Dies kann, wie bei klassischen öffentlichen Unternehmen mit 
Ausschließlichkeitsrechten bis hin zur Monopolstellung, auch ausschließlich 
über gesellschaftsrechtliche Innensteuerung erfolgen, aber auch durch die ge-
setzliche Determinierung eines öffentlichen Auftrags und auch hier wiederum 
die Festlegung des Inhalts der zu erbringenden Leistung auf gesetzlicher Ebene 
geschehen, wie dies etwa beim öffentlichen Rundfunk der Fall ist. Gewährleis-
tungsverantwortung geht demgegenüber vom Grundgedanken aus, dass ein 
funktionierender und daraufhin entsprechend regulierter Markt jene Leistungs-
inhalte hervorbringt, die die gewünschte Daseinsvorsorge bieten. Die staatliche 
Regulierung setzt hier nicht an den Leistungsinhalten, sondern an den Modali-
täten der Leistungserbringung an. Reguliert wird, um Machtungleichgewichte 
oder strukturelle Defizite auszugleichen, die das Funktionieren der Marktme-
chanismen behindern oder diese verzerren. Die Leistungsinhalte sind hier aber 
Ergebnis der unternehmerischen Markttätigkeit. Der Staat kann sich im Modell 
der Gewährleistungsverantwortung auf eine Kontrollfunktion zurückziehen, ob 
die Marktergebnisse den definierten Daseinsvorsorgezielen entsprechen. Im 
Modell der Erfüllungsverantwortung muss er ex ante definieren, welche Leis-
tungsinhalte erforderlich sind, um diese Zielsetzungen zu erreichen. 

Betrachtet man nun das Modell der Wohnungsgemeinnützigkeit, so kann 
man fragen, wo dieses im kategorialen Schema von Erfüllungs- und Gewähr-
leistungsverantwortung einzuordnen ist. Auf den ersten Blick wäre man verlei-
tet, wegen der fehlenden spezifisch staatlichen Tätigkeit – die Eigentumsstruk-
tur spielt im System des WGG keine Rolle, im Eigentum der öffentlichen 
Hand stehende gemeinnützige Bauvereinigungen unterliegen denselben Be-
dingungen wie Private – eine Nähe zum Gewährleistungsverantwortungsmo-
dell anzunehmen. Bei näherem Hinsehen bestehen freilich gewichtige Unter-
schiede. Anders als etwa das Telekommunikationsrecht legt das WGG den 
Tätigkeitsbereich von gemeinnützigen Bauvereinigungen auch inhaltlich fest. 
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§ 1 Abs. 2 WGG und die Geschäftskreisregelung des § 7 WGG lesen sich 
strukturell wie Leistungsdefinitionen für Einrichtungen, die Erfüllungsverant-
wortung wahrnehmen. Wo das Gewährleistungsmodell Tätigkeitsbereiche ab-
grenzt – etwa wenn es Netzbetrieb und Diensteerbringung trennt –, geschieht 
dies nicht mit Blick auf die Ausgestaltung der inhaltlichen Leistung, sondern 
aus Gründen der Sicherung eines funktionierenden Wettbewerbs, weil eine – 
zumindest strukturelle – Trennung in vielen Fällen einen funktionierenden 
Dienstewettbewerb erst ermöglicht. Vergleichbares gilt für Preisregelungen. 
Auf den ersten Blick kennen sowohl das sektorspezifische Wettbewerbsrecht 
mit seinen dem Gewährleistungsverantwortungsmodell folgenden Regelungen, 
wie das WGG, Bestimmungen, die die privatautonome Preisgestaltung der 
Unternehmen einschränken und gesetzliche oder behördliche Festlegungen für 
die Preisbildung bis hin zur Preisregelung im eigentlichen Sinn beinhalten. Nur 
die Zielsetzung ist eine grundsätzlich andere. Greift im sektorspezifischen 
Wettbewerbsrecht, beispielsweise des Telekommunikations- oder Energie-
rechts, Preisregelung dann und nur dann, wenn dies zum Ausgleich insbeson-
dere von Machtungleichgewichten erforderlich ist, wie sie insbesondere zwi-
schen Netzbetreibern mit marktbeherrschender oder Ausschließlichkeitsstellung 
bestehen, so sind die Preisregelungen des WGG Ausfluss des Kostende-
ckungsprinzips und der Vermögensbindung, der gemeinnützige Bauvereinigungen 
unterliegen. Konsequent enthält das Gewährleistungsverwaltungsrecht typi-
scher Weise keine, über die gesellschaftsrechtlichen Funktionalitäten hinaus-
gehenden Eigenkapitalvorschriften, das Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht be-
kanntlich in wesentlichem Ausmaß. 

Legt all das also eher die Zuordnung der Wohnungsgemeinnützigkeit zum 
Modell der Erfüllungsverantwortung nahe? Auch hier stellen sich sofort Zwei-
fel ein. An die Seite der schon erwähnten fehlenden staatlichen Aufgaben-
wahrnehmung tritt der Umstand, dass auch die inhaltliche Leistungsfestlegung 
ausschließlich im Wege der staatlichen Regulierung erfolgt. Auf eine, notwen-
dig vereinfachende und typisierende Formel gebracht: das Wohnungsgemein-
nützigkeitsgesetz folgt inhaltlich Grundgedanken, wie sie auch das Modell der 
Erfüllungsverantwortung prägen, von den Instrumenten steht es dem Modell 
der Gewährleistungsverantwortung nahe. 

Das Modell der Wohnungsgemeinnützigkeit setzt inhaltlich darauf, dass 
Unternehmen in unmittelbarer eigenverantwortlicher Wahrnehmung von Da-
seinsvorsorgeaufgaben tätig werden. Im Unterschied zum Gewährleistungsmo-
dell setzt das Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht wesentlich darauf, dass gemein-
nützige Bauvereinigungen unmittelbar aus Verantwortung für die Daseinsvor-
sorgeleistung „Volkswohnungswesen“ tätig werden. Aus dieser Verantwortung 
resultieren grundsätzliche Beschränkungen, insbesondere Vermögensbindungen. 
Diese sind unmittelbarer Ausdruck einer mit dem Status der Gemeinnützigkeit 
begründeten und akzeptierten Daseinsvorsorgeverantwortung. Die Verantwor-
tung wird also der gemeinnützigen Bauvereinigung selbst übertragen. 

In diesem Licht gewinnt das Bild von der Wohnungsgemeinnützigkeit als 
Daseinsvorsorge durch Mobilisierung privater Unternehmenstätigkeit zusätzli-
che, modellbegründende Aussagekraft. Das Modell der Wohnungsgemeinnüt-
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zigkeit übernimmt den Grundgedanken unmittelbarer unternehmerischer Erfül-
lung von Daseinsvorsorgeverantwortung. Dies allerdings nicht in der Form 
staatlicher, sondern als private Aufgabenwahrnehmung. Das Wohnungsgemein-
nützigkeitsrecht ist damit ein Modell, das Erfüllungsverantwortung gesell-
schaftlich und nicht staatlich wahrnimmt, wenn auch diese gesellschaftliche 
Wahrnehmung von Daseinsvorsorgeverantwortung staatlich organisiert, weil 
reguliert ist. Man kann das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz daher auch als 
Versuch des Staates lesen, das bekannte Diktum, wonach – etwas abgewandelt 
formuliert – der soziale Verfassungsstaat von Voraussetzungen lebt, die er 
nicht selbst garantieren kann,103 im Bereich des Wohnungswesens ein Stück 
weit zu entkräften. Gerade in einer Zeit, in der sowohl über die Leistungsfä-
higkeit von Markt und Wettbewerb, wie über die Leistungsfähigkeit des Staa-
tes verstärkt auch kritisch nachgedacht wird, kann das Modell der Wohnungs-
gemeinnützigkeit als dritter Weg der Realisierung von Daseinsvorsorgeverant-
wortung gesehen werden. 

 

                          
103 Das Diktum stammt ursprünglich von Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Ent-

stehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, abgedruckt zuletzt in: Böckenförde 
(1992), 112, ist dort aber, worauf hinzuweisen ist, ausdrücklich auf die Verfassung 
bezogen. 
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Die Wohnungsgemeinnützigkeit in Österreich basiert ideengeschichtlich 

auf der Genossenschaftsbewegung,104 wesentliche Grundsätze, wie die Kosten-
deckung, die Vermögensbindung oder die Revision, sind genossenschaftlichen 
Ursprungs. Was liegt daher näher, als den heutigen Stellenwert dieser solidari-
schen Unternehmensform der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert für die 
Wohnversorgung der Menschen im 21. Jahrhundert zu untersuchen?  

Dem Jubilar als langjährigem, maßgeblichen Gestalter der österreichi-
schen Wohnungsgemeinnützigkeit in vielerlei Funktionen ist dieser Aufsatz in 
Respekt und Würdigung seiner Leistungen gewidmet. 

I. Schutz vor unfreundlichem Vermieterwechsel 
Dem Eigentümer einer Immobilie, sei er eine natürliche Person, eine Ka-

pitalgesellschaft, Genossenschaft oder was immer auch sonst, kommt im Miet-
wohnungsbereich vergleichsweise große Bedeutung zu. Wohnkostengestaltung 
und Bewirtschaftung der Wohnhäuser liegen in hohem Masse in seinem Er-
messen. Viele für die Wohnqualität wichtige Entscheidungen – man denke an 
die laufende Instandhaltung oder an Maßnahmen der Verbesserung der Infra-
struktur des Wohnhauses und Wohnumfeldes – werden von ihm getroffen. 
Auch die zentrale Frage, mit welcher Bewohnerstruktur in einem Wohnhaus 
hinkünftig zu rechnen ist, liegt in seinen Händen. Sie ist das Resultat seiner 

                          
104 Ludl (2007). 
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Belegungspolitik sowie der Sicherung eines zeitgemäßen Wohnkomforts und 
erfordert den Verzicht auf Vermietungen mit negativem Einfluss auf den 
Wohnwert, etwa an Einrichtungen mit zweifelhaftem Publikum. Alle diese 
Eigentümer-Entscheidungen haben Folgewirkungen auf die Bewohner und 
beeinflussen unmittelbar deren Lebensqualität. Daher ist es nicht egal, wer der 
Eigentümer einer Wohnimmobilie ist. So gesehen steckt in jedem Eigentü-
merwechsel ein beachtliches Folgerisiko für die Hausgemeinschaft.  

Bei Bevölkerungswachstum durch positive wirtschaftliche Entwicklung 
einer Region, aber auch als Folge von Wohnraumknappheit weisen Wohnim-
mobilien oft ungewöhnlich hohe Wertsteigerungen auf, die bei Anlegern, die 
derlei Wertsteigerungen als Gewinne aktivieren können, rasch das Interesse 
am Erwerb solcher Objekte wecken. Während die Wertsteigerung der 
Wohnimmobilie am spekulativen Wohnungsmarkt für die Bewohner, die nach 
Eigentümerwechsel in der Regel mit steigenden Renditeerwartungen der In-
vestoren konfrontiert sind, häufig von Nachteil ist, bleibt sie bei der Genossen-
schaft ohne jede Auswirkung. Bei der Wohnbaugenossenschaft wird der Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt. 
Hier gilt das Vorsichtsprinzip ordentlicher Kaufleute. Das Vermögen wird zu 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und um die planmäßigen 
Abschreibungen vermindert. Auf diese Weise kommen die Mitglieder von 
Genossenschaften indirekt und laufend in den Genuss einer relativen Verbilli-
gung, ein nicht zu unterschätzender Vorteil, der unmittelbar und leicht nach-
vollziehbar die Mitgliederhaushalte begünstigt.  

Die Wohnbaugenossenschaft als Hausherr schützt die Bewohner als Mit-
glieder und solidarische Eigentümer auf Dauer vor unfreundlichem Eigentü-
merwechsel entgegen ihren Interessen. Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
bietet diesbezüglich keinen verlässlichen Schutz. Dies wurde in der jüngeren 
Vergangenheit am Beispiel der ehemals gemeinnützigen Buwog eindrucksvoll 
genug bewiesen.105  

II. Bessere Dienstleistung für Bewohner 
Das Selbstverständnis eines dienstleistungsorientierten Unternehmens für 

die Bewohner ist in der Immobilienbranche keineswegs verbreitet. Die Neu-
bautätigkeit ist hier viel zu dominant. Beim Neubau sind Wirtschaftlichkeit 
und vielleicht architektonisches Design gefragt, beim geförderten Neubau, 
wenn gefordert, allenfalls noch Ökologie. Spezielle Kundenwünsche sind hier 
ein Nebenthema und nur von Bedeutung, wenn die Verwertungsinteressen eine 
Bedachtnahme auf diese ratsam erscheinen lassen. Im Bestand, das heißt bei 
der Verwaltung, konzentriert man sich wiederum vornehmlich auf die Interes-
sen der Hauseigentümer, denn sie gilt es zu beraten, ihr Vermögen soll ge-

                          
105 Siehe Beitrag Mundt, S. 337. 
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wahrt und vermehrt werden. Die Wünsche der Bewohner mögen dabei auch 
ein Thema sein, von großer Bedeutung sind sie aber wohl nicht.  

Gute Dienstleistung wird in der Marktwirtschaft eben nur dann geboten, 
wenn ein Wettbewerb um die Kunden stattfindet und/oder entsprechende Erlö-
se zu erwarten sind. Kunde der Hausverwaltung ist aber nun einmal der Eigen-
tümer und nicht der Bewohner, der Eigentümer bezahlt die Verwaltungsgebüh-
ren und bestellt den Hausverwalter.  

Völlig anders sieht das Anforderungsprofil bei Wohnbaugenossenschaf-
ten aus. Je nach Satzung ist bei Wohnbaugenossenschaften immer ein Min-
destmaß an innerer Organisation erforderlich, man denke an die regelmäßigen 
Hausversammlungen oder an die jährliche Generalversammlung zur Genehmi-
gung des Jahresabschlusses. Dass bei derlei Zusammenkünften alle, aber auch 
wirklich alle Maßnahmen der Hausbewirtschaftung und Instandhaltung auf 
dem Prüfstand stehen, versteht sich von selbst. Um vor einem so kritischen 
Forum bestehen zu können, müssen die Mitarbeiter der Hausverwaltung einer 
Wohnbaugenossenschaft besonderen Anforderungen genügen. Gute Dienst-
leistung und ständiger Kontakt mit den Bewohnern ist unabdingbar. Wohn-
baugenossenschaften sind deshalb stets näher am Kunden, der ja gleichzeitig 
Bewohner, Mitglied und Eigentümer ist. Genossenschaften benötigen kein 
aufgepepptes Customer Relation Management (CRM), um zu wissen, wo ihrer 
Kundschaft der Schuh drückt. 

Sie bieten daher die bessere wohnbegleitende Dienstleistung,106 nachhal-
tig und auf Bestandsdauer, denn hier verfügen die Bewohner über eine Reihe 
von zusätzlichen Möglichkeiten der Mitwirkung, die der Verbesserung der 
Dienstleistungsqualität gut tun, und die andere Wohnversorger bei weitem 
nicht bieten können oder wollen. 

III. Die Genossenschaftsrevision, ein wirksames Instrument 
der Wirtschaftskontrolle107 

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass sich neue Abgründe bei vordem als 
unsinkbar geltenden Flagschiffen liberaler Marktwirtschaft auftun, sei es, dass 
sich Aktionäre – und dies meist zu Recht – als vergleichsweise einfach mani-
pulier- und irreführbar erweisen, sei es aber auch, dass sich das Management 
unglaubliche Vorteile und Bezüge verschafft. Auch Bilanzkosmetik ist dank 
mangelnder Kontrolle anzutreffen. Im Bau- und Immobiliengeschäft werden, 
wie wir wissen, stets große Summen bewegt. Es nimmt daher kaum Wunder, 
dass sich auch hier viele der unerfreulichen Erscheinungen unserer Raffgesell-
schaft108 beobachten lassen.  

Die Identität als Eigentümer und Kunde wird bei der Genossenschaft – 
und eben nur bei dieser – durch eine wirksame dritte Funktion ergänzt, die der 

                          
106 Harsch (2003). 
107 Siehe Beiträge von Feichtinger und Obereder, S. 145 bzw. S. 179. 
108 Dönnhoff (1997). 
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Revision. Als unmittelbar Betroffene haben die Mitglieder im Regelfall ein 
legitimes Interesse an profunder Information und an wirtschaftlich gesunden 
Unternehmen.  

Der messbare wirtschaftliche Vorteil der Mitglieder ist ein stetes, zentra-
les Anliegen der Wohnbaugenossenschaften. Dies sicherzustellen, unterschei-
det die Genossenschaftsrevision grundsätzlich von anderen Formen der Bi-
lanzprüfung und macht sie zu einem wirksamen Instrument der Wirtschafts-
kontrolle. Auch der Umstand, dass bei der Genossenschaft Überschussstreben 
statt Gewinnstreben109 herrscht und dass es keine Verteilung der Erträge an die 
Eigentümer gibt, macht die Arbeitsweise der Revision unvergleichlich. 

Die Genossenschaftsrevision prüft die ordnungsgemäße Gebarung, die 
Einhaltung der Beschlüsse und die Beachtung gesetzlicher Preisbestimmungen. 
Sie deckt im Wege der materiellen Gebarungsprüfung aller Zweige der Ver-
waltung ein viel breiteres Kontrollspektrum ab, als dies etwa durch die Ab-
schlussprüfung bei Aktiengesellschaften geschieht; von jenen Unternehmen, 
die ihre Anteilspakete steuerschonend offshore parken, um allzu präzise Kon-
trollen zu vermeiden, einmal ganz zu schweigen. 

Die Revision ist aber auch als Schulungs-, Beratungs- und Betreuungsein-
richtung zu verstehen. Eines ihrer Ziele ist die Bereitstellung von Information 
zur Wahrung der Mitgliederinteressen. Die Genossenschaftsrevision ist eine 
logische Konsequenz des Selbsthilfegedankens und damit am ehesten einem 
(allerdings autonomen) Kontroll- oder Überwachungsausschuss bei Vereinen 
vergleichbar. Der Schutz der Gläubiger oder die Prüfung der widmungsgemä-
ßen Verwendung von Förderungsgeldern erfordert andere Maßnahmen. Auch 
die Interessen der Eigentümer von Kapitalgesellschaften oder von Finanzbe-
hörden sind anderer Natur. 

Der Genossenschaftsrevision kommt zugute, dass sich bereits in den An-
fängen der Genossenschaftsbewegung gezeigt hatte, dass nur qualifizierte 
Beratung und Betreuung die in wirtschaftlichen Belangen oft unerfahrenen 
Mitglieder vor bösen Überraschungen schützen kann. So wurde eine, für da-
malige und wohl auch heutige Verhältnisse, beispielhaft wirksame Einrichtung 
der Wirtschaftskontrolle geschaffen. Auf nahezu allen Gebieten haben sich, 
nicht zuletzt deshalb, genossenschaftlich organisierte Unternehmen erfolgreich 
positioniert und weisen hervorragende Ergebnisse auf. 

IV. Spekulationsfreier Besitz von Wohnimmobilien  
dient dem Gemeinwesen 

Mit Immobilien ist, wie wir wissen, viel Geld zu verdienen. Dies gilt vor al-
lem für einzelne, gut informierte Personen, schon viel seltener für die Aktionäre 
börsenotierter Unternehmen und so gut wie nie für die Bewohner: ein klassischer 
Fall also von asymmetrischer Vorteils- und Informationsverteilung.110 

                          
109 Kemmetmüller (1985). 
110 Stieglitz (2002). 
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Die Sonderstellung111 des ausgeprägt langlebigen Konsumguts Wohnung 
drückt sich zum einen in seiner Bedeutung für den Lebensvollzug und zum an-
dern im hohen Ausmaß an externen Effekten aus. Besonderheiten des Gutes 
Wohnung, wie die lange Herstellungsdauer, hohe Herstellungskosten, ein langer 
Finanzierungshorizont, fehlende Substitutionsmöglichkeiten, Standortgebunden-
heit, geringe Markttransparenz und hohe Transaktionskosten, führen zu ständi-
gem Marktungleichgewicht und daraus resultierendem Marktversagen. 

Interventionen in Form von planmäßiger, dauerhafter und direkter staatli-
cher Wohnbauförderung sind daher nötig, um jenes Gleichgewicht herzustel-
len, das der Markt aus eigenem nicht herbeiführen kann.  

Gute Wohnversorgung ist mehr als ein beliebiges Wirtschaftsgut. Sie ist 
ein gesellschaftliches Grundproblem, ohne dessen zufriedenstellende Lösung 
andere existentielle und gesellschaftspolitische Fragen gleichfalls unlösbar 
sind. Sie ist eine wichtige Voraussetzung für die positive Entwicklung des 
Individuums und von grundlegender Bedeutung für andere gesellschaftliche 
Phänomene, wie Gesundheit, sozialer Frieden, Konjunktur, Kriminalität, Van-
dalismus, Aggression, Bildung, Arbeitslosigkeit, soziale und ethnische Integra-
tion.112 Im Zusammenhang mit Armutsvermeidung stellt sich auch die Frage 
nach der menschlichen Würde, der individuellen Entfaltung, der Sicherheit im 
Alter und jene nach der Chancengleichheit.  

Die Menschen haben ein Recht darauf, in spekulationsfreien Objekten zu 
wohnen, in Wohnhäusern, die nicht vornehmlich dazu dienen, Investoren Ge-
winne zu ermöglichen. Solidarischer Besitz von Wohnimmobilien dient in ho-
hem Maße den Anliegen der Gesamtgesellschaft. Die ihren Mitgliedern ver-
pflichteten Wohnbaugenossenschaften sind daher als Eigentümer von Wohn-
immobilien für das Gemeinwesen wertvoll. Sie garantieren auch in wirtschaftlich 
veränderlichen Zeiten Kontinuität und Sicherheit. Selbst bei wechselnden Be-
dingungen auf den Kapitalmärkten und bei wechselnden Regierungen unter-
schiedlicher Professionalität bleiben sie stets ein Garant für die Berechenbarkeit 
der Wohnkosten und einer nachhaltig gemeinschaftsdienlichen Wohnversorgung.  

V. Genossenschaftliches Wohnen begünstigt  
Gemeinschaftsbildung und gute Nachbarschaft 

Will man das Wesen der Genossenschaft verstehen, rückt der Begriff 
„Gemeinschaft“ in den Vordergrund. Die eigentliche Aufgabenstellung einer 
Wohnbauvereinigung ist die Gemeinschaftsbildung. Sie ist praktischer Natur. 
Hausverstand, Liebe zur Sache und ein Sinn für alltagstaugliche Lösungen ist 
nötig. Hier geht es nicht um „Besser-Wissen“, sondern um „Besser-Tun“. An 
ihren Taten lassen sich die guten Wohnversorger denn auch leicht erkennen.  

Die Wohnungsfrage ist allgegenwärtig. Wo immer man in ein Gespräch 
verwickelt wird, steht ein Thema im Vordergrund: Wo man wohnt, wie man 
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wohnt, die Besonderheiten der Wohnung und natürlich die Kosten. Wenn – 
besonders im Mehrgeschosswohnbau in den Ballungsgebieten – der Begriff 
„Genossenschaftswohnung“ bis zum heutigen Tage einen guten Klang hat, 
zeigt das eine Wertschätzung, die über Jahrzehnte hart erarbeitet werden muss-
te. Die Menschen zeigen hier eine klare Präferenzierung. Für sie sind Wohn-
baugenossenschaften nicht nur Vermieter. Vielmehr werden sie als Problemlö-
ser in allen möglichen Lebenslagen geschätzt, seien es Probleme kinderreicher 
Familien, neue Formen partnerschaftlicher Beziehungen113 oder der Verbleib 
der Mitglieder in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter. Wohnbaugenos-
senschaften sind gute Ansprechpartner, weil es ihnen nicht um Profit geht, 
sondern weil sie ihren Mitgliedern verpflichtet sind und solche Belange in 
Erfüllung ihres in den Satzungen meist umfassend formulierten Mitglieder-
Förderauftrages auch wahrnehmen können.  

Wohnbaugenossenschaften spiegeln die Gegebenheiten der sie umgeben-
den Gesellschaft wider. Sie sind „pars pro toto“, entsprechen also im Kleinen 
der großen Welt, die sie getreulich abbilden. Als vitale Gemeinschaften sind 
sie zur Anpassung an veränderte Bedingungen bestens geeignet, was im Grun-
de einer sehr modernen Unternehmensphilosophie entspricht. 

VI. Solidarisches Eigentum entspricht am ehesten  
der Gemeinpflichtigkeit von Grund und Boden 

Die Wohnbaugenossenschaft ist prinzipiell eine „offene Gemeinschaft“. 
Sie unterscheidet sich schon dadurch deutlich von Unternehmen des Handels-
rechts, die stets „geschlossene Gesellschaften“ sind. Jedermann ist jederzeit 
der Eintritt möglich, jedes Mitglied kann unter Berücksichtigung der Satzung 
jederzeit austreten.  

An einer Wohnbaugenossenschaft können sich auch Personen mit geringem 
Vermögen beteiligen. Wenngleich die offene Mitgliederzahl den problemlosen 
Eintritt und Austritt erlaubt, bleibt der rechtliche Bestand davon unberührt. 
Nachdem die Wohnbaugenossenschaft ungeachtet des ständigen Kommens 
und Gehens ihrer Mitglieder als Dauereinrichtung gestaltet ist, bleibt sicherge-
stellt, dass sie ihren Förderungsauftrag langfristig erbringen kann. Das „Nenn-
wert-Prinzip“ sichert den Bestand der Wohnbaugenossenschaft und schützt sie 
vor der Aushöhlung ihrer Substanz.  

Das beschränkt verfügbare Gut Grund und Boden, zu dem auch die preis-
werten Wohnimmobilien in Städten zu rechnen sind, soll nicht zur Gewinnerzie-
lung privater Investoren dienen. Aufgrund der Besonderheit dieses Guts sollte es 
zeitlos der Gemeinschaft verpflichtet bleiben. „Das letzte Hemd hat keine Ta-
schen“, sagt ein altes preußisches Sprichwort,114 und auch materieller Wohlstand 
schützt nicht vor Vereinsamung.115 Die kurze Zeitspanne, die dem Menschen auf 
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Erden gegönnt ist, kann kein unbeschränktes individuelles Verfügungsrecht über 
Immobilien, Grund und Boden begründen, die immer auch kommenden Genera-
tionen gehören. Genossenschaftlicher Besitz entspricht dieser wesentlichen Ei-
gentümlichkeit von Grund und Boden. Er ist von Natur aus nachhaltig „ruhend“. 
Ein der Solidargemeinschaft gehörender Besitz ist daraus am ehesten ableitbar. 
Einmal erworben, vernünftig gepflegt und bewirtschaftet, kann der Besitz in 
solcher Art der Gemeinschaft lange gute Dienste leisten.  

Gerade weil solidarisches Privateigentum der individuellen Disposition 
und der investorenorientierten Vermögensbildung entzogen ist,116 hat es den 
Vorzug, werthaltig für die Gemeinschaft zu sein. Es trägt sich nutzenstiftend 
über Generationen fort und ermöglicht so generationsübergreifende Solidarität.  

VII. Die Zivilgesellschaft benötigt Einrichtungen der Selbst-
bestimmung, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung 

Im Spannungsverhältnis von Gemein- und Einzelinteresse, welches ja als 
Hauptmotiv menschlichen Handelns gilt, benötigen wir gute Gründe für die 
Unterordnung des Einzelinteresses unter das Gemeinwohl. Beim solidarischen 
Handeln fühlt sich der Mensch nicht als Einzelner, sondern als Glied einer 
größeren Gemeinschaft. Sein Handeln ist nicht nur durch persönliche Interes-
sen und Vorteile, sondern auch durch Rücksichtnahme und Verantwortlichkeit 
für andere gekennzeichnet. Soziales Handeln, und dies gilt es zu fördern, be-
ruht immer darauf, dass sich der Einzelne in seinem Tun auch an den anderen 
Teilnehmern des Interaktionszusammenhanges orientiert.117 

Unabdingbar für das Funktionieren der Zivilgesellschaft ist vor allem 
der Respekt vor der Würde und Freiheit des Individuums. Die offene Ge-
sellschaft118 als Kind der Aufklärung benötigt daher, um mit Leben erfüllt 
zu werden, Einrichtungen der Selbstverwaltung, Selbstbestimmung und Selbst-
verantwortung. Wohnbaugenossenschaften sind genau solche Einrichtun-
gen. Wenn diese Werte verantwortlich in alle Lebensbereiche einfließen, 
wenn sie als Verhaltensprinzip und Lebensform verstanden werden, kann 
die aktive Wahrnehmung der Gemeininteressen durch den Einzelnen er-
wartet und gefordert werden. 

Wohnbaugenossenschaften als Gemeinschaften von grundsätzlich gleich-
berechtigten Mitgliedern, die ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich regeln, 
sind solche wertbestimmten Einrichtungen der Zivilgesellschaft. Jedes Mit-
glied hat eine Stimme. Die Menschen sind gefragt, denn das Stimmrecht folgt 
nicht der Kapitaleinlage, sondern der aktiven Teilnahme. Die Genossenschaft 
ist vielschichtig, denn sie hat bei der Leistungserbringung für die Mitglieder 
auch auf deren Mitwirkung in den Entscheidungsprozessen zu achten. Dies 
erhöht nicht nur die Effizienz, sondern fördert auch die gesellschaftliche Ver-

                          
116 Münkner (2002). 
117 Czasny (2004a). 
118 Popper (1992). 



68 Herbert Ludl 

antwortung für das Ganze. Insofern ist Genossenschaftsmanagement immer 
auch Konfliktmanagement, gelebte und erlernbare Kooperation.119  

Die Genossenschaft verfügt über eine „Doppelnatur“ als wirtschaftliches 
Unternehmen und als Gemeinschaft im sozialen Sinn.120 Dies befähigt sie in 
besonderem Maße, sowohl die marktbezogene Funktion eines Wirtschaftsun-
ternehmens wahrzunehmen als auch die gruppenbezogene Funktion einer sozi-
alen Organisation zum Wohle ihrer Mitglieder und der Gesamtgesellschaft. 
Träger der Wohnbaugenossenschaft sind die Bürger als verantwortlich han-
delnde Subjekte.  

Es sollte nach all dem nicht übersehen werden, dass der innere Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft nur durch soziale Bindungen hergestellt werden 
kann. Denn soziale Kohäsion kann weder von Oben angeordnet werden, noch 
kann der Respekt vor dem Mitmenschen allein von der Obrigkeit erzwungen 
werden. Innerer Zusammenhalt kann sich nur langsam und kontinuierlich ent-
wickeln, muss organisch wachsen und bedarf gemeinschaftsbildender Einrich-
tungen, in denen positive praktische Erfahrungen gemacht werden können. Er 
bedarf aber auch der öffentlichen Anerkennung und Wertschätzung. 

Wohnbaugenossenschaften sind, wie gesagt, Einrichtungen, die soziale 
Kohäsion in der Praxis leben. 
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„Mieterschutz“ zählt zu den meist strapazierten Schlagworten der öster-
reichischen Innenpolitik und zugleich zu den ideologisch lange am stärksten 
umkämpften Gebieten des Zivilrechts. Immer wieder wurden die Auseinan-
dersetzungen um den Mieterschutz auch in Wahlkämpfe hineingezogen. 
Plakate, in denen der politische Gegner als Zinsgeier diffamiert wurde, zäh-
len zu den „Klassikern“ der politischen Plakate sowohl der Vorkriegs- als 
auch der Nachkriegszeit. 

I. Die kaiserlichen Notverordnungen 
Dabei war der Ursprung des Mieterschutzes überhaupt nicht ideologisch, 

sondern aus den besonderen Umständen des Ersten Weltkriegs sehr pragmatisch 
bestimmt. Viele Familienerhalter standen an der Front, während sich zuhause die 
Wohnungssituation vor allem aus zwei Gründen verschärfte: Zum einen war 
kriegsbedingt auch die private Bautätigkeit weitgehend zum Erliegen gekom-
men, die Arbeitskräfte wurden in der Kriegsindustrie und in der Lebensmittel-
versorgung mehr gebraucht. Zum anderen gab es vor allem in Wien einen Zu-
strom von Flüchtlingen aus den bedrohten östlichen Kronländern, was die 
Nachfrage nach Wohnungen steigerte. Die Folge waren fast zwangsläufig Zins-
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erhöhungen und vermehrte Kündigungen. Das hatte naturgemäß Auswirkungen 
auf die Kampfmoral der Armee, wenn die Soldaten mit ansehen oder fürchten 
mussten, dass ihre Familien auf die Straße gesetzt werden.  

Die Regierung reagierte (relativ spät) am 26. Jänner 1917 mit der Erlas-
sung der „Verordnung über den Schutz der Mieter“121 durch das kaiserliche 
Gesamtministerium (Regierung).  

Sie sah die Einschränkung des Kündigungsrechts vor und schloss bis auf 
wenige wichtige Gründe willkürliche, nicht gerechtfertigte Erhöhungen des 
Mietzinses aus. Zur Kontrolle wurden Mietämter122 eingesetzt. Die Verord-
nung wurde als Notgesetz erlassen und war mit 31. Dezember 1918 befristet.  

Zu Beginn 1918 wurde der Mieterschutz in einer zweiten Verordnung er-
weitert.123 Sie dehnte den Schutz gegen Delogierung auf alle Wohnungen und 
Geschäftslokale unabhängig von der Höhe des Mietzinses aus. Auch sie sollte 
bis Ende 1918 befristet sein.  

Noch in den letzten Tagen der Monarchie erfolgte eine dritte Verordnung 
über den Mieterschutz.124 In ihr wurden das Verbot des Annehmens von Woh-
nungsablösen und die Angemessenheit des Entgeltes für durch den Vermieter 
zur Verfügung gestellte Einrichtungsgegenstände geregelt. Sie war nicht mehr 
zeitlich beschränkt und war damit mit dem ebenfalls unbefristet verlängerten 
Inhalt der früheren zwei Verordnungen zum dauerhaften Mietrecht geworden. 

Ähnliche Vorschriften wurden auch in anderen kriegsführenden Ländern 
eingeführt, doch meist nach Kriegsende wieder aufgehoben.  

II. Von der Notverordnung zum Mietengesetz 
Das österreichische Parlament hat jedoch am 7. Dezember 1922 nicht zu-

letzt unter dem Eindruck der nach wie vor herrschenden Wohnungsnot die als 
Notverordnungen gedachten Vorschriften als Bundesgesetz über die Miete von 
Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten,125 das Mietengesetz, übernommen. 
Spätere parteipolitische Polemik, die zunächst die Christlichsoziale Partei und 
dann nach 1945 die Österreichische Volkspartei als grundsätzliche Gegner des 
Mieterschutzes und den schon erwähnten „Zinsgeier“ diffamieren wollte, wird 
schon dadurch ad absurdum geführt, als das Mietengesetz 1922 im Zeichen 
einer christlichsozialen Regierung und einer christlichsozialen absoluten 
Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments beschlossen wurde!  

Mit dem Mietengesetz 1922 wurde die sogenannte „Friedenskrone“ als 
Mietzinsdeterminante und der Kündigungsschutz gesetzlich als Dauerrecht ein-

                          
121 RGBl 1917/34. 
122 Mietämter wurden schon damals nur für bestimmte Gemeinden eingerichtet, 

sonst waren die Bezirksgerichte zuständig.  
123 RGBl 1918/21. 
124 RGBl 1918/381. 
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wurde, geht das auf die Verordnung des Justizministers vom 22. Juni 1929 „betreffend 
den Text des Mietengesetzes“ (Wiederverlautbarung) zurück.  
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geführt. Die Einführung der „Friedenskrone“ war zweifellos ein Kompromiss 
der Interessen der Vermieter und der Mieter. Beide hatten schwer unter der Infla-
tion der Nachkriegsjahre zu leiden. Die Friedenskrone knüpfte, wie schon der 
Name sagt, an die Vorkriegsmieten an. Andererseits war sie keineswegs voll 
valorisiert, nahm also auf die verschlechterte Einkommenssituation der breiten 
Masse der Mieter Rücksicht. Grundmietzins war der halbe Jahreszins, wie er am 
1. August 1914 (daher „Friedenskrone“) vereinbart war, zuzüglich einer Erhal-
tungskomponente in der Höhe des 150fachen Jahresmietzinses. Das mag viel 
klingen, war aber weit entfernt von der Anpassung an die enorme Inflation.126 

Damit wurde die Vorgabe des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches 
(ABGB) der weitgehenden Vertragsfreiheit zugunsten sozial motivierter Schutz-
vorschriften endgültig verlassen. Mietrecht und Mieterschutz werden seither in 
Österreich als eine besondere Form des Konsumentenschutzes angesehen.  

Die erste Republik ließ die Mieterschutzvorschriften im Wesentlichen un-
angetastet. Anpassungen erfolgten hinsichtlich der Umrechnung von Frie-
denskronen in die neue Währung Schilling. 

III. Düsteres Kapitel: die NS-Zeit 
Ein düsteres Kapitel ist die NS-Zeit Österreichs von 1938 bis 1945. Der zu-

nächst gesetzlich fortbestehende Kündigungsschutz jüdischer Mieter wurde bereits 
unmittelbar nach dem „Anschluss“ durch gewaltsame „Arisierungen“ und Vertrei-
bungen durch bewaffnete Parteigenossen, aber auch z.T. Mitbewohner, buchstäb-
lich mit Füßen getreten. Am 10. Mai 1939 wurde die Kündigung jüdischer Mieter 
und Mieterinnen durch „arische“ Vermieter mit der Verordnung zur Einführung 
des Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden in der Ostmark gesetzlich legitimiert. 
Bis dahin, zwischen März 1938 und Mai 1939, also innerhalb von 14 Monaten, 
waren in Wien bereits rund 44.000 Wohnungen „arisiert“ worden. Es war aber 
auch nach Einführung der Verordnung kein Vermieter gezwungen, jüdische Mieter 
und Mieterinnen zu kündigen.127 

IV. Neubeginn nach 1945 
Die Wohnungssituation nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war vor 

allem in der Bundeshauptstadt, aber auch in anderen Städten, die in den letzten 
Kriegstagen Bombardierungen und Kampfhandlungen ausgesetzt waren, noch 
schlimmer als nach dem Weltkrieg 1914-1918. Zu den Schutzbestimmungen 
allgemeiner Art kamen nun Wohnungsbewirtschaftungsvorschriften, wie sie 

                          
126 Bei der Einführung der Schillingwährung am 1.1.1925 wurden 10.000 Kronen 

in einen Schilling umgetauscht.  
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teilweise auch schon während des Krieges eingeführt worden waren, im be-
sonderen, um Wohnraum für Ausgebombte und Flüchtlinge zu requirieren.  

Infolge der katastrophalen Wohnungssituation wurde der Mieterschutz 
zunächst mit den Preisregelungsgesetzen und dann definitiv mit dem Zins-
stoppgesetz 1954128 hinsichtlich der Mietzinsbildung auch auf jene Wohnun-
gen ausgedehnt, die wegen ihrer späteren Errichtung oder Baugenehmigung 
nicht dem Mietengesetz unterlagen.  

Schon in der Zwischenkriegszeit hatten andere Bestrebungen eingesetzt, 
der Wohnungsnot mit nicht-mietrechtlichen Maßnahmen Herr zu werden. Das 
nunmehr „rote Wien“ setzte in großem Stile fort, was der christlichsoziale 
Bürgermeister Karl Lueger schon in kleinerem Umfang begonnen hatte, näm-
lich die Errichtung von Gemeindewohnungen zu a priori erschwinglichen 
Mietzinsen, wofür die Gemeinde Wien eine eigene Wohnbausteuer einführte. 
Auf nationaler Ebene hatte es schon zu Zeiten der Monarchie einen „Kaiser-
Franz-Josef-Jubiläums-Fonds“ und später einen staatlichen Wohnungsfürsor-
gefonds mit der Möglichkeit, Darlehen und Bürgschaften zu gewähren, gege-
ben, der 1919 in der Republik wieder errichtet wurde und 1921 in den bis 1967 
existierenden Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds überging. Speziell in den 
1930er-Jahren kam es zu einer Blüte der Siedler-Bewegung, die auf genossen-
schaftlicher Basis und mit viel manueller Eigenleistung der künftigen Bewoh-
ner versuchte, der Abhängigkeit im Mietwohnungswesen zu entkommen.  

V. Wohnungseigentum als Alternative 
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg brachte neue Ideen und neue In-

strumente. Dem der katholischen Soziallehre immanenten Gedanken der Ei-
gentumsbildung folgend,129 ging vom ÖVP-nahen „Österreichischen Mieter- 
und Siedlerbund“ und dessen Präsidenten und ÖVP-NR-Abg. Franz Prinke der 
Wohnungseigentumsgedanke aus, der schon 1948 zur Beschlussfassung des 
Wohnungseigentumsgesetzes führte.130 Durch das Eigentum an den eigenen 
vier Wänden, auch im Mehrwohnungsbau, sollte der „klassische“ Gegensatz 
von Eigentümer-Vermieter einerseits und abhängigem Mieter andererseits im 
Sinne der katholischen Soziallehre überwunden werden. Der vom Initiator des 
Gesetzes 1950 gegründete „Verein der Freunde des Wohnungseigentums“ war 
bald, nach der Gemeinde Wien, der zweitgrößte Bauträger Österreichs, der vor 
allem die Möglichkeiten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und dann der 
Wohnbauförderung 1954 nützte. Kehrseite der Medaille war, dass aus der 
ursprünglichen Verflechtung heraus der „Österreichische Mieter- und Siedler-
bund“ die Vertretung der Interessen der neuen Wohnungseigentümer gegen-
über den Wohnungseigentumsorganisatoren, etwa dem „Verein der Freunde“ 
und dem oft identen Verwalter, nicht ausreichend wahrnahm. Die sozialistisch 
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orientierte „Mietervereinigung“ wiederum sah die Wohnungseigentümer eher 
mit ideologischer Ablehnung. Mit der Übernahme der Führung des „Mieter-
bundes“ durch den Autor im Jahre 1975 und seiner Umbenennung in Österrei-
chischer Mieter-, Siedler- und Wohnungseigentümerbund (ÖMB) wurde das 
Versäumnis auf bürgerlicher Seite beendet, und der ÖMB nahm sich in der 
Folge nicht nur der Mieter, sondern auch seiner vergessenen Kinder, der Woh-
nungseigentümer, an. Trotz ihrer Eigentümerrechte befanden sie sich oft ge-
genüber den wirtschaftlich stärkeren Wohnungseigentumsorganisatoren und 
Verwaltern in einer schwächeren Position. Die sozialdemokratische „Mieter-
vereinigung“ sah sich zwar zunehmend mit der Tatsache konfrontiert, dass 
auch Wohnbauträger der „linken Reichshälfte“ Eigentumswohnungen errichte-
ten, konnte sich aber nur zu einer Kooperation mit der aus Opposition zum 
„Verein der Freunde“ entstandenen, eher bürgerlichen „Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer“ entschließen.  

VI. Wohnbauförderung und gemeinnütziger Wohnbau 
Die gesetzliche Mietzinsbindung führte, auch wenn Neubauten stets aus-

genommen waren (aber z.B. durch das Zinsstoppgesetz indirekt doch wieder 
einbezogen wurden), zu einer Stagnation des privaten Wohnbaus. Wohnbau 
erfolgte in den Nachkriegsjahrzehnten im wesentlichen im Rahmen der Förde-
rungen, die mit eigenen Mietzinsbildungsvorschriften zum Schutz der Mieter 
in den entsprechenden Förderungsgesetzen versehen waren, und hier wiederum 
vor allem durch Gemeinden und gemeinnützige Bauvereinigungen. Solche 
hatte es schon in der Monarchie gegeben.131 In der ersten Republik gab es 
bereits eine recht bunte Szene von Wohnbau- und Siedlungsgenossenschaften, 
aber Inflation und später die Wirtschaftskrise schränkten die Bautätigkeit doch 
sehr ein. Mit dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 1940 (WGG)132 wurden 
auch für diesen Bereich Mieterschutzvorschriften erlassen, die teilweise, etwa 
für den Kündigungsschutz, dem System des Mietengesetzes folgten, hinsicht-
lich der Mietzinsbildung aber im Gegensatz zur Friedenskronenregelung vom 
Kostendeckungsprinzip ausgingen. Damit wurde beiden Seiten Rechnung 
getragen, der Mieterseite mit einer klaren Begrenzung des Mietzinses und der 
Vermieterseite mit Mietzinseinnahmen, die ihre Kosten deckten. 

                          
131 Der Kaiser-Franz-Josef-Jubiläums-Fonds sah als Gegenleistung für seine För-

derung bereits Gewinnbeschränkungen vor.  
132 BGBl 1979/139. Zuvor hatte in Österreich das während der NS-Zeit eingeführ-

te deutsche Gesetz über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen gegolten, das eben-
falls Mieterschutzvorschriften enthielt.  
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VII. Stagnation, Ablöseunwesen, Liberalisierung... 
Der Neubautätigkeit durch Gemeinden, gemeinnützige Bauvereinigungen 

und auch dem im Eigentumswohnbau sehr aktiven „Verein der Freunde“ stand die 
Stagnation, wenn nicht der Verfall im Altmiethausbestand mit seinen Friedenskro-
nen- und Zinsstopp-Mieten gegenüber, wo die Erhaltung des Hauses aus den lau-
fenden Einnahmen auf ein absolutes Minimum reduziert wurde. Da die Nachfrage 
wegen des enormen Bedarfs, aber paradoxerweise auch wegen der höheren Neu-
bau-Mieten im gemeinnützigen und kommunalen Wohnbau, trotzdem groß war, 
entwickelte sich trotz gesetzlicher Verbote ein grauer Markt mit illegalen „Ablö-
sen“, die bei Neuvermietungen im Altbau die gesetzlichen Mietzinsbeschränkun-
gen ad absurdum führten. Mietzinserhöhungen blieben trotzdem nicht aus, da die 
durch die Mietzinseinnahmen bzw. einer aus den Einnahmen von insgesamt 20 
Jahren zu bildenden Reserve immer noch nicht gedeckten notwendigsten Erhal-
tungsarbeiten nach § 7 Mietengesetz eine befristete Anhebung der Erhaltungsmiete 
mittels eines bürokratischen Verfahren ermöglichten.  

Die ÖVP-Alleinregierung nach der Nationalratswahl 1966 versuchte 1967 
mit dem Mietrechtsänderungsgesetz133 bei grundsätzlicher Beibehaltung des 
Mieterschutzes die erstarrten Fronten aufzubrechen und führte – unter gewis-
sen Bedingungen – die freie Mietzinsvereinbarung für Neuvermietungen ein. 
Gleichzeitig wurde der eingefrorene Friedenskronenzins für Geschäftsräum-
lichkeiten von 1 Schilling pro Friedenskrone auf 3 Schilling angehoben. Die 
Hälfte der Mehreinnahmen bei Neuvermietung war der schon erwähnten Miet-
zinsreserve gewidmet. Das Mietrechtsänderungsgesetz 1967 griff aber weder 
in den Kündigungsschutz, noch in die Eintrittsrechte ein, d.h. dass nahe Ange-
hörige, die im gleichen Haushalt lebten, zu den alten, sprich Friedenskronen-
konditionen den Mietvertrag übernehmen konnten.  

Der sehr weitgehende Mieterschutz blieb für Altmieter also in vollem Um-
fang erhalten. Auch „Neumieter“ kamen in seinen Genuss, allerdings nun zu frei 
zu vereinbarenden Mietzinsen. Trotzdem schrie die sozialistische Opposition auf 
und stieß auch auf geneigte Ohren in der Bevölkerung, die an das starre Rege-
lungssystem gewohnt war. Die nunmehr bei Neuvermietung verlangten Mieten 
stellten tatsächlich ein Vielfaches bisher gewohnter Beträge dar, und selbst die 
Inhaber von Geschäftsräumlichkeiten waren auf die moderate Verdreifachung der 
alten Grundmiete (die Betriebskosten blieben ja gleich) nicht wirklich vorbereitet. 
War diese Anhebung als Probegalopp für ein generelles Nachziehen der eingefro-
renen, nicht einmal valorisierten Altmieten gedacht, so wurden die Initiatoren von 
weiteren Versuchen jedenfalls abgeschreckt.  

Der Wohnungsmarkt wurde durch die Neuvermietungsregelung jedenfalls 
belebt und kam durch ein vermehrtes und vor allem transparenteres Angebot 
auch den Mietern entgegen. Es wurde auch ermöglicht, neben einer geringeren 
Monatsmiete Einmalzahlungen in Form von Mietzinsvorauszahlungen zu 
verlangen. Diese kamen erstens zur Hälfte der Hauserhaltung zugute und zwei-
tens mussten sie auf ihren Zeitraum dem Mieter auf allfällige § 7-Erhöhungen 
angerechnet werden.  
                          

133 BGBl 1967/281. 
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VIII. Das Mietrechtsgesetz 1981 
Der Mieterschutz blieb freilich ein politisches Streitthema. Insbesondere 

wurde seitens der SPÖ sowie der ihr nahestehenden „Mietervereinigung“, aber 
auch der Arbeiterkammer, die Wiedereinführung von „Mietzinsobergrenzen“ 
verlangt, wohlweislich nicht die Rückkehr zur Neuvermietung mit Frie-
denskronenzins (und dem damit verbundenen Ablöseunwesen). Tatsächlich 
ging es nicht um den unbestrittenen Mieterschutz, insbesondere die Bestandsi-
cherung, sondern um die Frage, ob die Preisbildung in der privaten Woh-
nungswirtschaft grundsätzlich nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen erfol-
gen solle oder nicht. „Weil Wohnen ein Grundbedürfnis sei, dürfe es nicht dem 
Markt überlassen, sondern müsse staatlich geregelt werden“, ist allerdings ein 
Postulat, das bei anderen Grundbedürfnissen (zu Recht) längst aufgegeben 
wurde.  

1981, 14 Jahre nach der Liberalisierung der Neuvermietungen, beschloss 
die SPÖ-Mehrheit im Nationalrat ein neues Mietrechtsgesetz (MRG),134 das 
für die Neuvermietung eines Großteils des dem Gesetz unterliegenden Woh-
nungsbestandes (praktisch identisch mit dem Geltungsbereich des alten Mie-
tengesetzes) Mietzinsobergrenzen nach Ausstattungskategorien einführte. 
Gleichzeitig wurde aber mit zwei Tabus des Mieterschutzes gebrochen. Bei der 
Wahrnehmung des Eintrittsrechtes der nächsten Generation in bestehende 
Mietverträge wurde eine Anhebung des Friedenskronenzinses auf die neuen 
Kategoriemietzinse ermöglicht. Gleichzeitig wurden die Friedenskronenzinse 
selbst praktisch aufgehoben, indem auch bei Altmieten zusätzlich zur eingefro-
renen Grundmiete ein Erhaltungsbeitrag in der Höhe der Differenz auf zwei 
Drittel des Kategoriemietzinses eingehoben werden konnte. Ihrer Klientel 
gegenüber stellte die SPÖ naturgemäß die Mietzinsobergrenzen in den Vor-
dergrund, um die anderen, längst überfälligen Maßnahmen zu kaschieren. 
Zwar wurde eine in die richtige Richtung gehende Maßnahme der ÖVP-
Mietrechtsänderung 1667 zugunsten einer neuerlichen Preisregelung, die der 
Kategoriemietzins trotz des euphemistischen Begriffs Mietzinsobergrenze 
darstellt, aufgegeben. Auf der anderen Seite gab es aber auch neue Einnahmen 
für den Eigentümer zur Erhaltung des Gebäudebestands und auch weiterhin 
gewisse Ertragsmöglichkeiten.  

Auf den Bestandserhalt wirkte sich die Änderung weniger positiv aus. 
Insbesondere gab das Kategoriesystem zu wenige Anreize, um die Ausstat-
tungskategorie auf einen zeitgemäßen Standard anzuheben. Bestenfalls bemüh-
te man sich, die erforderlichen Mindestvoraussetzungen für eine höhere Kate-
gorie zu erfüllen. Damit verfehlte der vermeintliche Mieterschutz durch 
Mietzinsobergrenzen eindeutig seinen Zweck.  

                          
134 BGBl 1981/520. 



76 Walter Schwimmer 

IX. Von der Kategoriemiete zum Richtwert 
Die 1987 gebildete Koalitionsregierung von SPÖ und ÖVP suchte zur Re-

form des Mieterschutzes einen Kompromiss, der einerseits eine neuerliche 
Liberalisierung bei Neuvermietungen, andererseits aber kein vollständiges 
Abgehen vom sozialdemokratischen Postulat der Mietzinsobergrenzen bringen 
sollte. Die Quadratur des Kreises gelang durch die Ersetzung des Kategorie-
mietzinses bei Neuvermietung durch das sogenannte Richtwertsystem. Der 
vom „Richtwert“ ausgehende Mietzins ist grundsätzlich der „angemessene“, 
der (markt)relevante Kriterien wie Lage, Ausstattung und Erhaltungszustand 
durch Zuschläge und Abstriche berücksichtigt. Der Richtwert selbst geht von 
den durchschnittlichen Errichtungskosten im geförderten (und damit auch 
mietzinsbegrenzten) Neubau mit einer Erhaltungs- und Ertragskomponente 
aus. Für Substandardwohnungen, blieb es – als indirekter Anreiz für den Ver-
mieter, den Standard endlich anzuheben – bei der Kategoriemiete. Nachdem 
der Wohnungsmarkt seither mehr oder weniger funktioniert, scheint sich der 
Richtwert bewährt zu haben. Es ist zugegebenermaßen kein einfaches System, 
weil es Marktmechanismen mit Preisregelungsmechanismen kombiniert, und 
eigentlich versucht, Marktgegebenheiten in den Preisregelungsmechanismen 
abzubilden. Es ist aber im Ergebnis mieterfreundlicher als die vorhergehenden 
Regelungen: Das Wohnungsangebot kann die Nachfrage befriedigen; Die 
Mietzinsvereinbarung ist kontrollierbar und bei Überhöhung herabsetzbar; Die 
Erhaltung des Hauses ist im Regelfall ohne nachträgliche Mietzinserhöhung 
möglich; Umgehungsversuche wie die illegalen Ablösen haben sich erübrigt.  

Nicht zuletzt auf Drängen des „Österreichischen Mieter-, Siedler- und 
Wohnungseigentümerbundes“ (ÖMB) hat auch das inzwischen modernisierte 
Wohnungseigentumsgesetz der Notwendigkeit des Schutzes der Wohnungsei-
gentümer sowohl gegenüber dem Organisator als auch dem Verwalter stärker 
Rechnung getragen. Auch die Durchsetzung von Rechten wurde erleichtert, 
etwa die Bekämpfung der Betriebskostenabrechnung im Außerstreitverfahren.  

Auch in den Bereich der Wohnungsvermittlung hat der Gesetzgeber 
schützend eingegriffen. Insbesondere im Maklergesetz135 sind entsprechende 
Bestimmungen zu finden, sowohl hinsichtlich der Höhe des Provisionsan-
spruchs als auch seines Entstehens.  

X. Mieterorganisationen, der ÖMB 
Ähnlich dem Arbeitsrecht, wo Arbeitnehmerorganisationen berechtigt sind, 

ihre Mitglieder vor Gericht zu vertreten, gibt das Wohnrecht Mieterorganisatio-
nen, sofern sie überregional tätig sind, das Recht, ihre Mitglieder durch Ange-
stellte oder Funktionäre in allen Instanzen, d.h. sowohl vor den Schlichtungsstel-
len, als auch vor den Gerichten bis zum Obersten Gerichtshof, zu vertreten.136 

                          
135 BGBl 1996/292. 
136 § 37 Abs.3 Z.9 MRG. 
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Auf sozialdemokratischer Seite wurde bereits 1911 die „Mietervereinigung 
Österreichs“ gegründet, die in der Zwischenkriegszeit und den Jahrzehnten nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges den Charakter einer Massenorganisation an-
nahm. Ihre Positionen bestimmten und bestimmen daher nach wie vor in hohen 
Ausmaß die Wohnungspolitik der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ). 
Die „Mietervereinigung Österreichs“ hat in der SPÖ den Status einer befreundeten 
Organisation, ähnlich dem „Pensionistenverband Österreichs“.137 

Auf Seiten der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) wurde nach der Er-
richtung der Zweiten Republik der „Österreichische Mieter- und Siedlerbund“ 
(ÖMSB)gegründet, der speziell in der zweiten Hälfte der 1940er- und in den 
1950er-Jahren großen Zulauf hatte. Aus dem ÖMSB heraus wurde durch des-
sen Präsidenten, dem ÖVP-Nationalratsabgeordneten und „Vater des Woh-
nungseigentums“ Franz Prinke, der „Verein der Freunde des Wohnungseigen-
tums“ und die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft „Alpenland“ gegründet, 
die in der Folge eigenständige Wege entsprechend ihrer Zweckwidmung gin-
gen, insbesondere nachdem keine Personalunion der handelnden Personen 
mehr gegeben war. Franz Prinke, der sich mehr und mehr dem „Verein der 
Freunde“ widmete, fand im Wiener Bundesratsmitglied Johann Wagner zu-
nächst einen geschäftsführenden Präsidenten des „Mieter- und Siedlerbundes“ 
und später seinen Nachfolger. Durch das Versäumnis, den Nutzern des neuen 
Wohnungseigentumsgedankens keine Interessensvertretung im Rahmen des 
ÖMSB zu bieten, verlor der Bund an Bedeutung und war schließlich als eigen-
ständige Organisation praktisch nur mehr in den Landesgruppen Wien und 
Oberösterreich existent. In mehreren Bundesländern existierten zwar offiziell 
weiterhin Landesgruppen, die wie die Bundesorganisation und die Wiener 
Landesgruppe den Status nahestehender Verbände der Österreichischen 
Volkspartei hatten, ihre Tätigkeit beschränkte sich aber auf die politische Inte-
ressensvertretung ohne eine nennenswerte Wahrnehmung der Vertretungstä-
tigkeit vor Gerichten und Schlichtungsstellen.  

1975 wurde der Autor, der damals seit vier Jahren dem Nationalrat als 
jüngster Abgeordneter angehörte und dort vor allem sozialpolitisch aktiv war, 
von Bundesrat Wagner angesprochen, der einen Nachfolger für den „Mieter- 
und Siedlerbundes“ suchte. Er übernahm sowohl die Führung der Landesgrup-
pe Wien als auch der Bundesorganisation. In der Folge wurde der Name der 
Wiener Landesgruppe in „Österreichischer Mieter- und Wohnungseigentümer-
bund – Landesgruppe Wien“ und der der Bundesorganisation in „Österreichi-
scher Mieter-, Siedler- und Wohnungseigentümerbund (ÖMB)“ geändert. Die 
Unterschiede im Namen erklären sich daraus, dass man außerhalb der Bundes-
hauptstadt mit dem Begriff „Siedler“ vor allem auch die Eigenheimbesitzer 
oder „Häuslbauer“ ansprechen wollte. Die Landesgruppen in Niederösterreich, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg, später auch Kärnten wurden wiederbelebt und 
nahmen ihre Interessensvertretungsfunktion wieder wahr. Durch den Präsiden-
ten auch im Nationalrat vertreten, war der ÖMB bei allen wohnrechtlichen 

                          
137 Neben Mietervereinigung und Mieterbund (ÖMB) gibt es noch den der KPÖ na-

hestehenden Mieterschutzverband, der vor allem in Wien eine gewisse Bedeutung hat. 
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Gesetzesänderungen präsent und konnte seinen Einfluss im Interesse seiner 
Mitglieder ausüben.  

Mit der Interessenvertretung von Mietern, Nutzungsberechtigten im ge-
meinnützigen Wohnbau, Kleingärtnern, Siedlern, Wohnungseigentümern und 
Eigenheimbesitzern ging der ÖMB nicht nur über den klassischen Mieter-
schutz im Gegensatzpaar Hausherr und Mieter hinaus, sondern vollzog einen 
echten Paradigmenwechsel. Nicht mehr das Vertragsverhältnis mit der Prä-
sumtion des stärkeren Vermieters und des schwächeren Mieters stand im Vor-
dergrund, sondern generell das soziale Zurechtrücken im Rahmen eines mög-
lichst funktionsfähigen Wohnungsmarktes mit einer Vielfalt von Vertrags- und 
Wohnformen. Soziale Marktwirtschaft, also die Vereinbarkeit größtmöglicher 
Freiheit mit sozialer Gerechtigkeit und die Verhinderung von Machtkonzentra-
tionen auf einer Seite, soll auch die Wohnungswirtschaft bestimmen.  

Der Einfluss des ÖMB – auch auf die wohnrechtlichen Vorstellungen der 
Österreichischen Volkspartei – verhalf diesem neuen Politikverständnis zu-
gunsten der „Wohnenden“, also auch, aber nicht nur, der Mieter, immer mehr 
zum Durchbruch. Durch seinen Präsidenten war der ÖMB nicht nur bei den 
wohnrechtlichen Verhandlungen im Justiz- und im Bautenausschuss des Nati-
onalrates vertreten, sondern auch bei allen diesbezüglichen Verhandlungen der 
SPÖ-ÖVP-Koalition der Jahre 1987 bis 1999.  

In Vorbereitung seiner neuen internationalen Funktion als Generalsekretär 
des Europarates138 übergab der Autor die Führung der Bundesorganisation des 
ÖMB an die Wiener Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin und kämpferische 
Zentralbetriebsrätin im ÖGB Helga Seeliger, die es verstand, der Stimme des 
Mieterbundes im Sinne eines richtigverstandenen Mieterschutzes weiterhin Ge-
hör zu verschaffen. 2004 fand Helga Seeliger ihrerseits in Helmut Puchebner, 
der sein Leben dem sozialen Wohnrecht gewidmet hatte und schon seit vielen 
Jahren im Österreichischen Mieter-, Siedler- und Wohnungseigentümerbund als 
Finanzreferent tätig gewesen war, einen würdigen Nachfolger, der seine Erfah-
rung sowohl in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft als auch als Experte bei 
vielen parlamentarischen Verhandlungen über das Wohnrecht mitbrachte.  

XI. Mieterschutz ist unbestritten 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Mieterschutz in Österreich 

heute, wie schon in seinen Anfangszeiten, prinzipiell unbestritten ist und auch 
von allen politischen Kräften für sich reklamiert wird. Der soziale Schutzge-
danke hat alle entsprechenden Rechtsbereiche – Mietrecht, Wohnungsgemein-
nützigkeitsrecht, Wohnungseigentumsrecht, aber auch verwandte Gebiete, wie 
Maklergesetz oder Bauordnungen – erfasst. Gleichzeitig ist die frühere Regle-
mentierungsmanie dem Bestreben gewichen, den Markt auch dem sozial 
Schwächeren nutzbar zu machen. Damit wird den Interessen der Wohnungsin-
haber und der Wohnungssuchenden weit besser Rechnung getragen, als durch 

                          
138 1999-2004. 
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starre und unflexible staatliche Regelungsversuche, die nur zum Abgleiten in 
einen sozial nicht mehr korrigierbaren grauen Markt führten. So führte der 
Weg von der Notverordnung der kaiserlichen Regierung in schweren Kriegs-
zeiten zur sozialen Wohnungsmarktwirtschaft, wie sie dem Österreich des 21. 
Jahrhunderts würdig ist.  

Helmut Puchebner, heute an der Spitze des Österreichischen Mieter-, Siedler- 
und Wohnungseigentümerbundes, hat daran seinen gebührenden Anteil! 
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III. Credo 

I. Ziel und Zweck der Wohnungsgemeinnützigkeit in Österreich 
Auf Basis des Art. 11 Abs.1 Z 3 der österreichischen Bundesverfassung 

(„Volkswohnungswesen“), konkretisiert durch verschiedene Entscheidungen der 
Höchstgerichte, das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz sowie die darin grün-
denden Verordnungen, liegen Ziel und Zweck der Wohnungsgemeinnützigkeit: 
a) einerseits in der Bereitstellung von leistbarem Wohnraum für breite Bevöl-
kerungsschichten im ganzen Bundesgebiet:  
− durch privatrechtlich organisierte,  
− von der Körperschaftsteuerpflicht befreite, 
− nicht staatliche und „nicht mildtätige“(VwGH 82/12/0120), 
− in der Gewinnerzielung und Gewinnausschüttung sowie  
− in ihrem Geschäftskreis beschränkte Unternehmen  
und damit in der Verbesserung von Lebensqualität für die unmittelbar be-
troffenen WohnungsnachfragerInnen und WohnungsnutzerInnen, 
b) andererseits aber auch in der Schaffung eines wohnungswirtschaftlichen 
Sektors, der aufgrund:  
− der gesetzlich normierten, dauernden Vermögensbindung des erwirtschaf-

teten Kapitals im wohnungswirtschaftlichen Kreislauf und  
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− den daran anknüpfenden Reinvestitionspflichten zugunsten wohnungs-
wirtschaftlicher Aktivitäten  

− ein stabiler (und weniger konjunkturanfälliger) Partner im Rahmen der 
österreichischen Volkswirtschaft – auch in ökonomisch schwächeren Re-
gionen – sein soll. Ziel ist letztlich ein im Zeitablauf „selbsttragendes“ 
(von direkten staatlichen Subventionen immer unabhängiger werdendes) 
System (Stichwort: Rückgang der Wohnbauförderung), womit eine Ver-
besserung von Lebensqualität weit über die unmittelbar angesprochenen 
Zielgruppen hinaus anvisiert wird. 

Das der Wohnungsgemeinnützigkeit zugrunde liegende Konzept, „bestimmte 
Aufgaben der Daseinsvorsorge nicht durch den Staat selbst zu erbringen“, sondern 
„unter stark regulierten Marktbedingungen vom Markt … erbringen zu lassen … 
ist trotz seiner lange zurückreichenden Wurzeln ein sehr modernes. In anderen 
Sektoren, insbesondere den sogenannten Infrastrukturbereichen, wie etwa der 
Telekommunikation, ist das ein hoch aktuelles Konzept“.139  

II. Die Wohnungsgemeinnützigkeit im Spiegel aktueller  
Public Management/Good Governance Modelle 

Das System der Wohnungsgemeinnützigkeit mit seiner mehr als 100-
jährigen Geschichte erweckt beim oberflächlichen Betrachter mancherorts 
bestenfalls Unverständnis, mannigfach wird damit aber auch ein Odium „ver-
staubt verzopften“ Politikverständnisses assoziiert. Das Gegenteil ist der Fall, 
wenn man Ziel und Zweck, Konzeption und Praxis, Bausteine und Instrumen-
tarien der Wohnungsgemeinnützigkeit an aktuellen „Good Governance-Defini-
tionen“ misst, die (in „Ergänzung zum New Public Management“) „einen 
neuen Zugang zur Gestaltung des Verhältnisses zwischen Politik und Verwal-
tung“ eröffnen wollen. So heißt es beim in London ansässigen und weltweit 
öffentliche Verwaltungen beratenden und unterstützenden Institut Governance 
International: „Good Governance ist das konstruktive Zusammenwirken der 
öffentlichen Verwaltung mit wichtigen Akteuren und Organisationen, um die 
Lebensqualität vor Ort zu verbessern. D.h. die betroffenen Bürger und Bürge-
rinnen sowie deren Gruppierungen, Vereine, Verbände, Politik, Wirtschaft und 
Medien beteiligen sich aktiv am Reformprozess“.  

Auf Basis dieses Verständnisses haben die AutorInnen Elke Löffler und 
Tony Boivard versucht, im Generellen anhand eines „10 Thesen-Modells zur 
politischen Steuerung“ eine bessere Balance zwischen Politik und Verwal-
tung sowie zwischen politischen Parteien und Bürgerschaft abzuleiten und zu 
beschreiben.140  

Im gegenständlichen Beitrag, der auf einer Projektarbeit des Autors im 
Rahmen der Verwaltungsakademie des Bundes (Summerschool 2006) beruht, 
soll anhand dieses, den aktuellen Stand der verwaltungspolitischen Debatte 
                          

139 Holoubek (2001), 46. 
140 Löffler/Bovaird (2005), 35ff. 
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widerspiegelnden „10 Thesen-Modells“ im Speziellen gezeigt werden, dass es 
sich bei der Wohnungsgemeinnützigkeit eben nicht um ein „verstaubt verzopf-
tes“, sondern um „ein hoch aktuelles Konzept“ handelt. 

These 1: Politische Steuerung durch eine Vielzahl von Akteuren 

„Politische Steuerung ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Verwaltung, 
Bürgerschaft, Parteien, Medien und weiteren Akteuren, die je nach Thema und 
Kontext in unterschiedlichem Maß an der Vorbereitung, Umsetzung und Be-
wertung von Entscheidungen beteiligt sind. Bei Governance geht es um ge-
samtgesellschaftliche Wirkungen, nicht um die Produkte einer einzelnen Ver-
waltung. Nicht nur die Politik und Verwaltung, sondern eine Vielzahl von Ak-
teurInnen aus unterschiedlichen Bereichen leisten einen (positiven oder nega-
tiven) Beitrag zur Realisierung dieser Wirkungen“.141 

Je nach Einzelthema und Kontext (waren) sind im Rahmen der österrei-
chischen Wohnungsgemeinnützigkeit (historisch und) aktuell eine Vielzahl 
von AkteurInnen „in unterschiedlichem Maß an der Vorbereitung, Umsetzung 
und Bewertung von Entscheidungen“, entweder legistisch (bzw. im legisti-
schen Vorfeld) oder im (operativen) Einzelfall beteiligt. 

 
Die Palette dieser AkteurInnen reicht: 
a) auf Seiten des Staates (der öffentlichen Hand): 
− vom Bundes(verfassungs-)gesetzgeber, 
− dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit als Verordnungsgeber 

(und dem BMWA als legistischem „Betreuer“ des Wohnungsgemeinnüt-
zigkeitsgesetzes – WGG), 

− den Ämtern der Landesregierungen als (öffentliches Recht vollziehende) 
Aufsichtsbehörden, 

− den Gerichten und Schlichtungsstellen als Wohnzivilrecht vollziehende 
Behörden, 

− bis zum Bundesministerium für Finanzen und den nachgeordneten Fi-
nanzbehörden (in Zusammenhang mit der Vollziehung der Körperschaft-
steuerbefreiung); 

b) innerhalb des gemeinnützigen Sektors: 
− vom Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen/Revisionsverband als 

einerseits Interessensverband und andererseits genossenschaftlicher Prü-
fungsverband,  

− bis zu den operativen Hauptakteuren, den gemeinnützigen Bauvereini-
gungen (GBV) und deren EigentümerInnen; 

c) auf Konsumentenseite: 
− von den WohnungsnutzerInnen (sowohl in Wahrnehmung von Eigentü-

merinteressen als GenossenschafterInnen als auch im Weg über diverse 
Partizipationsmodelle),  

                          
141 Löffler/Bovaird (2005), 36. 
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− bis zu deren verschiedenen Interessensvertretungen (Mieter- und Woh-
nungseigentümervereinigungen, Arbeiterkammer usw.); 

d) bis hin zu anderen, nur mittelbar (aber wesentlich) involvierten Stakeholdern: 
− den Ländern als Wohnbauförderungsmittel vergebenden Stellen, 
− den Kommunalverwaltungen (vor allem in Zusammenhang mit Grund-

stücksbereitstellungen), 
− der Bau- und Finanzierungswirtschaft, 
− sowie den Parteien und Medien als MediatorInnen dieses sozial- und 

wirtschaftspolitisch relevanten Themas. 

Sämtliche dieser AkteurInnen („aus unterschiedlichen Bereichen“) „leisten 
einen (positiven oder negativen) Beitrag zur Realisierung“ der „gesamtwirt-
schaftlichen Wirkungen“.  

These 2: Gesellschaftliche Werte 

„Politische Steuerung orientiert sich nicht nur an ökonomischen Effizienz-
prinzipien, sondern wichtigen gesellschaftlichen Werten. Wie diese Werte konk-
ret ausgestaltet und im Verhältnis zueinander gewichtet werden, wird von 
ideologischen Grundorientierungen bestimmt. Um das Zusammenwirken dieser 
Akteurgemeinschaft effektiv zu gestalten, ist das Einhalten bestimmter Spiel-
regeln und die Beachtung sozialer Werte notwendig. Das Aushandeln dieser 
Spielregeln ist ein inhärent politischer Prozess, der die Parteien, aber auch 
andere AkteurInnen auf den Plan ruft“.142 

a) Die rechtliche Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für die gemein-
nützige Wohnungswirtschaft gründet in erster Linie in dem verfassungsrechtli-
chen Kompetenztatbestand nach Art. 11 Abs. 1 Z 3 B-VG „Volkswohnungs-
wesen“, wobei schon der Wortteil: „Volks-“ eine soziale Wertung enthält und 
zum Ausdruck bringt,143 was der Verfassungsgerichtshof mit „Vorsorge für die 
Bereitstellung von Klein- und Mittelwohnungen, wie sie … überwiegend zur 
Befriedigung des Wohnbedürfnisses breiter Schichten benützt werden …“ 
umschrieben hat.144 

b) Das konkrete „Aushandeln“ der auf Basis dieser „Wertung“ erlassenen 
(gesetzlichen) „Spielregeln“ war und „ist ein inhärent politischer Prozess, der 
die Parteien, aber auch andere AkteurInnen [siehe These 1] auf den Plan ruft“ 
und historisch jeweils auf den Plan gerufen hat. 

These 3: Initiative aller Beteiligten 
„Politische Steuerung bedarf nicht nur politisches Leadership an der Spitze von 
… Parteien und Verwaltung, sondern auch Initiativen aus der Bürgerschaft, 
Wirtschaft und anderen Sektoren …“.145 

                          
142 Löffler/Bovaird (2005), 36. 
143 Vgl. VfGH K II-2/91. 
144 VfSlg 3378/1958. 
145 Löffler/Bovaird (2005), 36. 
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a) Das gemeinnützige Wohnungswesen gründet historisch einerseits in 
vielfältigen Initiativen aus dem Kreis „sozial schwächere(r) Bevölkerungs-
gruppen“, die mit Hilfe „von Baugenossenschaften versuchten …, billige 
Wohnungen für sich zu errichten“. Die charakteristischen Stichworte dazu sind 
„Selbsthilfe und –organisation, verbesserter Zugang zum Kapitalmarkt und 
Kreditfähigkeit“.146 

b) „Das krasse Wohnungselend gegen Ende des 19. Jahrhunderts zwang 
(andererseits aber auch) den Staat … fördernd einzugreifen“.147 

c) Neben den Initiativen der Wohnungssuchenden und den staatlichen 
Aktionen aus dieser Zeit sind überdies noch „gemeinnützige Wohltätigkeits-
projekte in Form von Werksiedlungen und Arbeiterwohnhäusern zu nennen, 
gleichsam eine gesellschaftliche Selbsthilfe von oben“.148 

Diese historischen Wurzeln der Wohnungsgemeinnützigkeit sind mehr oder 
weniger noch heute erkennbar. Von den rund 200 gemeinnützigen Bauvereinigun-
gen sind etwa die Hälfte als Genossenschaften (im Eigentum der Wohnungsnutzer) 
organisiert, die andere Hälfte als Kapitalgesellschaften (im Eigentum privater 
Unternehmen sowie öffentlicher oder halböffentlicher Stellen): 
− Noch bis heute rekrutieren viele Genossenschaften ihre Führungskräfte 

unmittelbar aus der Bewohnerschaft, dies spiegelt sich auch in den Gre-
mien des Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen wider. 

− Andererseits waren und sind PolitikerInnen (in ihrer aktiven Zeit oder 
danach) operativ oder im Aufsichtsrat von Gemeinnützigen führend tätig. 

− Entsprechende personelle Querverbindungen gibt es naturgemäß auch zu 
der am Wohnbau interessierten Finanzierungs- und Versicherungswirt-
schaft sowie anderen Wirtschaftsbranchen. 

− Darüber hinaus gab und gibt es immer wieder Versuche und Vorstöße, 
auch die breite Bewohnerschaft (in den von Gemeinnützigen errichteten 
ca. 800.000 Wohnungen leben ungefähr zwei Millionen BewohnerInnen) 
mittels unterschiedlicher Partizipationsmodelle „zu aktivieren“ und zu 
motivieren.  

These 4: Strategisches Management 

„Politische Steuerung braucht strategisches Management … In Zeiten knapper 
Finanzen heißt strategisches Management vor allem Mut zur Prioritätensetzung 
zu haben … oftmals müssen emergente Strategien realisiert werden“.149 

Wie anhand der zu These 3 beschriebenen Vielfalt unschwer zu erkennen, 
entwickelte sich die Wohnungsgemeinnützigkeit historisch nicht aus einer gemein-
samen ideologischen Vorstellung der AkteurInnen sondern vielmehr durch eine 
wechselseitige, „emergente“ Anpassung. Die unterschiedlichen Aktivitäten:  
− die Selbsthilfeinitiativen der Wohnungssuchenden,  
− der auf soziale „Befriedung“ bedachte Staat, 

                          
146 Rüsch (1991), 225. 
147 Sommer (2001), 1070. 
148 Rüsch (1991), 225. 
149 Löffler/Bovaird (2005), 36. 
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− die Interessen der Wirtschaft (Wohnversorgung für die MitarbeiterInnen 
und dadurch auch mehr Zurückhaltung bei Lohnforderungen, Impulse für 
die Bauwirtschaft usw.), 

konvergierten „zu einem Thema oder Muster“, das letztlich positivrechtlich in der 
Kodifikation rudimentär vorhandener Rechtsvorschriften in einem einzigen Geset-
zeswerk gipfelte: dem nazideutschen WGG 1940, das dem emergenten „Wild-
wuchs“ durch zentrale Richtungsgebung bzw. Steuerung beikommen wollte. 

Letztlich war aber genau dieses Gesetzeswerk (von ideologischem Ballast 
befreit) Ausgangspunkt für eine Nachkriegs-Erfolgsstory des gemeinnützigen 
Wohnbaus in der BRD und in Österreich. Wenngleich heute die „Durchnor-
mierung“ dieses Rechtsbereiches und Wirtschaftssektors oftmals als überzogen 
beklagt wird, ist festzuhalten, dass die wohnungsgemeinnützigkeitsrechtliche 
Dynamik ursprünglich aus „Aktivitäten und nicht aus (gesetzgeberischen) 
Absichten entstanden“ ist und dass das gemeinnützige Wohnungswesen auch 
heute vielfach von „emergenten Strategien“ geprägt wird. Dafür sorgt allein 
die dem WGG inhärente „Janusköpfigkeit“: 
− Einerseits ist das WGG in seiner wohnzivilrechtlichen Ausprägung Pri-

vatrecht und normiert die Grundlagen für die vertraglichen Rechtsbezie-
hungen zwischen den GBV und deren Wohnungsnutzern und -käufern, 

− andererseits und gleichzeitig aber auch öffentliches Recht, mit sonderge-
werberechtlichen Organisations- und Gebarungsvorschriften für die Ge-
meinnützigen als Unternehmen. 

− Je nachdem liegt die Vollziehung bei den Gerichten oder den Aufsichts-
behörden.  

− Je nachdem stehen konsumentenschützerische oder betriebs- bzw. volks-
wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, sind aber zumeist derart mitei-
nander verwoben, dass eine Einzelbetrachtung jedenfalls zu kurz greifen 
würde. 
Das Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht ist aber nicht nur in seiner forma-

len und inhaltlichen Konstruktion vielfach durch „janusköpfige“ Facetten ge-
kennzeichnet, sondern auch in seiner historischen Entstehungsgeschichte (sie-
he Thesen 3 und 8) und in seiner Ausprägung als politisches Konsensmodell 
(siehe These 9).  

Janus – Namenspatron des Monats Jänner – war im Übrigen einer der 
vornehmsten altrömischen Götter.150 Kein Wunder, war er doch der „Auf- 
und Zuschließer“ des Himmels, der Wolken, des Landes, des Meeres und der 
Quellen. Janus galt aber auch als Schützer der Zeugung und Geburt, als Erfin-
der des Ackerbaues und der Münzprägung, des Schiffbaus und als Patron der 
bürgerlichen Gesetze. Unter seinem Schutz standen darüber hinaus aber auch 
alle Haustüren (in Kooperation mit seiner Gattin Cardea, der Göttin der Türan-
geln), der gesamte öffentliche Verkehr und im Besonderen die öffentlichen 
Durchgänge. Das ist der Hauptgrund für die oftmals dargestellte Doppelge-
sichtigkeit, eben der „Janusköpfigkeit“. Der arme Mann musste seine Auf-

                          
150 Meyers Konversations-Lexikon (1897), 488. 
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merksamkeit ja sowohl auf die eine als auch die andere Seite richten, sowohl 
nach innen als auch nach außen, nach oben und unten, sowohl nach rechts als 
auch nach links – ein „Bild“, das den Zwängen, aber auch den Chancen der 
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft in Österreich durchaus gerecht wird.  

These 5: Geteilte Souveränität 

„…PolitikerInnen (müssen) akzeptieren, dass andere AkteurInnen ebenfalls 
eine Legitimation besitzen, wenn sie zur Verwirklichung gesellschaftlicher 
Ziele Ressourcen einsetzen. Das heißt, dass alle Beteiligten Souveränität teilen 
müssen. Keine AkteurIn kann den Anspruch erheben, dass sie allein das öf-
fentliche Interesse oder Gemeinwohl versteht oder repräsentiert“.151 

Die geteilte „Souveränität“ ist im Rahmen der Wohnungsgemeinnützig-
keit quasi systemimmanent, da es sich bei gemeinnützigen Bauvereinigungen 
− einerseits um privilegierte (steuerbefreite), 
− andererseits um in die Pflicht genommene Unternehmen handelt, die im 

Spannungsfeld „zwischen Markt und Staat“ (als Dritter Sektor zwischen 
erwerbswirtschaftlich gewinnorientierter Wohnungswirtschaft und staatli-
cher Wohnungsverwaltung) agieren, und dabei 

− sowohl einem Wettbewerb am Markt ausgesetzt sind 
− als auch weitaus strikteren, staatlich kontrollierten Vorgaben unterliegen 

als gewerbliche Unternehmen.  

Das gemeinnützige Wohnungswesen – als eine Art Balanceakt „zwischen 
Staatsbürokraten und Markt- und Wettbewerbsfetischisten“152 – stellt zwei-
felsohne den wohnungspolitisch und gesamtwirtschaftlich bedeutendsten 
Zweig des Dritten Sektors im österreichischen Wohnungswesen dar. Dies 
findet seinen Niederschlag nicht nur in objektiven Wirtschaftsdaten, sondern 
auch im subjektiven Gefühl der Wohnzufriedenheit der Bewohner. Sind die 
Haushalte in Österreich – in einem europäischen Vergleich – schon an sich 
„mit ihrer aktuellen Wohnsituation im Durchschnitt ziemlich zufrieden“, zeigt 
sich im Mietenbereich der höchste Zufriedenheitswert bei den gemeinnützigen 
Mietwohnungen. „Deutlich geringer … ist die Wohnzufriedenheit bei Ge-
meindewohnungen und privaten Hauptmietwohnungen“.153 

These 6: Letztgültige Entscheidung der Politik 
„Aufgrund der besonderen Legitimation … durch Wahlen können PolitikerInnen 
darauf bestehen, in öffentlichen Entscheidungsprozessen das letzte Wort zu 
haben, solange gewährleistet ist, dass PolitikerInnen die Meinung anderer Akteu-
rInnen kennen und in der Entscheidungsfindung berücksichtigt haben …“.154 

In diesem Zusammenhang zeigen sich manchmal Spannungsfelder, die 
nicht zuletzt auch in der föderalen Struktur Österreichs begründet sind:  
                          

151 Löffler/Bovaird (2005), 36. 
152 Bauer (2005), 3. 
153 Czasny/Stocker (2006), 12f. 
154 Löffler/Bovaird (2005), 36f. 
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So wurden etwa bundesgesetzlich normierte, unternehmerische (letztlich 
auf eine verstärkte, moderate Eigenkapitalbildung abzielende) Spielräume 
(siehe etwa die gem. § 13 Abs. 6 WGG eingeräumte Möglichkeit, im Neuver-
mietungsfall anstelle eines niedrigeren Kostendeckungsentgelts ein höheres 
Entgelt auf Basis „burgenländischer Richtwert“ minus 30% zu vereinbaren) im 
Weg über förderungspolitische Vorgaben der Länder („freiwillige“ Abkom-
men mit den jeweiligen Landesgruppen des Verbandes gemeinnütziger Bau-
vereinigungen, diese Möglichkeit nicht oder nur im begrenzten Umfang auszu-
schöpfen) mehrfach konterkariert. Diese uneinheitliche Linie der verschie-
denen staatlichen Ebenen erregt naturgemäß Unmut bei den operativ tätigen 
AkteurInnen, sodass es diesfalls „schwierig (ist,) von Good Governance zu 
sprechen“. Realpolitisch ist dagegen auch nicht mit der Nichtigkeitssanktion 
des § 21 Abs. 4 WGG anzukommen, wonach vertragliche Auflagen an eine 
gemeinnützigen Bauvereinigung, von der Erfüllung ihres wohnungsgemein-
nützigkeitsrechtlichen Auftrages abzuweichen, rechtsunwirksam sind. 

Wenngleich damit – zumindest bis dato – keine „letztgültigen Entschei-
dungen“ verbunden waren, sorgen darüber hinaus (zumeist oppositionelle) 
politische Forderungen nach einer sozusagen „Gratis-Miete“ bei ausfinanzier-
ten gemeinnützigen Objekten (oder gar nach einer kostenlosen Übertragung 
derartiger Wohnungen an die MieterInnen) für entsprechende Irritationen in 
der Branche und letztlich auch bei den WohnungsnutzerInnen. Insgesamt zeu-
gen diese populistischen Vorstellungen aber nur von einem gehörigen Miss-
verständnis der Wohnungsgemeinnützigkeit oder gar der sozialen Marktwirt-
schaft insgesamt.  

These 7: Delegation („checks and balances“) 

„Good Governance heißt …, dass Politiker das Vertrauen haben, bestimmte 
Entscheidungen ganz oder teilweise an eine Gruppe von AkteurInnen (zu) 
delegieren …, weil diese Gruppen mehr Sachverstand von einer bestimmten 
Thematik haben … Die Delegation von Entscheidungsbefugnissen … an orga-
nisierte Interessensgruppen muss regelmäßig überprüft werden. Des weiteren 
müssen … checks and balances eingebaut werden …“.155 

In der Wissenschaft wird die Tätigkeit gemeinnütziger Bauvereinigungen 
mit der „Erfüllung einer im öffentlichen Interesse gelegenen Aufgabe in Form 
verwaltungsentlastender Daseinsvorsorge durch Rechtsträger außerhalb des 
staatlichen Vollzugsapparates“ charakterisiert.156 

Der positivrechtliche Hintergrund dieser Aussage findet sich in § 1 Abs. 2 
WGG, wonach gemeinnützige Bauvereinigungen: 
− „ihre Tätigkeiten unmittelbar auf die Erfüllung dem Gemeinwohl dienen-

der Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens zu richten, 
− ihr Vermögen der Erfüllung solcher Aufgaben zu widmen und 
− ihren Geschäftsbetrieb regelmäßig prüfen und überwachen zu lassen“ haben. 
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− Dieser Pogrammnorm folgt eine Fülle von Einzelregelungen: 
− im Hinblick auf den gesetzlich erlaubten Geschäftskreis (differenziert in 

körperschaftsteuerbefreit oder nicht, von Seiten der Aufsichtsbehörde 
schon ex ante genehmigungspflichtig oder nicht usw.), 

− im Hinblick auf die wohnzivilrechtlichen, nach einem modifizierten Kos-
tendeckungsprinzip ausgerichteten Vorgaben für Vermietung, Verkauf 
und Verwaltung der Immobilien (Gewinnerzielungsbeschränkungen), 

− im Hinblick auf die dauernde Vermögensbindung (Gewinnausschüttungs-
begrenzungen, Kapitalentnahmeverbote, Reinvestitionspflichten, Fusions- 
und Spaltungsverbot etc.) 

− sowie eine Fülle von Einzelregelungen im Hinblick auf Aufsicht und 
Kontrolle (von der Rechnungs- und Gebarungskontrolle durch die Prüfer-
Innen des Revisionsverbandes bis zur staatlichen Wirtschaftsaufsicht 
durch die Ämter der Landesregierungen), 

die sämtliche (quasi) im Ausgleich für die Körperschaftsteuerbefreiung (für 
den Kernbereich der gesetzlich erlaubten Geschäfte) sowie die ansatzweise in 
der Praxis noch gegebene Bevorzugung gemeinnütziger Bauvereinigungen im 
geförderten Mietwohnungsbau ein komplexes System von „checks and ballances“ 
erkennen lassen. 

These 8: Pluralistischer Parteienzugang 

„Innerhalb des politischen Prozesses müssen die unterschiedlichen Positionen 
der gewählten PolitikerInnen deutlich werden, so dass die WählerInnen verste-
hen, für wen sie sich entscheiden und warum … Good Governance benötigt eine 
pluralistische Parteienlandschaft … Parteien nehmen sich, anders als andere 
AkteurInnen der Zivilgesellschaft, einer Vielzahl von Problemfeldern an … 
(und) … verfolgen nicht nur – auch noch so legitime – Partikularinteressen“.157 

Schon die Anfangsjahre des genossenschaftlichen (gemeinnützigen) Woh-
nungswesens rund um die Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts waren („pluralis-
tisch“) sowohl durch sozialdemokratische als auch christlichsoziale Einflüsse 
geprägt. Um diese zurückzudrängen, erfolgte die erste Kodifikation in diesem 
Rechtsbereich (in Form des reichsdeutschen WGG 1940) durch die Nationalsozia-
listen. Das „entnazifizierte“ WGG 1940 wiederum bot in den Nachkriegsjahren die 
Basis für ein Anknüpfen bzw. Entstehenlassen eines gesellschaftspolitischen Aus-
gleichs innerhalb der Strukturen der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft; eine 
Tradition, die grundsätzlich nach wie vor – über alle politischen Mehrheitsbildun-
gen auf Regierungsebene hinaus – hoch gehalten wird. 

Der gravierendste Einschnitt in der ansonsten über weite Strecken von 
den wohnungspolitischen Tugenden „Kontinuität, Konsens und Geduld“ ge-
prägten Entwicklung der modernen Wohnungsgemeinnützigkeit in Österreich 
erfolgte mit dem Budgetbegleitgesetz 2001 und der darin vorgesehenen Novel-
lierung des WGG, die es nur öffentlichen (Allein-) Eigentümern gemeinnützi-
ger Bauvereinigungen ermöglichen sollte, durch das Nichtergreifen einer (be-
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fristeten) so genannten „Opting-in-Klausel“, ihre Unternehmen aus dem WGG 
herauszuhieven und die Gesellschaftsanteile (an den nunmehr gewerblichen 
Bauträgern) budgetwirksam und unter möglichst weitgehender Lukrierung der 
stillen Reserven zu veräußern.158 Interessanterweise hat aber nur der Bund als 

Alleineigentümer von fünf Gemeinnützigen (mit einem Wohnungsbestand von 
über 60.000 Mietwohnungen) diese Möglichkeit genutzt. Kommunen und 
Länder als Alleineigentümer weiterer fünf Gemeinnütziger haben jedoch für 
den Verbleib im WGG optiert. 

These 9: Konsens (und Transparenz) über politische Ziele 
„In der Praxis sind die strategischen Ziele einer … (Regierung) immer ein 
Kompromiss, der zwischen den Koalitionsparteien und anderen AkteurInnen 
ausgehandelt wurde. Daher spiegeln die strategischen Ziele und der darauf 
beruhende strategische Plan nicht unbedingt die Prioritäten aller politischen 
Parteien und Gruppen wider. In Anbetracht des Good Governance-Prinzips 
Beteiligung ist es jedoch sinnvoll, soviel AkteurInnen wie möglich … einzu-
beziehen … Ein weiteres Good Governance-Prinzip – Transparenz – fordert, 
dass der strategische Plan so weit wie möglich bekannt gemacht wird … 
Schließlich entspricht es auch dem Good Governance-Prinzip partnerschaftli-
ches Arbeiten, dass alle Mitglieder der Mehrheitskoalition … ihre Differenzen 
begraben und vorbehaltlos an der Umsetzung des Plans arbeiten sollen …“.159 

In der wohnungspolitischen Praxis sind die beiden Instrumente „Woh-
nungsgemeinnützigkeit und Wohnbauförderung“ trotz unterschiedlicher ver-
fassungsrechtlicher Kompetenzgrundlagen und verschieden gelagerter (sich 
nur teilweise überlappender) Interessensgruppen auf das aller engste miteinan-
der verknüpft. Das spiegelt sich etwa im Umstand wider, dass in den meisten 
Ländern die Wohnbauförderungs-Abteilungen auch Träger der aufsichtsbe-
hördlichen Agenden nach dem WGG sind. 

Die „strategischen Zielsysteme“ der verschiedenen Gebietskörperschaften 
(einschließlich der Kommunen) sind als weitgehend kongruent anzusehen 
(siehe aber These 6). 

Mit Abstrichen (je nach bundes- oder regionalpolitischer Rolle als Regie-
rungs- oder Oppositionsfraktion) gilt dies auch für die politischen Parteien. An-
ders als etwa in der BRD, wo die „im Verhältnis zu Österreich auch nach … der 
Erlassung des österreichischen Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes im Jahr 
1979 in der Grundtendenz gleichlaufende wohnungsgemeinnützigkeitsrechtliche 
Ausrichtung … mit der Aufhebung des deutschen Wohnungsgemeinnützigkeits-
gesetzes mit Wirkung vom 1.1.1990 ein jähes Ende fand“,160 ist in Österreich 
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nach wie vor ein relativ breiter politischer Grundkonsens zum wohnungspoliti-
schen Instrument der Wohnungsgemeinnützigkeit feststellbar.161 

Sozusagen systemimmanente Verwerfungen zeigen sich hingegen in der un-
terschiedlichen Eigentümerschaft von gemeinnützigen Bauvereinigungen (bis hin 
zu vereinzelten Bemühungen einer auf die stillen Reserven fokussierten „Flucht“ 
privater Eigentümer aus der Gemeinnützigkeit) sowie im (naturgegebenen?) Anta-
gonismus zwischen Vermieter/Mieter bzw. Verkäufer/Käufer, den auch das WGG 
nicht aufzuheben vermag. „Kaum ein Zufall ist es (aber), dass praktisch in einem 
Zug mit dem WGG, am gleichen Tag, auch das Konsumentenschutzgesetz im 
Nationalrat (am 8. März 1979) verabschiedet worden ist“.162 

These 10: Politische Interessen 

„Die Politik wird … an der Lebensqualität gemessen und wird sich für Ver-
waltungsreformen nur in dem Maße interessieren, wie diese unmittelbar zu 
einer Verbesserung der Lebensqualität ihrer Wahlklientel führen“.163 

Nach Schneider164 ergibt sich bei einem Vergleich der jährlichen Gesamt-
Mietkosten für alle (zwischen 1919 und 1999 errichteten) gemeinnützigen 
Mietwohnungen im Verhältnis zu einer fiktiven nicht gemeinnützigen Vermie-
tung eine Differenz (und somit Mietpreisersparnis) von insgesamt ca. 822 Mio. 
€ (Differenz von 1,05 Mrd. € gegenüber fiktiven 1,87 Mrd. €). Bei einer „An-
hebung der tieferen gemeinnützigen Mieten auf das private marktwirtschaftli-
che Niveau“ würden sich somit gravierende „negative Konsequenzen für die 
österreichische Volkswirtschaft“ ergeben. Im Rahmen eines Simulationsmo-
dells für die Jahre 2000 bis 2004 ermittelte die Studie, dass  
− das BIP pro Jahr um durchschnittlich 1,1 Mrd. € gesunken wäre und 
− die Anzahl der Beschäftigten um durchschnittlich 16.480 Personen abge-

nommen hätte. 
Die Studie kommt zu Ergebnissen, die sowohl die (wohnkostensenkende) 
Bedeutung der Wohnungsgemeinnützigkeit für die einzelnen betroffenen 
WohnungsnutzerInnen, als auch die gesamtwirtschaftlich positiven Effekte der 
Tätigkeit gemeinnütziger Bauvereinigungen beschreiben und letztlich die 
wohnungspolitische Einschätzung von Korinek165 aktualisiert: 
− „Die Aufgabe der Wohnraumversorgung kann im Bereich der oberen 

Einkommensschichten heute der Markt übernehmen. 
− Für die Bevölkerungsgruppen mit sehr niedrigen Einkommen bedarf es 

der Unterstützung durch die Gemeinschaft – hier bestehen nach wie vor 

                          
161 Siehe etwa den gemeinsamen Initiativantrag aller Parlamentsfraktionen A170 

BlgNR 22.GP und die folgende einvernehmliche Beschlussfassung betreffend die steu-
erbefreite Vermögensverwaltung durch GBV, BGBl I 2003/63. 
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wichtige Aufgaben für den kommunalen Wohnbau oder für den besonders 
stark geförderten Wohnbau durch gemeinnützige Bauträger. 

− Im Bereich der mittleren Einkommen ist der Platz für die Tätigkeit der 
gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen, die hier mit geringeren öffentli-
chen Förderungen und teilweise auch in Konkurrenz zu nicht-
gemeinnützigen Bauträgern die für die Volkswirtschaft notwendigen 
Wohnbauleistungen erbringen können.“ 

Diese Charakterisierung entspricht der einleitend im Kapitel I dargestell-
ten (bipolaren), mehr oder weniger auf die „Wahlklientel“ in ihrer Gesamtheit 
gerichteten Vision einer Erbringung „notwendiger Wohnbauleistungen“ durch 
gemeinnützige Bauvereinigungen: 
− einerseits und vordergründig zugunsten einer leistbaren Wohnversorgung 

für „breite Bevölkerungsschichten“, 
− andererseits und gleichzeitig aber als ein wichtiger Beitrag zur Stabilisie-

rung von Wachstum und Beschäftigung im ganzen Bundesgebiet sowie 
zur Sicherung des „(Wohn-) Standortes“ Österreich.  

III. Credo 
Zuletzt hat das politische Bekenntnis zur Wohnungsgemeinnützigkeit in 

Österreich seinen Ausdruck im gemeinsamen Regierungsprogramm der beiden 
Koalitionsparteien (SPÖ und ÖVP) zur XXIII. Gesetzgebungsperiode gefun-
den, als es da im Kapitel „Wohnrecht“ u.a. heißt: „Wohnen ist wie Arbeit oder 
Gesundheit ein Grundbedürfnis der Menschen. Wohnen muss leistbar und 
qualitativ hochwertig sein. Um dieses Ziel zu erreichen, ist … ein leistungsfä-
higes, gemeinnütziges Wohnungswesen zu unterstützen“.166 

Ein „Credo“, das ganz und gar dem Lebenswerk des mit dieser Festschrift 
geehrten KR Helmut Puchebner entspricht und dem nichts hinzuzufügen ist. 

 

                          
166 Regierungsprogramm zur 22. GP, 149f. 
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I. Einleitung 

1. Gemeinnützige und Gemeinden 

Gemeinnützige Bauvereinigungen und die österreichischen Kommunen ha-
ben einen gemeinsamen Weg: Etliche Gemeinnützige gehen auf die Gründung 
durch Kommunen zurück und heute noch sind einige Gemeinden und Städte 
Eigentümer von gemeinnützigen Bauvereinigungen. Von den sieben in Salzburg 
tätigen gemeinnützigen Unternehmen gehört das größte, die “GSWB - Gemein-
nützige Salzburger Wohnbaugesellschaft“, zu jeweils 50% der Stadt Salzburg 
und dem Land Salzburg, die „Eigenheim“ in St. Johann ist als Genossenschaft 
sehr stark an die Interessen der Stadtgemeinde St. Johann gebunden. 

Einige Gemeinnützige haben sich aber auch schon früh auf ihrem unter-
nehmerischen Weg um die Kommunen als Kunden bemüht. Zu einer Zeit, als 
Ausgliederung oder Outsourcing für viele noch ein Fremdwort war, haben 
Gemeinnützige den Kommunen bei der Realisierung ihrer Immobilienprojekte 
Unterstützung und Professionalität gewährt. 

Die 2.357 Gemeinden sind zudem die größten Investoren in Österreich. 
Im Jahr 2006 haben sie insgesamt knapp 2 Milliarden Euro investiert. Bis 2008 
werden weitere rund 500 Millionen Euro für Investitionen in die Infrastruktur 
ausgeben.167 

                          
167 Kommunalkredit Austria (2007), Präs. Helmut Mödlhammer. 



94 Christian Struber 

In Österreich werden jährlich 10.000 bis 15.000 öffentliche Aufträge ver-
geben. Dienstleistungen für Bund, Länder und Gemeinden haben einen Anteil 
von 16 bis 18 Prozent am BIP.168 

Gemäß § 1 Abs. 2 WGG haben gemeinnützige Bauvereinigungen ihre Tätig-
keit unmittelbar auf die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des 
Wohn- und Siedlungswesens zu richten, ihr Vermögen der Erfüllung solcher 
Aufgaben zu widmen und ihren Geschäftsbetrieb regelmäßig prüfen und über-
wachen zu lassen. In Erfüllung dieser Aufgaben hat die gemeinnützige Bau-
vereinigung vornehmlich Hauptgeschäfte im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 WGG 
zu betreiben. Neben diesen Geschäften darf die Bauvereinigung unbeschadet 
des Abs. 4 die in § 7 Abs. 3 leg. cit. genannten Geschäfte im Inland betreiben. 
Andere, im Rahmen ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung notwendig werden-
de Geschäfte einer Bauvereinigung (Zusatzgeschäfte) bedürfen der Zustim-
mung der Landesregierung als Aufsichtsbehörde gem. § 7 Abs. 4 WGG. Eine 
Sonderstellung nehmen die durch die Wohnrechtsnovelle 2000 und das Bud-
getbegleitgesetz 2001 den Gemeinnützigen ermöglichten wohnungsbezogenen 
Dienstleistungen gem. § 7 Abs. 4a und Beteiligungen gem. § 7 Abs. 4b ein, die 
zwar ebenfalls Zusatzgeschäfte darstellen, aber keine Zustimmung der Landes-
regierung erfordern.169 

2. Ausgliederung, Outsourcing 

In einigen Kommunen wird über die Auslagerung der Bewirtschaftung 
von Gebäuden und Liegenschaften nachgedacht, einige wenige (z.B. die Stadt 
Salzburg) haben dies bereits durchgeführt und gemeinsam mit der eigenen 
gemeinnützigen Bauvereinigung „GSWB“ ein Tochterunternehmen gegründet. 
Hintergrund dieser Maßnahmen sind häufig budgetäre Zwänge im Zusammen-
hang mit den Maastricht-Kriterien.170 

Werden Immobilien in eine Gesellschaft ausgelagert, kann die Gemeinde 
über den Verkaufserlös verfügen. Die ausgelagerte Gesellschaft hat sich ab 
sofort um die Werterhaltung des Immobilienvermögens zu kümmern. Vorteil 
dieser Maßnahme ist, dass alle folgenden Maßnahmen „steuerschonend“ vom 
ausgelagerten Unternehmen erledigt werden können. Es ist jedoch festzuhal-
ten, dass eine solche Maßnahme keine Strukturprobleme löst, sondern besten-
falls steuerlich positive Effekte für die Kommune bewirkt. 

Die in vielen Kommunen und öffentlichen Einrichtungen weit verbreitete 
„Wir können alles selbst“-Mentalität hat sich häufig als negativ herausgestellt, 
zwingt sie die Gemeinden doch, auf sehr vielen Gebieten gleichzeitig Exper-
tise zu besitzen und auch zu erhalten. Wenn die Erkenntnis gereift ist, doch 
externe Partner für die Erledigung und Umsetzung von Aufgaben einzubinden, 
wird über verschiedenste Möglichkeiten von Outsourcing diskutiert. 

                          
168 Breitenfeld (2007). 
169 Schuchter in Schwimann (1997), § 7 WGG Rz 4. 
170 Schmied (2004). 
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Abbildung 2: Begriffe rund um das Outsourcing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Hellerforth (2003), 3. 

 
In Salzburgs Kommunen und öffentlichen Einrichtungen hat es schon et-

liche Versuche von Outsourcing gegeben: 
So wurde von der Stadtgemeinde Hallein das Öffentliche Krankenhaus in 

eine stadteigene GmbH. ausgegründet, in vielen Gemeinden wurden die Auf-
gaben der Abwasserbeseitigung in Reinhalteverbände ausgegliedert, gerade im 
Energiebereich findet immer öfter Contracting (z.B. Erneuerung der Straßen-
beleuchtung in St. Koloman) Anwendung, sehr oft wird gerade bei Immobili-
enobjekten die Möglichkeit von Outtasking genutzt (z.B. Hausverwaltung). 
Bisher eher selten angewendet wurden die Instrumente von In House Outsour-
cing bzw. von Rücksourcing. 

3. Errichtungskosten versus Nutzungs-/Bewirtschaftungskosten 

Der Lebenszyklus eines Objektes bzw. einer Immobilie reicht von der 
Projektidee, der Projektentwicklung, über die Errichtung, die Nutzung im 
weitesten Sinne (Bewirtschaftung, Erhaltung, Umnutzung) bis zum Rückbau 
(Abriss und Entsorgung).  

Betrachtet man die Lebenszykluskosten einer Immobilie so verursachen 
die Nutzungs- und/oder Bewirtschaftungskosten ein Vielfaches der Errich-
tungskosten, wobei die Höhe der Nutzungskosten bereits zum überwiegenden 
Teil im Zuge der Planung und Konzeption einer Immobilie bestimmt werden. 

Ausgliederung 
Bei der Ausgliederung 
werden bislang rechtlich 
unselbständige Betriebs-
abteilungen ausgegliedert 
und nehmen fortan als 
rechtlich selbständige Kon-
zernunternehmen am  
Wirtschaftsleben teil. 

Ausgründung 
Eine Ausgründung ist die Her-
ausnahme eines Teilbetriebs aus 
einem Unternehmen bei gleich-
zeitiger Gründung einer neuen 
Gesellschaft, in die der ausgela-
gerte Teil eingebracht wird. 

Contracting 
Contracting beschreibt die 
Fremdvergabe von Immo-
bilien-Leistungen an exter-
ne Dienstleister durch ent-
sprechende vertragliche 
Gestaltungen. 

In-House-Outsourcing 
Das In-House-Outsourcing 
hat zum Ziel, die Kosten 
der Gebäude transparent  
zu machen. Dazu wird eine 
eigene Abteilung Facility 
Management gebildet, die 
als Profit-Center oder Cost-
Center arbeitet, aber wirt-
schaftlich unselbständig 
bleibt. 

    Outtasking 
Beim Outtasking erfolgt 
fallweise und objektbezo-
gen die Fremdvergabe 
einzelner Leistungen im 
Rahmen der Immobilien-
bewirtschaftung an externe 
Dienstleister auf der Basis 
kurzfristiger Verträge oder 
spontaner Einkäufe am 
Markt. 

Rücksourcing 
Rücksourcing bedeutet, ge-
troffene Entscheidungen zur 
Fremdvergabe von Leistungen 
des Gebäudebetriebs rückgängig 
zu machen, derart, dass man die 
Leistungen wieder im eigenen 
Unternehmen erbringt. Dies kann 
an einer mangelnden Marktver-
fügbarkeit der gewünschten 
Leistungen liegen, aber auch an 
hohen Kontrollkosten. 

O U T S O U R C I N G  
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Bei etlichen Immobilien erreichen die Nutzungs- und Bewirtschaftungskosten 
bereits nach 5-7 Jahren die Höhe der Errichtungskosten.  

Wie die nachfolgende Abbildung 3 zeigt, hängt dieser Faktor von der 
Nutzung der Immobilie ab. Ein Krankenhaus hat sehr hohe Nutzungskosten 
und erreicht daher bereits nach 4 Jahren die Erstellungskostenschwelle, wäh-
rend bei Schul- und Verwaltungsgebäuden erst nach 11-12 Jahren die Erstell-
kostenschwelle überschritten bzw. erreicht wird).171 

Abbildung 3: Nutzungskosten je Gebäudeart  
Gebäudeart Baufolgekosten in %  

der Baukosten p.a. 
Überschreitung der 

Erstellkosten-
schwelle nach 

Krankenhäuser ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 26% 4 Jahren 
Hallenbäder ▒▒▒▒▒▒▒▒ 21% 4-5 Jahren 
Sporthallen ▒▒▒▒▒▒▒ 17% 5-6 Jahren 
Schulen / Kindergärten ▒▒▒▒▒▒░ 16% 5-6 Jahren 
Freibäder ▒▒▒▒▒▒ 15% 6-7 Jahren 
Verkehrsanlagen ▒▒▒▒ 10% 10 Jahren  
Produktionsgebäude ▒▒▒▒ 10% 10 Jahren  
Schul- u. Verw.Gebäude ▒▒░ 8,5% 11-12 Jahren 

Quelle: Schmied (2004), 12. 

II. Ausnahmegeschäft, Wohnumfeldmaßnahme 

1. Geschäftskreis 

In § 7 WGG ist taxativ angeführt, welche Aufgaben in den Geschäftskreis 
einer gemeinnützigen Bauvereinigung fallen (und daher im KÖSt-befreiten 
Unternehmen abgewickelt werden können) und für welche Aufgaben und 
Aufträge das gemeinnützige Unternehmen um eine Ausnahmegenehmigung 
ansuchen muss.  

Im Punkt 4a ist normiert, dass „die Durchführung von anderen Maßnah-
men zur Verbesserung des Wohnumfeldes“ – „als solche gelten nur Maßnah-
men, die zeitlich und räumlich in unmittelbarem Zusammenhang mit der Er-
richtung und Sanierung von Gebäuden oder Wohnhausanlagen stehen, vor-
wiegend deren Bewohnern dienen und für die eine Förderung aus öffentlichen 
Mitteln für den Wohnbau und die Wohnhaussanierung gewährt wird“ – keiner 
Ausnahmegenehmigung bedarf. 

§ 7 Abs. 3 Z 4 WGG unterscheidet zwei Typen von Gemeinschaftsein-
richtungen; als ersten Typ die Errichtung, der Erwerb und Betrieb von Gemein-
schaftseinrichtungen, die den Bewohnern der von der Bauvereinigung errichte-
ten oder verwalteten Wohnungen dienen, und als zweiten Typ Gemeinschafts-

                          
171 Redmann Kommunal Consulting. 
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einrichtungen, die zur Befriedigung des Bedarfs der Wohnbevölkerung dienen, 
sofern ihr Betrieb nicht der Gewerbeordnung unterliegt.  

Als Beispiele für solche Gemeinschaftseinrichtungen gelten Sammelhei-
zungen, Warmwasserversorgungsanlagen, Aufzüge, Lesezimmer, Kindergär-
ten, Zentralwaschküchen und ähnliches. 

2. Unterschiedliche Praxis in den Bundesländern 

In den österreichischen Bundesländern ist die Auslegungspraxis dieser 
Bestimmung ganz unterschiedlich.  

Die Unternehmensgruppe „Salzburg Wohnbau“ sollte die Hausverwal-
tung für die „Burg Golling“ übernehmen, die bis dato von einem gewerblichen 
Hausverwaltungsunternehmen im Auftrag der BIG durchgeführt wurde. Die 
Burg ist durch die BIG an die Marktgemeinde Golling verkauft worden. Die 
Gemeinde wollte die Hausverwaltung durch die Salzburg Wohnbau erledigen 
lassen, da bereits andere kommunale Gebäude in der Verwaltung der Unter-
nehmensgruppe „Salzburg Wohnbau“ standen.  

Im Zuge des Antrags an die Landesregierung, die Übernahme dieser 
Hausverwaltung zu genehmigen, wurde seitens des Unternehmens damit ar-
gumentiert, dass es sich beim nunmehrigen Eigentümer um einen öffentlichen 
Auftraggeber handelt und daher die Beschränkungen des §7 Abs. 3 Z 4a zwei-
ter Halbsatz WGG nicht gelten. 

 Die Aufsichtsbehörde Land stellte ihrerseits auf den Erbauer der Burg ab 
und wollte einen Nachweis, dass es sich beim Erbauer der Burg um einen 
„öffentlichen Auftraggeber“ handelte, was im Falle einer im Mittelalter errich-
teten Burg recht schwer zu erbringen ist. 

Auch bei der Definition und Auslegungspraxis der Wohnumfeldmaßnah-
me gibt es starke länderweise Unterschiede. Während die Errichtung eines 
Kindergartens, einer Pädagogischen Schülerbetreuung oder eines Gemeinde-
zentrums eher unproblematisch gesehen wird, wurde beim Antrag zur Geneh-
migung der Errichtung eines Feuerwehrhauses ein Ermittlungsverfahren einge-
leitet, um zu klären, ob es sich dabei um eine Wohnumfeldmaßnahme im 
Sinne des § 7 Abs. 3 Z 4a WGG handelt. 

Laut Rechtssätze des Verwaltungsgerichtshofs172 muss auch eine „Ge-
meinschaftseinrichtung zur Befriedigung des Bedarfs der Wohnbevölkerung“ 
überwiegend den Bewohnern der von der Bauvereinigung errichteten Woh-
nungen dienen. Dass sie auch der Allgemeinheit dienen, ist jedoch für die 
Zuordnung zu den Nebengeschäften unerheblich. Grundsätzlich könnte es sich 
bei einem Feuerwehrhaus um den 2. Typ von Gemeinschaftseinrichtungen 
handeln, für die eine überwiegende Dienlichkeit für die Bewohner der von der 
Bauvereinigung errichteten Wohnungen gegeben sein muss. Wie eine Beweis-
führung dieser Behauptung erstellt werden soll, ist jedoch in keiner Weise 
normiert (Zahl der Wohnungen der Gemeinnützigen im Verhältnis zu allen 
Wohnungen, Zahl der Einsätze, Art der Einsätze der Feuerwehr etc.). 

                          
172 VwGH 89/14/0083. 
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Bereits mit dem 3. Wohnrechtsänderungsgesetz173 1993 wurde eine neue 
Bestimmung im § 7 Abs. 3 Z 4a eingefügt und damit die Möglichkeit geschaf-
fen, öffentlich geförderte Wohnumfeldmaßnahmen durchzuführen. Laut dem 
Bericht des Bautenausschusses174 stellt diese Geschäftskreiserweiterung eine 
förderungsrechtlich bedingte Anpassung dar, da auch nach der „Verländerung“ 
der Wohnbauförderung eine gesamthafte Abwicklung eines Förderungsprojek-
tes (Wohnobjekt und Wohnumfeld) durchführbar bleiben soll.  

Die Stadt Wien z.B. definiert im Sinne dieses Gesetzes „Einrichtungen 
der kommunalen Infrastruktur“ als kleinräumige Einrichtungen oder Anlagen 
für kulturelle, soziale, gesundheitliche, sportliche und technische Zwecke so-
wie Verkehrseinrichtungen, soweit sie zeitlich und räumlich in unmittelbarem 
Zusammenhang mit geförderten Gebäuden oder Wohnhausanlagen stehen und 
vorwiegend deren Bewohnern dienen.  

In einem Bescheid der Salzburger Landesregierung175 wird auf diese De-
finition der Stadt Wien Bezug genommen, obwohl die Zahl von geförderten 
Wohnhausanlagen in Wien ganz anders zu beurteilen ist als z.B. im Ortsteil 
Bad Dürrnberg der Stadt Hallein (ca. 3.000 Einwohner, bisher keine einzige 
Wohnhausanlage durch eine Gemeinnützige errichtet, wohl aber eine Reihe 
von geförderten Wohnobjekten wie z.B. Eigenheime, Reihenhäuser, Eigen-
tumswohnungen). 

In einer weiteren Begründung wird von der Stadt Wien (MA 50) auf den 
Förderungsbezug hingewiesen: In Wien wird die Errichtung eines Feuerwehr-
hauses nicht mit Mitteln der Wohnbauförderung unterstützt, daher gibt es auch 
keinen Bezug zum Regelkreis des Geschäftskreises einer Gemeinnützigen. 
Deshalb, so die Stadt Wien, ist die Errichtung eines Feuerwehrhauses ein be-
willigungspflichtiges Ausnahmegeschäft, da es sich um keine Wohnumfeld-
maßnahme im Sinne des § 7 Abs. 3 Z 4a WGG handelt. Somit kann auch die 
in § 7 Abs. 4b, 2. HS enthaltene Ausnahme nicht zum Tragen kommen. 

III. Gründung von Tochterunternehmen 
Wie schon einleitend erwähnt, gibt es neben der Abwicklung von Ge-

schäftsfällen für Kommunen als Ausnahmegeschäft bzw. Wohnumfeldmaß-
nahme auch die Möglichkeit der Gründung von gemeinsamen Tochtergesell-
schaften. 

Im WGG ist im § 7 Abs. 4b normiert, unter welchen Voraussetzungen ein 
Tochterunternehmen gegründet werden darf: 
− Rechtsform der GmbH, 
− gleicher Geschäftskreis wie das Mutterunternehmen, 
− Mehrheit der Anteile im Eigentum der Gemeinnützigen, 
− keine übermäßige Bindung von Kapital der Gemeinnützigen. 

                          
173 3. WÄG BGBl 1993/800. 
174 1268 BlgNR 13. GP. 
175 Zahl 10/04-100/5155/470. 
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So hat z.B. die Stadt Salzburg gemeinsam mit der „GSWB“ alle Woh-
nungen im Eigentum der Stadt Salzburg in eine neue, gemeinsame Tochter 
eingebracht, in der die „GSWB“ Mehrheitseigentümer ist und nunmehr auch 
die Wohnungen zur Gänze in die Hausverwaltung übernommen hat. 

In vielen Kommunen ist es aus steuerlichen Gründen sinnvoll, eine ge-
meindeeigene KG (Kommanditgesellschaft) zu gründen und in diese die Im-
mobilien der Gemeinde einzubringen; dies vor allem deshalb, weil die Ein-
bringung der Immobilien in eine gemeindeeigene KG von der Zahlung der 
Grunderwerbssteuer befreit ist. Außerdem ist eine gemeindeeigene KG auch 
berechtigt, bei Neubaumaßnahmen bzw. bei Kosten der Hausbewirtschaftung 
Vorsteuer geltend zu machen. Da es aber gesetzlich normiert ist, dass Kom-
munen in der KG die überwiegende Mehrheit haben müssen, können sich 
Gemeinnützige nicht daran beteiligen, weil dies im Widerspruch zur gesetzli-
chen Regelung des WGG steht. 

IV. Thesen für die Zukunft 

1. Definition Wohnumfeldmaßnahme 

Eine einheitliche in ganz Österreich gleiche Praxis bei der Definition einer 
Wohnumfeldmaßnahme würde nicht nur eine klare Rechtsauslegung sicher-
stellen, sondern auch Verwaltungsaufwand und Kosten sparen.  

Die bisherige Praxis, den Begriff „Wohnbevölkerung“ sehr eng auf die 
Bewohner von Anlagen zu beschränken, die von Gemeinnützigen errichtet 
oder verwaltet werden, ist zu ändern. Am Beispiel der Errichtung eines Feuer-
wehrhauses lässt die bisherige Praxis völlig außer acht, dass durch die Feuer-
wehr auch technische Einsätze erledigt werden und daher auch Bewohner von 
gemeinnützigen Wohnanlagen, die in anderen Gemeinden errichtet wurden, 
diese Hilfe in Anspruch nehmen können (z.B. Verkehrsunfälle).  

Aus der Sicht der Praxis wird folgende klare Definition von Einrichtungen 
und Maßnahmen als Wohnumfeldmaßnahmen vorgeschlagen: 
− Kindergärten, Pädagogische Schülerbetreuungseinrichtungen (Horte), 

Einrichtungen für die Tages- und Nachmittagsbetreuung von Kindern; 
− Schulen (Pflichtschulen, weiterführende Schulen, Sporteinrichtungen); 
− Hochschulen, Universitäten und Fachhochschulen sowie Einrichtungen 

für berufsbegleitende Studien; 
− Gemeindezentren und Rathäuser mit allen Einrichtungen für Bewohner-

innen und Bewohner (Vereinsräume, Büchereien, Musikausbildung, Or-
dinationen); 

− Sicherheitseinrichtungen wie Feuerwehrhäuser, Polizeiinspektionen, Ein-
richtungen für die Rettungsorganisationen (Rotes Kreuz, Bergrettung, 
Wasserrettung, Höhlenrettung); 

− Dienstleistungseinrichtungen wie Mülltrennplätze, Recyclinghöfe, Abfall-
behandlungsanlagen und Bauhöfe von Kommunen; 
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− Seniorentageszentren in Ergänzung zu Betreutem Wohnen oder zu beste-
henden oder neu zu errichtenden Senioren- und Altersheimen. 

2. Definition Öffentlicher Auftraggeber 

Eine einheitliche, in ganz Österreich gleiche Praxis bei der Definition des 
öffentlichen Auftraggebers würde ebenso die Verwaltungspraxis vereinheitlichen 
und Kosten sparen.  

Als öffentlicher Auftraggeber sind alle Einrichtungen des Bundes, der 
Länder und Kommunen zu sehen. Darunter fallen natürlich auch Tochterunter-
nehmen dieser Einrichtungen, wenn sie im mehrheitlichen Besitz der öffentli-
chen Einrichtung stehen.  

Deshalb sollte die gesetzliche Bestimmung, dass sich Gemeinnützige nur 
an Tochterunternehmen beteiligen dürfen, wenn sie die Mehrheit der Anteile 
halten, geändert werden: In jenen Fällen, wo öffentliche Einrichtungen wie 
Bund, Länder oder Gemeinden Mehrheitseigentümer von Unternehmen sind, 
sollen sich Gemeinnützige auch beteiligen können, wenn sie weniger als 50% 
der Anteile halten. 

 

3. Facility Management für Kommunen  
und öffentliche Einrichtungen 

Da Kommunen immer öfter nach Möglichkeiten der Optimierung von 
Prozessen, Abläufen und Tätigkeiten der Kommunalverwaltung Ausschau 
halten, wird in der Zukunft auch das Geschäftsfeld „Facility Management“ für 
Kommunen und kommunale Einrichtungen Bedeutung erlangen.  

Dabei könnten gemeinnützige Bauvereinigungen eine wichtige Rolle spielen:  
− Gemeinnützige haben in den meisten Gemeinden Österreichs bestehende 

Objekte, die entweder in ihrem Eigentum stehen oder von ihnen verwaltet 
werden. 

− Durch die Übernahme von Facility Mamangement-Aufgaben für kommu-
nale Objekte können Synergien genutzt und für beide Seiten wirtschaftli-
che Vorteile dargestellt werden. 

− Dadurch können größere Einheiten geschaffen werden, die für gemeinsa-
me Einrichtungen (Heizanlagen, Anlagen für Kommunikation und Neue 
Medien) einen wirtschaftlichen Betrieb erst ermöglichen. 

Daher ist es wichtig festzuschreiben, dass derartige Tätigkeiten von ge-
meinnützigen Bauvereinigungen dem Geschäftskreis entsprechen und nicht für 
jede einzelne neue Dienstleistung, die für Kommunen oder öffentliche Einrich-
tungen erbracht wird, neu angesucht werden muss. 

 



 

Walter Tancsits 

 

Stellenwert der Wohnungsgemeinnützigkeit 
im österreichischen politischen System 

Nachdem mehrere Beiträge dieser Festschrift die historische Entstehung 
der Wohnungsgemeinnützigkeit und des sozialen Wohnbaus beleuchten,176 brau-
che ich hier nur kurz zurückgreifen. 

Die Wohnungsgemeinnützigkeit ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts entstanden, um leistbaren Wohnraum für Menschen nach sozialen Krite-
rien zu schaffen. Führend waren dabei oft große Industriebetriebe, die in Form 
von Werksgenossenschaften entsprechenden Wohnraum für ihre Arbeiter und 
Angestellten und deren Familien ohne Gewinne beim Errichten der Wohnhäu-
ser gebaut haben. Eine gute und kurze Beschreibung für Unternehmen, die 
ohne eigenen Profit Wohnraum schaffen, ist die englische Übersetzung „non-
profit-housing companies“.  

Eigentlich ist dies aber ein der Marktwirtschaft fremder Vorgang. Die 
Leistung der letzten Jahrzehnte besteht daher auch darin, das Prinzip der Woh-
nungsgemeinnützigkeit so adaptiert zu haben, dass es in eine moderne, soziale 
Marktwirtschaft integrierbar war und ist.  

Soziale Marktwirtschaften sind im europäischen Raum, ausgehend von 
Deutschland und Österreich, in den 1950er und 1960er (Nachkriegs-)Jahren 
entstanden. Soziale Marktwirtschaft ist für die damalige Bundesrepublik und 
das Nachkriegs-Österreich mit dem Begriff des „Wirtschaftswunders“ verbun-
den. Sie hat tatsächlich, wie noch nie zuvor in der Geschichte, breiten Wohl-
stand und Aufschwung ermöglicht. Eine österreichische Spezialität war es, 
dass die Schritte zur sozialen Marktwirtschaft, die ja in Wahrheit einen gesell-
schaftlichen Neubau darstellten, weniger von Wirtschaftstheoretikern, als von 
Praktikern der Interessensverbände – also der Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
organisationen – gesetzt wurden. 

Allen voran kann das „Wiener Programm des österreichischen Arbeiter- 
und Angestelltenbundes“ von 1946 als Wegbereiter dieser Aussöhnung zwi-
schen einerseits sozialer Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft und ande-
rerseits marktwirtschaftlichen Prinzipien angesehen werden. Zur Wohnungs-
frage heißt es dazu in Kapitel 5: „… erachten wir es auch für notwendig, dass 
der arbeitende Mensch ein dingliches Recht an jenem Gebrauchsgut erlangt, 

                          
176 Siehe Beiträge von Bauer, S. 121, Österreicher, S. 189, Scherz, S. 201 und 

Schwimmer, S. 69. 
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das sich von anderen Gebrauchsgütern durch seine Dauer unterscheidet, an der 
Wohnung. Für die künftige Gestaltung des Wohnrechts halten wir es für not-
wendig, den Eigentumserwerb an der Wohnung sowohl im Kleinwohnungsbau 
als auch im Mehrwohnungsbau zu ermöglichen und zu sichern.“177 

Mag diese Formulierung auch etwas verstaubt klingen – im Kern geht es 
nach wie vor darum, das Grundbedürfnis Wohnen leistbar zu machen. Und: 
Jeder der arbeitet, soll Eigentum erwerben können, wenn er es will.  

Dieser Zugang zur Wohnungspolitik wird natürlich von einem ganz be-
stimmten Gesellschafts- und Politikbild getragen. Es geht nicht nur darum, den 
Bedürftigen etwas vom Gesamtkuchen zu geben, sondern um die soziale Gestal-
tung der ganzen Gesellschaft. Aus den Erwerbseinkommen werden nicht nur die 
jeweils eigenen Kosten bestritten, sondern wird auch für Schwächere und für 
sich selbst vorgesorgt. In einem üblichen Erwerbsleben werden die Rollen (Ge-
ber und Nehmer) mehrmals wechseln. Zuerst ist man etwa noch in Ausbildung, 
später verdient man und irgendwann wird man nicht mehr am Arbeitsprozess 
teilnehmen können. Das Soziale umfasst also alle Mitglieder einer Gesellschaft 
und ist nicht wie im angelsächsischen Raum „a poor system for poor people“.178 
Diese Grundsätze haben das österreichische Sozialsystem geprägt. So wurden 
etwa im Jahr 1955 gleichzeitig ein Allgemeines Sozialversicherungsgesetz und 
der Familienlastenausgleich eingeführt. Auch der Stellenwert der Wohnraum-
schaffung und der Wohnungspolitik folgt diesen Grundsätzen bis heute. So gibt 
es zwar kein grundrechtlich festgelegtes, aber durch die Politik de facto garan-
tiertes Recht auf Wohnen. Darüber hinaus gilt: jeder der will, muss auch die 
Möglichkeit haben, mit der eigenen Arbeit Eigentum zu erwerben. Geschaffen 
wurde daher ein breites Förderungssystem, in welchem die Wohnungsgemein-
nützigkeit einen ganz wichtigen Stellenwert hat.  

Gemeinnützige Bauvereinigungen wurden von Anfang an von verschie-
denen Seiten ins Leben gerufen. Sie können im Eigentum des Bundes, der 
Länder oder auch der Gemeinden stehen, von natürlichen und juristischen Per-
sonen initiiert und getragen werden. In jüngerer Vergangenheit ist es zum Rück-
zug des Bundes, also dem Verkauf seiner gemeinnützigen Wohnbaugesell-
schaften, gekommen.179 Viele Bundesländer sind aber noch in den gemein-
nützigen Sektor verwoben. Es gibt auch Stiftungen, die Wohnbaugesell-
schaften tragen, wie auch völlig privat organisierte, etwa Aktiengesellschaften. 
Das Wesentliche ist die Gleichbehandlung dieser Unternehmen am Markt, die 
wie jedes andere im Wettbewerb stehen. De facto schließt ein gemeinnütziges 
Unternehmen beim Antrag auf Zuerkennung der Gemeinnützigkeit einen indi-
viduellen Vertrag mit den Steuerbehörden der Republik Österreich.  

Das Unternehmen unterwirft sich bei seiner Tätigkeit bestimmten Kriterien, 
etwa einer beschränkten Gewinnausschüttung an den oder die Eigentümer, und 
geht gleichzeitig die Verpflichtung ein, darüber hinausgehende Erträge wiede-
                          

177 Das Wiener Programm des ÖAAB vom 9. Februar 1946. In: Wiener Pressver-
ein Gesellschaftspolitische Informationen Nr. 13/ 1976.  

178 Zum Sozialsystem und zur Sozialen Marktwirtschaft vgl. Tancsits/Burkert-
Dottolo (2003). 

179 Siehe Beitrag Mundt, S. 337. 
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rum in den Wohnbau zu investieren. Darüber hinaus muss es sich einer vom 
gemeinnützigen Sektor selbstverwalteten Revision unterziehen.180 Dafür be-
kommt es Steuervergünstigungen, konkret die Befreiung von der Körperschafts-
teuer. Heute werden daher, völlig richtig, solche Unternehmungen meist nicht als 
„Non-profit“, sondern als „Limited profit housing companies“ übersetzt. 

Die Gemeinnützigkeit als Teil des wohnungspolitischen Systems hat sich 
im Laufe der Zeit von einem verlängerten Arm der Obrigkeit im Bereich des 
Wohnbaus zu einer modernen Form der Public Private Partnership weiterent-
wickelt. Auf dem Markt agierende Unternehmen (die oft in privatem Besitz 
sind) übernehmen bestimmte gesellschaftlich erwünschte Aufgaben und setzen 
diese effizient um.  

Aufgrund des hohen Anteils von gemeinnützig errichteten Wohnungen in 
Österreich kann man mit Recht von einer wichtigen Funktion im politischen 
System sprechen.181 In den Jahren 2005 und 2006 sind etwa 31% des Neubaus 
– das sind 13.000 Wohneinheiten – von Gemeinnützigen errichtet worden. 
Eine wichtige soziale und gesellschaftspolitische Aufgabe, günstigen Wohn-
raum für viele Menschen zu schaffen, wird im marktwirtschaftlichen Rahmen 
an private Gesellschaften übertragen bzw. mit ihnen kontrahiert. Diese Tätig-
keit der gemeinnützigen Wohnbauträger ist eingebaut in ein breites öffentlich-
rechtlich gestaltetes Förderungssystem, dessen wichtigste Elemente folgen-
dermaßen beschrieben werden können:  

Wohnbauförderung: Österreich gibt derzeit etwa 2,5 Milliarden € für die 
Wohnbauförderung aus.182 Diese wird zum überwiegenden Teil als Objektför-
derung eingesetzt, welche auf die Errichtung eines nicht nur kostengünstigen 
Wohnraums, also angebotsseitig wirkend, ausgerichtet ist. Darüber hinaus 
beinhaltet die Objektförderung auch eine Menge Feinsteuerungsinstrumente 
der Raumordnung, der Städteplanung sowie der Architekturentwicklung. In 
jüngster Zeit werden ökologische Gesichtspunkte immer bedeutender. 

Die Abrundung als Mixsystem wird durch die Wohnbeihilfe (direkte Un-
terstützung sozial schwacher Mieter und Wohnungseigentümer) erreicht. In 
dieser Förderungslandschaft, die nach EU-Grundsätzen – also gleicher Zugang 
unter gleichen Bedingungen – gestaltet ist, sind auch noch die bewährten Sys-
teme des Bausparens sowie der Wohnbaubanken erwähnt.183 

All das sind nicht nur wirtschaftliche Instrumente, sondern determiniert das 
politische System ganz entscheidend. So werden die Wohnbauförderung, die Ge-
meinnützigkeit und alle anderen Förderungsinstrumente immer wieder politisch, 
und zwar sowohl von neo-liberaler als auch von linker Seite, in Frage gestellt.  

Beide Seiten argumentieren gleichermaßen, dass nicht ausschließlich ar-
me Leute „zielgerichtet“ unterstützt werden, wie es bei der Subjektförderung 
meist der Fall ist, sondern dass in das System eingegriffen wird. Es wird eigent-
lich nach dem konservativen Grundsatz „zuerst Konsumverzicht, dann Ansparen, 

                          
180 Siehe Beiträge von Obereder, S. 179, und Feichtinger, S. 145. 
181 Amann (2006a). 
182 Lugger (2007a), siehe Beitrag Bauer, S. 121. 
183 Zum Mixsystem vgl. auch Amann (2006b), siehe Beitrag Schmidinger, S. 259. 
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dann Konsumieren“ vorgegangen. So etwa meinte ein US-Experte anlässlich 
einer internationalen Bauspar-Konferenz 2004: „Bausparen ist ein mitteleuro-
päischer Anachronismus so wie Lederhosen und Kuckucksuhren“.184 

Von linker Seite wird weiters kritisiert, dass sich das österreichische Sys-
tem aus ökonomischen Anreizen, Förderung und Gemeinnützigkeit, zu stark 
der Marktmechanismen bedient. Ich persönlich denke, dass hier auch ein we-
nig Neid auf ein sozial erfolgreiches System vorliegt, welches wirtschaftliche 
und persönliche Weiterentwicklungen erfolgreicher fördert als viele direkten 
Subventionen und Sozialtransfers.  

Ein Blick über den österreichischen Tellerrand hinaus gibt Aufschluss  
über die Richtigkeit dieses von der Gemeinnützigkeit und einem breiten För-
dersystem geprägten Weges. Im Großbritannien Margarete Thatchers wurde 
die ohnehin nur spärlich vorhandene objektseitige Wohnbauförderung zurück-
gedreht und der Mietenmarkt völlig frei gegeben. Ab diesem Zeitpunkt stiegen 
die Renditen aus Mietobjekten in ganz Großbritannien, insbesondere im Groß-
raum London, deutlich an und liegen heute höher als in den meisten anderen 
europäischen Ländern.185 Um aber auch das linke politische Spektrum zu be-
friedigen bzw. weil es sich keine neuzeitliche Regierung leisten kann, Woh-
nungsarmut und Wohnungsnot zuzulassen, wurden seit damals die Ausgaben 
für direkte Unterstützungen ärmerer Mieter in die Höhe gefahren. Der Anteil 
der öffentlichen Ausgaben für direkte Wohnbeihilfen, also Subjektförderun-
gen, am Brutto-Inlandsprodukt in Großbritannien übertrifft heute bei weitem 
den Wert, den die Wohnbauförderung am österreichischen BIP hat.  

Auf diese Weise lässt sich nachvollziehen, dass eigentlich über den Umweg 
der Subjektförderung hohe individuelle Gewinne sozialisiert werden.  

Auf einen weiteren Aspekt des österreichischen Systems möchte ich mit 
einer Expertenmeinung hinweisen: „Die Wohnbauförderung ist wohl das er-
folgreichste Programm der Welt zur Eigentumsbildung in Arbeitnehmerhand“, 
meinte einmal der niederösterreichischen Regierungsrat Josef Wally. Damit 
wird eine ganz wesentliche politische Funktion des Systems Gemeinnützig-
keit/Wohnbauförderung angesprochen. Es ist nicht nur sozial abstützend, son-
dern auch mittelstandsbildend. Gehe ich von einer sozialpolitischen Definition 
aus, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellt, ist dies 
ein entscheidender Gesichtspunkt.186 

Durch die Übertragung des operativen Geschäfts im sozialen Wohnbau – 
also Errichtung, Vergabe, Verkauf und Bewirtschaftung – an Unternehmen, ist 
es darüber hinaus dem direkten Zugriff der Parteipolitik – zumindest über 
weite Teile – entzogen. Andererseits wird durch die Einbindung der österrei-
chischen Bundesländer in wichtige Funktionen – nämlich als Aufsichtsbehörde 
der Gemeinnützigen und gleichzeitig bei der Vergabe der Wohnbauförderung 
– der föderalistische Aufbau Österreichs ganz wesentlich gestützt. Es verbindet 

                          
184 Lawrence White, Stern School of Business, New York, USA beim Joint Con-

gress of UN- HABITAT and EFBS vom 22. bis 24. September 2004 in Berlin. 
185 UIPI (2003). 
186 Czasny (2004a). 
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wohl die Bürger der einzelnen Bundesländer mit ihrem Land, wenn ihnen bei 
der Schaffung von Wohnraum konkret unter die Arme gegriffen wird. 

Wichtig ist: Die Gemeinnützigkeit ist kein dritter Weg zwischen markt- 
und hoheitlicher Aufgabenvollziehung, sondern ein spezifisches Instrument 
der Daseinsvorsorge am Wohnungsmarkt. Allein durch ihr Vorhandensein 
wird dieser Markt positiv beeinflusst; positiv im Sinne der Förderung des Ei-
gentums, positiv im Sinne der Förderung moderner menschengerechter Archi-
tektur, positiv im Sinne der Berücksichtigung von Raumordnungs- und städte-
planerischen Maßnahmen und positiv im Sinne einer Vorreiterrolle beim 
ökologischen Bauen. Die ersten Passivhäuser in Österreich sowie auch ein 
wesentlicher Teil der Niedrigenergie-Häuser wurden von gemeinnützigen 
Bauträgern errichtet.  

Der Wohnungsbestand der gemeinnützigen Bauträger ist in einem wesent-
lich besseren Zustand, als anderer Hausbestand.187 Dies erklärt sich daraus, dass 
die Finanzierung gemeinnütziger Bauten immer auch auf Hausbestand ausge-
richtet ist und dass die entsprechenden Mittel für die Sanierung und Instand-
haltung von Anfang an mit einkalkuliert werden. Mit Hilfe der Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeiträge werden nach fixen Richtsätzen Reserven für Sanie-
rungs- und Instandhaltungsmaßnahmen angespart. Das hat sich gegenüber den 
Eigentumsbauten mit ihren relativ frei zu bildenden und oft unzureichenden 
Rücklagen als überlegen erwiesen.  

Dies kommt insbesondere bei den heute ökologisch erwünschten Maß-
nahmen, etwa zur Wärmedämmung der 1960er- und 1970er Jahre-Bauten auch 
sichtbar zum Ausdruck. Gemeinnützige verrechnen ihren Mietern oder Eigen-
tumserwerbern den Kostenpreis. Sie geben also die unter den entsprechenden 
Auflagen entstandenen Kosten an ihre Kunden weiter und sorgen gleichzeitig 
für das kontinuierliche Ansparen von später notwendigen Mitteln für die In-
standhaltung und Verbesserung. Sie stellen über lange Zeiträume eine kontinu-
ierliche Finanzierung sicher und können daher dem Banken- und Kreditapparat 
als gute Partner mit entsprechenden Vermögenswerten zur Verfügung stehen. 
Vereinfacht gesagt: Die über das gemeinnützige Unternehmen erfolgende 
Finanzierung von Wohnraum wird sich für den Einzelnen immer besser dar-
stellen, als wenn er selbst für seinen Kostenanteil Darlehensnehmer wäre.  

Ein interessanter Spin-Off des Systems Gemeinnützigkeit/Wohnbauförde-
rung ist daher immer auch die Entwicklung von leistbaren Finanzierungsmo-
dellen für Wohnraum, seien es Eigentums- oder Mietwohnungen, für breite 
Bevölkerungsschichten.  

Am Beispiel der Wohnrechtsnovellen 2000 und 2002 möchte ich die Um-
gestaltung bzw. Weiterentwicklung der Wohnungsgemeinnützigkeit darlegen: 
In Österreich wurde, wie in anderen Ländern auch, über die Zeitgemäßheit und 
Wirksamkeit der Wohnungsgemeinnützigkeit diskutiert. In der Bundesrepublik 
Deutschland war sie ein Jahrzehnt zuvor abgeschafft worden. Der Bestand der 
gemeinnützigen Bauträger wurde entweder als Mietwohnungen oder als abzu-
verkaufende Eigentumswohnungen auf den Markt gebracht. Heute ist unbe-
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stritten, dass die gewünschten Nebeneffekte, also die Verbilligung von Woh-
nungspreisen durch verschärften Wettbewerb, nicht eingetreten sind und die 
beschriebenen Lenkungsinstrumente der Wohnungsgemeinnützigkeit vor allem 
in den neuen Bundesländern Deutschlands bis heute abgehen. 

Österreich hat sich zu einem anderen Weg, nämlich der Weiterentwick-
lung der Wohnungsgemeinnützigkeit zu einem Public Private Partnership-
Modell, entschlossen. Die Wohnrechtsnovellen 2000 und folgende haben hier 
wesentliche Schritte gesetzt: 

So wurde die Eigentumsbildung als eine der Kernaufgaben der Gemein-
nützigkeit gesetzlich normiert. Damit wurde auch der Wille des Gesetzgebers 
zum Ausdruck gebracht, dass Wohnungsgemeinnützigkeit eben nicht nur einen 
Beitrag zur sozialen Abfederung zu leisten hat, sondern auch eine eigentums- 
und damit mittelstandsbildende Aufgabe hat. So wurde konkret geregelt, dass 
die in den 1990er Jahren eingeführten Kaufoptionsmodelle transparenter und 
leichter zugänglich gestaltet werden und dass bei allen Bauten, bei denen vom 
Mieter Bau- und Grundkostenanteile in einer bestimmten Höhe (im Jahr 2000 
waren dies 50 €/m²) eingehoben werden, eine zwingende Kaufoption entsteht. 
Die sogenannten Kaufoptionswohnungen erfreuen sich einer großen Beliebt-
heit beim mittelständischen Publikum. Wie weit die Optionen dann auch tat-
sächlich realisiert werden, kann derzeit noch nicht beurteilt werden. Einerseits 
besteht hohes Interesse am Eigentumserwerb, andererseits wirken gesellschaft-
liche Entwicklungen wie Instabilität von Familien, Individualisierung, steigen-
de Mobilität und sinkende Bereitschaft zum Konsumverzicht in der Realität 
bremsend auf den Kaufentschluss. Hier wäre eine langfristig angelegte Motiv- 
und Verhaltensuntersuchung bei den Kunden gemeinnütziger Bauvereinigun-
gen sehr nützlich. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf das Argument, Mittelstands-
förderung sei ein sozialer Fehleinsatz öffentlicher Mittel, eingehen. Statistische 
Momentaufnahmen zeigen im Wohnungsbestand der Gemeinnützigen durch-
aus gut situiertes Publikum wohnend. Das greift meiner Meinung nach aber zu 
kurz. Notwendig wären auch in diesem Punkt Langzeitstudien über die soziale 
und wirtschaftliche Situation der Wohnungswerber beim Abschluss des Miet- 
oder Kaufvertrags. Meine These lautet: Gerade wenn einem jungen Publikum 
leistbarer Wohnraum offeriert wird, der später mit einer entsprechenden Eigen-
leistung in Eigentum übergehen kann, trägt dies im Laufe der Jahrzehnte zu 
persönlichem Wohlstand bei. Dies ist nicht nur ein wünschenswerter Nebenef-
fekt, sondern eine der zentralen Funktionen der Wohnungsgemeinnützigkeit im 
politischen System; und eben diese wurde mit der Wohnrechtsnovelle 2000 
entscheidend gestärkt. 

Auch die damals normierte Geschäftskreiserweiterung der gemeinnützi-
gen Bauvereinigungen soll erwähnt werden. Es ist nun möglich, über Tochter-
unternehmen ganz normale gewerbliche Tätigkeiten – aber dann auch ohne 
Steuervorteil – auszuüben. Dies ist ein zusätzliches Verbindungselement zwi-
schen steuerbegünstigten Gemeinnützigen und der erforderlichen Tätigkeit am 
Markt. Denn nur eine Gemeinnützigkeit, die sich weiterentwickelt und die ins 
wirtschaftliche Geschehen voll integriert ist, kann auf Dauer bestehen. 
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Anzumerken ist auch die Verschärfung der sogenannten Reinvestitionsbe-
stimmungen. Gemeinnützige Unternehmen sind ja, wie schon erwähnt, in ihrer 
Gewinnentnahme beschränkt. Daher ist es auch wichtig, dass Erträge nicht auf 
Dauer im Unternehmen verbleiben, sondern gemäß den Spielregeln der Ge-
meinnützigkeit wieder in den Wohnungsmarkt zurückfließen. Im Idealfall 
kommen wir also durch den hohen und qualitativ hochwertigen Bestand der 
gemeinnützigen Bauvereinigungen in Österreich zu einer zusätzlichen „Selbst-
Subventionierung“ des Wohnungsmarktes aus dem Sektor heraus. Die Mittel, 
die zweckgebunden wiederum für den Wohnbau verwendet werden müssen, 
dämpfen darüber hinaus die Preisentwicklung. 

Als letzten Punkt der Novellierungen 2000 und folgenden möchte ich die 
Möglichkeit der Auslandstätigkeit für die österreichischen Gemeinnützigen 
erwähnen: Gerade rechtzeitig zur Erweiterung der EU um die mittel-ost-euro-
päischen Transformationsländer wurde damit gemeinnützigen Unternehmen 
ermöglicht, in diesen Ländern tätig zu werden. Im Wesentlichen geschieht dies 
über gewerbliche Töchter, Joint-Venture-Unternehmen und ähnliche Konstruk-
tionen. Wichtig dabei ist der erwartete Know-how-Transfer durch Export eines 
österreichischen Erfolgsmodells in die Reformländer. Dies kann einen wesent-
lichen Beitrag zur Stabilisierung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Verhältnisse in diesen Ländern darstellen. 

Damit ist auch die politische Funktion der Wohnungsgemeinnützigkeit in 
Österreich in den abgelaufenen Jahrzehnten und bis zum heutigen Tag auf den 
Punkt gebracht. Letzen Endes ist Wohnungsgemeinnützigkeit in ihrer österrei-
chischen Ausprägung systemstabilisierend, weil sie gesellschaftlichen Fort-
schritt ermöglicht, soziale Grundbedürfnisse deckt und vielen Menschen zur 
Wohlstandsvermehrung dient. Die Wohnungsgemeinnützigkeit ist eine Stütze 
des föderalen Systems. Sie lenkt Transferleistungen in Richtung „junge Gene-
ration“. Dieser Aspekt ist in einer Zeit, in der die demographische Entwicklung 
den Generationenvertrag in Frage stellt, nicht zu unterschätzen. Sie ist aber 
auch deshalb systemstabilisierend, weil sie dazu beigetragen hat, Fragen des 
Wohnens aus der täglichen politischen Auseinandersetzung heraus zu bekom-
men. Ob das Grundbedürfnis „Wohnen“ zu einem leistbaren Preis und unter 
Berücksichtigung von Qualitätskriterien befriedigt werden kann, hängt in Ös-
terreich eigentlich nur mehr sehr wenig von Wahlergebnissen ab. Dies mag die 
parteipolitischen Propagandisten vielleicht stören, es ist aber im Grunde ge-
nommen ein wünschenswerter Zustand, der durch die gemeinnützigen Bauver-
einigungen in Österreich ganz entscheidend mitgestaltet wurde.  
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V. Ausblick 

I. Allgemeines  

1. Überblick 

„Es steht dem Gesetzgeber frei – und hat im Gebührenrecht auch lange 
Tradition –, gemeinnützige Vorhaben von der Abgabe zu befreien.“ Diese 
goldenen Worte, die der VfGH im Erk Slg 10.188/1984 (allerdings nicht im 
Zusammenhang mit dem Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht) ausgesprochen 
hat, glänz(t)en umso mehr, als dieser Aussage des VfGH das Verständnis des 
Begriffs „Gebührenrecht“ zugrunde lag, den das GebG 1850 angewendet hat 
und solcherart – nach der heutigen Terminologie – auch das GGG, das GrEStG, 
das KVStG und das ErbStG mitumfasst188 sind. 

                          
188 Ebenso N. Arnold (2001), Rz 207 Fn 532. 
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Aber auch im sonstigen Abgabenbereich hat sich der historische Gesetz-
geber nicht der Forderung nach Befreiungen für den Wohnungsgemeinnützig-
keitsbereich entzogen. Gerade angesichts des nach WGG geltenden Kosten-
deckungsprinzips ist festzuhalten, dass in diesem Bereich Befreiungen von 
Abgaben wirtschaftlich gesehen letztlich dem Vertragspartner der gemeinnüt-
zigen Bauvereinigungen (GBV) zugute kommen. 

2. Steuerbefreiungen/Wohnbauförderung 

Generell ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass – jedenfalls 
wirtschaftlich gesehen – im Wohnungsgemeinnützigkeitsbereich abgaben-
rechtliche Befreiungsbestimmungen eng mit Wohnbauförderungsmaßnahmen 
(die aber i.d.R. in ihrem Anwendungsbereich über gemeinnützige Wohnbau-
vereinigungen als Bauträger hinausgehen) zusammenhängen. Je umfangreicher 
die Abgabenbefreiungen, dessen geringer kann sich, gesamt gesehen (finanz-
ausgleichsrechtliche Überlegungen außer Betracht lassend), der Aufwand für 
die Wohnbauförderung halten. 

3. Entwicklungstendenzen 

Wenn der Jubilar auf seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit im Woh-
nungsgemeinnützigkeitsbereich zurück blickt, muss er allerdings ein (gravie-
rendes) Schrumpfen dieser abgabenrechtlichen Befreiungsbestimmungen, 
sowohl nach der Zahl als auch insbesondere nach deren Gewicht feststellen.189 
Der vorliegende Beitrag enthält sich – bewusst – rechtspolitischer Wertungen 
und Forderungen dazu. 

Zum besseren Verständnis sei hier vorweg folgende Entwicklungstendenz 
aufgezeigt: Das WGG (1940/1979) enthielt/enthält grundsätzlich190 keine Abgaben-
befreiungsbestimmungen, sondern überließ/überlässt die Festlegung einschlägi-
ger Befreiungs- bzw Begünstigungsbestimmungen dem materiellen Abgabenge-
setz. Ob ein Rechtsträger das Tatbestandsmerkmal einer GBV (bzw. der Ge-
meinnützigkeit) erfüllt, war im Geltungsbereich des WGG 1940 durch dieses 
Gesetz für die Finanzverwaltung bindend festgelegt. Das WGG 1979 brachte 
eine Lösung von dieser Bindung (§ 1 Abs. 3), die durch Streichung des § 1 Abs. 
3 WGG durch BGBl 1993/253 zu einer völligen Entkoppelung vom Gemeinnüt-
zigkeitsrecht der BAO führte. Die bis dahin bestandene diesbezügliche Anbin-
dung wurde von den Materialien191 als „unsystematisch und verfehlt“ bezeich-
net. Eine GBV kann einzelne Befreiungstatbestände, die vom Gesetzgeber aus 
Gemeinnützigkeits- oder vergleichbaren anderen Überlegungen geschaffen wur-
den, gegebenenfalls erfüllen, sie ist aber nicht (mehr) als solche kraft verwal-
tungsbehördlicher Anerkennung als gemeinnützige Bauvereinigung (nach 
WGG) gemeinnützig i.S.d. Abgabenrechts.192 Theoretisch kann eine GBV, der 

                          
189 Einzelheiten siehe z.B. Wieser (1994), 409ff. oder N. Arnold (2001), 152 ff. 
190 Zum früheren § 30 WGG 1979 siehe im Text III. 2. 
191 996 BlgNR 18. GP 5. 
192 Wieser (1994), 418ff., N. Arnold (2001), Rz 28ff. 
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die Gemeinnützigkeit nach WGG entzogen wurde, durchaus (noch) gemeinnüt-
zig i.S. einzelner Bestimmungen des Abgabenrechts sein. 

II. Verfassungs- und gemeinschaftsrechtliche Überlegungen 

1. Verfassungsrechtliche Aspekte 

„Dem Gesetzgeber steht es frei“ – mit dieser knappen Formulierung im Zi-
tat hat der VfGH auch die Selbstverständlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass 
der Gesetzgeber berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, Befreiungsbestimmungen 
zu schaffen. Wie auch sonst ist der Gesetzgeber auch diesbezüglich an den 
Gleichheitsgrundsatz gebunden. Gerade unter dem hier behandelten Aspekt ist 
aber darauf hinzuweisen, dass genauso, wie eine Befreiungsbestimmung als 
solche (etwa weil sie zu weit gefasst ist) verfassungswidrig sein kann, auch dann 
mit dem Verdikt „verfassungswidrig“ zu belegen ist, wenn sie zu eng textiert ist. 
Da eine Befreiungsbestimmung letztlich nichts anderes darstellt als ein negatives 
Element in der Umschreibung des (abgabepflichtigen) Tatbestandes, ist hier das 
Prüfungsfeld, das sich dem VfGH unter dem Aspekt des auch den Gesetzgeber 
bindenden Sachlichkeitsgebotes eröffnet, ein sehr weites.193 

Die hier zu behandelnden (überwiegend vom Gesetzgeber bereits aufge-
hobenen) Befreiungsbestimmungen im wohnungsgemeinnützigkeitsrechtlichen 
Bereich können bei erster Beurteilung global gesehen durchaus mit dem Attri-
but „sachlich gerechtfertigt“ (gewesen) versehen werden. 

Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den Beschluss des VfGH 
26.6.1992, V 268/91 u.a., G 283/91 u.a., VfSlg 13.140/1992. Mit einem Indi-
vidualantrag waren mehrere, im Zusammenhang mit der Wohnbauförderung 
stehenden (bundes- und landesgesetzlichen) Bestimmungen – darunter auch 
solche auf abgabenrechtlichem Gebiet – durch einen gewerblichen Bauträger 
wegen behaupteter Privilegierung gemeinnütziger Bauvereinigungen bekämpft 
worden. Dieser Individualantrag war schon aus formellen Gründen erfolglos, 
inhaltlich ist zu den – im Einzelnen nicht vollständig bekannten – Bedenken 
des seinerzeitigen Antragstellers jedenfalls festzuhalten, dass – soweit zu se-
hen – keines dieser Argumente seit 1992 den VfGH in zulässigen Verfahren 
beschäftigt hat, insbesondere dass der VfGH diesbezüglich amtswegig keine 
Prüfungsverfahren nach Art 140 B-VG eingeleitet hat. 

2. Gemeinschaftsrechtliche Überlegungen 

Aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht kann an sich – wie bei jeder Abga-
benbefreiung oder Förderung – die Frage aufgeworfen werden, ob es sich um 
eine (unzulässige) staatliche Beihilfe (Art 87 EGV) handelt. Für alte „Beihil-
fen“, also für jene, die vor dem Beitritt Österreichs zur EU (am 31.12.1994) 
bereits bestanden haben, gilt zwar kein Durchführungsverbot, aber die Prü-

                          
193 Weiterführend siehe W. Arnold (1998), 17ff. 
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fungsmöglichkeit der Kommission gem Art 88 Abs. 1 EGV (i.V.m. Art 1 lit. b 
der VerfVO (EG) Nr 659/1999 ABl 1999 L 83/1). Im Urteil 14.11.1995, Rs C-
484/93, Svensson und Gustavson, Slg 1995 I-3955,194 hat der EuGH ausge-
sprochen, Gemeinschaftsrecht verwehre es dem Mitgliedstaat, die Gewährung 
einer sozialen Beihilfe für den Wohnungsbau, insbesondere eine Zinsenvergü-
tung, davon abhängig zu machen, dass die Darlehen zur Finanzierung eines 
Baues zum Erwerb oder der Verbesserung der subventionierten Wohnung bei 
einem Kreditinstitut aufgenommen wurden, das in diesem Mitgliedstaat zuge-
lassen ist, das wiederum voraussetzt, dass es dortselbst niedergelassen ist. 

Im Gegenschluss dazu ergibt sich wohl, dass der EuGH gegen eine 
Wohnbauförderung – vernünftigerweise sowohl im Sinn einer klassischen 
Objekt- bzw Subjekt-Förderung als auch im Sinn von einschlägigen Abgaben-
begünstigungen – als allgemeine wirtschaftliche Maßnahme an sich keinen 
Einwand unter dem Prüfungsmaßstab des Beihilfenrechts erhebt.195 Das rund 
10 Jahre nach Verfassung dieses Beitrages ergangene Urteil des EuGH i.S. 
Altmark Trans GmbH196 hält – durchaus verallgemeinerungsfähig – fest, dass 
öffentliche Zuschüsse dann nicht unter den Beihilfenbegriff fallen, wenn sie 
als ein Ausgleich anzusehen sind, der die Gegenleistung für Leistungen dar-
stellt, die von begünstigten Unternehmen zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen erbracht werden. Das aktuelle Urteil des EuGH in der Rechts-
sache Centro di Musicologia Walter Stauffer197 stellt klar, dass Gemein-
schafts(steuer)recht auch im Gemeinnützigkeitsbereich zu beachten ist. 

„Harmonisiert“ sind nach dem gegenwärtigen Stand des Gemeinschafts-
rechts die Gesellschaft- und die Umsatzsteuer (siehe im Text III. 4. und IV. 1.). 

III. Gebühren und Verkehrsteuern 

1. Gebühren nach GebG 

Ein äußerst kurzfristiger Bestand war einer Z 7 im (damals noch nicht in 
Absätze gegliederten) § 33 TP 8 GebG betreffend Darlehensverträge beschie-
den. Diese Bestimmung, nach der Verträge über Darlehen, die gemeinnützige 
Bau-, Wohnungs- und Siedlungsvereinigungen aufnehmen, von einer Gebühr 
befreit waren, ist am 26.1.1951 in Kraft getreten (GebGNov 1950, BGBl 
1951/7) und wurde mit Wirkung vom 1.7.1952 (GebGNov 1952, BGBl 
Nr 107) wieder aufgehoben. Die Befreiungsbestimmung hinsichtlich Wohn-
bauförderungs- (und später auch Wohnhaussanierungs-)darlehen bzw. -krediten 

                          
194 WBl 1996, 67. 
195 Weiterführend siehe z.B. Aicher (1994), 470 ff. Verbilligte Darlehen und Zins-

zuschüsse bzw. Steuerermäßigungen an sich siehe z.B. Kreuschitz/Rawlinson in  
Lenz/Borchardt (Hg.) (2006), Art 87 Rn 34 und 35. 

196 EuGH 24.7.2003, Rs C-280/00, Slg 2003, I-7747 (mit Darstellung der einzel-
nen Voraussetzungen für die Erfüllung dieses Kriteriums). 

197 14.9.2006, Rs C-386/04, Slg 2006, I-8203. 
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haben ein wechselhaftes Schicksal, wobei die zuletzt geltenden Bestimmungen 
des § 53 Abs. 1 und 2 WFG 1984, § 42 Abs. 1 und 2 WFG und § 13 Abs. 1 
StartwohnungsG durch den derzeit geltenden § 33 TP 19 Abs. 5 Z 9 GebG 
(i.V.m. § 33 TP 8 Abs. 2 Z 3 GebG) ersetzt wurde. Von den Schriftengebühren 
sind GBV nicht befreit. Die Befreiungsbestimmung nach § 2 Z 3 GebG bezieht 
sich nicht einmal auf alle gemeinnützigen Vereinigungen, sondern (nur auf 
solche), die ausschließlich wissenschaftliche, Humanitäts- oder Wohltätig-
keitszwecke verfolgen.198 

2. Gerichtsgebühren 

Die Gerichtsgebührenbefreiung des § 1 der Verordnung über die Gerichts-
gebührenbefreiung für einen Kleinwohnungsbau199 trat mit Wirksamkeit des 
WGG 1979 außer Kraft. Weder das GJGebGes (zuletzt 1962) noch das GGG 
kannten/kennen Befreiungsbestimmungen für gemeinnützige Bauvereinigun-
gen. § 30 WGG 1979 enthielt in seiner Stammfassung (vor allem) Befreiungs-
bestimmungen hinsichtlich der gerichtlichen Eintragung zum Erwerb des Ei-
gentums an einer Liegenschaft durch eine als gemeinnützig anerkannte 
Bauvereinigung und umgekehrt für gerichtliche Eingaben und Eintragungen 
zum Erwerb des Eigentumsrechts von einer als gemeinnützig anerkannten 
Bauvereinigung durch den Ersterwerber zur Befriedigung seines dringenden 
Wohnbedürfnisses (§ 30 WGG Stammfassung, insbes. Abs. 2 und Abs. 3). 
Dazu kam noch (Abs. 1) eine persönliche Gerichtsgebührenbefreiung für als 
gemeinnützig anerkannte Bauvereinigungen bei Eingaben und Eintragungen 
im Grundbuch und Registersachen sowie in Angelegenheiten der Zwangsvoll-
streckung in ihr unbewegliches Vermögen. Diese Befreiungsbestimmungen 
sind im Laufe der Zeit sukzessive – letztlich zur Gänze – weggefallen.200 In 
diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Höchstgerichte 
diesen Befreiungsbestimmungen eher reserviert gegenüberstanden, was allein 
dadurch dokumentiert wird, dass, nachdem das Gerichtsgebührenrecht seine 
für Grundstücke geltenden Bestimmungen auch – wegen der Rechtsähnlichkeit 
– auf das Baurecht ausdehnte, sowohl VfGH als auch VwGH die analoge An-
wendung dieser dem Wortlaut nach nur für Grundstücke geltenden Befrei-
ungsbestimmung auf das Baurecht verweigerten.201 

3. Grunderwerbsteuer 

Das GrEStG 1955 befreite nicht etwa eine GBV persönlich von der Grund-
erwerbsteuer, sondern enthielt in seinem § 4 sachliche Befreiungsbestimmungen, 
deren Tatbestandsmerkmale sowohl beim „Kleinwohnungsbau im Sinn der 

                          
198 VwGH 23.11.2005, 2005/16/0209, ÖStZ.B. 2006/248, 322. 
199 27.8.1936, dRGBl I S 702. 
200 Siehe N. Arnold (2001), Rz 214ff.  
201 Zuletzt W. Arnold (1998) unter Hinweis auf die Ablehnungsbeschlüsse des 

VfGH B 11/97 und B 453/98 sowie auf VwGH 12.11.1997, 97/16/0178, ÖStZ.B. 1999; 
808 = wobl 1998/83, 123 (kritisch W. Arnold). 
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Vorschriften über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen“ als auch beim 
Wohnungseigentum (§ 4 Abs. 1 Z 1 und Z 3 GrEStG 1955) eng mit dem Woh-
nungsgemeinnützigkeitsrecht verknüpft waren.202 Diese Befreiungsbestimmungen 
sind mit dem GrEStG 1987 weggefallen. Das GrEStG 1987 hat die Befreiun-
gen von der Grunderwerbsteuer dramatisch reduziert, im Gegenzug allerdings 
die Grunderwerbsteuer von (grundsätzlich) 8 % auf 3,5 % herabgesetzt. 

4. Kapitalverkehrsteuern  

Gemeinnützige Bauvereinigungen waren (§ 7 Abs. 1 Z 1 KVStG 1934) 
und sind (§ 6 Abs. 1 Z 1 lit. a KVStG i.d.F. BGBl 1994/229) hinsichtlich der 
Gesellschaftsteuer insoweit begünstigt, als Rechtsvorgänge bei Kapitalge-
sellschaften befreit waren/sind, die nach der Satzung und nach ihrer tatsächli-
chen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder 
mildtätigen Zwecken dienen (wobei die aktuelle Fassung den Gesetzestext 
durch einen Hinweis auf die §§ 34 bis 47 BAO verkürzt). Bereits durch § 12 Z 
1 KVStGDV galten anerkannte Bauvereinigungen „in jedem Fall“ als gemein-
nützig im Sinn des KVStG. Nichts anderes gilt ungeachtet der zwischenzeitig 
erfolgten Entkoppelung (I. 3.) im Ergebnis auch heute.203 Art 8 der Richtlinie 
69/335/EWG stellt insoweit auf Kapitalgesellschaften ab, die gemäß ihrer 
Satzung und ihrer tatsächlichen Verwaltung ausschließlich und unmittelbar 
(u.a.) gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen. 

Aufzuzeigen ist der Umstand, dass eine Kapitalgesellschaft zum Zeit-
punkt ihrer Gründung und – hinsichtlich des Zeitpunktes des Entstehens der 
Steuerschuld maßgeblich – zum Zeitpunkt der Eintragung in das Firmenbuch 
nicht gemeinnützig sein kann, da sie ja als Gründungsgesellschaft noch keinen 
Antrag auf Anerkennung stellen kann. Die Praxis behilft sich damit, dass die 
Kapitalgesellschaft vorerst mit einer Mindestkapitalausstattung (Mindest-
nennkapital und Mindesteinzahlung) gegründet wird und die erforderliche 
Kapitalerhöhung (bzw. Einzahlung ausstehenden Nennkapitals) erst nach Er-
langung der Gemeinnützigkeit erfolgt. 

Auch hinsichtlich der im Laufe der Zeit ausgelaufenen Wertpapier- bzw 
Börsenumsatzsteuer gab es begünstigte Steuersätze für den Gemeinnützigkeits-
bereich (§ 15 Abs. 1 Z 1 lit. a bzw. § 22 Abs. 1 Z 2 KVStG). 

5. Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer 

Wenngleich es nicht zum Tagesgeschäft einer GBV gehört, Schenkungen 
oder Erbschaften anzunehmen, sei daran erinnert, dass es im ErbStG 1955204 
keine speziellen Befreiungsbestimmungen für GBV, wohl aber generell für 
gemeinnützige juristische Personen gibt. Steuerbefreit sind Zuwendungen 
unter Lebenden an inländische juristische Personen, die gemeinnützige, mild-
tätige oder kirchliche Zwecke verfolgen, sofern es sich um körperlich bewegli-

                          
202 Weiterführend siehe N. Arnold (2001), Rz 300ff. 
203 N. Arnold (2001), Rz 307ff. 
204 Zur Entwickung siehe N. Arnold, Rz 292ff. 
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che Sachen oder Geldforderungen handelt. Im § 15 Abs. 1 Z 14 ist sowohl 
hinsichtlich der Schenkung als auch hinsichtlich der Erbschaftssteuer als be-
günstigter Steuersatz 2,5 % festgelegt, soweit es sich um Zuwendungen an die 
vorgenannten inländischen juristischen Personen handelt. 

Sowohl die Erbschaftssteuer als auch die Schenkungssteuer wurden vom 
VfGH205 – nicht wegen grundsätzlicher Bedenken gegen diese Steuern, sondern 
wegen Unsachlichkeiten im Bereich der Ermittlung der Bemessungsgrundlage – 
als verfassungswidrig aufgehoben und laufen jeweils mit 31.7.2008 aus. 

IV. Sonstige Abgaben 

1. Umsatzsteuer 

Das (noch auf dem System der Allphasenbruttosteuer beruhende) UStG 
1959 befreite nicht etwa die Umsätze einer GBV von der USt, sondern die 
Umsätze an die GBV und zwar in der Form, dass die durch die tatsächliche 
Steuerpflicht eines Umsatzes entstandene steuerliche Belastung nachträglich 
durch die Gewährung eines Vergütungsanspruchs ausgeglichen wurde (§ 4 
Z 21 und Z 22 als Nachfolgeregelung zu § 4 Z 20 UStG 1934). Es musste sich 
um Umsätze für Kleinsiedlungen oder für Landarbeiterwohnungen (-heime) 
handeln. Voraussetzung war eine Anerkennung nach WGG (1940). 

Im Bereich des Mehrwertsteuerrechts (UStG 1972 bzw. 1994) gibt es ei-
nen ermäßigten Steuersatz (§ 10 Abs. 2 Z 7) für Leistungen, die von Bauverei-
nigungen erbracht werden, die nach dem WGG als gemeinnützig anerkannt 
sind, aber nur für im Rahmen ihrer Tätigkeit nach § 7 Abs. 1 bis 3 WGG er-
brachte Leistungen. Sie werden solcherart in diesem Teilbereich den dortselbst 
behandelten gemeinnützigen Körperschaften gleichgestellt.206 Das UStG blieb 
von den wechselnden Ansichten des Gesetzgebers hinsichtlich des Anknüp-
fungspunktes nicht verschont. Stellte § 10 Abs. 2 Z 12 Satz 1 UStG 1972 in 
seiner Stammfassung noch auf Körperschaften und auf die §§ 34 bis 38 der 
BAO ab, so wählte schon die Novelle BGBl 1993/253 zum UStG die Wortfol-
ge, die sich auch jetzt noch im § 10 Abs. 2 Z 7 erster Satz UStG 1994 findet, 
dass unter Bezugnahme auf die §§ 34 bis 38 BAO neben den umschriebenen 
Körperschaften auch Leistungen von Bauvereinigungen, die nach dem WGG 
als gemeinnützig anerkannt sind, allerdings nur im Rahmen ihrer Tätigkeit 
nach § 7 Abs. 1 bis 3 WGG, dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. 

Die (verwaltungsrechtliche) Anerkennung als gemeinnützig hat insoweit 
also abgabenrechtliche Auswirkungen. 

                          
205 VfGH 7.3.2007, G 54/06 u.a. und 16.6.2007, G 23/07 u.a. 
206 Ruppe (UStG3, § 10 Tz 111), geht m. E. zu weit, wenn er meint, dass sie des-

halb als gemeinnützig auch i. S. d. §§ 34 ff BAO „gelten“ (vgl. N. Arnold (2001), Rz 
232 Fn 633). 
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2. Körperschaftsteuer  
(früher auch: Gewerbe- und Vermögensteuer) 

Sowohl nach KStG 1934 als auch nach KStG 1966 fanden auf GBV die 
Bestimmungen über gemeinnützige Körperschaften Anwendung, wonach sie 
gemäß § 4 Abs. 1 Z 6 KStG 1934 bzw. § 5 Abs. 1 Z 6 KStG 1966 von der Kör-
perschaftsteuer (ursprünglich i.Z.m. § 12 der ersten DVO z KStG) befreit waren. 
Das KStG 1988 brachte in seiner Stammfassung eine Trennung der weiterhin 
von der KöSt-Pflicht befreiten gemeinnützigen Körperschaften (§ 5 Z 6 KStG) 
und der nunmehr gesondert geregelten als gemeinnützig nach dem WGG aner-
kannten Bauvereinigungen nach § 5 Z 10. Schon in der Stammfassung war als 
(zusätzliche) Bedingung festgelegt, dass sich ihre Tätigkeit auf die im § 7 Abs. 1 
bis 3 WGG genannten Geschäfte (und auf die Vermögensverwaltung) be-
schränkt. Zusätzliche Voraussetzungen sind nunmehr in einem eigenen – mit 
„Gemeinnützige Bauvereinigungen“ überschriebenen – § 6a KStG geregelt, in 
den § 5 Z 10 KStG 1988 durch eine Novelle überführt wurde. 

Auch im Bereich des KStG 1988 „bringt“ die (sondergewerberechtliche) 
Anerkennung als gemeinnützig nach dem WGG also etwas, nämlich die Be-
freiung von der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht. Diese positiven 
Aussagen stehen allerdings unter der gesetzlichen Einschränkung „wenn sich 
ihre Tätigkeit auf die im § 7 Abs. 1 bis 3 WGG genannten Geschäfte und die 
Vermögensverwaltung beschränkt“ (werden Geschäfte außerhalb des § 7 Abs. 
1 bis 3 WGG getätigt, führt das grundsätzlich zur unbeschränkten Steuerpflicht 
im vollen Umfang). Nur im Fall einer entsprechenden bescheidmäßigen Ge-
nehmigung durch das zuständige Finanzamt und unter der Voraussetzung der 
Erfüllung der Auflage, dass für diese Geschäfte insgesamt ein gesonderter 
Rechnungskreis geführt wird, ist diese unbeschränkte Steuerpflicht auf diese 
außerhalb der im § 7 Abs. 1 bis 3 WGG bezeichneten Geschäfte beschränkt.207 

Die früheren Befreiungen von der Gewerbe- und der Vermögensteuer 
sind nur mehr von historischem Interesse, da beide Abgaben für Zeiträume ab 
1994 nicht mehr erhoben werden. 

3. Grundsteuer 

Im Hinblick auf das bei der Grundsteuer (§ 2 Z 3 lit. b GrStG) im Vorder-
grund stehende Erfordernis der Mildtätigkeit wird die GBV die gesetzlichen Vo-
raussetzungen für diese sachliche Steuerbefreiung (mit persönlichen Elementen) 
nicht erfüllen können.208 Dies schließt nicht aus, dass aus konkreten Gründen lan-
desgesetzlich geregelte Grundsteuerbefreiungen Anwendung finden können. 

4. Einkommensteuerrechtliche Auswirkungen 

Nicht unerwähnt bleiben soll schlussendlich, dass sich im Rahmen der 
einkommensteuerrechtlichen Regelungen betreffend Sonderausgaben (zuguns-
ten der einkommensteuerpflichtigen natürlichen Personen) im EStG 1988 
                          

207 Sieheh KStR Rz 209ff; Wiesner, SWK 1993 A 551. 
208 N. Arnold (2001), Rz 328ff. 
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i.Z.m. § 18 Abs. 1 Z 3 (Ausgaben zur Wohnraumschaffung oder zur Wohn-
raumsanierung) Bestimmungen finden, die auf „Bauträger“ abstellen, zu denen 
auch gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungsvereinigungen zählen 
(§ 18 Abs. 1 Z 3 lit. a erster Teilstrich EStG 1988). 

V. Ausblick 
Eine Bauvereinigung ist auf ihren Antrag (von der Landesregierung nach 

Anhören der Finanzbehörde) bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
mit Bescheid als gemeinnützig anzuerkennen (§ 34 Abs. 1 WGG). Eine Bau-
vereinigung, die nicht aufgrund der Bestimmungen des WGG als gemeinnützig 
anerkannt wird, darf sich öffentlich oder im Geschäftsverkehr nicht als ge-
meinnützige Bauvereinigung bezeichnen; ihre Firma darf nicht die Bezeich-
nung „gemeinnützig“ enthalten (§ 31 Abs. 1 WGG). Die Anerkennung kann 
mit Bescheid wiederum entzogen werden (§ 35 Abs. 1 WGG). 

Wir werden wohl weiter damit leben müssen, dass die vorstehend beschrie-
bene (sondergewerberechtliche) Gemeinnützigkeit nichts mit der abgabenrecht-
lichen Gemeinnützigkeit im Sinn der §§ 34ff BAO zu tun hat und dass die BAO 
in diesem Paragraphen neben gemeinnützigen auch mildtätige und kirchliche 
Zwecke regelt. Die BAO selbst enthält keine einschlägigen Abgabenbefreiungs-
bestimmungen. Die materiell-rechtlichen Abgabenbefreiungsbestimmungen 
betreffen zum Teil sämtliche drei Teilbereiche gleichermaßen, zum Teil aber 
auch unterschiedlich oder nur teilweise. Darüber hinaus gelten für Bauvereini-
gungen, die nach dem WGG als gemeinnützig anerkannt sind, neben dem bereits 
zum UStG 1994 (IV. 1.) Gesagten nur in einem Teilbereich (§ 5 Z 10 i.V.m. § 6a 
KStG 1988) spezielle Sonderbestimmungen (siehe im Text IV. 2.). 

Die starre und formalistische Regelung des KStG 1988 (IV. 2.) bringt na-
turgemäß entsprechende Risken für die GBV (in Form drohender umfassender 
unbeschränkter Körperschaftsteuerpflicht) mit sich. Diesbezüglich sei hier der 
Erwartung Ausdruck verliehen, dass der Gesetzgeber eine flexiblere Regelung 
findet, die keine „exzessive und damit unsachliche Reaktion auf Unterlassun-
gen des Abgabepflichtigen“209 (ohne Entschuldigungsmöglichkeit) darstellt, 
wenn hinsichtlich des gesonderten Rechnungskreises Fehler unterlaufen. 

In engem Zusammenhang damit steht die kritikwürdige (vermeidbare) 
Doppelgleisigkeit in den jeweiligen durch das WGG vorgegebenen Verwal-
tungsverfahren vor der zuständigen Landesregierung, die (nach der subsidiären 
Auffangbestimmung des § 17a Abs. 1 AVOG) dem Finanzamt vielfältige An-
trags- und Anhörungsrechte einräumt. Wenn, abgesehen vom § 6a KStG 1988 
und im Umsatzsteuerrecht, die Anerkennung als gemeinnützige (Wohn-)Bau-
vereinigung keine abgabenrechtlichen Vorteile mit sich bringt und die Abga-
benbehörde i.d.R. die Voraussetzungen einer Befreiungsbestimmung (sei es 
auch der Gemeinnützigkeit im Sinn der BAO) als Vorfrage bindungsfrei selb-

                          
209 So der VfGH i.Z.m. der Aufhebung einer früheren Fassung des § 9 Abs. 1 und 

Abs. 2 GebG durch VfSlg 10.517/1985, 10.617/1985 und 10.812/1986. 
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ständig löst, ist die sachliche Rechtfertigung des Verfahrensaufwandes zu 
hinterfragen, der dadurch entsteht, dass das Finanzamt in das Verwaltungsver-
fahren nach WGG in der derzeit gesetzlich umschriebenen Weise eingebunden 
ist und weitestgehend parallel dazu selbst bescheidmäßig tätig wird. 
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I. Grundsätzliches zu Wohnbauförderung  
und Wohnungsgemeinnützigkeit in Österreich 

Viele Betrachtungen über die Wohnbauförderung in Österreich konzent-
rieren sich auf deren Funktion im System der Wohnbaufinanzierung. Nun stellt 
diese Funktion zwar tatsächlich ein zentrales Moment dar - allerdings ist die 
Wohnbauförderung als komplexes System unterschiedlicher Zielsetzungen und 
Funktionen zu charakterisieren und daher nicht auf den Aspekt der Finanzie-
rung zu reduzieren. Die folgenden Ausführungen widmen sich dem Gesamt-
system der Wohnbauförderung und damit den Fragen der grundsätzlichen 
Zielsetzungen in Hinblick auf die geförderten Leistungen, ihrer Träger und 
Empfänger sowie die dafür maßgeblichen wohnungspolitischen Grundsätze. 
Darüber hinaus werden relevante rechtliche und politische Rahmenbedingun-
gen reflektiert. 

Auch hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Wohnbauförderung und 
(gemeinnützigen) Wohnbauträgern findet sich in der Literatur zuweilen eine 
verkürzte Betrachtungsweise, wonach (gemeinnützige) Wohnbauträger als 
Umsetzungsinstrumente der öffentlichen Wohnungspolitik beschrieben wer-
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den.210 Solche Interpretationen mögen einzelne Aspekte partiell korrekt erfas-
sen – gerecht werden sie aber weder dem Charakter der Gemeinnützigkeit 
noch dem der Wohnbauförderung:  

Gemeinnützige Wohnungswirtschaft und Wohnbauförderung sind zwei 
selbständige Elemente des Wohnungswesens in Österreich. In historischer 
Betrachtung ist die Entstehung gemeinnütziger Organisationen – zunächst in 
Form der Genossenschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – früher 
zu datieren als die Förderung des Wohnbaus , der in Österreich Anfang des 20. 
Jahrhunderts einsetzte, durch die öffentliche Hand.  

Selbstverständlich bestehen zwischen gemeinnütziger Wohnungswirt-
schaft und Wohnbauförderung – wie noch zu zeigen sein wird – Abhängigkei-
ten und funktionale Verflechtungen. Diese resultieren aus den wechselseitig 
aneinander gerichteten Forderungen und Verpflichtungen sowie aus den durch 
die Finanzierungskonstruktionen bewirkten Effekten, und nicht aus einer blo-
ßen „Auslagerung“ der Umsetzung staatlicher Politik.  

Die Entstehung der gemeinnützigen Wohnungsorganisationen hat in Öster-
reich ihre wesentlichsten Wurzeln in genossenschaftlichen Selbsthilfeorganisati-
onen, dem (ausgelagerten) Dienstnehmerwohnbau und dem ausgelagerten kom-
munalen Wohnbau.211 Gemeinsam ist allen drei Formen die Orientierung an der 
Bedarfsbefriedigung anstelle der Gewinnmaximierung bei gleichzeitiger be-
triebswirtschaftlicher Rationalität in der Unternehmensführung. 

Die Anbindung an eine – vorerst noch nicht existente – Förderung entstand 
aus der Forderung nach einer Finanzierungshilfe, die das größte Problem der 
Wohnraumerstellung zu lösen helfen sollte. Als diese dann auf staatlicher Ebene 
ins Leben gerufen wurde, beschränkte sie sich nicht auf die Vergabe von finan-
ziellen Mitteln, sondern bettete die gewährte Unterstützung in ein komplexes 
System von wohnungspolitischen Vorstellungen und Zielsetzungen, deren Defi-
nition auf mehreren Ebenen vorgenommen wurde und bauliche und planerische 
Elemente ebenso umfasste wie jene über begünstigte Bauträger und Rechtsfor-
men sowie den begünstigten Personenkreis der Wohnungswerber. Damit bewirkt 
die Wohnbauförderung quasi Rückkoppelungen mit der gemeinnützigen Woh-
nungswirtschaft. Dieser Umstand sollte aber nicht mit einer funktionalen Hierar-
chie zwischen den beiden Systemen verwechselt werden.  

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass auf Ebene der europäischen Politik ei-
ne korrekte Einschätzung des autonomen Charakters gemeinnütziger Organisa-
tionen als konstitutives Element des Wirtschafts- und Sozialgefüges zu vermis-
sen ist. Dies manifestiert sich etwa in der Debatte um bzw. den Regelungen für 
Förderungen durch die öffentliche Hand, die seitens der Europäischen Union 
u.a. dann für die Erbringung von „Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaft-
lichen Interesse“ als legitim erachtet werden, wenn sie in Zusammenhang mit 
einem öffentlichen „Auftrag“ erfolgen.212 Bei „Aufträgen“ der gemeinnützigen 

                          
210 Z.B. Donner (2000), 16. 
211 Vgl. mit mehr Details: Bauer (2006), Lugger (1994). Siehe auch Beitrag 

Fuchs/Mickel, S. 155. 
212 Vgl. Entscheidung der Kommission 2005, Amtsblatt L 312/67. 
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Wohnungswirtschaft handelt es sich jedoch meist um eigenständige Investiti-
onsentscheidungen. Die gemeinnützigen Bindungen sind selbst auferlegt. Die 
Finanzierungshilfe durch die Förderung wird in Anspruch genommen, um 
leistbare Wohnungen erstellen zu können.213  

II. Die Ausgangssituation im Jahre 1945:  
Ein Neubeginn, aber keine Stunde Null 

Das Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete für Österreich zwar einen 
Neubeginn, der aber auf vorhandenen Strukturen aufbauen konnte. Auf dem 
Gebiet des Wohnungswesens waren diese Strukturen und Institutionen: 
− Ein hoher Bestand an privaten Mietwohnungen, die zum Großteil aus der 

Gründerzeit stammten und durch die Mietengesetzgebung reguliert waren. 
Zu präzisieren bleibt, dass diese Wohnungen überwiegend im Eigentum 
von privaten Personen standen. Institutionelle Eigentümer waren mit ei-
nem Anteil von rund 10 Prozent214 der rund 1 Million Wohnungen, die 
damit fast die Hälfte des österreichischen Gesamtbestandes ausmachten, 
in der Minderheit. 

− Der in der Zwischenkriegszeit entstandene Gemeindewohnbau, der da-
mals rund 7 Prozent des gesamten Bestandes ausmachte. 

− Eine gemeinnützige Wohnungswirtschaft mit ihren bis in die Monarchie 
zurückreichenden Wurzeln, die aus mehr als 100 vor 1938 gegründeten Ge-
nossenschaften und fast 40 Gesellschaften – überwiegend während der Ära 
des Nationalsozialismus gegründet – bestand. Die gemeinnützigen Woh-
nungsorganisationen waren in einem Verband zusammengeschlossen, der 
als gesetzlich anerkannter Revisionsverband fungierte und für den Pflicht-
mitgliedschaft bestand. Die in der Zwischenkriegszeit in Österreich und 
Deutschland in unterschiedlichen Gesetzen und Verordnungen geregelten 
Vorschriften über die Wohnungsgemeinnützigkeit waren 1940 durch das 
Deutsche Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz ersetzt worden. Leitung und 
Strukturen der gemeinnützigen Organisationen mussten den neuen demo-
kratischen Verhältnissen angepasst werden, zahlreiche Vereinigungen so 
wie auch der Dachverband wurden zunächst durch öffentliche Verwalter 
geleitet. Der gemeinnützige Wohnungsbestand mit seinen rund 50.000 
Wohnungen erreichte damals zwar nur einen Anteil von etwa 2 Prozent am 
Gesamtbestand, die Bauvereinungen selbst aber stellten die einzigen aktiven, 
auf unternehmerischer Ebene agierenden Institutionen im Wohnbau dar. 

− Ein System der Wohnbauförderung, das noch in der Monarchie (Vorläu-
fer des „Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds“) und der Ersten Republik 
(Wohnbauförderung 1929) entstanden war und zunächst zwar aus Mangel 
an Mitteln relativ „brach lag“, aber über einen entwickelten und erprobten 
rechtlichen und „finanzierungstechnischen“ Rahmen verfügte. 

                          
213 Vgl. Beiträge von Stöger, S. 27, und Amann, S. 3. 
214 Schätzung der Autorin auf Basis der Häuser- und Wohnungszählung 1951. 



124 Eva Bauer 

Die Wohnverhältnisse selbst waren aufgrund unterschiedlicher Faktoren 
äußerst schlecht: Zunächst bestand aus historischen Gründen der Großteil des 
städtischen Wohnraumes aus Substandard-Kleinwohnungen. Die ländlichen 
Wohnungen wiesen vor allem im Osten und Süden Österreichs einen sehr 
bescheidenen Standard auf. Rund 12 Prozent des Bestandes von rund 2 Mio. 
Wohnungen waren durch die Kriegseinwirkungen total oder teilweise zerstört 
worden. Rund fünf Prozent der Haushalte verfügten über keine eigene Woh-
nung. Die Kriegszerstörungen waren damit geringer als in Deutschland (27% 
Zerstörungen, 50 Prozent der Haushalte ohne eigene Wohnung); mit einem 
Anteil von zwei Dritteln an Wohnungen ohne Wasserleitung im Wohnungs-
verband war die Wohnungsausstattung in Österreich aber deutlich schlechter 
als im Nachbarland (und anderen vergleichbaren Ländern).215 

Nachkriegsperioden bedeuten auf gesellschaftlicher, politischer und wirt-
schaftlicher Ebene außerordentliche Verhältnisse. Der Wiederaufbau Öster-
reichs erfolgte zudem unter den Rahmenbedingungen der Besatzung durch die 
Alliierten sowie der Wirtschaftshilfe des US-amerikanischen ERP-Program-
mes („Marshallplan“), das mit der finanziellen Unterstützung natürlich einen 
Komplex an Vorgaben verband. Relative Einmütigkeit herrschte darüber, dass 
der Wiederaufbau durch ein zentrales „Bewirtschaftungssystem“, unter dem 
strenge Lohn-, Preis- und Produktionskontrollen sowie zentrale finanzpoliti-
sche Eingriffe verstanden wurden, am besten zu bewältigen wäre. 

Die politischen Rahmenbedingungen hatten sich gegenüber den Verhält-
nissen der Zwischenkriegszeit mit den damals unüberbrückbaren Widersprü-
chen zwischen den beiden großen politischen Lagern stark verändert, das 
nunmehr überwiegende Gemeinsame stellte ein wesentliches Element der 
darauf aufgebauten Sozialpartnerschaft dar. Nichtsdestotrotz gab es Gegensät-
ze und Auseinandersetzungen, die auch in den Diskussionen um die Woh-
nungspolitik ihren deutlichen Niederschlag fanden. 

In institutioneller Hinsicht kann von einer gewissen Kontinuität zentralis-
tischer Strukturen gesprochen werden, die die Geschichte Österreichs in unter-
schiedlichen Ausprägungen über mehrere Jahrzehnte bestimmt hatten und 
deren Weiterführung durch die Instanzen der Besatzungskontrolle und der 
Bewirtschaftung begünstigt wurden.216 

Die ersten wirtschaftspolitischen Maßnahmen betrafen auch nicht den 
Wohnbau. Oberste Priorität wurde der Herstellung einer einigermaßen ausrei-
chenden Versorgung mit Nahrungsmitteln sowie der Beseitigung der schwers-
ten Kriegsschäden und der Ingangsetzung der Produktion eingeräumt. Aber die 
Mietenpolitik spielte insofern von Anfang an eine zentrale Rolle als  
− die Herstellung und Erhaltung stabiler Preisverhältnisse auch sehr wesent-

lich die Mieten betraf, deren Anstieg verhindert werden sollte217 – wobei 
sich die dadurch bewirkten Effekte auch positiv hinsichtlich einer weite-
ren wirtschaftspolitischen Zielsetzung auswirken sollten, nämlich  

                          
215 Vgl. Czasny (1988), zusammenfassende Übersicht in: Bauer (1993), 274. 
216 Vgl. Bauer (1982). 
217 Seidel (2005), 231. 
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− der weitgehenden Hintanhaltung „arbeitsloser“ Einkommen zur Begünsti-
gung der produktiven Investitionen.218  

Die ersten wohnungspolitischen Maßnahmen waren rein dirigistischer 
Natur, betrafen v.a. die Verteilung des vorhandenen Wohnraumes und wurden 
über das Wohnungsanforderungsgesetz und die Wohnungsämter der Gemein-
den durchgesetzt. Wegen der bestehenden Wohnraumknappheit stiegen die 
Mieten aber trotz der dargestellten Zielsetzungen. 

Höchste wohnungswirtschaftliche Priorität wurde in der unmittelbaren 
Nachkriegsphase dem Wiederaufbau des zerstörten Wohnraumes eingeräumt. 
Nicht zuletzt durch den Verband der gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen 
wurde aber auch auf die Notwendigkeit des Neubaus mit Unterstützung der 
öffentlichen Förderung hingewiesen.219 Ein rascher Wiederaufbau scheiterte 
zunächst an den damit verbundenen Fragen der Aufbringung der Mittel, der 
Mietregulierung und der Einführung des Stockwerks- oder Wohnungseigen-
tums, die von den beiden großen Parteien – eigentlich noch ganz im Geiste der 
Zwischenkriegszeit – sehr kontroversiell betrachtet wurden.220 Überdies dürfte 
auch die Frage der Kompetenz bezüglich der Förderung ein Streitpunkt gewe-
sen sein, wobei hier die Front eher zwischen auf der einen Seite den Besat-
zungsinstanzen, die eine bundesweit zentral verwaltete Förderung anstrebten, 
und auf der anderen Seite den Bundesländern, die diesbezügliche Autonomie 
verfolgten, verlaufen ist.221 

III. Erste Förderungsmaßnahmen im Wohnbau,  
Volkswohnungswesen und gemeinnütziger Wohnbau:  

Prinzipien und Ausgestaltung 

1. Wohnbauförderung 

Im Jahre 1948 wurden das Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz und das Woh-
nungseigentumsgesetz beschlossen.222 Beide Materien waren miteinander ver-
bunden worden, u.a. mit der Zielsetzung, die Leistungen der Wohnungseigen-
tumswerber als Finanzierungsquelle für den Wiederaufbau zu nützen.223 Die Ge-
schichte der Verquickung von Wiederaufbau und Wohnungseigentum ist keine 
überwiegend positive, ihre Darstellung ist in diesem Rahmen aber nicht möglich.  

Insgesamt wurde etwa die Hälfte der aus Mitteln des Wiederaufbau-Fonds 
finanzierten 100.000 Wohnungen als Eigentumswohnungen errichtet und ver-
kauft. Die von den Käufern dafür aufgebrachten Eigenmittel dienten im Übri-

                          
218 Seidel (2005), 241. 
219 Mitteilungen 5/1948, 6f. 
220 Vgl. z.B. die Ausführungen der Nationalräte Kapsreiter und Stika auf dem 

Verbandstag der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 1948; a.a.O., 7f. 
221 Vgl. Bauer (1993), 276. 
222 Vgl. Beitrag Keimel, S. 47. 
223 Vgl. z.B. Barta (1997), 227. 
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gen nicht der Finanzierung der Baukosten – diese wurden nahezu zur Gänze 
aus Fondsdarlehen gedeckt –, sondern können als Ablöseleistung an die ehe-
maligen Grund- bzw. Gebäudebesitzer angesehen werden.  

Eine wesentliche Voraussetzung der Förderung war die Aufbringung der 
finanziellen Mittel – diese erfolgte für den Wiederaufbau durch Aufschläge auf 
die Mieten im nicht von Zerstörungen betroffenen Bestand, aus Beiträgen von 
Hypothekargläubigern sowie – überwiegend – aus allgemeinen Budgetmitteln.  

Zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaus wurde auch eine weitere Zweck-
steuer eingeführt: Als im Jahre 1950 die von allen selbständigen und unselb-
ständigen Einkommensbeziehern eingehobenen Besatzungskosten-Beiträge re-
duziert werden konnten, wurden die Beiträge in solche für den Wiederaufbau 
umgewandelt.224 Dies war der erste Schritt der Einhebung zweckgebundener 
Einkommensbestandteile für die Förderung des Wohnbaus, die bis Mitte der 
1990er Jahre beibehalten werden sollte. Die Höhe der Beiträge wurde mit 5 
Prozent der veranlagten Einkommen-, Lohn- oder Körperschaftsteuer festgelegt. 

Mit dem Jahr 1952 wurden einkommensabhängige Wohnbauförderungs-
beiträge von Dienstnehmern und Dienstgebern – die in der Aufbringung der 
Logik der Sozialversicherungsbeiträge folgten und durch die Höchstbeitrags-
grundlage gedeckelt waren – zugunsten des „Bundes-Wohn- und Siedlungs-
fonds“ (BWSF) eingeführt.225 

Damit war nun auch die Basis für die Förderung des Wohnungsneubaus 
durch den BWSF gelegt. Dessen rechtliche und organisatorische Bestimmun-
gen blieben im Wesentlichen unverändert. Seine Mittel gingen ausschließlich 
an Gemeinden und gemeinnützige Wohnbauträger zur Errichtung von Miet-
wohnungen und „Siedlerstellen“, die ins Eigentum übertragen werden konnten.  

Zur Bedeutung der ERP-Hilfe im Rahmen der Wohnbauförderung: Die 
Mittel des Marshall-Planes waren auf die Förderung der industriellen Investiti-
onen konzentriert. Nur rund 4 Prozent der Counterpart-Mittel flossen in den 
Wohnbau,226 wobei die Finanzierung auf den Arbeiterwohnbau in wichtigen 
Industrieregionen beschränkt war.  

Ein weiterer Konnex zur Besatzung war für die öffentliche Wohnbau-
finanzierung aber in indirekter Weise gegeben: mit dem Ende der Besatzung 
konnte die Einhebung der Besatzungskostenbeiträge als einkommensabhängi-
ge Steuer ab dem Jahre 1955 eingestellt werden. Die Einstellung erfolgte aber 
nicht zugunsten der Einkommensempfänger. Vielmehr wurden die Beiträge in 
solche für den Familienlastenausgleich und für die Wohnbauförderung („Wohn-
haus-Wiederaufbaufonds“ und Wohnbauförderung 1954) umgewandelt. Die 
Erhebung der Beiträge erfolgte in Form von Zuschlägen auf die Einkommen- 
(Lohn-) und Körperschaftsteuer in Höhe von 18 Prozent.  

Damit konnte ab dem Jahre 1955 eine weitere Förderungsschiene in Gang 
gesetzt werden, die Wohnbauförderung 1954. Neu war die Gewährung von 
Förderungsmitteln für den Bau von Eigenheimen durch private Personen sowie 

                          
224 BGBl 1950/175. 
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226 Seidel (2005), 324. 
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von Eigenheimen und Eigentumswohnungen durch gewerbliche Bauträger (ju-
ristische Personen). Die Länder mussten eigene Beiträge leisten, um die Bun-
desmittel zu erhalten.  

Die neue Förderung trug der Forderung der Länder nach Autonomie über 
die Förderung zum Teil Rechnung, indem ihnen die Kompetenz in der Voll-
ziehung eingeräumt wurde. Vor allem auch die Einrichtung von „Förderungs-
beiräten“ auf Landesebene, die als sozialpartnerschaftliche Gremien für die woh-
nungspolitische Gestaltung angesehen werden können, eröffnete einen erwie-
terten politischen Spielraum für die Länder.227  

Der Bund behielt aber in Sachen Wohnbauförderung auch in dieser neuen 
Konstruktion die wesentlichsten Kompetenzen, indem er die Förderung des 
Wohnbaus nicht nur grundsätzlich anordnete, sondern auch die wesentlichen 
Rahmenbedingungen dafür festlegte. Dies entsprach der verfassungsrechtlich for-
mulierten Kompetenz bezüglich des „Volkswohnungswesens“ nach Artikel 11 
Abs. 1 Z 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes, wie sie die Judikatur im Jahre 1951 
normiert hatte.228 Entsprechend der Judikatur wurden die Mittel für die Förderung 
durch den Bund aufgebracht und den Ländern zur Verwendung übertragen.  

Die „Bundeslastigkeit“ der Förderung dürfte sehr wesentlich von wirt-
schaftspolitischen Erwägungen getragen worden sein: Die Bedeutung der Bau-
investitionen zur Förderung des Wirtschaftswachstums war nunmehr allgemein 
anerkannt.229 Die Aufbringung öffentlicher Finanzierungsmittel über Zweck-
steuern wurde als probatestes wirtschaftspolitisches Instrument angesehen. Der 
(geförderte) Wohnbau wird in retrospektiver Betrachtung den Infrastrukturin-
vestitionen zugerechnet.230 Die durch den Bund normierte Wohnbauförderung 
ist auch unter diesem Aspekt zu sehen, wenngleich ihre „Kernfunktion“ in der 
Verbesserung der Wohnverhältnisse bestand. 

2. Volkswohnungswesen 

Gegenstand der Förderung war die „Vorsorge für die Bereitstellung von 
Klein- und Mittelwohnungen für die minderbemittelte Bevölkerung“, wie die 
Definition des Volkswohnungswesens in der Auslegung durch den Verfas-
sungsgerichtshof im Jahr 1951 lautete. Diese Auslegung ist in mehrfacher Hin-
sicht bemerkenswert:231 

Zunächst stützt sie sich in substantieller Interpretation auf den im Jahre 
1910 installierten Wohnungsfürsorgefonds, dessen Normierungen die Willens-
bildung des Gesetzgebers bei der Abfassung des ersten Entwurfes für die Bun-
des-Verfassung im Jahre 1919 geleitet haben, und greift die Bereitstellung von 

                          
227 153. Bundesgesetz vom 7. Juli 1954, womit Bestimmungen über die Förderung 

der Errichtung von Klein- und Mittelwohnungen getroffen und Grundsätze über die 
Schaffung von Wohnbauförderungsbeiräten aufgestellt werden (Wohnbauförderungs-
gesetz 1954). 

228 VSlg. 2217 (1951). 
229 Seidel (2005), 44ff. 
230 Seidel (2005), 46. 
231 Vgl. VSlg. 2217 (1951). 
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Klein- und Mittelwohnungen für die minderbemittelte Bevölkerung als Gegen-
stand des Volkswohnungswesens heraus. Dabei wird bestritten, dass der Be-
griff des „Volks“ im Zusammenhang mit der Wohnungsfürsorge so umfassend 
zu interpretieren sei, wie in der verfassungsrechtlichen Betrachtung etwa des 
„Bundesvolkes“. Einzuräumen bleibt aber, dass es sich bei der „minderbemit-
telten“ Bevölkerung um „breite Schichten“ handle. Deren Bedürftigkeit wird 
nicht an der Einkommenssituation bemessen (einen derartigen Abgrenzungs-
versuch stellt der Verfassungsgerichtshof in keiner Weise an), sondern mani-
festiert sich viel mehr in einem Bedarf an Klein- und Mittelwohnungen. Die 
„Mittelwohnungen“ als Förderungsgegenstand liegen bereits außerhalb der 
Festlegungen des Wohnungsfürsorgefonds 1910. Sie werden aber durch den 
Verfassungsgerichtshof 1951 deshalb in das Volkswohnungswesen „hineinre-
klamiert“, weil bereits in den Diskussionen um den Wohnungsfürsorgefonds 
darauf hingewiesen wurde, dass derartige Normierungen in Abhängigkeit von 
den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen variabel seien.  

Am ehesten entspräche es dem Wesen des „Volkswohnungswesens“, 
wenn der Bund die Vorsorge für die Bereitstellungen von Klein- und Mittel-
wohnungen „anordne“, dafür aber auch finanzielle Mittel über den Finanzaus-
gleich bereitstelle (wie es den späteren Konstruktionen der Wohnbauförderun-
gen 1954, 1968 und 1984 auch entsprach). 

Entsprechend dieser Interpretation des Volkswohnungswesens begünstig-
te die Wohnbauförderung den Bau von Klein- und Mittelwohnungen. Ein-
kommensgrenzen für die MieterInnen und EigentümerInnen waren in den bis 
1968 definierten Förderungsprinzipien nicht vorgesehen.  

3. Gemeinnützige Wohnungswirtschaft 

Lässt man die Entstehung der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft kurz 
Revue passieren, ist diese stark durch das Zusammenwirken mit der Wohnbau-
förderung geprägt, was aber nicht ihren eingangs erwähnten autonomen Charak-
ter in Frage stellt. Bereits in den unmittelbaren Nachkriegsjahren, in denen noch 
keine finanziellen Mittel für den Wohnungsneubau in Aussicht standen, waren 
rund 25 Bauvereinigungen – überwiegend Genossenschaften – gegründet wor-
den. Mit Anlaufen der Förderungsmaßnahmen v.a. durch den „Bundes-Wohn- 
und Siedlungsfonds“ Anfang der 1950er Jahre kam es zu zahlreichen Neugrün-
dungen von gemeinnützigen Genossenschaften und Gesellschaften. Im Jahre 
1955 war der Höchststand von 362 gemeinnützigen Bauvereinigungen erreicht. 
In den 1950er Jahren waren es noch die Gemeinden, die den größten Anteil an 
der Neubauleistung im Mietwohnungssektor stellten, in den 1960er Jahren kehr-
te sich dieses Verhältnis zugunsten der Gemeinnützigen um.  

4. Zusammenfassung – Wohnbauförderung im Wiederaufbau 

Setzt man mit Ende der 1960er Jahre eine Zäsur, die sich als das Ende der 
Wiederaufbauphase bezeichnen lässt, ist im Wohnungswesen Beeindruckendes 
geschehen, das sich nicht nur in der Schaffung von qualitativ hochwertigem 
und leistbarem Neubau manifestiert, sondern auch in der Schaffung einer neu-
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en Wohnkultur – nämlich durch die Verlagerung der Trägerschaft auf gemein-
nützige Bauvereinigungen und die Institutionalisierung des Wohnungseigen-
tums. Mehr als 50 Prozent der neu- oder wiedererrichteten Wohnungen waren 
gefördert, im Geschosswohnbau waren es an die 80 Prozent. Wohnbauförde-
rung war nicht nur im Sinne des „Volkswohnungswesen“ als Unterstützung für 
die Bedürfnisse breiter Bevölkerungsschichten konzipiert, sondern wurde auch 
als umfassendes wirtschaftspolitisches Instrumentarium angesehen. Gemein-
sam war allen drei „Förderungsaktionen“ die Beschränkung auf Objektförde-
rungsmaßnahmen in Form von Darlehen und Zuschüssen direkt an die Bauträ-
ger und der Verzicht auf jegliche Subjektförderungsmaßnahme. 

Noch weiter nachzugehen ist der Frage der von der Wohnbauförderung be-
günstigten Bauträger. Dieser Frage kommt auch in der historischen Betrachtung 
besondere Aktualität zu, da sie die heute auf Länderebene diskutierte bzw. unter-
schiedlich behandelte „offene“ Frage der Einbeziehung gewerblicher Bauträger in 
die Mietwohnungsförderung berührt. Abgesehen vom „Wohnhaus-Wiederaufbau-
fonds“, der ja die Förderungswürdigkeit lediglich an den Tatbestand der Kriegszer-
störung knüpfte und daher keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Trägerschaft 
vorsah, setzten alle anderen Förderungsformen diesbezügliche Restriktionen. Wie 
bereits ausgeführt, beschränkte sich der „Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds“ 
überhaupt auf die Förderung von Wohnungen kommunaler oder gemeinnütziger 
Träger. Die Wohnbauförderung 1954 „öffnete“ Errichtung und Verkauf von Ei-
gentumswohnungen und Eigenheimen für gewerbliche „juristische Personen“ 
sowie natürliche Personen, während ihnen die Errichtung von Mietwohnungen 
aber nicht zugestanden wurde. Ohne die historischen Beweggründe dafür zu ken-
nen, kann aber vermutet werden, dass hier nicht nur (wohnungs-)politische „Rä-
son“ ausschlaggebend war, sondern dass sich für die Förderung des „privaten“ 
Mietwohnungsbaus keine Lobby stark machte. Gewerblicher Mietwohnbau bzw. 
gewerbliche Vermietung hatten in Österreich keine Tradition und waren daher 
institutionell kaum vertreten. Das „Zinshaus“ fungierte vielmehr als Form der 
(privaten) Vermögensveranlagung. In dieser Funktion galt es – abgesehen vom 
Wiederaufbau nach kriegsbedingter Zerstörung – als nicht förderungswürdig. 
Darüber hinaus dürfte die gewerbliche Wohnungswirtschaft in der Errichtung und 
Vermarktung von Eigentumswohnungen das lukrativere und weniger riskante 
Geschäft gesehen haben, weshalb die Nicht-Einbeziehung in den geförderten 
Mietwohnungsbau nicht als wesentliches Manko empfunden worden sein dürfte. 

Die angesprochene wohnungspolitische „Räson“ der Bevorzugung der 
gemeinnützigen Bauträger zumindest im Mietwohnungsbereich besteht darin, 
dass zwischen Förderung und den gemeinnützigen Prinzipien eine funktionale 
Verbindung dahingehend besteht, dass die mit öffentlicher Finanzierungshilfe 
erwirtschafteten Erträge nach den Regeln der Gemeinnützigkeit im woh-
nungswirtschaftlichen Kreislauf gebunden bleiben und damit tendenziell die 
Erfordernisse weiterer öffentlicher Mittel für den Wohnbau reduzieren. Im 
Gegensatz dazu fallen bei Förderung nicht-gemeinnütziger Träger nach Aus-
laufen förderungsrechtlicher Bindungen entstehende Erträge den Eigentümern 
zur freien Verwendung zu. 
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IV. Wohnbauförderung in den 1970er und 1980er Jahren 
Es ist bemerkenswert an der österreichischen Wohnungspolitik, dass es 

nach Beendigung der Wiederaufbauphase in wesentlichen Aspekten zu keiner 
grundlegenden Umstrukturierung kam. Während in anderen Ländern indirekte 
Förderungsmaßnahmen und die Subjektförderung an Bedeutung gewannen, 
wurde in Österreich der Schwerpunkt auf der Objektförderung beibehalten. 
Das mag zum Teil darin begründet gewesen sein, dass die historische Last der 
relativ schlechten Wohnversorgung, was Größe und Qualität der Wohnungen 
anbelangte, noch immer spürbar war und deshalb weiterhin ein Nachholbedarf 
bestand. Aber auch das Wissen um die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des 
Wohnbaus dürfte eine Rolle gespielt haben. 

So brachte die Wohnbauförderung 1968, die die Nachfolge für die damals 
eingestellten alten „Förderungsaktionen“ darstellte, lediglich eine gewisse 
Öffnung für Subjektförderungsmaßnahmen durch die Einführung von Wohn-
beihilfen in objektgeförderten Bauten. Eine wesentliche Neuerung hingegen 
stellte die Einführung von Einkommensobergrenzen für „begünstigte Perso-
nen“, also die Mieter und Eigentümer von geförderten Wohnungen, dar. Dies 
stellte wohl den nachhaltigsten Einschnitt gegenüber den bis dahin praktizier-
ten Förderungsprinzipien dar. Was den Mietwohnungsbau anbelangte, wurden 
nunmehr Förderungsmittel auch für die Errichtung von Mietwohnungen durch 
natürliche Personen vorgesehen. Gewerblichen Bauträgern blieb dies aber 
weiterhin verschlossen; diesen wurde jedoch die Inanspruchnahme von Förde-
rungsmitteln für die Finanzierung von Dienstnehmerwohnungen als Möglich-
keit neu eröffnet. Allerdings: Die Inanspruchnahme von Förderungsmitteln bei 
„privaten“ Mietwohnungen blieb eher gering, obwohl die Bautätigkeit selbst 
relativ hoch – höher als jene der Gemeinden – war. Letzteres ist wohl auf die 
erwähnte Einführung der Einkommensgrenzen im geförderten Wohnbau zu-
rückzuführen. Damit wird die eminent wichtige Funktion der Förderung hin-
sichtlich der Aufteilung des Marktes verdeutlicht. Der gewerbliche Wohnbau 
war bemerkenswerter Weise im Mietwohnbau kaum aktiv, zeigte aber im Ei-
gentumswohnungsbau ein hohes Engagement. Die 1970er und 1980er Jahre 
sind jene Ära, in der – auch mit Hilfe der Förderung – die Eigentumsquote im 
Geschoss-Neubau mit bis zu 50 Prozent am höchsten in der Geschichte des 
österreichischen Wohnbaus gewesen ist. Auch wenn die genannten Entwick-
lungen insgesamt eine Öffnung für den „Markt“ andeuten: Insgesamt ist der 
Anteil des geförderten Wohnbaus am gesamten Wohnbaugeschehen in den 
1970er und 1980er Jahren im Vergleich zu den vorangegangenen Jahrzehnten 
eher gestiegen als zurückgegangen – wobei freilich ein Zuwachs im Eigen-
heimbereich einen leichten Rückgang im Geschosswohnbau kompensierte. 

Im Zuge der Steuerreform 1972 wurde auch hinsichtlich der Mittelauf-
bringung für die Wohnbauförderung eine Reformmaßnahme gesetzt: Die 
zweckgebundenen Einkommensanteile wurden abgeschafft und durch Anteile 
an den Einkommensteuern ersetzt. Beibehalten wurde hingegen der Wohnbau-
förderungsbeitrag. 
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In kompetenzrechtlicher Hinsicht wurde mit der Wohnbauförderung 1984 
der Spielraum für die Länder erhöht – wobei die vorgenommene Adaptierung 
aus verfassungsrechtlicher Sicht auch kritisiert wurde.232 

Der gemeinnützige Wohnbau stellte in dieser Phase den stabilsten Faktor 
im Wohnbaugeschehen dar. In den 1970er Jahren dominierte auch hier der 
Eigentumswohnungsbau. Durch die hohe Bautätigkeit auf der einen Seite und 
zahlreiche Fusionen auf der anderen wurde ein rasches Anwachsen der Be-
triebsgrößen begünstigt. Mit dem Rückzug der Gemeinden aus dem Neubau-
geschehen erlangte der gemeinnützige Sektor auch einen Bedeutungszuwachs 
für die Gesamtversorgung mit sozial gebundenen Wohnungen. 

V. „Verländerung“ der Wohnbauförderung  
und Funktion der Bundespolitik nach 1989  

Ende der 1980er Jahre wurde die „alte“ Forderung der Länder nach förde-
rungsrechtlicher Autonomie umgesetzt. Nach einer Änderung auf Ebene der 
Bundes-Verfassung (Artikel 11), mit der die Wohnbauförderung aus dem 
Volkswohnungswesen „herausgelöst“ und in die Kompetenz der Bundesländer 
übertragen worden war,233 schlossen der Bund und die Länder eine Vereinba-
rung nach Artikel 15a der Bundes-Verfassung ab, in der neben der Übertra-
gung der Kompetenz auch die Zuweisung von „Zweckzuschüssen“ durch den 
Bund an die Länder vereinbart wurde und in der sich die Länder zum wid-
mungsgemäßen Einsatz dieser Mittel verpflichteten.234  

Die wesentlichsten Veränderungen, die die Länder nach Übertragung der 
Kompetenzen vornahmen, waren: 
− Die Veränderung der Einkommensgrenzen für die „begünstigten Perso-

nen“: In den westlichen Bundesländern wurden sie gegenüber den bun-
desrechtlichen Grenzwerten der Wohnbauförderung 1984 deutlich herab-
gesetzt, in den anderen Ländern auch verändert, aber weniger gravierend, 
wobei sie in den östlichen Bundesländern am höchsten blieben. Auf die 
hohe Bedeutung der Einkommensgrenzen für die „Marktaufteilung“ wur-
de oben bereits hingewiesen. 

− Die Einbeziehung von gewerblichen Bauträgern in die Mietwohnungsförde-
rung in einigen Bundesländern, wobei diese Maßnahme in Zusammenhang 
mit der Erhöhung der Wohnbauleistung in den 1990er Jahren erfolgte. 

− Die „Diversifizierung“ der Finanzierungsinstrumente, z.B. durch die Einfüh-
rung von einkommensabhängigen Objektförderungsmaßnahmen, rückzahl-
baren Annuitätenzuschüssen oder nicht-rückzahlbaren Baukostenzuschüssen. 

− Die Verwendung der bestehenden Darlehensforderungen für allgemeine 
budgetäre Finanzierungstransaktionen außerhalb der Förderung – soweit 
dies durch die Definition der Zweckbindung möglich war. Grundsätzlich 

                          
232 Korinek (1985) nach Amann (1999), 53f. 
233 BGBl 1987/640. 
234 BGBl 1989/390. Siehe Beitrag Österreicher, Kapitel III/4., S. 194. 
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wurde diese Zweckbindung – in einem gewissen Widerspruch zur 15a-
Vereinbarung aus dem Jahre 1989 – im Jahr 2000 gelockert. 

Eine weitere wesentliche Reform erfolgte auf Ebene des Bundes hinsicht-
lich der Mittelaufbringung: Die bis dahin über die Aufbringung aus Einkom-
mensteuer-Bestandteilen und Wohnbauförderungsbeitrag definierten Zweck-
zuschüsse für die Förderung wurden im Jahre 1996 mit dem „Strukturan-
passungsgesetz“ von der Aufbringung entkoppelt. Stattdessen wurde ein nomi-
nell eingefrorener Betrag im Finanzausgleich festgeschrieben. Im Hintergrund 
für diese Maßnahme standen sowohl budgetäre Restriktionen als auch der 
Rückgang der Hypothekarzinsen, der für die Wohnbaufinanzierung eine Ent-
lastung darstellte. Darüber hinaus wurde argumentiert, dass den Ländern eine 
weitere Dotierung des Mittelaufkommens insgesamt dadurch möglich wäre, 
dass die „alte Dynamik“ der zweckgebundenen Bestandteile im Finanzaus-
gleich unter einem anderen Titel („Bedarfszuweisung“) weiterhin gewährt 
würde. Tatsächlich brachten die Länder aber nur wenige Mittel aus diesem 
Titel in die Förderung ein. 

Vor allem auch für die aktuelle Diskussion von Interesse ist, inwieweit 
die Gewährung der Zweckzuschüsse als Aktivität des Bundes im Rahmen des 
Volkswohnungswesens zu erachten ist. Die Gewährung der Zweckzuschüsse 
sowie die Verpflichtung zur widmungsgemäßen Verwendung ließe sich als 
„Anordnung“ zur Förderung des Wohnbaus – im Sinne des oben referierten 
Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes – interpretieren. ‚Selbst wenn diese 
Interpretation nicht zutreffend ist, stellt die Bereitstellung der Zweckzuschüsse 
aber insofern doch eine Verpflichtung zur Förderung des Wohnbaus dar, als 
diese Mittel bei nicht entsprechender Verwendung verfallen würden. Somit be-
hielt der Bund eine grundsätzliche wohnungspolitische Funktion im Hinblick auf 
die Förderung trotz der Übertragung der Kompetenz an die Länder bei.  

Um das Förderungsgeschehen nach der „Verländerung“ zusammenzufas-
sen, ist festzuhalten, dass alle Reformen nichts an der hohen Förderungsquote 
geändert haben: Auch in den 1990er Jahren wurden 75 von 100 neu errichteten 
Wohnungen mit Hilfe von öffentlichen Mitteln finanziert (Eigenheime: 65; 
Geschosswohnungen: 83). 

VI. Ausblick: Wohnbauförderung und/oder Klimaschutz – 
oder auch keines von beiden? 

Insgesamt hat sich das System der Wohnbauförderung in Österreich wohl 
bewährt. Sie stellt gerade heute in einer Phase eines hohen Wohnungsbedarfs 
in quantitativer und qualitativer Hinsicht sowie eines hohen Bedarfs an (ener-
getischen) Sanierungsmaßnahmen ein geeignetes Instrument zur Steuerung 
dar. In anderen Ländern, in denen die Objektförderung weitgehend zurückge-
drängt wurde, zeigt sich, dass ein hohes Maß an Wohnbeihilfen zur Verringe-
rung der Belastung durch Wohnungskosten erforderlich ist und dass damit zum 
Teil mehr öffentliche Mittel aufgebracht werden müssen als in Österreich für 
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die Objektförderung, wo mit diesem Instrument die Erstellung eines qualitativ 
ausreichenden und leistbaren Wohnungsangebotes gewährleistet wird.235 Wei-
ters ist festzustellen, dass in Ländern mit geringen öffentlichen Eingriffen in 
das Wohnbaugeschehen Marktreaktionen auf steigende Wohnungsnachfrage 
eher in Preissteigerungen mit spekulativen Tendenzen als in der Erstellung von 
Wohnraum bestehen.236  

Wenig beachtet, aber von wohnungspolitisch und -wirtschaftlich hoher 
Bedeutung ist der funktionale Wandel, den der – geförderte – gemeinnützige 
Wohnungsbestand auf der einen Seite sowie der private Altmietwohnungsbe-
stand auf der anderen Seite im Laufe des Förderungsgeschehens erfahren ha-
ben: In den ersten Nachkriegsjahrzehnten erlaubte es die Wohnbauförderung, 
qualitativ hochwertigen Wohnraum zu relativ günstigen Preisen zur Verfügung 
zu stellen. Dennoch waren die Mieten in neuerrichteten geförderten Wohnun-
gen deutlich höher als in mietzinsregulierten, schlecht ausgestatteten Altmiet-
wohnungen, die das Gros des Wohnungsangebotes ausmachten. Durch die 
Erhöhung des Angebotes an gefördertem Wohnraum und die preislichen Mie-
tenbindungen im gemeinnützigen Segment war es möglich, die Mietenregulie-
rung im privaten Altwohnungsbestand schrittweise aufzuheben, sodass diese 
Wohnungen – auch in Verbindung mit entsprechenden Sanierungsmaßnahmen 
– langsam in ein höherpreisiges Segment „hineinwachsen“ konnten, während 
der gemeinnützige Wohnungsbestand umgekehrt zu einem immer höheren 
Anteil das „Billigsegment“ abdeckt.237 Die gelegentlich geäußerte Kritik an der 
mangelnden „sozialen Treffsicherheit“ wäre vor dem Hintergrund der darge-
stellten Entwicklung wohl einer Revision zu unterziehen.  

Trotz all der genannten positiven Effekte scheint die hohe Bedeutung der 
Wohnbauförderung im Moment durch die Politik des Bundes und der Länder 
in gewisser Weise in Frage gestellt: 

Nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz 2008238 ist ab dem Jahr 2009 die 
Einstellung der Zweckzuschüsse des Bundes für die Förderung unter der Vo-
raussetzung vorgesehen, dass Bund und Länder eine 15a -B-VG-Vereinbarung 
über die Orientierung der Wohnbauförderung an den Klimazielen der Bundes-
regierung abschließen, wobei die Mittel selbst den Ländern als allgemeine 
Ertragsanteile des Finanzausgleichs erhalten bleiben sollen. Der Sinn dieser 
Konstruktion ist nicht eindeutig zu entschlüsseln. Wohl soll damit den Inten-
tionen einer verstärkten Verpflichtung zu klimaschonenden Maßnahmen in 
Neubau und Sanierung Rechnung getragen werden. Auf der anderen Seite ist 
aber die Einstellung der Zweckzuschüsse als Rückzug des Bundes aus seiner 
politischen Einflussnahme auf die Wohnbauförderung zu sehen und die gesam-
te Konstruktion damit als Scheinlösung zu interpretieren, da sie den Ländern 
einen Rückzug aus der Wohnbauförderung ermöglicht, was auch den Klima-
schutz in Frage stellen würde. Sicherlich entspricht dies nicht den konzipierten 

                          
235 Stagel (2004). 
236 Vgl. Czerny (2007), 24f. 
237 Bauer (2005). 
238 BGBl I 2007/203. 
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Intentionen. Aus wohnungspolitischer Sicht bleibt zu hoffen, dass diese Kon-
struktion noch weiter überdacht wird. 

Vermutlich ist es ein Kernproblem der bisherigen Förderung, das die Ent-
stehung des neuen Konzeptes begünstigt hat: jenes der bedarfsgerechten Auf-
bringung und Verteilung der Förderungsmittel – womit sowohl quantitative als 
auch institutionelle Aspekte anzusprechen sind. Die wenig befriedigende dies-
bezügliche Regelung war wohl mit ausschlaggebend dafür, dass sich Bund und 
Länder hinsichtlich der Einstellung der Zweckzuschüsse verständigt haben, um 
künftig auf Ebene des Landes adäquate Mechanismen der Mittelaufbringung 
zu finden. Eine Lösung, die die Wahrung einer bundespolitischen Einfluss-
nahme auf die Wohnbauförderung erlaubt, müsste eine Neudefinition dieser 
Mechanismen entwickeln.  

Wenn heute bezüglich der Zukunft der Wohnbauförderung in Österreich 
wesentliche offene Probleme zu erkennen sind, besteht gleichzeitig die Chan-
ce, durch deren sachlich angemessene Lösung eine langfristig tragfähige Kon-
zeption zu definieren. 

 



 

Gottfried Call 

Wer zahlt den Energieausweis? 

I. Vorbemerkungen 
1. Kosten der Ausstellung des Energieausweises 
2. Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
3. Innerstaatliche Zuständigkeiten 
4. Weitgehend rechtspolitische Erörterung der Kostentragung 

II. Kostentragung im „Neubau“ oder bei „durchgreifender Erneuerung von  
 Gebäuden“ im Gegensatz zu jener in Gebäuden mit vor dem 1. Jänner  
 2006 erteilter Baubewilligung 
III. Doppelter Gebäudebegriff in der Richtlinie und in der Umsetzung durch  
 das EAVG 

1. „Gebäude als Ganzes“ 
2. „Gebäudeteile, die als eigene Nutzungsobjekte ausgestaltet sind“ 

IV. Nach unterschiedlicher Rechtsform der wohnzivilrechtlichen Nutzung  
 differenzierte Kostentragung 

1. Bestandrecht des ABGB 
2. Mietverhältnisse nach dem MRG 
3. Miet- oder sonstige (genossenschaftliche) Nutzungsverhältnisse nach 

dem WGG 
4. Wohnungseigentum nach dem WEG 2002 

V. Schlussgedanken 
1. Zweck der Vorlagepflicht des Energieausweises und Auswirkungen 

auf den Immobilienmarkt 
2. Rechtsvergleich mit der Bundesrepublik Deutschland 

I. Vorbemerkungen 

1. Kosten der Ausstellung des Energieausweises 

Die im Titel bewusst verkürzte Formulierung geht der Frage nach, wer im 
Miet- und Wohnrecht die Kosten der Ausstellung des Energieausweises zu 
tragen hat. Obwohl die Pflicht zur Ausstellung nach § 7 Abs. 1 EAVG239 für 

                          
239 Bundesgesetz über die Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises beim Ver-

kauf und bei der In-Bestand-Gabe von Gebäuden und Nutzungsobjekten (Energieaus-
weis-Vorlage-Gesetz – EAVG) BGBl I 2006/137; vgl. dazu ausführlich Popp in wobl 
2007, 2-8. 
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Gebäude(-teile) mit Baubewilligung nach dem 31. Dezember 2005 bereits am 
1. Jänner 2008 in Kraft getreten ist – für alle übrigen „Altbauten/Bauten oder 
Gebäudeteile [als eigene Nutzungsobjekte ausgestaltet] im Bestand“ ist dies 
der 1. Jänner 2009240 -, wartet man bislang vergeblich auf bundesrechtliche 
Bestimmungen über die Kostentragung,241 worauf in den letzten Monaten 
bereits einige Autoren242 hingewiesen haben. 

2. Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

Gemäß Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden243 soll-
ten die Mitgliedstaaten der EU die Richtlinie bis „spätestens“ 4. Jänner 2006 
durch „Rechts- und Verwaltungsvorschriften“ umgesetzt haben. Dieses ambi-
tionierte Ziel hat allerdings kein einziger Mitgliedstaat erreicht. Vielmehr 
haben alle von Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie Gebrauch gemacht, wonach die 
Mitgliedstaaten, „falls qualifiziertes und/oder zugelassenes Fachpersonal nicht 
oder nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht“, für die vollständige 
Anwendung des Art. 7 der Richtlinie244 „eine zusätzliche Frist von drei Jahren 
in Anspruch nehmen“ können. Dieser Erstreckungszeitraum wird daher am 4. 
Jänner 2009 ablaufen.  

Schon die allgemein in Anspruch genommene Zusatzfrist macht deutlich, 
wie schwierig sich die Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen des 
Energieausweises gestaltet. Dies trifft in besonderer Weise für die Republik 
Österreich als Bundesstaat zu.245 Nach einem Gutachten des Verfassungsdienstes 
im Bundeskanzleramt haben die Richtlinie z.T. der Bundesgesetzgeber, z.T. der 
jeweilige Landesgesetzgeber in Gesetzgebung und Vollziehung umzusetzen.246 

3. Innerstaatliche Zuständigkeiten 

Im Rahmen des „Zivilrechtswesens“ gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG hat 
der Bundesgesetzgeber zwar das EAVG247 erlassen, in diesem Gesetz aber 

                          
240 Siehe Kapitel II. 
241 Siehe Kapitel I.3. 
242 Vgl. etwa Kothbauer, (2007), Dirnbacher (2007), Holzapfel (2007), Lugger 

(2007b), Fischer in Die Presse Immobilien 5.1.2008, I1. 
243 Im Folgenden wird der Einfachheit halber der etwas sperrige Titel lediglich mit 

“Richtlinie“ zitiert. Zur Entstehungsgeschichte und zum Inhalt der Richtlinie vgl. im 
Überblick z.B. Hüttler (2003), Urlesberger (2002). 

244 Diese Bestimmung regelt den „Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz“, 
wird im Text an drei Stellen aber auch kürzer und verständlicher als „Energieausweis“ 
bezeichnet. – Zum verbum legale „Energieausweis“ vgl. Popp in wobl 2007, 2ff; Pittl 
(2007), 149; N.N. in ImmZ 2007, 422; Demuth (2007), 23ff; Reiber in Der österreichi-
sche Hausbesitz 1/2008, 2; und schon Funk/Kohlmaier/Kothbauer/Volk (2003), 53f.  

245 Vgl. dagegen die einfache Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland: § 16 
Abs. 2 Energieeinsparverordnung und dazu Kapitel V.2. 

246 Siehe Kapitel I.3. 
247 Siehe die Angaben in Fußnote 239. 
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Bestimmungen über die Kostentragung des ausgestellten Energieausweises 
bewusst vermieden.248  

Der weitere bundesgesetzliche Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z 
8 B-VG „Ingenieur- und Ziviltechnikerwesen“ ist bislang ausgespart geblie-
ben, so dass meines Erachtens derzeit nicht mit letzter Sicherheit gesagt wer-
den kann, wer überhaupt zur Ausstellung von Energieausweisen gesetzlich 
befugt ist.249 Schon wegen des unübersehbar großen Markts und des damit 
verbundenen starken Wettbewerbs darf diese Rechtsfrage mit ihren enormen 
wirtschaftlichen Auswirkungen keinesfalls unterschätzt werden. Zivilrechtlich 
ist jedenfalls auf die strenge Sachverständigenhaftung nach § 1299 ABGB für 
Schäden zu verweisen, die ein Aussteller wegen eines schuldhaft nicht sach- 
und fachgemäß verfassten, also mangelhaften Energieausweises zu vertreten 
hat. Schließlich ist hervorzuheben, dass die Bundesländer hier weder in Ge-
setzgebung noch in Vollziehung zuständig sind. 

Die (bau-)technischen Regelungen des Energieausweises obliegen nach 
Art. 15 Abs. 1 B-VG in Gesetzgebung und Vollziehung primär den Bundes-
ländern.250 Um das Zusammenspiel mit dem wohnzivilrechtlichen EAVG zu 
erleichtern und um wohlverstandenen Föderalismus nicht unnötig ausufern zu 
lassen, haben alle neun Bundesländer am 25. April 2007 die „Richtlinie 6 
Energieeinsparung und Wärmeschutz“ im Rahmen des OIB (Österreichisches 
Institut für Bautechnik) beschlossen. Dieses Regelwerk ist zwar kein öffent-
lich-rechtlich verbindlicher Vertrag gemäß Art. 15a B-VG („Staatsvertrag“) 
und schon gar nicht ein Gesetz als generelle Norm, schafft aber gemeinsame 
Anhaltspunkte für die akkordierte Ausgestaltung des einschlägigen Bauverwal-
tungsrechts. Die OIB-Richtlinie 6 wird also durch Bezugnahme in den bau-
technischen Vorschriften – ähnlich wie ÖNORMEN - vom Verordnungsgeber 
für verbindlich erklärt. Lediglich das Land Tirol251 und das Land Vorarlberg252 
haben die Terminvorgabe 1. Jänner 2008 nach § 7 Abs. 1 EAVG erfüllt.  

                          
248 Ebenso Popp in wobl 2007, 5; auch die Gesetzesmaterialien zum EAVG (RV 

1182 und JAB 1531 BlgNR 22. GP) werfen die Kostenfrage nicht auf. 
249 Die Befugnis besitzen zweifellos Ziviltechniker, Architekten, Baumeister, Gas- 

und Wasserleitungsinstallateure, Heizungs- und Lüftungstechniker sowie Kälte- und 
Klimatechniker; vgl. ebenso Vogler (2007), 8. Meines Erachtens sind jedoch nicht 
Immobilientreuhänder nach § 127 Z 15 i.V.m. §§ 225, 225a GewO 1994, also Immobi-
lienmakler, Immobilienverwalter sowie Bauträger, zur Ausstellung von Energieauswei-
sen befugt. 

250 Vgl. dazu etwa Holzer (2007), 5f. 
251 Vgl. das Gesetz vom 10. Oktober 2007, mit dem die Tiroler Bauordnung 2001 

geändert wird TirLGBl 2007/73: rechtswirksam z.T. seit 1.Jänner 2008, z.T. ab 1. 
Jänner 2009; einschlägig sind § 2 Abs. 24 und 25, § 16 Abs. 1 lit. f, § 18, § 23 Abs. 3, 
§ 26 Abs. 3 lit. e und Abs. 4 lit. c, § 35 Abs. 1 und § 60 Abs. 4. Die Ausführung der 
TBO 2001-Novelle hat die Verordnung der (Tiroler) Landesregierung vom 18. Dezem-
ber 2007 über die bautechnischen Erfordernisse für bauliche Anlagen sowie über Inhalt 
und Form des Energieausweises (Technische Bauvorschriften 2008) TirLGBl 2007/93 
besorgt: rechtswirksam seit 1. Jänner 2008; einschlägig sind § 34 und § 35 Abs. 1 lit. f 
(letzterer verweist in Anlage 6 auf die „OIB-Richtlinie 6, Energieeinsparung und Wär-
meschutz, Ausgabe April 2007, einschließlich des Leitfadens Energietechnisches Ver-
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4. Weitgehend rechtspolitische Erörterung der Kostentragung 

Da der Bundesgesetzgeber bisher der Frage ausgewichen ist, wer den 
Energieausweis bezahlen soll,253 besitzen die folgenden Überlegungen aus-
schließlich rechtspolitischen Charakter, sind also nicht de lege lata, sondern 
vielmehr de lege ferenda zu verstehen. 

Der in Modulform gedachte „Vorentwurf“ des BMJ über eine Novelle des 
§ 20 Abs. 1 Z 2 lit. f MRG (in der Hauptmietzinsabrechnung ausgewiesene 
„Kosten, die der Vermieter für die Erstellung eines Energieausweises nach § 2 
Z 3 EAVG aufgewendet hat“) sowie des § 20 Abs. 3a WEG 2002 („Soweit 
nichts anderes vereinbart oder beschlossen wird, hat der Verwalter dafür zu 
sorgen, dass ein höchstens zehn Jahre alter Energieausweis nach § 2 Z 3 
EAVG vorhanden ist, und jedem Wohnungseigentümer auf Anfrage eine Aus-
fertigung desselben zur Verfügung zu stellen“) ist – dem Vernehmen nach 
mangels politischer Einigung der Bundesregierung über § 20 Abs. 1 Z 2 lit. f 
MRG – in den letzten Monaten ebenso wenig weiterverfolgt worden, wie ein 
entsprechender „Vorentwurf“ des BMWA zum geänderten § 14d Abs. 1a 
WGG, welcher Bestimmung nach dem Zitat „gemäß § 31 Abs. 1 WEG 2002“ 
folgender Halbsatz eingefügt werden soll: „sowie die Kosten, die die Bauver-
einigung als Vermieter für die Erstellung eines Energieausweises nach § 2 Z 3 
EAVG aufgewendet hat“. 

II. Kostentragung im „Neubau“ oder bei „durchgreifender 
Erneuerung von Gebäuden“ im Gegensatz zu jener in Ge-

bäuden mit vor dem 1. Jänner 2006 erteilter Baubewilligung 
Das EAVG verwendet zwar den Begriff „Neubau“ als verbum legale 

nicht ausdrücklich; aus einem Umkehrschluss zu § 7 Abs. 2 leg cit ist aber 
abzuleiten, dass der Gesetzgeber zwischen Gebäuden, deren Baubewilligung 
vor dem 1. Jänner 2006 datiert, also sog. Alt- oder Bestandsbauten, und später 
baubewilligten Gebäuden (Neubauten) unterscheidet. Für letztere ist das 
EAVG bereits am 1. Jänner 2008 in Kraft getreten.  

Dass das Wohnbauförderungs- und/oder Wohnhaussanierungsrecht ein-
zelner Bundesländer254 zwar nicht die Vorlage eines Energieausweises i.S.d. 

                          
halten von Gebäuden, Ausgabe April 2007, mit Ausnahme der Punkte 3, 7.6 und 9 der 
OIB-Richtlinie 6“. 

252 Vgl. die Verordnung der (Vorarlberger) Landesregierung über die technischen 
Erfordernisse von Bauwerken (Bautechnikverordnung – BTV) VbgLGBl 2007/83: 
rechtswirksam z.T. seit 1. Jänner 2008, z.T. ab 1. Jänner 2009; einschlägig sind die 
§§ 40 – 42. Darüber hinaus ist die – nur Energieausweise betreffende – Verordnung der 
(Vorarlberger) Landesregierung über eine Änderung der Baueingabeverordnung 
VbgLGBl 2007/84 zu beachten: rechtswirksam seit 1. Jänner 2008. Für das Land Wien 
siehe M. Ludwig, „Wohnbau. Klimasünder Haus: Energieausweis ab dem Sommer 
[2008; zum Teil ab 1.1.2009]“ in Die Presse 22.1.2008, 15. 

253 Siehe Kapitel I.3 sowie die Fußnoten 242 und 248. 
254 Z.B. in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich. 
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der Richtlinie und des diese umsetzenden § 2 Z 3 EAVG, wohl aber vergleich-
barer Bestätigungen, z.B. als „Energiepässe“ bezeichnet, als Förderungsvo-
raussetzung verlangt, bleibt nicht ohne Folgen: Sollten nämlich solche Bestäti-
gungen nach Form und Inhalt die Erfordernisse eines Energieausweises i.S.d. 
EAVG sowie der landesrechtlichen Bauverwaltungsvorschriften erfüllen, 
kommt der Verkäufer oder Bestandgeber innerhalb der Zehnjahresfrist des § 3 
Abs. 1 oder 2 EAVG der Vorlagepflicht nach. Die Ausstellungskosten dieses 
Ausweises trägt entweder der Bauträger unter dem Titel der Bau-(neben-), 
Bauverwaltungs- oder Sanierungskosten255 oder der Vorlagepflichtige, auf den 
der Bauträger die Kosten vertraglich überwälzt hat. 

Demgegenüber wird das EAVG für Gebäude mit Baubewilligung vor dem 
1. Jänner 2006, also für Alt- oder Bestandsbauten, erst ab 1. Jänner 2009 rechts-
wirksam. Bundes- wie Landesgesetzgeber können daher während der 2008 noch 
verbleibenden Zeit einerseits bundesgesetzliche Bestimmungen über die Kosten-
tragung und über die Ausstellungsbefugnis, andererseits bauverwaltungsrechtli-
che Landesvorschriften für den Inhalt des Energieausweises schaffen.  

III. Doppelter Gebäudebegriff in der Richtlinie  
und in der Umsetzung durch das EAVG 

1. „Gebäude als Ganzes“ 

§ 2 Z 1 der Richtlinie sieht ebenso wie § 2 Z 1 EAVG einen zweifachen 
Gebäudebegriff vor: einmal den überkommenen, nämlich das Gebäude als 
„Ganzes“, d.h. eine „Konstruktion mit Dach und Wänden“ und andererseits 
„als eigene Nutzungseinheiten [Richtlinie] / Nutzungsobjekte [EAVG] konzi-
piert/ausgestaltet“. Darin liegt meines Erachtens aus wohnrechtlicher Sicht 
geradezu ein „Geburtsfehler“,256 der sich u.a. auch auf die Kostentragung des 
Energieausweises auswirkt. 

Mit dem Gebäude als „Ganzes“ kann unschwer das „Haus“ i.S.d. § 3 Abs. 1 
Satz 1 MRG, die „Baulichkeit“ gemäß § 13 und § 14 WGG oder die „Liegen-
schaft“ nach § 28 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 32 Abs. 1 Satz 1 WEG 2002 oder 
schließlich auch die „wirtschaftliche Einheit“ gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 WGG 
verstanden werden. Mit diesen Qualifikationen schafft man zugleich den leicht 
nachvollziehbaren Ansatzpunkt für die nach der miet- und wohnrechtlichen 
Rechtsform differenzierter Kostentragung des ausgestellten Energieausweises.257 

                          
255 Vgl. etwa § 1 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Entgeltrichtlinienverordnung 1994 zu § 13 

Abs. 3 WGG. 
256 Vielleicht jedoch ein für das Zustandekommen der Richtlinie unumgänglich 

gewesener Kompromiss. 
257 Siehe Kapitel IV. 
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2. „Gebäudeteile, die als eigene Nutzungsobjekte ausgestaltet sind“ 

Weit schwieriger stellt sich jedoch die zweite Gebäude-Alternative des „ei-
genen Nutzungsobjekts“ dar. Zunächst denkt man unwillkürlich an den verbrei-
teten, hier freilich umgedrehten Grundsatz: „Wer anschafft, zahlt“, so dass der 
Verkäufer oder Vermieter des betreffenden Nutzungsobjekts allein die Kosten 
des von ihm nach § 3 EAVG vorzulegenden Energieausweises zu tragen hat.  

Allerdings sollte es damit nicht getan sein, da viele Experten nachvoll-
ziehbar die Meinung vertreten, es sei wesentlich zweckmäßiger und in der 
Regel auch billiger, den Energieausweis bloß für das ganze Gebäude anstelle 
für alle einzelnen Nutzungsobjekte eines Gebäudes gesondert auszustellen. 
Dazu kommt das juristische Argument der wörtlichen Auslegung des Titels der 
Richtlinie, wonach diese schließlich von der Gesamtenergieeffizienz und eben 
nicht von einzelnen Energieeffizienzen handelt. Aus diesen beiden Gründen ist 
die Wortfolge „als eigene Nutzungsobjekte ausgestaltet“ (§ 2 Z 1 EAVG) 
meines Erachtens teleologisch zu reduzieren, also nach dem Gesetzeszweck 
der Bestimmung einzuschränken. Diesen vorgeschlagenen Lösungsweg hat das 
österreichische Mietrecht in der immer wieder differenzierten Anwendung des 
§ 17 Abs. 1 (Nutzfläche, Anteil an den Gesamtkosten) und des § 21 Abs. 1 
(Betriebskosten) MRG seit langem bereits vorgezeichnet: Es wird nämlich 
insoweit Rücksicht auf die Verursachung unverhältnismäßig hoher Betriebs-
kosten genommen, als man diesfalls vom Nutzflächenschlüssel abweicht oder 
für einzelne Mietgegenstände hiezu gleichsam selbständige wirtschaftliche 
Einheiten bildet,258 so als ob auch hier § 14 Abs. 2 Satz 1 WGG gelten würde. 
Was liegt dann näher, als diese einschränkende Auslegung auch in § 2 Z 1, 2. 
Fall, EAVG vorzunehmen? Im Wohnungseigentumsrecht hat der einzelne 
Wohnungseigentümer nach § 16 Abs. 3 WEG 2002 die Kosten des vorzule-
genden Energieausweises für sein „eigenes Nutzungs-/Wohnungseigentums-
objekt“ zu tragen. Im Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht ist bei Miet- und sons-
tigen Nutzungsverhältnissen diesbezüglich auf § 14 Abs. 2 Satz 1 (Bildung 
einer „wirtschaftlichen Einheit“ durch die Bauvereinigung) zu verweisen, da ja 
nach § 20 Abs. 1 Z 1 lit. a WGG u.a. § 17 MRG ausdrücklich nicht gilt. 

                          
258 Vgl. etwa OGH 29.10.2004 wobl 2005, 235/76 = MietSlg 56.308 = immolex 

2005/122 = Dirnbacher, W.: Entscheidungen Wohnrecht [EWr] I/17/S. 59 ff = Österr. 
Recht der Wirtschaft [RdW] 2005/185 (Werkstatt im Erdgeschoss als selbständige 
wirtschaftliche Einheit); 13.1.2004 wobl 2006, 42/6 = MietSlg 56.307/3 = immolex 
2004/90 = RdW 2004/364 (unverhältnismäßig hohe Betriebskosten in den gemieteten 
Schönbrunner Schlossgärten); LGZ Wien 16.2.2005 MietSlg 51.324 (unverhältnismä-
ßig hoher Wasserverbrauch); LGZ Wien 29.5.1979 MietSlg 31.290 (Mehrbedarf an 
Müllbehältern in Fabrik). – Aus der Literatur siehe z.B. Würth/Zingher/Kovanyi (2004), 
§ 17 MRG Rz 6; und Hausmann in Hausmann/Vonkilch (2007), § 17 MRG Rz 10 und 
12 sowie § 21 MRG Rz 8. 
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IV. Nach unterschiedlicher Rechtsform der wohnzivilrecht-
lichen Nutzung differenzierte Kostentragung 

Im Folgenden wird ausschließlich die Kostentragung des ausgestellten 
Energieausweises für ein Gebäude als „Ganzes“259 untersucht.  

Für die Verrechnung der Kosten des ausgestellten Energieausweises als 
auf den abrechnungsberechtigten Nutzer (Mieter oder Wohnungseigentümer) 
überwälzbare Betriebskosten in sämtlichen Wohnrechtsformen, also gleicher-
maßen nach ABGB, MRG, WEG 2002 und WGG, haben noch 2004 Call, G. 
und Hanel, N.260 plädiert. 

1. Bestandrecht des ABGB 

Im Bestandrecht des ABGB ist dessen § 1096 Abs. 1 Satz 1 einschlä-
gig.261 Danach hat der Bestandgeber (Vermieter oder Verpächter) u.a. „das 
Bestandstück auf eigene Kosten in brauchbarem Stande zu übergeben“. Diese 
Übergabe ist meines Erachtens mit der Vorlagepflicht des Vermieters oder 
Verpächters nach § 3 EAVG zu verknüpfen, so dass der Bestandgeber die 
Kosten des ausgestellten Energieausweises trägt, es sei denn, er hat die gemäß 
§ 1096 Abs. 1 Satz 1 ABGB nach herrschender Auffassung dispositive Pflicht 
vertraglich ganz oder teilweise auf den Bestandnehmer262 überwälzt.  

Im Fall des Verkaufs des Gebäudes zahlt zwar nach dem Verursacherprin-
zip zunächst ebenfalls der Verkäufer den Energieausweis, kann aber die Kosten 
im Rahmen der privatautonomen Kaufpreisgestaltung gleichermaßen z.T. oder 
zur Gänze nach den §§ 1054, 1056 ABGB auf den Käufer überwälzen. 

2. Mietverhältnisse nach dem MRG 

Im Vollanwendungsbereich des MRG spricht bei Neuvermietung oder  
-verpachtung des Gebäudes einiges für den vorgeschlagenen § 20 Abs. 1 Z 2 lit. f 
MRG263 also für die Verrechenbarkeit der Energieausweiskosten als Ausgaben 

                          
259 Siehe Kapitel III.1. 
260 Schaffung eines einheitlichen Gebäudebewirtschaftungsrechts. s. wobl 2004, 

69-87 (Seite 75: § 3 Z 8 unseres Gesetzesvorschlags für ein Gebäudebewirtschaftungs-
kosten- und -abrechnungsgesetz – GBAG). Um dieses rechtspolitische Reformpaket 
eines ausformulierten Gesetzesentwurfs samt Begründungen ist es freilich in letzter Zeit 
sehr still geworden. 

261 Dasselbe gilt für den Teilanwendungsbereich nach § 1 Abs. 4 und 5 MRG. – 
Dem Bestandrecht ähnliche Rechtsfiguren, wie etwa das Immobilienleasing, die 
Dienstbarkeit der Wohnung nach § 521 oder das Wohnrecht des überlebenden Ehegat-
ten als Vorausvermächtnis gemäß § 758 ABGB sind, was die Kostentragung des Ener-
gieausweises anbelangt, einer gesonderten Untersuchung vorbehalten. 

262 Auch auf die jüngste Rechtsentwicklung des Verhältnisses zwischen § 1096 
Abs. 1 ABGB und § 6 Abs. 1 und 3 sowie § 9 Abs. 1 KSchG, falls nämlich der Be-
standvertrag für den Bestandnehmer ein Verbrauchergeschäft darstellt, weil der Be-
standgeber diesen als Unternehmer i.S.d. § 1 KSchG geschlossen hat (Stichwort: „3 
Mietvertragsklausel-Entscheidungen des OGH“), kann ich hier nicht eingehen. 

263 Siehe oben Kapitel I.4.  



142 Gottfried Call 

des Vermieters im Rahmen der Hauptmietzinsabrechnung, da diese Lösung 
meines Erachtens ausgewogen erscheint. Schließlich erfüllt ja der Vermieter mit 
der Vorlagepflicht des § 3 EAVG eine Pflicht auch und vor allem im Interesse 
sämtlicher Mieter und nicht (bloß) in seinem eigenen. Als sehr bedenkenswerte 
Alternative zu diesem Gesetzesvorschlag betrachte ich jedoch eine Ergänzung 
des § 3 Abs. 2 Z 4 MRG (Neueinführungen oder Umgestaltungen kraft öffent-
lich-rechtlicher Verpflichtung) um die Erfüllung der Vorlagepflicht des Energie-
ausweises nach § 3 EAVG. Damit erreichte man nämlich zweierlei: die Verre-
chenbarkeit dieser Kosten als Ausgabe nach § 20 Abs. 1 Z 2 lit. a MRG (ohne 
diese Bestimmung ändern zu müssen!) und andererseits zugleich die Einbezie-
hung in den Erhaltungsbegriff nach § 28 Abs. 1 Z 1 WEG 2002 kraft des dort 
verwiesenen § 3 MRG. Der „Schönheitsfehler“ dieses Lösungsvorschlags mag 
zwar darin liegen, dass die Vorlagepflicht gemäß § 3 EAVG primär eine zivil-
rechtliche ist; man darf allerdings nicht übersehen, dass die Umsetzung der 
Richtlinie insgesamt eher öffentlich-rechtlichen Charakter besitzt, wenn man an 
die umfangreichen neuen Bauverwaltungsvorschriften denkt.  

Verkauft der Vermieter das MRG-Gebäude, gilt das zu IV. 1. im letzten 
Absatz Gesagte. 

3. Miet- oder sonstige (genossenschaftliche) Nutzungsverhältnisse 
nach dem WGG 

Auch für das genossenschaftliche Nutzungsverhältnis nach WGG empfiehlt 
sich dessen zur Diskussion gestellter neuer § 14d Abs. 1a,264 da der ausgestellte 
Energieausweis durch denkbare Energiesparmaßnahmen sowie zumindest durch 
Schaffung eines erhöhten Energiebewusstseins265 den gesamten Gebäudebetrieb 
erfasst und somit die Solidarität aller Nutzungsberechtigten fördert. 

4. Wohnungseigentum nach dem WEG 2002 

Im Wohnungseigentumsrecht sind die Kosten für den ausgestellten Ener-
gieausweis der ganzen Wohnungseigentumsanlage meines Erachtens gemein-
schaftliche Liegenschaftsaufwendungen nach § 32 Abs. 1 Satz 1.266 Die Aus-
stellung stellt andererseits eine Maßnahme der ordentlichen Verwaltung gemäß 
§ 28 Abs. 1 Satz 1267 WEG 2002 dar,268 da eben die Wohnungseigentums-

                          
264 Ebenso in Kapitel I.4. 
265 Siehe Kapitel V.1. 
266 In sog. gemischten Wohnungseigentumsanlagen, in denen verbüchertes Woh-

nungseigentum auf schlichte Miteigentumsanteile (diese Gemeinschafter vermieten qua 
Benützungsvereinbarung/gerichtlicher Benützungsregelung an Mieter oder sonstige 
Nutzungsberechtigte nach § 1 Abs. 1 MRG oder § 13 Abs. 1 WGG) stößt, ist § 32 Abs. 
1 Satz 2 WEG 2002 anzuwenden. 

267 Beachte daher auch § 30 Abs. 1 WEG 2002 (Individualrecht jedes Wohnungs-
eigentümers auf Ausstellung eines Energieausweises). 

268 Vgl. ebenso Vonkilch in wobl 2007, 10. Den vorgeschlagenen § 20 Abs. 3a 
WEG 2002 (siehe Text in Kapitel I.4) halte ich aus mehreren Gründen für wenig ge-
glückt, da diese Bestimmung mehr Fragen aufwirft, als sie zu beantworten vermag: Wie 
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liegenschaft als Ganzes betroffen ist. Den Novellierungsvorschlag des § 3 Abs. 
2 Z 4 MRG (anstelle des neuen § 20 Abs. 1 Z 2 lit. f), welche Bestimmung 
kraft des verwiesenen gesamten § 3 MRG auch § 28 Abs. 1 Z 1 WEG 2002 
erfasst, habe ich unter IV. 2. erörtert. 

In der Ausstellung des Energieausweises einen Verfügungsakt sämtlicher 
Wohnungseigentümer269 i.S.d. §§ 828, 829 ABGB zu erblicken, halte ich für 
unangebracht, da sich ein Verfügen ja ausschließlich auf die sachenrechtliche 
Disposition – hier über sämtliche Mindest-/Miteigentumsanteile – bezieht, 
wovon aber die Ausstellung eines Energieausweises für das Wohnungseigen-
tumsgebäude gewiss nicht handelt.270  

V. Schlussgedanken 

1. Zweck der Vorlagepflicht des Energieausweises  
und Auswirkungen auf den Immobilienmarkt 

Bekanntlich hat sich jedes Gesetz der Frage nach seinem Gesetzeszweck 
zu stellen, u.a. um die Grenzen der teleologischen Auslegung auszuloten. Wel-
chen Zweck erfüllt nun die Pflicht gemäß § 3 EAVG, bei Verkauf oder Inbe-
standgabe eines Gebäudes einen höchstens 10 Jahre alten Energieausweis 
vorzulegen? Unwillkürlich denkt man an die Schaffung eines erhöhten Ener-
giebewusstseins bei Eigentümern und Nutzern sowie eines Energiesparpotenti-
als271 durch die Vorlage des Energieausweises. Auch wenn der Energieaufwand 
für Wärme und Kälte – bekanntlich erfasst die Richtlinie auch die Klimatisie-
rung von Gebäuden – im österreichischen Miet- und Wohnungswesen etwa 40% 
(größter Einzelposten in der Volkswirtschaft!) beträgt, darf man sich von der 
Umsetzung der Richtlinie freilich keine „Wunder“272 erwarten Dazu kommt, 
dass der Energieausweis nach der empfohlenen OIB-Richtlinie 6273 – leider – 
keine Energiesparmaßnahmen für das konkrete Gebäude vorschlägt.  

                          
soll z.B. der Widerspruch per se zwischen einem Mehrheitsbeschluss und einer gleich-
zeitig vorgesehenen einstimmigen (schriftlichen?) Vereinbarung sämtlicher Wohnungs-
eigentümer über die Vorratshaltung eines Energieausweises durch den Wohnungseigen-
tumsverwalter aufgelöst werden? Auch Kothbauer (2007), 320, vermag darauf letztlich 
keine überzeugende Antwort zu geben. 

269 Nicht der Eigentümergemeinschaft, da diese (beschränkte) Rechtsfähigkeit 
nach § 18 Abs. 1 Satz 1 WEG 2002 lediglich in „Angelegenheiten der [gemeinschaftli-
chen] Verwaltung der Liegenschaft“ besitzt! 

270 Diesbezüglich unklar Kothbauer (2007), 320. 
271 Darauf verweisen bereits mehrere Erwägungen zur Richtlinie (=„Motiven-

bericht“); siehe z.B. (16), (20) und (21). 
272 Vgl. etwa die überzogene Hoffnungen meines Erachtens durchaus zu Recht 

dämpfende APA-Meldung. Wohlstand frisst Energiespar-Maßnahmen auf. In: Die 
Presse 1.12.2007, 33. 

273 Siehe Fußnote 251. 
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Und trotzdem: Der Energieausweis wird nach einer gewissen Anlaufzeit 
mit größter Wahrscheinlichkeit eine ähnliche Signalfunktion erfüllen, wie dies 
bereits seit einigen Jahren Angaben über den durchschnittlichen Spritver-
brauch und den Kohlendioxid-Ausstoß von Kraftfahrzeugen bewirken. Auto-
käufer sind dadurch verbrauchs- und damit umweltbewusster geworden! Eine 
ähnliche Entwicklung lässt die Vorlagepflicht des Energieausweises erhoffen. 
Darüber hinaus werden im Miet- und Wohnrecht mittelfristig wirtschaftliche 
Auswirkungen auf den Immobilienmarkt – dies betrifft ebenso Kauf wie Miete 
– nicht ausbleiben. Günstige oder weniger günstige Werte des Energieauswei-
ses eines Gebäudes, gleichsam seines „Typenscheins“ oder „Pickerls“, werden 
mit Sicherheit die Höhe erzielbarer Kaufpreise und Mietzinse beeinflussen.274 

2. Rechtsvergleich mit der Bundesrepublik Deutschland 

Abschließend werfen wir einen kurzen rechtsvergleichenden Blick über 
die Grenze, nämlich in die Bundesrepublik Deutschland. Unser nördlicher 
Nachbar hat die Richtlinie etwas früher, nämlich erstmals bereits zum 1. Okto-
ber 2007275 und vor allem durch den ziemlich schlanken § 16 Abs. 2 Energie-
einsparverordnung (ENEV)276 wesentlich einfacher umgesetzt. Der deutsche 
Energieausweis besitzt zwar eine deutlich geringere Aussagekraft, was sich 
aber in geringeren Ausstellungskosten auswirkt.277 Allerdings: Der österreichi-
sche Weg der Umsetzung der Richtlinie scheint sich meines Erachtens, alles in 
allem genommen, nach Überwindung keineswegs geringer rechtlicher und 
bautechnischer Schwierigkeiten als der bessere zu entwickeln, was wohl die 
nähere Zukunft dartun wird. 

 

                          
274 So etwa mit Recht auch Kallinger in APA-Aussendung 27. November 2007. 

Wohnungswirtschaft ist Partner von „klima:aktiv“, der Initiative für aktiven Umwelt-
schutz. OTS 0061, 1; und Lugger (2007b). 

275 Gestaffelt nach Baualter und für „Nichtwohngebäude“ wird die Bestimmung 
am 1. Juli 2008, am 1. Jänner sowie am 1. Juli 2009 weiter in Kraft treten. 

276 Vgl. dazu z.B. Hense (2007), 320-324; Elzer (2008), 4f; und zuletzt ausführlich 
Stangl (2008).  

277 In Österreich schätzt man derzeit hingegen noch ziemlich unterschiedlich „ei-
nige hundert Euro“, wobei „bis zu 100-prozentige Preisunterschiede“ bestehen; so z.B. 
Lenoble in Die Presse. Fokus 15.9.2007, F1: oder noch krasser APA: Energieausweis, 
Hausbesitzer kritisieren Kosten. In: Tiroler Tageszeitung. WOHN.RAUM 
19./20.1.2008, 4: Kosten von „bis zu 7200 €“.  
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Im vorliegenden Beitrag soll der Frage nachgegangen werden, ob bzw. 
inwieweit es in den letzten Jahren (insbesondere seit dem Beitritt Österreichs 
zur Europäischen Union im Jahr 1995) zu einer Annäherung zwischen der 
Revision und der allgemeinen Wirtschaftsprüfung gekommen ist.  

Diese Betrachtung wird einerseits für den Bereich der Qualitätsanforderungen 
und andererseits für den Bereich der Prüfungsinhalte und Zielsetzungen angestellt.  

I. Begriffsbestimmung  
Der Begriff Revision steht hier für die Prüfung gemeinnütziger Bauverei-

nigungen. Die Revision gemeinnütziger Bauvereinigungen basiert auf der 
Genossenschaftsrevision. Gemäß § 28 Abs. 1 Wohnungsgemeinnützigkeits-
gesetz (WGG) gilt für die Durchführung der Prüfung von gemeinnützigen 
Bauvereinigungen in der Rechtsform einer Genossenschaft das Genossen-
schaftsrevisionsgesetz 1997 (GenRevG 1997), und auch die Prüfung von Bau-
vereinigungen in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
oder einer Aktiengesellschaft hat diesen Vorschriften zu entsprechen. Durch 
eine Bestimmung in § 28 Abs. 4 WGG, wonach sich die Prüfung auch auf die 
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Einhaltung des § 1 Abs. 2 und der §§ 3 bis 27 WGG zu erstrecken hat, ist der 
Prüfungsumfang gegenüber der üblichen Genossenschaftsrevision, deren Um-
fang im GenRevG 1997 verankert ist, deutlich erweitert. Darüber hinaus sind 
gemäß § 28 Abs. 3 WGG die Jahresabschlüsse aller gemeinnützigen Bauverei-
nigungen prüfungspflichtig. Daher ist die Abschlussprüfung fixer Bestandteil 
der Revision gemeinnütziger Bauvereinigungen. Die Revision im Sinne des 
WGG umfasst immer auch die Abschlussprüfung. Jeder Revisor ist daher 
gleichzeitig auch Abschlussprüfer. 

Unter Wirtschaftprüfung versteht man die Prüfung der Finanzgebarung ei-
nes Unternehmens, insbesondere im Zuge der Jahresabschlussprüfung ohne 
Betrachtung der Wirtschaftlichkeit.278 Demgemäß sieht die Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder die vorrangigen Aufgaben des Wirtschaftsprüfers in der „Prü-
fung der ordnungsmäßigen Buchführung eines Unternehmens und die Prüfung 
eines den einschlägigen Vorschriften entsprechenden Jahresabschlusses“. 279 

 Allgemeine Wirtschaftsprüfung (im Folgenden kurz Wirtschaftsprüfung 
bzw. Abschlussprüfung) wird daher in diesem Beitrag als unternehmensrecht-
liche Abschlussprüfung gemäß § 268 Unternehmensgesetzbuch (UGB) verstan-
den. Demnach sind der Jahresabschluss und der Lagebericht von Unternehmen, 
die der Prüfungspflicht unterliegen, durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. 

II. Historischer Hintergrund  
und sich daraus ergebende Zielsetzung  

Genossenschaften sind von ihrer Grundidee Selbsthilfeorganisationen280 
und daher in erster Linie auf ihre Mitglieder ausgerichtet. Bereits im Jahre 
1869 wurden die ersten Baugenossenschaften gegründet.281 Eine gesetzliche 
Grundlage für das Genossenschaftswesen wurde mit dem Genossenschaftsge-
setz (GenG) im Jahr 1873 (RGBl 1873/70) geschaffen. Das zugehörige Revisi-
onsrecht wurde schließlich mit dem Gesetz vom 10. Juni 1903, betreffend die 
Revision der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und anderer Vereine 
(RGBl 1903/133), gesetzlich verankert. Die aktuelle Rechtsgrundlage der 
Revision stellt das GenRevG 1997 dar. 

Die aus dem Selbsthilfegedanken resultierende Hauptaufgabe der Genos-
senschaften ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglie-
der.282 Im Falle der Bauvereinigungen handelt es sich dabei in erster Linie um 
die Versorgung der Mitglieder mit Wohnraum zu angemessenen Preisen. Die 
Revision soll die Erreichung dieser Ziele durch eine umfassende Geba-
rungs(Geschäftsführungs-)prüfung unterstützen und ist unter diesem Gesichts-
punkt vorrangig im Interesse der Mitglieder bzw. bei Bauvereinigungen allge-

                          
278 Wikipedia. 
279 Homepage der Kammer der Wirtschaftstreuhänder. 
280 Brazda/Müller (1987), 93. 
281 Tomanek in Dellinger (2005), vor § 1 GenG, Rz 8. 
282 § 1 Abs. 1 GenG. 



 Annäherung Revision und allgemeine Wirtschaftsprüfung? 147 

mein im Interesse der Miet- und Kaufanwärter zu sehen und daher von ihrer 
Informationsfunktion vor allem nach innen gerichtet. Aufgrund ihres Steuer-
privilegs und der Heranziehung öffentlicher Mittel (Wohnbauförderung) für 
die Umsetzung ihres Auftrages unterliegen gemeinnützige Bauvereinigungen 
im Sinne des WGG aber auch der behördlichen Aufsicht. Die Prüfungsergeb-
nisse der Revision stehen der jeweils örtlich als Aufsichtsbehörde zuständigen 
Landesregierung als eine Art Sachverständigengutachten zur Verfügung.283 

Von der Revision sind die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und 
Zweckmäßigkeit der Einrichtungen, der Rechnungslegung und der Geschäfts-
führung, insbesondere auch die Erfüllung des Förderungsauftrages und die 
Wirtschaftlichkeit, sowie die Zweckmäßigkeit, Stand und Entwicklung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage umfasst.284 Dieser im GenRevG 1997 
verankerte, sich allgemein an die Genossenschaftsrevisoren richtende Prü-
fungsumfang, wird hinsichtlich der Prüfung von gemeinnützigen Bauvereini-
gungen durch das WGG und die hierzu erlassene Prüfungsrichtlinienverord-
nung (PRVO) konkretisiert und in Teilen erheblich erweitert. Als Beispiel 
hierfür sei angeführt, dass auch die Einhaltung sämtlicher Entgelts- und Ab-
rechnungsbestimmungen gemäß WGG der Prüfung unterliegt. 

Demgegenüber stellt die Wirtschaftsprüfung in ihrer heutigen Form im We-
sentlichen ein Produkt der Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren dar. Die 
Prüfung des Jahresabschlusses durch einen unabhängigen Prüfer war dem Ge-
sellschaftsrecht – im Gegensatz zum Genossenschaftsgesetz – ursprünglich 
fremd. Die Jahresabschlussprüfung wurde als Teil der Überwachungsfunktionen 
angesehen, die dem Aufsichtsrat obliegen. Erst aus der Weltwirtschaftskrise 
erkannte man, dass die Jahresabschlussprüfung, insbesondere größerer Gesell-
schaften, dem Aufsichtsrat nicht zugemutet werden kann. Daher wurde diese 
Prüfungsaufgabe ab 1931 sukzessive auf sachkundige Prüfer übertragen.285  

Interessenten am Testat des Wirtschaftsprüfers sind zwar auch im Inneren 
des geprüften Unternehmens (insb. Aufsichtsrat und im weiteren Sinn auch 
Eigentümer), sehr stark aber vor allem in dessen Umfeld (insb. Lieferanten, 
Kunden, Banken, Steuerbehörde) zu finden. 

Die Zielsetzung der Abschlussprüfung richtet sich auf die Feststellung der 
Richtigkeit (Erfassung der Geschäftsfälle, so wie sie sich zugetragen haben), 
Vollständigkeit (Erfassung sämtlicher Geschäftsfälle), Klarheit (richtiger Aus-
weis, übersichtliche Darstellung) und korrekte Bewertung (Wertansätze ent-
sprechen den unternehmensrechtlichen Vorschriften) in der Buchführung bzw. 
im Jahresabschluss der geprüften Unternehmen. 

Aus diesen unterschiedlichen Zielsetzungen ergeben sich Konsequenzen 
für das von der Revision einerseits und von der Wirtschaftsprüfung anderer-
seits abzugebende Prüfungsurteil. Während den Wirtschaftsprüfer beispiels-
weise Geschäfte, die auf unwirtschaftliche Weise für das geprüfte Unterneh-
men abgewickelt werden, nicht an einem positiven Prüfungsurteil (uneinges-

                          
283 § 29 WGG. 
284 § 1 Abs. 1 GenRevG. 
285 Scherpf (1967), Rz 589. 
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chränkter Bestätigungsvermerk) hindern, solange die Verbuchung und der 
Ausweis der Geschäftsfälle im Jahresabschluss richtig erfolgte, würde die 
Revision einen solchen Sachverhalt bei entsprechender Wesentlichkeit in ih-
rem Prüfungsurteil (Prüfungs- oder Gebarungsvermerk) durch eine Einschrän-
kung oder Versagung zu würdigen haben. 

III. Annäherung durch einheitliche Qualitätsanforderungen 

1. EU-Vorgaben zur Prüfung - 
Abschlussprüferrichtlinie 

Seit dem Beitritt Österreichs zur EU im Jahr 1995 ist für die rechtliche 
Entwicklung im Bereich Revision und Wirtschaftprüfung verstärkt das EU-
Recht maßgeblich. Bereits die Achte EU-Richtlinie (Abschlussprüferrichtlinie) 
vom 10. April 1984 befasste sich mit der Zulassung der mit der Pflichtprüfung 
der Rechnungslegungsunterlagen beauftragten Personen und war damit Anstoß 
für die mit dem GenRevRÄG 1997 umgesetzte Reform der rechtlichen Rah-
menbedingungen der genossenschaftlichen Revision. 

Infolge von Finanzskandalen in den USA und der EU in jüngerer Zeit, 
wurde von der EU-Komission ein Erfordernis zur Stärkung der Abschlussprü-
fung gesehen.286 Am 09.06.2006 veröffentlichte die EU im Amtsblatt (L 157) 
die Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17.05.2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidier-
ten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG (Vierte EG-
Richtlinie) und 83/349/EWG (Siebte EG-Richtlinie) des Rates und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 84/253/EWG (Achte EG-Richtlinie). Bereits im Hinblick 
auf Entwürfe zu dieser aktuellen Abschlussprüferrichtlinie wurde in Österreich 
ein Abschlussprüfungs-Qualitätssicherungsgesetz (A-QSG) verabschiedet. Der 
aktuelle Entwurf zu einem Unternehmensrechtsänderungsgesetz 2008 (URÄG 
2008) ist als Folge davon zu sehen. 

2. Genossenschaftsrevisionsrechtsänderungsgesetz 1997 
(GenRevRÄG 1997) 

Zielsetzung des GenRevRÄG 1997 (BGBl. I 127/1997) war eine umfassen-
de Bereinigung und Zusammenfassung des genossenschaftlichen Revisions-
rechts und dessen auch inhaltliche Anpassung an moderne Standards. Dabei 
sollte – neben der Einbeziehung der Genossenschaften in die erweiterten Rech-
nungslegungsbestimmungen des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften 
– insbesondere die Stärkung der Unabhängigkeit der Revision, die Steigerung 
der Effizienz der Revision und die Anpassung der Qualifikationsanforderungen 
an die Revisoren an die Ansprüche der 8. EU-RL erreicht werden.287 

                          
286 Begründung des Vorschlags für die Änderung der 8. EU-RL. 
287 ErläutRV 840 BlgNR 20. GP 14f. 
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Diese Qualifikationsanforderungen wurden im Zweiten Abschnitt des 
GenRevRÄG 1997 über die Zulassung als Revisor geregelt. Neben dem 
Nachweis der Hochschulreife wurde das Erfordernis der ausreichenden prakti-
schen Erfahrung und der fachlichen Befähigung, die durch eine Fachprüfung 
nachzuweisen ist, festgelegt. Die erforderliche, vor Ablegung der Prüfung zu 
sammelnde praktische Erfahrung ist mit einer zumindest dreijährigen Tätigkeit 
in einem Revisionsverband, bei einem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
oder in einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft nachzu-
weisen.288 Die im GenRevRÄG 1997 verankerte Fachprüfung umfasst zwei 
schriftliche sechsstündige Klausurarbeiten in den Bereichen Betriebswirtschaft 
und Recht sowie eine abschließende mündliche Prüfung.289 

Da sich die 8. EU-RL, wie oben dargestellt, an alle Abschlussprüfer rich-
tet, ist durch die in diesem Zusammenhang vorgenommenen Anpassungen der 
Qualifikationsanforderungen im Bereich der Ausbildungs-, Prüfungs- und 
Zulassungsvoraussetzungen bereits eine Annäherung der Revision an die Wirt-
schaftsprüfung vorgenommen worden. 

3. Abschlussprüfungs-Qualitätssicherungsgesetz 
(A-QSG) 

Ein weiterer wesentlicher Schritt zur Harmonisierung der qualitativen An-
forderungen an die prüfenden Berufe wurde mit dem A-QSG (BGBl. I 
84/2005) gesetzt. Die Einführung eines einheitlichen Qualitätssicherungssys-
tems wurde insbesondere aufgrund der Empfehlung der Kommission der Eu-
ropäischen Union vom 15. November 2000 (2001/256/EG) notwendig.290 

In der Kommissionsempfehlung wird hierzu folgendes ausgeführt: „Quali-
tätssicherung ist zur Gewährleistung einer guten Qualität von Abschlussprüfun-
gen grundlegend. Diese wiederum fördert die Glaubwürdigkeit der offen geleg-
ten Finanzinformationen und erhöht den Nutzen und Schutz für Aktionäre, 
Investoren, Gläubiger und andere Interessengruppen. Die Qualitätssicherung ist 
das wichtigste Instrument des Berufsstandes, um der Öffentlichkeit und den 
Aufsichtsbehörden zu zeigen, dass Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften 
ihre Tätigkeit auf der Grundlage allgemein anerkannter Prüfungsstandards und 
Berufsgrundsätze ausüben. Darüber hinaus ermöglicht die Qualitätssicherung 
dem Berufsstand die laufende Verbesserung der Prüfungsqualität.“291 

Das A-QSG bezieht alle Abschlussprüfer, Prüfungsgesellschaften, Revi-
sionsverbände und den Sparkassen-Prüfungsverband, soweit sie Abschlussprü-
fungen (= Pflichtprüfungen von Jahresabschlüssen nach österreichischem Recht) 
durchführen, in die Qualitätssicherung mit ein.292 Nach § 2 AQSG sind Ab-
schlussprüfer und Prüfungsgesellschaften (einschl. der Revisionsverbände und 
dem Sparkassen-Prüfungsverband) verpflichtet, Maßnahmen zu setzen, die 

                          
288 § 13 Abs. 1 GenRevG. 
289 § 16 GenRevG. 
290 ErläutRV 970 BlgNR 22. GP. 
291 Zit. in ErläutRV 970 BlgNR 22. GP.  
292 § 1 A-QSG. 
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eine hohe Qualität und eine laufende Verbesserung der Qualität der von ihnen 
durchzuführenden Prüfungen gewährleisten. Die in diesem Zusammenhang zu 
setzenden Qualitätssicherungsmaßnahmen betreffen insbesondere: 
− die Wahrung der Unabhängigkeit,  
− die Auswahl, den Einsatz und die Beaufsichtigung der Mitarbeiter, 
− die Aus- und Weiterbildung und 
− die qualitativ hochwertige Abwicklung von Abschlussprüfungen. 

Hinsichtlich dieser Qualitätssicherungsmaßnahmen unterliegen die Ab-
schlussprüfer und Prüfungsgesellschaften einer regelmäßigen externen Quali-
tätsprüfung. Das Intervall dieser externen Qualitätsprüfung liegt bei 3 bzw. 6 
Jahren, je nach Art der Unternehmen, bei denen Abschlussprüfungen durchge-
führt werden.293 Der Bericht des externen Qualitätsprüfers wird in einem be-
hördlichen Verfahren vom Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen 
ausgewertet und gegebenenfalls die erfolgreiche Teilnahme an der externen 
Qualitätsprüfung bescheinigt.294 Der Arbeitsausschuss für externe Qualitäts-
prüfungen ist aus sieben Mitgliedern aus den prüfenden Berufen zusammenge-
setzt.295 Als Oberbehörde ist eine aus sechs Mitgliedern (aus nicht prüfenden 
Berufen) bestehende Qualitätskontrollbehörde beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit eingerichtet. 

Die vor allem in den Medien immer wieder auftauchende Frage „Wer 
prüft die Prüfer?“296 ist damit für den Bereich der Pflichtprüfung von Jahresab-
schlüssen für alle Prüfer und Prüfungsgesellschaften (einschl. der Revisions-
verbände und dem Sparkassen-Prüfungsverband) einheitlich gelöst. 

Zum A-QSG liegt mittlerweile eine Verordnung des Bundesministers für 
Wirtschaft und Arbeit vom 4.7.2006 (BGBl II 2006/251) über eine Abschluss-
prüfungs-Qualitätssicherungsrichtlinie (A-QSRL) vor. Diese hat allerdings die 
an sie gestellten Erwartungen einer klareren Regelung der Qualitätsanforde-
rungen noch nicht erfüllt. Gemäß § 22 A-QSG, der die Verordnungsermächti-
gung enthält, sollte die Richtlinie unter anderem auch Regelungen zur Planung 
der Abschlussprüfungsarbeiten und zur Überwachung des Prüfungsablaufs 
umfassen. Diese Punkte blieben in der A-QSRL vorerst unberücksichtigt. 

4. Entwurf zu einem Unternehmensrechtsänderungsgesetz 2008 
(URÄG 2008) 

Mit dem im Entwurf vorliegenden Unternehmensrechtsänderungsgesetz 
2008 sollen jene Teile der Abschlussprüferrichtlinie konkretisiert werden, die 
das Unternehmens-, das Gesellschafts- und das Genossenschaftsrevisionsrecht 
betreffen. Zielsetzung der Abschlussprüferrichtlinie ist es, die Pflichten des 
Abschlussprüfers deutlicher zu fassen, die Anforderungen an seine Unabhän-
gigkeit und seine Berufsethik zu stärken und eine Verpflichtung zur externen 

                          
293 § 4 A-QSG. 
294 § 15 Abs. 1 A-QSG. 
295 § 19 A-QSG. 
296 Z.B. Wiener Zeitung vom 18.4.2006. 
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Qualitätssicherung sowie zur öffentlichen Aufsicht über den Beruf des Ab-
schlussprüfers einzuführen.297 Wurde die Verpflichtung zur externen Prüfung 
der Qualitätssicherung bereits mit dem oben näher erläuterten A-QSG gesetz-
lich verankert, so ist, ergänzend zu den bisherigen Bestimmungen im A-QSG 
bzw. Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (WTBG), im nunmehrigen Entwurf zum 
URÄG 2008 in § 271 Abs. 1 Z 3 eine schwerwiegende Sanktion dahingehend 
vorgesehen, dass ein Abschlussprüfer, der über keine Bescheinigung nach § 15 
A-QSG verfügt, von der Durchführung von Abschlussprüfungen nach dem 
UGB ausgeschlossen ist. De facto würde der Nichterhalt einer Bescheinigung 
nach dem A-QSG damit wohl das wirtschaftliche Ende als Abschlussprüfer 
bzw. als Prüfungsgesellschaft bedeuten. 

Darüber hinaus befasst sich der Entwurf zum URÄG 2008 mit der Stär-
kung der Unabhängigkeit und der Berufsethik der Abschlussprüfer. In den 
§§ 271 bis 271a, in denen die Ausschlussgründe für Abschlussprüfer geregelt 
sind, sieht der Entwurf zum URÄG 2008 im Zusammenhang mit der Wahrung 
der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers eine Erweiterung der Ausschluss-
gründe vor. Weiters sollen durch die geplante Neueinführung eines § 270a 
Sachverhalte der Gefährdung der Unabhängigkeit oder Unbefangenheit gere-
gelt werden, bei deren Vorliegen der Abschlussprüfer den Prüfungsvertrag 
nicht abschließen darf. 

Daneben soll durch die im URÄG 2008 vorgesehenen Änderungen des 
GenRevG eine weitere Anpassung dieser Gesetzesmaterie an die Abschluss-
prüferrichtlinie der EU gewährleistet werden. Wesentlich ist dabei insbesonde-
re eine vorgesehene Ergänzung des § 3 GenRevG durch einen Abs. 3, die klar-
stellt, „dass das System der mitgliedschaftlichen Prüfung als solches keinen 
Anlass bietet, an der Unabhängigkeit und Unbefangenheit der Revisoren zu 
zweifeln.“ Weiter heißt es hierzu in den Erläuterungen der entsprechenden 
Bestimmung im Begutachtungsentwurf: „Die Bestellung des Revisors durch 
den Revisionsverband kann im Vergleich zur Bestellung des Abschlussprüfers 
durch das zu prüfende Unternehmen selbst und das wirtschaftliche Interesse 
am Prüfungsmandat sogar positive Auswirkungen auf die Unabhängigkeit des 
Revisors haben. Der Revisor hat keinen Anlass in seinem Prüfungsverhalten 
auf eigene ökonomische Interessen an einer neuerlichen Auftragserteilung 
durch das geprüfte Unternehmen Rücksicht zu nehmen, weil es derartige Inte-
ressen systembedingt gar nicht gibt.“298 

IV. Annäherung bei Prüfungsinhalten und Zielsetzungen 

1. Internes Kontrollsystem 

Mit dem Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1997 (BGBl I 1997/114) wurde 
im Aktiengesetz und im GmbH-Gesetz die Verpflichtung des Vorstandes bzw. 

                          
297 Vorblatt der Erläuterungen zum Begutachtungsentwurf zum URÄG 2008. 
298 Erläut. zum Begutachtungsentwurf zum URÄG 2008 zu § 3 Abs. 3 GenRevG. 
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der Geschäftsführung zur Führung eines internen Kontrollsystems (IKS) ver-
ankert.299 Eine ähnliche Bestimmung ist nunmehr im Entwurf des URÄG 2008 
auch für das GenG vorgesehen. 

Als IKS sind dabei sämtliche aufeinander abgestimmten Methoden und 
Maßnahmen zu verstehen, die dazu dienen, das Vermögen zu sichern, die Ge-
nauigkeit und Zuverlässigkeit der Abrechnungsdaten zu gewährleisten und die 
Einhaltung der vorgeschriebenen Geschäftspolitik zu unterstützen.300 Es han-
delt sich dabei also letztlich um ein System, das gewährleisten soll, dass die 
tatsächliche Abwicklung der Geschäftstätigkeit (Geschäftsgebarung) mit den 
Grundsätzen und der Strategie des Unternehmens in Einklang steht. 

Dieses Kontrollsystem ist, insbesondere soweit es sich auf „Regelungen, 
welche die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung 
betreffen (rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem)“301 bezieht, 
nunmehr auch Gegenstand der Abschlussprüfung. Dies ist ausdrücklich im 
aktuellen Fachgutachten über die Durchführung von Abschlussprüfungen 
verankert (KFS/PG 1 vom 10.1.2007).  

Man kann darin einen ersten wesentlichen Schritt von der „formalen“ Prü-
fung des Jahresabschlusses zu einem auch die Geschäftsgebarung stärker be-
rücksichtigenden Prüfungsansatz in der Wirtschaftsprüfung erkennen.  

2. „Fraud and Error“ 

Ein weiteres aktuelles Thema in der Abschlussprüfung ist die Befassung 
mit „Fraud and Error“, wobei „Fraud“ für beabsichtigte Fehler oder Verstöße 
und „Error“ für unbeabsichtigte Fehler steht. In diesem Zusammenhang kommt 
der in § 273 Abs. 2 UGB (für die Genossenschaftsrevision nahezu gleichlautend 
in § 4 Abs. 3 GenReVG 1997) verankerten „Redepflicht des Abschlussprüfers“ 
wesentliche Bedeutung zu. Demnach hat der Abschlussprüfer, wenn er bei 
Wahrnehmung seiner Aufgaben Tatsachen feststellt, die den Bestand des Unter-
nehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können 
oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter gegen Gesetz, 
Gesellschaftsvertrag oder Satzung erkennen lassen, unverzüglich zu berichten. 
Die Redepflicht besteht gegenüber dem Aufsichtsorgan. 

KFS/PG 1 hält hierzu unmissverständlich fest: „Werden vom Abschluss-
prüfer beabsichtigte Fehler im Rechnungsabschluss festgestellt, liegt in der Regel 
eine Voraussetzung für die Ausübung der Redepflicht vor.“302 In gleicher Weise 
ist vorzugehen, wenn im Zuge der Prüfung Malversationen festgestellt werden, 
insbesondere dann, wenn darin gesetzliche Vertreter verwickelt sind. 

Auch in diesem Fall wird deutlich, dass die Tendenz der Wirtschaftsprü-
fung in Richtung Befassung mit der Geschäftsgebarung der Unternehmen und 
damit in jene Bereiche, die seit jeher angestammtes Feld der Revision waren 
und sind, geht. 

                          
299 § 82 AktG bzw. § 22 Abs. 1 GmbHG. 
300 ErläutRV zum IRÄG 1997 (63). 
301 KFS/PG 1, 44. 
302 KFS/PG 1, 30. 
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V. Zusammenfassung und Ausblick  
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es insbesondere ausge-

hend von Initiativen der Europäischen Union durch die Schaffung eines ein-
heitlichen Qualitätssicherungssystems zu einer Angleichung im Bereich der 
Qualitätsanforderungen zwischen der Revision – soweit sie auch als Ab-
schlussprüfung tätig ist, was im Bereich der Revision gemeinnütziger Bauver-
einigungen immer der Fall ist – und der Wirtschaftsprüfung gekommen ist. 
Von den Qualitätsanforderungen sind dabei insbesondere die Fragen der Aus- 
und Fortbildung, der Sicherung der Unabhängigkeit und Unbefangenheit und 
die Prüfungsorganisation und -abwicklung umfasst. 

Andererseits zeigt sich, dass in der Wirtschaftsprüfung, ausgehend von in-
ternationalen Entwicklungen (insbesondere die „International Standards of 
Auditing“, kurz ISAs), zunehmend die Wichtigkeit erkannt wird, bei der Ab-
schlussprüfung über den traditionellen, vor allem formal ausgerichteten Prü-
fungsansatz hinauszugehen und sich über die im KFS/PG 1 verpflichtend vor-
gesehene IKS-Prüfung und Ausrichtung auf „Fraud and Error“ auch dem 
Thema Gebarungsprüfung anzunähern, auch wenn im KFS/PG 1 betont wird, 
dass die Prüfung der Gebarung nicht dessen Gegenstand ist.303 Aus Sicht der 
Revision kann diese Richtungsänderung der Abschlussprüfung durchaus als 
Anerkennung des eigenen traditionellen Weges gesehen werden. 

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung ist einerseits zu erwähnen, dass 
sich die Berufsvertretung der Wirtschaftstreuhänder derzeit in einer eigenen 
Arbeitsgruppe dem Thema Gebarungsprüfung widmet. Andererseits ist in der 
weiter oben erwähnten Abschlussprüferrichtlinie vorgesehen, dass in den EU-
Mitgliedstaaten für Pflichtprüfungen die von der EU übernommenen internati-
onalen Prüfungsgrundsätze (ISAs) verpflichtend angewendet werden müssen. 
Diese verpflichtende Übernahme internationaler Prüfungsstandards, nach de-
ren Annahme durch die EU im sogenannten „Endorsement-Verfahren“, ist in 
§ 269b des Entwurfes zum URÄG 2008 bereits vorgesehen. Hieraus werden 
sich zusätzliche Qualitätsanforderungen an alle Abschlussprüfer und damit 
auch an die Revision ergeben. 

 
 

                          
303 KFS/PG 1, 4. 
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I. Einleitung und Ausgangslage 
Dem Jubilar zu Ehren wird im Folgenden versucht, die Ursprünge jenes 

Rechtsgebietes zu erforschen, dem er einen Großteil seiner Arbeit mit vorbild-
lichem persönlichem Einsatz gewidmet hat, nämlich dem Volkswohnungswe-
sen i.S. des Art. 11 Abs. 1 Z 3 der österreichischen Bundesverfassung, wobei 
der Begriff des Volkswohnungswesens an Hand der Judikatur des Verfas-
sungsgerichtshofes als Vorsorge für die Bereitstellung von Klein- und Mittel-
wohnungen304 insbesondere auch für künftigen Wohnraum305 verstanden wird. 

Nach weitverbreiteter Auffassung306 sind die Anfänge des Kompetenztat-
bestandes Volkswohnungswesen im Genossenschafts- und Steuerrecht sowie 
im etwas später entwickelten Wohnbauförderungsrecht zu suchen. Die genos-
senschaftsrechtlichen Anfänge im 19. Jahrhundert rechnet man dem im Jahre 
1852 erlassenen kaiserlichen Patent zu, wodurch eine neue gesetzliche Be-
stimmung über Vereine (Vereinsgesetz) angeordnet wurde.307 

1867 wurde dann das Reichsgesetz über das Vereinsrecht erlassen, sowie 
1873 das Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Damit wur-

                          
304 VfSlg. 3378. 
305 VfSlg. 3708. 
306 Vgl. Funk (1988), 1ff. 
307 RGBl 1852/253. 
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den die rechtliche Grundlagen für private Initiativen geschaffen, sodass die 
ältesten Baugenossenschaften Ende der 1860er Jahre entstanden sind, die je-
doch mangels steuerrechtlicher und sonstiger geeigneter Rahmenbedingungen, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise in den 1870er Jah-
ren, nicht lange überlebten. 

Während die organisatorischen Vorschriften zu diesem Zeitpunkt bereits 
ziemlich ausgeprägt waren, wurden die steuer- und förderungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen erst durch das im Jahre 1892 verabschiedete Gesetz be-
treffend die Begünstigung für Neubauten mit Arbeiterwohnungen308 auf eine 
breitere Basis gestellt. Dieses Gesetz wird allgemein – zusammen mit Verbes-
serungen in dessen Novellierung von 1902 – als Ursprung des Volkswoh-
nungswesen im Allgemeinen und des gemeinnützigen Wohnbaues im Beson-
deren gesehen.309 

1907 wurden die ersten Gemeinnützigen errichtet, die teilweise noch heu-
te existieren. 1908 wurden aus Mitteln des „Kaiser Franz Josef Jubiläums-
fonds“ zahlreiche Objekte gefördert. In diesem Jahr wurde auch der „Kaiser 
Franz Josef I Jubiläumsfonds für Volkswohnungen und Werkstätten“ in Wien 
gegründet, wobei dessen finanzielle Grundlage aus den Mitteln des „Kaiser 
Franz Josef Jubiläumsfonds“ und andererseits einem Grundstück als Schen-
kung der Gemeinde Wien310 bestand.  

Dieser Fonds existiert in seiner realen Ausprägung heute noch als soge-
nannter Mollardhof im 6. Wiener Gemeindebezirk mit ca. 60 Unternehmen 
und in etwa ebenso vielen Mietern, wobei das „Wohnen und Arbeiten“ unter 
einem Dach zu leistbaren Preisen durch staatliche Unterstützung laut Minister-
ratsvortrag vom 2.7.1908 des k.k. Reichsministers für öffentliche Arbeiten, Dr. 
Gessmann,311 einerseits als Wohnbauförderungsidee, andererseits aber auch als 
wichtiger Beitrag zur Gewerbeförderung verstanden wurde. Mit dem diesbe-
züglichen Ministerratsbeschluss wurde auch das Statut für das Kuratorium 
dieses Fonds festgelegt, wobei bestimmend für die ebenfalls übernommene 
Staatshaftung in der Gründungsphase die Idee war, dass eine vorbildliche 
Werkstättenanlage in verkehrsgünstiger Lage mit gleichzeitiger Wohnmög-
lichkeit der Arbeiter das Verkehrsaufkommen minimieren werde. 

In der Begründung des damit korrespondierenden Wiener Gemeinderats-
beschlusses wurde ebenfalls betont, dass durch diese Maßnahmen einerseits 
verkehrsberuhigende Effekte, andererseits aber auch die Ankurbelung der 
                          

308 Gesetz vom 9. Februar 1892, betreffend Begünstigungen für Neubauten mit 
Arbeiterwohnungen, RGBl 1892/37. 

309 Vgl. Sommer (2001). 
310 Gemeinderatsbeschluss vom 28.1.1908. 
311 Wesentliche Vorarbeiten für eine gesetzliche Regelung der Wohnungsfürsorge 

wurden vom Dr. Albert Gessmann, einem Weggefährten von Karl Lueger, getätigt, der 
ab 1908 das Amt eines k.k. Ministers für öffentliche Arbeiten innehatte. Gessmann 
selbst war es, der die Schaffung eines Ministeriums für öffentliche Arbeiten vorantrieb, 
wenn auch sein ursprüngliches Ziel die Schaffung eines Sozialministeriums gewesen 
ist. Letztlich hat er jedoch seinen sozialpolitischen Auftrag auch in der realisierten 
Ministeriumsversion nicht aus den Augen verloren. Vgl. Bundesministerium für Handel 
(Hg.) (1961), 335f, 469f.  
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Wirtschaft im innerstädtischen Bereich angestrebt werde, zumal durch den 
Abbruch von bestehenden Objekten, in denen in der Regel Werkstätten in den 
Hinterhöfen untergebracht waren, und durch deren Ersatz durch neue Wohn- 
und Bürogebäude zahlreiche Arbeitsplätze und leistbare Werkstätten für die 
Wiener Gewerbetreibenden geschaffen werden könnten. 

Bei den Untersuchungen zum Gesetz von 1892 betreffend die Begünstigung 
für Neubauten mit Arbeiterwohnungen,312 insbesondere den diesbezüglichen 
parlamentarischen Materialien,313 stellte sich aber heraus, dass dieses Instrument 
des Volkswohnungswesens – nämlich mittels Steuerbefreiungen den Wohnbau 
anzukurbeln – eine weit längere Tradition beinhaltet als bisher vermutet.  

Es wurde daher den parlamentarischen Materialien des Reichstages zum 
Thema Wohnen und Steuerbefreiung im Detail nachgegangen. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen und die umfangreichen Materialien sollen hier kurz 
zusammengefasst dargestellt werden.314 

II. Die Wohnungsverhältnisse im 19. Jahrhundert 
Zum Vorverständnis seien die schwierigen bis katastrophalen Wohnver-

hältnisse großer Teile der Bevölkerung in dieser Zeit, insbesondere in den 
größeren Städten, in Erinnerung gerufen werden, wobei vor allem die hygieni-
sche und feuerpolizeiliche Situation prekär war. Dies wurde verschärft durch 
die Zuwanderung von Bevölkerungsteilen vom Land in die Stadt als Folge der 
Industrialisierung. Die plötzlich einsetzende Mobilität der Bevölkerung hatte 
soziale Änderungen in der Bevölkerungsstruktur sowie ein rasantes Wachstum 
der Städte zur Folge, ohne dass ein entsprechendes Angebot an Wohnungen, 
insbesondere zu leistbaren Preisen, den Nachfragern zur Verfügung stand. 

Der anfänglich fast ausschließlich private Wohnbau musste mit sehr hohen 
Zinssätzen finanziert werden. Dies hatte sehr hohe Mietzinse zur Folge und brachte 
Phänomene wie eine unüberschaubare Zahl an Untermietern und „Bettgehern“ mit 
sich. Dies machte es notwendig, dass in einigen Kronländern schon 1853 durch 
Verordnung die Aufkündigung und Räumung vermieteter Wohnungen und anderer 
Bestandteile von Gebäuden rechtlich normiert wurde.315  

Zur Linderung des damit einhergehenden Wohnungselends wurden aus 
christlich bzw. humanitär gesinnten Kreisen „Armenwohnungen“ zur Verfü-
gung gestellt. Erweitert wurde das Angebot in diesem Sektor gegen Ende des 
19. Jahrhunderts durch die Schaffung von Quartieren für Arbeiter, die staatli-
cherseits bzw. seitens der Industrie bereitgestellt wurden. 

                          
312 Siehe Anmerkung 308. 
313 Siehe Bericht des Steuerausschusses vom 7. Juli 1891, 224 der Beilagen zu den 

stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses, XI. Session 1891, 1ff. 
314 Die Gesetze selbst und die dazugehörenden stenographischen Protokolle aus 

dem Reichstag betreffend die diesen Gesetzen vorangehenden Parlamentsdebatten und 
Ausschussberichte werden ebenso wie die relevanten Verordnungen in einer eigenen 
Ausgabe dem interessierten Publikum demnächst zugänglich gemacht werden. 

315 RGBl 1853/193. 
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Dem Thema Wohnbau wurde auch von „allerhöchster Stelle“ besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt, wobei diese im eingangs erwähnten „Kaiser Franz 
Josef Jubiläumsfonds“ gipfelte, womit nicht nur Arbeiterwohnungen, sondern 
auch Männerasyle316 u.ä. massiv unterstützt wurden.  

Die unteren Einkommensschichten konnten nur wenig von ihren ohnedies 
bescheidenen Einkünften für Wohnzwecke aufbringen. Auf der anderen Seite 
standen die relativ hohen Mietkosten einer großen Nachfrage gegenüber, wo-
bei die Kostensituation noch durch eine extrem hohe Grundstücks- und Haus-
steuer317 verschärft wurde, die aber im 19. Jahrhundert eine wichtige Einnah-
mequelle der öffentlichen Hand sowohl auf Reichsebene, wie auch auf Landes- 
und Gemeindeebene darstellte. 

 Es war daher kaum überraschend, dass sich das erwähnte Gesetz von 
1892 mit Steuerbefreiungen von sogenannten Arbeiterwohnstätten beschäftig-
te, um die Wohnungskosten zu senken. Diese steuerlichen Begünstigungen 
zum Zwecke der Errichtung von Wohnungen sind aber für das gesamte 19. 
Jahrhundert nachweisbar. 

III. Die Rechtsentwicklung bis 1900 

1. Ursprünge von Steuerbefreiungen bereits 1774 nachweisbar 

Die Bemühungen, angebotsseitig durch entsprechende Steuererleichte-
rungen für breite Schichten der Bevölkerung leistbare Wohnungen bzw. durch 
diese indirekte Wohnbauförderung Anreize zur Errichtung von Wohnungen zu 
schaffen, gehen bis in die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück:  

Die erste gesetzliche Regelung einer Steuerbefreiung findet sich im „aller-
höchsten Patente“ vom 6. August 1774, worin eine Befreiung von der die Ge-
bäude betreffenden Grundsteuer für 10 Jahre zugestanden wurde.  

Mit allerhöchstem kaiserlichen Patente vom 6. Dezember 1782318 wurde 
dann für die Festungen Theresienstadt und Josefstadt319 ebenfalls eine Steuer-
befreiung zum Zwecke des Wohnbaus gewährt: Nach dessen § 10, einer der 
ersten Förderungsbestimmungen im Wohnrecht, ist jenen, die mit „Aerarial 
Vorschüssen“ bauen, „die Befreiung von der Steuer, der Gewerbesteuer und 
anderen Abgaben auf 15 Jahre; diejenigen, die auf ihre Kosten den Bau unter-
nommen haben, die gleiche Befreiung auf 30 Jahre zugestanden“. 

                          
316 Z.B. ehemaliges Männerasyl in der Meldemannstraße. 
317 Rechtsgrundlagen: Kaiserliches Patent vom 23.2.1820 und Gesetz vom 9. Feb-

ruar 1882, RGBl 17/1882. 
318 Siehe Kropatschek (Hg.) (1785-1790), 1. Bd., 225. 
319 Es handelt sich dabei um die nach Josefs II. benannte Festung Josevov in der 

böhmischen Bezirkshauptmannschaft Königinhof an der Mündung der Metau in die Elbe, 
die 1781-1787 erbaut wurde. Theresienstadt wurde nach der Mutter von Josef II., Kaiserin 
Maria Theresia, benannt und liegt im Nordwesten der Tschechischen Republik. 



 Wie alles begann: Wurzeln der modernen gemeinnützigen Wohnungspolitik 159 

Hier wird also unterschieden, ob mit einem Darlehen des Staates – in diesem 
Fall wurde eine 15-jährige Befreiung gegeben – oder mit Eigenmitteln gebaut 
wurde, wofür gar eine 30-jährige Befreiung zugestanden wurde.  

2. Im Vormärz Ausweitung der Steuerbefreiung  
auf zahlreiche Städte der Monarchie 

Mit „allerhöchster Entschließung” vom 10. Februar 1835320 wurden für 
zahlreiche Kronländer der Monarchie zeitliche Steuerbefreiungen vom soge-
nannten Gebäudezins und der Gebäudeklassensteuer in den Provinzialhauptstäd-
ten bewilligt, wobei 10 steuerfreie Jahre vorgesehen waren für Gebäude, die neu 
errichtet wurden, und 8 steuerfreie Jahre für Zubauten oder Neuerrichtungen 
nach Abbruch von Objekten. Letztere Befreiung wurde auch für die übrigen 
Städte vorgesehen. Auf dem „flachen Lande“ fand keine Steuerbefreiung statt. 

Festzuhalten ist, dass mit diesen reichsrechtlichen Steuerbefreiungen kein 
Anspruch auf die Befreiung von anderen öffentlichen oder Gemeindelasten 
verbunden war. 

Mit den „allerhöchsten Entschließungen” vom 14. Mai 1836, 29. Oktober 
1836 und 13. Mai 1837 sowie 30. August 1837 und 18. Jänner 1840 wurden 
weitere Orte wie Urfahr bei Linz, Karlsbad, Depliz, Franzensbrunn, Marien-
bad, Bad Schönau, Gutenbrunn und schließlich ganz Dalmatien in die Liste der 
Gebiete einbezogen, in denen eine zeitliche Befreiung von der Gebäudesteuer 
vorgesehen war. 

Jene von Dalmatien ist deswegen von Interesse, weil eine Steuerbefreiung 
auch für Bauernhäuser vorgesehen wurde, wenn ein bisher aus Holz oder 
Mauerwerk erbautes, mit Stroh oder Rohr gedecktes Bauernhaus, welches 
gemeinschaftlich auch zum Stalle diente, gänzlich niedergerissen und aus 
Mauerwerk wiedererbaut, mit Schieferschindeln oder Ziegeln gedeckt und 
dabei ein abgesondertes Lokal für die Stallung errichtet wurde. 

Neben der Befreiung von der Steuer zur gezielten Verbesserung der Ob-
jekte, insbesondere aus dem Titel der Hygiene und Feuersicherheit, wurden 12 
steuerfreie Jahre gewährt, wenn ein Gebäude, welches durch Feuersbrunst oder 
in anderer Weise während der Kriegsereignisse oder eines feindlichen Einfal-
les oder auf andere gewaltsame Weise vernichtet worden war, entsprechend 
wieder hergestellt wurde. 1840 finden wir daher in Dalmatien die ersten Rege-
lungen hinsichtlich einer Wohnbauförderung zur Beseitigung von Kriegs- bzw. 
Katastrophenschäden.321 

Vielen dieser Steuerbegünstigungsvorschriften ist gemeinsam, dass in 
ihnen ein Passus enthalten ist, wonach die Fortsetzung bereits angefangener 
und unterbrochener Bauten keine Befreiung nach sich zieht, weil die „Vollen-
dung eines Baues ohnedies im Interesse des Bauführers liegen muss, indes 
sohin keiner aufmunternden Begünstigung bedarf“. Aus diesen Formulierun-

                          
320 Hofkanzleidekret vom 24. Februar 1835 Zl 562. 
321 Siehe stenographisches Protokoll zum Haus der Abgeordneten zur 81. Sitzung 

der 3. Session am 21. Juni 1865, 2396. 
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gen ist erkennbar, dass die steuerlichen Begünstigungen offensichtlich als 
Anreiz zur Errichtung und Verbesserungen von Objekten gesehen wurde.  

3. Revolutionsjahre brachten Verlängerung  
der Steuerbefreiungsfristen 

Mit Erlass des Finanzministeriums vom 1. Juni 1849322 wurde eine Steu-
erfreiheit für Wien im innerstädtischen Bereich gewährt, wobei erstmals ein 
Zeitraum von 20 Jahren vorgesehen wurde.  

Ferner wurde diese Steuerbefreiung davon abhängig gemacht, dass die Bau-
führung innerhalb eines Jahres bis zur Höhe des Erdgeschosses realisiert wurde. 

Mit „allerhöchster Entschließung” vom 16. Juli 1854323 wurde mit aller-
höchster Entschließung vom 16. Juli 1854 eine 15-jährige Steuerbefreiung für 
Neubauten und eine 12-jährige Steuerbefreiung für Um- und Zubauten ge-
währt, wobei hier erstmalig auch diese Befreiung für Landes- und Gemeinde-
abgaben bewilligt wurde. 

Mit „allerhöchster Entschließung” vom 14. Mai 1859324 wurde eine Steu-
erbefreiung für Neubauten vorgesehen, und zwar auf 30 Jahre, für Objekte auf 
den sogenannten Wiener Stadterweiterungsgründen, wobei diese innerhalb von 
5 Jahren planmäßig vollendet und benutzbar gemacht werden müssen, bzw. 
auf 25 Jahre, wenn diese Vollendung innerhalb von 10 Jahren erfolgte. Für 
Um- und Zubauten, welche innerhalb von 5 Jahren ab Kundmachung dieser 
Verordnung begonnen wurden, war eine 15-jährige Steuerbefreiung vorgese-
hen, wenn diese innerhalb von 5 Jahren vollendet würden. Diese reduzierte 
sich auf 12 Jahre, wenn sie innerhalb von 10 Jahren realisiert wurden. 

Man kann hier bereits Versuche einer differenzierten Regelung je nach 
Regelungsziel erkennen, wobei einerseits auf unterschiedliche Fertigstellungs-
zeiten, andererseits auf die Lage des Objektes (z.B. Wiener Stadterweiterungs-
gründe) Bezug genommen wurde. 

4. Wohnbaudiskussion im Reichsrat erstmals 1862 

Den parlamentarischen Materialien zur Sitzung des Reichsrates vom 3. 
Juli 1862325 ist zu entnehmen, dass die Steuerbefreiungen von ca. 8 Jahren 
nicht geeignet erschienen, um die Wohnungsnot zu lindern, wobei von zahlrei-
chen Petitionen die Rede war, die sich um eine Ausweitung der Steuerfreiheit 
bemühten. Als Begründung für die Steuerfreiheit wurde angeführt, dass die 
Erweiterung der Steuerfreiheit deswegen dem Staatseinkommen nicht abträg-
lich sein werde, weil damit Steuerobjekte geschaffen würden, welche sonst 
nicht realisiert worden wären.  

Argumente gegen die Behauptung allfälliger volkswirtschaftlicher Nach-
teile waren, dass nämlich der Industrie, dem Handel und der Bodenproduktion 

                          
322 Reichsgesetzblatt Nr. 265 aus 1849. 
323 Landesregierungsblatt für das Herzogtum Österreich unter der Enns Nr. 20 aus 1854. 
324 Landesregierungsblatt für das Herzogtum Österreich unter der Enns, Nr. 5 aus 1859. 
325 Siehe stenographisches Protokoll zum Haus der Abgeordneten vom 3.7.1862, 3419ff. 
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Kapital entzogen würde und künstlich dem Baugewerbe zugewendet werde, 
und ferner, dass „es eben ein volkswirtschaftlicher Vorteil sei, wenn in Woh-
nungen gesunde und kräftige Arbeiter heranwachsen und es eine bedeutende 
Kapitaleinbuße gerade für die Industrie sei, wenn die Arbeiter in ungesunden 
Räumlichkeiten zusammengedrängt sind und die Arbeiterbevölkerung ver-
kümmere.“ Auch wurde behauptet, dass durch die künstlich in Folge des fi-
nanziellen Anreizes durch die Befreiung von der Steuer errichteten Neubauten 
die alten Wohnungen in ihrem Ertrage sinken würden. Dem wurde mangelnde 
soziale Gerechtigkeit entgegen gehalten. 

In dieser Debatte im Juli 1862 finden sich ferner detaillierte Darstellungen 
der Wohnkosten auf der einen und des Steueraufkommens auf der anderen 
Seite, und die Klagen, dass es in zahlreichen Fällen aufgrund der Höhe der 
Steuerbelastung zu Konkursen von Handwerkern und Kleingewerbetreibenden 
gekommen sei. 

Im Jahre 1865 wurde den Reichstagsabgeordneten folgender Antrag vorgelegt:  
„Prag ist nach der Anzahl der Bevölkerung die zweite Stadt des Kaiser-

tums Österreich und seine Einwohnerzahl steigt bei der großen Erwerbstätig-
keit besonders auch noch durch den gesteigerten Verkehr der sich mehrenden 
Eisenbahnverbindungen. Den Bedürfnissen der zunehmenden Bevölkerung 
nach geeigneten Wohnungen wird jedoch nicht im gleichen Verhältnis ent-
sprochen, was wohl besonders in der zu kurzen Dauer der Steuerfreiheit von 
Neubauten seinen Grund haben mag. Seit längerer Zeit besteht ein Mangel an 
Wohnungen und dieses Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage zeigt 
sich durch die stets steigenden Mietzinse der Wohnungen, welche in den letz-
ten Jahren meist um 20% gesteigert wurde. Trotz dieser Wohnungsnot wurde 
im Jahre 1865 nur ein einziges Haus in der Stadt Prag zum Bauen angefangen, 
sowie 3 Umbauten angemeldet worden, weshalb alle Baugewerbe sowie alle 
unmittelbar oder mittelbar durch sie beschäftigten Arbeiter ganz oder teilweise 
verdienstlos geworden sind. Ähnliche Verhältnisse bestehen in den meisten 
Hauptstädten der Kronländer. In Erwägung der Wohnungsnot und dass das 
Kapital nur unter günstigeren als den bisherigen Verhältnissen sich dem Baue 
der Häuser zuwenden wird und allgemeinen Erwerbslosigkeit, welche doch 
durch die Belebung der Baugewerbe teilweise beseitigt würde und dass die 
beschäftigten Baugewerbe auch hindurch steuerfähig bleiben und dass das 
sämtliche im Baue angewandte Kapital sich in Arbeit auflöst und alle Kanäle 
der Geldzirkulation durchläuft bis es sich wieder ansammelt und daher bele-
bend auf den ganzen Verkehr einwirkt und hierdurch mittelbar auch günstig 
auf die indirekten Steuern einwirkt und dass dadurch dem Staate neue Steuer-
objekte für die Zukunft geschaffen werden, wird der Antrag gestellt, die Be-
freiungen von der Hauszinssteuer in den Hauptstädten ausnahmsweise auf 20 
Jahre auszudehnen.“ 

Diese Petition der Prager Abgeordneten zeigt nicht nur die Breite der dama-
ligen Auseinandersetzung mit Wohnbaufragen im Parlament. Sie zeigt auch 
eindrücklich, dass die damalige parlamentarische Diskussion heute im österrei-
chischen Parlament in nicht unähnlicher Form zu hören sein könnte. Dies ist 
umso erstaunlicher, wenn man an die damalige Zusammensetzung des Abgeord-
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netenhauses denkt, das auf Grund des Kurienwahlrechts nach dem Mehrheits-
prinzip gewählt wurde. Nur etwa 6% der Gesamtbevölkerung waren wahlberech-
tigt. Die Abgeordneten schlossen sich ferner bis 1882 nur im Rahmen sogenann-
ter „Honoratiorenparteien“ im Parlament zu eher losen Fraktionen zusammen 
und waren eher ihrem Stand bzw. ihrer Nationalität verpflichtet als den sich erst 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts herausbildenden Massenparteien. 

5. Die Zeit des Experimentierens: 1865 – 1880 

In der Sitzung vom 21. Juni 1865326 berichtet der Vorsitzende des Steuer-
ausschusses, dass dieser entschieden habe, es sei ratsam, „die zu gewährende 
zeitliche Befreiung nicht bloß auf neu hergestellte Gebäude, sondern auch auf 
Um- und Zubauten und nicht bloß für die Hauptstädte, sondern für alle der 
bestehenden Hauszinssteuer unterliegenden Ortschaften und einzelnen Gebäu-
de auszudehnen“. Es wird als unbefriedigend erkannt, dass zwischen Neubau-
ten, Zu- und Umbauten und der damit verbundenen Dauer der Steuerbefreiung 
unterschieden wurde, zumal dafür unterschiedliche Fristen für die Steuerbe-
freiungen, nämlich von 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 und 30 Jahre vorgesehen wa-
ren. Hinsichtlich des Umfangs erstreckte sich die Steuerbefreiung entweder auf 
die ordentliche oder auf die außerordentliche Staatssteuer mit Ausschluss der 
Landes- und Gemeindeumlagen und -lasten oder auch einschließlich dieser. 
Angesichts dieser mannigfachen Verschiedenheiten erschien es als ein Gebot 
der Gerechtigkeit, in derselben Steuergattung die möglichste Gleichheit in der 
Behandlung der Steuerträger mit Schonung bereits erworbener und in Partiku-
largesetzen bewährter besonderer Begünstigungen herzustellen, bis im Wege 
der Steuerreform das ganze System der Gebäudesteuer durch Abänderung nach 
gleichmäßigen Grundsätzen neu geregelt sei. 

Da man eine längerfristige Steuerreform plante, aber man damals weder fä-
hig noch willens war, eine Vereinheitlichung der unterschiedlichen nationalen 
Gegebenheiten auf der einen und der unterschiedlichen Steuerhoheiten auf der 
anderen Seite zur erreichen, begnügte man sich mit einer Diskussion um Steuer-
begünstigungen. Man legte in der Folge eine Steuerbefreiung von Neubauten 
von 15 Jahren und für Zu- und Umbauten von 12 Jahren für alle der Hauszins-
steuer unterliegenden Orte in der gesamten Monarchie einheitlich fest.  

Die Steuerbefreiungsaktion wurde bis 1867, also für 2 Jahre befristet, um 
die beabsichtigte Steuerreform nicht zu präjudizieren. Die bisher erworbenen 
Steuerbefreiungen galten weiterhin, beginnend von den erwähnten josephini-
schen Patenten ab 1774 bis zu den allerhöchsten Entschließungen in den Jah-
ren 1836 bis 1859.  

In den Jahren 1867, 1868, 1869, 1871, 1874 und 1876 wurden jeweils 
einfach Verlängerungen dieser Steuerbefreiungen vorgesehen, ohne die er-
wähnte Steuerreform in Angriff zu nehmen.327 

                          
326 Siehe stenographisches Protokoll zum Haus der Abgeordneten zur 81. Sitzung 

der 3. Session am 21.6.1865, 2396. 
327 Siehe nachfolgende Auflistung: Gesetz vom 14.11.1867, RGBl 1867/137; Ge-

setz vom 3.3.1868, RGBl 1868/16; Gesetz vom 24.12.1869, RGBl 1869/188; Gesetz 



 Wie alles begann: Wurzeln der modernen gemeinnützigen Wohnungspolitik 163 

In den damit zusammenhängenden Debatten wurde eindeutig sichtbar, 
dass die Wohnungsnot bzw. das mangelnde Angebot an leistbaren Wohnungen 
nicht nur als Problem der ärmsten Bevölkerung, sondern ganz besonders auch 
als eines der Mittelklasse, der Gewerbetreibenden, der Beamten etc. gesehen 
wurde,328 womit zumindest ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ein sehr breiter 
Zugang zum modernen volkswohnungspolitischen Ansatz nachweisbar ist. Das 
wohnungspolitische Problem versuchte man aber damals allein durch die er-
wähnten Steuererleichterungen zu lösen, indem man immer wieder Verlänge-
rungen dieser Aktionen vorsah. 

Ferner fällt auf, dass durchaus bereits mit hohem ökonomischem Sach-
verstand internationale Erfahrungen eingeholt und die Lösungsversuche in 
anderen Großstädten, insbesondere in Paris, London, New York und Berlin 
von den Abgeordneten oft sehr emotional diskutiert wurden.  

6. Vertiefte parlamentarische Auseinandersetzung ab 1880 

Im Bericht des Steuerausschusses des Abgeordnetenhauses vom 8. Febru-
ar 1880 heißt es:329 

„Diese Gesetze330 mit einer Steuerbefreiung zur Förderung der Errichtung 
bzw. zur Renovierung von Wohnbauten bilden seit 1865 eine ununterbrochene 
Kette, aber hinsichtlich der Motive, welche bei Erlassung und Beratung gel-
tend gemacht worden sind, ist eine wesentliche Unterscheidung zu machen und 
zwar bildet das Jahr 1873 bzw. der in diesem Jahr erfolgte Umschwung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse eine sehr beachtenswerte Grenzscheide. Bis zu 
diesem Zeitpunkt ist es die Wohnungsnot, welche als zwingender Grund für 
Steuerfreiheiten ins Feld geführt wird. Seither ist es aber, so auch in dem vor-
liegenden Antrag von 1880, die stockende Bautätigkeit, die Notwendigkeit 
Arbeit zu schaffen, welche als Begründung für die Steuerbefreiung angerufen 
wird. Bei einem der vorgelegten Verlängerungsanträge der steuerlich begüns-
tigten Bauperioden wurde bloß gesagt, das die Verhältnisse, welche früher die 
Begünstigung notwendig gemacht haben, sich nicht geändert hätten.“ 

Zu diesem Zeitpunkt wird also die Eignung von Steuerbefreiungen einer-
seits zur Linderung der Wohnungsnot, andererseits aber auch als Instrument 
zur Ankurbelung der Bauwirtschaft als gegeben angesehen. Schließlich wird 
dem Argument widersprochen, dass der Fiskus durch Gewährung längerer 
Steuerfreiheiten keinen Einnahmenentgang erleide. Dies wird auch damit be-
gründet, dass die von den Gemeindevertretungen angeregten Steuerbefreiun-
gen keine zeitliche Befreiung von Gemeindeumlagen etc. vorgesehen haben, 

                          
vom 15.6.1871, RGBl 1871/57; Gesetz vom 18.3.1874, RGBl 1874/18; Gesetz vom 
15.3.1876, RGBl 1876/21.  

328 Siehe Bericht des Budgetausschusses über die Regierungsvorlage betreffend 
das Gesetz über Steuerfreijahre für Neu-, Um- und Zubauten: 58 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses, 8. Session, 447f. vom 2.2.1874. 

329 Siehe 138 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Abgeordne-
tenhauses, 9. Session, 7f. 

330 Siehe Anmerkung 321. 
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wäre doch dieses Mittel in vielen Fällen ebenso wirksam wie die erbetene 
Verlängerung von der Staatssteuer. Von den Gemeinden wurde dies mit einem 
nicht verkraftbaren Ausfall an Steuereinnahmen abgelehnt. 

In Wien entfielen damals auf 100 Kronen Staatssteuer 64 Kronen Kommu-
nalabgaben exklusive der Spezialgebühren für Gewölbebewachung, Kanalräu-
mung, Einquartierungsbeitrag und Wasserzins sowie außerdem noch 20 Kronen 
Landesumlage. Von den Ländervertretern wurde dennoch mittels Resolution 
eine Befreiung von der Staatssteuer zum Zwecke des Wohnbaus verlangt.331 

In den folgenden 10 Jahren wurde dieses Thema mehrmals im Steueraus-
schuss bzw. auch im Plenum diskutiert, ohne dass es zu einem Gesetzesbe-
schluss gekommen ist. Aus heutiger Sicht sind die Ergebnisse dieses Diskussi-
onsprozesses als durchaus bahnbrechend zu beurteilen.  

7. Abschluss der Entwicklung 1892 – Neue Wege 

Mit dem Gesetz vom 9. Februar 1892,332 dem eine mehr als zehnjährige 
Debatte im Abgeordnetenhaus voranging, wird eine neue Qualität des Wohn-
rechts erreicht. Darin wird die Steuerbefreiung nicht nur an Kriterien wie Errich-
tungsdauer, Größe des Objekts und der Wohnungen geknüpft, sondern auch an 
eine Begrenzung der Mietzinse zwecks Schaffung leistbaren Wohnraums.  

Ferner enthält dieses Gesetz eine schon lange zuvor in der parlamentari-
schen Diskussion erhobene Forderung nach einer Zweckwidmung der Vermie-
tung an Arbeiter, um denselben gesunde und billige Wohnungen anbieten zu 
können und zwar wenn solche: 
a) von der Gemeinde, gemeinnützigen Vereinen und Anstalten für Arbeiter; 
b) von aus Arbeitern gebildeten Genossenschaften für ihre Mitglieder; 
c) von Arbeitgebern für ihre Arbeiter errichtet werden. 

Um den Druck auf die Länder zu erhöhen, ebenfalls eine Befreiung von 
den Landesabgaben und damit den Anreiz zur Schaffung von Wohnungen zu 
verstärken, wurde über Betreiben des Herrenhauses ein Junktim hergestellt, 
dass diese Steuerbefreiung nur in jenen Ländern in Kraft trete, in welchen im 
Wege der Landesgesetzgebung auch die Befreiung von Landes- und Gemein-

                          
331 In der Debatte zum Thema Steuerbefreiungen wird u.a. eine ablehnende Hal-

tung damit begründet, dass die Länder sich immer in ihren Bereich gegen eine solche 
ausgesprochen haben, diese aber immer wieder eine Befreiung von der Reichssteuer 
vehement fordern: „Die Mitglieder unserer Landesvertretungen sind eben in der Geba-
rung mit den in ihrer Obhut anvertrauten Kommunalfinanzen viel zu gewissenhaft, um 
sich von solchen Scheinargumenten blenden zu lassen, und insoweit solche Befreiun-
gen von den Gemeindeumlagen bestanden haben, für Wien durch die allerhöchsten 
Entschließungen vom 16. Juli 1854 und 14. Mai 1859 sind sie lebhaft bekämpft wor-
den.“ Resolutionen des Abgeordnetenhauses zum Finanzgesetze 1862, I. Session, 3435, 
1863 I. Session, 4834, 1864. Eine Diskussion, die auch im 21. Jahrhundert nicht gera-
dezu denkunmöglich erscheint. 

332 RGBl 1892/37. 
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deabgaben für die ganze Dauer der staatlichen Steuerbefreiung (24 Jahre333 ab 

Vollendung des Gebäudes) gewährt werde. 
Neben Qualitätsanforderungen (keine Befreiung von Objekten mit Woh-

nungen, deren Fußboden unter der Straßenoberfläche liegt) wurden auch Min-
dest- und Höchstgrenzen der Wohnflächen festgelegt. Schließlich war eine 
Mietzinsbeschränkung vorgesehen, die nach der Einwohnerzahl des Ortes 
gestaffelt war.  

Als Sanktion bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften waren einerseits 
Geldstrafen, andererseits ein Entfall der Steuerbefreiung vorgesehen. 

Die in diesem Gesetz in ihrer Geschlossenheit als erstmalig zu bezeichne-
ten Tatbestände werden zu Recht als Vorläufer der Instrumente des Volks-
wohnungswesens im Allgemeinen und des gemeinnützigen Wohnbaus im 
Besonderen gesehen. Dessen Regelungen beruhen jedoch auf einer mehr als 
100-jährigen Entwicklung und gehen auf weit frühere Wurzeln zurück, als in 
der bisherigen Aufbereitung des Themas angenommen wurde. Sie waren nicht 
ein plötzliches Ergebnis, sondern das Resultat eines langen und zähen Ringens 
nach Lösungen politischer Herausforderungen in einem evolutionären, aber 
konsequenten und weitgehend konsensualen Meinungsbildungsprozess, also 
eines politischen Stils, für den dem Jubilar nicht nur die Bewunderung vieler, 
sondern die höchste Anerkennung zu kommt. 

 
 

                          
333 Eine sehr lange Zeitdauer in der historischen Betrachtung, die sich aus den ne-

gativen Erfahrungen mit den vorher wesentlich kürzeren Zeiträumen der Steuerbefrei-
ung ergab. Nur für Wien war einmal eine Steuerbefreiung von 25 bzw. 30 Jahren vor-
gesehen, die auch allgemein als erfolgreiche Aktion bezeichnet und von den übrigen 
Ländern vehement gefordert wurde.  
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IV. Zusammenfassung 

I. Grundsätzliches im Vergleich der wohnzivilrechtlichen  
Bestimmungen des WGG mit dem MRG  

1. WGG 

Das WGG regelt in den §§ 13 bis 22 sowie in einigen Übergangsbestim-
mungen des § 39 spezielle wohnzivilrechtliche Bereiche, die sich aus der Be-
sonderheit gemeinnütziger Bauvereinigungen als Errichter von Wohn-, Ge-
schäfts- und anderen Objekten im eigenen Namen zum Zwecke der Ver-
mietung bzw. der Wohnungseigentumsbegründung ergeben. 
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2. MRG 

Das MRG regelt die Miete von Wohnungen, einzelnen Wohnungsteilen 
bzw. Geschäftsräumlichkeiten aller Art und ist somit als umfassenderes wohn-
zivilrechtliches Regelungswerk dem WGG „übergeordnet“. Primär ist daher 
das MRG anzuwenden. Nur dort, wo es das MRG dem WGG „überlässt“, 
eigenständige Regelungen zu treffen, gelten die Bestimmungen des WGG. Die 
hierfür maßgebenden Bestimmungen sind einerseits § 1 Abs. 3 MRG und 
andererseits § 20 WGG. 

II. Abgrenzung der Geltungsbereiche WGG / MRG 

1. § 1 Abs. 3 MRG 

Hier wird geregelt, dass die Bestimmungen des MRG für Mietgegenstände 
in Gebäuden, die von einer gemeinnützigen Bauvereinigung im eigenen Na-
men errichtet worden sind, nach Maßgabe des § 20 WGG gelten. 

2. § 20 WGG 

Unter der Überschrift „Anwendung mietrechtlicher Bestimmungen“ wird 
festgelegt: 

a) Wenn die Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstände der Baulichkeit 
im Eigentum (Baurecht) einer Bauvereinigung stehen, gelten folgende Best-
immungen des MRG nicht: Bestimmungen über die Erhaltung, über nützliche 
Verbesserungen durch bautechnische Maßnahmen bzw. durch Vereinigung 
von Wohnungen, über die Anbotspflicht sowie über den Auftrag zur Durchfüh-
rung von Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten (§§ 3 bis 6), weiters über 
den Ersatz von Aufwendungen auf eine Wohnung (§ 10), über die Möglichkeit 
der Mietzinserhöhung beim Wohnungstausch (§ 13 Abs. 3, 2. Satz), über den 
Mietzins für Hauptmiete (§ 15), über die Ausstattungskategorien und Katego-
riebeträge (§ 15a), über Vereinbarungen über die Höhe des Hauptmietzinses 
(§ 16), über die Unwirksamkeit von Zinsanpassungsklauseln und Mietzinsver-
einbarungen (§ 16a), über den Anteil an den Gesamtkosten und über die Nutz-
fläche (§ 17), über die Erhöhung der Hauptmietzinse (§ 18) einschließlich der 
Bestimmungen über die Grundsatzentscheidung und vorläufige Erhöhung 
(§ 18a) sowie die Kosten von Sanierungsarbeiten (§ 18b), über die nachträgli-
che Neuerrichtung von Mietgegenständen, ausgenommen die Duldung von 
Eingriffen in die Mietrechte (§ 18c Abs. 1, 3 und 4), über Antrag und Ent-
scheidung bei Verfahren über die Erhöhung der Hauptmietzinse (§ 19), über 
die Hauptmietzinsabrechnung (§ 20), über die Verwaltungskosten sowie die 
Verordnungsermächtigung des Bundesministers für Justiz zur Bezeichnung 
von ÖNORMEN für ordnungsgemäße Betriebskostenabrechnungen (§ 21 Abs. 
1 Z 7 und Abs. 6 und § 22), über die Verteilungsgrundsätze beim Anteil an den 
besonderen Aufwendungen (§ 24 Abs. 1), über die allgemeinen Grundsätze bei 
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Anwendung des MRG auf „Altverträge“ (§ 43), über die Wertbeständigkeit 
des Mietzinses (vormals Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag, § 45) sowie 
über die Umstellung der Betriebskostenverteilungsschlüssel bei Inkrafttreten 
des MRG. An ihre Stelle treten die speziellen Bestimmungen der §§ 13 bis 22 
und einige Bestimmungen des § 39 WGG bzw. es fehlen derartige Regelungen 
wie z.B. die „Anbotsverpflichtung“ nach § 5 Abs. 2 MRG. Auch die Verfah-
rensbestimmungen (§ 37), die Stellungnahme der Gemeinde als Baubehörde in 
einigen mietrechtlichen Verfahren (§ 38), die Bestimmungen über die „Ge-
meindeschlichtungsstelle“ (§ 39) und die Anrufung des Gerichtes (§ 40) sind 
nur nach Maßgabe der Verfahrensbestimmungen des § 22 WGG anzuwenden 
(§ 20 Abs. 1 Z 1 lit. a). 

b) Ausdrücklich wird in § 20 Abs. 1 Z 1 lit. b WGG aber die Anwendung 
folgender mietrechtlicher Bestimmungen festgelegt, auch wenn § 1 MRG 
anderes bestimmt: Bestimmungen über die Haupt- und Untermiete (§ 2), über 
die Wiederherstellungspflicht (§ 7), über den Umfang des Benützungsrechts 
(§ 8), über die Veränderung (Verbesserung) des Mietgegenstandes durch den 
Mieter (§ 9), über die Untermietverbote (§ 11), über die Abtretung des Miet-
rechts unter Lebenden (§ 12), über die Veräußerung und Verpachtung eines 
Unternehmens bei Geschäftsraummieten (§ 12a), über den Wohnungstausch 
(§ 13 ausgenommen Abs. 3, 2. Satz), über die Duldung von Eingriffen in das 
Mietrecht bei nachträglicher Neuerrichtung von Mietgegenständen (§ 18c Abs. 
2), über die Betriebskosten und laufenden öffentlichen Abgaben (§ 21 – aus-
genommen Abs. 1 Z 7 und Abs. 6), über die Aufwendungen für die Hausbe-
treuung (§ 23), über den Anteil an besonderen Aufwendungen (§ 24, ausge-
nommen die Verteilungsgrundsätze des Abs. 1), über das Entgelt für mit-
vermietete Einrichtungsgegenstände oder sonstige Leistungen (§ 25), über den 
Untermietzins (§ 26), über verbotene Vereinbarungen und Strafbestimmungen 
(§27), über die Anrechnung von Dienstleistungen auf den Hauptmietzins 
(§ 28), über die Auflösung und Erneuerung des Mietvertrages sowie die Zu-
rückstellung des Mietgegenstandes. Anzuwenden sind auch der gesamte Be-
reich der Kündigung und des Kündigungsschutzes (§ 30 bis 36), die Bestim-
mungen über die Unterbrechung des Rechtsstreits (§ 41), über die 
Exekutionsbeschränkung (§ 41), über das Vorzugspfandrecht für Erhaltungs-
arbeiten (§ 42a) sowie die §§ 37 bis 40 MRG. Bei letzterer Bestimmung dürfte 
ein „Redaktionsversehen“ vorliegen, da sie ohnedies schon in § 20 Abs. 1 Z 1 
lit. a WGG geregelt ist. Auch die Bestimmungen über den Hauptmietzins bei 
Eintritt in einen bestehenden Mietvertrag über eine Wohnung (§ 46 – Abs. 2 
nach Maßgabe der §§ 13 Abs. 4 und 6 und 39 Abs. 18 Z 2), über den Haupt-
mietzins bei bestehenden Mietverträgen über Geschäftsräumlichkeiten (§ 46a), 
über die Erfordernisse eines Anhebungsbegehrens (§ 46b), über die Haupt-
mietzinse bei früherer Standardanhebung (§ 46c), über die Wirksamkeit frühe-
rer Befristungen (§ 49a) und über pfandrechtliche Übergangsregelungen 
(§ 52a) sind anzuwenden. 

c) Die Regelungen unter a) und b) gelten auch dort, wo entweder von 
vornherein die Begründung von Wohnungseigentum vorgesehen ist oder wo 
ein bestehendes Miet- oder Nutzungsverhältnis zugunsten des bisherigen Mie-
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ters oder sonstigen Nutzungsberechtigten in Wohnungseigentum umgewandelt 
wird. Für einen Mieter eines so im Wohnungseigentum stehenden Miet- oder 
Nutzungsgegenstandes gelten nach Wohnungseigentumsbegründung die Best-
immungen des MRG allerdings nach Maßgabe des § 1 Abs. 1, 2 (Vollausnah-
men) und 4 (Teilanwendung). 

d) Allerdings sind dann, wenn nach der Errichtung der Baulichkeit ent-
weder das Eigentum (Baurecht) an einen Erwerber übergeht, der keine GBV 
ist, oder die Bauvereinigung die Gemeinnützigkeit „verliert“, die wohnzivil-
rechtlichen Bestimmungen (§§ 13 bis 22 und § 39 Abs. 8 bis 13, 18, 19, 21 
und 24 bis 27) des WGG weiterhin sinngemäß anzuwenden.  

III. Die einzelnen wohnzivilrechtlichen Bestimmungen  
des WGG im Vergleich zum MRG 

1. Entgeltbildung – WGG 

a) Grundlagen 

Das WGG kannte mit Ausnahme der sogenannten „Auslaufgewinne“ – 
siehe unten c) – seit seinem Inkrafttreten bis zum 24.7.1987334 die Entgeltbil-
dung nur auf Basis eines objektbezogenen „Kostendeckungsprinzips“. Das 
Entgelt durfte demnach nicht höher angesetzt werden, als es den folgenden 
Aufwendungen der gemeinnützigen Bauvereinigung entsprach: Aufwendungen 
für die Bewirtschaftung der Baulichkeit, einschließlich der Amortisation, zu-
züglich der erforderlichen Bildung von Rücklagen, entspricht. Hierzu werden 
die tatsächlich aufgewendeten gesamten Herstellungskosten (vor dem 3. WÄG 
„Baukosten“) – das sind die Baukosten einschließlich der Kosten für die Er-
richtung von Ein- und Abstellplätzen, von Gemeinschaftseinrichtungen, die 
der Baulichkeit zugerechnet werden und Aufwendungen zur widmungsgemä-
ßen Benutzung der Liegenschaft sowie Rückstellungen für notwendige Maß-
nahmen im Zusammenhang mit der Bauführung sowie weiters den Aufwen-
dungen der gemeinnützigen Bauvereinigung für die Grundkosten (sofern der 
Liegenschaftserwerb nach dem 30.6.1979 erfolgte) auf der Basis des Ver-
kehrswertes im Zeitpunkt des Erwerbes, Aufwendungen zur Baureifmachung, 
Aufwendungen zur widmungsgemäßen Nutzung des Grundstücks oder der 
widmungsgemäßen Benützung der auf ihm errichteten Baulichkeiten oder 
gemäß behördlichen Auftrag im Sinn der späteren Grundstücksnutzung (soweit 
diese Kosten nicht schon bei den Bau- oder Grundkosten berücksichtigt wur-
den). Weiters sind die sonstigen Kosten, die für die Errichtung und Bewohn-
barmachung der Baulichkeit (einschließlich der Informationskosten der Woh-
nungsnutzer) erforderlich waren – das sind die Kosten für die Außenanlagen, 

                          
334 Das 1.WÄG ist am 25.7.1987 in Kraft getreten. 
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die Bauverwaltungskosten, die Kosten der Planung und örtlichen Bauaufsicht 
sowie die Finanzierungskosten –, der Entgeltberechnung zugrunde zu legen. 

Beginnend mit dem 1.WÄG wurde das Kostendeckungsprinzip mehrfach 
durchbrochen. So konnte bei Neuvermietung nach begünstigter Rückzahlung 
nach dem RBG 1987 das „angemessene Entgelt“, welches im Wesentlichen 
dem § 16 Abs. 1 MRG entspricht, vereinbart werden (§ 13 Abs. 4 WGG). Seit 
dem 2.WÄG (1.3.1991) kann bei Vermietung von Wohnungen generell der 
Kategoriemietzins im Sinne des § 15a MRG (vor dem 3.WÄG § 16 Abs. 2 bis 
4) anstelle der Entgeltbestandteile gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 (EVB der 
Grundstufe) vereinbart werden, sofern die in § 39 Abs. 18 genannten Fälle 
vorliegen. Ab 1.1.1994 (3.WÄG) kann bei Neuvermietung von Flächen und 
Räumen, die keine Wohnung darstellen (Geschäftsräume, Einstellplätze in 
Garagen und Abstellplätze) das angemessene Entgelt vereinbart werden. Für 
Wohnungen ist nunmehr generell anstelle der Entgeltbestandteile des § 14 
Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 (Grundstufe) die Vereinbarung des Kategoriemietzinses 
zulässig. Seit dem 1.9.1999 kann bei Neuvermietung, eingeschränkt auf Woh-
nungen der Ausstattungskategorie A und B, anstelle der schon erwähnten Ent-
geltbestandteile des § 14 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 (allerdings nunmehr unter 
Einbeziehung des EVB der 2. Und 3. Stufe) ein Betrag in der Höhe des jewei-
ligen Richtwertes für das Burgenland, vermindert um 30%, vereinbart werden, 
wobei die angemessene Verzinsung von Eigenmitteln der gemeinnützigen 
Bauvereinigung, die zur Finanzierung von Grundstückskosten verwendet wur-
den, zusätzlich verrechnet werden kann.  

b) Finanzierungsbeitrag 

Eine Besonderheit stellt der Finanzierungsbeitrag gemäß §§ 14 Abs. 1 
und 17 WGG dar. Zur Finanzierung des Bauvorhabens können von den Woh-
nungsnutzern vor oder bei Abschluss des Miet- oder Nutzungsvertrags Beiträ-
ge eingehoben werden, die bei der Entgeltsberechnung betragsmindernd zu 
berücksichtigen sind. Diese Finanzierungsbeiträge sind bei Beendigung des 
Miet- oder Nutzungsverhältnisses wieder an den ausscheidenden Mieter (seit 
1.1.2001), vermindert um einen Prozentpunkt pro Jahr, gerechnet ab der Ertei-
lung der baubehördlichen Benützungsbewilligung, auszubezahlen und können 
vom Nachmieter in dieser Höhe wiederum verlangt werden. 

c) Auslaufentgelte, „Auslaufgewinne“ 

Nach der Tilgung der Fremddarlehen einschließlich von Darlehen aus öf-
fentlichen Förderungen können die bisher verrechneten Annuitäten weiterhin 
eingehoben werden; und zwar in voller Höhe, sofern sie zur verstärkten Til-
gung anderer aushaftender Fremdmittel bzw. öffentlicher Mittel oder zur Um-
finanzierung von Grund- und Baukostenbeiträgen (§ 17a Abs. 4) bzw. von 
Fremdmitteln (§ 17b) verwendet werden. Seit der WRN 1999 ist jedoch bei 
vollständiger Tilgung aller Fremdmittel diese „Weitereinhebung“ insofern 
begrenzt, als sie, unter Einbeziehung der Zinsen für eingesetzte Eigenmittel 
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und des EVB mit allen 3 Stufen, 70vH des Richtwertes für das Burgenland 
nicht übersteigen darf. 

d) Entgeltberechnung im Einzelnen 

Auf der Basis der unter a) und b) angeführten Grundlagen (sofern sich die 
der Berechnung des Entgelts zugrunde zu legenden Beträge ändern, ändert sich 
das Entgelt entsprechend, wobei die maßgeblichen Grundlagen, insbesondere 
die Höhe des jeweiligen Zinssatzes, dem Mieter oder sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten bei der nächsten Entgeltvorschreibung schriftlich bekanntzugeben 
sind) dürfen folgende Beträge bei der Berechnung des Entgelts angerechnet 
werden (§ 14 Abs. 1): 
− Ein Betrag für die AfA unter Zugrundelegung einer Abnützungsdauer von 

höchstens 100 Jahren. Sofern die Tilgung der Fremdmittel einschließlich 
der Darlehen aus öffentlichen Mitteln von der AfA abweicht, ist diese 
Tilgung anzurechnen. 

− Die angemessene Verzinsung der Fremdmittel einschließlich der Darle-
hen aus öffentlichen Mitteln. 

− Die angemessene Verzinsung der Eigenmittel mit einer Obergrenze von 
3,5%. Dieser Prozentsatz erhöht sich in dem Ausmaß, in dem der um ei-
nen Prozentpunkt verminderte Periodenschnitt der Sekundärmarktrendite 
aller Bundesanleihen des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres diesen 
Prozentsatz übersteigt. Die absolute Obergrenze sind aber 5%. 

− Bei Einräumung eines Baurechtes der jeweils von der gemeinnützigen 
Bauvereinigung zu entrichtende Baurechtszins. 

− Ein Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag gemäß § 14d. 
− Ein Beitrag zur Deckung der Verwaltungskosten. 
− Ein Beitrag zur Deckung der sonstigen Betriebskosten (§ 21 Abs. 1 Z 1 

bis 6 und 8 MRG), der Kosten für den Betrieb gemeinschaftlicher Anla-
gen (§ 24 MRG) und der öffentlichen Abgaben (§ 21 Abs. 2 MRG). 

− Rücklagen in der Höhe von 2% (ausgenommen von den Verwaltungskos-
ten); beim EVB begrenzt mit 2% von der Grundstufe. 

− Die Umsatzsteuer (bei Entlastung der auf die Aufwendungen entfallenden 
Vorsteuerbeträge.  

2. Mietzinsbildung – MRG 

Anders als im WGG ist es für die Mietzinsbildung im MRG – zumindest 
im Vollanwendungsbereich – ohne Bedeutung, wer das Gebäude und mit wel-
chem finanziellen Aufwand errichtet hat. Seit dem 3.WÄG gibt es drei Arten 
von Mietzinsbildungsbeschränkungen: 

a) Den „angemessenen“ Hauptmietzins (§ 16 Abs. 1): bei Vermietung von 
nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen (Z 1), bei Vermietung eines Miet-
gegenstandes in einem Gebäude, das auf Grund einer nach dem 8.5.1945 er-
teilten Baubewilligung neu errichtet worden ist, oder bei Vermietung eines 
durch Um-, Auf-, Ein- oder Zubau auf Grund einer nach dem 8.5.1945 erteil-
ten Baubewilligung neu geschaffenen Mietgegenstandes (Z 2), bei Vermietung 
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eines Mietgegenstandes in einem Gebäude, an dessen Erhaltung aus Denkmal-
schutzgründen öffentliches Interesse besteht und darüber hinaus der Vermieter 
unbeschadet der Gewährung öffentlicher Mittel nach dem 8.5.1945 erhebliche 
Eigenmittel aufgewendet hat (Z 3), bei der Vermietung einer Wohnung der 
Ausstattungskategorie A oder B mit einer Nutzfläche von über 130 m², sofern 
sie innerhalb von 6 Monaten nach der Räumung durch den früheren Mieter 
oder Inhaber an einen nicht zum Eintritt in die Mietrechte des früheren Mieters 
Berechtigten vermietet wird (bei Durchführung von Verbesserungsarbeiten in 
der Wohnung oder bei Zusammenlegung von Wohnungen mit gleichzeitiger 
Standardanhebung verlängert sich diese Frist auf 18 Monate [Z 4]) oder wenn 
bei einem unbefristeten Mietverhältnis seit der Übergabe des Mietgegenstan-
des mehr als ein Jahr verstrichen ist und die Vereinbarung über die Höhe des 
Hauptmietzinses in Schriftform getroffen wird (Z 5). Auch bei Vermietung 
eines Mietgegenstandes nach begünstigter Rückzahlung nach dem RBG 1987 
kann der angemessene Hauptmietzins vereinbart werden (§ 9 Abs. 4 RBG). 

Der angemessene Hauptmietzins ist nach Größe, Art, Beschaffenheit, Lage, 
Ausstattungs- und Erhaltungszustand (= ortsüblich) zu ermitteln. Nach der 
Rechtsprechung kann das letztlich nur mit Hilfe von Sachverständigen durch die 
„Vergleichswertmethode“ durch entsprechende Auf- oder Abschläge erfolgen. 

b) Den „Kategoriemietzins“(§ 15a und 16 Abs. 5): bei Vermietung einer 
Wohnung der Ausstattungskategorie D („Substandardwohnung“, d.h. ohne 
Wasserentnahmestelle und/oder ohne Klosett im Inneren, sowie bei Unbrauch-
barkeit des Mietgegenstandes, wenn er nach Anzeige durch den Mieter inner-
halb angemessener Frist, längstens binnen 3 Monaten, brauchbar gemacht 
wird). Hinsichtlich der zulässigen Hauptmietzinshöhe wird noch unterschie-
den, ob es sich um eine brauchbare oder unbrauchbare Kategorie D-Wohnung 
handelt. Bei Brauchbarkeit darf der Hauptmietzins in der Höhe des Kategorie-
betrages für eine C Wohnung vereinbart werden. 

c) Den „Richtwertmietzins“ (§ 16 Abs. 2 bis 4 seit dem 3.WÄG): bei 
Vermietung einer Wohnung der Ausstattungskategorie A, B und C, wenn die 
Voraussetzungen für den angemessenen Hauptmietzins nicht vorliegen. Aus-
gehend vom Richtwert (für jedes Bundesland) für die „mietrechtliche Norm-
wohnung“ (§ 2 Abs. 1 RichtWG) wird durch Zuschläge für werterhöhende 
bzw. Abstriche für wertvermindernde Abweichungen von dieser Normwoh-
nung ein „angemessener“ Hauptmietzins (Richtwertmietzins) ermittelt. Beson-
ders zu berücksichtigen sind dabei die Zweckbestimmung der Wohnung, ihre 
Stockwerkslage, ihre Lage innerhalb eines Stockwerkes, die Ausstattung mit 
Balkonen, Terrassen , die Lage des Hauses, der Erhaltungszustand des Hauses 
usw. (§ 16 Abs. 2 Z 1 bis 6). Die Abweichungen der Lage von der „Durch-
schnittslage“ (des Hauses der mietrechtlichen Normwohnung) sind aber nur 
dann zu berücksichtigen, wenn sie nicht ausdrücklich vom Gesetzgeber ausge-
schlossen wurden (§ 16 Abs. 4). 

Zum Hauptmietzins sind dann noch, wie auch im WGG, die anteiligen 
Betriebskosten und öffentlichen Abgaben, die auf den Mietgegenstand entfal-
lenden besonderen Aufwendungen (Betriebskosten der Gemeinschaftsanla-
gen), gegebenenfalls das angemessene Entgelt für mitvermietete Einrichtungs-
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gegenstände oder sonstige Leistungen, die der Vermieter über die Überlassung 
des Mietgegenstandes hinaus erbringt, sowie die Umsatzsteuer hinzuzurechnen 
(§ 15 Abs. 1 Z 2 bis 4 und Abs. 2). 

3. Erhöhung des EVB bzw. des Hauptmietzinses 

a) WGG 

Da zur Finanzierung von Erhaltungs- bzw. Verbesserungsarbeiten nur die 
Entgeltkomponente „Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag“ (EVB) gemäß § 14d 
zur Verfügung steht, ist für den Fall, dass die nichtverbrauchten EVB auch bei 
Ausschöpfung des gesetzlichen Höchstmaßes nicht ausreichen, bei Gericht eine 
Erhöhung dieser Entgeltkomponente zu beantragen. Das Gericht hat Ausmaß und 
Beginn der Erhöhung (maximal auf 10 Jahre) festzusetzen. Bei Verwendung von 
eigenem oder fremdem Kapital sind Verzinsung, Tilgung und Geldbeschaffungs-
kosten anzurechnen (§ 14 Abs. 2). Es kann auch zunächst nur eine grundsätzliche 
Entscheidung über die Erhöhung begehrt werden (§ 14 Abs. 3). Bei Verpflichtung 
der gemeinnützigen Bauvereinigung, die Arbeiten innerhalb angemessener Frist in 
Angriff zu nehmen und durchzuführen, kann auch eine vorläufige Erhöhung bewil-
ligt werden (§ 14 Abs. 4). Werden geförderte Sanierungsmaßnahmen durchge-
führt, gelten diese Maßnahmen dann als Erhaltungsarbeiten, wenn dadurch ein 
Erhöhungsbetrag nicht überschritten wird, der ohne Förderung und nur bei Durch-
führung „reiner“ Erhaltungsarbeiten erforderlich wäre (§ 14 Abs. 5). 

b) MRG 

Auch das MRG kennt für den Fall, dass die Hauptmietzinsreserve der 
letzten 10 Jahre und auch die möglichen Mietzinseinnahmen der nächsten 10 
Jahre nicht ausreichen, um Erhaltungsarbeiten zu finanzieren, die Möglichkeit, 
eine gerichtliche Erhöhung des Hauptmietzinses zu begehren. Weitere Voraus-
setzungen, wie die Tilgung und Verzinsung von eigenem bzw. fremdem Kapi-
tal, die Berücksichtigung von Geldbeschaffungskosten während eines höchs-
tens 10-jährigen Verteilungszeitraumes, sind gleich wie im WGG geregelt. Ein 
wesentlicher Unterschied ist jedoch die Berechnung der Erhöhung. Während 
die Erhöhung des EVB bei allen Mietern/Nutzungsberechtigten im gleichen 
Verhältnis zum bisher Geleisteten erfolgt, werden im MRG die unterschiedli-
chen Ausstattungskategorien insoweit berücksichtigt, als die Hauptmietzinse 
zunächst auf den Richtwert für Kategorie A-Wohnungen und -Geschäfts-
räumlichkeiten (sofern bei letzteren der angemessene Hauptmietzins niedriger 
ist, auf diesen), auf ¾ des Richtwertes für Kategorie B-Wohnungen, auf die 
Hälfte des Richtwertes für Kategorie C-Wohnungen und bei Kat. D Wohnun-
gen auf den Kategoriemietzins angehoben werden. Ist die Summe der so anre-
chenbaren monatlichen (fiktiven) Hauptmietzinse höher als das monatliche 
Deckungserfordernis, so ist auf einen entsprechenden Prozentsatz dieser Be-
träge anzuheben. Sollte die Anhebung auf die vorgenannte Summe nicht aus-
reichen hat eine weitere Anhebung, nunmehr auf alle Mietobjekte gleich, nach 
dem Verhältnis der Nutzflächen, zu erfolgen. 
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Die Bestimmungen über eine Grundsatzentscheidung über eine vorläufige 
Erhöhung der Hauptmietzinse und über die Berücksichtigung von Sanierungs-
arbeiten (Verbesserungsarbeiten) als Erhaltungsarbeiten sind gleichlautend wie 
im WGG (§ 18a und § 18b). 

4. Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten,  
Finanzierung und Durchsetzung  

a) Die Bestimmungen über die Erhaltung und nützliche Verbesserung durch 
bautechnische Maßnahmen waren im WGG und im MRG bis zur WRN 2000 
ident (§ 14a Abs. 1 und 2 und 14b Abs. 1 und 2 WGG, § 3 Abs. 1 und 2 und § 4 
Abs. 1 und 2 MRG). Eine Änderung brachte die durch die WRN 2000 eingefüg-
te Bestimmung, dass, unter Bedachtnahme auf die Betriebs- und Instandhal-
tungskosten sowie insbesondere bei Gewährung einer öffentlichen Förderung, 
behinderten-, alten- und kindergerechte Maßnahmen sowie Maßnahmen, die eine 
zeitgemäße Ausstattung der Baulichkeit oder von Miet- und Nutzungsgegen-
ständen herbeiführen, als Erhaltungsarbeiten gelten (§ 14a Abs. 2 Z 7 WGG). 
Dadurch sind Verbesserungsarbeiten in vielen Fällen in den Erhaltungsbereich 
„transferiert“ worden. Nur dort, wo § 14b Arbeiten (weiterhin) ausdrücklich als 
Verbesserungen nennt (wie z.B. die Neuerrichtung eines bisher nicht vorhande-
nen Aufzugs) wird diese Regelung nicht zum Tragen kommen können. 

b) Die Finanzierung der Erhaltungs- bzw. Verbesserungsarbeiten unter-
scheidet sich insofern, als im WGG die eingehobenen „Erhaltungs- und Ver-
besserungsbeiträge“ (EVB), im MRG die Mietzinsreserven der letzten 10 Ka-
lenderjahre heranzuziehen sind. In beiden Gesetzen kann aber, zur Finanzie-
rung nicht gedeckter Kosten von Verbesserungsarbeiten, eine schriftliche Eini-
gung mit der Mehrheit der Mieter/Nutzungsberechtigung getroffen werden 
(§ 14b Abs. 3 Z 2 WGG und § 4 Abs. 3 Z 2 MRG). 

c) Kein Unterschied besteht in der Durchsetzung von Erhaltungs- bzw. 
Verbesserungsarbeiten durch Mieter/Nutzungsberechtigte, wenn die gemein-
nützige Bauvereinigung bzw. der Vermieter den gesetzlichen Verpflichtungen 
zur Vornahme derartiger Arbeiten nicht nachkommt. Lediglich der Kreis der 
als Zwangsverwalter zu bestellenden Personen ist im WGG auf die Gemeinde 
und andere Gemeinnützige beschränkt (§ 14c WGG und § 6 MRG). 

5. Preis, Preisbildung, Fixpreis,  
nachträgliche Übertragung in Eigentum 

Die entsprechenden Regelungen im WGG ( §§ 15, 15a, 15b, 15c, 15d, 
15e und 15f) sind auf den Umstand zurückzuführen, dass eine gemeinnützige 
Bauvereinigung neben Mietobjekten auch Objekte errichtet die entweder von 
vornherein oder in weiterer Folge (zunächst als Mietwohnungen errichtet) zur 
Wohnungseigentumsbegründung vorgesehen sind. Diesbezügliche Bestim-
mungen sind im MRG nicht vorgesehen. 
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6. Nutzfläche und Aufteilungsschlüssel 

Die Definition der Nutzfläche, die Bestimmungen über die Aufteilung von 
Kosten nach der jeweiligen anteiligen Nutzfläche, die Möglichkeiten, dass hundert 
Prozent der Mieter/Nutzungsberechtigten mit einer gemeinnützigen Bauvereini-
gung bzw. dem Vermieter einen abweichenden Aufteilungsschlüssel vereinbaren 
können, sind in beiden Gesetzen gleich geregelt. Eine Besonderheit besteht im 
WGG darin, dass die gemeinnützige Bauvereinigung entscheiden kann, dass sich 
die Kostenanteile auch nach dem Verhältnis der Nutzwerte im Sinn des § 2 Abs. 8 
WEG 2002 bestimmen (§ 16 Abs. 3). Die Nutzwerte sind abweichend vom WEG 
vom Gericht über Antrag der GBV festzusetzen (§ 16 Abs. 4). Auch Neufestset-
zungen (bei Veränderungen der Nutzwerte um mehr als 5%) haben durch das 
Gericht zu erfolgen, wobei auch den Mietern/Nutzungsberechtigten ein Antrags-
recht eingeräumt ist (§ 16 Abs. 5 Z 2). 

7. Abrechnungen 

a) Jährliche Abrechnungen 

Nach den mietrechtlichen Bestimmungen ist ein Vermieter verpflichtet, 
bis zum 30. Juni des Folgejahres eine Hauptmietzinsabrechnung (§ 20 Abs. 3), 
eine Abrechnung über die Betriebskosten und laufenden öffentlichen Abgaben 
(Jahrespauschalverrechnung, § 21 Abs. 3), sowie – sofern Gemeinschaftsanla-
gen vorhanden sind – eine Abrechnung über die besonderen Aufwendungen 
(§ 24) an geeigneter Stelle im Hause aufzulegen, den Mietern in geeigneter 
Weise Einsicht in die Belege zu gewähren und bei Verlangen des Mieters 
Kopien von der jeweiligen Abrechnung und/oder den Belegen gegen Kostener-
satz anzufertigen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann er letztlich 
über Antrag eines Mieters vom Gericht unter Androhung von Ordnungsstrafen 
dazu verhalten werden (§ 20 Abs. 4). 

Dieselben Verpflichtungen bestehen auch für die gemeinnützige Bauvereini-
gung mit dem Unterschied, dass anstelle der Hauptmietzinsabrechnung die Abrech-
nung über die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge zu erstellen ist, und dass die 
Abrechnungen zusätzlich jedem Mieter/Nutzungsberechtigten zu legen sind. 

Eine Besonderheit besteht auch darin, dass gelegte Abrechnungen über die 
Betriebskosten, die Kosten von Gemeinschaftsanlagen und öffentliche Abgaben, 
sofern nicht binnen 6 Monaten ab Auflage begründete Einwendungen erhoben 
werden, als endgültig geprüft und anerkannt gelten (§ 19 Abs. 1). 

b) Abrechnungen bei Wohnungseigentumsbegründung 

Durch die WRN 2006 wurden spezielle Abrechnungsbestimmungen für die 
Fälle der nachträglichen Wohnungseigentumsbegründung im WGG – im MRG 
fehlen derartige Bestimmungen - geschaffen. Es wurden die Fälle der jährlichen 
Abrechnung dem Wohnungseigentümer gegenüber (§ 19a) und dem Wohnungsei-
gentums-Mieter gegenüber (§ 19d) geregelt; darüber hinaus die Schlussabrechnung 
bei nachträglicher Wohnungseigentumsbegründung (§ 19b) und die Zwischenab-
rechnung bei nachträglichem Wohnungseigentumserwerb durch den Mieter (§ 19c). 
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8. Ersatz von Aufwendungen in einer Wohnung 

Auch im WGG besteht für einen Mieter für in der Wohnung getätigte 
Aufwendungen, unter denselben Voraussetzungen wie im MRG (§ 10 MRG), 
ein Ersatzanspruch bei Beendigung des Miet- bzw. Nutzungsverhältnisses. Der 
Unterschied zur mietrechtlichen Regelung besteht darin, dass die GBV die 
Ersatzkosten nicht auf den nächsten Mieter/Nutzungsberechtigten überwälzen, 
sondern ausschließlich aus dem EVB decken kann (§ 20 Abs. 5 Z 5 WGG). 

9. Verfahren: 

Wie im MRG (§ 37 Abs. 1), unterliegen auch im WGG eine Reihe von 
wohnzivilrechtlichen Verfahren den allgemeinen Bestimmungen über das 
Verfahren außer Streitsachen mit den im § 37 Abs. 2, Abs. 3 Z 6,8 bis 21 und 
Abs. 4, sowie in den §§ 38 bis 40 MRG genanten Besonderheiten (§ 22 Abs. 4 
WGG). Die Verfahren sind bei dem für Zivilrechtssachen zuständigen Be-
zirksgericht zu führen (§ 22 Abs. 1 WGG). Bei vorgeschalteter Gemeinde-
schlichtungsstelle sind die Verfahren bei dieser einzuleiten. 

Eine Besonderheit stellen hierbei Verfahren dar, bei denen die Überprü-
fung der Zulässigkeit des Entgelts oder Preises mit der Behauptung begehrt 
wird, die Berechnung verstoße gegen § 13, weil die Baukostenverrechnung 
nicht vollständig oder nicht richtig sei oder Leistungen enthalte, die nicht rich-
tig oder nicht vollständig erbracht worden seien (§ 22 Abs. 1). Hier ist vom 
Gericht der gemeinnützigen Bauvereinigung die Vorlage der Endabrechnung 
über die gesamten Baukosten unter Anschluss eines Verzeichnisses aller Ver-
tragspartner aufzutragen (Z 1). Nach Vorlage der Unterlagen ist wiederum dem 
Antragsteller aufzutragen, binnen 6 Monaten die behaupteten Berechnungsfeh-
ler kurz und vollständig anzugeben (Z 2). In weiterer Folge sind durch geson-
dert anfechtbaren Beschluss die Tatsachen genau zu bezeichnen, über welche 
auf Grund der Einwendungen Beweis zu erheben ist (Z 3). Danach ist ein 
Sachverständigengutachten einzuholen, wobei der erforderliche Kostenvor-
schuss je zur Hälfte der Gemeinnützigen und den Parteien, die Einwendungen 
erhoben haben, aufzuerlegen ist (Z 4). 

IV. Zusammenfassung 
Beim Vergleich der wohnzivilrechtlichen Bestimmungen des WGG mit 

dem MRG ist festzustellen, dass diese in weiten Bereichen ähnlich bis ident 
geregelt sind. Im wohnzivilrechtlichen Teil des WGG wird weitgehend nur auf 
die besondere Situation der gemeinnützigen Bauvereinigungen Rücksicht ge-
nommen. Teilweise wurden Entwicklungen eingeleitet, die einerseits zu einem 
„Auseinanderdriften“ der Regelungen, wie z.B. im Bereich der Erhaltung, ande-
rerseits aber auch zu Annnäherungen, wie z.B. in der Entgeltbildung, führten.  
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Der vorliegende Beitrag soll darstellen, ob bzw. inwieweit die Revision 

geeignet ist, zur Qualitätssicherung bzw. –steigerung bei den geprüften Bau-
vereinigungen beizutragen. Dabei wird, ausgehend vom institutionellen 
Rahmen des Aufsichtsnetzes, eine Darstellung der konkreten Prüfungsfelder 
vorgenommen, aus denen die Bereiche ableitbar sind, in welchen die Revisi-
on zur Qualitätssicherung beitragen kann. Letztlich soll dargestellt werden, 
wie Empfehlungen bzw. Kritik der Revision als Handlungskorrektiv bei den 
geprüften Bauvereinigungen um- bzw. durchgesetzt werden können. 

I. Instrumente der Qualitätssicherung  
gemeinnütziger Bauvereinigungen  

Zur Qualitätssicherung der Leistungserbringung gemeinnütziger Bauver-
einigungen hat der Gesetzgeber einerseits Einrichtungen mit bestimmten Funk-
tionen vorgesehen, andererseits aber auch Ordnungsmaßnahmen geschaffen. 
Das Zusammenwirken der Institutionen und die Ausübung der ihnen zugeord-
neten Funktionen soll sicherstellen, dass gemeinnützige Bauvereinigungen die 
ihnen vom Gesetzgeber zugedachten Zielsetzungen bestmöglich erreichen. 

1. Institutioneller Rahmen als Grundlage der Qualitätssicherung 

Als Institutionen der Qualitätssicherung sind sowohl interne Einrichtungen 
bei der gemeinnützigen Bauvereinigung, als auch externe Institutionen vorgesehen.  
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a) Interne Institutionen 

Der Gesetzgeber hat durch die Anordnung, dass gemeinnützige Bauverei-
nigungen nur unter bestimmten Rechtsformen335 betrieben werden dürfen, 
Organe innerhalb der gemeinnützigen Bauvereinigung vorgesehen, die im 
Rahmen der ihnen zugeordneten Aufgaben auch Qualitätssicherung zu leisten 
in der Lage sind. Diese Organe sind insbesondere der Aufsichtsrat und die 
General- bzw. Hauptversammlung.  

Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz hat für gemeinnützige Bauvereini-
gungen, unabhängig von deren Größe, verpflichtend die Einrichtung eines Auf-
sichtsrates vorgeschrieben;336 dies in Erweiterung für jene Gesellschaften/Genos-
senschaften, die aufgrund ihrer geringen Größe nach dem GmbHG bzw. GenG 
grundsätzlich einen Aufsichtsrat nicht verpflichtend vorsehen müssten.  

Weiters ist institutionell sowohl im AktG als auch im GmbHG die Ver-
pflichtung zur Einrichtung eines internen Kontrollsystems gefordert, welches 
den Anforderungen des Unternehmens entspricht. Für Genossenschaften ist die 
ausdrückliche Regelung über die Einrichtung eines internen Kontrollsystems 
im Rahmen des Unternehmensrechts-Änderungsgesetzes 2008 in Diskussion.337 
Als Einrichtungen eines internen Kontroll- bzw. Qualitätssicherungssystems 
können auch die von der Geschäftsführung zur begleitenden Sicherung der 
Zielerreichung bzw. Qualität der Leistungserbringung wahlweise eingesetzte 
Controllingstelle sowie eine interne Revision dienen. 

b) Externe Institutionen 

Der Gesetzgeber hat aber auch eine Reihe externer Institutionen vorgese-
hen, die die Einhaltung der für gemeinnützige Bauvereinigung vorgesehenen 
Verhaltensvorschriften und somit eine Qualitätssicherung gewährleisten sollen. 
Zusätzlich zu den sonst für gewinnorientierte Wirtschaftsunternehmen übli-
chen Kontrollinstanzen, wie Finanzamt, Gebietskrankenkassen (Prüfung von 
Unternehmensabgaben bzw. gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abga-
ben - „GPLA“), Arbeitsinspektion etc., sind für gemeinnützige Bauvereinigun-
gen weitere Kontroll- sowie Aufsichtsinstitutionen vorgesehen.  

Gemeinnützige Bauvereinigungen unterliegen unabhängig von Größe und 
Rechtsform einer unternehmensrechtlichen Pflichtprüfung sowie einer Geba-
rungsprüfung durch den Revisionsverband. Weiters untersteht die gesamte 
Geschäftsführung gemeinnütziger Bauvereinigungen einer behördlichen Auf-
sicht durch die jeweilige Landesregierung. Zuständig ist jene Landesregierung, 
in deren Bereich die Bauvereinigung ihren Sitz hat. Die Landesregierungen 
sind für die Anerkennung von gemeinnützigen Bauvereinigungen zuständig 
und im Rahmen der Ausübung ihrer Aufsicht mit Sanktionsmöglichkeiten bis 
zur Entziehung der Gemeinnützigkeit ausgestattet.338 Zahlreiche gemeinnützige 

                          
335 § 1 Abs. 1 WGG. 
336 § 12 WGG. 
337 Siehe Beitrag Feichtinger, S. 145. 
338 § 29 ff. WGG. 
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Bauvereinigungen werden zusätzlich gebarungsmäßig auch vom Rechnungs-
hof, von Landeskontrollämtern bzw. Landesrechnungshöfen geprüft. 

2. Externe Maßnahmen zur Qualitätssicherung  

Neben den internen Qualitätssicherungsmaßnahmen ist die Qualität der ex-
ternen Aufsichts- und Prüfungsinstitutionen von entscheidendem Einfluss auf die 
Sicherung der Qualität der Leistungen gemeinnütziger Bauvereinigungen. 

a) Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Revision 

Die Revision gemeinnütziger Bauvereinigungen durch Revisoren des Re-
visionsverbandes hat jährlich vor Feststellung des Jahresabschlusses stattzu-
finden.339 Ablauf und Inhalt der Prüfung ist durch die Prüfungsrichtlinienver-
ordnung vorgegeben. Eine qualitativ hochwertige Prüfung ist Voraussetzung 
dafür, dass die Revision als Qualitätssicherungsinstrument bei der jeweiligen 
Bauvereinigung wirksam werden kann. Es ist unbestritten, dass die Ausbildung 
und Fortbildung der Revisoren, die in der fachlichen Durchführung der Prü-
fung unabhängig und weisungsfrei340 sind, von entscheidender Bedeutung für 
die Durchführung einer qualitativ hochwertigen Prüfung ist. Der Zugang zum 
Beruf des Revisors wurde mit dem GenRevG 1997, ähnlich dem Zugang zum 
Beruf des Wirtschaftsprüfers, an den Nachweis der fachlichen Befähigung vor 
einem Prüfungsausschuss sowie der praktischen Erfahrung gebunden. Die 
praktische Erfahrung erfordert eine zumindest 3-jährige praktische Tätigkeit 
bei einem Revisionsverband oder einem Wirtschaftsprüfer bzw. einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft. Die fachliche Befähigung ist vor einem Prüfungs-
ausschuss durch Ablegung von 2 schriftlichen Prüfungen von jeweils 6 Stun-
den sowie einer kommissionellen mündlichen Prüfung nachzuweisen.341 
Aufgrund der rasanten Entwicklung der für die Revision bedeutsamen Grund-
lagen (insbesondere Gesellschaftsrecht, Unternehmensrecht, Steuerrecht, 
Wohnrecht, aber auch die zunehmende Internationalisierung der Rechnungsle-
gung, der Berichterstattung und der Prüfungsstandards) ist zur Aufrechterhal-
tung der Prüfungsqualität die ständige Fortbildung der Revisoren erforderlich. 
Die ausreichende Aus- und Fortbildung der Prüfer ist Bestandteil der externen 
Überprüfung der Qualitätssicherung in Prüfungsbetrieben.  

Für den Bereich der Abschlussprüfung (darunter ist jede Pflichtprüfung 
nach österreichischem Recht zu verstehen) hat der Gesetzgeber mit dem Ab-
schlussprüfungs-Qualitätssicherungsgesetz (A-QSG) im Jahr 2005 ein externes 
Qualitätssicherungssystem eingeführt, wonach sämtliche Prüfungsbetriebe 
(Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Revisionsverbände, 
Sparkassen-Prüfungsverband) einer externen Überprüfung sowohl hinsichtlich 
der Qualität der Organisation des Prüfungsbetriebes als auch der Qualität der 

                          
339 § 28 Abs. 3 WGG. 
340 § 1 Abs. 1 GenRevG. 
341 Gemäß einem Entwurf zum Unternehmensrechts-Änderungsgesetz 2008 soll 
die schriftliche Prüfung künftig aus 3 (6-stündigen) Klausurarbeiten bestehen. 
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durchgeführten Abschlussprüfungen unterzogen werden. Über die erfolgreiche 
Teilnahme an der externen Qualitätsprüfung wird durch eine Behörde (Ar-
beitsausschuss für externe Qualitätssicherung) eine Bescheinigung erteilt, die 
wiederum Voraussetzung für die Berechtigung zur weiteren Durchführung von 
Abschlussprüfungen ist. Somit soll sichergestellt werden, dass durch die exter-
ne Überprüfung der Qualität der Organisation der Prüfungsinstitutionen und 
der Prüfungsdurchführung ein Mindestqualitätsstandard bei den Pflichtprüfun-
gen erreicht wird, wodurch wiederum gewährleistet wird, dass die Revision 
zur Qualitätssicherung bei den geprüften Unternehmen den ihr zugedachten 
Beitrag leisten kann. 

b) Aufsicht über gemeinnützige Bauvereinigungen 

Eine weitere institutionelle Voraussetzung für die Qualitätssicherung bei 
gemeinnützigen Bauvereinigungen ist die im Wohnungsgemeinnützigkeitsge-
setz vorgesehene Aufsicht durch die zuständige Landesregierung. Zur Aus-
übung des Aufsichtsrechtes kann die Landesregierung bei den Bauvereinigun-
gen Prüfungen vornehmen, wobei sie sich hierbei des Revisionsverbandes 
bedienen oder private Sachverständige beauftragen kann.342 Das Spektrum der 
Aufsicht beginnt mit der Anerkennung der Gemeinnützigkeit, betrifft in der 
Folge die laufende Geschäftstätigkeit und reicht gegebenenfalls bis zur Entzie-
hung der Gemeinnützigkeit. 

c) Zwangsmittel zur Durchsetzung erforderlicher Maßnahmen 

Die Aufsicht als Qualitätssicherungsinstrument kann letztlich jedoch nur 
wirksam ausgeübt werden, wenn der Aufsichtsbehörde Zwangsmittel zur 
Durchsetzung von notwendigen Maßnahmen zur Verfügung stehen. Die Auf-
sicht über gemeinnützige Bauvereinigungen obliegt ausschließlich der jeweili-
gen Landesregierung. Dem Revisionsverband kommt keinerlei Aufsichtsbe-
fugnis zu. Die auf Basis der regelmäßigen gesetzlichen Prüfung oder einer 
Sonderprüfung erstellten und an die Aufsichtsbehörden durch den Revisions-
verband zwingend weitergeleiteten Prüfungsberichte der Revisoren dienen der 
Aufsichtsbehörde als eine Grundlage zur Ausübung ihrer Aufsichtspflicht.  

Die Landesregierung kann die Abstellung von festgestellten Mängeln an-
ordnen.343 Sofern dieser Anordnung durch die Bauvereinigung nicht nachge-
kommen wurde, hat die Landesregierung die Behebung der festgestellten 
Mängel innerhalb angemessener Frist mit Bescheid aufzutragen. Wenn die 
Bauvereinigung den behördlichen Auftrag nicht erfüllt hat und falls andere 
Zwangsmittel im Zuge des verwaltungsbehördlichen Vollstreckungsverfahrens 
nicht zum Ziele geführt haben, ist die Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
mittels Bescheid zu entziehen. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit ist 
weiters zu entziehen,344 wenn: 

                          
342 § 29 Abs. 2 WGG. 
343 § 29 Abs. 3 WGG. 
344 § 35 Abs. 1 WGG. 
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− der Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung den Vorschriften des Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetzes nicht mehr entspricht; 

− der tatsächliche Geschäftsbetrieb dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
oder einer dazu erlassenen Verordnung zuwiderläuft; 

− die Bauvereinigung sich beharrlich der Prüfung durch den Revisionsver-
band entzieht; 

− die Bauvereinigung den ihr gemäß § 27 Wohnungsgemeinnützigkeitsge-
setz obliegenden Verpflichtungen nicht nachkommt. 

Die Landesregierung kann von der Entziehung der Anerkennung der Ge-
meinnützigkeit absehen, wenn die Mitglieder des Vorstandes oder des Aufsichts-
rates oder die Geschäftsführer, welche den Entziehungsgrund vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt haben, nach Aufforderung durch die Landesregie-
rung binnen angemessener Frist ihrer Funktion enthoben worden sind. Ein ein-
seitiger Verzicht der Bauvereinigung auf die Gemeinnützigkeit ist unzulässig. 

Die Folgen der Entziehung der Anerkennung der Gemeinnützigkeit sind 
gravierend:345 die Landesregierung hat der Bauvereinigung eine Geldleistung 
aufzuerlegen, die derart zu bemessen ist, dass den Genossenschaftern/Gesell-
schaftern kein höherer vermögensrechtlicher Vorteil als im Falle ihres Aus-
scheidens oder der Auflösung der Bauvereinigung zukommt. Das heißt, den 
Genossenschaftern bzw. Gesellschaftern verbleiben nur die von ihnen tatsäch-
lich einbezahlten Geschäftsanteile bzw. Stammeinlagen, wobei Beträge, die 
aus Kapitalberichtigungen resultieren, nicht als einbezahlt gelten. 

II. Revision als Grundlage für die Aufsicht  
durch die zuständigen Landesregierungen  

Da der Revision keine Anordungs- oder Weisungsbefugnisse gegenüber 
den geprüften Bauvereinigungen zukommen, übt sie ihre Qualitätssicherungs-
funktion bei den Bauvereinigungen nicht unmittelbar sondern nur mittelbar 
durch die Berichterstattung über die durchgeführte Revision an die empfangs-
berechtigten Adressaten (insbesondere Aufsichtsrat und Aufsichtsbehörde) aus. 

1. Rechtlicher Rahmen des Tätigwerdens der Revision 

Der Tätigkeitsbereich der Revision ist insbesondere durch das Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetz, das unabhängig von der Rechtsform der Bau-
vereinigung346 anzuwendende Genossenschaftsrevisionsgesetz und vor allem 
durch die auf der Grundlage des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes erlasse-
nen Prüfungsrichtlinienverordnung festgelegt. 

                          
345 § 36 Abs. 3 WGG. 
346 § 23 Abs. 2 WGG. 
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2. Bereiche, in denen die Revision zur Qualitätssicherung  
bei den geprüften Bauvereinigungen beitragen kann 

a) Inhalt und Umfang der Prüfung gemeinnütziger Bauvereinigungen 

Der rechtliche Rahmen der Revision umreißt auch den Umfang und die 
Bereiche, in denen die Tätigkeit der Revision qualitätssichernd bei den geprüf-
ten Bauvereinigungen wirken kann. Die Revision gemeinnütziger Bauvereini-
gungen geht über den Umfang der unternehmensrechtlichen Pflichtprüfung, 
die mit dem Bestätigungsvermerk zur Rechnungslegung endet, weit hinaus und 
umfasst auch die genossenschaftliche Gebarungsprüfung sowie die Einhaltung 
der besonderen Gebarungsvorschriften des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. 
Das Ergebnis der Gebarungsprüfung führt letztlich zu einem Gebarungsver-
merk. Die Revision bezieht sich ausschließlich auf kaufmännische und rechtli-
che Belange, in technischer Hinsicht werden Bauprojekte durch die Revision 
nicht geprüft. Bei geförderten Bauten erfolgt die technische Prüfung in der 
Regel durch die Förderstellen.  

b) Prüfungsansätze 

Das interne Kontrollsystem wird durch Funktionstests, d.h. die Prüfung, 
ob die als geeignet beurteilten internen Kontrollen tatsächlich durchgeführt 
werden, beurteilt, was die Grundlage für die materiellen Prüfungshandlungen 
bildet. Zur effizienten Prüfung des internen Kontrollsystems ist eine Mindest-
Dokumentation des Kontrollsystems erforderlich. Der Umfang der materiellen 
Prüfung hängt von der Einschätzung der Qualität des internen Kontrollsystems 
ab. Eine besonders hohe Qualität des internen Kontrollsystems erfordert gerin-
gere materielle Prüfungshandlungen, wobei diese bei wesentlichen Sachverhal-
ten jedenfalls durchzuführen sind. Die materiellen Prüfungshandlungen beste-
hen aus Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorgängen in Hinblick auf die Wirt-
schaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Abwicklung und deren 
buchmäßige Erfassung sowie Kontoinhalten, der Prüfung des richtigen Aus-
weises im Rechnungsabschluss einschließlich der Angaben im Anhang sowie 
aus analytischen Prüfungshandlungen.347 Hinsichtlich des Umfanges der Ein-
zelfallprüfungen werden keine mathematisch-statistische Stichprobenverfahren 
angewendet, sondern im Regelfall bewusst Stichproben gezogen. 

c) Prüfungsfelder 

Zur Beantwortung der Frage, in welchen Bereichen die Revision konkret 
zur Qualitätssicherung der Bauvereinigungen beitragen kann, ist es erforder-
lich, die konkreten Prüfungsinhalte der Verbandsprüfung zu definieren. 

Hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit der Rechnungs-
legung sind neben den gesetzlichen Vorschriften (gemäß § 23 Abs. 2 WGG hat 
die Rechnungslegung gemeinnütziger Bauvereinigungen unabhängig von Grö-
ße und Rechtsform grundsätzlich in Anwendung der Bestimmungen des Un-

                          
347 KFS/PG1 (2007), 56. 
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ternehmensgesetzbuches sowie § 260 Aktiengesetz zu erfolgen) für die Prü-
fungsdurchführung insbesondere die einschlägigen Fachgutachten, Richtlinien 
und Stellungnahmen der Kammer der Wirtschaftstreuhänder (Fachsenat für 
Unternehmensrecht und Revision) sowie des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
von Bedeutung. Im Bestätigungsvermerk des Revisors soll für die Rechnungs-
legungsadressaten insbesondere zum Ausdruck kommen, nach welchen Rech-
nungslegungsgrundsätzen der Jahres- bzw. Konzernabschluss aufgestellt ist, 
nach welchen Prüfungsgrundsätzen die Jahres- bzw. Konzernabschlussprüfung 
durchgeführt wurde und ob bzw. inwieweit der Jahres-/Konzernabschluss ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bauver-
einigung vermittelt und ob der Lagebericht im Einklang mit dem Jahres- bzw. 
Konzernabschluss steht.  

Neben der Ordnungs- und Rechtmäßigkeitsprüfung des Jahres- bzw. 
Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes umfasst die Prüfung durch die 
Revisoren des Revisionsverbandes die Gebarungsprüfung, welche als Ge-
schäftsführungsprüfung neben der Prüfung der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit vor allem die Einhaltung der zahlreichen Ordnungsvor-
schriften des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes zum Inhalt hat. 

Dabei sind die zentralen Grundsätze des Wohnungsgemeinnützigkeits-
rechtes348 von vordringlicher Bedeutung: 
− Reglementierung des Geschäftsbereiches: Die Tätigkeitsbereiche gemein-

nütziger Bauvereinigungen werden durch das Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetz (§ 7 WGG) taxativ geregelt. Geschäfte außerhalb des § 7 
WGG sind gemeinnützigen Bauvereinigungen verwehrt. 

− Vermögensbindung: Das Vermögen gemeinnütziger Bauvereinigungen ist 
der Erfüllung von Aufgaben des sozialen Wohnungs- und Siedlungswe-
sens zu widmen (§ 1 Abs. 2 WGG). Das Eigenkapital ist vornehmlich für 
Zwecke gem. § 7 Abs. 1 WGG einzusetzen. Sofern Eigenkapital gegeben 
ist, welches noch nicht im Sinne § 7 Abs. 1 bis 4b WGG verwendet wur-
de, ist dieses „Reservekapital“ innerhalb von drei Jahren für solche Zwe-
cke zu widmen. Die Erträge aus dem Reservekapital können gemäß § 6a 
Abs. 5 KStG einer steuerfreien Rücklage zugeführt werden. Sofern eine 
Verwendung nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Bildung der Rück-
lage erfolgt, sind die Erträge unter Berücksichtigung eines Zuschlages 
von 20 % körperschaftsteuerpflichtig. 

− Beschränkte Gewinnentnahme: An Genossenschafter bzw. Gesellschafter 
oder Aktionäre dürfen die von der gemeinnützigen Bauvereinigung erziel-
ten Gewinne nur in beschränktem Ausmaß ausgeschüttet werden, dabei 
darf die Dividende grundsätzlich nicht mehr als 3,5% des einbezahlten 
Kapitals betragen (dieser Prozentsatz kann sich je nach Entwicklung der 
Sekundärmarktrendite aller Bundesanleihen bis auf maximal 5% erhö-
hen). Der restliche Gewinn ist in der Bauvereinigung zu thesaurieren und 
im Sinne der Vermögensbindung zu verwenden. 

                          
348 Funk in Korinek (1994), 336ff. 
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− Beschränkungen in der Gewinnerzielung: Die Leistungen gemeinnütziger 
Bauvereinigungen sind grundsätzlich zu kostendeckenden Preisen zu er-
bringen. Von diesem Kostendeckungsprinzip gibt es zum Zwecke der 
Substanzerhaltung bzw. Stärkung des Eigenkapitals gesetzlich geregel-
te349 Ausnahmen: wie beispielsweise die Bildung von Rücklagen im 
Ausmaß von 2% gem. § 14 Abs. 1 Z 8 WGG sowie § 15 WGG i.V.m. 
§ 16 ERVO, durch Verrechnung von Eigenmittelzinsen von maximal 3,5 
% bzw. je nach Entwicklung der Sekundärmarktrendite der Bundesanlei-
hen bis maximal 5%, durch die Valorisierung von Grundstückskosten o-
der die Eigenmittelzinsverrechnung für Grundstückskosten gem. § 13 
Abs. 2 WGG, die beschränkte Mietzinsverrechnung nach völliger Rück-
zahlung sämtlicher Finanzierungsdarlehen der Objekte bzw. bei Wohnun-
gen der Kategorie A oder B (in diesen Fällen darf eine Miete kalkuliert 
werden, die über der kostendeckenden Miete liegt, jedoch maximal den 
um 30% verminderten burgenländischen Richtwert beträgt). Bei begüns-
tigter Rückzahlung von Darlehen aus öffentlichen Mitteln darf eine über 
dem Kostendeckungsentgelt liegende Miete kalkuliert werden (§ 13 Abs. 
4 WGG), die sich nach der Größe, Art, Beschaffenheit, Lage, Ausstattung 
und dem Erhaltungszustand richtet. Weiters gibt es Gewinnerzielungs-
möglichkeiten, wenn der Kostenanfall bei der Erbringung von Bau- und 
Hausverwaltungsleistungen durch besonders rationelle Wirtschaftsfüh-
rung350 unter den per Verordnung zulässigen Pauschalsätzen liegt. Ge-
winnerzielungsmöglichkeiten gibt es auch im Rahmen der sogenannten 
konnexen Zusatzgeschäfte. Sämtliche erzielten Gewinne sind jedoch wie-
derum im Sinne der Zweckwidmung des Vermögens gemeinnütziger 
Bauvereinigungen zu verwenden.  

− Baupflicht: Eine gemeinnützige Bauvereinigung hat grundsätzlich die 
Verpflichtung zur Errichtung von Wohnungen, Eigenheimen und Heimen 
bzw. zur Sanierung größeren Umfanges. Wenn sie diese Tätigkeit später 
wegen Fehlens der wirtschaftlichen Voraussetzungen zeitweise einstellen 
muss, hat sie eine Genehmigung um Unterbrechung der Bautätigkeit für 
einen Zeitraum von maximal fünf Jahren bei der zuständigen Landesre-
gierung als Aufsichtsbehörde zu beantragen.351  

− Unabhängigkeit von Angehörigen des Baugewerbes: Gemeinnützige 
Bauvereinigungen dürfen nicht unter überwiegendem Einfluss von Ange-
hörigen des Baugewerbes, des Immobiliengewerbes oder der Personalkre-
ditvermittlung stehen, wobei überwiegender Einfluss insbesondere vorliegt, 
wenn derartige Personen im Vorstand, Aufsichtsrat oder General- bzw. 
Hauptversammlung über mehr als ¼ der Stimmen verfügen.  

Neben der Überprüfung der Einhaltung dieser zentralen Grundsätze des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes im Rahmen der jährlichen Revision, sind 
in der Prüfungsrichtlinienverordnung vor allem hinsichtlich der Gebarungsprü-

                          
349 §§ 13, 14 und 15 WGG i.V.m. § 16 ERVO.  
350 Korinek/Nowotny (1994), 380. 
351 § 7 Abs. 5 WGG. 
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fung ergänzende organisatorische Vorschriften sowie Vorschriften zum Revi-
sionsinhalt und -umfang enthalten. So sieht die Prüfungsrichtlinienverordnung 
vor, dass die Prüfung die rechtlichen Grundlagen der Bauvereinigung, die Or-
ganisation, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit des Geschäfts-
betriebes, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die wohnungswirtschaftliche 
Tätigkeit zu umfassen hat. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Zweckmä-
ßigkeit und Sparsamkeit finden ihren Niederschlag in der spartenweisen Ge-
genüberstellung von Leistungen und Kosten und deren Beurteilung an Hand 
von Richtsätzen.  

Bei der Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse sind laut Prüfungsricht-
linienverordnung insbesondere folgende Sachverhalte zu prüfen:352 
− Vermögens- und Kapitalslage (einschließlich „Reservekapital“); 
− Zahlungsfähigkeit; 
− Ertragslage auf die einzelnen Betriebssparten bezogen; 
− Wirtschaftlichkeit in den Tätigkeitsbereichen Bauverwaltung, Hausver-

waltung und sonstige Tätigkeiten. 

Bei der Prüfung der wohnungswirtschaftlichen Tätigkeit sind laut Prü-
fungsrichtlinienverordnung insbesondere folgende Sachverhalte zu prüfen: 
− Grundstücksbewegungen; 
− Bautätigkeit einschließlich der Ausschreibungs- und Vergabemodalitäten 

(insbesondere im Hinblick auf § 6b Gebarungsrichtlinienverordnung); 
− Finanzierung und Endabrechnungen; 
− Verwaltungstätigkeit und Vertragswesen; 
− Errichtung von Baulichkeiten und die Wohnungsverwaltung im fremden 

Namen; 
− Veräußerung von Baulichkeiten; 
− Beteiligungen an Gesellschaften gemäß § 7 Abs. 4b WGG; 
− Wohnungsbezogene Dienstleistungen. 

Aus genossenschaftsrechtlicher Sicht ist ergänzend insbesondere die Er-
füllung des Förderungsauftrages gemäß § 1 Abs. 1 GenG in die Prüfung mit 
einzubeziehen.353 

Aus der Darstellung der Tätigkeitsbereiche der Revision ergeben sich die 
Bereiche, in denen die Revision konzeptionell eine qualitätssichernde Funktion 
bei den gemeinnützigen Bauvereinigungen ausüben kann.  

III. Qualitätssicherung durch Prüfungsverfolgung  
Prüfungsfeststellungen des Revisors in Form von Hinweisen, Empfehlun-

gen, Beanstandungen oder das Aufzeigen von Mängeln sind eine Grundlage 
der Qualitätssicherung bei den gemeinnützigen Bauvereinigungen. Nach § 13 
Abs. 2 PRVO sind die Bauvereinigungen verpflichtet, die bei der Prüfung 

                          
352 Schuchter in Schwimann (2001), 1296. 
353 Perkounigg/Herbolzheimer/Laner in Dellinger (2005), 475. 
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festgestellten Mängel innerhalb der vom Revisionsverband festgesetzten Frist, 
die sechs Monate nicht übersteigen darf, zu beheben sowie den sonstigen Be-
anstandungen Rechnung zu tragen. Der Revisionsverband hat binnen zwei 
Monaten festzustellen,354 ob die Mängel behoben und erforderlichenfalls Vor-
kehrungen getroffen wurden, um Mängel in Zukunft zu vermeiden. Wenn 
Mängel innerhalb dieser Frist nicht behoben oder erforderliche Vorkehrungen 
nicht getroffen wurden, muss der Revisionsverband der zuständigen Auf-
sichtsbehörde (Landesregierung) Mitteilung machen. Weiters hat der Vorstand 
bzw. die Geschäftsführung auf Verlangen dem Revisionsverband mitzuteilen, 
ob und inwieweit den Beanstandungen Rechnung getragen wurde. Die Stel-
lungnahmen der Bauvereinigungen werden vom Revisionsverband gewürdigt 
und anschließend das Ergebnis der zuständigen Aufsichtsbehörde mitgeteilt. 
Sofern die Bauvereinigung keine ausreichende Mängelbehebung vorgenom-
men hat, stehen der Aufsichtsbehörde die in § 29 bzw. § 35 WGG angeführten 
Zwangsmaßnahmen zur Verfügung. Das derzeit bestehende Instrumentarium 
an Zwangsmaßnahmen wurde unter I.2.c) beschrieben.  

 

                          
354 § 15 PRVO. 
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I. Einleitung 

1. Allgemeines 

Die Wurzeln des österreichischen Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts rei-
chen rund ein Jahrhundert zurück. Die Rechtsentwicklung verlief im wesentli-
chen parallel zu der des deutschen Gemeinnützigkeitsrechts, sodass eine 
grundsätzliche Kontinuität auch über die Zeit von 1938 bis 1945 gegeben war 
und auf der Grundlage des austrifizierten WGG 1940 die Phase des Wieder-
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aufbaues und der quantitativen Fehlbestände bis zur Gesamtreform 1979 
bewältigt werden konnte. 

Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 1979 ist in der Stammfassung mit 
31.3.1979 in Kraft getreten und umfasste zunächst 40 Paragraphen. Es wurde 
seither insgesamt 25 mal novelliert und mit 22 neuen Paragraphen ergänzt. Der 
Umfang des WGG ist unter Berücksichtigung der Aufhebung eines Paragraphen 
somit auf 60 Paragraphen angewachsen. Durch Ergänzung bei bestehenden und 
die zusätzlichen Paragraphen wurden mehr als 150 neue Absätze geschaffen, von 
denen mehr als 30 allein das Übergangsrecht des § 39 WGG betreffen. 

Der österreichische Gesetzgeber hat in der beschriebenen Generation des 
WGG auf die sich ständig ändernden Erfordernisse der Wohnversorgung und 
die wechselnden Rahmenbedingungen fortwährend flexibel reagiert. Dem 
gelegentlich geäußerten Vorwurf überbordender Kasuistik bzw. unangemesse-
ner Unübersichtlichkeit ist vor allem entgegen zu halten, dass die starre Hal-
tung des deutschen Gesetzgebers bereits 1989 zu einer Aufhebung des dortigen 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes mit den allgemein bekannten Irritationen 
am Wohnungsmarkt geführt hat.  

2. Themenabgrenzung 

Die folgende Darstellung muss sich im Wesentlichen auf die Entwicklung 
der gemeinnützigkeitsspezifischen Sonderregelungen im wohnzivilrechtlichen 
und unternehmensrechtlichen Bereich beschränken. Die Rechtsentwicklung im 
WGG war in den rund drei Jahrzehnten seit dem WGG 1979 intensiv mit der 
allgemeinen Wohnrechtsentwicklung insbesondere in den beiden anderen „gro-
ßen“ Wohnrechtsmaterien gekoppelt. Auf die diesbezüglichen Parallelschritte 
im Detail einzugehen würde den gegeben Rahmen sprengen, insbesondere 
wenn sie nur indirekte Auswirkungen auf das Gemeinnützigkeitsrecht ausge-
löst haben, wie z.B. das WEG 2002.355  

Ebenso müssen die erforderlichen Änderungen durch die Weiterentwick-
lung im Bereich des Gebühren- und Abgabenrechts, des Handels- Gesell-
schafts- und Insolvenzrechts sowie die Querverbindungen zum Konsumenten-
schutz bzw. dem Bauträgervertragsrecht ausgeklammert bleiben.  

Bei Betrachtung der Entwicklung des WGG 1979 ist aber unverzichtbar, 
die Entwicklung vor der WGG-Reform und die damals bestehenden wohn-
rechtlichen Rahmenbedingungen darzustellen, um die Intentionen des histori-
schen Gesetzgebers nachvollziehen zu können. 

                          
355 BGBl I 2002/70. 
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II. Ausgangslage  

1. Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht vor dem WGG 1979 

a) WGG (1940) und WGGDV 

Das WGG (1940)356 und die entsprechende Durchführungsverordnung 
WGGDV357 stellten eine Kompilation des davor geltenden Wohnungsgemein-
nützigkeitsrechts dar und wurden 1945 im Zuge der Rechtsüberleitung in die 
Rechtsordnung der Zweiten Republik übernommen, wobei neben der Entfer-
nung typisch nationalsozialistischen Gedankenguts und der Berücksichtigung 
der österreichischen Behördenstruktur praktisch keine systematischen Ände-
rungen vorgenommen wurden.  

Das öffentlich- bzw. unternehmensrechtliche System der Wohnungsge-
meinnützigkeit bewegte sich im allgemeinen wohnrechtlichen Umfeld und konn-
te daher mit wenigen Ausnahmen keine Spannungsverhältnisse auslösen, die die 
Gestion der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen eingeschränkt hätten. Das 
noch heute als Übergangsrecht weiter geltende „Preisrecht“ der §§ 7 WGG (1940) 
und 11 WGGDV entbehrte (damals) der oft zitierten „Janusköpfigkeit“ gemein-
nützigkeitsrechtlicher Vorschriften als Wohnzivil- und Unternehmensrecht.358  

b) Wohnrechtliches Umfeld des WGG 1979 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des WGG 1979 galt das Mietengesetz in der 
Fassung der MG Novelle 1974, die anlassbezogen auf Fehlentwicklungen des 
Altwohnungsmarktes reagierte, gleichzeitig aber bereits wichtige Weichenstellun-
gen in Richtung einer wohnwertbezogenen Mietzinsregelung auf dem privaten 
Wohnungsmarkt auslöste. Insbesondere wurden erforderliche Mietzinserhöhungen 
gemäß § 7 MG durch Entscheidung des Gerichtes (der Schlichtungsstelle) mit dem 
(nach Ausstattungsmerkmalen) vergleichbaren Wohnbauförderungsmietzins ge-
mäß § 32 Wohnbauförderungsgesetz 1968 „gedeckelt“.  

Das Wohnungseigentumsgesetz 1975 hatte das WEG (1948) mit 1.9.1975 
abgelöst und im Wesentlichen einerseits die geltende Rechtsprechung umge-
setzt und andererseits Neurecht für die „Gründungsphase“ des Wohnungsei-
gentums geschaffen, die auch Fehlentwicklungen des Wohnungsmarktes kor-
rigieren sollten. Letztere betraf vor allem die Beziehung zwischen dem „Woh-
nungseigentumsorganisator“ und dem „Wohnungseigentumsbewerber“. 

Wesentlicher Teil des wohnrechtlichen Umfeldes waren aber die Bestim-
mungen des (damals bundeseinheitlichen) Wohnbauförderungsrechts, von des-
sen Entgeltbildung gemeinnützige Wohnungsunternehmen zwar ausgenommen 
waren, die aber ihrerseits eine grundsätzliche Kostendeckung für den Bereich 
des geförderten Mietwohnbaus bewirkten.  

                          
356 dRGBl 1940 I 438. 
357 dRGBl 1940 I 1012. 
358 Siehe Beitrag Sommer, These 4, S. 85. 
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2. Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht WGG 1979 

a) Neues System des WGG 1979 

Das WGG 1979359 ist in der Stammfassung im Kontext seines wohnrecht-
lichen Umfeldes zu verstehen. Der Gesetzgeber hat vor allem versucht, wohn-
rechtliche Schutzvorschriften insbesondere im Preis- und Entgeltsrecht einzu-
führen, da jene des allgemeinen Mietrechtes völlig ungeeignet waren und solche 
im Wohnungseigentumsrecht (auch im damals neuen WEG 1975!) überhaupt 
nicht bestanden. 

Die vom Gesetzgeber angewandte Rechtstechnik war so einfach wie 
fruchtbar für künftige Legisten, Kommentatoren, Höchstgerichte und Woh-
nungspolitiker. Zwischen den unternehmensrechtlichen §§ 1 und 13 sowie 23 
bis 38 wurden die wohnzivilrechtlichen Preis-, Entgelts-, Konsumentenschutz- 
und Verfahrensvorschriften implantiert. § 13 enthielt nämlich in der Stamm-
fassung (und noch heute in Abs. 1 und 2) im Wesentlichen den Regelungsin-
halt der §§ 7 WGG (1940) und 11 WGGDV, aber kein Wohnzivilrecht.  

b) Geplante Wohnrechtsvereinheitlichung 

Das WGG 1979 stellte im Fahrplan der damaligen Regierung(en) einen 
(weiteren) Schritt auf dem Weg einer umfassenden Neuregelung des Wohn-
rechts dar. Prinzipien der Wohnwertbezogenheit aus der MG Novelle 1974, 
des Nutzwerts aus dem primär raumbezogenen WEG 1975 und der sowohl aus 
dem Wohnungsgemeinnützigkeits-, als auch aus dem Wohnbauförderungsrecht 
stammenden Kostendeckung, sollten in Verbindung mit einer einheitlichen 
Wohnhausbewirtschaftung zu einem kompakten und transparenten Wohn- und 
Mietrecht zusammen geführt werden. Ein Gesetzesentwurf mit eben diesem 
Titel („Wohn- und Mietrechtsgesetz - WMG“) war der erste (und beileibe 
nicht der letzte) Versuch einer Umsetzung der Forderung nach Wohnrechts-
harmonisierung, wie sie seither in fast jedem Regierungsprogramm, unabhän-
gig von der politischen Zusammensetzung, enthalten ist.  

III. Die Weiterentwicklung des WGG 1979 

1. Mietrechtsgesetz 

Durch das Mietrechtsgesetz360 hat das WGG 1979 eine Reihe grundsätzli-
cher Änderungen erfahren. Hervorzuheben ist die weitestgehende Beseitigung 
der genossenschaftlichen Nutzung als eigenständige Wohnraumüberlassungs-
form durch § 1 Abs. 1 MRG. Das Verhältnis der Bestimmungen des MRG und 
des WGG wurde in der Stammfassung des § 1 Abs. 3 MRG zunächst (bis zum 
2. WÄG) so gelöst, dass bei grundsätzlicher Geltung des MRG eine Reihe von 
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Bestimmungen, insbesondere im Bereich des Preis- und Entgeltsrechtes, als 
nicht anwendbar normiert wurden.  

Der Mietrechtsgesetzgeber wollte aber der Selbstständigkeit des Woh-
nungsgemeinnützigkeitsrechts durch teilweise eigene Regelungen im WGG 
Rechnung tragen, wodurch neben den öffentlichrechtlichen Bestimmungen 
drei Gruppen wohnzivilrechtlicher Vorschriften im WGG entstanden sind.  
− Inhaltsgleiche, nur terminologisch unterschiedliche Bestimmungen (z.B. 

§§ 3, 4 und 6 MRG versus §§ 14a, 14b und 14c WGG, § 14a WGG jedoch 
nur bis zur WRN 2000); 

− Unmittelbar (z.T. mit Einschränkungen und Abweichungen) geltende Be-
stimmungen des MRG (§ 1 Abs. 3 MRG ab 2. WÄG in Verbindung mit  
§ 20 Abs. 1 WGG); 

− Sonderregelungen im WGG, insbesondere im Preis-, Entgelts- und Ab-
rechnungsrecht (§§ 15 bis 20 MRG versus §§ 14 bis 20a WGG). 

2. Wohnbauförderungsgesetz 1984 und Wohnhaussanierungsgesetz 

Die grundlegende Neureglung der Wohnbauförderung durch das Wohn-
bauförderungsgesetz 1984361 und das Wohnhaussanierungsgesetz hatte für die 
gemeinnützigen Bauvereinigungen neben der Sicherung der Wohnbauförde-
rung unter anderem die Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit auf Wohnumfeld-
maßnahmen und eine Sicherung der kontinuierlichen Erhaltung und Verbes-
serung ihrer Bestände durch die Einführung des Erhaltungs- und Verbesse-
rungsbeitrags (EVB) zur Folge. 

Ziel der Einführung des Systems des EVB war die Vermeidung gerichtlicher 
Erhöhungsverfahren für die Durchführung von Erhaltungs- und Verbesserungs-
maßnahmen durch die autonome Kalkulation der erforderlichen Beträge in einem 
gesetzlich begrenzten Rahmen. Dieses durch das 3.WÄG weiter ausgestaltete 
System hat sich voll bewährt. In mehr als zwanzig Jahren seiner Geltung kam es 
zu keiner einzigen Rückzahlungsforderung wegen nicht verbrauchtem EVB über 
der Grundstufe und praktisch nur mehr zu Erhöhungsverfahren gemäß § 14 Abs. 
2ff. im Zusammenhang mit öffentlicher Sanierungsförderung.  

3. Erstes Wohnrechtsänderungsgesetz  
und Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987 

Im Jahre 1987 hat das 1. WÄG mit dem Rückzahlungsbegünstigungsge-
setz 1987362 nicht nur die Rückführung öffentlicher Mittel und die Beendigung 
der damit verbundenen Bindungen gebracht, sondern auch für über 60.000 
Wohnungen – vor allem nach dem BWSF und den WBFG 1954 und 1968 
geförderte – erstmalig die Möglichkeit der Einhebung von realistischen Neu-
vermietungsentgelten. Die gesetzlich ermöglichte Ansetzung von angemesse-
nen Mietzinsen wurde durch „freiwillige“ Selbstbeschränkungen der gemein-
nützigen Bauvereinigungen zwar nur im Ausmaß der Kategoriemietzinse aus-
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genützt, hat aber dennoch zur Bestandserhaltung und Rücklagenbildung einen 
langfristigen Beitrag geleistet. 

4. Verländerung der Wohnbauförderung und Wohnhaussanierung 

Die Konsequenzen der Verländerung der Wohnbauförderung – die förde-
rungsrechtlichen Bestimmungen gingen mit 1.1.1988, die wohnzivilrechtlichen 
mit 1.1.1989363 durch Bundesverfassungsgesetze in Landesrecht über – konn-
ten für den Bereich des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts in einem verträgli-
chen Rahmen gehalten werden. Die Preis- und Entgeltsbildung für gemeinnüt-
zige Bauvereinigungen blieb durch den Fortbestand des § 48 WFG 1984 als 
bundesgesetzliche Vorschrift – zumindest für den Bereich des Neubaues – 
vom Zugriff landesgesetzlicher Mietzinsbildungsvorschriften ausgenommen.  

Tatsächlich ergibt sich Preis bzw. Entgelt aus der Gestaltung der Finan-
zierung, also auch der öffentlichen Förderung, da das WGG selbst nie Finan-
zierungsvorschriften enthalten hat. Die Länder haben aber durch die Definition 
der (förderbaren) Herstellungskosten und die Gestaltung der Förderungsin-
strumente immer wieder Spannungsverhältnisse mit dem bundeseinheitlichen 
WGG ausgelöst. Diese betreffen vor allem die bilanzielle Darstellung von För-
derungsinstrumenten wie Kletterdarlehen, (rückzahlbare) Zuschüsse etc.  

5. Zweites Wohnrechtsänderungsgesetz  

Das 2. WÄG364 im Jahre 1991 brachte unter anderem eine Sanierung der 
dem MRG-Gesetzgeber 1981 misslungenen Aufhebung des Zinsstoppge-
setzes 1955, die durch eine kurz zuvor ergegangene OGH-Entscheidung not-
wendig geworden war. 

Neben der Möglichkeit der Kalkulation mit den (fiktiven) Werten der Schil-
ling-Eröffnungsbilanz auch bei bestehenden Mietverhältnissen wurde die Mög-
lichkeit der Einhebung höherer Neuvermietungsentgelte auf weitere 40.000 
Wohnungen ausgedehnt. Der Gesetzgeber legte die zulässige Höhe des Neuver-
mietungsentgelts für den gemeinnützigen Sektor aufgrund der Vollziehungspra-
xis des 1. WÄG mit dem jeweils zulässigen Kategoriebetrag gemäß § 15a MRG 
fest. Gleichzeitig wurde erstmals definiert, welche Entgeltsbestandteile dem 
mietrechtlichen Mietzins im Sinne des § 15 MRG entsprechen. 

Das 2. WÄG brachte weiters eine wichtige systematische Veränderung im 
Gefüge der Wohnrechtsgesetze. Durch die Neufassung des § 1 Abs. 3 MRG 
und des § 20 WGG obliegt es seit 1991 dem WGG-Gesetzgeber festzulegen, 
ob und inwieweit Bestimmungen des allgemeinen Mietrechts für den Bereich 
der gemeinnützigen Wohnraumüberlassung gelten. Diese Änderung hat das 
WGG zum vollwertigen Sonderwohnrechtsgesetz aufgewertet und die Mög-
lichkeit geschaffen, bei Reformschritten den Besonderheiten der gemeinnützi-
gen Wohnungswirtschaft angemessen Rechnung zu tragen.  

                          
363 BGBl 1988/885. 
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Erst im Rückblick hat sich die Einführung des Prinzips „einmal gemeinnüt-
zig – immer gemeinnützig“ als wichtigster Punkt der Novelle herausgestellt. 
Eigentlich damals klassische Anlassgesetzgebung im Hinblick auf politisch mo-
tivierte Verkaufsabsichten, hat sich dieses Prinzip als wirksamer wohnzivilrecht-
licher Schutzschild gemeinnützigen Vermögens und der betroffenen Mieter im 
Veräußerungsfall von gemeinnützig errichteten Baulichkeiten herausgestellt. 

6. Heizkostenabrechnungsgesetz  

Die Aufhebung der Regelungen über die verbrauchsabhängige Wärme-
kostenabrechnung des WGG und des MRG in der Fassung von 1982 durch den 
Verfassungsgerichtshof führte 1992 zur Schaffung des Heizkostenabrech-
nungsgesetzes,365 dessen wichtigster Normadressat die gemeinnützige Woh-
nungswirtschaft ist. Von einzelnen Kommentatoren als „totes Recht“ bezeich-
net, hat das Heiz-KG trotz hunderttausender betroffener Wohnungen zu einer 
völligen Befriedung dieses kostenintensiven Bewirtschaftungsbereiches ge-
führt, was durch eine kaum nennenswerte Zahl von OGH-Entscheidungen in 
15 Jahren nachdrücklich bestätigt wird. 

7. „Steuerpaket 1993“ 

Die „erste Belagerung“ des gemeinnützigen Eigenkapitals durch die „Ho-
he Pforte“ im Rahmen der Finanzgesetzgebung durch das sogenannte „Steuer-
paket 1993“366 konnte erfolgreich abgewehrt werden. Die Reservekapitalrege-
lung in diesem Gesetzespaket hat viel dazu beigetragen, dass die gemeinnützi-
gen Bauvereinigungen von Teilen der Politik nicht mehr als anonyme Kapital-
sammelstellen denunziert werden. Parallel dazu konnten aber wieder wichtige 
Ausweitungen des begünstigten Geschäftskreises, vor allem im Bereich der 
Stadt- und Dorferneuerung, erreicht werden.  

8. Drittes Wohnrechtsänderungsgesetz 

Das Jahr 1993 brachte nach Abschluss der mehrjährigen, über zwei Legis-
laturperioden laufenden Verhandlungen zum 3. WÄG wohl die bedeutendsten 
Änderungen für die gemeinnützige Wohnungswirtschaft in der 2. Republik. 
Während das WGG 1979 in der Stammfassung von wohnzivilrechtlichen Über-
regulierungen dominiert wurde, hat das 3. WÄG367 die Trendwende des 1. und 
2. WÄG konsequent fortgeführt, die von der Politik damals treffend als „Über-
gang in einen geordneten Markt“ bezeichnet wurde.  

Das 3. WÄG brachte die Möglichkeit der generellen Neuvermietung von 
Wohnungen zum Kategoriemietzins mit temporärer Bindung der Mehrerträge 
für Erhaltung und Verbesserung sowie die Möglichkeit der angemessenen Ver-
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mietung von Geschäftsräumen und sonstigen Teilen der Liegenschaft („Zube-
hör“) mit besonderen Verwendungsvorschriften.  

Eine einschneidende Änderung im bipolaren Überlassungssystem mit Miete 
(genossenschaftliche Nutzung) bzw. sofortigem Wohnungseigentum brachte das 
neue Modell der Miete mit Kaufoption (im Sprachgebrauch rechtlich unrein als 
„Mietkaufmodell“ bezeichnet). Versuche, die Eigentumsbildung an Mietwoh-
nungen zu forcieren, hatten sich zuvor über rund ein Jahrzehnt hin gezogen, von 
Entwürfen für Eigentumsbildungsgesetze, der Eigentumsbildung nach begünstig-
ter Rückzahlung (1. WÄG bzw. RBG 1987), der begünstigten Vermietung nach 
Eigentumsbegründung (§ 20 WGG i.d.F. 2. WÄG) bis hin zum förderungsver-
traglichen Übertragungsanspruch durch den Wiener Förderungsgesetzgeber (§ 77 
WWFSG 1989368) nach Verländerung der Wohnbauförderung. 

Als Grundprinzipien für Übereignungsansprüche wurden bereits im 3. WÄG 
die (aufrechte) öffentliche Förderung, die Einhebung von Einmalbeträgen (für 
Grund- und/oder Baukosten) über eine bestimmte Höhe hinaus und/oder zu 
einem bestimmten Zeitpunkt sowie die Ermittelung eines wirtschaftlich vertret-
baren Veräußerungspreises vorgegeben und sind trotz einer Vielzahl von No-
vellierungen bis heute in Geltung.  

Das 3. WÄG hat aber auch für die Preisbildung bei sofortiger Überlassung 
in Wohnungseigentum durch die Möglichkeit der Kalkulation von Fixpreisen 
eine praktikable und wirtschaftlich für Erwerber und gemeinnützige Bauvereini-
gungen vertretbare Neuregelung gebracht. Die Fixpreisregelung ist später mit der 
Preisbildung bei nachträglicher Eigentumsbegründung zusammengeführt worden 
und stellt die vom Markt am besten angenommene Variante dar.  

Das seit 1985 zur Vermeidung gerichtlicher Erhöhungsverfahren einge-
führte EVB-System wurde von der Ergänzungs- zur Standardfinanzierung von 
Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen für die Baulichkeiten gemeinnüt-
ziger Bauvereinigungen ausgebaut.  

Unternehmensrechtlich wurden die Sicherungsmechanismen für das ge-
meinnützige Eigenkapital weiter ausgebaut. Neben diezustimmungspflichtige 
Anteilsveräußerung und Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensverschmel-
zungen und Spaltungen trat nunmehr auch eine Neuregelung hinsichtlich der 
Konsequenzen der Entziehung der Gemeinnützigkeit in Form einer Gleichstel-
lung mit der Liquidation, jeweils auf der Grundlage des Nominalprinzips. 

9. Wohnrechtsnovelle 1997 

Eine unspektakuläre Wohnrechtsnovelle369 im Jahre 1997 brachte neben ei-
nem neuen, mittlerweile wieder rückgängig gemachten Befristungsrecht für die 
gemeinnützige Wohnungswirtschaft wichtige Neuregelungen im Zusammenhang 
mit der Bewirtschaftung, vor allem bei nachträglicher Wohnungseigentumsbe-
gründung. Es ging dabei insbesondere um den Aufteilungsschlüssel für die Bewirt-
schaftungskosten, wobei die weitgehende Weitergeltung als pragmatische Lösung 
(„Ruhe im Haus“) einer dogmatischen Rechtsformbindung vorgezogen wurde.  
                          

368 Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz 1989. 
369 BGBl I 1997/140. 
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10. Wohnrechtsnovelle 1999 

Die im Klima des Vorwahlkampfs 1999 überhastet beschlossene WRN 
1999370 sollte ursprünglich das Rad der Zeit zurückdrehen und das WGG in den 
Zustand vor 1993 zurückversetzen. Dennoch gelang es schlussendlich, im Be-
reich der Neuvermietung, der Zinsenüberwälzung und der EVB-Regelungen für 
die gemeinnützigen Bauvereinigungen vollziehbare Regelungen zu erreichen.  

Diese Novelle fällt durch diverse Kuriositäten auf, wie beispielsweise die 
österreichweite Geltung des burgenländischen Richtwerts minus 30 % für rund 
400.000 gemeinnützige Mietwohnungen oder die wirtschaftlich nicht sehr 
bedeutsame Verzinsung der nichtverbrauchten EVB II.  

Das mittlerweile schon fast zum Prinzip gewordene Motto „keine Novelle 
ohne Änderung des Geschäftskreises“ wurde auch bei der WRN 1999 durchge-
halten und den gemeinnützigen Bauvereinigungen die Möglichkeit der Durch-
führung „aller Maßnahmen der Hausbewirtschaftung“ als Hauptgeschäft und der 
wohnungsbezogenen Dienstleistungen als konnexes Zusatzgeschäft eingeräumt.  

11. Wohnrechtsnovelle 2000 

Die erste Novelle einer bislang ungewohnten Regierungskonstellation 
brachte mit der WRN 2000371 nicht nur das Ende der von Anfang an nicht sehr 
glücklichen Regelung der Behandlung der Grund- und Baukostenbeiträge 
gemäß § 17 WGG bei Mietwohnungen, sondern auch eine weitere Flexibilisie-
rung der nachträglichen Umfinanzierung in diesem Bereich.  

Die Voraussetzungen für das Entstehen einer Eigentumsoption werden 
durch die „50 Euro-Regelung“ bei Grund- und/oder Baukosten neuerlich geän-
dert und erstmalig auch auf Neuvermietungen im Bestand – diesfalls aber nur 
für Grundkosten – ausgedehnt. Dabei ist neben der aufrechten öffentlichen 
Förderung eine Bindung an den jeweiligen Vertrag sowie die Möglichkeit der 
Umfinanzierung vor Ablauf von 10 Jahren vorgesehen.  

Die Einführung von Contracting und die Durchführbarkeit zeitgemäßer 
Nachbesserungen der Bestände als fiktive und damit durchsetzbare Erhal-
tungsmaßnahmen wurden nur für den WGG-Bereich beschlossen. Dieser Pro-
belauf im kontrollierten Bereich des WGG stellt gewissermaßen ein „wohn-
rechtliches Westgalizisches Gesetzbuch“ für ein künftiges allgemeines 
Bewirtschaftungsrecht dar.  

12. Budgetbegleitgesetze 2000 und 2001 

Die „zweite Belagerung“ des gemeinnützigen Eigenkapitals durch die 
„Hohe Pforte“ durch das Budgetbegleitgesetz 2000372 führte zwar zu dem wahr-
scheinlich unvermeidbaren Verlust der Bundesgesellschaften aus dem gemein-
nützigen Bereich mit 1.4.2001, hat aber andererseits durch die „Opting-in“-
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Regelung zu einem klaren Bekenntnis der betroffenen Landes- bzw. Kommu-
nalgesellschaften zur Wohnungsgemeinnützigkeit geführt.373  

Daneben wurde potenziellen Jägern die schwere Verdaulichkeit ehemals ge-
meinnütziger Beute durch den langwierigen und wirtschaftlich problematischen 
Verkaufsvorgang der fünf Bundesgesellschaften drastisch vor Augen geführt. 

 Und wieder wurde der Geschäftskreis geändert. Die Gründung gewerbli-
cher Tochtergesellschaften mit gemeinnütziger Mehrheitsbeteiligung wurde 
eingeführt und durch das Budgetbegleitgesetz 2001374 ein Jahr später auf den 
Wohnumfeldbereich und Auslandsaktivitäten, insbesondere im Lichte der EU-
Erweiterung, ausgedehnt.375 

13. Wohnrechtsnovelle 2002 

Die WRN 2002376 brachte mit einer durchgreifenden Neukodifikation des 
bestehenden Mietkaufrechts klare Abgrenzungen der Übereignungsvorausset-
zungen und der Verfahrensabläufe in Verbindung mit wirtschaftlich vernünfti-
gen Preisbildungsvorschriften. Die Möglichkeit der Ausübung der Kaufoption 
wurde mit 15 Jahren und einem Vorkaufsrecht für weitere 5 Jahre festgelegt.  

Eine weitere Liberalisierung der späteren Umfinanzierung im Bereich der 
Fremdmittel, also auch der öffentlichen Mittel samt den damit verbundenen 
Bindungen, wurde vorgenommen. Dieses Instrumentarium hat sich vor allem 
bei der Umfinanzierung zur „Glättung von Rückzahlungssprüngen“ im geför-
derten Bereich bewährt. 

Systematisch wurde mit dieser Novelle vor allem der Weg der Verschiebung 
detaillierter Kalkulationsvorschriften in den Gebarungsbereich fortgesetzt und die 
wohnzivilrechtliche Überprüfungsmöglichkeit kundenfreundlicher Fixpreisrege-
lungen durch die Gerichte auf die „offenkundige Unangemessenheit“ reduziert.  

14. „Vierparteienantrag“ 2003 

Die Gesetzesänderungen 2003, insbesondere der Vierparteienantrag zur 
Klarstellung der Zinsertragsteuerbefreiung377 oder die abgewehrte Verschlech-
terung der Umsatzsteuerbefreiung bei Mietkaufmodellen, zeigten trotz unter-
schiedlichen Zugängen einen weitgehenden politischen Grundkonsens zum 
österreichischen System der Wohnungsgemeinnützigkeit. 

15. Wohnrechtsnovelle 2006 

Die zunächst bereits 2003 als „Reparaturnovelle“ zum WEG 2002 konzipier-
te Gesetzesänderung hat sich, nicht zuletzt aufgrund politisch motivierter Verzöge-
rungen, zu einem beachtlichen Gesetzespaket entwickelt. In allen drei großen 
Wohnrechtsgesetzen wurde klargestellt, repariert, verbessert und neu geregelt.  
                          

373 Siehe Beitrag Mundt, S. 337. 
374 BGBl I 2001/163. 
375 Siehe Beitrag Struber, Kapitel IV.1., S. 99. 
376 BGBl I 2001/162. 
377 BGBl I 2003/63. 
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Für den Bereich des WGG hat die WRN 2006378 abschließende Klarstel-
lungen für die Miete mit Kaufoption gebracht. Offene Fragen der Preisbildung, 
des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes bei der Übertragung ins Woh-
nungseigentum wurden ebenso geklärt, wie die Verwaltung der entstehenden 
„Mischobjekte“. Die Regelungen der Bewirtschaftung bei nachträglicher Ei-
gentumsbegründung wären wohl im WEG 2002 wünschenswert gewesen, 
hätten aber damit auch eine grundlegende Reform dieses Bereiches im MRG 
notwendig gemacht.  

Die Regelungen der §§ 14e und 14f sowie 19a bis 19d WGG können für 
künftige Reformschritte eine beispielgebende Grundlage darstellen. Die Konse-
quenzen des Rechtsformwechsels durch die Eigentumsbegründung werden vom 
Vorrang des Wohnungseigentumsrechts geprägt, ohne für die verbleibenden 
oder neu hinzutretenden Mieter unzumutbare Veränderungen herbeizuführen.  

In einem wichtigen Bereich für die aktuell anstehenden Herausforderun-
gen der energetischen Gebäudesanierung wurde dem WGG ein weiteres Mal 
eine Vorreiterrolle zugewiesen. Das sogenannte „Re-Constructing“ wurde im 
Zuge des Gesetzwerdungsverfahrens zwar praktisch zu einem reinen Kon-
sensmodell, hat aber erstmalig die Frage der Sinnhaftigkeit von „Sanierungen 
um jeden Preis“ thematisiert. Beispiele aus dem benachbarten Ausland zeigen, 
dass die Grundprinzipien des im WGG vorgesehenen Vergleichsverfahrens 
gemäß § 14 Abs. 3b einen sinnvollen Ausgangspunkt für wirtschaftlich sinn-
volle durchgreifende Sanierungen darstellen.  

IV. Aktuelle Gesetzesvorhaben und weiterer Reformbedarf 

1. BMWA-Projekt zur Aufsicht  

Neben der Vielzahl von Novellierungen des WGG insbesondere im wohn-
zivilrechtlichen Bereich ist die Weiterentwicklung des Unternehmens-, Organi-
sations- und Aufsichtsrechts zusehends dringlicher geworden. Mit der WRN 
2006 wurde, zunächst auf Grundlage höchstgerichtlicher Problemfeststellungen, 
eine Neuordnung des Verfahrens bei der Entziehung der Gemeinnützigkeit vor-
genommen. Die Vollziehung der Bereiche Anerkennung, laufende behördliche 
Aufsicht – einschließlich der mannigfaltigen Fragen im Zusammenhang mit dem 
Geschäftskreis379 – sowie Prüfungsverfolgung ist mit dem seit 1979 nahezu 
unveränderten Instrumentarium ebenfalls kaum mehr zu bewältigen. 

In der Endphase der Gesetzwerdung der WRN 2006 hat zudem die merk-
würdige Debatte um die Prüfung aller gemeinnützigen Bauvereinigungen 
durch den Rechnungshof zur Behandlung dieser Frage in einem parlamentari-
schen Unterausschuss des Justizausschusses geführt. Unter dem Motto „Evalu-
ierung der Therapie statt neuer Diagnostiker“ wurde eine Evaluierung des be-
stehenden Aufsichtsrechtes als zielführende Lösung angesehen. 
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Das BMWA hat noch im Herbst 2006 aus diesem Anlass das Projekt 
„Nachjustierung der aufsichtsbehördlichen Steuerungsinstrumente“ in Angriff 
genommen. Im Laufe des Jahres 2007 wurden in einem dreistufigen Verfahren 
mit Aufsichts- und Finanzbehörden, Revisionsverband und Geschäftsleitern 
gemeinnütziger Bauvereinigungen ein konzentrierter Lösungskatalog erstellt, 
der in einem schriftlichen Endbericht dokumentiert ist. 

Die von allen Beteiligten einvernehmlich anerkannten Reformbereiche sind 
somit reif für die Umsetzung in diesbezügliche Gesetzesvorschläge. Eine grund-
legende Modernisierung und Entbürokratisierung des öffentlich-rechtlichen Teils 
des WGG könnte zu dessen 30. Geburtstag gerade recht kommen. 

2. Weitere Reformschritte 

Die nach der langwierigen Gesetzwerdung der umfangreichen WRN 2006 
und deren praktischen Umsetzung erwartete schöpferische Pause ist ausge-
blieben. Eine bereits in der letzten Legislaturperiode diskutierte Reform des 
Bauträgervertragsrechts wird Querbezüge zum WGG in derzeit noch nicht 
absehbarer Form herstellen. Die jüngste Judikatur zu Mietvertragsklauseln 
hat einen dringenden Handlungsbedarf des Gesetzgebers im Bereich der 
Abgrenzung der Instandhaltungspflichten von Hauseigentümern und Mietern 
ausgelöst. Eine WGG-spezifische Sonderregelung in diesem Bereich ist jeden-
falls nicht auszuschließen. 

Weitere ungelöste Probleme im Zusammenhang mit energetischer Sanie-
rung, Energieeffizienz und Konsequenzen aus dem Energieausweisvorlagege-
setz stehen zur Lösung an.380 

Letztlich wird für den Bereich des WGG – nicht nur im Zusammenhang 
mit den steigenden Erhaltungs- und Verbesserungserfordernissen der Bestände 
– eine Neuordnung des Preis- und Entgeltsrechts mit der Frage einer Schwer-
punktverschiebung von der Objekt- zur Unternehmensbezogenheit untersucht 
werden müssen. 
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Entwicklung der Revision  
gemeinnütziger Bauvereinigungen seit 1945 

 
I. Die Revision im Geltungsbereich des Wohnungsgemeinnützigkeits- 
 gesetzes 1940 
II. Die Revision im Geltungsbereich des WGG 1979 

1. Gesetzliche Bestimmungen im WGG 
2. Veränderungen gegenüber der Urfassung des WGG 1979 betreffend 

die Revision 
3. Prüfungsrichtlinienverordnung 
4. Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997 

I. Die Revision im Geltungsbereich  
des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 1940 

Bestimmungen über die Prüfung gemeinnütziger Bauvereinigungen waren 
im WGG 1940 (Gesetz über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen vom 
29. Februar 1940, deutsches RGBl. I 438) und die WGV 1940 (Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswe-
sen vom 23. Juli 1940, deutsches RGBl. I 1012) enthalten. 
§ 26 WGG 1940 lautete: 

1. Jedes als gemeinnützig anerkannte Wohnungsunternehmen hat sich re-
gelmäßigen Prüfungen des Prüfungsverbandes zu unterwerfen, dem es 
gemäß § 14 angehört. Der Prüfungsverband kann mit Zustimmung oder 
auf Verlangen der Anerkennungsbehörde außerordentliche Prüfungen auf 
Kosten des Wohnungsunternehmens durchführen. 

2. Die Prüfung ist auch auf die Einhaltung der Vorschriften der §§ 2 bis 15 
zu erstrecken. 

3. Bei Wohnungsunternehmen, die nicht Genossenschaften sind, ist die 
Prüfung alljährlich vor Feststellung des Jahresabschlusses durchzuführen. 
Dabei ist der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
des Geschäftsberichts, soweit er den Jahresabschluss erläutert, zu prüfen, 
bevor er dem Aufsichtsorgan vorgelegt wird. Unter sinngemäßer Anwen-
dung der Vorschriften des § 140 des Aktiengesetzes ist ein Bestätigungs-
vermerk zu erteilen. Hat keine Prüfung stattgefunden, so kann der Ab-
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schluss nicht festgestellt werden; ein trotzdem festgestellter Jahresab-
schluss ist nichtig. 

4. Im Übrigen finden auf die Prüfungen die Vorschriften des Revisionsge-
setzes bei Genossenschaften unmittelbar, bei den anderen Wohnungsun-
ternehmen sinngemäß Anwendung.  

5. Die Prüfungsberichte sind vom Wohnungsunternehmen auf Verlangen der 
Anerkennungsbehörde binnen zwei Monaten nach Abschluss der Prüfung 
vorzulegen. 

6. Die Anerkennungsbehörde ist jederzeit berechtigt, alle Unterlagen und 
Auskünfte einzuholen, die sie für erforderlich erachtet, und Einblick in alle 
Geschäftsvorgänge und den Betrieb des Unternehmens zu nehmen, nötigen-
falls auch von sich aus eine außerordentliche Prüfung durch eine von ihr zu 
bestimmende Stelle auf Kosten des Unternehmens vornehmen zu lassen. 

7. Jede Änderung der Satzung ist der Anerkennungsbehörde sofort mitzuteilen. 
 

Die zu § 26 WGG 1940 erlassenen Durchführungsbestimmungen lauteten: 
§ 22 WGV: 

1. Das Wohnungsunternehmen hat sein Rechnungswesen nach Richtlinien 
zu führen, die der Verband mit Zustimmung des Amtes der Landesregie-
rung aufstellt. 

2. Der Vorstand (Geschäftsführer) des Wohnungsunternehmens hat nach 
Ablauf jedes Geschäftsjahres zusammen mit dem Jahresabschluss einen 
Geschäftsbericht über das vergangene Geschäftsjahr vorzulegen und darin 
den Geschäftsverlauf und die Lage des Wohnungsunternehmens darzule-
gen. Zu berichten ist auch über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die 
nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind. Im Geschäftsbe-
richt ist ferner der Jahresabschluss zu erläutern; dabei sind auch wesentli-
che Abweichungen von dem bisherigen Jahresabschluss zu erörtern. Wei-
tergehende Vorschriften des Aktienrechts bleiben unberührt. 

3. Das Wohnungsunternehmen wird durch den Verband, dem es angehört, 
geprüft. 

4. Bei der Prüfung ist auch die Einhaltung der Durchführungsvorschriften zu 
überwachen. 

5. Das Wohnungsunternehmen ist verpflichtet, den Beanstandungen in den 
Prüfungsberichten durch entsprechende Maßnahmen nachzukommen. Ge-
schieht dies nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums, so kann der 
Prüfungsverband das Wohnungsunternehmen auffordern, der Beanstan-
dung binnen einer bestimmten Frist nachzukommen. Hat das Wohnungs-
unternehmen der Aufforderung nach Fristablauf nicht entsprochen, so hat 
der Prüfungsverband der Anerkennungsbehörde Mitteilung zu machen.  

Aus den gesetzlichen Bestimmungen des WGG 1940 in Bezug auf die 
Prüfung gemeinnütziger Bauvereinigungen ist erkennbar, dass die Säule der 
Prüfung das Genossenschaftsrevisionsgesetz (GenRevG) und die Genossen-
schaftsrevisionsverordnung (GenRevV) aus dem Jahre 1903 waren.  

Die Prüfung nach dem GenRevG und der dazu erlassenen Verordnung be-
zieht sich nicht nur auf die formelle und materielle Richtigkeit von Jahresab-
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schluss und Geschäftsbericht, sondern hat die gesamte Gebarung des Unterneh-
mens zum Gegenstand. Die Revision war auch im Regime des WGG 1940 eine 
formelle und materielle Gebarungsprüfung, die darüber hinaus auch die Einhal-
tung der Bestimmungen des WGG (§§ 2 bis 15) zum Ziel hatte. Die Prüfung 
ging auch damals über die Abschlussprüfung von Kapitalgesellschaften weit 
hinaus. Während sich diese auf die Prüfung der Einhaltung der formellen und 
materiellen Bilanzierungsgrundsätze einschließlich der Wertansätze beschränkt, 
erfolgt bei der Revision nach dem WGG auch eine Prüfung der Wirtschaftlich-
keit des Unternehmens und der Zweckmäßigkeit der Geschäftsführung .381 

Neben dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, den dazu gehörenden 
Verordnungen und dem Genossenschaftsrevisionsgesetz samt Verordnung 
existierten als relevante Ergänzung die Prüfungsrichtlinien des Verbandes. 
Diese Prüfungsrichtlinien basierten auf § 25 (3) WGG 1940. Danach hatte der 
Verband Richtlinien aufzustellen, die für ihre Mitglieder verbindlich waren. 
Die letzte Fassung dieser Prüfungsrichtlinien wurde als Richtlinie der Ver-
bandsleitung vom 30. April 1976, ergänzt im November 1977, veröffentlicht. 
Diese Richtlinien hatten bis zum Inkrafttreten des WGG 1979 Geltung. Sie 
wurden durch die Verordnung des Bundesministers für Bauten und Technik 
vom 12. Dezember 1979 (Prüfungsrichtlinienverordnung) abgelöst. 

II. Die Revision im Geltungsbereich des WGG 1979 

1. Gesetzliche Bestimmungen im WGG 

Das Bundesgesetz vom 8. März 1979 über die Gemeinnützigkeit im Woh-
nungswesen (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz – WGG, BGBl 1979/139) trat 
mit seinen Bestimmungen bezüglich der Prüfung am 31. März 1979 in Kraft. 

Geregelt ist die Prüfung im § 28 WGG. Diese Gesetzesstelle wurde seit 
ihrer Einführung mehrfach modifiziert. Die Bestimmung, die mit „Überwa-
chung und Durchführung der Prüfung“ tituliert ist, lautet in der Fassung der 
Wohnrechtsnovelle 2006 (BGBl. I 2006/124) wie folgt: 
§ 28 WGG: 

1. Für die Durchführung der Prüfung (§ 5) von Genossenschaften gilt das 
Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997, BGBl. I Nr. 127, Art. I, mit den in 
den nachstehenden Absätzen sowie in den §§ 23 und 29 angeführten Er-
gänzungen und Abweichungen. Auch bei Bauvereinigungen in der Rechts-
form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Aktiengesell-
schaft hat die Prüfung diesen Vorschriften zu entsprechen. 

2. Der Leiter der Prüfungsstelle wird auf Vorschlag des Obmannes von der 
Generalversammlung bestellt. Maßgebend für die Tätigkeit der Prüfer 
sind neben den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die einschlägigen 
Gesetze und sonstigen Vorschriften, die Prüfungsrichtlinien und der Ge-
nossenschaftsvertrag (Gesellschaftsvertrag, Satzung) der zu prüfenden 
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Bauvereinigung. Der Beginn und der Schluss der Prüfung ist vom Prüfer 
der für die zu prüfende Bauvereinigung zuständigen Landesregierung un-
verzüglich zu melden. 

3. Die regelmäßige Prüfung ist in jedem Geschäftsjahr vor Feststellung des 
Jahresabschlusses durchzuführen. Der Jahresabschluss ist unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichtes zu prüfen und unter An-
wendung der Vorschriften des § 274 UGB mit einem Bestätigungsvermerk 
zu versehen. Hat keine Prüfung stattgefunden, so darf der Jahresabschluss 
nicht festgestellt werden; ein trotzdem festgestellter Jahresabschluss ist 
rechtsunwirksam. 

4. Die Prüfung hat sich unter Bedachtnahme auf Artikel V § 2 Abs. 2 des 
Genossenschaftsrevisionsrechtsänderungsgesetzes 1997 auf die Einhaltung 
des § 1 Abs. 2 und der §§ 3 bis 27 zu erstrecken. 

5. Der Revisionsverband hat, wenn er es für erforderlich hält oder wenn es die 
Landesregierung verlangt, auch außerordentliche Prüfungen durchzuführen. 

6. Stellt die Bauvereinigung die in den Prüfungsberichten festgestellten 
Mängel innerhalb einer angemessenen Frist nicht ab, ist dies der Landes-
regierung mitzuteilen. 

7. Die Prüfungsberichte sind vom Revisionsverband spätestens drei Monate 
nach Beendigung der Prüfung der Landesregierung und der zuständigen 
Finanzbehörde vorzulegen. Wenn behördliche Maßnahmen dringend er-
forderlich erscheinen, ist das Prüfungsergebnis unverzüglich der Landes-
regierung und der zuständigen Finanzbehörde mitzuteilen. 

8. Den Prüfungsberichten ist ein Auszug anzuschließen, der in übersichtli-
cher Form folgende Angaben über die geprüfte Bauvereinigung enthält: 
a) den letzten geprüften Jahresabschluss mit dem Bestätigungs- oder 

Prüfungsvermerk und dem Gebarungsvermerk, 
b) gegebenenfalls die Gründe, die zu einer Einschränkung oder Versa-

gung des Bestätigungs- bzw. Prüfungsvermerkes oder des Gebarungs-
vermerkes geführt haben, 

c) die Namen der Mitglieder des Vorstandes bzw. der Geschäftsführer und 
die Namen der Mitglieder des Aufsichtrates im Zeitpunkt der Prüfung, 

d) die Zahl der verwalteten Wohnungen zum Bilanzstichtag, 
e) die Zahl der im letzten Jahr, auf das sich die Prüfung bezieht, und in den 

beiden diesem vorangegangenen Jahren fertig gestellten Wohnungen, 
f) (aufgehoben), 
g) die Höhe des Eigenkapitalanteils, der sich gemäß § 7 Abs. 6 errechnet. 

9. Die Kosten der Prüfungen durch den Revisionsverband einschließlich der 
Prüfungen gemäß § 29 Abs. 2 sind von der Bauvereinigung zu tragen. 

2. Veränderungen gegenüber der Urfassung des WGG 1979  
betreffend die Revision 

1) Abs. 8 wurde durch das V. Hauptstück des WFG 1984, BGBl. 1984/482 an-
gefügt. Es wird hierin eine Verpflichtung zur öffentlichen Zugänglichmachung be-
stimmter im Zuge der gesetzlichen Prüfung erhobenen Daten und des Prüfungsbe-
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richtes festgelegt. Im Bericht des Bautenausschusses wird diese Regelung wie folgt 
begründet: Die Festlegung, dass den Prüfungsberichten des Revisionsverbandes ein 
für die Öffentlichkeit bestimmter Auszug mit charakteristischen Kenndaten über die 
geprüfte Bauvereinigung anzuschließen ist, soll es den Wohnungssuchenden ermög-
lichen, sich ein Bild über eine gemeinnützige Bauvereinigung zu verschaffen. 

2) Mit BGBl 1987/340 (1. WÄG) wurde in § 28 Abs. 8 eine Z 6 neu einge-
führt. Es handelt sich dabei um eine Offenlegung der Einhaltung der unterneh-
mensbezogenen Kostendeckung nach Einführung des § 13 Abs. 4 WGG, wonach 
ein Abgehen der strengen Kostendeckungsbestimmungen nach begünstigter Rück-
zahlung von Darlehen aus öffentlichen Mitteln möglich wurde. Die Z 6 wurde mit 
BGBl. 1993/800 (3.WÄG) wieder aufgehoben. Die Begründung dafür ergibt sich 
aus dem Bericht des Bautenausschusses. Demzufolge erübrigt sich die Anordnung 
in Z 6, weil das gesamte Reservekapital für die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben 
zu verwenden und damit entsprechend auszuweisen ist. 

3) Mit der Änderung des WGG, BGBl. 1993/253, wurde Abs. 7 erweitert. 
Demnach sind die Prüfungsberichte nicht nur der Landesregierung sondern 
zusätzlich auch noch der zuständigen Finanzbehörde vorzulegen (gilt für Ge-
schäftsjahre, die nach dem 31.12.1991 beginnen). Weiters wurde im Zuge der 
Änderung des WGG durch BGBl. 1993/253 noch die Ziffer 7 im § 28 Abs. 8 
eingefügt. Demnach ist in dem Auszug, der dem Prüfungsbericht anzuschlie-
ßen ist, die Höhe des Eigenkapitalanteils, der sich gemäß § 7 Abs. 6 WGG 
errechnet (Reservekapital), anzugeben. 

4) Eine wesentliche Veränderung in § 28 WGG ergab sich durch das BGBl. I 
1999/147. Die Änderungen betreffen die Abs. 1, 3 und 4. Die Anpassung wurde 
notwendig, weil das Genossenschafsrevisionsgesetz aus 1903 durch das Genossen-
schaftsrevisionsgesetz 1997 (GenRevG 1997), BGBl. I 1997/127, ersetzt wurde 
(Änderung der Abs. 1 und 4). Durch die Änderung in Abs. 3 ergibt sich, dass die 
regelmäßige Prüfung von gemeinnützigen Bauvereinigungen jeder Rechtsform in 
jedem Geschäftsjahr vor Feststellung des Jahresabschlusses durchzuführen ist. 
Diese Bestimmung ist auf Grund der Übergangsbestimmungen (§ 39 Abs. 22 
WGG) auf Bauvereinigungen in der Rechtsform einer Genossenschaft erstmals für 
die Prüfung von Geschäftsjahren anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1998 
enden. Vor der Neuregelung in § 28 Abs. 3 WGG war normiert, dass die regelmä-
ßige Prüfung bei Bauvereinigungen in der Rechtsform einer Genossenschaft in 
zeitlichen Abständen von höchstens zwei Jahren durchzuführen ist. 

5) Durch das BGBl I 2006/124 (WRN 2006) ergab sich lediglich eine be-
griffliche Anpassung des § 28 Abs. 7. Danach wurde auf Grund von strukturel-
len Änderungen bei den Finanzbehörden der Begriff Finanzlandesdirektion 
durch den Begriff Finanzbehörde ersetzt. 

3. Prüfungsrichtlinienverordnung 

Diese Verordnung des Bundesministers für Bauten und Technik (jetzt 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit) vom 12. Dezember 1979 basiert auf 
der Richtlinienkompetenz, welche sich aus § 5 Abs. 2 des WGG 1979 ergibt. 
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Die Prüfungsrichtlinienverordnung ersetzt die Prüfungsrichtlinien des Verban-
des, siehe hiezu Kapital I. 

Auch die Prüfungsrichtlinienverordnung wurde mehrfach verändert bzw. 
erweitert. Die wesentlichen Änderungen (BGBl. II 2001/31) ergaben sich aus 
der erforderlichen Anpassung durch die Einführung des Genossenschaftsrevi-
sionsgesetzes 1997, das das Genossenschaftsrevisionsgesetz 1903 und die 
dazugehörende Verordnung aus 1903 ersetzte. Wirksam wurden diese Ände-
rungen ab 1. Jänner 2001. 

Eine weitere Änderung betrifft die Ausweitung des Gegenstands der Prü-
fung durch die Erweiterung des Geschäftskreises in den §§ 7 Abs. 4a und 4b 
WGG. Die diesbezügliche Neuformulierung der Prüfungsrichtlinienverordnung 
ergibt sich durch BGBl. II 2003/348. Sie wurde ab 1. April 2003 wirksam. 

Die Prüfungsrichtlinienverordnung setzt sich aus folgenden Abschnitten 
zusammen: 
− Gesetzliche Grundlage der Prüfung; 
− Zweck der Prüfung; 
− Unabhängigkeit der Prüfer; 
− Gegenstand der Prüfung; 
− Durchführung der Prüfung; 
− Verlauf der Prüfung; 
− Tätigkeit des Prüfers;  
− Art und Umfang der Berichterstattung; 
− Auswertung der Prüfung. 

Die Prüfungsrichtlinienverordnung ist eine wesentliche Kodifizierung be-
treffend die Prüfung gemeinnütziger Bauvereinigungen. Sie verarbeitet Best-
immungen des UGB, des Genossenschaftsgesetzes, des Genossenschaftsrevi-
sionsgesetzes sowie des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes zu einer speziell 
auf gemeinnützige Bauvereinigungen zugeschnittenen Prüfungsvorschrift. 

4. Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997 

Mit dem Genossenschaftsrevisionsrechtsänderungsgesetz 1997 (BGBl. I 
1997/127) wurde das Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997 (GenRevG 1997) 
neu geschaffen. Es trat mit 1. Jänner 1998 in Kraft. 

Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes traten folgende Vorschriften außer 
Kraft: 

1. das Gesetz betreffend die Revision der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften und anderer Vereine, RGBl. Nr. 133/1903 (Genossenschaftsrevi-
sionsgesetz 1903); 

2. die Verordnung des Justizministeriums und des Ministeriums des Inneren 
im Einvernehmen mit dem Handelsministerium, womit Durchführungs-
vorschriften zum Gesetz, betreffend die Revision der Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften und anderer Vereine, erlassen werden, RGBl. Nr. 
134/1903 (Genossenschaftsrevisionsverordnung 1903); 

3. das Bundesgesetz, womit Vorschriften für Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften erlassen werden, BGBl. 1934 II 195 (Genossenschaftsno-
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velle 1934); dieses Bundesgesetz führte den Verbandszwang für neu ge-
gründete Genossenschaften ein; 

4. das Bundesgesetz, womit die Genossenschaftsnovelle 1934 ergänzt wird, 
BGBl. Nr. 386/1936 (Genossenschaftsnovelle 1936); dieses Bundesgesetz 
enthielt Übergangsbestimmungen im Zusammenhang mit dem 1934 ein-
geführten Verbandszwang. 

Das bis zur Einführung des GenRevG 1997 geltende Genossenschaftsrecht 
stammte aus unterschiedlichen Epochen und war auf mehrere Rechtquellen ver-
streut. Es entsprach in Inhalt und Terminologie vielfach nicht mehr modernen 
Vorstellungen. Durch Rechtsüberleitungen entstandene Unstimmigkeiten sowie 
komplizierte und unübersichtliche Zuständigkeitsregeln erschwerten den Zugang 
zur Rechtsform Genossenschaft. Gesetzliche Qualifikations-, Befangenheits- und 
Auswahlkriterien für Revisoren waren lediglich in Ansätzen vorhanden. Zufrie-
denstellende Möglichkeiten der Prüfungsverfolgung fehlten. Genossenschaften 
unterlagen nicht den für Kapitalgesellschaften geltenden erweiterten Rechnungs-
legungsvorschriften des HGB. 

In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage sind die Ziele des Genossen-
schaftsrevisionsgesetzes 1997 wie folgt definiert: 

Das Gesetz zielt auf die Stärkung der Unabhängigkeit der Revision, die 
Steigerung der Effizienz der Revision, die Verstärkung der Information der 
Genossenschaftsmitglieder und der Gläubiger sowie auf Erleichterungen des 
Zugangs zur Rechtsform Genossenschaft durch eine klare und verständliche 
Regelung der Verbandspflicht. Ferner bezweckt das Gesetz zum einen eine 
umfassende Bereinigung und Zusammenfassung des genossenschaftlichen Re-
visionsrechts, das auch inhaltlich an moderne Standards angepasst werden soll. 
Zum anderen bezweckt der Entwurf die Einbeziehung der Genossenschaften in 
die erweiterten Rechnungslegungsbestimmungen des Handelsgesetzbuches für 
Kapitalgesellschaften. Die Qualifikationsanforderungen an die Revisoren sol-
len den Ansprüchen der 8. RL (Bilanzprüferrichtlinie) angepasst werden. Die 
Zuständigkeiten im genossenschaftlichen Revisionswesen sollen bei den Fir-
menbuchgerichten und dem Bundesministerium für Justiz konzentriert werden. 

Wesentliche Inhalte des GenRevG 1997 sind: 

Der Revisor hat die gesamte Tätigkeit einer Genossenschaft einer formellen 
und materiellen Prüfung zu unterziehen. Die Prüfung umfasst daher die ge-
samte Genossenschaft, einschließlich ihrer Beteiligungen. Kein Bereich kann 
durch Beschlüsse von Genossenschaftsorganen oder durch sonstige Verant-
wortliche der Genossenschaft der Revision entzogen werden.  

Unter formeller Prüfung, die insbesondere mit den Begriffen „Rechnungs-
legung, Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit“ zum Ausdruck gebracht 
wird, ist vor allem die Beurteilung der formalen Ordnungsmäßigkeit des Rech-
nungswesens und der verarbeiteten Daten zu verstehen. Durch diese Prüfung, 
die inhaltlich jedenfalls der handelsrechtlichen Jahresabschlussprüfung im 
Sinne der Bestimmungen der §§ 269ff UGB entspricht, ist festzustellen, in-
wieweit die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Rechnungslegung 
beachtet worden sind. 
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Unter materiellen Prüfungshandlungen, die insbesondere durch die Be-
griffe „Einrichtungen, Geschäftsführung, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlich-
keit“ zum Ausdruck gebracht werden, sind alle Maßnahmen zu verstehen, die 
die inhaltliche Richtigkeit und die wirtschaftliche Vertretbarkeit aller unter-
nehmerischen Handlungen sowie die Beachtung bestehender Vorschriften und 
Verträge zum Inhalt haben.382 

Mit der gesetzlichen Forderung nach Weisungsfreiheit und Unabhängig-
keit ist sichergestellt, dass Träger der Revision ausschließlich der Revisor ist, 
selbst wenn er in einem Dienstverhältnis zu einem Revisionsverband steht. 

Als Revisoren darf nur ein eingetragener Revisor, ein Beeideter Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater, eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaft, ein Beeideter Buchprüfer und Steuerberater oder eine Buch-
prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft bestellt werden. Als eingetragener 
Revisor ist eine Person anzusehen, die mit entsprechender Schulbildung, prak-
tischer Erfahrung, fachlicher Eignung und erfolgreich abgeschlossener Fach-
prüfung in die Revisorenliste eingetragen ist. 

Prüfungsrechte und –pflichten sind neu geregelt. Die Redepflicht des Re-
visors ist bei Bestandsgefährdung, bei wesentlichen Entwicklungsbeeinträchti-
gungen, bei schwerwiegenden Verstößen von Organen und bei Vorliegen der 
URG-Tatbestände wahrzunehmen. 

Neue Bestimmungen regeln den Inhalt des Revisionsberichts. Der Revisor 
hat darüber hinaus eine Kurzfassung zur Vorlage an die Generalversammlung 
zu erstellen. 

Das GenRevG enthält detaillierte Bestimmungen zur Mängelbehebung. 
Weiters sind die Verantwortlichkeit des Revisors und des Revisionsver-

bandes neu geregelt. 
Das Genossenschaftsrevisionsgesetz ermöglicht zusammen mit der Prü-

fungsrichtlinienverordnung eine effiziente Gebarungsprüfung gemeinnütziger 
Bauvereinigungen. Die Revision ist damit ein wesentlicher Beitrag zur Erhal-
tung und Weiterentwicklung der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft in Ös-
terreich. 
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Die Prüfung von gewerblichen Tochtergesell-
schaften gemeinnütziger Bauvereinigungen  
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1. Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
2. Genossenschaftsrevisionsgesetz 
3. Unternehmensgesetzbuch 
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1. Unternehmensrechtliche Abschlussprüfung bei 

Tochtergesellschaften 
2. Materielle Prüfung bei unternehmensrechtlich 

abschlussprüfungspflichtigen Tochtergesellschaften 
3. Formelle und materielle Prüfung bei unternehmensrechtlich nicht 

prüfungspflichtigen Tochtergesellschaften 
V. Prüfungsfelder 

1. Abschlussprüfung 
2. Gebarungsprüfung 

VI. Zusammenfassung 

I. Problemstellung  
Tochtergesellschaften von gemeinnützigen Bauvereinigungen können auf-

grund der Bestimmungen des § 7 Abs. 4 oder § 7 Abs. 4b des Wohnungsgemein-
nützigkeitsgesetzes383 bestehen. In diesem Beitrag sind Tochtergesellschaften 
nach § 7 Abs. 4b der Gegenstand der Betrachtung. Diese Tochtergesellschaften 
sind Gesellschaften mit beschränkter Haftung, deren Geschäftskreis im § 7 4b 
definiert ist. Bis heute wurden bereits mehr als 50 dieser gewerblichen Toch-
tergesellschaften gegründet. 

Gemeinnützige Bauvereinigungen unterliegen sowohl einer formellen 
Prüfung (Jahresabschlussprüfung), als auch einer materiellen Prüfung (Geba-
rungs-/Geschäftsführungsprüfung). Bei den gewerblichen Tochterunterneh-
men, an denen eine gemeinnützige Bauvereinigung beteiligt ist, kann aufgrund 
von unternehmensrechtlichen Bestimmungen eine Abschlussprüfungsverpflich-
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tung gegeben sein oder nicht. Jedenfalls besteht aufgrund der Bestimmungen 
des § 7 4b bei gewerblichen Tochtergesellschaften die Verpflichtung zu einer 
Revision im Sinne des Genossenschaftsrevisionsgesetztes (Prüfung der Rech-
nungslegung und Gebarungsprüfung). 

Ziel dieses Beitrags ist die Darstellung der rechtlichen Grundlagen der 
Prüfung gewerblicher Tochtergesellschaften und die Erläuterung der wesent-
lichsten Aspekte der Prüfung dieser Gesellschaften. 

II. Vorbemerkungen  
Vor dem Budgetbegleitgesetz 2001384 durften sich gemeinnützige Bauverei-

nigungen ohne Zustimmung der Landesregierung als Aufsichtsbehörde nur an  
− anderen gemeinnützigen Bauvereinigungen,  
− nicht auf Gewinn ausgerichteten Vereinen, deren Tätigkeit die Förderung 

des Wohnungs- und Siedlungswesens zum Ziel hat,  
− Kreditunternehmungen in der Rechtsform der Genossenschaft mit be-

schränkter Haftung, soweit die Beteiligung im gegebenen Falle zur Kre-
ditbeschaffung für die Bauvereinigung erforderlich ist, sowie  

− Bausparkassen  
beteiligen.  

Allerdings ist schon seit der Stammfassung des WGG die Beteiligung von 
gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) an Drittunternehmen als so genanntes 
konnexes Zusatzgeschäft und mit aufsichtsbehördlicher Zustimmung grundsätzlich 
zulässig. Neben der Beschränkung des Geschäftskreises auf die im WGG definier-
ten Tätigkeiten, ist eine Voraussetzung für die Genehmigung durch die Aufsichts-
behörde, dass dadurch keine übermäßige Kapitalbindung erfolgt.  

Mit dem Budgetbegleitgesetz 2001 erfolgte eine Öffnung der Beteiligungs-
regeln für gewerbliche Tochtergesellschaften in mehrheitlich gemeinnütziger 
Hand ohne Zustimmungserfordernis der Aufsichtsbehörde (§ 7 Abs. 4b WGG), 
„wenn  

1. die Unternehmung in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung errichtet ist, 

2. die Gesellschaft ihren Geschäftskreis auf Tätigkeiten im Sinne der Abs. 1 
bis 3 und 4a sowie einem Mutterunternehmen gemäß Z 3 ausdrücklich ge-
nehmigte Geschäfte gemäß Abs. 4 beschränkt, wobei die Beschränkung auf 
das Inland nicht und die Beschränkungen des § 7 Abs. 3 Z 4a zweiter Halb-
satz dann nicht gelten, wenn es sich um öffentliche Auftraggeber handelt, 

3. die Mehrheit der Anteile im Eigentum der Bauvereinigung oder anderer 
Bauvereinigungen stehen und 

4. das Kapital der Bauvereinigung durch die Beteiligung nicht übermäßig 
gebunden wird“. 
Mit § 7 Abs. 4b WGG wurde den gemeinnützigen Bauvereinigungen da-

her ermöglicht, sich ohne vorherige Prüfung durch die Aufsichtsbehörde oder 
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den Revisionsverband an nicht gemeinnützigen Unternehmen zu beteiligen. 
Die gewerbliche Tochtergesellschaft der beteiligten Bauvereinigung(en) gilt in 
diesem Fall als Unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Genossenschaftsre-
visionsgesetzes 1997.385 Auf derartige Tochtergesellschaften sind auch die 
Bestimmungen der Gewerbeordnung anzuwenden.  

Mit der Wohnrechtsnovelle 2002386 wurde die Bestimmung des § 7 4b inso-
fern geändert, als der einem derartigen Tochterunternehmen erlaubte Geschäfts-
kreis erweitert wurde. Die § 7 4b WGG Tochtergesellschaft der Bauvereinigung 
darf Tätigkeiten im Sinne der § 7 Abs. 1 bis 3 und 4a sowie nunmehr auch die 
dem Mutterunternehmen von der Landesregierung ausdrücklich genehmigten 
Geschäfte durchführen. Die in § 7 Abs. 1, 1. Satz für gemeinnützige Bauvereini-
gungen enthaltene Beschränkung auf das Inland gilt für derartige Tochtergesell-
schaften nun nicht mehr, wenn es sich um öffentliche Auftraggeber handelt. Bei 
einem öffentlichen Auftraggeber darf ein derartiges Tochterunternehmen Maß-
nahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes auch dann durchführen, wenn 
diese Maßnahmen zeitlich und räumlich in keinem unmittelbaren Zusammen-
hang mit der Errichtung und Sanierung von Gebäuden und Wohnhausanlagen 
stehen, nicht vorwiegend deren Bewohnern dienen, und/oder auch dann, wenn 
dafür keine öffentlichen Förderungsmitteln gewährt werden.387 

Mit der Wohnrechtsnovelle 2002 wurde darüber hinaus dem Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit eine ausdrückliche Verordnungsermächtigung im Hin-
blick auf gemeinnützige Beteiligungsverhältnisse eingeräumt (§ 7 Abs. 4c WGG).  

Die vom Gesetzgeber intendierten Geschäftsfelder für derartige gewerbli-
che Töchter zur „Unterstützung“ der Tätigkeiten ihrer gemeinnützigen Mütter 
können insbesondere nach folgenden Zielrichtungen strukturiert werden:388  
− Unternehmensübergreifende Kooperationen und Koordinationen (mit 

anderen gemeinnützigen Bauvereinigungen, Gebietskörperschaften und 
Unternehmen); 

− Abwicklung von Projekten; 
− Erreichung steuerlicher, betriebswirtschaftlicher etc. Synergien;  
− Risikobegrenzung (Auslagerung von risikobehafteteren Geschäften aus 

dem Mutter-Unternehmen).  

Der Verzicht des WGG-Gesetzgebers auf ein behördliches Genehmi-
gungsverfahren in § 7 Abs. 4b WGG bringt die Problematik mit sich, dass bei 
der später durchgeführten Revision der gemeinnützigen Bauvereinigung durch 
den Revisionsverband auch die Prüfung der Zulässigkeit derartiger Beteiligun-
gen erfolgt und hierbei insbesondere im Zusammenhang mit den Kapitalbin-
dungsbestimmungen Unklarheiten auftreten.  

Für sämtliche Beteiligungen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sie 
einem eigenständigen wirtschaftlichen, die Geschäftstätigkeit der gemeinnüt-
zigen Bauvereinigung unterstützenden Zweck dienen.  

                          
385 BGBl I 1997/127. 
386 BGBl I 2001/162.  
387 Siehe Beitrag Struber, Kapitel II, S. 96. 
388 Siehe Begründung zum Abänderungsantrag Budgetbegleitgesetz 2001. 
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III. Rechtliche Grundlagen  
Die Revision von gemeinnützigen Bauvereinigungen und deren Tochter-

gesellschaften wird insbesondere durch Regelungen aus dem Wohnungsge-
meinnützigkeitsgesetz, dem Genossenschaftsrevisionsgesetz und dem Unter-
nehmensgesetzbuch bestimmt. Die Prüfungsrichtlinienverordnung kann für die 
Prüfungsdurchführung eine grundsätzliche Orientierungshilfe bieten. 

1. Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz  

Das WGG verweist in § 5 Abs. 1 auf die Prüfung nach dem Genossen-
schaftsrevisionsgesetz. Eine gemeinnützige Bauvereinigung hat ohne Rück-
sicht auf die Rechtsform, in der sie errichtet wurde, einem nach dem Genos-
senschaftsrevisionsgesetz zulässigen Revisionsverband anzugehören. Die 
Aufnahme einer als gemeinnützig anerkannten Bauvereinigung kann vom 
Revisionsverband nicht abgelehnt werden.  

Die Prüfung einer gemeinnützigen Bauvereinigung hat auch die Einhal-
tung der Bestimmungen des WGG mit einzuschließen. Nach § 5 Abs. 2 WGG 
kann der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten durch Verord-
nung Prüfungsrichtlinien erlassen, die Regelungen über den Gegenstand, die 
Durchführung und die Auswertung der Prüfung, insbesondere Vorschriften 
über die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmä-
ßigkeit der Geschäftsgebarung, die Vorbereitung und den Verlauf der Prüfung 
sowie die Art und den Umfang der Berichterstattung zu enthalten haben. 

In § 28 WGG ist die Überwachung und Durchführung der Prüfung geregelt. 
Für die Durchführung der Prüfung bei gemeinnützigen Bauvereinigung in der 
Rechtsform einer Genossenschaft gilt nach § 28 WGG Abs. 1 grundsätzlich das 
Genossenschaftsrevisionsgesetz, mit den in den §§ 23, 28 und 29 WGG ange-
führten Ergänzungen und Abweichungen. Auch bei Bauvereinigungen in der 
Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Aktiengesell-
schaft hat die Prüfung diesen Vorschriften in analoger Weise zu entsprechen. 
Gemäß § 28 Abs. 2 WGG sind für die Tätigkeit der Prüfer neben den Bestim-
mungen des WGG die einschlägigen Gesetze und sonstigen Vorschriften, die 
Prüfungsrichtlinien und der Genossenschaftsvertrag (Gesellschaftsvertrag, Sat-
zung) der zu prüfenden gemeinnützigen Bauvereinigung maßgebend. 

Die regelmäßige Prüfung ist in jedem Geschäftsjahr vor Feststellung des 
Jahresabschlusses durchzuführen. Der Jahresabschluss ist unter Einbeziehung 
der Buchführung und des Lageberichtes zu prüfen und unter Anwendung der 
Vorschriften des § 274 UGB mit einem Bestätigungsvermerk zu versehen. Die 
Prüfung unter Bedachtnahme auf Artikel V § 2 Abs. 2 des Genossenschafts-
revisionsrechtsänderungsgesetzes 1997 hat sich auch auf die Einhaltung des § 1 
Abs. 2 und der §§ 3 bis 27 zu erstrecken. 

Die durch das Budgetbegleitgesetz 2001 geschaffene Möglichkeit des § 7 
Abs. 4b WGG zur Gründung von Tochtergesellschaften gemeinnütziger Bau-
vereinigungen beinhaltet auch die Revision dieser Gesellschaften in Anwen-
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dung des § 1 Abs. 2 GenRevG 1997.389 Im Rahmen der Revision von gemein-
nützigen Bauvereinigungen nach den oben dargestellten Regelungen erstreckt 
sich die Prüfung der Rechnungslegung und die Gebarungsprüfung auch auf die 
gewerblichen Tochtergesellschaften. 

2. Genossenschaftsrevisionsgesetz  

Die Verpflichtung zur Revision ist in § 1 Abs. 1 GenRevG festgelegt. 
Genossenschaften sind durch einen unabhängigen und weisungsfreien Revisor 
mindestens in jedem zweiten Geschäftsjahr auf die Rechtmäßigkeit, Ord-
nungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit ihrer Tätigkeit, ihre Rechnungslegung 
und ihre Geschäftsführung, insbesondere hinsichtlich der Erfüllung des Förde-
rungsauftrags und der Wirtschaftlichkeit sowie auf Zweckmäßigkeit, Stand 
und Entwicklung ihrer Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu prüfen. Bei 
Genossenschaften, die mindestens zwei der in § 221 Abs. 1 UGB bezeichneten 
Merkmale überschreiten, und bei Genossenschaften, die nach § 24 des Geset-
zes über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften einen Aufsichtsrat zu 
bestellen haben, ist die Revision in jedem Geschäftsjahr durchzuführen. 

Stehen Unternehmen unter der einheitlichen Leitung einer Genossen-
schaft (Mutterunternehmen) mit Sitz im Inland und gehört dem Mutterunter-
nehmen eine Beteiligung gemäß § 228 UGB an dem oder den anderen unter 
der einheitlichen Leitung stehenden Unternehmen (Tochterunternehmen), so 
hat sich die Revision auch auf diese Unternehmen zu erstrecken (§ 1 Abs. 2 
GenRevG). Dasselbe gilt, wenn der Genossenschaft bei einem Unternehmen 
die Rechte nach § 244 Abs. 2 UGB zustehen. Ist das Tochterunternehmen 
durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, so hat sich die Revision auf die Geba-
rung der Tochter einschließlich ihrer Förderungsleistung für die Mitglieder des 
Mutterunternehmens zu beschränken. 

Was unter einheitlicher Leitung bzw. beherrschendem Einfluss zu verste-
hen ist, richtet sich nach den Grundsätzen, die zu § 244 UGB, § 15 AktG und 
§ 115 GmbHG bestehen. 

Nach § 7 Abs. 4b sind gewerbliche Tochtergesellschaften einer gemein-
nützigen Bauvereinigung immer Tochterunternehmen im Sinne § 1 Abs. 2 
GenRevG und unterliegen daher der Revision. Aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen stehen die § 7 Abs. 4b WGG Tochtergesellschaften auch im-
mer unter beherrschendem Einfluss der gemeinnützigen Mutterbauvereinigung 
(Mehrheit der Anteile).  

                          
389 Sofern solche Tochtergesellschaften auf Grund ihrer Größe nach unterneh-

mensrechtlichen Vorschriften abschlussprüfungspflichtig werden, ist eine Abschluss-
prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer durchzuführen. Zu Überlegungen, dass der 
Revisionsverband als Abschlussprüfer bestellt werden können sollte, vgl. 890 der Bei-
lagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 21.GP Gedruckt am 
20.11.2001; Wohnrechtsnovelle 2002. 
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3. Unternehmensgesetzbuch  

Die Pflicht zur Abschlussprüfung nach dem Unternehmensgesetzbuch390 
ist in § 268 Abs. 1 UGB definiert. Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
von Kapitalgesellschaften sind durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Dies 
gilt nicht für kleine Gesellschaften mit beschränkter Haftung (§ 221 Abs. 1), 
sofern diese nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften einen Aufsichtsrat ha-
ben müssen. Nach § 268 Abs. 3 ist über das Ergebnis der Prüfung zu berichten. 
Der Bestätigungsvermerk ist gemäß § 274 entsprechend zu ergänzen, erforder-
lichenfalls einzuschränken oder zu versagen. 

Gegenstand und Umfang der Prüfung sind in § 269 normiert. Gemäß § 269 
Abs. 1 ist in die Prüfung des (Jahres)Abschlusses die Buchführung einzubezie-
hen. Die Prüfung des Abschlusses (Konzernabschlusses) hat sich darauf zu 
erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und ergänzende Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung beachtet worden sind. Der Lagebe-
richt (Konzernlagebericht) ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss 
(Konzernabschluss) in Einklang steht und ob die sonstigen Angaben im Lage-
bericht (Konzernlagebericht) nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des 
Unternehmens (des Konzerns) erwecken. 

Nach § 268 Abs. 2 UGB hat der Abschlussprüfer des Konzernabschlusses 
auch die im Konzernabschluss zusammengefassten Jahresabschlüsse daraufhin 
zu prüfen, ob sie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen 
und ob die für die Übernahme in den Konzernabschluss maßgeblichen Vor-
schriften beachtet worden sind. Dies gilt nicht für die Jahresabschlüsse, die – 
gesetzlich verpflichtend oder nicht – nach dem UGB geprüft worden sind.  

4. Prüfungsrichtlinienverordnung  

Die Prüfungsrichtlinienverordnung (PRVO)391 regelt auf Basis des WGG, 
des GenRevG und den auf den gemäß § 19 Abs. 2 Z 1 GenRevG vom Revisi-
onsverband zu erlassenden statutarischen Bestimmungen die Durchführung der 
Revision bei gemeinnützigen Bauvereinigungen. Da die gewerblichen Toch-
tergesellschaften wie die gemeinnützigen Muttergesellschaften den Prinzipien 
der Genossenschaftsrevision unterliegen, können einige Aspekte der Prüfungs-
durchführung aus der PRVO auch auf die gewerblichen Tochtergesellschaften 
übertragen werden. Aus der PRVO erscheinen folgende Regelungen auch für 
gewerbliche Tochtergesellschaften analog anwendbar. 

Gegenstand der Prüfung ist nach § 4 Abs. 1 der PRVO die gesamte Ge-
schäftsführung der Gesellschaft; insbesondere sind die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse, auch unter Bedachtnahme auf ihre Entwicklung bis zum Zeitpunkt 
der Prüfung, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsgebarung und die Einhal-
tung des Geschäftskreises zu prüfen. 

Zur Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse, der Ordnungsmäßig-
keit der Geschäftsgebarung und des Geschäftskreises hat die Prüfung die recht-

                          
390 UGB dRGBl S 1897/219 i.d.F. BGBl I 2006/103. 
391 BGBl 1979/521. 
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lichen Grundlagen der Gesellschaft, die Organisation und Wirtschaftlichkeit 
des Geschäftsbetriebes, die Buchführung, die Jahresabschlüsse und Lagebe-
richte, die wohnungswirtschaftliche Tätigkeit und die wirtschaftliche Lage zu 
umfassen (vgl. § 4 Abs. 2 PRVO). 

Bei der Prüfung der rechtlichen Grundlagen (vgl. § 4 Abs. 3 PRVO) sind 
insbesondere auch die Beachtung der gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestim-
mungen nach § 7 4b WGG zu prüfen. 

Bei der Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse (vgl. § 5 Abs. 1 
PRVO) sind die Vermögens-, Finanz und Ertragslage sowie die Wirtschaft-
lichkeit zu prüfen. Grundlage für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage ist der Jahresabschluss (vgl. § 5 Abs. 2 und 3 PRVO). 

Bei der Abschlussprüfung (in § 6 PRVO wird diese als Prüfung der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsgebarung bezeichnet) ist festzustellen, ob der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ob der Lagebe-
richt (in der PRVO Geschäftsbericht) den Jahresabschluss hinreichend erläu-
tert und die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ausreichend genau dar-
stellt. Die Buchführung ist auf ihre Ordnungsmäßigkeit und die Zweckmäßig-
keit hin zu prüfen. 

Hinsichtlich der Organisation, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und 
Sparsamkeit des Geschäftsbetriebes ist die gesamte Geschäftsführung, insbe-
sondere die Tätigkeit und Funktion der Geschäftsführer, das Personalwesen 
sowie die Geschäftstätigkeit zu untersuchen (vgl. § 7 PRVO). 

§ 11 Abs. 2 PRVO sieht vor, dass Prüfungen in der Regel stichprobenar-
tig durchzuführen sind, insbesondere bei jenen Unternehmen, bei denen die 
beiden letzten Prüfungen keine oder nur unwesentliche Fehler ergeben haben. 
Die Stichproben richten sich nach dem Prüfungsstoff und werden nach dem 
pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers ausgewählt. Lückenlose Prüfungen sind 
nur in Ausnahmefällen vorzunehmen, insbesondere dann, wenn Unregelmä-
ßigkeiten vorliegen oder zu vermuten sind und erstrecken sich je nach Sachla-
ge auf bestimmte Zeiträume oder bestimmte Sachgebiete. 

Umfang und Inhalt der Prüfung sind in geeigneter Weise zu dokumentieren 
(vgl. § 11 Abs. 2 PRVO).  

IV. Formelle und materielle Prüfung  
bei gewerblichen Tochtergesellschaften  

Da es sich bei gewerblichen Tochtergesellschaften um Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung handelt, ist es im Hinblick auf die Träger der Prüfung 
von Bedeutung, ob die Gesellschaft aufgrund der Bestimmungen des UGB 
abschlussprüfungspflichtig ist oder nicht. Ist die gewerbliche Tochtergesell-
schaft abschlussprüfungspflichtig, ist die formelle Prüfung (Abschlussprüfung) 
nach unternehmensrechtlichen Bestimmungen von einem Wirtschaftsprüfer 
oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchzuführen. Aufgrund einer 
Sonderbestimmung in § 39 Abs. 6f WGG kann die Abschussprüfung auch vom 
Revisionsverband durchgeführt werden.  
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Ist die gewerbliche Tochtergesellschaft aufgrund der Bestimmungen des 
UGB nicht abschlussprüfungspflichtig, sind die formelle Prüfung und die ma-
terielle Prüfung durch einen vom Revisionsverband bestimmten Revisor durch-
zuführen. 

1. Unternehmensrechtliche Abschlussprüfung  
bei Tochtergesellschaften  

Die Frage ob eine gewerbliche Tochtergesellschaft abschlussprüfungs-
pflichtig ist, ist nach § 268 Abs. 1 UGB in Verbindung mit § 221 Abs. 1 UGB zu 
beurteilen. Ist die gewerbliche Tochtergesellschaft keine „kleine Kapitalgesell-
schaft“ im Sinne des § 221 UGB, unterliegt sie in vollem Umfang den Regelun-
gen zur Abschlussprüfung. Bei der Abschlussprüfung sind die Regelungen der 
§§ 268-276 UGB sowie die Fachgutachten der Kammer der Wirtschaftstreuhän-
der und des Instituts der Wirtschaftsprüfer zu Prüfungsgrundsatzfragen392 sowie 
die Stellungnahmen zu Prüfungseinzelfragen, soweit sie für die Prüfung dieser 
Tochtergesellschaften von Relevanz sind, zu beachten. 

Der novellierten 8. Gesellschaftsrechtrichtlinie393 zufolge werden gesetz-
liche Abschlussprüfungen künftig unter unmittelbarer Anwendung der interna-
tionalen Prüfungsstandards (ISA)394 durchzuführen sein. Die EU-Kommission 
wird jeden ISA prüfen und in einem besonderen Komitologieverfahren (adop-
tion)395 übernehmen. Für nicht durch ISA abgedeckte Regelungsbereiche wer-
den auch in Zukunft nationale gesetzliche und berufständische Regelungen 
bestehen bleiben bzw. entwickelt werden. Der Anwendungsbereich der natio-
nalen Standards (Fachgutachten der KWT, Empfehlungen des IWP usw.) wird 
sich aber deutlich einengen. 

Ist die gewerbliche Tochtergesellschaft nicht abschlussprüfungspflichtig im 
Sinne des UGB, wird jedenfalls eine Prüfung der Rechnungslegung durch den 
Verbandsrevisor vorzunehmen sein. Diese wird aber nicht so umfassend sein, 
wie dies die Bestimmungen des UGB über die gesetzliche Jahresabschlussprü-
fung vorsehen, weil dies zu einer nicht aufzwingbaren und vom Gesetzgeber 
nicht gewünschten Anwendung der UGB-Bestimmungen führen würde.396  

2. Materielle Prüfung bei unternehmensrechtlich  
abschlussprüfungspflichtigen Tochtergesellschaften  

Ist die gewerbliche Tochtergesellschaft abschlussprüfungspflichtig nach 
UGB, hat sich nach § 7 4b WGG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 die Revision 
auf die Gebarung der Tochter einschließlich ihrer Förderungsleistung für die 
Mitglieder des Mutterunternehmens zu beschränken. Träger der Gebarungs-

                          
392 KFS/PG1 (2007); KFS/PG2 (2001); KFS/PG4 (1990); IWP/PG5 (1991); 

IWP/PG7 (2003); WP/PG9 (2006). 
393 ABl. EU L 157 vom 9.6.2006, Richtlinie 2006/43/EG. 
394 Zu den Internationalen Prüfungsstandards vgl. IFAC (2007). 
395 ABl. EU L 184 vom 17.7.1999. 
396 Vgl. Herbolzheimer (2005), 479. 
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prüfung ist der vom Revisionsverband bestimmte Revisor. Dieser wird in der 
Regel auf bereits vorliegende Prüfungsergebnisse aus der unternehmensrecht-
lichen Prüfung aufbauen. Liegen die Prüfungsergebnisse des Wirtschaftsprü-
fers noch nicht vor, stellt sich die Frage, ob der Revisor selbst die formelle 
Prüfung durchführen soll. Aus prüfungsökonomischen Überlegungen heraus 
erscheint es sinnvoll, die Gebarungsprüfung erst dann durchzuführen bzw. 
fertigzustellen, wenn die Ergebnisse des Wirtschaftsprüfers vorliegen. Sind bis 
zur Beendigung der Revision bei der gemeinnützigen Muttergesellschaft die 
Abschlussprüfungsergebnisse nicht verfügbar, wird der Prüfer (Revisor) der 
Muttergesellschaft bei einer wesentlichen Beteiligung allfällige Auswirkungen 
auf den Bestätigungsvermerk bei der Muttergesellschaft abwägen müssen 
(Zusatz oder Einschränkung aufgrund von Prüfungshemmnissen). 

Die materielle Prüfung hat neben der Werthaltigkeit der Beteiligung auch 
die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Geschäftstätigkeit der Tochter-
gesellschaft zu umfassen.397  

3. Formelle und materielle Prüfung bei unternehmensrechtlich 
nicht prüfungspflichtigen Tochtergesellschaften  

Da Tochtergesellschaften von gemeinnützigen Bauvereinigungen als Un-
ternehmen im Sinne des § 1 Abs. 2 GenRevG gelten, ist auch bei Gesellschaf-
ten, die nicht abschlussprüfungspflichtig nach den Bestimmungen des UGB 
sind, eine formelle und materielle Prüfung durchzuführen. Die Prüfung der 
Gebarung erfolgt im Zuge der Revision des gemeinnützigen Mutterunterneh-
mens. Dies bedeutet, dass die gemeinnützige Bauvereinigung im Rahmen der 
bei ihr durchgeführten Revision dem Revisor im Zusammenhang mit § 7 Abs. 
4b-Beteiligungen alle jene Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat, die benö-
tigt werden, um sowohl ein formelle als auch eine materielle Prüfung durch-
führen zu können. Im Rahmen der formellen Prüfung ist dann jedenfalls die 
Rechnungslegung zu prüfen. Diese wird allerdings nicht so umfassend ausfal-
len müssen, wie dies die Bestimmungen des UGB über die gesetzliche Ab-
schlussprüfung vorsehen. Der Umfang und die Schwerpunkte werden sich vor 
allem daran orientieren, welche Informationen für die Abschlussprüfung der 
Muttergesellschaft und die materielle Prüfung (Gebarungsprüfung) der ge-
werblichen Tochtergesellschaft von Bedeutung sind. 

Die Gebarungsprüfung wird sich, wie im Fall der abschlussprüfungs-
pflichtigen Tochtergesellschaft, neben der Werthaltigkeit der Beteiligung auf 
die Zweckmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Beteiligung beziehen.  

                          
397 Zum Wesen und Inhalt einer Gebarungs-/Geschäftsführungsprüfung allgemein vgl. 

unter anderem Saage (1965); Schedlbauer (1984); Bolsenkötter (2005) und Potthoff (1982). 
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V. Prüfungsfelder  

1. Abschlussprüfung 

In einer unternehmensrechtlichen Abschlussprüfung wird vor allem der 
Aspekt der Geschäftstätigkeit (welche Aktivitäten werden im zulässigen Ge-
schäftskreis konkret gesetzt) und des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds 
sowie des internen Kontrollsystems der zu prüfenden Tochtergesellschaft von 
Bedeutung sein, um unter Berücksichtigung der Wesentlichkeit die relevanten 
Prüfungsfelder im Abschluss zu definieren. Die konkreten Prüfungsfelder 
ergeben den Rahmen der Prüfungsplanung nach den Prinzipien, wie sie bei 
Abschlussprüfungen aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Abschlussprü-
fung und den nationalen und internationalen Standards zur Abschlussprüfung 
anzuwenden sind.  

2. Gebarungsprüfung  

Aufgrund der grundsätzlichen Ausrichtung der materiellen Prüfung auf 
die Werthaltigkeit der Beteiligung und auf die Zweckmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Beteiligung aus Sicht der gemeinnützigen Muttergesell-
schaft, werden in der Praxis398 insbesondere Prüfungshandlungen hinsichtlich 
der rechtlichen Grundlagen der Tochtergesellschaft, der Organisation und 
Wirtschaftlichkeit des Geschäftsbetriebes, der wohnungswirtschaftlichen Tä-
tigkeit, der wirtschaftlichen Lage und der Kapitalbindungsbestimmungen 
durchgeführt. Weiters wird im Rahmen der Revision auch auf die im Mutter-
Tochter-Verhältnis gegebenen Geschäftsbeziehungen und den dabei verrech-
neten Kosten bzw. Preisen eingegangen.  

Im Folgenden werden einige wesentliche Bereiche der Gebarungsprüfung 
dargestellt. 

a) Einhaltung der Bestimmungen des § 7 Abs. 4b WGG  

Neben der Prüfung der Grunderfordernisse, dass eine Tochtergesellschaft 
in der Rechtsform einer GmbH geführt werden muss und die Mehrheit der 
Anteile im Eigentum einer gemeinnützigen oder mehrerer gemeinnütziger 
Bauvereinigungen stehen muss, sind die Einhaltung des Geschäftskreises und 
die Beachtung der Kapitalbindungsbestimmungen wichtige Prüfungsfelder.  

Der Geschäftskreis darf nur Tätigkeiten im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 und 
4a WGG umfassen. Weiters können bestimmte dem Mutterunternehmen aus-
drücklich genehmigte Geschäfte durchführt werden. Ebenso sind die Einhaltung 
der Beschränkung der Tätigkeiten auf das Inland und das Vorliegen der Voraus-
setzungen für die spezifische Zulässigkeit von Geschäften im Ausland zu prüfen. 

Die Kapitalbindung einer gemeinnützigen Muttergesellschaft in einer ge-
werblichen Tochtergesellschaft umfasst alle möglichen Formen eines Kapital-
                          

398 Der Autor bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich für die vom „Österreichi-
schen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband“ zur Verfügung 
gestellten Informationen. 
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einsatzes, insbesondere die unmittelbare Eigenkapitalbereitstellung, die Ge-
währung von Krediten aller Art sowie Haftungs- oder Patronatserklärungen. 
Beim Prüffeld „zulässige Kapitalbindung“ ist die sogenannte „Überdeckung“ 
festzustellen und i.d.F. einzuschätzen, ob die Beteiligung der gemeinnützigen 
Bauvereinigung an der Tochtergesellschaft eine übermäßige Kapitalbindung 
darstellt oder nicht. Von einer nicht übermäßigen Kapitalbindung ist jedenfalls 
dann auszugehen, wenn diese insgesamt höchstens ein Drittel des Kapitals, das 
zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung nicht zur Deckung langfristiger 
Vermögensbestände dient, beträgt.399 

Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 ist im Fall einer Beteiligung 
einer gewerblichen Tochteruntergesellschaft an Enkelgesellschaften davon 
auszugehen, dass keine übermäßige Kapitalbindung einer Bauvereinigung 
vorliegt, wenn nicht mehr als insgesamt 50% des Eigenkapitals des Tochterun-
ternehmens dafür verwendet wird (GRVO §1a Abs. 3). 

Schwierigkeiten treten bei der Prüfung der Kapitalbindung daher vor al-
lem dann auf, wenn diese Grenzen überschritten werden. In solchen Fällen 
wird eine Einzelbetrachtung der Kapitalbindung in der Tochtergesellschaft aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht erforderlich sein. 

b) Werthaltigkeit des Beteiligungsansatzes bei der Muttergesellschaft  

Die Beteiligung der gemeinnützigen Muttergesellschaft an der gewerbli-
chen Tochtergesellschaft ist bei der Muttergesellschaft im Jahresabschluss als 
Posten des Finanzanlagevermögens nach den Vorschriften des UGB grund-
sätzlich mit ihren Anschaffungskosten zu aktivieren.  

Bei der Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen in den Folgejahren 
ist die Werthaltigkeit des Bilanzansatzes der Beteiligung regelmäßig zu über-
prüfen. Liegt der Wert der Beteiligung dauerhaft unter den bilanzierten An-
schaffungskosten, ist der Bilanzansatz auf den niedrigeren beizulegenden Wert 
außerplanmäßig abzuschreiben. Bei nur vorübergehenden Wertminderungen 
besteht nach UGB ein Abschreibungswahlrecht.  

Zur Quantifizierung des beizulegenden Wertes und gegebenenfalls des 
Abschreibungsbedarfs sind regelmäßig Unternehmensbewertungen erforder-
lich. Für die Ermittlung des beizulegenden Wertes enthält das UGB keine 
eigenen Vorschriften, sodass auf anerkannte Grundsätze für die Bewertung 
von Unternehmen zurückgegriffen werden muss. Die Kammer der Wirtschafts-
treuhänder hat das Fachgutachten zur Unternehmensbewertung (KFS BW 1)400 
im Jahr 2006 überarbeitet. Nach diesem Gutachten ist der Zukunftserfolgswert 
als Unternehmenswert zu verwenden. Dieser Wert kann nach dem Ertrags-
wertverfahren oder nach einem der Discounted Cash-Flow-Verfahren ermittelt 
werden. Die Untergrenze für den Unternehmenswert bildet grundsätzlich der 
Liquidationswert. Bestehen Zweifel an der Werthaltigkeit der Beteiligung an 
der gewerblichen Tochtergesellschaft wird eine Wertermittlung nach diesen 
Prinzipien durchzuführen sein. 

                          
399 Gebarungsrichtlinienverordnung BGBl 1979/523, GRVO §1a Abs. 1. 
400 KFS/BW1 (2006). 
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c) Einhaltung des Förderauftrags in Analogie zur Genossenschaft  

Bei der Betrachtung des Förderungsauftrags wird sich in der Praxis die 
Prüfung darauf beschränken, ob die Tochtergesellschaft Erfolge erwirtschaftet 
und die Beteiligung als werthaltig angesehen werden kann. 

d) Prüfung der Geschäftstätigkeit  

Die Prüfung der Geschäftstätigkeit soll vor allem der Beurteilung der Über-
einstimmung der gesamten Tätigkeit der Tochtergesellschaft mit ihren Zwe-
cken und Zielen dienen und stellt daher potentiell eine sehr weitgehende Prü-
fung dar. Jede Beteiligung sollte einen eigenständigen wirtschaftlichen Zweck 
haben. Die möglichen Zwecksetzungen (Projektabwicklung, Kooperation, Sy-
nergien usw.) wurden bereits weiter oben angesprochen. Im Rahmen der Prü-
fung kann untersucht werden, inwieweit diesen Zwecken in der Geschäftstä-
tigkeit auch tatsächlich entsprochen wird. Aufgrund der konzernartigen Struk-
turierung wird bei der Prüfung auch eine Beurteilung einer allfälligen Betreu-
ungs- oder Kostenüberrechnungsvereinbarung bzw. der tatsächlich vorgenom-
menen Kostenverrechnung vorzunehmen sein. 

VI. Zusammenfassung  
Gewerbliche Tochtergesellschaften von gemeinnützigen Bauvereinigun-

gen unterliegen einer umfassenden Prüfung. Die Prüfung ist, wie die der ge-
meinnützigen Bauvereinigung selbst, nach den Prinzipien der Genossen-
schaftsrevision durchzuführen. Während die Regelungen des WGG für die ge-
meinnützige Muttergesellschaft in vollem Umfang relevant sind, gelten für die 
gewerblichen Tochtergesellschaften nur einige spezifische Regelungen aus 
dem WGG. Die Einhaltung dieser WGG-Bestimmungen ist für die Prüfung 
von besonderer Relevanz.  

Wenn eine gewerbliche Tochtergesellschaft nicht nach unternehmensrecht-
lichen Vorschriften prüfungspflichtig ist, erfolgt eine Prüfung der Rechnungsle-
gung und eine Gebarungsprüfung durch einen vom Österreichischen Verband 
gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband bestellten Revisor. 

Ist die gewerbliche Tochtergesellschaft aufgrund unternehmensrechtlicher 
Vorschriften abschlussprüfungspflichtig, ist eine gesetzliche Abschlussprüfung 
von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch-
zuführen. Der vom Revisionsverband bestellte Revisor führt dann – unter 
Verwendung der Ergebnisse der Abschlussprüfung – nur die Gebarungsprü-
fung in Analogie zum Genossenschaftsrevisionsgesetz durch.  

Die Prüfungsschwerpunkte in der materiellen und formellen Prüfung er-
geben sich einerseits aus der Art und dem Umfang der Geschäftstätigkeit der 
gewerblichen Tochtergesellschaft (z.B. Projektabwicklung) und andererseits 
aus den für diese Tochtergesellschaften geltenden spezifischen Regelungen des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes.  
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Subsumtionsautomat oder Ersatzgesetzgeber? 
Reflexionen über die Rolle der Rechtsprechung 
bei der Weiterentwicklung des österreichischen 
Wohnrechts 

I.  Einleitung 
II. Der rechtstatsächliche Befund: die praktische Bedeutung der  
 Rechtsprechung für die Weiterentwicklung des Wohnrechts 
III. Wohnrechtliches Richterrecht als unzulässige Ersatzgesetzgebung? 
IV. Charakteristische Vorzüge und Schwächen richterlicher Rechtsfindung  
 und Rechtsfortbildung im Wohnrecht 
V. Ausgewählte Fragen des Zusammenspiels von Gesetzgeber und  
 Rechtsprechung bei der Weiterentwicklung des Wohnrechts 

I. Einleitung 
Eine wesentliche Facette in Helmut Puchebners Leben für die Woh-

nungswirtschaft stellt jene Rolle dar, die ihm bereits seit geraumer Zeit in der 
Wohnrechtspolitik zukommt. Als gleichsam „personeller Dreh- und Angel-
punkt“ in nahezu alle wohnrechtspolitischen Überlegungen des seit 1986 mal 
kleineren, mal größeren Regierungspartners eingebunden, war und ist er vor 
allem auch immer wieder bemüht, Gespräche über alle Parteigrenzen hinweg 
zu initiieren, um solcherart im Hinblick auf die Weiterentwicklung des öster-
reichischen Wohnrechts dem Auffinden von auch politisch tragfähigen Kom-
promissen den Weg zu ebnen. 

Argwohn und Kritik ruft es bei Helmut Puchebner freilich stets hervor, 
wenn er den Eindruck gewinnt, dass der einmal gefundene wohnrechtspoliti-
sche Kompromiss von Institutionen, die seiner Ansicht nach dazu nicht ausrei-
chend legitimiert sind, untergraben oder gar konterkariert zu werden droht.  

Vor diesem Hintergrund hat Helmut Puchebner schon mit der Ministerial-
bürokratie so manche Sträuße ausgefochten.401  

Aber auch mit den Erkenntnissen und Ergebnissen der Rechtsprechung 
zum Wohnrecht war Helmut Puchebner bereits sehr viel öfter als einmal nicht 
einverstanden, und wohl nicht nur dem Verfasser dieser Zeilen liegt Helmut 

                          
401 Man denke etwa an die Entstehung des 3.WÄG. 
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Puchebners erzürnter Ausruf „Die sollen sich gefälligst an das Gesetz halten!“ 
ebenso im Ohr wie seine – in schöner Regelmäßigkeit erhobene – Forderung, 
der Gesetzgeber möge doch endlich die Rechtsprechung in dieser oder jener 
Frage korrigieren, um so seinem wahren Willen zum Durchbruch zu verhelfen. 

Wie verhält es sich nun aber tatsächlich mit jener Rolle, die der Recht-
sprechung bezüglich der Weiterentwicklung des österreichischen Wohnrechts 
zukommt? Schwingt sie sich tatsächlich heimlich zum Ersatzgesetzgeber auf, 
statt sich auf die Funktion eines bloßen Subsumtionsautomaten zu beschrän-
ken? Und was sind eigentlich charakteristische Vorzüge, was charakteristische 
Schwächen von richterlicher Rechtsanwendung und Rechtsfortbildung, auch 
und gerade im Wohnrecht? 

Um diese Fragen soll es im vorliegenden Beitrag gehen – vor allem auch 
in der Hoffnung, damit das Interesse des Jubilars (und vielleicht auch bis zu 
einem gewissen Grad sein Verständnis für die spezifischen Eigenarten richter-
licher Rechtsfortbildung) zu wecken und – natürlich – verbunden mit dem 
Wunsch: Lieber Helmut, ad multos annos!  

II. Der rechtstatsächliche Befund: die praktische Bedeutung 
der Rechtsprechung für die Weiterentwicklung des Wohnrechts  

Nicht zu bestreiten (und einer näheren Analyse ihrer Legitimation und Ei-
genheiten voranzustellen) ist zunächst der Befund, dass die praktische Bedeu-
tung, die der Rechtsprechung bezüglich der Weiterentwicklung des Wohn-
rechts zukommt, in der Tat eine beachtliche ist.  

Sie erfasst etwa im Mietrecht nahezu alle Bereiche des MRG. Dies beginnt 
schon bei dessen Anwendungsbereich, bei dem z.B. die analoge Anwendung des 
Gesetzes auf bloße Flächenmietverträge zwecks Superädifikatserrichtung erst ein 
Produkt richterlicher Rechtsfortbildung war und ist,402 und auch die – zuletzt 
wieder besonders intensiv diskutierte403 – Frage, ob ein Bestandvertrag als ein – 
dem MRG unterliegender – Geschäftsraummietvertrag oder aber als ein – von 
dieser Anwendung ausgenommener – Unternehmenspachtvertrag zu qualifizie-
ren ist, stellt ebenso eine Domäne (höchst-)richterlicher Rechtsfindung dar, wie 
die Beurteilung, ob ein Gebäude in der Tat i.S.v. § 1 Abs. 4 Z 1 MRG nach dem 
30.6.1953 „neu errichtet“ wurde.404 Nicht viel anders verhält es sich bezüglich 
der praktischen Relevanz von Akten der Rechtsprechung im Bereich des Miet-
zinsbildung: Ebenso, wie erst die Judikatur dem „angemessenen Mietzins“ i.S.v. 
§ 16 Abs. 1 MRG durch die Billigung der sog. „Vergleichswertmethode“ ein 

                          
402 Bekräftigt wurde diese Judikatur zuletzt wieder durch die E wobl 2006/52 (T. 

Hausmann); siehe aber auch zur rechtswissenschaftlichen Kritik, die an dieser Rspr. 
geübt wurde, Hausmann in Hausmann/Vonkilch (Hg.) (2007), § 1 MRG Rz 55 m.w.N. 

403 Stichwort „Einkaufszentrum“; zum einschlägigen Meinungsstand siehe Haus-
mann in Hausmann/Vonkilch (Hg.) (2007), § 1 MRG Rz 29ff m.w.N.  

404 Zu den von der Rechtsprechung diesbezüglich gebildeten Fallgruppen siehe 
Hausmann in Hausmann/Vonkilch (Hg.) (2007), § 1 MRG Rz 85. 
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konkreteres Gepräge verliehen hat,405 war es die Rechtsprechung, die einerseits, 
und zwar im Zuge der Konkretisierung des generalklauselartigen Tatbestandes 
von § 12a Abs. 3 MRG, die Bahnen vorgezeichnet hat, wann eine Mietergesell-
schaft mit einer – für sie oft genug ruinösen – Mietzinsanhebung zu rechnen 
hat,406 und die es andererseits, und zwar im Wege des Ausnutzens der „gesetz-
geberischen Blankettermächtigung“ der „Berücksichtigung der Art der im Miet-
gegenstand ausgeübten Geschäftstätigkeit“ in § 12a Abs. 2 MRG, in der Hand 
hatte und hat, die Ausmaße dieser Mietzinsanhebung im Einzelfall dann doch 
wieder „unternehmensverträglich“ ausfallen zu lassen.407 Und was schließlich 
die praktische Bedeutung richterlicher Rechtsanwendung und -fortbildung im 
Bereich des gesetzlichen Kündigungsschutzes betrifft, mag es mit Hinweisen auf 
die – durchaus bewegte – Rechtsprechung zur Eigenbedarfskündigung408 sowie 
die – der Wertung des Ladenschutzes verpflichtete – teleologische Reduktion 
von § 30 Abs. 2 Z 4, 1. Fall MRG durch die Judikatur bei Vorliegen einer Unter-
nehmensveräußerung409 sein Bewenden haben. 

Auch im Wohnungseigentumsrecht blieb und bleibt es in vielen Fällen 
letztlich der Rechtsprechung vorbehalten, die – oft rudimentären – Vorgaben 
des Gesetzgebers „zu Ende zu denken“. Zu erinnern ist in diesem Zusammen-
hang etwa an die Rechtsfragen rund um den Umfang der Rechtsfähigkeit der 
Eigentümergemeinschaft, auch und gerade im Zusammenhang mit der Gel-
tendmachung von Gewährleistungsansprüchen der Wohnungseigentümer ge-
gen den Bauträger,410 die Detailabgrenzung der ordentlichen von den außeror-
dentlichen Verwaltungsmaßnahmen,411 die nähere Ausgestaltung des Beschluss-
mangelrechts412 sowie die Beantwortung der Frage, wann Wohnungseigen-
tumsbewerbern in Wohnungseigentumsanwartschaftsverträgen tatsächlich eine 
i.S.v. § 38 Abs. 1 WEG 2002 „unbillige“ Beeinträchtigung ihrer Rechte als 
Wohnungseigentümer droht.413  

Nicht zuletzt tritt auch im Bereich des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts 
die enorme praktische Relevanz der (höchst-)richterlichen Rechtsfindung in 
schöner Regelmäßigkeit zutage – und lässt dann nicht selten einen ganzen 

                          
405 Näher zur Vergleichswertmethode Hausmann in Hausmann/Vonkilch (Hg) (2007), 

§ 16 MRG Rz 18ff. 
406 Zur Entwicklung der Rechtsprechung zur Frage, wann eine entscheidende Ände-

rung der rechtlichen und wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten auf die Mietergesell-
schaft vorliegt, näher Vonkilch in Hausmann/Vonkilch (Hg) (2007), § 12a MRG Rz 42ff. 

407 Zu den von der Rechtsprechung als sowohl typischerweise ertragsschwach wie 
auch sozial schutzwürdig anerkannten Unternehmensgegenständen siehe Vonkilch in 
Hausmann/Vonkilch (Hg) (2007), § 12a MRG Rz 77ff. 

408 Vgl. Hausmann in Hausmann/Vonkilch (Hg) (2007), § 30 MRG Rz 71ff. 
409 Vgl. Hausmann in Hausmann/Vonkilch (Hg) (2007), § 30 MRG Rz 37f. 
410 Zur Entwicklung der Rechtsprechung in dieser Frage siehe Löcker in Haus-

mann/Vonkilch (Hg) (2007), § 18 WEG Rz 102ff. 
411 Näher zur diesbezüglichen Kasuistik Löcker in Hausmann/Vonkilch (Hg) 

(2007), § 28 WEG Rz 33ff. 
412 Dies betrifft v.a. die Abgrenzung der nichtigen von den anfechtbaren Beschlüs-

sen; zum Ganzen näher Löcker in Hausmann/Vonkilch (Hg) (2007), § 24 WEG Rz 53ff. 
413 Für Details vgl. Vonkilch in Hausmann/Vonkilch (Hg) (2007), § 38 WEG Rz 7ff. 
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Sektor der Immobilienwirtschaft in seinen Grundfesten erzittern und (nicht viel 
weniger selten) den Gesetzgeber zu einer anlassbezogenen und z.T. auch 
rückwirkenden Korrektur der Rechtsprechung schreiten. Pars pro toto seien in 
diesem Zusammenhang bloß erwähnt die Änderung der Rechtsprechung zur 
Zulässigkeit der Skonti-Einbehaltung durch eine gemeinnützige Bauvereini-
gung414 sowie die Rechtsprechung zur „offenkundigen Unangemessenheit“ 
einer Fixpreisvereinbarung415 und zur Verrechnung „offenkundig unangemes-
sener“ Fremdmittelzinsen.416  

Gegenwärtig (und wohl auch noch auf unabsehbare Zeit) von besonderer 
praktischer Relevanz sind schließlich noch jene Schlüsse, die die Rechtspre-
chung seit kurzem aus dem systematischen Zusammenspiel von ABGB, MRG, 
WGG und KSchG zieht417 bzw. zumindest ziehen zu können glaubt.418 Kaum je 
hat es der Gesetzgeber durch eine Änderung des Gesetzesrechts zustande ge-
bracht, die gesamte Immobilienbranche derart zu verunsichern wie das Höchst-
gericht mit den beiden rezenten Entscheidungen zu diesem Thema.419  

III. Wohnrechtliches Richterrecht  
als unzulässige Ersatzgesetzgebung?  

Bemüht man sich nun in weiterer Folge darum, die Akte richterlicher 
Rechtsanwendung und Rechtsfortbildung im Wohnrecht im Hinblick auf ihre 
(für Helmut Puchebner, wie erwähnt, ja stets besonders sensible) Nähe bzw. 
Ferne zum „Willen des Gesetzgebers“ in Fallgruppen aufzugliedern und zu 
analysieren, ob sich die Rechtsprechung da und dort in der Tat heimlich zum 
Ersatzgesetzgeber aufschwingt, so lässt sich Folgendes konstatieren: 

Oft genug ist es gerade im Wohnrecht bereits der Gesetzgeber selbst, der 
– ob bewusst oder nicht – die sprichwörtliche „Flucht in die Generalklausel“ 
antritt und durch die Aufnahme von generalklauselartigen bzw. völlig unbe-
stimmten Formulierungen in gesetzliche Regelungen die Rechtsprechung ge-
radezu nötigt, durch eine – weit über bloß formal-logische Deduktionen hin-
ausgehende – Konkretisierung dieser Gesetzesbegriffe Schrittmacherdienste 
                          

414 Grundlegend OGH in wobl 2000/42 (Call). 
415 Vgl. v.a. OGH in wobl 1999/119 (Call) und in MietSlg LVI/20. 
416 Vgl. dazu v.a. OGH in wobl 2004/41 (Vonkilch, Würth); näher zu dieser Prob-

lematik auch Vonkilch, WGG: In welchem Umfang ist eine nachträgliche Änderung der 
Fremdmittelfinanzierung zulässig? wobl 2005, 257; Laurer, WGG: In welchem Um-
fang ist eine nachträgliche Änderung der Fremdmittelfinanzierung zulässig? wobl 2006, 
166 und Würth, Einige Streitfragen aus dem Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht wobl 
2007, 121ff. 

417 Vgl. OGH in wobl 2007/26 und in wobl 2007/76 (Würth). 
418 Teile des Schrifttums stehen den vom OGH erzielten Ergebnissen, z.B. der 

Qualifikation der Erhaltungspflicht des Vermieters gemäß § 1096 ABGB als Gewähr-
leistungspflicht i.S.v. § 9 KSchG, freilich überaus kritisch gegenüber: vgl. z.B. Von-
kilch, Mietverträge im Fokus des Verbraucherrechts, wobl 2007, 186ff (192ff) und 
Würth, Anmerkung zu wobl 2007/76.  

419 Siehe oben in FN 417. 
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für die Weiterentwicklung des Wohnrechts zu leisten. In diesen Fällen ist es 
somit schon vom Gesetzgeber selbst vorprogrammiert, dass sich die Recht-
sprechung über die Rolle eines bloßen Subsumtionsautomaten hinaus und zum 
Ersatzgesetzgeber hin entwickelt bzw. zwangsläufig entwickeln muss.  

Das bedeutet dann aber auch zugleich: Ein Gesetzgeber, der ohne nähere 
Konkretisierung420 bloß generalklauselartige bzw. völlig unbestimmte Rechts-
begriffe wie die „entscheidende Änderung der rechtlichen und wirtschaftlichen 
Einflussmöglichkeiten“ in der Mietergesellschaft421 oder die „Berücksichti-
gung der Art der Geschäftstätigkeit“ bei der neuen Mietzinshöhe422 in Geltung 
setzt, darf sich nicht wundern, dass es in Wahrheit nicht er, sondern eben die 
Rechtsprechung ist, die dem Wohnrecht dann im Detail jenes Gepräge verleiht, 
mit dem es dem einzelnen Normunterworfenen, v.a. im Rahmen der Entschei-
dung konkreter Rechtsstreitigkeiten, entgegentritt.  

Will sich nun „der Gesetzgeber“ (und konkret heißt das dann ja letztlich: 
wollen sich die rechtspolitisch handelnden Akteure) mit dieser Konsequenz 
nicht abfinden, hat er (bzw. haben sie) sich gleichsam selbst an der (legisti-
schen) Nase zu nehmen und dafür zu sorgen, dass der Rechtsanwendung – sei 
es via Bundesgesetzblatt, sei es im Rahmen der Gesetzesmaterialien – bezüg-
lich der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben eben konkretere normative 
Maßstäbe an die Hand gegeben werden.  

Völlig ungerechtfertigt erscheinen demgegenüber im eben skizzierten Zu-
sammenhang ([rechts-]politische) Vorwürfe, die Rechtsprechung würde ihre 
Kompetenzen überschreiten und sich jene des Gesetzgebers anmaßen. Denn 
was sollte die Rechtsprechung – nicht zuletzt auch angesichts des von ihr zu 
respektierenden Verbots des „non liquet“ – in den Bereichen „offen gelassener 
Gesetzgebung“ sonst tun, als eben – nolens, volens – diese „legistischen Lü-
cken“ zu schließen?  

Durchaus Vergleichbares gilt auch in jenen Bereichen, in denen es der 
Gesetzgeber unterlässt (bzw. unterlassen hat), das systematische Zusammen-
spiel verschiedener Gesetzesmaterien so klar zu konturieren, dass es sich aus 
dem Gesetzestext und/oder den Gesetzesmaterialien zumindest mit einiger Deut-
lichkeit entnehmen lässt.  

Um es an einem konkreten, gegenwärtig besonders relevanten Beispiel zu 
illustrieren: Belässt es der Gesetzgeber bezüglich der Regelung der Erhal-
tungspflichten des Vermieters im Vollanwendungsbereich des MRG, abgese-
hen von der Zwingendstellung bestimmter Erhaltungspflichten des Vermie-
ters,423 beim lapidaren (und auch durch die Gesetzesmaterialien nicht näher 
erläuterten) Hinweis, dass „im übrigen § 1096 des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches unberührt bleibt“,424 dann darf er sich nicht beschweren, wenn 
die Rechtsprechung eines (vielleicht gar nicht so fernen) Tages zum – letztlich 

                          
420 Z.B. durch eine demonstrative Aufzählung von Fallgruppen oder eine Offenle-

gung der für die nähere Konkretisierung jeweils relevanten Wertungsgesichtspunkte. 
421 Vgl. § 12a Abs. 3 MRG.  
422 Vgl. § 12a Abs. 2 MRG. 
423 Vgl. § 3 Abs. 2 MRG. 
424 Vgl. § 3 Abs. 1 MRG a.E.  
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freilich unzutreffenden425 – Ergebnis gelangen sollte, dass dies auch für den 
von § 1096 ABGB im Zweifel vorgegebenen Umfang der Erhaltungspflichten 
gilt (und sie nicht etwa richtigerweise davon ausgeht, dass leg cit bloß auf den 
Rechtsbehelf der Mietzinsminderung verweist, die stets, d.h. unabhängig vom 
Bestehen allfälliger Erhaltungspflichten des Vermieters, dann Platz greifen 
soll, wenn sich das Mietobjekt aufgrund von Mängeln als zum vereinbarten 
Gebrauch nicht tauglich erweist).426  

Und ebenfalls alles andere als eine Kompetenzüberschreitung durch die 
Rechtsanwendung stellt es dar, wenn erst die Rechtsprechung die Antwort auf 
jene Fragen gibt (bzw. geben muss), die zu geben der Gesetzgeber unterlassen 
hat, die zu geben aber notwendig ist, um gesetzliche Normen überhaupt an-
wenden zu können. Eine derart logische Gesetzeslücke fand sich etwa im Zu-
sammenhang mit dem Inkrafttreten der dreijährigen Präklusivfrist für die Miet-
zinsüberprüfung427 im Rahmen des 3. WÄG im einschlägigen Übergangsrecht 
– und dass die Rechtsprechung diese Lücke zunächst dogmatisch völlig zutref-
fend geschlossen hat.428 Dass diese Rechtsprechung allerdings vom Gesetzge-
ber gleichermaßen rückwirkend wie dogmatisch fragwürdig429 bei der nächsten 
Wohnrechtsnovelle korrigiert wurde und sich dieser schließlich, v.a. aufgrund 
der massiven rechtswissenschaftlichen Kritik an seiner Korrektur dieser Recht-
sprechung, wieder selbst korrigieren musste430, hat das „wohnrechtliche Kurio-
sitätenkabinett“ um eine weitere „Attraktion“ bereichert.  

Es bleibt somit als „Kandidat“ für die Berechtigung des Vorwurfs, die 
wohnrechtliche Rechtsprechung würde die ihr im Verhältnis zum Gesetzgeber 
zukommenden Kompetenzen überschreiten und sich zum Ersatzgesetzgeber 
aufschwingen, in Wahrheit überhaupt nur mehr jener Bereich übrig, in dem der 
Gesetzgeber seinem legislatorischen Willen zu einer bestimmten Frage zwar in 
der Tat einen hinreichend konkreten Ausdruck verliehen hat, die Rechtsan-
wendung aber dessen ungeachtet zu anderen Ergebnissen gelangt ist.  

Freilich wird man bei einer hinreichend seriösen rechtswissenschaftlichen 
Problemanalyse auch in diesem Bereich mit durchaus feineren Gewichten 
messen müssen und gegenüber dem Pauschalvorwurf, die Rechtsprechung 
schwinge sich zum Ersatzgeber auf, Vorsicht walten lassen müssen.  

                          
425 Zum korrekten und v.a. aufgrund umfassender historischer und systematischer 

Interpretationsbemühungen erschließbaren Verständnis des Verweises auf § 1096 
ABGB in § 3 MRG vgl. grundlegend Vonkilch in Hausmann/Vonkilch (Hg.) (2007), § 8 
MRG Rz 14ff (diesem folgend zuletzt etwa auch Böhm (2007a)). 

426 Dies wäre allerdings in der Tat das korrekte Verständnis des Verweises auf 
§ 1096 ABGB in § 3 Abs. 1 MRG: vgl. Vonkilch in Hausmann/Vonkilch (Hg.) (2007), 
§ 8 MRG Rz 14ff. 

427 Vgl. § 16 Abs. 8 MRG. 
428 Grundlegend OGH in wobl 1998/115 (Hausmann) (in Übernahme der Auffas-

sung von Vonkilch, Anm. zu wobl 1996/57).  
429 Und zwar im Rahmen des „berühmt-berüchtigten“ § 44 MRG (i.d.F. der WRN 

1999); zur Kritik an diesem „legistischen Brachialakt“ vgl. Vonkilch, Ein kritischer 
Blick auf den neuen § 44 MRG, wobl 2000, 13ff.  

430 Zur Aufhebung von § 44 MRG idF der WRN 1999 durch die WRN 2000 vgl. 
Vonkilch (2000). 
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Zu bedenken ist nämlich auch in diesem Bereich zunächst schon, dass 
nach herrschendem methodologischen Verständnis die Rechtsanwendung nur 
an die sog. „lex lata-Grenze“, d.h. an eine Übereinstimmung von Wortlaut der 
Norm einerseits und dem sie tragenden Willen des (historischen) Gesetzgebers 
andererseits, gebunden ist,431 es mithin nicht zwangsläufig ausreicht, wenn der 
Gesetzgeber seinem Willen nur im Gesetzestext oder nur in den Gesetzesmate-
rialien Ausdruck verleiht432 – von einem bestimmten Gesetzesverständnis, das 
sich bloß in den Gesprächen und Diskussionen der einschlägigen rechtspoliti-
schen Zirkeln manifestiert hat oder das gar bloß einzelne der rechtspolitisch 
handelnden Akteure „in pectore“ entwickelt haben, ganz zu schweigen.  

Und diesseits der „lex lata-Grenze“, d.h. bei Nichtübereinstimmung von 
Wortlaut und Willen des historischen Gesetzgebers in einer bestimmten Frage, 
stellt sich im Hinblick darauf, ob sich die Rechtsanwendung eher am Wortlaut 
der Norm oder aber an den Gesetzesmaterialien oder aber an systematischen 
oder teleologischen Erwägungen zu orientieren hat, die (Gretchen-)Frage nach 
der Rangordnung innerhalb des tradierten juristischen Auslegungskanons.  

Ihre Beantwortung führt freilich weit über die simple Forderung hinaus, 
dass „sich die Rechtsprechung doch an den Willen des Gesetzgebers halten 
möge“. Denn der springende Punkt ist in diesem Zusammenhang ja gerade, 
was denn eigentlich als der Wille des Gesetzgebers anzusehen ist. Der im 
Bundesgesetzblatt publizierte Wortlaut einzelner Gesetzesbestimmungen? Die 
darüber hinaus führenden oder dazu sogar im Widerspruch stehenden Geset-
zesmaterialien? Oder die zentralen Wertungen, die einzelnen punktuellen Ge-
setzesregelungen – mehr oder weniger offenkundig – zugrunde liegen?  

Darüber lässt sich trefflich streiten, und darüber wird in der juristischen 
Methodologie bekanntlich auch in der Tat seit Jahrhunderten heftig gestrit-
ten.433 Mit einer „Missachtung des Willens des Gesetzgebers“ hat dies alles 
freilich nur mehr sehr peripher zu tun. 

Mit voller Berechtigung könnte dieser Vorwurf nach alldem somit nur 
dann erhoben werden, wenn die Rechtsprechung in der Tat die Übereinstim-
mung des Wortlauts der fraglichen Norm mit dem einschlägigen Willen des 
(historischen) Gesetzgebers ignorieren und solcherart die „lex lata-Grenze“ 
überschreiten sollte. Im Bereich des Wohnrechts sind indes zumindest dem 
Verfasser keinerlei Fälle derart echter „Kompetenzüberschreitung“ durch die 
Rechtsprechung bekannt.  

Nähere Analyse förderte somit zutage: Mag man auch gegenüber einzelnen 
Resultaten richterlicher Rechtsanwendung und Rechtsfortbildung im Wohnrecht 
Vorbehalte hegen, so ist es wohl kaum je so, dass der Rechtsprechung in diesem 

                          
431 Vgl. etwa Bydlinski (1997). 
432 Zur damit zusammenhängenden, neuerdings auch und gerade im Wohnrecht 

praktisch besonders relevanten Problematik der Bindungskraft von „selbständigen 
Ausschussfeststellungen“ siehe noch näher weiter unten.  

433 Dementsprechend erscheint es – vor allem auch aus Platzgründen – im Rahmen 
dieses Beitrages unmöglich, die eigene Auffassung zur Rangordnung der juristischen 
Auslegungskriterien darzustellen; vgl. aber immerhin die Überlegungen zur Relevanz 
von „selbständigen Ausschussfeststellungen“ weiter unten.  
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Zusammenhang in der Tat der Vorwurf gemacht werden könnte, sie schwinge 
sich ohne entsprechende Legitimation zum Ersatzgesetzgeber auf. 

Den Haupt- und Regelfall stellt es vielmehr dar, dass (bewusste oder 
unbewusste) Kapitulationen des Gesetzgebers vor einer konkreten Rege-
lungsaufgabe434 und/oder ein unklares Verhältnis von Gesetzestext, Geset-
zesmaterialien, Gesetzessystematik sowie den dem Gesetz (mutmaßlich) zu-
grunde liegenden Wertungen die Ursache dafür sind, dass die Weiterent-
wicklung des Wohnrechts letztlich von der Rechtsprechung vorangetrieben 
wird bzw. vorangetrieben werden muss. 

Damit liegt dann aber zugleich auch Folgendes auf der Hand: Wenn man in 
der Tat rechtspolitische Kritik daran äußern wollte, dass der Rechtsprechung 
bezüglich der Weiterentwicklung des Wohnrechts relativ weitgehende Kompe-
tenzen zukommen, dann wäre der geeignete Adressat für eine derartige Kritik 
der Gesetzgeber selbst. Denn es ist letztlich die Sache des Gesetzgebers zu ent-
scheiden, in welchem Ausmaß er den der Rechsprechung bezüglich der Geset-
zesanwendung zukommenden Handlungsspielraum, v.a. auch durch konkrete 
und widerspruchsfreie (!) gesetzliche Vorgaben, einengt (oder eben nicht).  

IV. Charakteristische Vorzüge und Schwächen richterlicher 
Rechtsfindung und Rechtsfortbildung im Wohnrecht 

Wie sieht es nun aber, unabhängig von der Frage ihrer (wie zu sehen war, 
aller gelegentlichen Unkenrufe zum Trotz i.d.R. zu bejahenden) grundsätzli-
chen Berechtigung, mit den Eigenarten richterlicher Rechtsfindung und -
fortbildung im Wohnrecht aus? Lassen sich – v.a. auch im Vergleich zur ein-
schlägigen Tätigkeit des Gesetzgebers – spezifische Vorzüge bzw. spezifische 
Schwächen dieser Art von Weiterentwicklung des Wohnrechts ausmachen? 

Einen ganz maßgeblichen (und zumindest dem Verfasser zunehmend be-
deutsamer erscheinenden) Vorzug richterlicher Weiterentwicklung des Wohn-
rechts dürfte es zunächst darstellen, dass diese sich weitgehend unbehelligt von 
(tages-)politischen Kalkülen vollziehen kann, dementsprechend bei ihr nicht 
unmittelbar die Gefahr besteht, dass dogmatisch überzeugende Lösungen am 
Altar (fauler) politischer Kompromisse geopfert werden müssen. Deutlich 
zutage getreten ist dieser Vorzug richterlicher Rechtsfortbildung im Wohn-
recht z.B. schon im Zusammenhang mit der bereits erwähnten Lösung jener 
Übergangsfrage, die sich im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der in § 16 
Abs. 8 MRG enthaltenen Präklusivfrist für die Mietzinsüberprüfung im Rah-
men des 3. WÄG gestellt hat. Und auch bezüglich der gegenwärtigen „causa 
prima“ des Wohnrechts, d.h. der Frage, in welchem Umfang die Erhaltung des 
Bestandobjekts vertraglich wirksam dem Mieter überantwortet werden kann, 

                          
434 Im Rahmen der WRN 2006 war eine solche Kapitulation des Gesetzgeber etwa 

im Zusammenhang mit der (letztlich bekanntlich unterbliebenen) Klarstellung des 
Tatbestandes von § 12a Abs. 3 MRG zu verzeichnen (Näheres zu dieser Problematik 
siehe unten).  
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wird sich noch weisen müssen, ob es tatsächlich dem Gesetzgeber gelingt, eine 
gleichermaßen dogmatisch konsistente wie politisch genehme Regelung dieses 
Themenkomplexes in Gesetzesform den Nationalrat passieren zu lassen – oder 
es aber nicht vielleicht doch der Rechtsprechung überlassen bleibt, abseits der 
Tretmühlen (groß-)koalitionärer Wohnrechtspolitik den (dogmatisch insoweit 
gegenwärtig freilich völlig verfahrenen) Karren wieder flott zu machen.435  

Bei weitem eher eine Domäne der Rechtsprechung muss es wohl auch 
darstellen, bei Ordnungsfragen, die auf einer relativ hohen Abstraktionsebene 
angesiedelt sind, die erforderliche Konkretisierung durch die Bildung entspre-
chender Fallgruppen vorzunehmen. Nicht nur, dass es den Gesetzestext bis hin 
zur Unleserlichkeit überfrachten würden, wenn man etwa im Wohnungseigen-
tumsrecht die Abgrenzung der Maßnahmen der ordentlichen von jenen der 
außerordentlichen Verwaltung bis ins letzte Detail oder im Mietrecht die ab-
schließende Umschreibung der den Mieter bezüglich des Mietobjektes oblie-
genden Wartungsmaßnahmen unmittelbar auf gesetzlicher Ebene bewerkstelli-
gen wollte, wäre ein derartiges Unterfangen mit Sicherheit dazu verurteilt, 
bloßes Stückwerk zu bleiben. Wie nämlich die Erfahrung lehrt, übersteigt der 
Facettenreichtum der in der Rechtspraxis dann tatsächlich auftretenden Fall-
konstellationen und Fragestellungen die legistische Phantasie selbst des krea-
tivsten Gesetzgebers bei weitem.  

Ist dem Gesetzgeber bei Ordnungsfragen, die auf relativ hoher Abstrakti-
onsebene angesiedelt sind, also doch die „Flucht in die Generalklausel“ anzu-
raten? Mitnichten! Den „goldenen Mittelweg“ dürfte es in diesem Zusammen-
hang wohl darstellen, wenn bereits der Gesetzgeber dafür sorgt, dass 
generalklauselartige Tatbestände mit näheren Konkretisierungshinweisen und 
–vorgaben verbunden werden.436  

Die höhere Eignung der Rechtsprechung zur einzelfallbezogenen Konkre-
tisierung von generell-abstrakten Ordnungsfragen leitet nun aber zugleich zu 
einem charakteristischen Manko richterlicher Rechtsfindung und Rechtsfort-
bildung über, auch und gerade im Wohnrecht. Es ist dies die mit ihr nicht sel-
ten einhergehende Rechtsunsicherheit für die Praxis. 

                          
435 Wofür es aber wohl auch einer nicht unbeträchtlichen Bereitschaft der Recht-

sprechung zur Selbstreflexion und zur Selbstkritik bedürfte. Denn solange man nicht 
akzeptiert, dass die Erhaltung des Bestandobjektes zu den Hauptleistungspflichten des 
Bestandgebers zählt (und nicht etwa einen – unmittelbar § 9 KSchG unterfallenden – 
Gewährleistungsbehelf des Bestandnehmers darstellt), wird eine Behandlung dieses 
Themenkomplexes, die gleichermaßen dogmatisch konsistent wie sachlich befriedigend 
ist, wohl in unerreichbarer Ferne bleiben.  

436 Gelungene Beispiele für eine derartige „Arbeitsteilung“ zwischen Gesetzgeber 
und Rechtsprechung stellen im Wohnrecht etwa die Verbindung einer Generalklausel 
mit der demonstrativen Aufzählung zahlreicher konkreter Kündigungstatbestände in 
§ 30 MRG sowie die Konkretisierung der Maßnahmen der ordentlichen Verwaltung in 
§ 28 Abs. 1 WEG 2002 dar. Zu leicht hat es sich der Gesetzgeber aber wohl bezüglich 
der Privilegierung einzelner Unternehmen im Hinblick auf die Mietzinsanhebung nach 
§ 12a MRG gemacht. Hier musste nämlich die Rechtsprechung ganz alleine jene Krite-
rien finden, die es bei der „Berücksichtigung der Art der Geschäftstätigkeit“ i.S.v. § 12a 
Abs. 2 MRG im Detail zu beachten gilt (siehe dazu auch schon oben III.).  
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Zum Teil resultiert diese Rechtsunsicherheit gleichsam aus der Natur der 
Sache und erscheint deshalb unvermeidbar. Dies gilt vor allem für jenen Zeit-
raum, in dem die Rechtsprechung in Ermangelung einschlägiger von ihr zu 
entscheidender Verfahren noch gar keine Gelegenheit hatte, um neuen, unbe-
stimmten gesetzlichen Tatbeständen ein konkreteres Gepräge zu verleihen. 
Deutlich zutage getreten ist diese Tatsache etwa im Anschluss an das Inkraft-
treten des 3. WÄG in jener Periode mietrechtlicher Rechtsunsicherheit, als 
noch gar nicht klar sein konnte, welchem der im Schrifttum vorgeschlagenen 
Ansätze sich die Rechtsprechung bei der Auslegung und Konkretisierung des 
damals neu geschaffenen § 12a Abs. 3 MRG anschließen wird. 

Nicht selten kann man sich allerdings gerade im Wohnrecht des Ein-
drucks nicht so recht erwehren, dass der Praxis in den Bereichen des richter-
rechtlichen Ausdifferenzierens von Generalklauseln und unbestimmten Geset-
zesbegriffen doch beträchtlich mehr Rechtsunsicherheit zugemutet wird als 
nötig. Verantwortlich dafür dürfte i.d.R. sein, dass die Rechtsprechung entwe-
der von vornherein nicht mit hinreichender Deutlichkeit offen legt, was genau 
bei der Behandlung einer bestimmten Fallgruppe der entscheidende Wertungs-
gesichtspunkt ist, oder aber, dass die Rechtsprechung es unterlässt, die Beurtei-
lung von in der gerichtlichen Praxis neu aufgetretenen mit bereits „ausjudizierten“ 
Fragestellungen im Hinblick auf die letztlich relevanten Entscheidungsgründe 
(d.h. die sog. „rationes decidendi“) hinreichend „abzugleichen“.  

Als prominente wohnrechtliche Beispiele für eine derartige, letztlich aber 
wohl vermeidbare, Rechtsunsicherheit können etwa gelten 
− die höchstgerichtliche Kreation von Pachtverträgen in Einkaufszentren 

(bezüglich derer nach wie vor viele rätseln, was genau denn die dort i.d.R. 
anzutreffende Inbestandgabe von „Edelrohbauten“ vom „klassischen“ Ge-
schäftsraummietvertrag unterscheidet437), 

− der Bruch eines Senates des OGH mit dem bis dahin völlig einhelligen 
Verständnis der Rechtsprechung vom generalklauselartigen Tatbestand 
des § 12a Abs. 3 MRG (bezüglich dessen mittlerweile freilich wieder die 
Hoffnung berechtigt sein dürfte, dass es sich dabei insofern bloß um eine 
„Episode“ gehandelt hat, als der fragliche Senat wieder auf die Linie der 
übrigen Senate des OGH einzuschwenken scheint438) sowie  

− das Karussell, das sich lange Zeit rund um die Frage gedreht hat, wer 
denn eigentlich und wie genau zur Geltendmachung von Gewährleistungs-

                          
437 Siehe dazu schon den Nw oben in FN 403; zu den möglichen „Fernwirkungen“ 

dieser Rechtsprechung auf andere Fallgruppen vgl. jüngst Vonkilch, Anmerkung zu 
OGH in wobl 2007/126. 

438 Vgl. zum Stand der Dinge etwa Vonkilch, Anmerkung zu OGH in wobl 
2007/12 (auch mit Hinweis auf die in concreto zu beobachtende Situation, dass ein 
bestimmtes Unternehmen im Zuge einer Judikaturkontroverse zwischen einzelnen 
OGH-Senaten insofern gleichsam zwischen alle Stühle gerät, als es wegen der unter-
schiedlichen Beurteilung ein und derselben Konstellation bzw. Rechtsfrage [!] durch 
die verschiedenen Senate des OGH sowohl in seiner Rolle als Mieter als auch in jener 
als Vermieter unterliegt).  
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ansprüchen gegenüber dem Errichter einer WE-Anlage befugt ist439 (und 
das nicht zuletzt durch die legistischen Klarstellungen der WRN 2006 
[hoffentlich] einigermaßen zum Stillstand gekommen sein dürfte).440  

Aber nicht bloß im Zusammenhang mit der Konkretisierung von General-
klauseln und unbestimmten Gesetzesbegriffen dürfte im Bereich der richter-
rechtlichen Weiterentwicklung des Wohnrechts für die Praxis bisweilen eine 
Rechtsunsicherheit zu verzeichnen sein, die letztlich wohl vermeidbar wäre.  

Anlass zu Zweifeln gibt es bei der – von der Rechtspraxis ja vor allem im 
Hinblick auf die Ausrichtung ihrer künftigen Verhaltensweisen und Vertragsge-
staltungen notwendigerweise vorzunehmenden – Analyse von Akten richterli-
cher Rechtsfortbildung nämlich immer dann, wenn ein bestimmtes Argument im 
Rahmen der Begründung einer für die Praxis besonders relevanten Entscheidung 
nicht hinreichend deutlich entwickelt und/oder bezüglich der mit ihm zwangsläu-
fig verbundenen Konsequenzen nicht im erforderlichen Umfang ausgeführt wird.  

Deutlich zu beobachten war dieser Umstand zuletzt wieder im Zusammen-
hang mit der zweiten „Klauselentscheidung“ des OGH zu Fragen zulässiger 
Mietvertragsgestaltung.441 Denn wenn der 1. Senat des OGH den entscheidenden 
Gesichtspunkt für die Unzulässigkeit der Überwälzung auf Erhaltungspflichten 
auf den Mieter darin erblicken zu können glaubt442, dass durch eine „generelle“ 
Überwälzung der Erhaltungspflichten bezüglich des Mietobjektes der Mieter 
letztlich nie in den Genuss des ihm kraft zwingenden Rechts zukommenden 
Gewährleistungsbehelfs der Mietzinsminderung kommen kann, so bleibt zum 
einen völlig unklar, ob es in der Tat bloß die – wie in der Entscheidung, zumin-
dest verbal, mehrfach hervorgehoben – generelle Überwälzung von Erhaltungs-
pflichten ist, an der sich das Höchstgericht stößt (die punktuelle Überwälzung 
einzelner Erhaltungspflichten auf den Mieter demgegenüber also sehr wohl zu-
lässig ist443). Und zum anderen lässt sich aufgrund dieser Begründung nunmehr 
trefflich streiten, ob vom Verbot der Überwälzung von Erhaltungspflichten auf 
den Mieter in der Tat bloß Verbraucherverträge erfasst sind (um die es in concre-
to gegangen war und bei denen das Mietzinsminderungsrecht zweifellos durch 
§ 9 KSchG zwingend gestellt wird) oder aber Gleiches für alle, d.h. auch für 
gewerbliche, Mietverträge über Immobilien gilt (bei denen bekanntlich, argu-
mento e § 1096 Abs. 1 Satz 3 ABGB und ebenfalls völlig zweifelsfrei, das Miet-
zinsminderungsrecht ebenfalls zu ius cogens erklärt wird).444  

                          
439 Siehe dazu bereits den Nw oben in FN 410.  
440 In diese Richtung deutet nicht zuletzt die allerjüngste E 5 Ob 50/07z, in der die 

einschlägige Rechtslage nach der WRN 2006 völlig zutreffend dargelegt wird. 
441 Vgl. OGH in wobl 2007/76 (Würth). 
442 Vgl. zur Kritik an der Überzeugungskraft einer solchen Argumentation die Nw 

oben in FN 418. 
443 Eine derartige Auffassung vertreten dem Vernehmen nach etwa Würth und 

Dirnbacher – mithin Stimmen, denen in der Immobilienpraxis durchaus großes Ge-
wicht beigemessen wird. Explizit gegen ein derartiges Verständnis stellt sich demge-
genüber z.B. Böhm (2007b), 201.  

444 In diese Richtung argumentiert etwa bereits Böhm (2007b), 201. Und mag die-
se Argumentation auch logisch stringent erscheinen; rechtspolitisch muss das solcherart 
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Schließlich kann sich u.U. als eine gewisse Schwäche der richterlichen 
Wohnrechtsfortbildung jener „dreifach eingeschränkte Blickwinkel“ darstel-
len, mit dem diese (wie jede andere) richterliche Rechtsfortbildung in der Re-
gel in Angriff genommen wird bzw. in Angriff genommen werden muss. Ge-
meint ist damit, dass Gerichte  
− erstens stets nur einen Einzelfall entscheiden können und sollen,  
− zweitens diese Entscheidung grundsätzlich nur auf der Basis der – in ihrer 

dogmatischen Qualität freilich nur allzu oft mangelhaften445 – Parteivor-
bringen treffen und dass schließlich  

− drittens einem Akt richterlicher Rechtsfortbildung nicht jene umfassende 
„Suche nach dem besten Argument“ vorausgeht bzw. vorausgehen kann, 
wie dies bei einer Gesetzesänderung im Rahmen des Begutachtungsver-
fahrens zumeist der Fall ist.  

Dazu nun im Einzelnen: 
Gewiss besteht die eigentliche Aufgabe der Rechtsprechung darin, kon-

krete Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden und nicht etwa im Rahmen von obi-
ter dicta abstrakte Rechtsausführungen dazu zu machen, wie hypothetische 
Rechtsstreitigkeiten (deren konkrete Sachverhalte sich dann im Einzelfall 
vielleicht doch anders darstellen, als man dies zunächst angenommen hat) 
entschieden werden könnten.  

Und doch kann man sich da und dort des Eindrucks nicht erwehren, dass es 
der wohnrechtlichen Rechtsentwicklung gut getan hätte, wenn bereits im Rah-
men der Entscheidungen der ersten „leading cases“ mitbedacht worden wäre, in 
welche weiteren Bahnen die Rechtsentwicklung mit der jeweiligen Weichenstel-
lung unweigerlich gelenkt wird. Als Beispiel für ein derartiges (und in concreto 
offenbar unterlassenes) „respice finem“ kann unter anderem die Entwicklung der 
Rechtsprechung zur analogen Anwendung des MRG auf Superädifikatsflächen-
mietverträge gelten.446 Denn zunächst einmal in einem Kündigungsverfahren die 
analoge Anwendung des MRG zu bejahen (und solcherart dann die Berechtigung 

                          
erzielte Ergebnis als schlichtweg inakzeptabel zurückgewiesen werden. Denn dass es 
nicht einmal im Bereich des gewerblichen Mietrechts, d.h. zwischen zwei Unterneh-
mern (!), möglich sein soll, dass die Kontrahenten in einem Einzelvertrag aushandeln 
(!), dass einzelne Instandhaltungsmaßnahmen das Mietobjekt betreffend dem Mieter 
obliegen (und zu nichts anderem führt diese Argumentation, konsequent zu Ende ge-
dacht), würde eine derart unsachliche Beschränkung der Privatautonomie darstellen, 
wie sie wohl selbst dem nord(!)koreanischen Mietrecht fremd ist.  

445 An prominenter wohnrechtlicher Stelle zu beobachten war derartiges in jünge-
rer Zeit etwa im Zuge des zur E wobl 2004/41 führenden Verfahrens, in dem seitens der 
verfahrensbeteiligten gemeinnützigen Bauvereinigung ganz entscheidende Argumente, 
die für die Zulässigkeit des den Mietern verrechneten Fremdmittelzinssatzes ins Treffen 
hätten geführt werden können, einfach nicht vorgebracht wurden. Und auch in jenem 
Verfahren, das dann zur ersten „Klauselentscheidung“ des OGH (vgl. wobl 2007/26 ) 
geführt hat, wäre für die Zulässigkeit der einen oder anderen Vertragsklausel wohl noch 
weit mehr ins Treffen zu führen gewesen, als von der beklagten Partei tatsächlich ins 
Treffen geführt wurde.  

446 Zu den möglichen Fernwirkungen, die die „Pachtjudikatur“ im Einkaufszent-
rum noch nach sich ziehen kann, siehe bereits oben den Hin- und Nachweis in FN 437. 



 Subsumtionsautomat oder Ersatzgesetzgeber? 233 

der Aufkündigung des Vertrages durch den Bestandgeber an Maßstab der 
§§ 30ff MRG zu messen), mag noch keine gravierenden Rechtsanwendungs-
probleme aufwerfen. Bei zahlreichen anderen Bestimmungen des Gesetzes lie-
gen die Dinge indes deutlich anders. In der Tat auch sie analog auf die fraglichen 
Verträge anzuwenden (und dafür, warum sie nicht angewendet werden sollten, 
müsste bei grundsätzlicher Bejahung der Analogie erst einmal eine hinreichende 
Begründung gefunden werden!447), hätte nämlich z.T. grotesk anmutende Kon-
sequenzen.448 Und wenn man dann (wohlgemerkt: im Bereich der analogen 
Anwendung des Gesetzes auf bloße Flächenmietverträge, bei denen das jeweili-
ge Gebäude gleichsam per definitionem erst vom Mieter errichtet wird!) sich 
dieser zahlreichen Rechtsanwendungsprobleme im Detail mit einem bloßen 
Hinweis darauf entledigen zu können glaubt, dass die fragliche Norm des 
MRG449 in ihrem Wortlaut ja immerhin auf das „Gebäude, in dem der Mietge-
genstand gelegen ist“ (und dem es einem bloßen Flächenmietvertrag naturgemäß 
ermangelt) Bezug nimmt; dann, ja dann hat die fragliche richterliche Rechtsfort-
bildung zu Argumentationen geführt, die selbst bei redlichem Bemühen nur 
mehr sehr schwer nachvollziehbar erscheinen noch angehen zu lassen man selbst 
bei studentischen Klausurarbeiten seine liebe Not hätte. Denn warum sollte der 
Gesetzgeber, der bei § 1 Abs. 1 MRG darauf vergessen hat, im Wortlaut der 
Norm auch bloße Flächenmietverträge zu erwähnen (so ja die Prämisse, die 
dieser ganzen Rechtsfortbildung zugrunde liegt!), just bei der Schaffung von 
§ 45 MRG wieder an sie gedacht haben (und solcherart dann ganz bewusst den 
Wortlaut dieser Norm auf Mietverträge über Mietgegenstände, die schon von 
Anfang an „in Gebäude gelegen sind“, beschränkt haben)?  

Bezüglich der zweiten und dritten „Perspektivenverengung“ schließlich 
könnte sich die damit u.U. verbundene Schwäche richterlicher Rechtsfortbil-
dung prima vista relativ geringfügig halten lassen. Denn sowohl unvollständi-
ge Parteivorbringen als auch im rechtwissenschaftlichen Diskurs bis dato noch 
nicht aufgezeigte dogmatische Argumente führen zunächst einmal nur zur 
(dann zumeist im Hinblick auf ihre Rechtsrichtigkeit eben noch nicht optima-
len) Entscheidung eines einzelnen Rechtsstreits, wohingegen es die engen (va 
persönlichen und sachlichen) Grenzen der Rechtskraft dieser einzelnen Ent-
scheidung der Rechtsanwendung durchaus ermöglichen würden, in künftigen 
Verfahren auf in diesen sehr wohl erstatteten Vorbringen bzw. die im rechts-
wissenschaftlichen Diskurs mittlerweile sehr wohl vorgetragenen besseren 
dogmatischen Argumente Rücksicht zu nehmen und künftige Rechtsstreite 
anders (und eben rechtsrichtiger) zu entscheiden.  

                          
447 Dogmatisch bei weitem zu lapidar erscheint demgegenüber die in der E OGH in 

wobl 2006/52 (Hausmann) in diesem Zusammenhang anzutreffende Behauptung, dass die 
Tatsache, dass verschiedene Einzelbestimmungen des MRG praktisch nicht analog auf die 
mit einem Superädifikat verbundene Grundstücksmiete angewendet werden können, nicht 
gegen eine analoge Anwendung der Kündigungsbestimmungen spricht.  

448 Hingewiesen wurde auf diese z.B. schon von Holzner, Gutgläubiger Erwerb an 
Nebensachen (Teil II), JBl 1994, 587ff (602). 

449 In concreto § 45 Abs. 1 letzter Satz MRG. 
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Gerade in der wohnrechtlichen Rechtsprechung hat es z.T. freilich den 
Anschein, als ob der Aufrechterhaltung einer einmal judizierten Rechtsansicht 
auch dann ein gewisser Selbstwert beigemessen wird, wenn die Richtigkeit 
dieser Rechtsansicht mittlerweile als äußerst zweifelhaft angesehen werden 
muss. Und wenn spätere Entscheidungen überhaupt keine Bereitschaft mehr 
zeigen, auf dogmatische Argumente, die gegen die Richtigkeit früherer Ent-
scheidungen ins Treffen geführt werden, einzugehen, dann erleidet die richter-
liche Weiterentwicklung des Wohnrechts gleichermaßen gravierende wie un-
nötige Qualitätseinbußen (und wird von der Rechtswissenschaft zu Recht 
kritisch reflektiert).450 

Resümierend lässt sich somit an dieser Stelle bezüglich der charakteristi-
schen Stärken und Schwächen von richterlicher Wohnrechtsweiterentwicklung 
festhalten: Bezüglich zahlreicher Ordnungsfragen liegt es gleichsam in der 
Natur der Sache, dass ihre Beantwortung in den Händen der Rechtsprechung 
besser als in jenen des Gesetzgebers aufgehoben ist. Dies gilt vor allem dann, 
wenn diese Ordnungsfragen auf einer relativ hohen Abstraktionsebene ange-
siedelt sind und ihre Beantwortung daher einen erheblichen Konkretisierungs-
bedarf mit sich bricht. Ein großer Vorzug richterlicher Rechtsfortbildung ist 
weiteres darin zu erblicken, dass sie sich abseits des (traditionell ja gerade im 
Bereich des Wohnrechts besonders lauten) Getöses der Tagespolitik abspielt 
und sie sich solcherart ausschließlich der Suche nach der dogmatisch überzeu-
gendsten Lösung einer bestimmte Rechtsfrage zuwenden kann. Eine charakte-
ristische Schwachstelle richterlicher Rechtsfortbildung des Wohnrechts stellt 
es demgegenüber dar, wenn durch unklare und/oder widersprüchliche Ent-
scheidungsbegründungen bzw. Entscheidungen der Praxis unnötige Rechtsun-
sicherheit zugemutet wird. Und auch das gelegentlich anzutreffende Bestreben, 
an in Vorverfahren eingenommenen Positionen auch dann festzuhalten, wenn 
diesen in späteren Verfahren neue, bessere Argumente entgegengehalten wer-
den, kann wohl nur schwerlich als besonderer Vorzug richterlicher Rechtsfin-
dung und Rechtsfortbildung im Wohnrecht angesehen werden. 

V. Ausgewählte Fragen des Zusammenspiels von Gesetzgeber 
und Rechtsprechung bei der Weiterentwicklung des Wohnrechts  

Zuletzt sollen nun noch einige Schlaglichter auf das Zusammenspiel von 
Gesetzgeber und Rechtsprechung bezüglich der Weiterentwicklung des Wohn-
rechts geworfen werden. 

Vergleichsweise friktionsfrei ist das praktische Zusammenspiel von Ge-
setzgeber und Rechtsprechung bei der Weiterentwicklung des Wohnrechts 
wohl immer dann, wenn sich ihre rechtsgestaltenden Leistungen harmonisch 
ergänzen. Das ist etwa der Fall, wenn die Rechtsprechung das Wohnrecht 
zunächst richterrechtlich fortentwickelt hat und dann der Gesetzgeber die Er-

                          
450 Vgl. in diesem Zusammenhang etwa jüngst die Ausführungen Schauers, An-

merkung zu OGH in wobl 2007/161. 
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gebnisse dieser Rechtsfortbildung positiviert, d.h. übernimmt und explizit auf 
Gesetzesstufe erhebt. Beispiele dafür sind die bis zum Inkrafttreten von § 2 
Abs. 1 MRG vornehmlich von der Rechtsprechung vorangetriebene Abgren-
zung von Haupt- und Untermiete451 sowie die zunächst von der Rechtspre-
chung vorgezeichnete und dann letztlich vom Gesetzgeber im Rahmen der 
WRN 2006 übernommene Lösung des Problems, unter welchen Voraussetzun-
gen die Eigentümergemeinschaft zur Geltendmachung von Gewährleistungs-
ansprüchen gegenüber dem Bauträger berechtigt ist.452  

Bisweilen hat es freilich den Anschein, als ob die Rechtsprechung bei der 
Begründung der Richtigkeit der von ihr bei der Weiterentwicklung des Wohn-
rechts gefundenen Lösungen zu leichtfertig auf die Billigung dieser Lösungen 
auch durch den Gesetzgeber rekurriert. Denn wenn bei hochkomplexen, dog-
matisch dafür aber umso streitigeren Fragen richterrechtlicher Wohnrechts-
fortbildung das Beibehalten des bisherigen Standpunktes von der Rechtspre-
chung in ganz entscheidender Hinsicht damit begründet wird, dass dieser 
Standpunkt ja schließlich auch vom Gesetzgeber deswegen gebilligt werde, 
weil er Wohnrechtsnovellen erlassen habe, ohne die fragliche Rechtsprechung 
zu korrigieren, so glaubt zumindest der Verfasser aufgrund seiner bisherigen 
rechtspolitischen Erfahrungen zu wissen, dass es sich dabei in der Tat um ein 
„phantastisch historisches Argument“453 handelt. Denn wer bereits erlebt hat, 
welche Gedanken die politisch handelnden Akteure tatsächlich anstellen, wenn 
es im Rahmen einer Wohnrechtsnovelle etwa um die Neuregelung des Befris-
tungsrechts des MRG geht, weiß, wie fern es ihnen liegt, dabei implizit etwa 
auch die (ihnen ja in aller Regel in Wahrheit gar nicht bekannte) Rechtspre-
chung zum Superädifikatsflächenmietvertrag zu „billigen“. 

Methodisch heikel wird es aber nicht nur in so manchen Konstellationen, in 
denen es darum geht zu beurteilen, ob sich der Gesetzgeber die von ihm vorge-
fundenen Auffassungen der Rechtsprechung zu einem bestimmten Problem 
wirklich billigend zu eigen gemacht hat, sondern auch dann, wenn es – gleich-
sam spiegelverkehrt – zu beantworten gilt, ob bzw. im welchem Umfang sich die 
Rechtsprechung in bestimmten Konstellationen tatsächlich die Auffassung des 
Gesetzgebers zu eigen machen darf bzw. sogar zu eigen machen muss.  

                          
451 Näher zu diesem Prozess Fenyves in Hausmann/Vonkilch (Hg.) (2007), § 2 

MRG Rz 3f. 
452 Siehe dazu schon den Nw oben in FN 410. 
453 So die Formulierung von Wilhelm (ecolex 1993, 293) gegenüber der eben im 

Text geschilderten Argumentation im Zusammenhang mit der (seinerzeitigen) Auf-
rechterhaltung der strengen Rechtsprechung zur Eigenbedarfskündigung. Bemüht wur-
de diese Argumentation etwa auch im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der 
Rechtsprechung zum Superädifikatsflächenmietvertrag (dazu schon oben FN 402) 
sowie im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Ablehnung einer analogen 
Anwendung von § 12a im Teilanwendungsbereich des MRG durch die Rechtsprechung 
(zum Problem näher Vonkilch in Hausmann/Vonkilch (Hg.) (2007) § 12a MRG Rz 2). 
Seit der WRN 2006 kann man freilich in der Tat mit Fug und Recht davon ausgehen, 
dass der Gesetzgeber die zuletzt genannte Auffassung der Rechtsprechung billigend zur 
Kenntnis genommen hat.  
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Zu den damit angesprochenen Problemen zählt zunächst das der Verbind-
lichkeit jener „selbständigen Ausschussfeststellungen“, die sich in der jüngeren 
Vergangenheit auch beim Wohnrechtsgesetzgeber immer größerer Beliebtheit 
erfreuen.454 Obwohl die umfassende Lösung dieses Problems, das letztlich wohl 
nur eine besondere Spielart der altbekannten methodologischen Frage nach der 
Verbindlichkeit von bloßen Gesetzesmaterialien (iwS) darstellt, den Rahmen 
dieses Beitrages bei weitem sprengen würde, sei an dieser Stelle doch auf fol-
gende Aspekte hingewiesen: Gewiss haben derartige Ausschussfeststellungen 
nicht die unmittelbare Verbindlichkeit einer formal beschlossenen und im Bun-
desgesetzblatt kundgemachten Gesetzesnorm. Gleichwohl kann man ihnen des-
halb nicht jegliche Relevanz für die richterliche Rechtsfindung absprechen. Denn 
wäre für alle Akte richterlicher Rechtsfindung in der Tat stets erforderlich, dass 
für sie schon unmittelbar der Wortlaut des Gesetzes streitet, wäre ja sogar die 
simple Analogie unzulässig; dagegen sprechen aber bekanntlich schon die §§ 6f 
ABGB in aller Deutlichkeit. Es kann sich also in Wahrheit nur die Frage stellen, 
ob es unter bestimmten Voraussetzungen sogar geboten erscheint, dass sich die 
Rechtsanwendung an solchen „informellen“ Willenserklärungen des Gesetzge-
bers orientiert, oder aber, ob dies gänzlich ihrem Belieben anheim gestellt ist. 
Gegen letzteres (und für ersteres) lässt sich zum einen ins Treffen führen, dass 
selbst den – immerhin mit Stimmenmehrheit im Rahmen eines Parlamentsaus-
schusses beschlossenen – „selbstständigen Ausschussfeststellungen“ durchaus 
mehr demokratische Legitimation zukommt als Akten völlig freier richterlicher 
Rechtsfindung. Und zum anderen dürfte es auch dem fundamentalen Prinzip der 
Rechtssicherheit bei weitem eher dienlich sein, wenn sich die Rechtsprechung 
bei der Beantwortung einer im Gesetzestext offen gelassenen Fragestellung an 
den – idR. ja auch der Rechtspraxis zugänglichen – Gesetzesmaterialien orien-
tiert (und nicht etwa im ersten einschlägigen Verfahren zu einer bis dato für die 
Praxis völlig unvorhersehbaren Rechtsansicht gelangt). Es dürften vor diesem 
Hintergrund also doch besondere Gründe zu fordern sein, wenn sich die Recht-
sprechung über die in „selbständigen Ausschussfeststellungen“ zum Ausdruck 
kommenden Rechtsansichten hinweg setzen wollte. Zu diesen würde es freilich 
fraglos zählen, wenn gegen den Inhalt dieser Rechtsansichten gravierende teleo-
logische Bedenken bestehen oder dieser gar verfassungswidrig erscheint. 

Nicht um das Ausmaß der Bindung der Rechtsprechung an die Gesetzes-
materialien, sondern um jenes ihrer Bindung an den Gesetzeswortlaut soll es 
zum Abschluss dieses Beitrags gehen. Denn im Wohnrecht hat es bisweilen 
den Anschein, als ob ein „Analogieverbot“ Einzug gehalten hätte.455  

Von der Rechtsprechung zum Ausdruck gebracht wird dieses Rechtsver-
ständnis regelmäßig mit dem Rechtssatz, dass „im Wohnrecht Gesetzesänderun-
gen meist das Ergebnis mühsam zustande gekommener Kompromisse mit den 
damit nahezu notwendig einhergehenden Unzulänglichkeiten und Ungereimt-

                          
454 Vgl. etwa zuletzt im Rahmen der WRN 2006 die entsprechenden Feststellun-

gen zu den Änderungen von § 1 Abs. 4 Z 2 und 2a MRG.  
455 Etwa im Sinn von § 1 StGB. 



 Subsumtionsautomat oder Ersatzgesetzgeber? 237 

heiten sind, sodass der Wille des Gesetzgebers nur allzu leicht verfehlt werden 
kann, wenn sich die Gesetzesauslegung vom Wortlaut der Norm entfernt.“456  

Näher betrachtet, erscheinen freilich gewisse Vorbehalte gegenüber die-
sem methodischen Zugang angebracht. Nicht nur, dass er in einem – bis dato 
offenbar noch nicht näher reflektierten – Spannungsverhältnis zur ebenfalls 
häufig vertretenen Ansicht der Rechtsprechung steht, dass im Bereich der 
Anwendung des MRG der teleologischen Interpretation (mithin dem Rekurs 
auf die – i.d.R. aber eben gerade nicht im Wortlaut der Norm zum Ausdruck 
kommende – ratio legis) „überragende Bedeutung zukommen müsse“457, ent-
spricht es einfach nicht der rechtspolitischen Realität, dass im Wohnrecht in 
der Tat jede einzelne Norm insofern einen „dilatorischen Formelkompromiss“ 
darstellt, als gleichsam jeder Buchstabe des Wortlauts der Norm das Resultat 
zähen politischen Ringens darstellt.458  

Viel öfter wird bestimmten Fallgruppen im Wortlaut der einschlägigen 
Normen vielmehr deswegen nicht gedacht, weil sich bei der Gesetzesentste-
hung auch die rechtspolitisch handelnden Akteure im normativen Dschungel 
des Wohnrechts (mit all seiner Kasuistik) verheddert und daher schlicht und 
einfach übersehen haben, dass eigentlich auch diesen Fallgruppen dieselbe 
normative Bewertung zuteil werden müsste wie jenen, die unmittelbaren Ein-
gang in den Wortlaut des Gesetzes gefunden haben.459  

Dementsprechend sollte dann aber auch die wohnrechtliche Rechtspre-
chung mitnichten ein Analogieverbot, sondern – gerade umgekehrt – ein Ana-
logiegebot ihrem Problemzugang zugrunde legen und am Wortlaut der jeweils 
in Frage stehenden Norm nur dann sklavisch festhalten, wenn im Einzelfall in 
der Tat gute Gründe gegen eine Analogie (und damit gegen eine – ansonsten 
aber nicht zuletzt auch im Lichte von Art 7 B-VG stets anzustrebende – 
Gleichbehandlung des Gleichartigen) aufgezeigt werden können.  

Zu diesen Gründen kann gezählt werden, dass der Wille des Gesetzesge-
bers zur willkürlichen Verschiedenbehandlung von sachlich im Übrigen aber 
gleich gelagerten Fallgruppen in den Gesetzesmaterialien tatsächlich einen 
hinreichend deutlichen Niederschlag gefunden hat460, sowie, dass die im Ge-

                          
456 In diesem Sinne etwa OGH in immolex 1997/28. 
457 In diesem Sinne etwa OGH in wobl 1999/81. 
458 Zum Phänomen des „dilatorischen Formelkompromisses“ vgl. etwa Bydlinski (1991), 408.  
459 Ein ganz aktuelles Beispiel für ein derartiges „Missgeschick“ des Gesetzgebers 

stellt etwa die Nichtbeachtung von § 12a Abs. 5 MRG bei der Vereinheitlichung der 
Präklusivfristen für die Überprüfung der zulässigen Mietzinshöhe durch die WRN 2006 
dar (näher Vonkilch in Hausmann/Vonkilch (Hg.) (2007), § 12a MRG Rz 70. Hier 
würde der Wille des Gesetzgebers der WRN 2006 gewiss nicht verfehlt werden, wenn 
sich die Rspr vom Wortlaut von leg cit entfernen würde und auch bei der Mietzinsan-
hebung wegen Unternehmensverpachtung – eben analog – von der Relevanz der ein-
schlägigen Präkusivfrist ausginge (in dem Sinne auch Stabentheiner (2006), 264).  

460 So kam etwa in einer Ausschussfeststellung zur MRN 2001 deutlich zum Aus-
druck, dass es damals in der Tat dem gesetzgeberischen Willen entsprochen hat, dass 
die Präklusivfrist des § 16 Abs. 8 MRG für die Mietzinsüberprüfung nicht auch bei 
Fällen einseitiger Mietzinsanhebung durch den Vermieter Platz greift (näher Vonkilch, 
Anmerkung zu OGH in wobl 2003/3). Der Gesetzgeber der WRN 2006 hat dann diese 
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setzestext unerwähnt gebliebene Konstellation aufgrund ihrer „Prominenz“ 
und Offenkundigkeit bei der Gesetzesentstehung tatsächlich nur schwerlich 
übersehen worden sein konnte.461  

Ansonsten aber sollte wohl gerade auch die wohnrechtliche Rechtspre-
chung eine ihrer vornehmsten Aufgaben darin sehen, durch die analoge An-
wendung von Normen auf sachlich völlig gleich gelagerte Fallgruppen dem 
fundamentalen Rechtsprinzip der Gleichbehandlung des Gleichartigen zum 
Durchbruch zu verhelfen und solcherart dann, so gut es eben geht, zumindest 
richterrechtlich ein wohnrechtliches Normensystem zu etablieren, für das 
nicht willkürliche Differenzierungen, sondern Plausibilität und Wertungs-
konsistenz charakteristisch sind.  

Gegen ein insoweit beherzteres „Zupacken“ der Rechtsprechung bei der 
Weiterentwicklung des Wohnrechts hätte sicher auch Helmut Puchebner nichts 
einzuwenden. 

                          
Frage freilich wieder explizit anders entschieden (und dabei aber kurioserweise auch 
wiederum übersehen, einer bestimmten Fallgruppe unmittelbar im Gesetzestext zu 
gedenken; siehe dazu schon oben FN 459). 

461 U.a. aus dem eben im Text erwähnten Grund muss es z.B. unzulässig erschei-
nen, die Nichtanwendbarkeit des MRG auf Bestandverträge in Einkaufszentren mit 
einer Analogie zu den Vollausnahmetatbeständen des § 1 Abs. 2 Z 1 MRG begründen 
zu wollen (so aber Schauer, Anmerkung zu wobl 2006/12; gegen ihn Vonkilch, Anmer-
kung zu wobl 2007/1).  
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Entwicklungstendenzen  
der Wohnungswirtschaft bis 2015 

I. Einleitung 
II. Aktuelle Trends der österreichischen und europäischen Wohnbaukonjunktur 
III. Österreichs Wohnungsbedarf steigt durch Bevölkerungszunahme 
III. Demographisches Wachstum durch Migration beeinflusst künftige  
 Wohnungsnachfrage 
IV. Künftige Wohnungspolitik stärker auf soziale Kriterien ausrichten 

I. Einleitung 
In Österreich spielt die Gemeinnützigkeit und die Wohnbauförderung für 

die Entwicklung der Wohnungswirtschaft eine entscheidende Rolle. Zu den 
sozialen Grundrechten in Österreich gehört auch der gesellschaftliche Konsens 
über das „Grundbedürfnis Wohnen“, das leistbar und qualitativ hochwertig 
sein soll. Die österreichische Wohnungspolitik überlässt die Wohnungswirt-
schaft demnach grundsätzlich nicht völlig den freien Marktmechanismen. In 
anderen Ländern hingegen, in denen freie Marktkräfte den Wohnbau dominie-
ren, beeinflussen Spekulationsüberlegungen und Zinssätze die Preise und Wohn-
bautätigkeit besonders stark (z. B. in den USA, Spanien, Großbritannien, Ir-
land). Überzogene Spekulationen können zu Immobilienpreisblasen und Finanz-
krisen führen. Die jüngste Finanzkrise in den USA zeigt die negativen Folgen 
einer solchen Entwicklung (Subprime-Krise). Der Preisverfall und der Zu-
sammenbruch des amerikanischen Wohnungsmarkts seit August 2007 haben 
nicht nur negative Auswirkungen auf die gesamte amerikanische Wirtschaft, 
sondern beeinflussen auch die internationalen Finanzmärkte sowie Europas 
Immobilienmärkte beträchtlich. In Österreich geht hingegen vom System der 
Gemeinnützigkeit und der Wohnbauförderung eine stabilisierende und kon-
junkturverstetigende Wirkung aus. 
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II. Aktuelle Trends der österreichischen  
und europäischen Wohnbaukonjunktur 

Nach den jüngsten Euroconstruct-Prognosen,462 die im November 2007 in 
Wien präsentiert wurden, erwartet der europäische Wohnungsneubau in den 19 
Euroconstruct-Mitgliedsländern nach einer Wachstumsperiode von 2004 bis 
2006 eine rückläufige Entwicklung von 2007 bis 2010. Der Rückgang ver-
stärkt sich sogar im Jahre 2008. Jene Länder, deren Wohnbausysteme sehr 
stark marktorientiert sind, wie z. B. Spanien, Großbritannien und Irland, müs-
sen mit besonders starken Einbrüchen im Wohnbau rechnen. Zudem führen 
Überhitzungstendenzen vor allem in Spanien zu massiven Rückgängen der 
Wohnbauproduktion in den kommenden Jahren.  

Die Wohnbaukonjunktur in Österreich erweist sich hingegen als recht stabil. 
Ausgehend von einem niedrigeren Niveau in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts 
stieg die reale Wohnbauproduktion im Zuge des allgemeinen Konjunkturauf-
schwungs 2006 und 2007 mit rund 7% pro Jahr kräftiger als in den meisten ande-
ren westeuropäischen Ländern. Das Wachstum des realen Wohnbauvolumens wird 
sich in Österreich bis 2010 mit rund 3% pro Jahr bis 2010 fortsetzen, während die 
Neubauproduktion in den westeuropäischen Ländern zurückgehen wird. 

Eine aktuelle WIFO-Studie463 und die längerfristigen Analysen der öster-
reichischen Wohnbaukonjunktur im Vergleich zur Gesamtwirtschaft zeigen 
interessante Ergebnisse: In den vergangenen zehn Jahren lässt sich eine stabili-
sierende Wirkung des österreichischen Wohnbaus auf die Gesamtwirtschaft 
empirisch nachweisen. Langfristig mildern die Wohnbauinvestitionen die 
Schwankungen der Bau- und der Gesamtwirtschaft. 

Gezielte wohnungspolitische Maßnahmen können in den Abschwungpha-
sen die Talfahrt der Gesamtwirtschaft auch verlangsamen. Wohnbauinvestitio-
nen wirken zu einem gewissen Grad gegenüber Nicht-Wohnbauinvestitionen 
antizyklisch. Somit kann der Wohnbau die Schwankungen des stärker volatilen 
Nicht-Wohnbaus ausgleichen, sodass der Konjunkturverlauf in der gesamten 
Bauwirtschaft und der Gesamtwirtschaft stabilisierend wirkt. Anders als in 
vielen anderen europäischen Ländern verfügt Österreich zudem durch die 
Gemeinnützigkeit und die Wohnbauförderung über wirksame Instrumente zur 
Lenkung der Wohnungsnachfrage, sowohl in sozialer als auch ökologischer 
und regionalplanerischer Hinsicht. 

III. Österreichs Wohnungsbedarf steigt  
durch Bevölkerungszunahme 

In Österreich folgte nach dem langanhaltenden Wohnbauboom in den 
neunziger Jahren eine Phase des Abschwungs, der bis Mitte des neuen Jahr-
zehnts tendenziell anhielt. Erst 2006 und 2007 erholte sich die Wohnbaukon-

                          
462 Euroconstruct (2007).  
463 Czerny/Weingärtler (2007). 
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junktur und ließ die Wohnbauproduktion mit dem allgemeinen Wirtschaftsauf-
schwung kräftig expandieren. Der Nachholbedarf und die tendenziell steigende 
Zuwanderung in den kommenden Jahren lässt die Nachfrage nach Wohnraum 
bis 2015 merklich ansteigen. Neueste Berechnungen des WIFO gehen von einem 
zusätzlichen jährlichen Wohnungsbedarf bis 2015 von rund 55.000 Wohnungen 
aus, um rund 10.000 Wohneinheiten mehr als Mitte dieses Jahrzehnts.  

 

Abbildung 4: Entwicklung bewilligter -und fertiggestellter Wohnungen 
 Index 1981 =100 

Quelle: Euroconstruct (2007). 

 
Die Entwicklung der Nachfrage am österreichischen Wohnungsmarkt wird 

vor allem von demographischen Faktoren geprägt. Einerseits wächst aufgrund 
der Alterung der Bevölkerung der Bedarf an altersgerechten Wohnungen, 
andererseits steigt der Wohnraum- und Sanierungsbedarf aufgrund der geän-
derten Lebensverhältnisse (Trend zu Singlehaushalten), der Verbesserung des 
Lebensstandards, des erhöhten Umweltbewusstseins und des Trends zur Ener-
giekosteneinsparung. Das Bevölkerungswachstum, das zunehmend aus Zu-
wanderung gespeist wird, zählt zu der größten Herausforderung der Woh-
nungspolitik im nächsten Jahrzehnt.  

III. Demographisches Wachstum durch Migration  
beeinflusst künftige Wohnungsnachfrage 

Die Zuwanderungswellen wirken sich unmittelbar auf den Wohnungsmarkt 
aus. Neben dem direkten Effekt in der ersten Generation bewirkt die Zuwande-
rung zudem durch Kettenwanderung, wie z.B. durch Familiennachzug, einen 
dauerhaften Zustrom. Nach den stärksten Zuwanderungsjahren nach der Ostöff-
nung von 1989 bis 1993 mit einer Nettomigration bis zu rund 80.000 Personen 
pro Jahr entspannte sich die Entwicklung und erreichte 1997 einen Tiefpunkt. 
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Seither ist eine verstärkte Nettozuwanderung zu verzeichnen, die 2004/2005 
50.000 Personen pro Jahr betrug. Infolge der Reform des Fremdenrechtspakts 
wurde die Nettozuwanderung 2006 auf 27.000 Personen verringert. 2007 kam es 
allerdings wieder zu einem Anstieg auf rund 30.000 Personen. Mit dem Auslaufen 
der Übergangsregelungen der EU-Erweiterung um die Mittel-Ost-europäischen 
Staaten wird ein verstärkter Anstieg der Nettomigration erwartet.  

Tabelle 5: Szenarien der Bevölkerungsprognose und zusätzlicher Wohnungsbedarf  
 Hauptszenario Wachstums-

szenario 
Abweichung des 
Wachstums- vom 

Hauptszenario 

Abweichung des 
Wachstums- vom 

Hauptszenario 
 2006/2011 2006/2011 2006/2011 pro Jahr 
 Personen Wohneinheiten 
Wien +34.703 +63.285 +28.582 +2.157 
Niederösterreich +26.058 +48.949 +22.891 +1.728 
Burgenland +957 +5.125 +4.168 +315 
Steiermark –506 +16.204 +16.710 +1.261 
Kärnten –3.116 +4.803 +7.919 +598 
Oberösterreich +18.510 +39.587 +21.077 +1.591 
Salzburg +11.101 +20.009 +8.908 +672 
Tirol +21.031 +33.813 +12.782 +965 
Vorarlberg +10.778 +17.110 +6.332 +478 
Österreich +119.516 +248.885 +129.369 +9.764 

Quelle: ÖROK, Statistik Austria (2004, 2005); WIFO-Berechnungen. 

Der signifikante Anstieg der Nettomigration hat sowohl kurzfristige, als 
auch langfristige Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Kurzfristig muss für 
diese Bevölkerungsgruppen Wohnraum geschaffen werden. Einkommensun-
terschiede zwischen inländischen und Migrantenhaushalten, die vor allem aus 
Qualifikations- und Bildungsunterschieden sowie aus dem Familienzuzug re-
sultieren, schlagen sich in unterschiedlichen Haushaltsgrößen nieder.  

Laut Volkszählung 2001464 leben in einem durchschnittlichen österreichi-
schen Haushalt 2,36 Personen, in einem durchschnittlichen Migrantenhaushalt 
(ohne EU) 2,65 Personen. Am größten sind die Haushalte von Migranten aus 
der Türkei mit 3,64 Personen pro Haushalt und aus Mazedonien mit 3,25 Per-
sonen. Mit zunehmender Integration und steigendem Einkommen wird sich die 
Haushaltsgröße dem österreichischen Durchschnitt anpassen. Diese Anpassung 
der Einkommen von Migrantinnen und Migranten erfolgt jedoch erfahrungs-
gemäß sehr langsam: Laut der Erhebung der Statistik Austria (2006) im Rah-
men von EU-SILC liegt das Medianeinkommen der bereits eingebürgerten 
Migranten mit 84% des Einkommensdurchschnitts der Gesamtbevölkerung nur 
geringfügig über dem der nicht eingebürgerten Migranten (78%). Vor allem 
Migranten (sowie Langzeitarbeitslose und Personen, die andere Sozialleistun-

                          
464 Statistik Austria (2005). 
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gen beziehen) leben häufig in schlechten Wohnverhältnissen. So verfügen im 
Bevölkerungsdurchschnitt nur 3% der Personen über kein WC oder keine 
Duschmöglichkeit in der Wohnung. Hingegen ist der Anteil der Personen aus 
Migrantenhaushalten mit 13% laut Statistik Austria am höchsten. Insgesamt 
verstärkt sich tendenziell die Wohnungsnachfrage nach sozialen Mietwohnun-
gen in den kommenden Jahren deutlich. Die gemeinnützige Wohnungswirt-
schaft wird weiter verstärkt ihre soziale Rolle wahrnehmen müssen.  

Die künftige Wohnbautätigkeit ist vor allem in Wien durch einige Groß-
bauvorhaben geprägt. So ist beispielsweise das Projekt „Neues Wien“ geplant, 
das die „äußere Stadtentwicklung und Stadterweiterung“ umfasst. Zahlreiche 
neue Wohnungen werden in den Gebieten Erdberg, rund um den neuen Zent-
ralbahnhof sowie auf den Aspanggründen entstehen. Auf dem Areal des ehe-
maligen Flugfelds Aspern ist mittelfristig ein eigenständiger Stadtteil mit einen 
differenzierten Wohnungsangebot geplant. Wien soll künftig neue attraktive 
Standorte zum Leben, Wohnen und Arbeiten erhalten. Dazu kann die gemein-
nützige Wohnungswirtschaft einen wesentlichen Beitrag leisten. Mit diesen 
geplanten Wohnbauprojekten hat Österreich eines der größten Stadterweite-
rungspotenziale unter den westeuropäischen Metropolen aufzuweisen. 

Insgesamt wird die künftige Wohnungsnachfrage besonders von der Ände-
rung der demographischen Rahmenbedingungen aufgrund der steigenden Zu-
wanderung, der erhöhten Nachfrage nach Wohnungen für Singlehaushalte und 
Ältere, den hohen Qualitätsansprüchen und steigenden Ansprüchen an das Woh-
numfeld und der verstärkten Nachfrage in zentralen urbanen Räumen sowie der 
Nachfrage nach energieeffizienten Wohnbauten beeinflusst. Zur Erreichung des 
Kyoto-Zieles wäre eine verstärkte Nutzung von Energiecontracting, aber auch 
„Reconstructing“ in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft notwendig. Die 
gemeinnützige Wohnungswirtschaft sollte künftig die Möglichkeit des Ener-
giecontractings noch intensiver auf breiter Basis nutzen.  

IV. Künftige Wohnungspolitik stärker  
auf soziale Kriterien ausrichten  

Künftig sollte die Wohnungspolitik noch stärker auf soziale Kriterien 
ausgerichtet sein. Der Wohnungsbedarf der MigrantInnenhaushalte wächst, die 
Alterung der Gesellschaft und die Änderung des Wohnumfeldes bedingen eine 
Anpassung der Bedürfnisse an die geänderten Rahmenbedingungen. Vor dem 
Hintergrund der verstärkten Zuwanderung wären gezielte Programme zur 
Verhinderung von Ghettobildung zu forcieren. Auch im Hinblick der alternden 
Gesellschaft könnte die gemeinnützige Wohnungswirtschaft neue Konzepte 
realisieren, wie etwa das Angebot von Pflegedienst-Wohnungen für das Pflege-
personal. Mit einem solchen Konzept könnte für ältere Menschen die Pflege in 
der eigenen Wohnung erleichtert werden, weil das Pflegepersonal in unmittel-
barer Nähe wohnt. Eine permanente Erreichbarkeit des Pflegepersonals von 
Zuhause kann die Lebensqualität der Älteren wesentlich verbessern. Die ge-
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meinnützige Wohnungswirtschaft könnte mit der Bereitstellung solcher Pflege-
Dienstwohnungen künftig ihren sozialen Aufgabenkreis erweitern.  

Weiterer Handlungsbedarf besteht auch im Hinblick auf die steigenden 
Wohnungs-, Bau- und Energiekosten. Künftig wird die Stabilisierung der 
Wohnungskosten eine große Herausforderung aus sozialpolitischer Sicht sein. 
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I. Einleitung  
„Der Wohnbau als Konjunkturmotor“, „als Impulsgeber für neue Be-

schäftigung“, „als Schlüsselsektor der Wirtschaft“ – was ist von diesen und 
anderen Attributen für die Wohnungswirtschaft zu halten? 

Der Schock, der von der amerikanischen Immobilienkrise des Jahres 2007 
auf die Weltwirtschaft ausgeht, demonstriert jedenfalls eindrücklich die Be-
deutung der Wohnbauwirtschaft im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang.465 
Dies hat weniger mit der Größe des Wohnbausektors selbst zu tun, als viel-
mehr mit seiner horizontalen und vertikalen Vernetzung mit anderen Sektoren 
der Wirtschaft. Es sind vor allem die Verbindungen zwischen Wohnbaunach-
frage, kreditfinanziertem Wohnbau, Refinanzierung auf den Finanzmärkten, 
Bankenliquidität und Zinsniveau, Gesamtkonjunktur und Sparverhalten, die in 
der gegenwärtigen Krise nicht nur in den USA wirksam wurden, sondern über 
die internationalen Finanzmarktvernetzungen die Weltkonjunktur zu dämpfen 
drohen. Auch massive Interventionen der US-Wirtschaftspolitik und der wich-
tigsten Zentralbanken der Welt können ein Abebben der Krise ohne Spätfolgen 
für die Weltwirtschaft nicht sicherstellen. 

Nicht ohne Grund wird daher dem Wohnbau eine Schlüsselrolle für die 
Wirtschaftsentwicklung zugesprochen, die sich in der Regel auf die Inlands-
wirksamkeit der Wohnbautätigkeit bezieht. Zwar kann die Wohnungsnachfra-
ge als eine langfristige, der unternehmerischen Investitionstätigkeit vergleich-
bare Aktivität betrachtet werden, dennoch stehen für die Wirtschaftspolitik oft 
die unmittelbaren, konjunkturellen Auswirkungen im Zentrum des Interesses. 
Vor dem Hintergrund einer langfristig konzipierten Wohnungspolitik werden 
daher oft kurzfristige Anreize gesetzt, um das Wirtschaftswachstum und die 
Beschäftigung zu steuern. 

                          
465 Siehe Beitrag Springler, S. 281. 
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Das berufliche Wirken des Jubilars Helmut Puchebner hat sich in seiner 
rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Dimension sowohl auf die kurz-
fristigen als auch auf die langfristigen Aspekte erstreckt. Im vorliegenden 
Aufsatz wird ein Überblick über neuere in- und ausländische Arbeiten gege-
ben, die einige für die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik relevante 
Kernthemen des Wohnbaus behandeln. Dabei wird zwar der kurz- bis mittel-
fristige Beschäftigungsaspekt hervorgehoben, ohne jedoch die Bedeutung von 
Wohnen als einem langfristigen Grundbedürfnis des Menschen aus dem Auge 
zu verlieren. Im folgenden Abschnitt 2 wird kurz auf den gesamtgesellschaftli-
chen Rahmen des Wohnens hingewiesen. Abschnitt 3 widmet sich dem Zu-
sammenhang von Wohnbauaktivitäten mit der Konjunktur. Die Beschäfti-
gungsaspekte von Wohnen werden zunächst im Abschnitt 4 an Hand von 
Schätzungen des Beschäftigungsmultiplikators und des Spezialthemas der 
thermischen Sanierung betrachtet. Abschnitt 5 behandelt die im Bausektor 
gehäuft anzutreffende Schattenwirtschaft. Die Arbeit schließt mit einigen zu-
sammenfassenden Bemerkungen.  

II. Wohnen ist mehr als ein reines Wirtschaftsthema 
Eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Selbstverwirklichung des 

Menschen besteht – neben der Vermeidung von Hunger und Krankheit, der 
Einbindung in die Gesellschaft und dem Zugang zu Bildung – in akzeptablen 
Wohnverhältnissen. Wohnen zählt somit zu den Grundbedürfnissen des Men-
schen. Die Politik ist daher gefordert, Voraussetzungen zur Deckung des Wohn-
bedarfs für alle Bürger zu schaffen. Ob man so weit gehen soll, ein „Recht auf 
Wohnen“ einzufordern (wie dies etwa bei den UN-Habitat-Konferenzen ge-
schieht), ist wohl an der Machbarkeit zu beurteilen, die wiederum vom wirt-
schaftlichen Entwicklungsstand einer Gesellschaft abhängt: Soll es sich bei 
diesem Schlagwort nicht um eine reine Worthülse handeln, muss man auf dem 
Boden der Wirklichkeit bleiben. 

In Ländern, die wie Österreich nicht unter einer generellen Wohnungsnot 
leiden, ist Wohnen ein breites gesellschaftliches Phänomen, das nicht nur eine 
ökonomische, sondern auch eine ökologische, eine soziale und eine kulturelle 
Dimension hat. Gemessen an der Fülle von Politikbereichen, die das Thema 
„Wohnen“ berührt, besteht in der österreichischen Politik (zumindest auf Bun-
desebene) weitgehend Ignoranz und Desinteresse. Nur manchmal schwappt 
politisches Augenmerk auch auf die Wohnungswirtschaft über – etwa bei der 
Umsetzung des Kyoto-Protokolls, bei der Budgetsanierung, wenn die Wohnbau-
förderung in Frage gestellt wird oder wenn Wohnungen aus Bundesbeständen zu 
verkaufen sind. Das Desinteresse hat zweifellos auch sein Gutes: Es verhindert 
eine schleichende und undifferenzierte Zunahme des staatlichen Einflusses in 
einem Bereich, der traditionell ohnehin durch ein ausgefeiltes Fördersystem und 
den hohen Stellenwert der Gemeinnützigkeit gekennzeichnet ist. 

Auf Basis dieser grundsätzlichen Aspekte des Wohnens ist die Wohnungs-
wirtschaft stets auch ein Aktionsfeld der kurzfristigen Wirtschaftspolitik gewe-
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sen. Gerade wegen der vielfältigen gesellschaftlichen Dimensionen des Wohnens 
hat sich die Konjunkturpolitik immer wieder auch des Wohnbaus bedient, um 
gesamtwirtschaftlich möglichst hohe Beschäftigungseffekte zu erzielen. 

III. Wohnbau in Konjunktur und Krise 
Die Ursachen für zyklische Schwankungen der Wohnungsnachfrage sind 

für die wirtschaftspolitische Steuerung im Konjunkturverlauf wichtig. Viele 
internationale Studien zum Thema „Housing and the Business Cycle“ konsta-
tieren einen mehr oder weniger engen Zusammenhang zwischen Wohnbau und 
Konjunktur. Die frühe Literatur aus den 1960er und 1970er Jahren nimmt 
dabei die Konjunktur als gegeben an und schätzt den Einfluss von Einkommen 
und Zinsniveau auf die Wohnbauinvestitionen.  

Mishkin (2007) beschreibt eine ganze Reihe von Einflusskanälen, die im 
Konjunkturverlauf auf den Wohnbau wirken und den Wohnbau zu einem 
wichtigen Indikator für Entscheidungen in der Geldpolitik machen. Er sieht 
vor allem direkte Zinssatzeffekte auf das Wohnungsangebot und indirekte 
Effekte über Wohnungspreise und Finanzierungskosten auf die Wohnungs-
nachfrage. Für die EU analysiert die Europäische Zentralbank die für die 
Geldpolitik relevanten Wirkungskanäle der Geldpolitik466 und findet die fol-
genden zentralen Zusammenhänge: 
− Veränderungen in den Vermögenswerten der Haus- und Wohnungsbesitzer, 

der Finanzierungskosten im Wohnbau und der Mieten wirken sich spürbar 
auf die Gesamtnachfrage und die Preisstabilität aus. Steigen die Woh-
nungspreise, nehmen die Vermögenswerte zunächst rascher zu als die Ge-
stehungskosten und es kommt allmählich zu vermehrter Wohnbautätigkeit.  

− Veränderungen der Wohnungspreise hinterlassen tiefe Spuren auf den 
Finanzmärkten und können dort die Stabilität beeinträchtigen. 

− Vom Entwicklungsstand des Wohnungsmarktes eines Landes, insbeson-
dere von den Transaktionskosten und von nicht übertragbaren Förderun-
gen, hängt auch die Mobilität der Arbeitnehmer ab. 

Leamer (2007) betitelt seine Untersuchung über Rezessionen in den USA 
mit „Housing IS the Business Cycle“. Er identifiziert also den Wohnbau als 
wichtigen vorauseilenden Konjunkturindikator und befindet sich damit in 
Gesellschaft einiger weniger Analysen wie Gomme/Kydland/Rupert (2001) 
oder Davis/Heathcote (2005). Manche älteren Arbeiten zur US-Konjunktur467 
kommen genau zum gegenteiligen Schluss, dass nämlich die Wohnbauinvesti-
tionen der allgemeinen Konjunktur nachhinken. Leamer schlägt vor, Maßnah-
men der Geldpolitik neben der langfristigen Inflationsentwicklung auch am 
Wohnungsneubau und dessen Veränderungen auszurichten. Dann würden 
geldpolitische Eingriffe zur Inflationsbekämpfung nicht erst gegen Ende eines 
Aufschwungs, wenn der Wohnbau bereits sehr zinsempfindlich ist, ergriffen, 
                          

466 ECB (2003). 
467 Benhabib u.a. (1991) oder Greenwood/Hercowitz (1991). 
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sondern schon viel früher, wenn der Wohnbau noch wenig auf Zinsänderungen 
reagiert. Durch dieses Vorziehen geldpolitischer Maßnahmen könnten Rezes-
sionen vermieden oder wenigstens abgeschwächt werden. Leamer weist darauf 
hin, dass in den USA „normale Rezessionen“ (nicht solche, in denen kriegeri-
sche Ereignisse eine Rolle spielen) stets durch einen Einbruch der Nachfrage 
von privaten Haushalten nach Wohnungen und anderen dauerhaften Konsum-
gütern ausgelöst wurden. Erst später folgten Abschwächungen bei Ausrüs-
tungs- und bei Bauinvestitionen. Insofern sollte man nicht von „business cyc-
le“, sondern von „consumer cycle“ sprechen. 

In Österreich gelten diese Zusammenhänge bestenfalls modifiziert. Kon-
junkturzyklen werden hier in der Regel durch eine steigende Auslandsnachfra-
ge angestoßen. Erst im weiteren Verlauf tragen Ausrüstungsinvestitionen, 
gefolgt von Bauinvestitionen (einschließlich Wohnbau) zum Aufschwung bei. 
Czerny/Weingärtler (2007) finden markante Unterschiede zwischen dem Zyk-
lus der Nicht-Wohnbauinvestitionen, die sich eng an den gesamtwirtschaftli-
chen Konjunkturverlauf anlehnen, und den Wohnbauinvestitionen. Letztere 
schwanken oft asynchron zur Gesamtkonjunktur, weil sie von Änderungen im 
Rechts-, Förderungs- und Steuersystem beeinflusst werden und lange Anpas-
sungszeiten benötigen. Daher dauern die um Sonderfaktoren bereinigten 
Wohnbauzyklen viel länger als die übrige Baukonjunktur. 

Umso bedenklicher muss es erscheinen, wenn sich die Konjunkturpolitik 
des Wohnbaus bemächtigt. In Österreich haben in der Vergangenheit konjunk-
turpolitische Maßnahmen oft an der Bauwirtschaft generell und speziell am 
Wohnungswesen angesetzt, weil hier die Multiplikatoreffekte hoch sind und 
die Maßnahmen öffentlich sichtbar gemacht und im politischen Marketing 
eingesetzt werden können (Grundsteinlegungen, Eröffnungen etc.). Allerdings 
sind die Anpassungszeiten im Wohnbau und die Vorlaufzeiten bei öffentlichen 
Infrastrukturprojekten viel zu lang, um gezielt den Konjunkturverlauf steuern 
zu können. Solche Maßnahmen nützen unabhängig von der Konjunktur eher 
bei der Verbesserung der langfristigen Standortbedingungen. 

In einer Reihe europäischer Studien oder solchen mit OECD-Bezug468 wird 
die Wohnbautätigkeit mit den Wohnungspreisen und der allgemeinen Inflation in 
Beziehung gesetzt. Ganz allgemein erschwert mangelnde Preisstabilität sowohl 
Konsumenten als auch Investoren, auf Basis ihrer Einkommenserwartungen ihre 
Nachfrageentscheidungen zu treffen. In einer Wohlstandsgesellschaft kommt 
hinzu, dass die angesammelten Vermögenswerte durch allgemeine Preissteige-
rungen relativ an Wert verlieren und im Falle einer Verwertung den Ertrag 
schmälern. Besonders relevant und aktuell ist dies etwa bei Veranlagungen von 
Pensionsfonds in Wertpapieren, wenn deren Kurse ins Wanken geraten und in 
weiterer Folge die Konsumbereitschaft dämpfen. Feldstein (2007) leitet für die 
USA unter der Annahme eines 20%igen Wertverlustes des für Wohnzwecke 
eingesetzten Grundvermögens einen Rückgang des privaten Konsums um 
200 Mrd. US$ oder 1,5% des Brutto-Inlandsproduktes (BIP) ab. 

                          
468 Z.B. Höller/Rae (2007). 
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In Österreich schwanken die Haus- und Wohnungspreise vergleichsweise 
wenig, sie sind durch das vom Staat und den Banken getragene Förderungssys-
tem weniger den Marktbedingungen ausgesetzt als in Ländern, in welchen die 
Wohnbaufinanzierung weitgehend oder ausschließlich über die Finanzmärkte 
abgewickelt wird.469 

Die eingangs erwähnte „Subprime-Krise“ in den USA liefert ein gutes 
Beispiel für den zyklischen Ablauf des Wohnbaugeschehens und der mit ihm 
verbundenen Erwartungen. Gleichzeitig zeigt diese Krise auch die großen 
Wirkungen, die Erwartungsänderungen auf dem bisher eher unbedeutenden 
Subprime-Markt nach sich ziehen können. Die Wohnungsnachfrage wurde 
zunächst durch die Erwartung einer positiven Einkommens- und einer stabilen 
Preisentwicklung stimuliert. Dies reduzierte das erwartete Finanzierungsrisiko 
der künftigen Haus- und Wohnungsbesitzer und erleichterte es den Banken, 
hypothekarisch gesicherte Darlehen zu vertretbaren Konditionen auch an Per-
sonengruppen mit niedrigen und unsicheren Einkommen zu vergeben. 

Schlagen in dieser Situation die Erwartungen um (durch reale Entwick-
lungen gerechtfertigt oder nicht), schwindet das Vertrauen in die Zahlungsfä-
higkeit der Schuldner mit geringer Bonität. Die im Zinssatz enthaltene Risi-
koprämie steigt und es sinkt die Bereitschaft der Anleger, in Risikotitel zu 
investieren. Ob es dazu kommt, hängt entscheidend von der institutionellen 
Gestaltung des Wohnbau- und Finanzierungssystems ab. In den USA haben sie 
die krisenhafte Entwicklung jedenfalls begünstigt, wenn nicht herbeigeführt. 
Beigetragen hat dazu zweifellos die Praxis, Wohnbaudarlehen anfänglich zins- 
und tilgungsfrei zu stellen, nach wenigen Jahren aber variabel zu verzinsen. 
Der konjunkturell bedingte Anstieg des US-Zinsniveaus bewirkte unerwartet 
hohe Ausfälle an Darlehensrückzahlungen. Beigetragen hat aber auch die Pra-
xis auf den Finanzmärkten, die Risken zu bündeln und in Form von Anleihen 
auf dem Subprime-Markt zu refinanzieren. Dies ging gut, solange sich die 
Rahmenbedingungen nicht änderten und die Rückzahlungen wie geplant flos-
sen. Nun aber fallen die Grundstücks- und Häuserpreise, die institutionellen 
Anleger in Subprime-Titel sind zu Abwertungen in ihren Bilanzen gezwungen 
und die Nachfrage nach solchen Titeln bricht zusammen. Die Flucht aus dem 
Risiko setzt sich in anderen Wirtschaftsbereichen fort und beeinträchtigt den 
Risikokapitalmarkt insgesamt. 

In Europa ist der Zusammenhang des Wohnbaus mit der Konjunktur frei-
lich etwas anderer Art als in den USA. Jenseits des Atlantiks ist der Woh-
nungssektor offenbar Impulsgeber für die gesamtwirtschaftlichen Konjunktur-
schwankungen, in vielen europäischen Ländern dämpft er sie hingegen als 
Folge von institutionellen Regelungen. Allerdings sind hier die Unterschiede 
von Land zu Land erheblich, sie betreffen in erster Linie den Liberalisierungs-
grad am Hypothekenmarkt, das Steuersystem und den Einfluss der Wohnungs-
preise auf die Wohnbautätigkeit.470 Das Spektrum reicht von starker Marktori-
entierung in Großbritannien bis zu relativ hoher Regulierungsdichte in einigen 

                          
469 Marterbauer/Walterskirchen (2005). 
470 Höller/Rae (2007). 
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kontinentaleuropäischen Ländern, darunter auch Österreich. Diese Unterschie-
de bewirken u.a., dass sich Änderungen in den Wohnungspreisen ganz ver-
schieden auf den privaten Konsum auswirken – je nachdem, wie einfach Wert-
steigerungen aus dem Wohnungseigentum über die Finanzmärkte liquidisiert 
werden können: Der engste positive Zusammenhang besteht (neben USA, 
Kanada und Australien) in Großbritannien und den Niederlanden, wogegen er 
in Deutschland, Frankreich und Italien vernachlässigbar ist.  

IV. Wohnungsnachfrage und Beschäftigung 
Der Zusammenhang der Wohnbauinvestitionen mit dem Konjunkturzyklus 

sagt noch nichts über die Effekte des Wohnbaus auf Wachstum und Beschäfti-
gung aus. Die Wirkung auf die Beschäftigung wird am Beschäftigungsmultipli-
kator gemessen, der die Zahl der zusätzlichen Arbeitsplätze angibt, die durch 
eine Ausweitung der Wohnbauinvestitionen geschaffen werden. Dabei ist zu 
unterscheiden zwischen den direkten Wirkungen im Wohnbau selbst und den 
indirekten Effekten, die als Folge der Wohnbauinvestitionen in anderen Berei-
chen zustande kommen. Damit hängt auch die Frage zusammen, über welchen 
Zeitraum die Multiplikatoreffekte kumuliert werden: Meist sind die kurzfristigen 
Effekte niedriger als die langfristigen, doch ist nicht auszuschließen, dass über 
die Zeit auch einmal gegenteilige indirekte Effekte auftreten (z.B. wenn Vollbe-
schäftigung herrscht und die zusätzliche Wohnbaunachfrage die Inflation an-
heizt). Manchmal werden die Multiplikatorwirkungen nicht in Bezug auf die 
Beschäftigtenzahl ermittelt, sondern als Wachstumsimpuls auf das BIP. 

Wie aus früheren Bauvorschauen der Forschungsgesellschaft für Wohnen, 
Bauen und Planen (FGW) hervorgeht, bedarf es zur Stabilisierung der Be-
schäftigung am Bau generell eines realen Wachstums der Bauproduktion von 
etwa 3 ½ % pro Jahr, um die Effekte der allmählich steigenden Produktivität 
zu kompensieren.471 Tatsächlich ist die Bauwirtschaft in den letzten Jahren 
deutlich langsamer gewachsen, und die Beschäftigung in diesem Bereich hat 
abgenommen. Im Jahr 2006 betrugen die Wohnbauinvestitionen in Österreich 
nominell 11,5 Mrd. € oder 4,5% des BIP – bei längerfristig fallendem Anteil 
am BIP. Im Wohnbau sind rund 100.000 Personen beschäftigt, d.s. etwa 40% 
der insgesamt in der Bauwirtschaft tätigen Personen. Nach WIFO-
Schätzungen472 erhöhen zusätzliche Wohnbauinvestitionen von 100 Mio. € die 
gesamtwirtschaftliche Produktion um 120 Mio. €. Unter den produzierenden 
Wirtschaftssektoren lösen Investitionen in den Wohnbau die größten direkten 
und indirekten Beschäftigungseffekte aus: Mit 100 Mio. € zusätzlicher Wohn-
bauinvestitionen können direkt und indirekt etwa 1.100 Arbeitsplätze geschaf-
fen werden. Im Bauhilfsgewerbe, das ebenfalls großteils dem Wohnbau zuzu-
rechnen ist, liegt diese Zahl noch etwas höher (Tabelle 6).  

                          
471 Amann u.a. (2001). 
472 Czerny/Weingärtler (2007). 
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Tabelle 6: Direkte und indirekte Beschäftigungseffekte im Bauwesen 
 Personen (je Investitionen von 

100 Mio. €) 
Wohnhaus- und Siedlungsbau   990 
Adaptierung, Hochbau 1.075 
   Wohnbau insgesamt 1.090 
Bauhilfsgewerbe 1.150 
Sonstiger Hochbau   900 
Verkehrswegebau   730 
Sonstiger Tiefbau   850 

Quelle: WIFO-Berechnungen in Czerny/Weingärtler (2007). 

Dass es sich hierbei nicht nur um einen theoretischen Effekt handelt, zei-
gen Prognosen des künftigen Wohnungsbedarfs. Nach der starken Abschwä-
chung der Wohnbautätigkeit in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts rechnet das 
WIFO nun auf Basis von Prognosen der Zuwanderung und der Bevölkerungs-
entwicklung mit einer deutlichen Beschleunigung der Wohnbauinvestitionen, 
die in der Fünf-Jahres-Periode 2006/2011 um durchschnittlich 3,2% pro Jahr 
zunehmen werden – mehr als das prognostizierte durchschnittliche BIP-
Wachstum von 2,5%. Das WIFO schätzt, dass die Wohnungsnachfrage in 
diesem Zeitraum von etwa 43.000 Einheiten pro Jahr auf nicht weniger als 
55.000 Einheiten ansteigen wird. Ausschlaggebend hierfür sind die voraus-
sichtlichen Zuwanderungen, ein verhältnismäßig niedriges Zinsniveau, stei-
gende Ansprüche an Wohnungsgröße und Wohnqualität, eine verstärkte Nach-
frage nach energieeffizienten Bauten und die Revitalisierung von Stadtent-
wicklungsgebieten. Die Struktur der Wohnungsnachfrage wird sich zugunsten 
von Wohnungen für Zuwanderer, für sozial schwächere Personen sowie für 
Single-Haushalte und Ältere verschieben. Ein wichtiger Bestimmungsfaktor 
für die Wohnungsnachfrage und ihre Struktur in Österreich ist die Migration 
aus dem Ausland. In den Vorausschätzungen bis 2011 werden etwa 10.000 
Wohnungen pro Jahr allein für neue Migrantenhaushalte benötigt.473  

Ein weiterer wichtiger Bestimmungsgrund für die Wohnungsnachfrage ist 
das Alter des Wohnungsbestandes und der sich daraus ergebende Revitalisie-
rungs- oder Erneuerungsbedarf (Tabelle 7). In Österreich stammt mehr als die 
Hälfte des Wohnungsbestands aus der Zeit bis 1970 – überwiegend mit einer 
Ausstattungsqualität, die heute als nicht mehr zeitgemäß gilt: schlechte Wär-
me- und Schallisolierungen, häufig kein Anschluss an zentrale Heizanlagen, 
enge Treppenhäuser, keine Aufzüge u.ä. Im Gegensatz zu den Gründerzeithäu-
sern, die durchaus als sanierungsfähig gelten, werden viele Gebäude aus der 
Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg über kurz oder lang durch Neu-
bauten zu ersetzen sein. 

                          
473 Czerny/Weingärtler (2007). 
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Tabelle 7: Altersstruktur des Wohnungsbestandes1 2005 
 Anzahl in 1.000 Anteil in % 
vor 1918   600 17,3 
1918-1944   268 7,7 
1945-1960   435 12,5 
1961-1970   540 15,5 
  Summe bis 1970 1.843 53,0 
1971-1980   541 15,6 
1981-1990   484 13,9 
1991-2000   484 13,9 
2001 und später   124 3,6 
  Gesamt 3.475 100,0 

1 Hauptwohnsitze im Jahresdurchschnitt. 
Quelle: Statistik Austria, Statistisches Jahrbuch Österreich 2007. 

Eine besondere Rolle spielt die Sanierung des alten Wohnungsbestandes, 
weil hier neben der Beschäftigung auch weitere wirtschafts- und gesellschafts-
politische Ziele verfolgt werden, insbesondere die Verringerung der Energie-
kosten durch thermische Sanierung von alten Wohngebäuden. Das WIFO474 
hat mit Hilfe eines kombinierten Makro- und Input-Output-Ansatzes die Effekte 
von thermischen Sanierungsinvestitionen geschätzt. Ausgangspunkt der Be-
rechnungen war eine – dem Kyoto-Ziel entsprechende – Anhebung der Sanie-
rungsrate (gemessen am Baubestand der Periode 1945-1980) von 0,5% auf 2% 
oder zusätzlichen jährlichen Investitionen von 525 Mio. €. Über die dadurch 
induzierten Preis-, Einkommens- und Nachfrageeffekte in der Gesamtwirtschaft 
kommt es in einem Zehnjahreszeitraum zu einer durchschnittlichen jährlichen 
Anhebung des BIP um 0,4% und der Beschäftigung um 0,3% oder um mehr 
als 11.000 Personen. Dabei ist schon berücksichtigt, dass wegen preislich 
bedingter leichter Exporteinbußen bereichsweise auch negative Beschäfti-
gungseffekte auftreten. 

Amann u.a. (2006) haben ein steuerliches Förderungsmodell für die ther-
misch orientierte Sanierung von Wohngebäuden entwickelt, das als Ergänzung 
zur Wohnbauförderung der Länder gedacht ist. Aus letzterer sind seit Mitte der 
1990er Jahre im Durchschnitt etwa 22% für Sanierungsmaßnahmen aufgewen-
det worden. Eine Steigerung über die Zeit ist nicht erkennbar, weil offenbar 
die Nachfrage nach Verbesserungen der Energieeffizienz begrenzt ist. Das 
steuerliche Förderungsmodell würde neue Impulse setzen, indem bei Errei-
chung bestimmter thermischer Zielwerte in einem Zehnjahreszeitraum 2.000 € 
pro Jahr als Sonderausgabe abzugsfähig wären oder alternativ eine Steuerprämie 
von 30% der anerkannten Sanierungskosten geltend gemacht werden könnte. 
Die Modellrechungen ergeben, dass sich die Förderungsausgaben durch zu-
sätzliche Mehrwertsteuereinnahmen und ersparte Arbeitslosenunterstützung 
innerhalb von zehn Jahren selbst finanzieren – wobei implizit von Unterbe-

                          
474 Vgl. Czerny u.a. (2002). 
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schäftigung ausgegangen wird. Als direkte Folge der steuerlichen Anreize 
könnten im Durchschnitt pro Jahr 0,6 Mio. t CO2eq. eingespart werden, der 
Gesamteffekt (unter fortgeschriebener Berücksichtigung der auch bisher schon 
getätigten Sanierungen) läge bei 1,6 Mio. t CO2eq. Das Modell ergibt außer-
dem einen dauerhaften Impuls für die Bauwirtschaft von 16.000 zusätzlichen 
Beschäftigten, einer Verringerung der Schwarzarbeit und einem Technologie-
schub im Bereich der Bauprodukte. 

Saks (2005) hat für amerikanische Großstadtregionen errechnet, dass die 
Beschäftigungswirkungen einer steigenden Arbeitsnachfrage regional sehr 
unterschiedlich sind und insbesondere von der Regulierungsdichte im Woh-
nungssektor abhängen: In Regionen mit stark reguliertem Wohnungsangebot 
fällt der Beschäftigungseffekt um 20% niedriger aus als in nicht regulierten 
Regionen. In den regulierten Regionen sind die Wohnungsmärkte dünn und die 
Wohnungspreise hoch. Saks zieht in erster Linie folgende Regulierungsele-
mente in Betracht, die sich von Region zu Region stark unterscheiden können: 
Raumordnungs- und Umweltverträglichkeitsbestimmungen, Bebauungspläne, 
Bauordnungen sowie Kosten von Bauverfahren und Baugenehmigungen. In 
Europa bestehen solche Unterschiede ebenfalls, allerdings weniger zwischen 
einzelnen Großstadtregionen als zwischen Ländern. Auf diese Weise wird die 
Regulierungsdichte hier zu einem Standortfaktor, der die Migration von Ar-
beitskräften und die Beschäftigungslage beeinflusst. 

V. Wohnbauwirtschaft im Schatten 
Die Schattenwirtschaft ist keine auf den Wohnbau beschränkte Organisati-

ons- und Verhaltensform, sie ist aber im Bausektor offenbar besonders verbrei-
tet. Schneider (2007) hat errechnet, dass die Schwarzarbeit zu 39% im Bauge-
werbe und Handwerksbereich anfällt und dort mit den gewerblichen Klein- und 
Mittelbetrieben in Konkurrenz steht. Mit der „Nachbarschaftshilfe“ wird ein 
erheblicher Teil des privaten Wohnbaus auf dem Lande abgewickelt. Als „kos-
tengünstige“ Bauform verhilft sie vielen Häuslbauern zu einem Eigenheim, das 
sonst nicht leistbar wäre. Dieses Verhalten erscheint in einzelwirtschaftlicher 
Sicht sowohl für den Bauherrn als auch für den „Pfuscher“ verständlich, es be-
deutet aber, dass der mit der Schwarzarbeit verbundene Ausfall an Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen über höhere Steuersätze bzw. über andere Steuern 
auf alle Steuerzahler und Pflichtversicherten umgelegt werden muss.  

Der Natur der Schattenwirtschaft entsprechend gibt es hierüber keine of-
fiziellen Statistiken, wohl aber Umfrageergebnisse und statistisch wie ökono-
misch untermauerte Schätzungen.475 Danach erreichte die Schwarzarbeit in 
Österreich 2004 mit 23 Mrd. € oder 11% des BIP einen Höhepunkt und ist 
seither leicht rückläufig (auf 21 Mrd. € oder 9,4% des BIP im Jahr 2007). Ob 
dies mit dem strengeren rechtlichen Rahmen (pflichtversicherte neue Mitarbei-
ter sind noch am Tag des Arbeitsantritts beim zuständigen Krankenversiche-

                          
475 Schneider (2007). 
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rungsträger anzumelden) und den verschärften Kontrollen, oder aber mit der 
guten Konjunktur zu erklären ist, muss vorerst offen bleiben. In Österreich 
werden seit 2005 Straftatbestände nach dem Sozialbetrugsgesetz für das Nicht-
abführen von Sozialversicherungsbeträgen und für organisierte Schwarzarbeit 
(d.i. gewerbsmäßige Organisation illegaler Erwerbstätigkeit) verfolgt. 

Über Ursachen der Schattenwirtschaft und Möglichkeiten, sie in reguläre 
Arbeit überzuführen, wird viel diskutiert. Als Hauptursache für die Schwarzar-
beit wird immer wieder eine hohe Differenz zwischen Brutto- und Nettoein-
kommen angesehen, die aus der Einkommensbesteuerung und aus Lohnneben-
kosten resultiert. Dazu kommt, dass viele Regulierungen, insbesondere der 
Arbeitszeit und anderer arbeitsrechtlicher Bereiche, an den Markterfordernis-
sen vorbeigehen.476 Daher ist nach Umfragen aus Deutschland die Hälfte der 
Bevölkerung grundsätzlich bereit, Schwarzarbeit nachzufragen, und etwa ein 
Drittel der Bevölkerung leistet selbst Schwarzarbeit.477 Für Österreich gaben in 
einer Befragung 41% der Antwortenden an, beim Renovieren einer Wohnung 
oder eines Hauses bereits Pfuscher eingesetzt zu haben, im Hausbau, Hausum-
bau und größeren Renovierungen im Haus waren es 14%. Zwei Drittel der 
Österreicher betrachten den Pfusch als Kavaliersdelikt.478  

Schneider (2003a) führt u.a. folgende Beispiele für Maßnahmen an, mit 
welchen der Schwarzarbeit der ökonomische Boden entzogen werden könnte: 
− Einführung einer „Schattenwirtschaftspauschale“ für Pflichtversicherte, 

die für einen Zuverdienst im Ausmaß von 300-400 € pro Monat nur eine 
pauschale Steuer von 20% zu entrichten hätten. 

− Wohnbauförderung nur noch auf den Faktor Arbeit, indem im Ausmaß 
der Förderung die Lohnnebenkosten (budgetneutral)vergütet werden. 

− Anwendung des „Luxemburger Modells“, das in einer partiellen Rück-
vergütung von Mehrwertsteuer für die Inanspruchnahme gewerblicher Bau-
leistungen besteht. Die Finanzierung des dadurch entstehenden Steuer-
ausfalls erfolgt weitgehend neutral über die Zunahme der Steuerein-
nahmen aus der Gewerbetätigkeit.  

Diese Vorschläge für Anreize im Steuer- und Regulierungsbereich ver-
dienen beachtet zu werden, will man dem Problem der Schattenwirtschaft 
ernsthaft zu Leibe rücken. Verstärkte Kontrollen und Strafen allein werden das 
Problem nicht an der Wurzel beseitigen.  

VI. Zusammenfassende Bemerkungen 
Die vorliegende Arbeit hat versucht, einen Überblick über neuere interna-

tionale und österreichische Studien zu geben, die sich mit der Schlüsselrolle 
des Wohnbaus für Wachstum und Beschäftigung befassen. Markanter Brenn-
punkt für diese Zusammenstellung ist die gegenwärtige Subprime-Krise des 
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amerikanischen Immobilienmarktes, die aus den USA auf den Rest der Welt 
überzuschwappen droht. Die verarbeitete Literatur zeigt aber, wie unterschied-
lich die institutionellen Voraussetzungen und die ökonomischen Verhaltens-
weisen in der amerikanischen und in der europäischen Wohnungswirtschaft 
sind. Selbst innerhalb von Europa sind die Unterschiede von Land zu Land 
erheblich, wobei der österreichische Wohnungssektor innerhalb der EU als 
vergleichsweise hoch reguliert gilt – mit negativen Konsequenzen für Effizi-
enz, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Auf der positiven Seite steht, 
dass die umfassenden Förderungsprogramme die Investitions- und Preisent-
wicklung im Wohnbau stabilisieren. 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen und muss daher Gegen-
stand langfristiger Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik sein. Wegen der viel-
fältigen Aspekte des Wohnens – vor allem in beschäftigungspolitischer Hin-
sicht – ist es aber stets auch in die laufenden Entscheidungen der Wirtschafts-
politik eingeflossen. Ungleichgewichte zwischen Nachfrage und Angebot auf 
dem Wohnungsmarkt werden über Anpassungen der Preise und der Produktion 
nur mittelfristig ausgeglichen. Konjunkturpolitisch motivierte Eingriffe bilden 
dann oft einen Störfaktor mit Beschäftigungswirkungen zur Unzeit. Unbestrit-
ten ist aber der hohe Beschäftigungsmultiplikator im Wohnbau, beim Neubau 
schwerpunktmäßig über das Bauhauptgewerbe, in der Wohnhaussanierung eher 
über das Bauhilfsgewerbe. Die Sanierung spielt über das Beschäftigungsziel 
hinaus eine wichtige Rolle zur Erreichung ökologischer und stadtplanerischer 
Ziele. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Beschäftigungswirkungen 
im Wohnbau umso höher sind, je niedriger die Regulierungsdichte ist. Dieses 
Ergebnis spielt auch in das Problem der Schattenwirtschaft hinein, die einen 
ihrer Schwerpunkte in der Bauwirtschaft hat. In Österreich haben zwar strafge-
setzliche Regelungen und verschärfte Kontrollen offensichtlich eine marginale 
Verringerung der Schwarzarbeit bewirkt, für eine nachhaltige Lösung des 
Problems muss aber wohl die gegenteilige Strategie eines Abbaus regulatori-
scher und steuerlicher Hemmnisse verfolgt werden. 
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I. Wohnen am Schnittpunkt  
gesellschaftspolitischer Herausforderungen 

Im 2. Halbjahr 2007 haben sich die wirtschaftspolitischen Zeichen zu 
Fragestellungen hingewandt, die neue Überlegungen erforderlich machen 
werden. Durch die gute Konjunkturlage ist beim Arbeitsmarkt eine Entspan-
nung bemerkbar, aber auch gleichzeitig das Erfordernis ausreichender qualifi-
zierter Fachkräfte aktualisiert worden. Neue Anforderungen infolge der be-
merkbaren demografischen Strukturänderungen, wie etwa die Betreuung im 
Alter, werden immer stärker spürbar. Die Bevölkerungsprognose weist für die 
nächsten Jahrzehnte eine deutlich positive Entwicklung auf. Die österreichi-
sche Bevölkerung soll bis 2050 laut Prognose um ca. 20% auf 9,5 Mio. Be-
wohner wachsen, vornehmlich durch Zuwanderung. Wir sind unmittelbare 
Zeitzeugen einer Wanderungsbewegung geworden, wie sie vermutlich euro-
paweit im letzten Jahrhundert nur nach den beiden Weltkriegen vor sich ge-
gangen ist. Dies kann zu einer zusätzlichen Verstädterung, aber auch zu einer 
Konzentration im klimatisch begünstigten europäischen Zentralraum führen. 
Dieses „Panta rhei“ – alles gerät in Bewegung – ist an sich nichts Neues in 
entwickelten Kultursystemen und nicht nur das Ergebnis der sogenannten 
globalisierten Welt, sondern auch Ausfluss dessen, dass die europäische Welt 
durch mehr als 60 Jahre ohne militärische Auseinandersetzungen neues Selbst-
vertrauen in eine Zukunft voller Veränderungen geschöpft hat. Das vor 20 
Jahren noch unverstellbare offene Grenzsystem im EU-Bereich und das ein-
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heitliche Wirtschaftssystem führt zu einer Neupositionierung von hunderttau-
senden Menschen. 

Nachhaltigen Niederschlag in der Tagespresse hat die Energiefrage ge-
funden. Diese Herausforderung ist Teil der gesamthaften Verknappung von 
Rohstoffen, deren unbegrenzte Verfügbarkeit für viele Wirtschaftswissen-
schaftler in den vergangenen Jahren ein geradezu unumstößliches Dogma war. 
Jahrelang dachten wir über die Verteilung und Verwendung der Rohstoffe 
kaum nach, sondern wie diese am schnellsten Weg zum besten Verarbeiter 
gelangen könnten, um so die niedrigsten Endproduktpreise zu erzielen. Es ist 
anscheinend billiger, Rohstoffe dorthin zu bringen, wo die niedrigsten Lohn-
kosten zur Verarbeitung zur Verfügung stehen, um diese in der Folge als ferti-
ge Produkte wieder an die diversifizierten Märkte heranzuführen. Grundbedin-
gung für diese neue Ökonomie ist einerseits, dass der Rohstoff „Energie“ zur 
weltweiten Verteilung unerschöpflich und ökonomisch gering belastend wirkt 
und andererseits eine „Weltwährung“ wie der US Dollar die Sicherheit in den 
Austauschrelationen gewährleistet. Fast kurios wirken daher Tatsachen, dass 
die Volksrepublik China oder Indien heute zu den größten Investoren in US-
Dollar-Veranlagungen zählen, um dieses Sicherheitsnetz aufrecht zu erhalten. 
Gleichzeitig führen exorbitante Verteuerungen bei den Rohstoffen zu neuen 
Ansätzen von Sparen, wie Energiesparen oder dem Ende des Verbrennens von 
Lebensmitteln zur Energiegewinnung. Die Bedrohung verspüren wir im 
Schwinden der Selbstbestimmung, wenn diese weltweite Arbeitsteiligkeit 
nachhaltig gestört werden sollte. Auch das Dogma des US Dollars als Basisre-
lation ist im Schwinden. 

Vor allem die Finanzwirtschaft wird seit geraumer Zeit von der amerika-
nischen Immobilienkrise oder Hypothekarkrise getrieben.479 Obgleich schon 
Ende der 1980er Jahre eine amerikanische Immobilienblase im Zuge der In-
solvenz des amerikanischen Sparkassensystems geplatzt war oder Mitte der 
1990er Jahre die japanischen Immobilien abrupt an Wert verloren hatten, woll-
ten wir uns nicht sonderlich Sorgen um die heutige Situation machen. Doch 
weit gefehlt. Dieses Mal hat diese Krise unmittelbare Auswirkungen bei uns 
selbst. Die europäische Zentralbank musste mehrmals mit kräftiger Liquidi-
tätszufuhr das europäische Bankensystem vor dem Kollaps bewahren. Doch 
wieso? Durch die weltweite Vernetzung des Währungssystems und dem Ver-
linken des Finanzierungssystems bei der Veranlagung und Finanzierung sind 
wir unmittelbare Darsteller am amerikanischen Immobilienfinanzierungssys-
tem geworden. Die europäischen Großbanken vermeldeten für das 3. Quartal 
2007 milliardenschwere Abschreibungen im Bereich der amerikanischen Im-
mobilienfinanzierung. Der dadurch ausgelöste Vertrauensverlust unter den 
großen Finanzinstitutionen hat zu einer noch nicht absehbaren Liquiditätskrise 
geführt. Um die Banken vor dem Kollaps zu bewahren, hat die EZB in mehre-
ren Aktionen Liquiditätsstützung gewährt. Banken leihen sich untereinander 
kaum Geld über mehr als drei Monate aus Sorge, der Counterpart könnte mit-
telfristig nicht in der Lage sein, die Verluste aus der US-amerikanischen Hypo-
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thekarkrise aus eigenem zu tragen und die öffentliche Hand würde in Folge des 
freien Wettbewerbs auch nicht für eventuell in Notlage geratene Institute in-
tervenieren. Die Folge ist weltweit eine deutliche Verteuerung der langfristi-
gen Wohnbaufinanzierung, was gerade diejenigen trifft, die über wenig Eigen-
kapital verfügen und daher auf die volle Finanzierung bei einer Veränderung 
der Wohnsituation angewiesen sind. 

Was haben diese Tatsachen mit der österreichischen Wohnbaufinanzie-
rung zu tun? Sind das nur sorgenvolle Warnungen, um vielleicht die Existenz 
so mancher österreichischer Spezifika bei der Wohnbaufinanzierung zu unter-
mauern? Nehmen wir die dargestellten Phänomene ernst, so werden wir in der 
österreichischen Wohnungswirtschaft mit folgenden Herausforderungen kon-
frontiert sein: 
− Wir benötigen quantitativ mehr Wohnraum. 
− Wir benötigen qualitativ mehr Wohnraum mit niedriger Energiebilanz, 

sowohl durch die Sanierung der Altbestände mit einer Sanierungsrate von 
über 5% jährlich, als auch beim Neubau mit Niedrigenergiestandard. 

− Wir benötigen mehr Wohnraum in Sondernutzung für generationenge-
rechtes Wohnen sowie integrationsorientiertes Wohnen. 

− Wir benötigen mehr Wohnraum mit nachhaltig geringen Wohnkosten, um 
auch künftigen Generationen den Aufbau eines selbstverantwortlichen 
Wohlstandes zu ermöglichen. 

− Wir benötigen geschlossene, autonom wirkende Finanzierungskreisläufe, 
um Stabilität bei den Wohnkosten und der Investitionsrate zu erreichen. 

Bevor die Frage beantwortet werden kann, was die Partnerschaft von 
Wohnbaubanken und gemeinnützigen Bauvereinigungen zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen beitragen kann, soll eine kurze historische Darstellung der 
bestehenden gegenseitigen Verflechtungen die Antwort nachvollziehbar machen. 

II. Historischer Abriss zur Entwicklung des  
Wohnbaubankenfinanzierungssystems in Österreich 

Waren in den 1970er Jahren noch im Durchschnitt jährlich mehr als 
45.000 Neubauwohnungen fertig gestellt worden, sank diese Zahl in den 
1980er Jahren auf etwa 35.000, wobei 1990 der Tiefstwert mit 29.890 erreicht 
wurde.480 Hintergrund war nicht nur, dass das Thema Wohnen zunehmend aus 
der politischen Diskussion verschwand, sondern auch die Prognose von Wirt-
schaftsforschern, wonach Österreich über genügend Wohnraum verfüge. 

Wohl nicht bewusst war, dass mit Einführung des Wohnhaussanierungsge-
setzes 1984 und der damit verbundenen politischen Schwerpunktsetzung auf die 
Sanierung und Verbesserung von Wohnraum in den Städten das Problem noch 
zusätzlich angeheizt wurde, da in der Folge Kleinwohnungen zu Großwohnun-
gen zusammengelegt worden sind, um diese in zeitgemäßem Wohnstandard 

                          
480 Lugger (2004), 50ff. 
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auszustatten. Ebenfalls unterschätzt wurde die durch die Öffnung der Grenzen in 
Mitteleuropa einsetzende Migration. Immer mehr Bewohner aus den CEE-
Ländern wanderten nach Österreich, woraus zusätzliche Wohnungsnachfrage 
gerade in den Ballungsräumen entstand. Zusätzlicher Wohnraum war daher 
Anfang der 1990er Jahre ein Gebot der Stunde und ließ den Ruf nach einer poli-
tischen Intervention zugunsten der Schaffung neuer Wohnungen laut werden.  

Da den Ländern – in zwei Wellen 1988 und 1989 – die Hauptverantwor-
tung für die Wohnbauförderung übertragen worden ist, war gerade die Stadt 
Wien sehr an neuen Modellen der Wohnbaufinanzierung interessiert. Der dama-
lige Vizebürgermeister Hans Mayr hatte sich als Promotor gemeinsam mit dem 
damaligen Wohnbaustadtrat Rudolf Edlinger für neue kreative Modelle zur 
Wohnbaufinanzierung eingesetzt. Die auf Expertenebene erarbeiteten Vorschlä-
ge eines sWohnbau-Aktienmodells sowie eines sWohnbau-Genussscheinmodells 
fanden damit Eingang in die politische Diskussion. Im Zuge der Wahlbewegung 
1990 stellte Finanzminister Ferdinand Lacina ein neues Modell unter dem 
Schlagwort „Neues Wohnsparen“ für die Finanzierung des zusätzlich erforderli-
chen mehrgeschossigen Wohnraumes vor. Eine steuerliche Befreiung von der 
Kapitalertragsverzinsung sollte für die Anleger zusätzlichen Anreiz bieten, lang-
fristig Geld für das Wohnen zur Verfügung zu stellen. Ergänzende Triebfeder für 
diese Überlegungen war, dass durch die massiven Zinserhöhungen Anfang der 
1990er Jahre, vor allem im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereini-
gung, die Mieten zu explodieren drohten und die Länder vermehrt Mittel für die 
Subjektförderung zur Stützung dieser Mieten aufwenden mussten. Notwendiges 
Geld für zusätzliche Wohnrauminvestitionen – wollte man nicht gänzlich auf die 
Sanierungsförderung von Wohnraum verzichten – fehlte daher. 

Die von den Experten entwickelten Finanzierungsmodelle fanden indirekt 
Eingang in die Koalitionsvereinbarungen zur 17. Gesetzgebungsperiode, in der 
unter Kapitel 7 „Steuerpolitik“ festgehalten war, dass „zur Stärkung des Wett-
bewerbs darüber hinaus den Banken ein zusätzliches Finanzierungsinstrument 
für den Wohnbau in Form eines langfristigen Wohnsparens zur Verfügung 
gestellt werden solle“. Im dazugehörigen Regierungsprogramm der SPÖ war 
überdies vorgesehen, dass privates Kapital für den Bau von Mietwohnungen 
einen steuerlichen Anreiz erhalten solle, indem die ersten 4% jährliche Verzin-
sung steuerbefreit sein sollen, sofern dieses Kapital direkt dem Bauträger in 
Form von Eigenmittel zur Verfügung gestellt würde.  

Der private Anleger sollte die Beteiligung am Gewinn und am Liquida-
tionserlös dieser Bauten erhalten. Die von Vizebürgermeister Hans Mayr da-
mals als „Oma-Aktie“ bezeichnete Überlegung, Anleger für Wohnbauinvesti-
tionen zu gewinnen, fand ebenfalls Eingang in die politische Diskussion, 
insbesondere zur Pensionssicherung in der „3. Säule“.  

Hatte die deutliche Absenkung der Zinsen in der zweiten Hälfte der 1980er 
Jahre dazu geführt, dass die Pfandbriefemissionen deutlich kürzere Laufzeiten 
aufwiesen (bis zu 7 Jahre), so war klar, dass ein neues Wohnbaufinanzierungs-
modell für den Mietwohnungsbereich auch der langfristigen stabilen Kapitalauf-
bringung gerecht werden musste. Durch die massive Zinsanhebung Anfang der 
1990er Jahre wurde überdies ein neues Finanzierungsmodell entwickelt. Das 
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sogenannte „Kletterdarlehen“ sollte eine Absenkung der monatlichen Woh-
nungsbelastung um 30-35% bewirken.481 Die Rückzahlungsrate ist bei diesem 
Finanzierungsmodell an die Inflationsrate gebunden. Durch den laufenden An-
stieg der Rückzahlungsrate, gemessen an der Realwertentwicklung, kann eine 
deutliche Senkung der Anfangsbelastung aus der Darlehensrückzahlung sogar 
unter die reine Zinsbelastung erreicht werden. Zur Vermeidung eines Schulden-
aufbaues ist jedoch eine stabile Refinanzierung erforderlich.  

Diese Überlegungen – fixe langfristige Refinanzierungsmöglichkeiten, 
Beteiligung am Realwert der Immobilie sowie Förderung für die Anleger bis 
zu einer bestimmten laufenden Ausschüttung (Oma-Aktie) – führten zu einem 
neuen Fördermodell. Die legistische Initialzündung erfolgte durch die Einfüh-
rung des neuen Kapitalertragsteuermodells 1993. Diese steuerliche Basis der 
Kapitalbesteuerung war ideeller Hintergrund, ein eigenes Gesetz zu erlassen, 
in dem eine teilweise steuerliche Befreiung für „Wohnbaumittel“ vorgesehen 
war. Mit 30.4.1993 ist diese bundesgesetzliche Regelung über steuerliche 
Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus in Kraft getreten,482 die 
nunmehr die Eckpunkte für ein neues Wohnbausparen festlegte. 

Es wurde eine Förderung sowohl hinsichtlich der Kapitalerträge als auch 
hinsichtlich der Aufbringung des Kapitals geschaffen. Der Anschaffungsbetrag 
für junge Aktien bzw. Wandelschuldverschreibungen kann im Rahmen des 
Sonderausgabenkorbes geltend gemacht werden und die Ausschüttungen bzw. 
Zinszahlungen aus diesen Wandelschuldverschreibungen bzw. jungen Aktien 
sind bis zu 4% von der Kapitalertragssteuer befreit. Voraussetzung für diese 
Förderung ist, dass das Kapital aus diesen Wandelschuldverschreibungen bzw. 
jungen Aktien Bauträgern oder Banken zufließt, deren Unternehmensschwer-
punkt nach Satzung oder nach der tatsächlichen Geschäftsführung nachweis-
lich die Finanzierung oder die Errichtung von Wohnbau ist.  

Der Emissionserlös der Wandelschuldverschreibungen muss zur Errich-
tung von Wohnungen mit einer Nutzfläche von höchstens 150m2 zur Verfü-
gung gestellt und innerhalb von drei Jahren zur Bedeckung der Errichtungs-
kosten verwendet werden. Im Fall einer Vermietung der aus diesen Mitteln 
finanzierten Wohnungen darf die Miete jenen Betrag nicht übersteigen, der für 
die Zuerkennung von Mitteln aus der Wohnbauförderung maßgebend ist. In 
der Folge haben alle österreichischen Großbanken und die angeschlossenen 
Banksektoren auf dieses Geschäft spezialisierte Banken, die sogenannten 
Wohnbaubanken, gegründet.  

Ebenfalls 1994 wurden von Bauträgern Emissionen nach diesem Gesetz 
durchgeführt, sodass die Anwendung dieser sondergesetzlichen Bestimmung 
sehr rasch auf beiden Beinen, sowohl einer Emission von langfristigen Wohn-
bauanleihen als auch einer Kapitalaufbringung durch Bauträgeraktiengesell-
schaft, erfolgte. Sonderemissionen von Studentenwohnungsaktiengesellschaf-
ten zur Errichtung von studentischem Wohnraum oder Kapitalaufbringungen 
zur Errichtung von Pflegeheimen erfolgten zwischenzeitig. 

                          
481 WBFÖ 1990, 63f. 
482 BGBl 253/1993. 
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2001 folgte der Schritt, die Tätigkeit der Wohnbaubanken auch auf die 
Finanzierung der Sanierung von Wohnraum auszudehnen. Damals setzte im 
Rahmen einer Novelle zum WGG auch eine umfassende Diskussion über die 
Stärkung der Eigenfinanzierungskraft von gemeinnützigen Bauvereinigungen 
ein. Der damalige Vizeobmann des Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigun-
gen Kommerzialrat Puchebner gab mir den Hinweis, dass eine Chance bestün-
de, die Erweiterung des Tätigkeitsbereichs für die Wohnbanken legistisch zu 
verankern. Durch die Unterstützung des Verbandes gelang auch die Umset-
zung auf parlamentarischer Ebene. 

III. Welche Auswirkungen hat das Wohnbaubankensystem 
auf die österreichische Wohnungswirtschaft? 

Diese Betrachtung kann zum einen darauf ausgerichtet werden, welche 
quantitativen Wirkungen bestehen. Wie viele Wohnungen wurden durch 
„Wohnbaubankgelder“ finanziert bzw. saniert und wie verläuft die Entwick-
lung seit Gesetzwerdung 1993? 

Die Wohnbauleistung der gemeinnützigen Bauvereinigungen483 gemessen 
nach Wohnungsfertigstellung hat 2006 österreichweit 13.940 Einheiten betragen. 
Zusätzlich wurde 2006 die Sanierung von mehr als 18.000484 Wohneinheiten 
gefördert. Stellen wir dem die Finanzierungsleistung der Wohnbaubanken ge-
genüber, so ergibt sich für 2005 – die Finanzierung ist vorlaufend zu betrachten 
– ein Darlehensvolumen von 1.583 Mio. €.485 Dies entspräche der Finanzierung 
von ca. 25.000486 Neubauwohnungen. Wenn wir einer Aufteilung der Finanzie-
rungsmittel der Wohnbaubanken mit ca. zwei Drittel für den Neubau und ein 
Drittel für die Sanierung unterstellen, ergibt sich eine Finanzierungsleistung von 
16.080 Neubauwohnungen, wovon ca. 70% für die Schaffung von Wohnraum 
von Gemeinnützigen zur Verfügung gestellt worden sind.487 Da die Gelder aus 
den Wohnbauanleihen vorwiegend der Fremdfinanzierung der Gemeinnützigen 
zur Verfügung stehen, ergibt sich seit 2006 ein Deckungsgrad von 80% aller 
durch die Gemeinnützigen neu errichteten Wohneinheiten. 

Die zweite Ebene der Betrachtung ist die Einschätzung der Effizienz der 
Finanzierungsleistung der Wohnbaubanken. Durch die steuerliche Förderung in 
Form der teilweisen KESt-Begünstigung (siehe oben) erfolgen die Emissionen 
der Wohnbaubanken mit niedrigeren Kuponverzinsungen.488 Dementsprechend 
erfolgen auch die Finanzierungen an die Gemeinnützigen mit Zinskonditionen 

                          
483 GBV (2006), 18. 
484 Oberhuber/Götzl (2007), 11. 
485 Oberhuber/Götzl (2007), 39. 
486 Ausgegangen wird von einem durchschnittlichen Finanzierungsmodell im ös-

terreichischen geförderten Wohnbau, durchschnittliche Wohnungsgröße von 80 m² 
Wohnnutzfläche und Baukosten von € 1.600,-/m² WNFl. 

487 Oberhuber/Götzl (2007), 40. 
488 Oberhuber/Götzl (2007) stellen einen Abschlag in der Bruttoverzinsung in Hö-

he von ca. 0,7% in der laufenden Fremdkapitalverzinsung dar. 
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wesentlich unter den marktüblichen Hypothekarfinanzierungen. Umgelegt auf 
eine 80m² große Wohnung beträgt der monatliche Mietsenkungseffekt bei Voll-
finanzierung € 37,- monatlich und unter Zugrundelegung eines durchschnittli-
chen österreichischen Fördermodells € 21,- monatlich oder € 252,- jährlich. 
Gemessen an der gesamten Finanzierungslaufzeit entspricht der Vorteil den 
Errichtungskosten von 5m² Wohnraum.489 Gemäß einem durchschnittlichen 
Familieneinkommen einer österreichischen Jungfamilie bedeutet dies zwei Pro-
zentpunkte weniger Wohnkostenbelastung. Das ist eine Senkung der monatli-
chen Wohnkosten um 5% bzw. zusammen mit der Wohnbauförderung um 7%. 

Die dritte Betrachtungsebene kann vor allem danach ausgerichtet werden, 
welche Effekte im Gesamtsystem der Wohnbaufinanzierung durch die Wohn-
baubankfinanzierung erreicht werden. Die Emission der Wohnbauwandel-
schuldverschreibungen war von Beginn an langfristig orientiert. Das gesetzge-
berische Ziel, durch die Verringerung der Fristentransformation in der 
Wohnbaufinanzierung eine Stabilisierung des Kapitalmarktes zu erreichen, 
wurde durch Laufzeiten bei den Emissionen von 15-20 Jahren vollständig 
erreicht. Die durch die „Subprime“-Krise ausgelöste Liquiditätskrise in der 
Wohnbaufinanzierung hat für dieses geschlossene System von Mittelaufbrin-
gung und Mittelverwendung keine Auswirkungen. Die von den Kunden zu 
zahlenden zusätzlichen Liquiditätsaufschläge sind den Gemeinnützigen durch 
die Verfügbarkeit der Wohnbaubankmittel erspart geblieben. 

Die von Privatpersonen in den Wohnbauwandelschuldverschreibungen 
veranlagten Mittel sind längst ein wesentliches Element einer stabilen Pensi-
onsvorsorge geworden. Die bei Installierung des Systems angestrebte „Oma-
Aktie“ hat so ihre Ausprägung erfahren. Stabile Veranlagung zur Vorsorge und 
stabile Finanzierung zur Wohnversorgung sind mittlerweile zum Charakteristi-
kum dieses Modells geworden. Da dieses Geld zur Gänze der österreichischen 
Wirtschaft zufließt, ergibt sich daraus ein wesentlicher Vorteil für die Zu-
kunftsvorsorge gegenüber anderen geförderten Modellen der „3. Säule“.490 

Durch die Forcierung von Sonderemissionen zur Errichtung von Studenten-
heimen und Pflegeheimen wurde eine neue Tür in Richtung erweiterter Zwecke 
der Wohnbaubanken geöffnet. Durch die Errichtung von Wohnbauten in Besitz-
gesellschaften der Wohnbaubanken sind Elemente einer immobilen Absicherung 
der Emissionen aufgenommen worden. Das qualitative Element der Wohnbau-
banken kann daher verkürzt als österreichische Mittelaufbringung für nachhalti-
ge Investitionen in die österreichische Wohnbauwirtschaft umschrieben werden. 

IV. Ist dieses System der Wohnbaufinanzierung  
noch fiskalpolitisch sachadäquat? 

Das Wohnbaubanksystem hat Ende 2006 einem Umfang von insgesamt 
10,6 Mrd. € aufgewiesen. Damit erreicht es bereits mehr als 50% des Bauspar-

                          
489 Oberhuber/Götzl (2007), 52. 
490 Oberhuber/Götzl (2007), 57. 
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systems. Ergänzend zum Bausparsystem können die Wohnbaubanken ihre Effi-
zienz zur Schaffung billigen Wohnens im mehrgeschossigen städtischen Wohn-
bau nachweisen. In Kombination mit dem in Österreich vorhandenen Objektför-
derungssystem durch die öffentliche Hand ergibt sich dadurch ein Verstärkungs-
effekt sowohl bei der Neubaufinanzierung als auch dem Sanieren bestehender 
Wohnsubstanz, insbesondere in Richtung Energieeffizienz. Wenn der Staat einen 
fiktiven KESt-Aufwand 2006 von 76 Mio. €491 hat, steht demgegenüber eine 
140fache Finanzierungsleistung der Wohnbaubanken bzw. eine Verbilligung des 
Wohnraumes für 350.000 Österreicher, das entspricht etwa der Wohnbevölke-
rung des Bundeslandes Vorarlberg oder fast einem Viertel Wiens.492 

Ergänzend zu den Überlegungen zur Wirksamkeit des Systems, welches 
auch international als wesentlich für die Entwicklung der Wohnbauwirtschaft 
in den letzten 10 Jahren angesehen wird. Es hat für Österreich die niedrigsten 
Immobilienpreissteigerungen im EU-Vergleich493 und hohe Stabilität bewirkt. 
Dennoch stellt sich die Frage: „Benötigen wir auch in Zukunft Anstrengungen 
in der Wohnungswirtschaft?“ 

Ich habe am Beginn auf wesentliche gesellschaftliche und volkswirt-
schaftliche Herausforderungen verwiesen. Die Themen erfordern gesell-
schaftspolitische Neupositionierungen: 
− demografische Veränderungen, 
− international zunehmende Migration, 
− Zunehmen von politischen Interventionen zur Krisenbewältigung z.B. 

hinsichtlich 
− der Klimaveränderung, 
− der finanzwirtschaftlichen Instabilität, 
− dem Ausgleich von Einkommensdifferenzen zwischen Arm und Reich. 

Das Wohnen der Menschen liegt genau im Schnittmengenbereich aller die-
ser Entwicklungen, da das Wohnen der Menschen auch ein Spiegelbild der kul-
turellen Entwicklung einer Gesellschaft ist. Wenn wir eine Gesellschaft hinsicht-
lich ihres kulturellen Reifegrades bewerten, ist die Art, wie die Menschen in 
dieser Gesellschaft wohnen, ein wesentliches Kriterium. Wie die alten Menschen 
wohnen, wie die Wohlhabenden wohnen, wie die breite Mittelschicht wohnt, wie 
die Familien wohnen, wie die Obdachlosen wohnen, wie die Randgruppen woh-
nen, wie integrativ eine Stadt ist, all das gerät dabei in unser Blickfeld. 

Nicht nur die volkswirtschaftliche Herausforderung der Kontinuität rechtfer-
tigt die fiskalpolitische Intervention beim Wohnen, sondern auch die Notwendig-
keit des künftigen kulturellen Fortschritts einer Gesellschaft. Wer wünscht sich 
schon die Plattenbauten der 1970er Jahre aus der Ex-DDR für eine künftige Wohn-

                          
491 Oberhuber/Götzl (2007), 50. 
492 Oberhuber/Götzl (2007), 39 mit Nachweis der offenen Finanzierungen aller 

Wohnbaubanken in Höhe von 10,6 Mrd. €. 
493 Prof. H. Francke, Institut für Finanzwissenschaft, Albert Ludwigs-Universität 

Freiburg: Finanzierung von Wohneigentum in inflationärem Umfeld.Vortrag anlässlich 
des XV. Europakongresses der Europäischen Bausparkassenvereinigung in Prag vom 24.-
26.10.2007. 
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versorgung, auch wenn dies billiger wäre.494 Vor der Wiedervereinigung hatte 
Ostdeutschland eine durchschnittliche Geburtenrate von 0,7 Kinder pro Familie. 
Derzeit immerhin schon wieder 1,1 Kinder. Eine ganze Generation ging verloren. 
Wie die Menschen wohnen, muss eine politische Herausforderung bleiben. 

V. Neue Tätigkeitsfelder für Wohnbaubanken 
Die Ergänzung öffentlicher Finanzierungssysteme durch geschlossene 

private Finanzierungskreisläufe, wie das Bausparen oder die Wohnbaubanken, 
hat sich als besonders effizient erwiesen. Die Wohnkostenentwicklung in den 
letzten fünf Jahren ist aber nur zum Teil durch die Investitionskosten und de-
ren Anstieg getrieben. So weist etwa die Wiener Wohnbauförderung495 in ihrer 
Analyse der Investitionskostenentwicklung im Wiener Wohnbau darauf hin, 
dass die Wohnbauförderung eindeutig baukostendämpfend wirkt. Im Betrach-
tungszeitraum von 1994-2007, also ein Zeitraum von immerhin 13 Jahren, 
ergab sich ein Preisauftrieb bei den Baukosten von lediglich 10,3%, also von 
jährlich durchschnittlich 0,8%. Dies liegt deutlich unter der Inflationsentwick-
lung in diesem Zeitraum. Wesentlich stärker nahm die Belastung für das Woh-
nen durch Gemeinkosten und auch die Entwicklung der Energiekosten zu. 

Daher liegt die politische Fokussierung in letzter Zeit nicht nur wegen des 
CO2-Reduktionspotenzials bei einer Senkung dieser Kostenelemente. Die Was-
serversorgung, die Energieversorgung, die Müllentsorgung, die altersgerechte 
Adaption des Wohnraums sind Bereiche, in denen Interventionen oder Leis-
tungsbereitstellungen durch die öffentliche Hand erfolgen. Gerade diese „wohn-
nahen Bereiche“ können neue Bereiche für die Kapitalbereitstellung durch die 
Wohnbaubanken darstellen. Gemeinsam mit den gemeinnützigen Bauvereini-
gungen wurde in gegenseitiger Partnerschaft viel zur Schaffung und Sanierung 
von Wohnraum geleistet. Eine solche Partnerschaft in den wohnnahen Bereichen 
– wie Wasserver- und -entsorgung, Energieversorgung durch Alternativenergie, 
Alten- und Pflegebetreuung sowie Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schu-
len, Fachhochschulen) und ähnliches – auf Gemeinden und Länder auszuweiten, 
würde nicht nur die Haushalte entlasten, sondern den Nutzern auch Berechen-
barkeit in der Kostenentwicklung bringen. Eine Ergänzung der im „Bundesge-
setz zur Förderung des Wohnbaues“ festgelegten Verwendungsbereiche des 
Geldes von Wohnbaubanken oder Wohnbauträgern auf diese wohnnahen Infra-
strukturbereiche könnte wesentliche finanzwirtschaftliche Effekte bringen. 

Der Jubilar, Kommerzialrat Puchebner, dem diese meine Überlegungen 
gewidmet sind, hat seinen Beitrag zur Wohnungswirtschaft in Österreich vor 
allem durch stets positives Denken unter Vermeidung von Gegnerschaft mit 
dem Wunsch einer konstruktiven Weiterentwicklung geleistet. Dieses Motto 
soll uns als Verantwortliche einer Wohnbaubank in Zukunft leiten! 

                          
494 „Studie öffentlicher Wohnbau ist zu teuer“, in: Der Standard 16.11.2007, 19. 
495 Dietmar Teschl, Vortrag Lenkungsinstrument Wohnbauförderung, 18. Wohn-

wirtschaftlichen Tagung, 15/16.11.2007. 
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I. Vorbemerkung 
Bereits der Titel dieses Artikels deutet an, dass man sich diesem Thema 

von mehreren Seiten anzunähern hat. Hier gilt es zu ergründen, was eigentlich 
mit nachhaltiger Immobilienfinanzierung gemeint ist und welche Kapital-
marktvorschriften eingehalten werden müssen. Das Aufzeigen der derzeit 
vorherrschenden Rahmenbedingungen sowie möglicher Lösungsansätze stehen 
im Zentrum der Ausführungen. 

II. Nachhaltigkeit und Immobilienfinanzierung  

1. Nachhaltigkeit 

In der Immobilienwirtschaft und besonders auch im gemeinnützigen Sektor 
wird derzeit das Thema Nachhaltigkeit theoretisch und praktisch breit diskutiert. 
In zahlreichen Veranstaltungen werden Best Practice-Beispiele und Pilotprojekte 
vorgestellt und ausgezeichnet. Was versteht man nun unter Nachhaltigkeit? 

Das Drei-Säulen-Modell geht von der Vorstellung aus, dass nachhaltige 
Entwicklung nur durch die gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzung von 
umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Zielen erreicht werden kann. 
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Nur so kann sowohl die ökologische, als auch die ökonomische und die soziale 
Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft sichergestellt und verbessert werden. Die 
drei Aspekte bedingen sich dabei gegenseitig. 

Diese drei Faktoren sind wesentlich für die Errichtung und Bewirtschaf-
tung von Wohnimmobilien und damit auch für deren Finanzierung. 

Im Rahmen der ökologischen Nachhaltigkeit für Immobilien generell und 
für Wohnimmobilien im Besonderen bedeutet dies, dass die Rohstoffe, welche 
für Errichtung und Bewirtschaftung erforderlich sind, nur in dem Maße bean-
sprucht werden sollen, wie diese sich auch wieder regenerieren können. Dieses 
Themengebiet ist im Bereich der Wohnimmobilie vor allem der Bauwirtschaft 
und der technischen Forschung zuzuordnen. 

Der Bereich soziale Nachhaltigkeit betrifft primär den Staat (Wohnbau-
förderung), in Österreich aber auch die gemeinnützige Wohnungswirtschaft 
und deren zugehörige Wohnungsunternehmen. Ziel ist es, die Errichtung und 
Bewirtschaftung von Wohnimmobilien so zu bewerkstelligen, dass sich soziale 
Spannungen in Grenzen halten und Konflikte nicht eskalieren, sondern auf 
friedlichem und sozialem Wege ausgetragen werden können. Auch hier gibt es 
bereits prämierte Pionierprojekte von gemeinnützigen Unternehmen, die den 
Fokus auf Migranten und das gedeihliche Zusammenleben im Haus und der 
näheren Nachbarschaft fördern.  

Als letzter Punkt ist die ökonomische Nachhaltigkeit anzuführen, welche 
in diesem Beitrag die größte Beachtung findet. In diesem Zusammenhang ist 
die Errichtung bzw. Bewirtschaftung einer Wohnimmobilie dann nachhaltig, 
wenn sie dauerhaft erfolgreich betrieben werden kann.  

2. Immobilienfinanzierung 

Ganz allgemein stellt eine Immobilienfinanzierung eine Gesamtfinanzie-
rung für eine nicht bewegliche Sache, nämlich ein Grundstück sowie dessen 
Bestandteile und Zubehör, dar. Es wird zwischen den Eigenmitteln bzw. dem 
Eigenkapital und dem Fremdkapital unterschieden. 

Die Fremdfinanzierung von Immobilien kann durch Bank- bzw. Hypothe-
kardarlehen, Bausparverträge, Verwandtschafts- oder Gesellschaftskredite erfol-
gen. Das Darlehen bzw. der Kredit werden dabei oft mit einem Pfandrecht, ent-
weder in Festbetrags- oder Höchstbetragsausformung bzw. grundbücherlich 
durch das Beleihungsobjekt besichert. Die Kunst der optimierten Finanzierungs-
konzeption besteht in der individuellen Mischung, unter Berücksichtigung aller 
Verfügungs- und Fördermöglichkeiten, minimierter Finanzierungskosten, der 
Besicherung, der steuerlichen Optimierung und adäquaten Laufzeiten. 

Investoren unterscheiden sich dabei hinsichtlich der mit der Kapitalanlage 
verfolgten Ziele, der Anlagemotive, der Professionalität des Immobilienmanage-
ments, der Höhe des investierten Kapitalvolumens oder ihrer Risikotragfähigkeit. 

Dieser Aspekt leitet auf den in Österreich großen Sektor der gemeinnützi-
gen Wohnungswirtschaft über, der international eine Besonderheit darstellt.  
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III. Gemeinnütziger Wohnbau 

1. Allgemein 

Der Erfolg des großvolumigen sozialen Wohnbaus in Österreich ist auf die 
Funktionsfähigkeit des gemeinnützigen Sektors und dessen gesellschaftlicher 
Akzeptanz zurückzuführen. Er bildet zusammen mit den Finanzierungsquellen 
Wohnbauförderung, Wohnbaubanken und Bausparkassen ein integrales System. 

Bereits ab Beginn des 20. Jahrhunderts, besonders stark jedoch in den 
1920er und frühen 1930er Jahren sowie zwischen 1950 und 1970 entstanden in 
den Städten zahlreiche geförderte, soziale Wohnbauprojekte, welche von den 
Gemeinden, aber auch zu einem sehr großen Teil von sozialen Wohnbauunter-
nehmen finanziert wurden. Im Jahr 1979 wurde durch den österreichischen 
Gesetzgeber das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) beschlossen.496 

Die Besonderheiten der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft sind neben 
den unten dargestellten Förderungen das Prinzip der Kostendeckung und die Tat-
sache, dass erwirtschaftete Überschüsse nicht aus dem Unternehmen entnommen 
werden dürfen und somit dem gemeinnützigen Wohnbau für spätere Projekte zur 
Verfügung stehen (Nachhaltigkeit im Sinne des Generationenvertrages). 

2. Förderungen durch Bund und Länder 

a) Unternehmensförderung  

Eine direkte Förderung der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen durch 
den Staat bzw. durch die Länder existiert in Form von monetären Zuwendun-
gen nicht. Die einzige staatliche Förderung, die diesem Segment zuteil wird, 
ist die Befreiung von der derzeit 25-prozentigen Körperschaftssteuer. 

b) Objektförderung  

Bis 1989 war die Wohnbauförderung in Österreich vereinheitlicht und fiel 
in die Kompetenz des Bundes. Danach wurde sie in die Länderhoheit übertra-
gen, was zu neun unterschiedlichen Wohnbauförderungsgesetzen führte. Damit 
sollte die Treffsicherheit aufgrund der geografischen und soziodemografischen 
Unterschiede erhöht werden. Bis heute ist dieses System weitestgehend auf-
recht, und die Gesetze in den einzelnen Bundesländern haben bis dato zahlrei-
che Novellen und Adaptierungen erfahren. Aus diesem Grund bestehen zahl-
reiche Wohnbauförderungsgesetze mit umfangreichen Modellen für die Be-
reiche Neubau und Sanierung und unterscheiden sich je nach Bundesland und 
zeitlichem Geltungsbereich. Aufgrund der Langfristigkeit der geförderten 
Wohnbaufinanzierungen besteht eine Unzahl verschiedener Abwicklungsmo-
dalitäten mit unterschiedlicher Zinssatzanpassung und -basis (beispielsweise 
Euribor, Sekundärmarktrendite, Bundesanleihen), was für Kunden und Finan-

                          
496 Siehe Beitrag Österreicher, S. 189. 
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zinstitute eine ständige Herausforderung in der Gestionierung bedeutet und 
Mietern und Wohnungseigentümern oft nur schwer zu erklären ist. 

3. Wohnbaubanken 

Die 1993 eingeführte steuerliche Begünstigung von Wohnbauanleihen 
sowie die Gründung spezieller Wohnbaubanken war der Ursprung für das 
Wohnbaubankensystem in Österreich. Wohnbaubanken begeben lang laufende 
Anleihen, welche bis zu einem Zinssatz von 4% von der 25-prozentigen-
Kapitalertragssteuer befreit sind. Unter diesem Gesichtspunkt entsteht ein 
Zinsvorteil gegenüber nicht KESt-befreiten Anleihen von bis zu 1,33%. Für 
Wohnbauunternehmen als Kreditnehmer bedeutet dies einen Zinsvorteil durch 
diese Art der Finanzierung um rund 70 Basispunkte, verglichen mit herkömm-
lichen Bankfinanzierungen in Österreich. Für die Miete ergibt diese günstigere 
Zinskondition eine Reduktion von rund 20 Prozent.497 

Primäres Ziel der Gründung von Wohnbaubanken waren und sind günsti-
ge Zinssätze sowohl für die Aktiv-, als auch die Passivseite der Bilanz anzu-
bieten, eine gewisse Zinsstabilität zu gewährleisten und somit einen nachhalti-
gen Anreiz für Investitionen im Segment des sozialen Wohnbaus bei kalkulier-
baren und leistbaren Mieten zu schaffen. 

Finanziert werden die förderwürdigen Neubau- und Sanierungsprojekte sei-
tens der Wohnbaubanken vor allem über die großen österreichischen Finanzinsti-
tute im Zuge einer widmungsgemäßen Verwendung der Wohnbauanleihengel-
der. Dabei müssen, gesetzlich bestimmt, Wohnbauanleihegelder innerhalb von 
drei Jahren der Finanzierung von Wohnbauten zur Verfügung gestellt werden. 

Der Großteil aller großvolumigen, geförderten Wohnbauvorhaben wird 
derzeit in Österreich durch Wohnbauanleihengelder kofinanziert. Dadurch 
konnte das Zinsniveau und damit die Nutzerbelastung nachhaltig entschei-
dend gesenkt werden. 

IV. Kapitalmarktvorschriften 

1. Entwicklung der Gesetzesbestimmungen 

Seit der Einführung des Kreditwesengesetzes (KWG) im Jahre 1979 ha-
ben sich die Grenzen zwischen den einzelnen Arten von Kreditinstituten nach 
und nach verwischt. Viele Banken entwickelten sich zu Universalbanken und 
bieten nunmehr eine umfassende Palette an Bankdienstleistungen an. Vor dem 
KWG 1979 galt für das österreichische Kreditwesen das seit dem 1.10.1938 in 
Deutschland und Österreich gültige Kreditwesengesetz. Das KWG 1979 ent-
stand aufgrund der zunehmenden Liberalisierung des Bankensystems sowie 
auf Grund des allgemeinen Trends zu Universalbanken. Durch das rasche 
Wachstum und die vermehrte Tätigkeit österreichischer Banken im Ausland 

                          
497 Siehe Beitrag Schmidinger, S. 259. 
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wurde eine Anpassung an internationale Standards notwendig, was 1986 in 
einer Gesetzesnovelle geregelt wurde. Per 1.1.1994 wurde das KWG durch das 
neue Bankwesengesetz (BWG) abgelöst, welches in Hinblick auf EU-
Konformität verfasst wurde und auch verbesserte Bestimmungen zum Gläubi-
ger- und Konsumentenschutz enthält. Im Jahre 2002 wurde die Finanzmarkt-
aufsichtsbehörde (FMA) gegründet, welche den österreichischen Bankensektor 
prüft und kontrolliert. „Basel II“ ist in der Finanzwelt ein weiterer Schritt, 
welcher die Sicherung einer angemessenen Eigenkapitalausstattung von Insti-
tuten und die Schaffung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen, sowohl für 
die Kreditvergabe als auch für den Kredithandel, zum Ziel hat. 

2. Basel II 

a) Allgemeines 

Kaum ein Thema aus dem Bereich der Finanz- und Bankenwelt wurde in 
den letzten Jahren so heftig und kontroversiell diskutiert wie „Basel II“. Für 
die einen ist es ein weiterer längst fälliger Schritt zur Stabilitätssicherung auf 
den Finanzmärkten, für die anderen ein Schreckgespenst, das durch Verteue-
rung der Unternehmenskredite die österreichische und die europäischen Volks-
wirtschaften bedroht.  

Die Bemühungen, einheitliche Regeln für die Eigenmittelunterlegung für 
Banken einzuführen, nahmen Mitte der 1980er Jahre ihren Ausgang, als die 
Eigenmittelausstattung einzelner Banken aufgrund des Konkurrenzdrucks 
drastisch sank. Das Resultat war das 1988 verabschiedete Regelwerk „Basel 
I“. Es sah vor, dass Banken, die Unternehmenskredite vergeben, 8% des Kre-
ditbetrages als Eigenmittel halten müssen. Eine Unterscheidung der Kredit-
nehmer nach Bonität war nicht vorgesehen. Hinzu kommt, dass in diesem 
Regulierungsrahmen neuere Finanzinstrumente und Methoden zur Kreditrisi-
kosteuerung kaum berücksichtigt werden. Auch entspricht die Ausrichtung der 
Eigenkapitalanforderungen allein an Kreditrisiken und Marktpreisrisiken nicht 
dem tatsächlichen Risikoprofil einer Bank.  

„Basel II“ lautet die Kurzbezeichnung für das zweite Konsultationspapier 
des „Baseler Ausschusses für Bankaufsicht der Kreditwirtschaft“. Dieses Gre-
mium der Zentralbanken der wichtigsten Industrieländer hat nach US-Vorbild 
neue, strengere Spielregeln für das Kreditkundengeschäft beschlossen. Den 
neuen Bestimmungen zufolge, müssen Banken bei unsicheren Krediten mehr 
Eigenkapital als derzeit unterlegen. 

Die Gewichtung der Kreditforderungen richtet sich dabei nach dem Kun-
dentypus (ohne weitere Unterteilung in Risikoklassen) sowie nach dem Ver-
wendungszweck bzw. der Sicherstellung.  
Ziele von Basel II sind daher:  
− Förderung der Sicherheit und Solidität des Bankwesens; 
− Verbesserung der Wettbewerbsgleichheit; 
− Umfassende Behandlung von Risiken; 
− Ermittlung einer risikoadäquaten Eigenkapitalausstattung; 
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− Massive Stärkung der Aufsichtsbehörden; 
− Erhöhung der Transparenz und Offenlegungspflicht.  

Über die beiden ursprünglichen Ziele von „Basel I“ – der Förderung von 
einheitlichen Wettbewerbsregeln und der Gewährleistung einer ausreichenden 
Eigenkapitaldeckung – hinaus definierte der Basler Ausschuss noch weitere 
Ziele, die aus einer Implementierung der Vorschriften zu „Basel II“ erreicht 
werden sollen.  

Abbildung 8:  3-Säulen-Konzept „Basel II“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Erste Bank AG - Treasury.  

 
Die bankenaufsichtliche Risikomessung wird sich stärker an die Risi-

kosteuerungsmethoden der Banken annähern. Für die drei zentralen Risikobe-
reiche der Kreditinstitute, das Kreditrisiko, das Marktpreisrisiko und das ope-
rationelle Risiko, stehen künftig wahlweise sowohl standardisierte Erfassungs-
konzepte als auch feinere bankeigene Verfahren und Modelle zur Verfügung. 
Vor allem durch eine individuelle Risikobewertung der einzelnen Kreditnehmer 
soll eine effizientere Kapitalallokation erreicht werden, die eine risikoadäquate 
Preiskalkulation ermöglicht. Die Quersubventionierung von schlechten durch 
gute Kunden soll künftig vermieden werden. 

Zur Verwirklichung dieser Zielsetzungen gehört der synergetische Einsatz 
der „drei Säulen von Basel II“ mit dem Zweck der gegenseitigen Verstärkung 
ihrer Wirkung. 

Festlegung der Mindestka-
pitalanforderung, fortge-
schrittene Ansätze für Kre-
ditrisiken (basierend auf 
Ratings), explizite Unterle-
gung für operationales 
Risiko (evolutionärer An-
satz), Zinsrisiken im Bank-
buch Säule 2. 

Säule 1 
Mindestkapitalanforderung 

Basiert auf 4 Prinzipien: 
Banken müssen Risiko und 
Kapital in Relation stellen; 
die Aufsicht überprüft 
Risiko-Messung und -Ma-
nagement der Bank; Banken 
sollten mehr als das not-
wendige Mindest-kapital 
halten; die Aufsicht hat das 
Recht, bei niedrigen Kapi-
talquoten zu intervenieren. 

Säule 2 
Aufsichtsrechtliche  

Überprüfung 

Erweiterte Offenlegung 
der Kapitalstruktur, der 
Risikozahlen und des 
Risikomanagements; 
Abläufe des Risikoprofils 
der Kapitaladäquanz. 

Säule 3 
Offenlegungsvorschriften 

Basel II 

Kommentar [VS1]: was ist "m Säule 2" 
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b) Unternehmensrating gemeinnütziger Bauvereinigungen  

Unter Rating versteht man die Einschätzung eines Kreditnehmers hinsicht-
lich seiner Fähigkeit, seinen (Kredit-)Verpflichtungen rechtzeitig und vertrags-
konform nachzukommen. Ergebnis von Ratingverfahren – auch Ratingent-
scheidung oder Ratingurteil genannt - ist die Zuordnung eines Kreditnehmers 
zu einer Risikoklasse. 

Für jeden Kundentypus, auch für gemeinnützige Bauvereinigungen, kann 
ein eigenes Cluster geschaffen werden. Innerhalb dieses Clusters gibt es dann 
die unterschiedlichen Risikoklassen. Diese Risikoklassen müssen schlussend-
lich kundentypusmäßig gleich sein (bei den einzelnen Kundentypen muss auf 
deren Spezifika im Rating Rücksicht genommen werden). Neben gesetzlichen 
Sonderbestimmungen ist in diesem Zusammenhang die Tatsache zu berück-
sichtigen, dass die gemeinnützigen Bauvereinigungen – obwohl wirtschaftlich 
von erheblicher Bedeutung – für statistische Auswertungen häufig von zu 
kleiner Zahl sind (Problem einer spezifischen Benchmark). 

Jeder Ratingprozess umfasst im Wesentlichen die folgenden zwei Bereiche: 
1) Finanzrating: Bei gemeinnützigen Bauvereinigungen ist aufgrund der 

Tatsache, dass ein sehr hoher, langfristiger Kapitaleinsatz für ihr Kerngeschäft 
erforderlich ist, das Eigenkapital ein wichtiges Thema. Das Eigenkapital im 
engeren Sinn ist im Vergleich zur Bilanzsumme tendenziell sehr gering. Auch 
gegenüber anderen Branchen entsteht oftmals der Eindruck, dass gemeinnützi-
ge Wohnbauunternehmen auf einer schwachen Eigenkapitalbasis stehen. Bei 
näherer Betrachtung und Argumentation gelangt man aber zu einer kreditwirt-
schaftlich differenzierten Untersuchung und Beurteilung der Position Fremd-
mittel in Form einer Qualitätsanalyse, die fast immer ein anderes Bild als die 
gängige Unternehmensbilanzanalyse ergibt. 

Da Direktdarlehen der einzelnen Länder niedrig bis gar nicht verzinst sind 
und die Finanzierungsbeiträge der Mieter als Eigenmittel nur mit einem Pro-
zent per anno abgeschrieben werden, können diese beiden Verbindlichkeiten 
mit dementsprechender Gewichtung dem kreditwirtschaftlichen Eigenkapital 
zugerechnet werden. Die daraus resultierenden Zahlen zeigen, dass der über-
wiegende Teil der gemeinnützigen Bauvereinigungen auf sehr soliden Funda-
menten steht. 

2) Soft Facts: Unter diesem Gesichtspunkt spielt neben den Fakten aus 
der Bilanz die generelle Einschätzung des Unternehmens eine wichtige Rolle. 
Die Beurteilung richtet sich dabei nach folgenden Faktoren: 
− Qualität des Rechnungswesens; 
− Markt/Branche, in dem sich das Unternehmen bewegt; 
− Produkte/Abhängigkeit von Kunden und Lieferanten/Standort; 
− Management bzw. Gesellschaft (Unterstützung durch Eigentümer); 
− Qualitative Finanzierungsrisiken allgemein. 

Bei der Beantwortung dieser Fragen wird die ehrliche Experteneinschät-
zung vorausgesetzt. Auch hier gibt es ein „Scoring“, welches gemeinsam mit 
dem Finanzrating schlussendlich zum Rating des Unternehmens führt. 
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c) Projektrating 

Beim Projektrating wird das jeweilige Immobilienobjekt nach fünf Krite-
rien analysiert, wobei die Bedienung des eingesetzten Kapitals aus dem zukünf-
tig erwirtschafteten Cash-Flow des zu finanzierenden Objekts erfolgen soll:  
− Markt; 
− Standort; 
− Objekt; 
− Cash Flow; 
− Entwicklungspotenzial. 

Nach der detaillierten Untersuchung ergibt sich somit für das Objekt eine 
Aussage, welche positiv oder negativ ausfallen kann. In Kombination mit dem 
bereits besprochenen Unternehmensrating wird dann die konkrete Finanzie-
rung entschieden. 

V. Derivative Instrumente der Immobilienfinanzierung  
Entscheidendes Kriterium für die Umsetzung erfolgreicher Immobilien-

projekte ist neben archetektonischen und technischen Aspekten die optimierte 
Finanzierungsstruktur. Diese ist aufgrund der Fördermodalitäten in den Län-
dern oft sehr unterschiedlich. 

Aus Bankensicht gibt es bei einer Finanzierung nur drei Parameter, welche 
die Finanzierungsbelastung verändern können: Annuitätengestaltung, Laufzeit 
und vor allem der Zinssatz. 

Bei letzterem stellt sich im Zuge der Mittelaufbringung meist die Frage der Zins-
bindung hinsichtlich fixer oder variabler Verzinsung. Da es sich dabei immer nur um 
eine Momentaufnahme handelt, können Fehlallokationen vorkommen. Bei retrospekti-
ver Betrachtung können wir feststellen, dass immer wieder auch fixverzinste Finanzie-
rungen bei einem hohen Zinsniveau aufgenommen wurden und variabel verzinste 
Finanzierungen bei historischen Tiefstzinssätzen vereinbart wurden. Dies hat mit der 
Einschätzung der zukünftigen Zinsentwicklung bei Abschluss des Kreditvertrages zu 
tun. Durch die bereits beschriebenen Förderungen bekommen gemeinnützige Bauver-
einigungen zwar von den Banken günstigere Konditionen angeboten, aber das Problem 
des Zinsänderungsrisikos bleibt immanent. Die Entwicklungen an den internationalen 
Finanzmärkten bergen Risiken, aber auch Chancen. Es kommt immer wieder vor, dass 
unvorhersehbare Ereignisse den Markt beeinflussen, wie z.B. jüngst die Krise am US-
Subprime Markt (keine Liquidität am Geldmarkt – Zinsen steigen).498 

                          
498 Siehe Beitrag Springler, S. 281. 
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Abbildung 9: Zinschart von 3-Monats Interbank Österreich, USA und  
 Japan seit 1993  

Quelle: Bloomberg Finance L.P.  

 
Abbildung 9 zeigt die Zinsunterschiede am US-amerikanischen, europäischen 

und japanischen Markt im Zeitverlauf. Daraus wird ersichtlich, dass in Bezug 
auf eventuelle Fremdwährungskredite neben den schon bestehenden Währungs-
änderungsrisken auch noch ein Zinsänderungsrisiko gegenüber der Heimwäh-
rung zum Tragen kommt. Die aktuelle Situation in den jeweiligen Ländern ist 
von einem mäßigen Risiko hinsichtlich etwaiger Zinssatzsenkungen geprägt.  

Die letzten Aktionen und Aussagen der US-Notenbank lassen für Jänner 
eine weitere Leitzinssatzsenkung auf dann 4% in der Federal Fund Target 
Rate erwarten. 

Für Europa (Euroland) erwarten wir weiterhin unveränderte Leitzinsen, 
wobei die Aussagen in Richtung von Zinserhöhungen seltener werden. Eine 
Zinssenkung erscheint allerdings unwahrscheinlich und nur im Fall eines star-
ken Konjunkturabschwungs realistisch. 

Das geringe Wachstum des privaten Konsums spricht für vorerst unver-
änderte Leitzinsen in Japan. Im Verlauf des ersten Halbjahres erwarten wir 
allerdings eine weitere Zinserhöhung. 

All diese Tatsachen legen gerade für Wohnimmobilien von gemeinnützi-
gen Wohnbauunternehmen, die ihr Hauptaugenmerk auf langfristige Vermie-
tung richten, die Heimwährung Euro als Kreditwährung und Stabilitätsfaktor 
in der Finanzierung nahe. 
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Aus banktechnischer Sicht gibt es zur Absicherung derartiger Risiken die 
Möglichkeit von Zinsderivaten, die in unterschiedlichsten Ausprägungen konstru-
iert werden können. Generell sind Zinsderivate unabhängig vom Grundgeschäft, 
also der Finanzierung, und ermöglichen damit das aktive Zinsmanagement auch 
für Immobiliengesellschaften. Bei gemeinnützigen Wohnbauunternehmen muss 
der Einsatz derartiger „Versicherungsinstrumente“ darüber hinaus in Bezug auf die 
jeweilige Förderung und gesetzliche Sonderbestimmungen geprüft werden. 
Die am häufigsten verwendeten Derivate sind Swaps, Caps, Floors und Col-
lars, welche im Folgenden kurz beschrieben werden: 

a) Swap: Beim Swap wird eine Vereinbarung über die Leistung von ge-
genseitigen Zinszahlungen, also der Austausch von fixen und variablen Zins-
verpflichtungen unabhängig vom Basisgeschäft getroffen. Die Vereinbarung 
beinhaltet darüber hinaus Festlegungen, über welchen Nominalbetrag und wel-
che Laufzeit sich dieser Zinsenaustausch erstrecken soll. Bei Geschäftsab-
schluss erfolgt daher kein Kapitalfluss. 

b) Cap, Floor und Collar: Beim Cap erfolgt der Einzug einer Zinsober-
grenze, welche als Absicherung gegen kurzfristig steigende Zinsen gedacht ist. 
Hierbei partizipiert man an einer günstigen Marktentwicklung. 

Beim Floor wird eine Zinsuntergrenze eingezogen. Er ist zur Absicherung 
gegen kurzfristig fallende Zinsen gedacht. Hier handelt es sich um ein Produkt, 
das vor allem für Veranlagungskunden interessant ist. 

Beiden Produkten ist aber gemein, dass sie einen Versicherungscharakter 
aufweisen und daher mit einer einmaligen Prämienzahlung (beim Cap) bzw. 
Prämienerhalt (beim Floor) versehen sind. 

Der Collar ist bereits ein synthetisches Zinsderivatprodukt. Der Einzug ei-
nes Zinsbandes, der aus dem Kauf eines Caps bei gleichzeitigem Verkauf eines 
Floors besteht. Vorteil für den Kunden ist ein reduzierter Prämienaufwand, der 
jedoch mit einer begrenzten Partizipation an einer positiven Marktbeteilung 
einhergeht.  

Diese breite Produktpalette würde es ermöglichen, starke Zinsanstiege, 
die sich aufgrund des Kostendeckungsprinzips unmittelbar in der Mietbelas-
tung niederschlagen, abzufedern und auszugleichen, da durch die Langfristig-
keit des Produkts Wohnimmobilie eine fristenkonforme Finanzierung gestaltet 
werden könnte. Alleine der Anstieg des 6-Monats-Euribors – der derzeit am 
häufigsten verwendete Indikator für die Zinsbindung – von ca. 2,2% Anfang 
2005 auf derzeit ca. 4,7% zeigt den großen Hebel. Ex tunc betrachtet haben 
jene Unternehmen, die noch vor vier Jahren einen Fixzinssatz bei niedrigstem 
Zinsniveau abgeschlossen haben, eine richtige Entscheidung getroffen; wie 
gesagt, rückblickend betrachtet mit dem Wissen von heute. 
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Abbildung 10: Zinschart von 6-Monats Euribor und 10-Jahres Euro Swap  
 seit 2001 

Quelle: Bloomberg Finance L.P.  

 
Als Conlusio gilt, dass aktives Zinsmanagement einen großen Beitrag zu 

einer nachhaltigen stabilen Immobilienfinanzierung beitragen kann und die 
Kapitalmarktvorschriften in Bezug auf gemeinnützige Bauvereinigungen 
durchaus Verbesserungen bringen können. Da aber die gesetzlichen Vorschrif-
ten für diese Gruppe bestimmen, dass die Miete von geförderten, gemeinnützig 
errichteten Wohnungen lediglich die Annuität der für dieses Bauvorhaben 
notwendigen Finanzierungen beinhalten darf, die für die dargestellten Zinsde-
rivate anfallenden Prämien aber nicht überwälzbar sind, ist die volle Optimie-
rung der Finanzierungsstruktur zugunsten des Mieters noch nicht erreicht, und 
die Geschäftsführung muss weiterhin zu Beginn des Kredites in einer Mo-
mentaufnahme der vorherrschenden Marktsituation langfristig und oft nicht 
veränderbar die gesamte Finanzierungskonstruktion fixieren. 
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I. Einleitung  
In den letzten Jahren haben die Formen der Wohnbaufinanzierung aus 

volkswirtschaftlicher Sicht, das heißt, bezogen auf ihre makroökonomischen 
Effekte, einen rasanten Wandel erfahren. Dies wird besonders deutlich, wenn 
man den Beitrag von Peter Mooslechner499 im Handbuch der gemeinnützigen 
Wohnungswirtschaft aus dem Jahr 1994 heranzieht, der einen der wenigen 
deutschsprachigen Beiträge zur Frage unterschiedlicher Wohnbaufinanzie-
rungsformen und deren makroökonomische Effekte darstellt. Spätestens 
durch die herrschende Hypothekenkrise in den USA erfuhr die Bedeutung 
von Wohnbaufinanzierungsformen für die gesamtwirtschaftliche Performance 
eines Landes sowie die Vermögensposition der Haushalte gesteigertes wis-
senschaftliches Interesse.500  

Ausgehend von den Besonderheiten des Wohnungsmarktes – die Langle-
bigkeit, die Notwendigkeit und Immobilität des Gutes501 – sollen die zahlrei-
chen Interdependenzen zwischen dem Wohnungsmarkt und makroökonomi-
schen Größen,502 etwa die Effekte auf vorgelagerte und nachgelagerte Märkte, 
jene auf den Arbeitsmarkt, den Kapitalmarkt sowie die infrastrukturelle Aus-
gestaltung eine Landes, auf zwei wesentliche Argumentationslinien fokussiert 
werden: die Bedeutung der Wohnbaufinanzierung für die konjunkturelle Ent-
wicklung und die Effekte der Wohnbaufinanzierung auf die Leistbarkeit des 
Gutes Wohnen bzw. die Haushaltsverschuldung. Das bedeutet, dass im Rah-
                          

499 Mooslechner (1994), 185-204. 
500 Siehe unter anderem die Analysen von Papadimitriou/Hannsgen/Zezza (2007). 
501 Nowotny/Heidl (1994), 69-70; Jenkis (2004), 178. 
502 Nowotny/Heidl (1994), 71-73.  
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men der vorliegenden konjunkturpolitischen Analyse nicht auf den Woh-
nungsmarkt als solchen und dessen Effekte für konjunkturellen Aufschwung 
verwiesen wird, wie dies unter anderem von Kühne-Büning503 vorgenommen 
wurde, sondern, dass die Zusammenhänge von Finanzierungsmaßnahmen und 
der konjunkturellen Entwicklung im Mittelpunkt stehen sollen. Daher stellt 
dieser Beitrag zunächst die unterschiedlichen Formen von Wohnbaufinanzie-
rung dar, verweist dabei auf die Situation in Österreich sowie auf internationa-
le Trends – wobei hier die Darstellung der Entwicklungen innerhalb der Euro-
päischen Union und den USA als Vergleich im Zentrum steht – und analysiert 
in der Folge die Effekte entsprechend den oben genannten Argumentationsli-
nien: Konjunkturpolitik und Haushaltsverschuldung.  

II. Entwicklungen der Wohnbaufinanzierung  

1. Theoretische Grundlagen der Wohnbaufinanzierung 

Wohnbaufinanzierungssysteme erfahren, ähnlich wie nationale Finanzsys-
teme im Allgemeinen, mit steigendem Entwicklungsstand einer Volkswirt-
schaft eine Verschiebung von direkten zu indirekten Finanzierungsinstrumen-
ten. Zusätzlich haben Finanzsysteme durch die tief greifenden 
Liberalisierungsmaßnahmen seit Ende der 1970er Jahre – wie die Abschaffung 
von Zinsobergrenzen und administrativen Steuerungen der Kreditvergaben am 
Bankensektor und die Entwicklung von Kapitalmobilität am Kapitalmarkt – 
das Entstehen von innovativen Finanzierungsformen ermöglicht, durch die 
einerseits einer breiteren Bevölkerung der Zugang zu Finanzsystemen ermög-
licht wurde, gleichzeitig aber auch das Risiko gestiegen ist. Die Effekte der 
Liberalisierung auf Ebene der nationalen Finanzsysteme hat man bereits in den 
späten 1980er Jahren und 1990er Jahren gesehen, als vor allem weniger entwi-
ckelte Staaten als Folge von Finanzsystemliberalisierungen Finanzkrisen mit 
enormen gesamtgesellschaftlichen Kosten erfahren haben.504  

Bei indirekter Wohnbaufinanzierung lassen sich vier Systemformen un-
terscheiden:505 
− allgemeine Einlagensysteme zur Mitteltransformation; 
− Kontraktsparsysteme, wie das Bausparsystem in Österreich; 
− Hypothekenbanksysteme, bestehend aus speziellen Institutionen, eben 

Hypothekenbanken, die Hypothekarkredite begeben, welche durch bege-
bene Pfandbriefe besichert werden; 

− Sekundärmarktsysteme, durch die Hypothekarkredite oder Kreditportfolios 
am Sekundärmarkt durch Bündeln von Hypothekarkrediten im Rahmen 
von „mortgage backed securities“ (MBS) verbrieft und deren Forderun-
gen verkauft werden. Dieses System wird vor allem in den USA und in 

                          
503 Kühne-Büning (2001), 268-272. 
504 Springler (2002), 49. 
505 Lea (2001); Mooslechner (1994), 190. 
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Großbritannien praktiziert. Einige Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union haben jedoch in den letzten Jahren vermehrt auf dieses System der 
Wohnbaufinanzierung zurückgegriffen. Auf diese Entwicklungen wird in 
Kapitel II-3 „Europäische Trends“ genauer eingegangen.  

Neben den Sekundärmarktsystemen der Wohnbaufinanzierung wurden in 
den letzten Jahren vor allem im Bereich der Hypothekenbankensysteme Inno-
vationen hervorgebracht. Als Ergebnis unterscheiden sich die Finanzierungs-
systeme heute vor allem in der Bedeutung des Sekundärmarktes und in der 
Stellung der Banken bei Risikoübertragungen und Forderungsverkäufen. Zur 
Darstellung der unterschiedlichen Implikationen des Sekundärmarktsystems 
und des Hypothekenbankensystems sind nachfolgende Abbildung 11 und Ab-
bildung 12 hilfreich. 

Abbildung 11: Hypothekenbankensystem 
 

 
Quelle: Lea (2001), Figure 2; eigene Darstellung. 

 
In einem Hypothekensystem besteht eine direkte Beziehung zwischen dem 

Schuldner bzw. Kreditnehmer und der Hypothekenbank bzw. dem Gläubiger. 
Die Mittel, die zur Kreditvergabe bereitstehen, werden von der Hypothekenbank 
nicht aus allgemeinen Einlagen geschöpft, sondern durch das Begeben von 
Pfandbriefen an institutionelle Investoren, z.B. Pensionskassen, aufgebracht und 
im Vergleich zu einer Kreditvergabe aus allgemeinen Einlagen erweitert. Die 
Verbriefung, wie die Umwandlung der Forderungen in Abbildung 11 genannt 
wird, erfolgt in diesem System bilanzintern. Das heißt, dass die begebende Insti-
tution der Pfandbriefschuldner ist und die gesamte Summe der aushaftenden 
Hypothekenkredite des Instituts die Garantie des Pfandbriefs darstellt.506 Im 
Gegensatz dazu, stellt Abbildung 12 die Beziehungen zwischen Kreditnehmer 
und Kreditgeber bei einem Sekundärmarktsystem dar.  

                          
506 Mastroeni (2001), 46. 
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Abbildung 12: Sekundärmarktsystem 
 

 
Quelle: Lea (2001), Figure 3; eigene Darstellung. 

 
Im Vergleich zu Abbildung 11 zeigt die Darstellung des Sekundärmarktsys-

tems eine stärkere Verflechtung der Hypothekenbank mit dem Sekundärmarkt, 
der sich in Forderungsverkäufen widerspiegelt. Es erfolgt zwar, ähnlich wie 
beim Hypothekenbankensystem, eine Verbriefung der Kredite, die von Instituti-
onellen Investoren aufgekauft werden können. Parallel dazu werden jedoch auch 
Forderungen am Sekundärmarkt verkauft, wodurch wiederum institutionelle 
Investoren angesprochen werden. Ähnlich wie Hypothekenbanken verkaufen im 
dargestellten Fall auch Banken und Sparkassen ihre Forderungen am Sekundär-
markt. Daraus ergibt sich ein deutlicher Unterschied im Bereich der Risikoüber-
tragung im Vergleich zum Hypothekenbankensystem (Abbildung 11). Zwar hat 
der Schuldner bei der Kreditaufnahme direkten Kontakt zum jeweiligen Kredit-
institut aufgenommen, durch den Forderungsverkauf seitens des Finanzinterme-
diärs ist das Risiko des Forderungsausfalls jedoch nicht mehr in der Bilanz des 
Intermediärs enthalten. Das ist möglich, indem die Sicherheiten in eine für die-
sen Zweck geschaffene Gesellschaft transferiert werden, einem sogenannten 
„special purpose vehicle“ (SPV). Dementsprechend wandelt sich auch die Ga-
rantieübernahme. Während bei Pfandbriefprodukten eine Garantie über die ge-
samte Höhe der aufgenommenen Hypotheken besteht, erfolgt die Garantie im 
Fall des Sekundärmarktsystems, das sogenannte „mortgage backed securities“ 
(MBS) ausgibt, durch die spezifische Bündelung der Hypothekenforderungen. 
Diese stellen jedoch jeweils nur einen Teil der gesamten verkauften Forderungen 
des Finanzintermediärs dar.507 Die Entwicklung dieses Systems hat, wie bereits 

                          
507 Mastroeni (2001), 46. 
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erwähnt, ihren Ursprung in den USA. Dort wurde bereits 1938 – als Konsequenz 
der Wohnungsfinanzierungskrise im Umfeld der Weltwirtschaftkrise – mit der 
Gründung der Federal National Mortgage Federation (FNMF – auch „Fannie 
Mae“ genannt) der Grundstein zur Sekundärmarktentwicklung im Bereich der 
Wohnbaufinanzierung gelegt. Die Gründung der FNMF war eine von insgesamt 
drei Maßnahmen zur Erhöhung des Kreditangebots. Daneben wurde zum einen 
die Rolle der Spar- und Kreditbanken durch den Federal Home Loan Bank Act 
gesteigert und zum anderen durch die Gründung der Federal Housing Administ-
ration das System durch die Zurverfügungstellung von Staatsgarantien stabili-
siert.508 1986 wurde Fannie Mae schließlich einer Reorganisation unterzogen, die 
eine Spaltung in zwei Teile nach sich zog, zum einen in eine private Unterneh-
mung mit staatlicher Finanzierung, die den Namen Fannie Mae behielt und zum 
anderen in eine staatliche Unternehmung mit dem Namen „Ginnie Mae“. Wäh-
rend erstere das Recht zur Begebung von „mortgage backed securities“ (MBS) 
erhielt, diente letztere als Garantieinstitution für die begebenen Sekundärmarktti-
tel. Mit der Gründung von „Freddie Mac“ im Jahr 1970 wurde ein Vehikel zum 
Verkauf von privaten Wohnbauhypotheken geschaffen. Von diesem Zeitpunkt 
an wurden stetig neue Wohnbaufinanzierungsinnovationen entwickelt.509 Im 
Gegensatz zur Verbriefung erstklassiger Kredite im Rahmen der beschriebenen 
„special purpose vehicles“ hat das Wohnbaufinanzierungssystem in den USA 
eine weitere Entwicklung hervorgebracht, die für die derzeitige Hypothekenkrise 
mitverantwortlich gemacht wird: die Bündelung und Verbriefung von Krediten 
mit schlechteren Bonitätsstufen („sub-prime“), um die Nachfrage nach Hypothe-
kenkrediten bei unteren Einkommensgruppen bedienen zu können. Der Anteil 
von MBS nicht erstklassiger Schuldner hat in den letzten Jahren einen rasanten 
Anstieg verzeichnet. Obwohl das Ausfallsrisiko bei dieser Form der Verbriefung 
auf den Anleger übertragen wird, wurden diese Titel angesichts kontinuierlicher 
Preissteigerungen für Wohnimmobilien nachgefragt und deren Risiko unter-
schätzt.510 Gleichzeitig wurde durch die steigenden Immobilienpreise die Nach-
frage nach Wohnungseigentum und damit auch nach Wohnbaufinanzierung 
weiter angeheizt. Dadurch ist die Verschuldungsrate der amerikanischen Haus-
halte – das heißt, das Verhältnis von Hypotheken zu verfügbarem Einkommen – 
besonders stark gewachsen und hat sich von 2001 bis 2006 von 66,3% auf 
99,8% erhöht.511 Das Ende der hohen Wohnungspreissteigerungen Ende 2006 
führte dazu, dass zahlreiche der hoch verschuldeten Haushalte die Hypotheken 
nicht mehr bedienen konnten. Damit stieg die Anzahl von Zwangsvollstreckun-
gen von 0,41% der gesamten Hypothekenkredite im ersten Quartal 2006 auf 
0,65% im zweiten Quartal 2007 an.512 

Angesichts dieser Entwicklungen am amerikanischen Hypothekenmarkt 
müssen Maßnahmen zur Einführung innovativer Finanzierungsprodukte zur 
Vergrößerung des Anteils des Wohnungseigentums vor dem Hintergrund stei-
                          

508 Colton (2003), 170ff; Schwartz (2006), 44ff; Miles (1986), 6ff. 
509 Williams (1986), 41ff. 
510 Frankel (2006), 76. 
511 Weller (2007), 6. 
512 Weller (2007), 16. 
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gender Finanzfragilität der europäischen Haushalte diskutiert werden. Ande-
rerseits stellt sich auch die Frage, inwieweit die kontinuierlich steigende Ver-
schuldung der amerikanischen Haushalte zur anhaltenden konjunkturellen 
Boomphase der letzten Jahre beigetragen hat (mehr dazu unter Abschnitt III). 

2. Situation in Österreich 

Betrachtet man die Entwicklungen in Österreich im Bereich der Wohn-
baufinanzierung, so scheint keinerlei unmittelbare Exponierung der österrei-
chischen Haushalte auf dem Finanzmarkt vorzuliegen. Obwohl das Volumen 
der Neuabschlüsse der Bausparkassen 2006 deutlich unter das Niveau der 
Vorjahre fiel (siehe Tabelle 13), lässt sich daraus noch nicht auf einen Trend 
schließen. Die Daten des 4. Quartals 2006 und 1. Quartals 2007 weisen einen 
höheren Wert als die Vergleichsdaten des Vorjahres auf. Ebenso zeigen die 
Daten des 2. Quartals 2007 ein höheres Volumen der Neuabschlüsse im Ver-
gleich zu den Vorjahren, sodass man für das Jahr 2007 wiederum von einer 
Trendumkehr ausgehen kann.513 Dementsprechend ist auch bei den Bauspar-
einlagen sowie der Gesamtvertragssumme nach den Rückgängen im Jahr 2006 
(Tabelle 13) 2007 wieder mit einem Anstieg zu rechnen.  

Tabelle 13: Bausparkassen – Einlagen, Darlehen und Vertragssummen  
in Mio. € 2002 2003 2004 2005 2006 

Bauspareinlagen 16.504 16.923 17.680 17.945 17.876 
Aushaftende Darlehen 13.969 13.492 13.666 14.039 14.519 
Gesamtvertragssumme 106.601 108.949 111.584 112.938 112.245 
Neuabschlüsse 17.456 17.426 17.258 17.372 16.255 
Quelle: OeNB (2005; 2007a), eigene Darstellung. 

Hypothekarkredite stellten auch in der Periode von 2002 bis 2006 einen 
dominierenden Anteil der österreichischen privaten Haushaltsverschuldung dar 
(siehe Tabelle 14). Dennoch kam es in den letzten Jahrzehnten zu einer deutli-
chen Niveauverschiebung. Während 1971 noch ein Anteil der Wohnbauver-
schuldung an der gesamten Haushaltsverschuldung von 80% ausgewiesen 
wurde, sank er 1981 auf 78%, 1991 auf 66%514 und in der Periode 2002-2006 
auf nur noch 53% bis 60%. Dem muss allerdings hinzugefügt werden, dass in 
früheren Perioden die Kategorie „sonstige Kredite“ nicht ausgewiesen wurde, 
sodass sich hier Zeitreihenverzerrungen ergeben können.  

                          
513 OeNB (2007a), D64. 
514 Mooslechner (1994), 192. 
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Tabelle 14: Zusammensetzung der Verschuldungsposition privater Haushalte 
Anteile an der Gesamt-
verschuldung % 2002 2003 2004 2005 2006 
Wohnbaukredite 54,09 56,47 59,07 57,44 60,53 
Konsumkredite 21,79 20,57 23,61 26,56 24,06 
Sonstige Kredite 26,10 26,11 24,23 28,86 29,34 
Verpflichtungen gesamt 100 100 100 100 100 

Quelle: OeNB (2007a), D96; eigene Berechnungen, eigene Darstellung. 

Die österreichischen Haushalte sind demnach über die Wohnbaufinanzie-
rungsform – entsprechend dem vorherrschenden Hypothekenmarkt und Pfand-
briefsystem, gekoppelt mit einem hohen Anteil an Bauspardarlehen – nicht 
unmittelbar mit den Entwicklungen am Sekundärmarkt verbunden, wohl aber 
mit dem Kapitalmarkt. Das Risiko der Wohnbaufinanzierung betrifft im Fall 
von Österreich angesichts des hohen Anteils an Fremdwährungskrediten vor 
allem das Wechselkursrisiko. Der Anteil der Fremdwährungskredite an den 
gesamten Krediten der österreichischen Haushalte erreichte im Juni 2007 
29,5%. Dabei machten die Kredite in Schweizer Franken einen Anteil von 
28,5% aus und jene in Japanischem Yen 0,8%. Im Vergleich dazu belief sich 
der Anteil der Fremdwährungskredite im Bereich der Ausleihungen an nichtfi-
nanzielle Unternehmungen auf insgesamt nur 9,1% des Gesamtvolumens.515 
Eine weitere Verbindung der österreichischen Haushalte zum Kapital- und 
Sekundärmarkt besteht über das Geldvermögen. Per Ende 2006 war ein Anteil 
von 29% in marktbewerteten Instrumenten veranlagt.516 Der nur mittelbare 
Zusammenhang zwischen den Veränderungen bei Verschuldung und Netto-
vermögen der Haushalte lässt sich unter der Annahme positiver Bewertungs-
gewinne erklären. Besonders im Jahr 2003/2004 zeigte sich eine deutliche 
Steigerung der Verschuldung, während das Nettovermögen nur einen leichten 
Rückgang erfuhr. Das Vermögen der österreichischen Haushalte entwickelt 
sich somit durchwegs positiv.517 Diese Tatsache ist vor allem in Hinblick auf 
den Einfluss der Wohnbaufinanzierung und Wohnbauausleihungen auf die 
konjunkturelle Entwicklung von Bedeutung (Abschnitt III).  

3. Europäische Trends 

Während in Österreich das System vom Verbriefungen am Sekundär-
markt, wie in Abbildung 12 dargestellt, nicht existiert, stellen die meisten EU-
Mitgliedsstaaten zunehmend auf derartige Instrumente zum verbesserten Zu-
gang zur Wohnbaufinanzierung um. Wie Tabelle 15 zeigt, hat Großbritannien 
im europäischen Vergleich die Vorreiterrolle bei der Einführung und auch 
beim Umfang der MBS inne. Insgesamt wurde 2004 in Großbritannien ein 
Volumen an MBS von 77,3 Mio. € begeben. Spanien liegt bei diesem interna-

                          
515 Lamatsch (2007), 26. 
516 OeNB (2007b), 31. 
517 Eigene Berechnung auf Datenbasis der OeNB (2005, 2007a). 
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tionalen Vergleich mit einem Volumen von 20,1 Mio. € an zweiter Stelle. Bis 
auf die Niederlande mit 16 Mio. begaben alle anderen europäischen Staaten, 
die sich dieses Instruments bedienen, weitaus niedrigere Volumina.518 Zeitrei-
henanalysen sowie ein genauerer internationaler Vergleich werden durch die 
schlechte Datenlage unmöglich gemacht. Beispielweise wird in der Publikation 
der European Mortgage Federation (2005) die Begebung von Mortgage 
Backed Securities in Österreich 2001 ausgewiesen, obwohl diese Form der 
Wohnbaufinanzierung hier bis dato nicht zugelassen ist.  

Tabelle 15 zeigt, welche EU15-Staaten dieses Finanzierungsinstrument 
extensiv nutzen. Mortgage Backed Securities sind aber nur eine von zahlrei-
chen Entwicklungen am europäischen Hypothekenmarkt, die auf gesamteuro-
päischer Ebene auf eine Harmonisierung der unterschiedlichen nationalen 
Finanzierungssysteme hinaus laufen. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
gesamteuropäische Finanzierungsmechanismen Möglichkeiten bieten, die 
„Finanzierungsquellen auszuweiten, die Liquidität des Marktes zu vertiefen 
und das Risiko zu diversifizieren“.519 Eine solche angestrebte Harmonisierung 
setzt aber wiederum voraus, dass der Schwerpunkt künftiger Entwicklungen 
bei der Integration des Primärmarktes liegen muss, die dann zu einer Vertie-
fung des Sekundärmarktes führen kann.520 Die beabsichtigte Steigerung der 
Kreditbereitstellung zur Schaffung von Wohnungseigentum für breite Ein-
kommensschichten geht aber mit einer massiven Umschichtung der sozialen 
Verantwortung des Staates einher. Ohne diesen Aspekt im Rahmen des vorlie-
genden Beitrags ausleuchten zu können, soll er an dieser Stelle lediglich als 
eine Begründung für die gesamteuropäischen Harmonisierungsbestrebungen 
angeführt werden. Eine Verbreiterung des Kreditangebots ist nur dann erfor-
derlich, wenn das Gut Wohnen nicht am Mietsektor leistbar ist. Damit wird der 
Eigentumserwerb auch für untere Einkommensschichten notwendig. Die ver-
gleichsweise geringen Anteile angebotsseitiger staatlicher Eingriffe am Woh-
nungsmarkt, kombiniert mit sekundärmarktlichen Finanzierungsinstrumenten 
(MBS), spiegeln die soziale Zielrichtung, die in einem hohen Eigentumsanteil 
mündet und besonders in den USA und in Großbritannien propagiert wird, 
wider. Demnach müssen die beschriebenen Bestrebungen zur Harmonisierung 
des gesamteuropäischen Wohnungsfinanzierungsmarktes schlussendlich als Ver-
such der mittelbaren Systemänderung sozialstaatlicher Ziele gewertet werden.  

                          
518 European Mortgage Federation (2005), 130. 
519 Kommission der Europäischen Union (2005), 15. 
520 Ebd. 
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Tabelle 15:  Einführung und Verwendung von Verbriefungen am  
 Sekundärmarkt im europäischen Vergleich  

Land Einführung von Verbriefungen 
am Sekundärmarkt (MBS) 

Nutzung von Verbrie-
fung am Sekundärmarkt 

Österreich - nein 
Belgien ja eingeschränkt 
Dänemark  eingeschränkt 
Deutschland  ? 
Griechenland  eingeschränkt  
Spanien 1992 extensiv  
Frankreich 1999 eingeschränkt 
Irland Zweite Hälfte der 1990er ja 
Italien Ja extensiv 
Luxemburg Ja Ja 
Niederlande Ja extensiv 
Portugal Ja eingeschränkt 
Finnland 1989 ? 
Schweden Ja eingeschränkt 
UK 1987 extensiv 

Quelle: ECB (2003); Suarez/Vassallo (2004); European Mortgage Federation (2005), 
148; eigene Darstellung. 

Dass die unterschiedlichen Wohnbaufinanzierungsinstrumente einen dif-
ferenzierten Einfluss auf die Risikoposition der Haushalte haben und diese 
vermehrt von der Entwicklung der Wohnungspreise abhängig machen können, 
wurde oben beschrieben und ist anhand der herrschenden Hypothekenkrise in 
den USA empirisch beobachtbar. Trotz dieser Tatsachen wird die konjunktu-
relle Entwicklung in den USA immer wieder als beispielhaft auch für die eu-
ropäischen Staaten angeführt. Daraus ergibt sich die Frage, inwieweit die 
durch sekundärmarktliche Finanzierungsmechanismen bedingte steigende 
Verschuldung und Überschuldung der amerikanischen Haushalte zur positiven 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beigetragen hat.  

III. Die Verschuldungsposition der Haushalte  
als Konjunkturmotor? 

Wie eingangs erwähnt, soll in dieser Diskussion der Wohnungsmarkt nicht 
als Konjunkturmotor entsprechend der herkömmlichen Argumentation darge-
stellt werden, nämlich, dass durch angebotsseitige Steigerungen die Bauwirt-
schaft angekurbelt und dadurch ein konjunktureller Aufschwung erzielt wer-
den kann. Vielmehr soll die Bedeutung der Finanzierungsinstrumente in den 
Mittelpunkt gerückt werden. 

Den Ansatz dafür bietet die konjunkturelle Entwicklung in den USA, de-
ren Wachstumsraten kontinuierlich über jenen der Europäischen Union liegen. 
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So wiesen die USA 2005 und 2006 prozentuelle Zunahmen des Bruttoinlands-
produkts um 3,2% bzw. 3,3% aus,521 während der Durchschnitt der EU-
Mitgliedsstaaten (EU15) im gleichen Zeitraum bei 1,6% beziehungsweise 
2,8%522 lag. Bezieht man die neuen Mitgliedsstaaten in die Analyse mit ein, 
liegt die Wachstumsrate zwar höher, bleibt aber dennoch deutlich hinter der 
Performance der USA zurück.  

Betrachtet man den konjunkturellen Aufschwung der USA genauer, zeigt 
sich, den Analysen von Treeck, Hein und Dünhaupt523 folgend, dass das Wachs-
tum seit Beginn der 1980er Jahre zunehmend vom privaten Konsum getragen 
wurde. Es zeigt sich weiters, dass die Sparquote der Haushalte seit den 1980er 
Jahren rückläufig ist und auf eine deutlich gestiegene Konsumneigung trifft, die 
zunächst auf die einkommensstärksten Haushalte beschränkt war, dann aber 
aufgrund der – auf Bewertungseffekte beruhenden – gestiegenen Vermögensbe-
wertung auch auf einkommensschwächere Haushalte übergriff. Während der 
Anteil des Bruttogeldvermögens, gemessen am verfügbaren Einkommen, seit 
Ende der 1990er Jahre massiv rückläufig ist, hat das Verhältnis der Verbindlich-
keiten zum verfügbaren Einkommen eine leichte Steigerung erfahren. Diese 
Entwicklung ist u.a. auf die durch Preissteigerungen am Immobilienmarkt be-
dingte Erhöhung des Immobilienvermögens zurückzuführen, die auch zu einer 
Verbesserung des Verhältnisses zwischen Immobilienvermögen und verfügba-
rem Einkommen geführt hat. Somit hat die Ausweitung der Kreditvergabe und 
des Eigentümeranteils bei gleichzeitigen massiven Preissteigerungen am Immo-
bilienmarkt die Konjunktur in den USA aufrecht erhalten.  

Angesichts der massiven Kreditausfälle in den USA während der letzten 
Quartale stellt sich einmal mehr die Frage, wie zielführend es für die Europäi-
schen Union ist, über Harmonisierungsbestrebungen US-amerikanische Finan-
zierungsinstrumente implementieren zu wollen. Einmal mehr scheint die ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung über die sozialen Aufgaben des Wohnungs-
marktes gestellt zu werden.  

IV. Fazit 
Es wurde gezeigt, dass die Struktur der Wohnbaufinanzierungsinstrumen-

te in den EU-Mitgliedsstaaten, wobei hier v.a. die EU15-Staaten beleuchtet 
wurden, sehr dispers ist. Es werden zunehmend Sekundärmarktsysteme im-
plementiert, die vor allem durch Mortgage Backed Securities bestimmt wer-
den. Die Entwicklungen in Österreich spiegeln diesen internationalen Trend 
nicht voll wider. Die Refinanzierung der Hypothekenkredite der Banken er-
folgt durch die Emission von Pfandbriefen. Damit vollzieht Österreich das 
klassische sogenannte Hypothekenmodell der Wohnbaufinanzierung mit einer 
starken Bedeutung von Bausparkassen. Obwohl in diesem Bereich 2006 Rück-

                          
521 Daten Internationaler Währungsfonds. 
522 Daten Eurostat. 
523 Treeck/Hein/Dünhaupt (2007). 
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gänge zu beobachten waren, scheinen diese durch die ersten Quartale 2007 
wieder ausgeglichen zu werden.  

Dementsprechend scheint der Wunsch nach einer stärkeren Verknüpfung 
der Wohnbaufinanzierung mit Sekundärmarktinstrumenten aus wirtschaftspoli-
tischer Sicht vor allem eine Flucht aus der sozialen Verantwortung des Staates 
zur Wohnraumversorgung der Bevölkerung darzustellen. Zwar können, wie 
sich am Beispiel der USA zeigt, durch damit verbundene Preissteigerungen am 
Immobilienmarkt positive konjunkturelle Entwicklungen erzielt werden; dies 
allerdings abermals zu Lasten der Vermögensposition der Haushalte, wenn die 
entstandene Immobilienblase platzt.  





 

 

 

Schaffung von sozial gebundenem 
nachhaltigem Wohnraum  
 





 

Karl Czasny 

Wohnungsbezogene Dienstleistungen  
gemeinnütziger Bauvereinigungen 

Der folgende Artikel informiert über die Resultate einer vom SRZ im Jahr 
2005 durchgeführten Studie, die durch Wohnbauforschungsreferate des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Arbeit und des Bundeslandes Wien geför-
dert wurde. Aufgabe dieser Arbeit war eine Untersuchung der von gemeinnüt-
zigen Bauträgern und von der Wohnhausverwaltung der Gemeinde Wien 
erbrachten wohnbegleitenden Dienstleistungen. Dem Generalthema der vorlie-
genden Schrift entsprechend, beschränken sich die nachstehenden Ausführun-
gen auf die im Bereich der Gemeinnützigen erzielten Erhebungsresultate. 

Das Projekt sollte sowohl die Perspektive der Anbieter von wohnbeglei-
tenden Leistungen erfassen, als auch jene der Nachfrager bzw. Bewohner, 
wobei im ersten Fall eine schriftliche Befragung von 50 Bauträgern und im 
zweiten eine von knapp 1.000 Bewohnern aus sechs Wohnhausanlagen durch-
geführt wurde. Bei der Bauträgerbefragung beträgt die Rücklaufquote 66%, so 
dass 33 auswertbare Fragebögen vorliegen. Bei der Bewohnerbefragung im 
Sektor der Gemeinnützigen beträgt sie 19% (189 auswertbare Fragebögen). 

Will man die Sicht der Bewohner auf die wohnbegleitenden Dienstleis-
tungen verstehen, so muss man die wichtigsten Tendenzen im diesbezüglichen 
Angebot kennen. Es ist daher zunächst ein Blick auf die Resultate der Ange-
botserhebung zu werfen. Er zeigt, dass Veränderungen beim Angebot an 
wohnbegleitenden Dienstleistungen auf drei Ebenen stattfinden: 
− Weiterentwicklung der beim Kerngeschäft der Bauträger, das heißt bei 

der Errichtung und Verwaltung von Wohngebäuden erbrachten Kern-
dienstleistungen, als Reaktion auf veränderte gesellschaftliche Anforde-
rungen und neue technische Möglichkeiten; 

− Bereitstellung zusätzlicher Angebote von Komplementärdienstleistungen, 
also von ‚neuen Dienstleistungen’ im engeren Sinne, welche in mehr oder 
weniger großer Nähe zum Kerngeschäft stehen können; 

− Vermehrtes Engagement im Bereich des sozialen Managements, wobei 
Leistungen ausgebaut werden, welche zwar immer schon zu den wesentli-
chen Aufgaben der gemeinnützigen und kommunalen Wohnungswirt-
schaft gehörten, aber derzeit angesichts eines immer stärkeren Trends zur 
gesellschaftlichen Polarisierung zunehmend an Bedeutung gewinnen. 

Um die aktuelle Situation auf den drei genannten Ebenen zu illustrieren, 
seien drei Teilergebnisse der Anbieterbefragung erwähnt. Das erste davon 
bezieht sich auf die im Zentrum der Weiterentwicklung der Kerndienstleistun-
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gen stehende Neuorganisation der Hausbetreuung im Gefolge der Streichung 
des Hausbesorgergesetzes im Jahr 2000. Es besagt, dass der Übergang zu neu-
en Formen der Hausbetreuung zum Erhebungszeitpunkt schon relativ weit 
fortgeschritten, aber noch längst nicht abgeschlossen ist, da immer noch 45% 
aller Gemeinnützigen mehr als ein Drittel ihres Wohnungsbestandes durch 
Hausbesorger betreuen lassen. 

Tabelle 16: Art und Anzahl der Dienstleistungsangebote beim einzelnen Bauträger 
 Dienstleistungen pro Bereich 

Dienstleistungsbereiche Anzahl Anteil 

Haushalts-, Betreuungs- und Pflegedienste 1,3 13% 
Instandhaltungs- und Renovierungsdienste 1,5 15% 

Beratungs- und Moderationsdienstleistungen 3,5 36% 
Kommunikationstechnische  

und mobilitätsbezogene Dienste 
0,3 4% 

Sicherheitsdienstleistungen 1,4 15% 
Dienstleistungen für den Freizeitbereich 1,7 17% 

Gesamtheit der Angebote pro Bauvereinigung 9,7 100% 
Quelle: SRZ Bauträgerbefragung 2005. 

Ein zweites, in Tabelle 16 dargestelltes Resultat der Anbieterbefragung 
zeigt, dass abgesehen von den Kerndienstleistungen bei jedem der befragten 
Unternehmen im Durchschnitt rund 10 weitere Dienstleistungen angeboten 
werden. Ergänzend ist zu bemerken, dass der jeweilige Bauträger auch in 75% 
jener Fälle, in denen die Leistung von einem externen Anbieter erbracht wird, 
in Form einer Kooperation mit diesem Anbieter zumindest indirekt in die Leis-
tungserbringung eingebunden ist. 

Ein drittes Ergebnis der Anbieterbefragung präsentiert die Abbildung 17 
mit ihrer Darstellung des Resultats der Frage nach „dienstleistungsähnlichen“ 
Aktivitäten, bei welchen es sich um Leistungen auf dem Gebiet des sozialen 
Managements handelt. In Verbindung mit der in Tabelle 16 dokumentierten 
großen Bedeutung der Beratungs- und Moderationsleistungen, die ja ebenfalls 
Teil des sozialen Managements sind, verweisen die Resultate der Abbildung 
17 auf ein insgesamt recht hohes Gewicht der Aktivitäten im Bereich des sozi-
alen Managements, wobei ergänzend zweierlei zu bemerken ist: 
− Erstens wird hier deutlich, dass zwischen den drei oben unterschiedenen 

Leistungsebenen, auf denen sich die Weiterentwicklung des Dienstleis-
tungsangebots vollzieht, äußerst fließende Übergänge bestehen. In diesem 
Sinne ist etwa eine auf individuelle Zahlungsprobleme eingehende Miet-
schuldenberatung einerseits als zeitgemäße Weiterentwicklung einer 
Kerndienstleistung zu verstehen. Andererseits jedoch hat sie zugleich 
auch den Stellenwert einer Maßnahme im Bereich des sozialen Manage-
ments. 
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− Zweitens erkennt man, dass zwischen den Komplementärdienstleistungen 
und den Aktivitäten des sozialen Managements offenbar Substitutionsbezie-
hungen vorhanden sind. Denn es ist wohl kein Zufall, dass dem erheblichen 
Gewicht der unmittelbar zu einer Stärkung des sozialen Zusammenhalts bei-
tragenden Aktivitäten im Arbeitsfeld des sozialen Managements eine nur sehr 
geringe Bedeutung der Sicherheitsdienstleistungen gegenüber steht. 

Abbildung 17: Art und Ausmaß der dienstleistungsähnlichen Aktivitäten 

Quelle: SRZ Bauträgerbefragung 2005. 

 

Nach den Resultaten zur aktuellen Situation beim Angebot an wohnbe-
gleitenden Dienstleistungen sollen nun noch zwei Ergebnisse berichtet werden, 
welche über die künftige Entwicklung dieses Angebots Auskunft geben. Das 
erste ist dem in Abbildung 18 dargestellten Vergleich zwischen den inhaltli-
chen Schwerpunkten der zuletzt durchgeführten und der geplanten Ausweitun-
gen des Dienstleistungsangebots zu entnehmen. Dieser Vergleich macht deut-
lich, dass mit verstärkten Angebotszuwächsen in mehreren Leistungsbereichen 
gerechnet werden kann, wobei die größte Dynamik bei den Beratungs- und 
Moderationsleistungen zu erwarten ist. 

Das zweite der auf die künftige Angebotsentwicklung bezogenen Ergeb-
nisse soll ein Licht auf die Motive für die geplanten Ausweitungen des Dienst-
leistungsangebots werfen. Es besagt, dass der wichtigste Grund für die Einfüh-
rung einschlägiger Zusatzangebote in der erhofften Erhöhung der Wohnzufrie-
denheit und der Kundenbindung besteht. Auffällig geringe Bedeutung kommt 
dem Motiv der „Erschließung neuer Geschäftsfelder“ zu. Hier deutet sich ein 
Kontrast zur Situation bei den deutschen Wohnungsunternehmen an, welche 
aufgrund wesentlich ungünstigerer Förderbedingungen gezwungenermaßen eine 
verstärkte Ertragsorientierung praktizieren. 
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Abbildung 18: Geplante und bereits durchgeführte Ausweitungen des Dienst- 
 leistungsangebots 

Quelle: SRZ Bauträgerbefragung 2005 

 
Vor der nun folgenden Darstellung einiger wichtiger Resultate der Be-

wohnerbefragung ist kurz auf deren Hintergrund einzugehen: Alle sechs 
Wohnhausanlagen, aus denen die 189 Bewohnerinterviews stammen, gehören 
zum selben Bauträger. Es handelt sich bei diesem um ein Unternehmen der 
obersten Größenklasse (über 10.000 verwaltete Wohneinheiten), das eine sehr 
dynamische Dienstleistungsstrategie verfolgt und vor einiger Zeit eine gewerb-
liche Tochter gründete, welche wohnbegleitende Serviceleistungen, unter an-
derem Reparatur- und Renovierungsarbeiten in den Wohnungen, anbietet. Das 
Angebot an wohnbegleitenden Dienstleistungen ist in jeder der sechs unter-
suchten Wohnhausanlagen identisch und umfasst die sechs in der folgenden 
Abbildung dargestellten Einzelleistungen. 

Abbildung 19 zeigt, dass abgesehen von der erwartungsgemäß hohen 
Nutzungsfrequenz bei der Sperrmüllabfuhr auch die Renovierungs- und Repa-
raturangebote sowie die Beratungs- und Moderationsangebote sehr beachtliche 
Nutzungswerte aufweisen. Eine Detailanalyse nach der Alters- und Sozial-
struktur der Wohnhausanlagen bringt folgendes Ergebnis: 
− Reparatur- und Renovierungsangebote (einschließlich Sperrmüllabfuhr) werden 

derzeit verstärkt in älteren Nachkriegsanlagen (vor 1970 errichtet) genutzt. 
− Die Nutzung von Beratungs- und Moderationsangeboten ist erwartungs-

gemäß in jenen Anlagen höher, die stärker mit Generations- und Zuwan-
derungskonflikten belastet sind und einen höheren Anteil von sozial 
schwachen Haushalten aufweisen. 
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Abbildung 19: Nutzungsgrad der Dienstleistungen und Wichtigkeit für die 
Wohnzufriedenheit 

Quelle: SRZ Bauträgerbefragung 2005 

 

Vergleicht man anhand von Abbildung 19 die Wichtigkeit der erwähnten 
Dienstleistungsangebote für die Wohnzufriedenheit mit der jeweiligen Häufig-
keit ihrer Nutzung, dann wird erkennbar, dass die Wichtigkeitswerte weit über 
der Nutzungsfrequenz liegen. Das bedeutet, dass das Vorhandensein der be-
treffenden Angebote unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung einen we-
sentlichen Zufriedenheitsfaktor darstellt. Damit werden die Anbieter in ihrer 
Auffassung bestätigt, dass eine der entscheidenden Funktionen der Ausweitung 
des Angebots an wohnbegleitenden Dienstleistungen in der Sicherstellung 
bzw. Steigerung von Wohnzufriedenheit und Unternehmensbindung liegt. 

Ergänzend zu den auf die aktuell angebotenen Leistungen bezogenen Fra-
gen wurden die Haushalte auch um eine Beurteilung der Wichtigkeit mögli-
cher zusätzlicher Serviceleistungen gebeten, wobei eine Liste von elf mögli-
chen Zusatzangeboten vorlag. Fasst man die diesbezüglichen Ansichten zu-
sammen, ergibt sich folgendes Resultat: 
− Hohes Interesse besteht an einem Ausbau der Beratungs- und Modera-

tionsangebote sowie an zusätzlichen Renovierungs- und Reparaturange-
boten (jeweils rund 50% der Haushalte kreuzen entsprechende Zusatzan-
gebote als „wichtig“ an), was insofern in Kontrast zum Resultat der 
Befragung der Anbieter steht, als letztere künftig keinen starken Akzent 
beim Ausbau der Renovierungs- und Reparaturleistungen setzen wollen 
(vgl. Abbildung 19). 
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− Mittleres Interesse (jeweils rund 30% kreuzen hier „wichtig“ an), besteht 
an einer verstärkten Nutzung der Möglichkeiten der modernen Informati-
onstechnologie für die Kommunikation zwischen der Hausverwaltung 
und den Bewohnern (Internetabfrage des Kundenkontos, Betriebskosten-
vorschreibung per E-Mail) sowie an Angeboten zur Unterstützung bei der 
Wohnungsreinigung und beim Umzug. 

− Relativ geringes Interesse (nur jeweils rund 10% kreuzen hier „wichtig“ 
an) besteht an sonstigen haushaltsbezogenen Serviceleistungen (Einkaufs-
service, Babysitterdienste). 

Eine gesonderte Erwähnung gebührt dem möglichen Ausbau der Sicher-
heitsdienstleistungen (Videoüberwachung der Garagen, elektronische Zutritts-
kontrollen). Hier zeigt sich zum einen vor allem im Bereich der Eigentumswoh-
nungen ein recht hohes Interesse an entsprechenden Angeboten. Zum anderen 
jedoch ergibt die ergänzende Frage nach der Bereitschaft zur Beteiligung an den 
jeweils anfallenden Zusatzkosten nur ein sehr schwaches positives Echo. 

Tabelle 20: Gewünschte zusätzliche Dienstleistungsaktivitäten 

Art der gewünschten zusätzlichen Dienstleistungsaktivitäten % Nennungen 
Die Hausbetreuung verbessern (bezogen auf klassische Hausbesorgerarbeiten 
wie Schneeräumung, Reinigung, usw.) 

26% 

Anstehende Reparaturen umgehend durchführen (Frostaufbrüche, Wasserein-
bruch, Garagentore, usw.) 

8% 

Bauliche Verbesserungen durchführen (Lift-, oder Zentralheizungseinbau, usw.) 27% 

Die Kommunikation zwischen der Hausverwaltung und den Bewohnern verbes-
sern (auf Mängelmeldungen reagieren, Hausversammlungen abhalten, usw.) 

12% 

Das Konfliktmanagement verbessern (primär bezogen auf ethnische Konflikte 
und Generationskonflikte) 

5% 

Die Qualität der vorhandenen Gemeinschaftseinrichtungen verbessern (bezo-
gen auf Spielplätze, Waschautomaten, Autostellplätze) 

9% 

Sonstige Einzelanregungen zur Verbesserung der Kerndienstleistungen (bezo-
gen auf Müllentsorgung, Wohnungstauschangebote, usw.) 

8% 

Das Verhältnis von Kern- und Komplementärdienstleistungen überdenken 
(Kerndienstleistungen verbessern anstatt neue Komplementärdienstleistungen 
anbieten) 

5% 

Neue Komplementärdienstleistungen anbieten (Wäscheservice) 2% 

Zusammen 100% 
Quelle: SRZ Bauträgerbefragung 2005 

Den Schluss der Erhebung bildete eine offene Frage nach dem Interesse 
an weiteren, bisher nicht erwähnten Dienstleistungsaktivitäten, die das wahr-
scheinlich wichtigste Ergebnis der vorliegenden Befragung lieferte. Zunächst 
ist schon etwas überraschend, wenn ganze 34% der Haushalte hier den 
Wunsch nach zusätzlichen Aktivitäten äußern. Noch viel überraschender ist 
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aber das Ergebnis einer genaueren Untersuchung der an dieser Stelle deponier-
ten Dienstleistungswünsche. 

Wie die Tabelle 20 zeigt, signalisieren die befragten Bewohner ihrer Haus-
verwaltung recht deutlich, dass die kontinuierliche Arbeit an der Verbesserung 
und zeitgemäßen Weiterentwicklung der im Kerngeschäft sowie beim sozialen 
Management zu erbringenden Leistungen wichtiger wäre als das Nachdenken 
über neue Zusatzangebote im Bereich der Komplementärdienstleistungen. 

Eine unmittelbar aus diesem Ergebnis ableitbare Konsequenz ist die For-
derung, dass jede Initiative zur Entwicklung neuer komplementärer Dienstleis-
tungen Teil eines auf die Gesamtheit aller Dienstleistungsangebote bezogenen 
Optimierungsprogramms sein muss, dessen Prioritäten folgendermaßen lauten: 
− An erster Stelle hat die Beseitigung von vorhandenen Defiziten bei den 

Kerndienstleistungen und den immer schon zu erfüllenden Aufgaben im 
Bereich des sozialen Managements zu stehen. 

− An zweiter Stelle gilt es, die vorhanden Leistungen in beiden eben ge-
nannten Bereichen zeitgemäß weiterzuentwickeln. 

− Erst an dritter Stelle darf die Entwicklung von neuen Komplementär-
dienstleistungen erfolgen. 

Unerlässliche Voraussetzungen für den Erfolg eines derartigen Programms 
zur Optimierung der wohnbegleitenden Dienstleistungen sind zum einen sozial-
wissenschaftlich fundierte Erhebungen der Bedürfnisse und Probleme der 
Bewohner und zum anderen ernsthafte Bemühungen um eine Einbindung der 
Bewohner auf allen Stufen der Entwicklung und Umsetzung von Verbesse-
rungsideen. 

Letzteres wird umso eher gelingen, je höher das Niveau der kontinuierlich 
praktizierten Bewohnermitbestimmung ist. In diesem Zusammenhang ist anzu-
regen, dass man, ergänzend zu den in einzelnen Wohnhausanlagen bereits 
bestehenden Bewohnervertretungen, zentrale Bewohnerbeiräte auf Unterneh-
mensebene etabliert, welchen ein Informations- und Mitspracherecht in allen 
anlageübergreifenden Belangen gewährt wird, sodass etwa die generelle Praxis 
des Umgangs mit Mietschulden, die Organisation des Beschwerdenmanage-
ments oder ein allenfalls vorhandener zentraler Hausbetreuungs- und Gebre-
chensdienst in Abstimmung mit den Interessen aller Bewohner weiter entwi-
ckelt werden können. 

Die verstärkte Einbindung und Aktivierung der Bewohner ist aber auch 
auf Anlagenebene eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches soziales Ma-
nagement. Zwei diesbezüglich besonders hervorzuhebende Erfordernisse sind 
die Einbeziehung von Immigranten und Seniorenvertretern in bereits vorhan-
dene bzw. neu zu gründende Mieterbeiräte. Der erste dieser beiden Punkte ist 
angesichts des in den Wohnhausanlagen der Gemeinnützigen zunehmenden 
Anteils von Bewohnern mit Migrationshintergrund eine Selbstverständlichkeit, 
die nicht näher begründet werden muss. Der zweite Punkt ist jedoch abschlie-
ßend kurz zu erläutern. 

Die Teilnahme von Senioren an den im Rahmen des sozialen Manage-
ments anfallenden Aktivitäten hat entscheidende Funktion bei der Schaffung 
der Rahmenbedingungen für ein altersgerechtes Wohnen. Denn es zeigt sich 
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immer deutlicher, dass der rasch steigende Pflege- und Betreuungsbedarf or-
ganisatorische Konzepte erfordert, welche nicht nur eine optimale Kombinati-
on von stationär, ambulant und am Wohnort selbst zu erbringenden Leistungen 
erlauben, sondern auch möglichst offen sind für die Kooperation von professi-
onellen Dienstleistern mit nachbarschaftlich tätigen Senioren. Diese nachbar-
schaftliche Tätigkeit kann teils ehrenamtlich, teils aber auch im Rahmen nicht-
monetärer Gratifikationssysteme erfolgen. 

Eine Schlüsselfunktion bei der Mobilisierung solcher nicht allein im Se-
niorenbereich wichtiger Selbsthilfepotentiale durch die Schaffung der bauli-
chen, technischen, organisatorischen und „sozialklimatischen“ Rahmenbedin-
gungen für ein optimales Zusammenspiel von Selbsthilfe und professionell zu 
erbringenden Dienstleistungen kommt neben den Bewohnervertretungen den 
gemeinnützigen Hausverwaltungen zu. 

Beim Ausfüllen dieser Schlüsselfunktion und weniger bei der Entwicklung 
von kommerziell orientierten Angeboten „neuer Dienstleistungen“ gilt es künftig 
noch initiativer zu werden, neue Kompetenzen zu entwickeln und mehr Verant-
wortung zu übernehmen. Denn nur wenn dies gelingt, wird der soziale Wohnbau 
auch in Zukunft den von ihm zu fordernden Beitrag zur Aufrechterhaltung des 
sozialen Zusammenhalts in den Wohnquartieren leisten können. Und vielleicht 
schafft man es auf diesem Weg sogar, neben der von der gewerblichen Woh-
nungswirtschaft erfolgreich etablierten Marke des „Wohnens mit Mehrwert“ 
(unter diesem Stichwort vermarkten gewerbliche Bauträger ihre mit „neuen 
Dienstleistungen“ verbundenen Wohnungen des oberen Preissegments) ein nicht 
minder geschätztes „Wohnen mit mehr Solidarität“ zu etablieren. 
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I. Einleitung 
Die österreichische Gemeinnützigkeit nimmt im europäischen Vergleich eine 

Sonderstellung ein. In kaum einem anderen Land der Europäischen Union, die 
Niederlande vielleicht ausgenommen, wurde ihr grundsätzlicher Beitrag zur 
gesellschaftlichen Wohlfahrt so wenig in Frage gestellt. Es gab hierzulande wohl 
wichtige Reformschritte und Anpassungen an die Vorgaben der Wohnbauförde-
rung mit ihrer föderalen Struktur. Von schockartigen Einschnitten wie in 
Deutschland, Frankreich oder Schweden blieb der österreichische Sozialmietsek-
tor jedoch verschont. Die hiesige Wohnungspolitik schien vielmehr darauf zu 
setzen, dass sich der Sektor, um seine gesellschaftliche Akzeptanz zu wahren 
und die Konkurrenz mit anderen Wohnformen zu bestehen, aus eigenem Interes-
se dem sozialen und ökonomischen Wandel stellen müsse. Ein Aspekt dieses 
Wandels, der Beitrag der Gemeinnützigkeit zur sozialen Kohäsion und Durchmi-
schung im städtischen Raum, steht auf den folgenden Seiten zur Debatte.  

Der Beitrag setzt sich im Kapitel II mit dem Grundbegriff der sozialen Kohä-
sion auseinander, und kontrastiert die Forderung nach sozialer Durchmischung mit 
den Aufgabenfeldern und Leitbildern der Sozialmiete. Das Kapitel III befasst sich 
mit der gestiegenen Mobilität in der Risikogesellschaft, die auch den Sozialmiet-
sektor erfasst hat. Mit diesen Fakten ausgestattet wird im Kapitel IV das Hauptar-
gument entwickelt, wonach eine nachhaltige soziale Durchmischung nur durch 
eine ausreichende Funktionsvielfalt der städtischen Nachbarschaften erzielbar ist. 
Als Schlussfolgerung wird die Wirkungsweise des Förderungsmix der österreichi-
schen Wohnbauförderung hervorgehoben, die dank ihres Designs eine stetige 
Entwicklung von Nachbarschaften ermöglicht. 
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II. Soziale Kohäsion 
Soziale Kohäsion in der Definition des Europarates bedeutet den chan-

cengleichen Zugang zu den Leistungen der Gesellschaft im Allgemeinen und 
den Rechtsinstanzen des Staates im Besonderen. Im Grundsatzpapier deckt das 
Begriffsfeld verschiedenste Bereiche ab.524 Aus dem Blickwinkel der räumli-
chen Ausdifferenzierung der Gesellschaft wird ein Umfeld gefordert, das die 
sozialen Schichten nicht weiträumig trennt, sondern eine ausreichende Kom-
munikation innerhalb der Zonen, von den Regionen bis hinunter zu den Nach-
barschaften, ermöglicht: Das nicht allein, um potentielle Konflikte zu tempe-
rieren, sondern um mit dem Austausch von Ressourcen, Fertigkeiten und 
Erfahrungen die regionale Produktivität und damit die Wohlfahrt zu fördern. 
Kurz gesagt, bedarf der räumliche Aspekt der Kohäsion einer ausreichenden 
sozialen Durchmischung.  

Inwiefern ist die Wohnungsgemeinnützigkeit in diesem Prozess gefordert? 
Die Diskussion dieser Frage setzt am besten am tiefgreifenden Paradigmenwech-
sel an, den die Gemeinnützigkeit während ihres Bestehens vollzogen hat, näm-
lich vom Leitbild des sozialen Aufstiegs zur Stütze der Risikogesellschaft. 

Das Programm des „Sozialen Wohnens“ wurde in den 1950er und 1960er 
Jahren zum Leitmotiv. Damit war nicht allein die Versorgung mit leistbarem 
Wohnraum gemeint: Das soziale Wohnen bezog seine Attraktivität vielmehr 
aus der Erwartung des sozialen Aufstiegs durch geordnete Wohnverhältnisse in 
einem wünschenswerten Umfeld. 

Zunächst wirkte die korporatistische Politik österreichischer Prägung als 
Motor der Bautätigkeit.525 Interessanterweise fiel der Höhepunkt dieser Etappe 
in den 1960er Jahren mit dem Zenit des funktionalistischen Städtebaus zusam-
men. Während die korporatistischen Politikinstrumente in der Folge allmählich 
durch dezentrale Markt- und Förderungsmechanismen ersetzt wurden (zu denen 
das WFG 1968 zählt), blieben die Zeugen der funktionalistischen Bautätigkeit 
als bleibende Herausforderung erhalten. Es sind dies vor allem die städtischen 
Siedlungsstrukturen des gemeinnützigen und kommunalen Mietbaus, die pro-
grammatisch für die neuen Kleinfamilien und in räumlicher Trennung von Woh-
nen und Arbeiten errichtet wurden. Das lässt sich nicht nur an den flächigen 
Bebauungsstrukturen in den Vorstädten Wiens und der größeren Landeshaupt-
städte ablesen; typologische Ableger der auf die reine Wohnfunktion beschränk-
ten Blockbauten finden sich bis hinunter auf die Ebene der Kleinstädte. 

Unbeschadet seiner Errungenschaften war der funktionalistische Sozial-
wohnbau an ein Publikum gebunden, welches das Erscheinungsbild dieser 
Bebauungsform gut hieß.526 Mit dem Schwinden der Akzeptanz des großflä-
chigen Sozialmietbaus hinterlassen die damals errichteten Blockstrukturen 
heute eine gewisse Anfälligkeit für soziale Segregation und Abschottung, die 
der sozialen Durchmischung zuwiderläuft. 

                          
524 Council of Europe (2006) diskutiert die räumliche Kohäsion im Kontext mit 

Sozialkapital, 33-35, sowie mit Polarisation, 133.  
525 Das Standardwerk zum Korporatismus ist Marin (1982). 
526 Das betonen Häußermann/Siebel (2004), 147. 
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Zu Beginn der 1980er Jahre setzte eine neue Ära ein, die als Individuali-
sierung der Lebensbereiche bezeichnet wird. Das Publikum wurde räumlich 
mobiler und wachsende Teile der Gesellschaft finanziell vermögender. Die es 
sich leisten konnten, sahen im Eigentumserwerb das neue Leitbild des Auf-
stiegs, allerdings weniger in einem sozialen Sinne als in der Umsetzung eines 
persönlich erwünschten Lebensstils.527 Für viele wurde das Eigenheim zum 
Inbegriff der Selbstverwirklichung. Demgegenüber verlor der Sozialmietsektor 
an Reputation. Ihm wurde zu Recht oder zu Unrecht vorgeworfen, mit einem 
Übermaß an staatlicher Förderung doch nur einen Teil der wirklich bedürftigen 
Bevölkerung zu erreichen und das Politikziel der „sozialen Treffsicherheit“ 
verfehlt zu haben. Die Debatte beschränkte sich im Übrigen nicht auf Öster-
reich, sondern wurde in anderen europäischen Ländern weit heftiger geführt.  

Unter den zahlreichen Facetten der Debatte sticht die Auseinandersetzung 
um die grundsätzliche Rolle des Sozialmietsektors hervor:  
− Soll die vorrangige, wenn nicht einzige Aufgabe der Sozialmiete darin 

bestehen, den Einkommensschwachen ein adäquates und leistbares Woh-
nen bereitzustellen?  

− Soll die Sozialmiete nicht überhaupt auf eine „marginale“ Wohnform für 
ebenso „marginale“ Schichten reduziert werden, wie es in den östlichen 
Nachbarländern nach dem Umbruch geschah?  

− Oder stehen für den Sozialmietsektor neuartige Aufgaben bereit, die aus 
den flexiblen und mobilen Lebensstilen der Risikogesellschaft erwachsen? 

− Ist der Sozialmietsektor - in Abwandlung des Sozialen Wohnens unter neuen 
Bedingungen - nicht letztlich ein wesentlicher Träger der sozialen Kohäsion? 

Österreich hat ebenso wie die Niederlande den Weg zu geänderten Auf-
gabenfeldern eingeschlagen. Obgleich die wohnbaupolitischen und finanziel-
len Instrumente der beiden Länder differieren, teilen ihre Wohnungspolitiken 
die gemeinsame Überzeugung, dass der Sozialmietsektor keinesfalls margina-
lisiert werden dürfe, und dass eine staatlich unterstützte Wohnversorgung, die 
ausschließlich „auf die Armen“ abzielt, den Zustand der Ausgegrenztheit gera-
dezu perpetuiert. Um Armutsfallen und Wohninseln zu verhindern, müsse der 
Sozialmietsektor im Gegenteil wieder städtebauliche Akzente setzen, die nach 
Maßgabe der Förderungsrichtlinien an die verschiedensten sozialen Schichten 
adressiert sind.528 

Um einem verbreiteten Missverständnis zu begegnen: Es ist für die Her-
stellung sozialer Kohäsion keineswegs erforderlich, dass alle Schichten gewis-
sermaßen „unter einem Dach“ wohnen. Das wäre weder machbar noch wün-
schenswert. Denn die Vergabe geförderter Mieten muss an Einkommensober-
grenzen gebunden bleiben, auch wenn es durchaus diskutabel erscheint, ob die 
derzeit geltenden Obergrenzen, im Gegensatz zu den Nachkriegsdekaden mit 
all den Mitnahmeeffekten, nicht wieder zu straff gezogen sind. Der vorliegen-
de Beitrag will die Gegenthese diskutieren, wonach starre Zuweisungsmecha-
nismen nach Haushaltseinkommensgruppen heute fehlschlagen müssen.  

                          
527 Siehe Häußermann/Siebel (2000), Teil III. 
528 Vgl. u.a. Priemus (1998). 



306 Edwin Deutsch 

Die alternative Strategie, frei nach Nestroy „Zu ebner Erd und im ersten 
Stock“, in den unteren Geschossen geförderte und in den oberen frei finanzier-
te Wohnungen zu errichten, hat sich nicht überall bewährt. Während die So-
zialmieter täglich den Kontrast zu den Bessergestellten vor Augen haben, nei-
gen die höheren Einkommen dazu, gemischte Bauten dieser Art bei günstiger 
Gelegenheit wieder zu verlassen. Vor allem Hochhausbauten sind von dieser 
Mobilität betroffen. Eine nachhaltige soziale Durchmischung lässt sich auf 
diesem, gewissermaßen erzwungenen Wege kaum erzielen. Denn diese grün-
det auf einem anderen Prinzip, und zwar auf der Anerkennung gewachsener 
Strukturen. Auf diesen erst kann sich so etwas wie eine lebendige Nachbar-
schaft, in anderen Worten: eine „community“ bilden. 

Soziale Nachhaltigkeit setzt nämlich voraus, dass die sozialen Schichten 
in räumlich differenzierten Nachbarschaften wohnen, die nicht weiträumig 
segregiert sind. Daraus folgt, dass Sozialmietbauten zu errichten sind, die sich 
so weit wie möglich in nachbarliche Wohnstrukturen einfügen. Dass hierin 
sowohl die Bodenpolitik als auch die Architektur gefordert sind, ist offenkun-
dig: die Bodenpolitik gegen eine fortschreitende Abwanderung des Sozialmiet-
sektors zu billigen Lagen am Stadtrand, die Architektur in der Verankerung 
der Sozialmieten in bestehende städtische Räume. 

Kritiker dieses Ansatzes werden einwenden, dass ein räumlich und sozial 
differenzierter Mietbau erstens kostenintensiv ist, und zweitens in den Fehler 
substanzieller Mitnahmeeffekte durch Besserverdienende zurückfallen kann.  

Zum ersten Punkt ist festzuhalten, dass die räumliche Differenzierung des 
Sozialmietbaus ja schon im Gange ist. Es ist unbestritten, dass steigende Bo-
denpreise die gemeinnützigen Bauvereinigungen vor das Problem stellen, die 
Kosten innerhalb der zulässigen Mieten unterzubringen, und dass allein des-
halb billigere Randlagen gewählt werden, auch wenn sie der sozialen Durch-
mischung nicht immer förderlich sind. Trotzdem sind Gemeinnützige in der 
Lage, Liegenschaften in Innenstadtlagen aufzukaufen, wozu sich unter ande-
rem leerstehende oder untergenutzte Bürobauten anbieten. Größere Gemein-
nützige sind dabei auf Grund ihrer Reserven in einer günstigeren Ausgangsla-
ge. Viele kleinere Gemeinnützige hingegen werden durch die Kostenmiete 
gezwungen, auf den eingefahrenen Bahnen der Erschließung fortzufahren, 
selbst wenn es den städtebaulichen Anforderungen der Wiedergewinnung 
städtischen Bodens nicht entgegenkommt. 

Hinsichtlich der Verankerung des sozialen Wohnbaus in bestehende städti-
sche Räume, leistet die österreichische Architektenschule im Sozialwohnbau wich-
tige Beiträge. Eine wesentliche Komponente zur Erzielung einer räumlichen und 
sozialen Durchmischung ist die Schaffung von integrierten Gewerbeflächen und 
anderen Einrichtungen, siehe die Diskussion der Wohnfunktionen weiter unten. 

Der Einwand, dass eine Hinwendung zu räumlich und sozial stärker diffe-
renzierten Sozialwohnbauten die Mitnahmeeffekte aufleben ließe, erfordert ein 
ausführliches Argument. Den Ausgangspunkt bildet ein empirischer Befund: 
Seit Beginn der 1990er Jahre ist die soziale Treffsicherheit der Sozialmieten 
im Steigen begriffen. Im Sinne eines selbstregulierenden Systems hat der So-
zialmietsektor einen stetig steigenden Anteil an Haushalten mit Einkommens-
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risken an sich gezogen.529 Zum Teil erklärt sich dieser Umstand daraus, dass 
die Gemeinnützigen heute weitgehend die Rolle der Gemeinden bei der Bereit-
stellung von sozialem Wohnraum übernommen haben. Darüber hinaus gibt es 
aber fundamentalere Gründe, die im Folgenden zu diskutieren sind. 

III. Soziale Schichten und Mobilität 
Traditionelle sozioökonomische Kriterien klassifizieren die Haushalte und 

deren Angehörige nach demografischen Merkmalen, ihrer Herkunft, Ausbil-
dung und beruflichen Situation sowie nach den erzielten Einkommen und dem 
persönlichen Vermögen. Darauf basieren Schichtungsmerkmale verschiedener 
Art, wie sie etwa den Schichtentypen des Mikrozensus der Statistik Austria 
und anderer Quellen zugrunde liegen. 

Ein grundlegendes Prinzip der Interpretation solcher Statistiken lautet, 
dass ein „Datum als solches“ inhaltsleer ist. Es bedarf stets eines Modellrah-
mens, der die Daten in den Kontext eines realen Prozesses stellt. Wird dieses 
Prinzip außer Acht gelassen, sind Fehlinterpretationen unvermeidlich. Ein 
geradezu klassisches Beispiel sind Schlüsse aus Schichtungsmerkmalen auf die 
Förderungswürdigkeit, wenn nicht gleichzeitig klargestellt ist, welchen Risken 
der Beruf und das Einkommen ausgesetzt sind. 

Die Feststellung der Förderungswürdigkeit steht vor dem informationel-
len Problem, dass frühere Zuschreibungen zu sozialen Schichten an Aussage-
kraft über die im Lebenszyklus erreichbare Wohlfahrt eingebüßt haben. Im 
Trend der Individualisierung entstanden Schichten, die mit den gewohnten 
Begriffen der Lebensplanung nicht erfassbar sind. Mit einem treffenden Be-
griff können wir von der „Risikogesellschaft“ sprechen, in der Erfolg und 
Aufstieg mit gesteigerten individuellen Risken verknüpft sind.530 

Die Risken betreffen die Privatsphäre ebenso wie das Erwerbsleben. Sie 
treten nicht so sehr am volkswirtschaftlichen Gesamtergebnis zutage. Vielmehr 
haben sich die Unsicherheiten zwischen den Geschlechtern und den Berufsbil-
dern verschoben. Historische Zugehörigkeiten zu Klassen haben an Bedeutung 
verloren. Der soziale Aufstieg ist weit stärker als früher an die Bereitschaft zur 
räumlichen und beruflichen Mobilität gebunden.  

Wie heikel es ist, soziale Zielgruppen zu definieren, lässt sich unmittelbar 
damit belegen, dass die Einkommen und Arbeitsverhältnisse heute weit größe-
ren Unsicherheiten ausgesetzt sind, als es in den vergangenen Jahrzehnten des 
wirtschaftlichen Wachstums der Fall war. Da die Höhe des Einkommens mit 
der Ausbildung und dem sozialen Status korreliert, aber keineswegs nur 
dadurch bestimmt ist, wird es zusehends schwieriger, die Förderungswürdig-
keit oder regressive Effekte an bestimmte Gruppen der Gesellschaft zu heften.  

Ein keineswegs triviales Beispiel mag der Illustration dienen. Akademi-
ker, die eine Laufbahn im kulturellen Sektor ergreifen, sind vielfach hohen 

                          
529 Detaillierte Befunde finden sich in Deutsch (2007). 
530 Beck (1986). 
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Einkommensrisken ausgesetzt. Wenn solche Akademiker in der Statistik als 
Sozialmieter aufscheinen, könnte eine oberflächliche Analyse folgern, dass 
Sozialmieten von hoch ausgebildeten Personen belegt sind, die aus der Förde-
rung einen ungerechtfertigten Vorteil ziehen.  

Die Fakten zeigen ein gänzlich anderes Bild. Während der 1990er Jahre 
und der anfänglichen Jahre nach 2000 haben unselbständige Akademiker, 
unter ihnen interessanterweise eher die Männer, eine Stagnation der Reallöhne 
hinnehmen müssen. Die Akademikerinnen konnten ihre relative Position hin-
gegen relativ verbessern, ganz im Gegensatz zu den Frauen in einfachen Beru-
fen, die einem markanten Reallohnverlust ausgesetzt waren. Man kann daraus 
schließen, dass die Sozialmiete heute ebenso für niedrig wie hoch ausgebildete 
Personen eine Lebensgrundlage darstellt. Die bloße Schichtenzugehörigkeit 
sagt hier so gut wie nichts. Im Gegenteil, eine Gesellschaft, die sich der Viel-
falt verpflichtet fühlt, sollte die Wohnbauförderung auch dahingehend verste-
hen, dass die Wahl der Lebensstile und Aktivitäten gewahrt bleibt. 

In diesen Überlegungen ist der beständige Wandel in den persönlichen 
Lebensverhältnissen bereits eingeflossen. Nicht alle Arbeitslosen sind lang-
zeitarbeitslos; Phasen der Erwerbstätigkeit wechseln mit Etappen ohne Anstel-
lung. Alleinerzieherinnen haben ihre Haushaltsform nur zum Teil aus Über-
zeugung gewählt, doch vielleicht die Mehrzahl geht aus Scheidungen hervor, 
viele gründen neue Partnerschaften; Sozialmieter bleiben nicht auf Dauer in 
dieser Wohnform, sondern ziehen etwa bei Heirat ins Eigentum oder kehren 
nach Wechselfällen des Lebens wieder in die Sozialmiete zurück.  

Die gestiegene Wohnmobilität lässt sich am Median, d.h. der Halbwerts-
zeit der Mietverträge, messen, das heißt, wie lange es dauert, bis nur mehr die 
Hälfte der in einem bestimmten Jahr geschlossenen Mietverträge aufrecht ist, 
während die andere Hälfte vor dieser Halbwertszeit aufgelöst wurde. 

Im Appendix (s. unten) wird dazu ein Verweildauer-Modell („Survival-
Modell“) im Mittel der Jahre 2001 und 2003 vorgestellt. Berücksichtigt wer-
den nur Mieter, die zum Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses zwischen 20 
und 60 Jahre alt waren, sowie nur bis 1990 errichtete Wohnungen. Damit be-
steht die Stichprobe überwiegend aus Wohnungen, die bereits einmal den 
Mieter gewechselt haben. 
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Abbildung 21: Verweildauer der Haushalte im Mietbestand Bauperioden bis 
1990, Städte über 50.000 Einwohner 

Quelle: Mikrozensen Statistik Austria 2001, 2003, eigene Berechnung. 

 
Abbildung 21 illustriert die Survival-Kurven der Miettypen für österrei-

chische Städte über 50.000 Einwohner. Jeder Punkt auf den Kurven liefert die 
Wahrscheinlichkeit, mit der ein Mietvertrag die auf der Abszisse ersichtliche 
Zeit oder länger besteht. Die 50%-Linie beim Anteil an ursprünglichen Verträ-
gen zeigt die Halbwertszeiten der verschiedenen Miettypen.  

Die Halbwertszeit aller Mieten beträgt etwa 12 Jahre. Weit kürzer halten 
die Privatmietverträge, mit einer Halbwertszeit von nur 7 Jahren. Jene der 
GBV-Mietverträge beträgt hingegen 16 Jahre. Die Mietverträge der Gemein-
debauten währen mit 18 Jahren Halbwertszeit relativ am längsten. 

Ein guter Teil der Fluktuation in den Privatmieten stammt von den hoch-
mobilen Ausländern. Betrachtet man allein die städtischen Inländerhaushalte, 
verlängert sich die Halbwertszeit der Privatmietverträge auf 14 Jahre, wogegen 
jene der Sozialmieten fast unverändert bleibt. 

Der „ewige Sozialmieter“ ist somit ebenso einem Alltagsmythos zuzurech-
nen wie der Eigenheimwunsch, der zwar von 80% der Haushalte geäußert, aber 
unter den 20- bis 60 jährigen bestenfalls von 50% realisiert wird. Im Sog der 
Mobilität und des nun möglichen Eintritts der Ausländer wird der Sozialmietsek-
tor künftig stark gefordert sein, die soziale Durchmischung auch dann sicherzu-
stellen, wenn die Eingangsphase nach der Erstvergabe neu errichteter Wohnun-
gen abgeklungen ist – eine zweifellos schwierige Aufgabe, die aber mit Blick auf 
die Wohnfunktionen im heutigen Stadtgefüge nicht unlösbar erscheint. 
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IV. Wohnfunktionen im städtischen Raum 
In seinem lesenswerten Essay „Die Großstädte und das Geistesleben“ be-

schrieb der Sozialphilosoph Georg Simmel schon 1928 die Spezifika der 
postmodernen Großstadt, so wie sie uns heute zur Selbstverständlichkeit ge-
worden ist: „Das Entscheidende ist, dass das Stadtleben den Kampf um den 
Nahrungserwerb mit der Natur in einen Kampf um den Menschen verwandelt 
hat ... Der Anbietende muss in dem Umworbenen immer neue und eigenartige-
re Bedürfnisse hervorzurufen suchen. Die Notwendigkeit, die Leistung zu 
spezialisieren, um eine noch nicht ausgeschöpfte Erwerbsquelle, eine nicht 
leicht ersetzbare Funktion zu finden, drängt auf Differenzierung, Verfeinerung, 
Bereicherung der Bedürfnisse des Publikums, die ersichtlich zu wachsenden 
personalen Verschiedenheiten innerhalb dieses Publikums führen müssen“.531 

Auch wenn hier die zunehmende Spezialisierung des Erwerbslebens ge-
schildert wird, schimmert wie im Spiegelbild die Problematik des differenzierten 
Angebots von Sozialmieten durch. Denn die gesellschaftlichen Verhältnisse 
drängen auf eine Diversifizierung der Bedürfnisse, die auch an die Wohnungs-
anbieter herangetragen werden. Die von den gemeinnützigen Bauvereinigungen 
mitunter als Bürde beklagte Aufgabe, die Wohnfunktion in Kooperation mit 
Partnerfirmen auf eine ausreichende Funktionsvielfalt auszuweiten, ist die 
zwangsläufige Folge eben dieser Entwicklung. Ein Publikum, das sich in seinen 
differenzierten Bedürfnissen unverstanden fühlt, wird immer weniger bereit sein, 
eine Wohnumgebung längerfristig zu akzeptieren. Ohne leicht erreichbare Kin-
dergärten, Kaufläden und Freizeiteinrichtungen, ohne nähergelegene Arbeits-
plätze und Schulen, ohne Schnellverbindung in die Stadtzentren, lassen sich 
heute keine attraktiven Wohnumgebungen aufbauen. Soziale Durchmischung 
kann nur dann gelingen, wenn differenzierte Lebensbedürfnisse anerkannt wer-
den und der Lebensraum der Bedarfs- und Funktionsvielfalt Rechnung trägt. 

Nicht von ungefähr ist die Funktionsvielfalt zum zentralen Thema de neu-
eren Urbanismusliteratur geworden. Ein kurzes Streiflicht soll genügen, um 
den Kontext mit der sozialen Kohäsion zu beleuchten. 

Zum Begriff der Stadt gibt es eine Fülle von Sichtweisen und formal-
statistischen Definitionen: die administrativ festgelegte, bebaute Stadt, die 
kulturelle und wirtschaftliche Stadt, die Stadt als Konsum- und Handelsplatz, 
als Anbieter von Arbeitsplätzen, als Quelle verschiedener Ressourcen und 
vieles mehr.532  

In einem Überblicksartikel befasst sich John Parr (2007) mit der Frage, in 
welchem Sinne die Definitionen miteinander verknüpft sind. Ein wesentliches 
Kriterium, die Stadt im räumlichen Kontext richtig zu erfassen, ist nach seiner 
Sichtweise das Zusammenwirken der Stadt mit ihrem unmittelbaren räumli-
chen Umfeld; angesichts der ausgreifenden städtischen Ballungsräume ein 
durchaus naheliegender Schluss. 

Dieses räumliche Umfeld mit dem Begriff „suburban“ zu versehen, ist 
nicht präzis genug. Es handelt sich keineswegs nur um Siedlungsräume, die 

                          
531 Simmel (2006), 35-36. 
532 Eine Fülle von Ansätzen und Deutungen bietet der Sammelband Siebel (Hg.) (2004). 
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rund um eine Kernstadt gestreut sind, sondern oft um polyzentrische Systeme, 
die historische Stadt- und Dorfkerne zusammen binden. Diese Systeme wurden 
von Thomas Sieverts (1999) mit einem treffenden Wort als „Zwischenstadt“ 
bezeichnet. Sie erstrecken sich mancherorts über erhebliche Distanzen. Das 
klassische Beispiel ist das Ruhrgebiet. Aber vielleicht wird sich auch von 
Wien bis Bratislava samt anderen benachbarten Zentren eine weiträumige 
Zwischenstadt aufbauen. 

Der essentielle Punkt für die Thematik der sozialen Durchmischung ist die 
strategische Besetzung dieser Zwischenstadt. Wenn Randlagen allein der billigen 
Baugründe wegen für sozialen Wohnbau herangezogen werden, ist eine solche 
Strategie dann bedenklich, wenn die Abstimmung mit den Entwicklungslinien 
der Zwischenstadt fehlt. Ebenso wie bei der Rückeroberung städtischen Terrains, 
bedarf es einer Strategie, Sozialbauten zeitgerecht in den Kreuzungspunkten 
einer polyzentrischen Entwicklung zu placieren. Hier sind die Länder und Ge-
meinden gefordert, in Kooperation mit privaten und sozialen Bauträgern für 
Masterpläne zu sorgen, die sich nicht nur ins Umfeld einfügen, sondern letztlich 
auch umsetzbar sind. Im Planungsprozess sind nicht nur die Gebietskörperschaf-
ten einem Spannungsfeld zwischen Raumplanung und lokalen Interessen ausge-
setzt.533 Auch die Beteiligung der Gemeinnützigen stößt wegen des hohen Kapi-
taleinsatzes, den kleine Bauvereinigungen nur schwerlich aufzubringen imstande 
sind, leicht an die Grenzen der Finanzierbarkeit. 

Worin besteht nun der Gewinn, wenn Sozialmieten in innerstädtischen 
Zonen angesiedelt, bestehende Wohnblöcke revitalisiert oder Sozialwohnbau-
ten nach Vorgabe von Masterplänen in einer polyzentrischen Zwischenstadt 
errichtet werden? Die Literatur ist sich über die Bewertung der Vorhaben und 
Maßnahmen keineswegs einig. Angesichts der Vielzahl an Situationen wird 
man womöglich vergeblich danach forschen. So verweisen kritische Stimmen 
darauf, dass ein Hochfahren von Sozialwohnblöcken mit hohem Anteil be-
nachteiligter Haushalte die Gefühle der Ausgegrenztheit gegenüber einer revi-
talisierten Umgebung nur verstärkt und die erhoffte Wiedereingliederung in 
das Erwerbsleben und das soziale Gefüge nicht zustande kommt.534 Eine ähnli-
che Gefahr besteht in der Zuweisung in neuerrichtete Sozialmieten. Es kommt 
ganz wesentlich darauf an, dass begleitende Gebietsbetreuungen und verwand-
te soziale Einrichtungen unterstützend eingreifen. 

Ungeachtet dessen sind eine Reihe von EU-Ländern bestrebt, das wohnpo-
litische Programm der sozialen Durchmischung voranzutreiben. In einem rezen-
ten Beitrag argumentiert George Galster (2007), dass die soziale Durchmischung 
grosso modo Effizienzgewinne mit sich bringt, sie sind allerdings nicht in allen 
Schichten gleich wirksam. Die Vorteile können von der Mehrzahl, aber nicht 
allen benachteiligten oder weniger ausgebildeten Bewohnern wahrgenommen 
werden. Hingegen erfahren die höher ausgebildeten und besser gestellten Be-
wohner zumeist keine objektiv nachweisbaren Einschränkungen; sie sind im 
Gegenteil zumeist in der Lage, die Funktionsvielfalt zu ihrem Vorteil zu nützen. 

                          
533 Das Spannungsfeld wird ausführlich diskutiert in Sander (2006). 
534 Friedrichs/Blasius (2003), eine Studie über eine Wohnumgebung in Köln. 
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Wird auf diese Weise die Kluft zwischen den bessergestellten und be-
nachteiligten Bewohnern eher vertieft, oder ziehen letztere im Sog der erfolg-
reicheren mit? Die optimistische Sichtweise, dass die Vorteile langfristig 
überwiegen, wird jedenfalls von den Vertretern der positiven externen Effekte 
des „Sozialkapitals“ behauptet. 

Das Sozialkapital ist, dem Konzept von Pierre Bourdieu (1983) folgend, 
ein kollektiv verfügbarer, intangibler Ressourcenbestand, der aus sozialen 
Interaktionen hervorgeht und seine Produktivität im Netzwerk zwischen han-
delnden Personen und Institutionen entfaltet.535 Die Ressourcen bestehen aus 
gemeinschaftlich erworbenem Wissen, Fertigkeiten, Erfahrungen, bis hin zum 
gesellschaftlichen Konsens, mit welchen Instrumenten die soziale Wohlfahrt 
und das Bedürfnis nach wirtschaftlicher und persönlicher Sicherheit gefördert 
werden sollen. Indem die sozialen Bezüge und externen Effekte zwischen den 
Akteuren im Mittelpunkt stehen, zeichnet sich das soziale Kapital durch eine 
essentielle räumliche Dimension aus. Autoren wie Mark Lorenzen (2007) 
unternahmen deshalb den Versuch, den Begriff des sozialen Kapital neu zu 
formulieren: „Social capital consists of social relations among agents combi-
ned with social institutions that allow for co-operation and communication“.536 
Damit rücken statt abstrakter Ressourcen die Bezüge zwischen den Akteuren, 
die mit unterschiedlichen Ressourcen ausgestattet sind, in den Mittelpunkt der 
Analyse. Lorenzen differenziert nun zwischen anonymen Marktaktionen über 
weitere Distanzen und persönlichen Kontakten in unmittelbarer Nachbarschaft. 
In einer Bewertung der vorhandenen Literatur bringt Lorenzen eine Reihe von 
Argumenten vor, dass eine Vermehrung der lokalen interaktiven Netzwerke, 
zumeist gestützt durch öffentliche bzw. geförderte Infrastruktur- und Bil-
dungsprojekte, zur breitenwirksamen regionalen Entwicklung beiträgt.  

Auf dieser Linie konnte der Autor des vorliegenden Beitrags in einem ak-
tuellen, noch unveröffentlichten Projekt nachweisen, dass die Sozialmiete 
einen wesentlichen Beitrag zum regionalwirtschaftlichen Erfolg leistet.537 Eine 
Kernaussage lautet: Je höher der Anteil der Sozialmieten am regionalen 
Wohnbestand, desto höher auch die wirtschaftliche Produktivität einer öster-
reichischen Region.  

Dieses Resultat darf natürlich nicht im Sinne eines simplen Ursache-
Wirkungs-Schemas missverstanden werden. Die Produktivität ist deshalb nicht 
einfach in jenen Regionen höher, die einen höheren Sozialmietanteil aufwei-
sen. Wie oben erläutert, ist der Wirkungszusammenhang komplexer, aber 
deswegen nicht weniger effektiv. Die Resultate im genannten Projekt erlauben 
nämlich die Interpretation, dass auf der Linie des sozialen Kapitals ver-
schiedenste Interaktions- und Kommunikationsnetze aufgebaut werden kön-
nen, sofern eine ausreichende soziale Durchmischung in räumlicher Nachbar-
schaft eben diese Aktivitäten unterstützt. 
                          

535 Intangibel bedeutet, dass die Ressourcen nicht handelbar sind. Darüber hinaus 
hat das soziale Kapital, im Gegensatz zum Humankapital, kein individuelles Eigen-
tumsrecht, es wirft jedoch für alle Beteiligten eine soziale Rendite ab. 

536 Lorenzen (2007), 801. 
537 Deutsch (2008). 
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V. Schlussfolgerungen 
Der österreichische Sozialmietsektor, der die Gemeindewohnungen und die 

GBV-Mieten umfasst, hat im internationalen Vergleich eine stetige Entwicklung 
hinter sich. Die Wohnbauförderung mit ihrem Mix aus Objekt- und Subjektför-
derungen hat zweifellos zur Verstetigung beigetragen. Beide Förderungskompo-
nenten sind unerlässlich: die Objektförderung im Sinne einer Substanzerhal-
tungsprämie, um die Aktivitätsbasis der Gemeinnützigen angesichts ihrer strate-
gischen Aufgaben und des Abfangens von Leerstandsrisken zu sichern; und die 
Subjektförderung, die bei einkommensschwachen Haushalten die Lücke zwi-
schen der individuell leistbaren Miete und der Kostenmiete schließt.  

Es ist für die nachhaltige Sicherung der Mieterstruktur erforderlich, dass 
die Kostenmiete unter dem marginalen Mietenniveau im Privatmietsektor liegt. 
Der soziale Mietsektor würde bei einer stärkeren Differenzierung der lokalen 
Mietenniveaus wohl eine ebenso hohe, durch Opportunitätskosten bedingte 
Fluktuation wie der Privatsektor aufweisen. Das aber würde der sozialen 
Durchmischung entgegenwirken, wenn sie über die Phase der Erstbelegung 
hinaus anhalten soll, mit eventuell abträglichen Folgen für die regionale wirt-
schaftliche Produktivität. Dies kann nicht wirklich im volkswirtschaftlichen 
Interesse sein: der langfristige Verlust an Arbeitsproduktivität nach einem 
Abbau der Objektförderung wäre womöglich weit höher als die vorläufige 
Ersparnis an Lohnnebenkosten (nämlich der Wohnbauförderungsbeitrag). 

Die Subjektförderung wiederum ist ein wesentlicher Bestandteil der Fi-
nanzierungsstrategie, da sie den Wechselfällen der Lebensführung und der 
Einkommen flexibel angepasst werden kann. Allerdings wäre es ebenso wie 
bei anderen Sozialmaßnahmen geraten, einen überregional vergleichbaren Maß-
stab anzulegen, um die Transparenz der Förderungsvergabe zu heben und die 
Mobilität der Haushalte zu unterstützen, anstatt ihr entgegenzuwirken. 

Appendix: Modell der Verweildauern in der Miete 
Der Mikrozensus weist das wichtige Datum des Mietabschlusses aus, wo-

raus man – relativ zum Befragungszeitpunkt – auf die bisherige Verweildauer 
eines Haushalts schließen kann. Betrachtet werden jene Mieter, die zum Zeit-
punkt des Mietabschlusses zwischen 20 und 60 Jahre alt waren, sowie nur 
Mietbauten mit Baualter bis 1990. Das Stützjahr ist das Mittel der Beobach-
tungsjahre 2001 und 2003. 

Daraus die erwartbare, also auch künftige Verweildauer samt Halbwerts-
zeit zu schätzen, führt auf ein Survival-Problem, das ohne Zusatzannahmen 
nicht lösbar ist. Zur Approximation wird die Stationaritätshypothese getroffen, 
dass die Altersverteilung der Anfangsverträge in jedem Jahr die gleiche ist.  

Wir zählen im Stützjahr die Haushalte der Alter k = 20, 21, … 60 Jahre 
und nennen diese Populationszahlen m0,k. Dies sind zugleich die Anzahlen der 
Haushalte, die t = 0 Jahre oder beliebig länger in der Miete sind. In den Folge-
jahren t = 1, 2 … sind diese Haushalte k + t Jahre alt. 



314 Edwin Deutsch 

Auf Grund der Stationaritätshypothese können wir aber die Folgejahre ins 
Stützjahr zurückverlegen und den Jahresindex t einer Mindestverweildauer 
gleichsetzen. Das heißt, wir errechnen aus den reportierten Verweildauern die 
Haushalte des Alters k + t, die zumindest t Jahre oder länger in der Miete sind, 
und nennen die Populationszahlen mt,k+t, mit k = 20, 21 … 60, t = 0, 1 … 40. 
Dann erhalten wir für jede Verweildauer t die Überlebenswahrscheinlichkeiten St: 

Zu Beginn gilt klarerweise S0 = 1. Für steigende t fällt St ab. Das letzte 
S40 ist die Restwahrscheinlichkeit, dass Haushalte den Vertrag nach 40 Jahren 
oder später lösen. Komplementär dazu bedeutet 1- St die Wahrscheinlichkeit, 
dass der Vertrag vor dem Jahre t gelöst wurde.  
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1. Soziale Nachhaltigkeit der Förderung statt private Gewinnerzielung 
2. Hohe Bonität, Verlässlichkeit und Sicherheit für Bewohner und 

Förderungsverwaltung 

I. Einleitung 
Gemeinnützige Wohnungsunternehmen unterscheiden sich in ihrem Un-

ternehmenszweck deutlich von nicht gemeinnützigen, privaten Bauträgern und 
Immobilienfirmen. Während bei privaten, nicht gemeinnützigen Wohnungsun-
ternehmen Gewinnmaximierung und Steigerung der Aktienkurse für die Ei-
gentümer Ziel und Zweck der betrieblichen Gestion sind, sind es bei gemein-
nützigen Wohnungsunternehmen langfristige Gemeinwohlinteressen und die 
Unterstützung sozialstaatlicher Wohnungspolitik. Diese unternehmerische 
Ausrichtung am Gemeinwohl und an einer sozialstaatlichen Wohnungspolitik 
bewirkt und erzwingt eine besondere betriebliche Gestion, die im Unterschied 
zu privaten, nicht gemeinnützigen Wohnungsunternehmen auch einer intensi-
ven politischen Bewertung unterliegt.  

Gemeinnützige Bauvereinigungen agieren in einem bedeutenden Schlüssel-
bereich der Volkswirtschaft: dem Wohnungsbau und dem Wohnungswesen. 
Damit sind Gemeinnützige und ihre unternehmerischen Entscheidungen unmit-
telbar von Auseinandersetzungen über unterschiedlich politisch-ökonomisches 
Handeln betroffen. Die Richtung, die diese Auseinandersetzungen – insbesonde-
re hinsichtlich Wohnungs- und Sozialpolitik – nehmen, beeinflussen wesentlich 
die Gestion gemeinnütziger Bauvereinigungen. Der Grad des staatlichen Enga-
gements in der Wohnungspolitik wirkt sich unmittelbar auf die betriebswirt-



316 Franz Köppl 

schaftliche Situation gemeinnütziger Wohnungsunternehmen aus. Es macht 
einen großen Unterschied für die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, ob 
die Wohnversorgung der Bevölkerung als staatliche Aufgabe gesehen wird oder 
nicht, und wenn ja, wie die Instrumente dafür gestaltet sind: ob die Errichtung 
von Wohnungen aus Steuermitteln direkt gefördert wird oder nicht, ob eher 
Mietwohnungen oder Eigenheime/Eigentumswohnungen gefördert werden, ob 
Mieten reguliert werden oder ohne Beschränkungen vereinbart werden können. 
Wegen der starken politischen Rückkoppelungseffekte ist deshalb die besondere 
Gestion gemeinnütziger Wohnungsunternehmen im Zusammenhang mit dem 
jeweils politischen Umfeld zu analysieren und zu verstehen. 

II. Die besondere Gestion gemeinnütziger Wohnungs-
unternehmen unterstützt sozialstaatliche Politik 

Gemeinnützige Baugenossenschaften wurden als Selbsthilfeorganisatio-
nen gegründet. Es war dies eine Reaktion auf das massive Marktversagen in 
der Wohnversorgung eines Großteils der Bevölkerung. In der Folge wurden, 
im Zusammenhang mit der Einführung von staatlichen Wohnbauförderungen, 
gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften auch als effiziente Partner zur Mil-
derung der großen Defizite am Wohnungsmarkt gesehen und eingesetzt.  

Nach dem 2.Weltkrieg wurde in ganz Europa dem Staat nahezu unbestrit-
ten die Aufgabe zugedacht, sich um Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum 
und Wohlfahrt seiner Bürger zu kümmern. Dies sollte grundsätzlich im Ver-
bund mit dem Marktgeschehen erfolgen. Wenn nötig, sollte der Staat in den 
Markt eingreifen und sogar an dessen Stelle treten. Nicht nur in Österreich war 
klar, dass das Engagement des Staats gerade auch im Wohnungswesen gefor-
dert war. Es war Konsens der wesentlichen politischen Kräfte in Österreich, 
dass die Erfüllung eines so grundlegenden Bedürfnisses wie Wohnen nicht den 
Marktkräften überlassen werden konnte. Mit Wohnbauförderungsmitteln wur-
de sichergestellt, dass es zu einer ausreichenden Wohnungsproduktion kommt. 
Gemeinnützige Bauvereinigungen wurden dabei als wichtige Partner des Staa-
tes für die Umsetzung der sozialstaatlich ausgerichteten Wohnungspolitik 
gesehen. Grund dafür: das aus 1940 übergeleitete Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetz mit den Prinzipien der Kostendeckung und der Vermögensbindung 
garantiert dem Staat, dass die Förderungsvorteile direkt und auf Lebensdauer 
der Wohnung den Bewohnern und Wohnungssuchenden zugutekommen. Die 
aus Steuermitteln einer Generation geförderten Wohnungen stehen damit auch 
den nachfolgenden Generationen mit günstigen Mieten zur Verfügung. 

Gemeinnützige Wohnungsunternehmen haben deshalb gerade in den eu-
ropäischen Staaten, deren Politik sich nach dem Krieg stark an sozialstaatli-
chen Konzepten orientierte, eine große Bedeutung in der Wohnungsproduktion 
und Wohnungsvermietung erhalten.  

Erst mit dem immer stärkeren Aufkommen neoliberaler Politik wurden die 
regulierenden Eingriffe des Staates in die Wohnungswirtschaft in Frage gestellt – 
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und damit auch die gemeinnützige Wohnungswirtschaft mit ihrer besonderen 
Unternehmensgestion und in ihrer bedeutenden Rolle als Wohnungsproduzenten.  

III. Die besondere Gestion gemeinnütziger Wohnungsunter-
nehmen steht im Gegensatz zu neoliberaler Politik 

Für den Neoliberalismus sind Deregulierung, Privatisierung und Rückzug 
des Staates Maximen des politischen und ökonomischen Denkens und Handelns. 
Die Handlungsfreiheit und Macht privater Unternehmen muss möglichst unein-
geschränkt sein. Formen gesellschaftlicher Solidarität, die diese Handlungsfrei-
heit einschränken und profitable Anlagemöglichkeiten beschränken, müssen 
zurechtgestutzt werden. Die Maximierung des Aktionärsvermögens soll die 
einzige und wesentliche Aufgabe der Betriebsführung eines Unternehmens sein.  

Gemeinnützige Wohnungsunternehmen stehen deshalb mit ihrer am Ge-
meinwohl und an sozialstaatlicher Wohnungspolitik ausgerichteten Gestion in 
deutlichem Widerspruch zu neoliberalem Politikverständnis. Gemeinnützige 
Wohnungsunternehmen sind als Bauträger und Wohnungsvermieter starke 
Konkurrenten für private, gewinnorientierte Finanzinvestoren. Sie wirken auf 
Grund ihrer besonderen Gestion am gesamten Wohnungsmarkt preis- und 
mietendämpfend. Dadurch behindern und reduzieren gemeinnützige Woh-
nungsunternehmen die Gewinn- und Anlagemöglichkeiten privater Investoren. 
Besonders betroffen durch Beschränkungen des Immobilienmarktes ist der 
Finanzsektor, denn spekulative Märkte für Immobilien sind eine der Hauptein-
nahmenquellen des Finanzsektors. Der Finanzsektor zählt aber auch zu den 
treibenden Kräften neoliberaler Politik.  

In einigen europäischen Ländern hat neoliberal beeinflusste Politik auch 
zu mehr oder weniger starken Einschränkungen bisheriger sozialstaatlich ori-
entierter Wohnungspolitik geführt. Als Folge dieser neoliberalen Politik sind 
auch die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen geschwächt worden. In 
Deutschland wurde etwa, im Zuge der Debatte um mehr Markt und weniger 
Staat im Wohnungswesen, die Gemeinnützigkeit bei Wohnungsunternehmen 
Anfang 1990 überhaupt abgeschafft. In der Zwischenzeit sind viele Woh-
nungsbestände ehemals gemeinnütziger kommunaler Wohnungsunternehmen 
an private, renditeorientierte Finanzfonds und Immobilienfirmen verkauft 
worden. Die Folge: das Anbot an bisher preiswerten Mietwohnungen reduziert 
sich immer mehr, da die gemeinnützigen Mietenbindungen wegfallen. Das 
Mietenniveau steigt insgesamt und damit die Renditen der Finanzinvestoren. 
Die ehemals zur Wohnbauförderung eingesetzten Steuermittel zur Finanzie-
rung günstiger Mietwohnungen kommen nicht mehr der Bevölkerung zugute, 
sondern werden nun von den Finanzinvestoren abgeschöpft.  

In England wurden unter Margaret Thatcher gemeinnützige Wohnungsun-
ternehmen besonders durch Kürzungen von öffentlichen Wohnbaumitteln 
getroffen. Der gemeinnützige Wohnbau kam nahezu zum Stillstand mit den 
bekannt negativen Folgen für die Wohnversorgung weniger begüterter Be-
wohner und für den sozialen Zusammenhalt. Die Wohnungs- und Immobilien-
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preise sind explodiert. Um die Wohnversorgung wieder halbwegs ins Gleich-
gewicht zu bringen, muss die derzeitige Labour-Regierung erneut ein öffentli-
ches Wohnungsinvestitionsprogramm starten.  

Mit dem Aufkommen des Neoliberalismus in den 1970er Jahren wurde 
auch in Österreich die bisherige sozialstaatlich dominierte Wohnungspolitik 
und deren Instrumente, wie Mietzinsbeschränkung, Kündigungsschutz, Wohn-
bauförderung und Wohnungsgemeinnützigkeit, zunehmend in Frage gestellt. 
In Österreich wurde bisher, im Unterschied zu anderen europäischen Staaten, 
die soziale Verantwortung des Staates für die Wohnversorgung im Wesentli-
chen beibehalten. Trotzdem gab es auch hierzulande einige tiefe Schrammen in 
der bisherigen sozialstaatlich ausgerichteten Wohnungspolitik. Dazu zählt 
etwa die Liberalisierung des Mietrechtes in den 1990er Jahren oder die be-
trächtliche Kürzung der Wohnbauförderungsmittel.  

Eine bedeutende Schwächung der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 
und gravierende Änderung in der Unternehmensgestion bisher gemeinnütziger 
Wohnungsunternehmen war die Abschaffung der Gemeinnützigkeit bei den vier 
gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften des Bundes (Buwog, WAG, ESG Linz, 
ESG Villach) und deren Verkauf an nur dem Shareholder Value verpflichtete, 
private Finanzinvestoren.538 Damit wurde mit einem Schlag das Vermögen von 
rund 60.000, aus Steuermitteln geförderten Mietwohnungen einer rein an priva-
ter Gewinnerzielung orientierten Geschäftspolitik überlassen. Die Vermietung 
und Verwaltung dieser Wohnungen erfolgt nicht mehr nach der besonderen 
Gestion gemeinnütziger Bauvereinigungen, sondern unterliegt nunmehr der 
gewinnmaximierenden Strategie der neuen Eigentümer. Nicht die preiswerte 
Vermietung ist nun die Leitlinie für die Unternehmensgestion, sondern die Stei-
gerung des Aktionärsvermögens und die spekulative Verwertung. Der Woh-
nungsbestand wird nach seinem Wertsteigerungspotential beurteilt und nicht 
nach seinem Beitrag zur preiswerten Wohnversorgung der Bevölkerung. Dem-
entsprechend heißt es im Geschäftsbericht 2006/07 der Immoaustria GmbH, der 
Tochterfirma der Immofinanz AG, die die bisher gemeinnützige Buwog und 
ESG Villach mit insgesamt rund 32.000 Wohnungen übernommen hat: „Das 
große Wertsteigerungspotential bei Buwog/ESG wird bei den beim Verkauf von 
Wohnungen erzielten Erlösen deutlich. Die erzielten Preise liegen praktisch in 
allen Fällen deutlich über den eigenen Bewertungsansätzen.“ Die Immofinanz 
AG selbst freute sich noch im Geschäftsbericht 2002/03 über gesunkene Neu-
bauraten im geförderten, preisgeregelten Wohnbau. Das, so die Immofinanz, 
„wirkt sich positiv … auf die Mieterträge des freien Wohnungsmarktes aus“ und 
damit auf Renditen und die Aktienkurse.  

Nach wie vor besteht auch hierzulande großer Druck hinsichtlich der wei-
teren Liberalisierung am Wohnungsmarkt und des Rückzugs des Staats aus der 
Wohnungspolitik, etwa durch weitere Kürzungen in der Wohnbauförderung.  

                          
538 Siehe Beitrag Mundt, S. 337. 
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IV. Das Besondere: Gemeinwohl versus Shareholder Value 
Mit der zunehmenden Hegemonie neoliberaler Wirtschaftstheorie und der 

damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Polarisierung wird es nötig, das 
Besondere in der Gestion gemeinnütziger Wohnungsunternehmen der Öffent-
lichkeit zu erklären und auch darzustellen. Die betriebliche Zielsetzung ge-
meinnütziger Wohnungsunternehmen ist nicht Maximierung der Gewinne für 
Eigentümer und Aktionäre, sondern die Optimierung des langfristigen Nutzens 
für Wohnungssuchende und Bewohner. Nicht spekulative Veranlagung, son-
dern Aufbau und Sicherung eines preiswerten Mietwohnungsbestandes sind 
die Leitlinie für die Gestion gemeinnütziger Wohnungsunternehmen. Zielset-
zung und betriebswirtschaftliche Unternehmensgestion gemeinnütziger Woh-
nungsunternehmen decken sich damit mit einem Politikverständnis, das die 
Erfüllung eines so grundlegenden Bedürfnisses wie Wohnen nicht den Markt-
kräften allein überlassen will. Diese gemeinnützigen Zielsetzungen und die 
betriebswirtschaftliche Gestion unterstützen und stärken damit eine sozialstaat-
lich ausgerichteten Wohnpolitik.  

Staatliche Politik sichert sich diese Unterstützung wiederum dadurch, 
dass die ehemals freiwillige Selbstbeschränkung auch gesetzlich durch das 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz abgesichert wird. Das Wohnungsgemein-
nützigkeitsgesetz ist damit zum entscheidenden Regelungswerk für die Be-
triebsführung und Unternehmensgestion gemeinnütziger Bauvereinigungen 
geworden. Diese sich daraus ergebenden besonderen Betriebsführungsvor-
schriften sind kurzgefasst folgende: 
− Kostendeckung statt hoher Marktmieten: Die Bewohner und Wohnungs-

suchenden sollen nicht den hohen, am Markt gebildeten Mieten und 
Wohnungspreisen (Knappheitspreise) ausgeliefert sein. Gemeinnützige 
Wohnungsunternehmen dürfen nur die deutlich unter der Marktmiete lie-
gende Kostenmiete verlangen. Nur durch Pauschalierungen einzelner 
Kostenbestandteile, etwa von Verwaltungskosten (Bauverwaltung, Haus-
verwaltung), pauschalierten Mieten bei entschuldeten Wohnungen (Ober-
grenze derzeit 2,96 Euro pro Quadratmeter) und durch Verrechnung von 
beschränkten Zinsen bei Eigenkapitaleinsatz (derzeit höchstens 3,5%) las-
sen sich Überschüsse erzielen.  

− Beschränkte Gewinnentnahme statt Gewinnausschüttung: Überschüsse aus 
Pauschalierungen und Eigenkapitaleinsatz dürfen im Gegensatz zu nicht 
gemeinnützigen Wohnungsunternehmen nur in sehr geringem Ausmaß an 
die Eigentümer ausgeschüttet werden. Die jährlichen Dividendenzahlungen 
an die Eigentümer sind mit 3,5% bezogen auf das (geringe) Stamm- bezie-
hungsweise Grundkapital beschränkt. Bei gemeinnützigen Wohnungsunter-
nehmen in der Rechtsform der Genossenschaften verzichten die Genossen-
schafter in der Regel überhaupt auf jegliche Gewinnausschüttung. Über-
schüsse stehen dadurch praktisch zur Gänze für die betriebswirtschaftlich 
notwendige Eigenkapitalbildung und für die günstige Finanzierung von 
Grundstückskäufen, für Sanierungs- und Bauinvestitionen zur Verfügung.  
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− Vermögensbindung statt Spekulation: Auch wenn ein Eigentümer eines 
gemeinnützigen Wohnungsunternehmens ausscheidet, darf er nur den Nenn-
wert seiner Einlage erhalten. Dadurch wird die Abschöpfung von Vermögen 
aus der gemeinnützigen Bauvereinigung verhindert. Gemeinnützige Woh-
nungsunternehmen sind damit – solange die Gemeinnützigkeit gilt – kaum 
lohnenswerte Investments für Finanzinvestoren und Immobilienfonds.  

− Geschäftskreisbeschränkung und Baupflicht: Für gemeinnützige Bauver-
einigungen ist die Geschäftstätigkeit gesetzlich im Wesentlichen auf den 
Wohnungsneubau, die Vermietung und Verwaltung des Bestandes be-
schränkt. Auch wenn in den letzten Jahren eine Ausweitung und Locke-
rung der strengen Geschäftskreisbeschränkung erfolgte, ist nach wie vor 
gesetzlich garantiert, dass die Haupttätigkeit vor allem der Wohnungs-
neubau, die Bestandssanierung und die Verwaltung ist. Diese Geschäfts-
kreisbeschränkung wird noch verstärkt durch eine gesetzliche Baupflicht. 
Gemeinnützige sind gesetzlich verpflichtet, regelmäßig in den Woh-
nungsneubau zu investieren und ihr Eigenkapital dafür einzusetzen. Im 
Gegensatz dazu müssen nicht gemeinnützige Bauträger und Immobilien-
firmen ihre Eigenmittel und Gewinne nicht in den Wohnbau reinvestieren, 
sondern können in anderen Geschäftsfeldern investieren, oder Gewinne 
aus dem Unternehmen abschöpfen.  

− Strenge Prüfungsvorschriften: Gemeinnützige Wohnungsunternehmen 
sind auch im Gegensatz zu nicht gemeinnützigen Wohnungsunterneh-
mungen einer strengen Rechnungs-, Gebarungs- und Wirtschaftlichkeits-
prüfung durch einen eigenen Revisionsverband und durch staatliche Auf-
sicht unterworfen.  

Besondere Unternehmensgestion und strenge Betriebsprüfung haben zu 
einer dialektischen Entwicklung bei gemeinnützigen Bauvereinigungen ge-
führt. Es ist dadurch zu betrieblicher Spezialisierung im Bereich der drei we-
sentlichen Funktionen des Realitätenwesens – Bauen, Vermieten, Verwalten 
von Wohnungen –, zu einer besonderen Eigentümerstruktur und zur Ausrich-
tung an langfristige Unternehmensziele gekommen. Diese Eigenschaften und 
Entwicklungen haben wiederum die am Gemeinwohl orientierte Unterneh-
mensgestion gerechtfertigt und die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen in 
der Konkurrenz zu privaten Immobilienfirmen gestärkt.  

V. Die besondere Verantwortung des Managements  
Die Umsetzung der besonderen Rolle der gemeinnützigen Wohnungsun-

ternehmen hängt von der Fähigkeit des Managements und dessen Identifikati-
on mit den Aufgaben, Zielen und Inhalten der Gemeinnützigkeit und der Un-
terstützung sozialstaatlicher Wohnungspolitik ab. Die soziale Verantwortung 
des Managements gemeinnütziger Wohnungsunternehmen ist notwendiger-
weise eine viel höhere als bei privaten Firmen, deren einzige Aufgabe, ver-
kürzt ausgedrückt, die Steigerung des Aktienkurses und des Gewinnes für den 
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Eigentümer ist. Die gemeinnützige Gestion verpflichtet zu moralisch-
ethischem Verhalten, das über die bloße technokratische Betriebsführung hin-
ausgeht. Wenn die Grenzen, die das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz setzt, 
als Hindernis empfunden werden, wenn Mieter als Bittsteller behandelt wer-
den, Mieterbeschwerden von vorneherein als unberechtigt und lästig beurteilt 
werden, wenn gesetzliche Bestimmungen zu Lasten der Bewohner ausgereizt 
werden, dann schadet das insgesamt der Idee der Gemeinnützigkeit. 

Wesentliche Betriebsziele gemeinnütziger Wohnungsunternehmen sind 
folgende: 
− Langfristige Wohnungsproduktion: Die Größe an der sich das Manage-

ment gemeinnütziger Wohnungsunternehmen orientieren muss, ist die 
laufende und langfristige Wohnungsproduktion, Bestandserhaltung und 
Bestandsverbesserung. Dafür ist das Eigenkapital einzusetzen. Dabei 
muss auch für die weniger kaufkräftigen Bevölkerungsgruppen gebaut 
werden und auch in Gegenden mit geringerer kaufkräftiger Nachfrage.  

− Preiswerte Neubauproduktion: Auch wenn die Kostendeckung und nicht 
die Renditen unmittelbares Kalkulationskriterium sind, ist es Aufgabe des 
Managements, hohe Wohnungsqualität mit den geringst möglichen Kos-
ten zu produzieren. Wie bisherige Untersuchungen zeigten, gelingt dies 
auch. Eine Untersuchung des WIFO über Baukosten im mehrgeschossi-
gen Wohnbau ergab, dass gemeinnützige Bauträger günstiger als nicht 
gemeinnützige Bauträger bauten.539 Auch eine aktuelle Untersuchung im 
Auftrag der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder über 
Gewerbliche Bauträger im geförderten Mietwohnungsbau in Wien ergab, 
dass gemeinnützige Bauträger tendenziell günstigere Mieten haben als 
gewerbliche Bauträger.540 

− Laufende Bestandssanierung: Betriebsziel ist es, den Bestand laufend zu 
sanieren und zu verbessern, um diesen Bestand im Sinne des Gemeinwoh-
les als preisgünstiges, qualitativ hochwertiges Wohnungsangebot zu er-
halten und vermieten zu können. Diese Zielsetzung, unabhängig von 
Renditenüberlegungen, hat in den vergangenen Jahren auch dazu geführt, 
dass im Bereich der gemeinnützigen Wohnungen die energiesparenden 
Investitionen weit über derartigen Investitionen im sonstigen Gebäudebe-
stand privater Eigentümer gelegen ist. Grund dafür: Die Sanierungstätig-
keit unterliegt nicht der brutalen Renditenmaximierung. Private, nicht 
gemeinnützige Wohnungsunternehmen sanieren dann, wenn die Sanie-
rungstätigkeit auch zu entsprechenden Gewinnen – das heißt höheren 
Mieten – führt. Lassen sich diese Mieten nicht realisieren, unterbleiben 
Sanierungen und Erhaltungsinvestitionen.  

− Bewohnerorientierung: Die Bewohnerorientierung und Bewohnerbetreu-
ung sollte im Management der gemeinnützigen Bauvereinigung einen be-
sonders hohen Stellenwert haben. Ist es doch ein wesentlicher Bereich, 
bei dem sich gemeinnützige Wohnungsunternehmen für die Bewohner 

                          
539 Czerny (1994). 
540 Amann (2006b). 
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unmittelbar spürbar von gewinnorientierten, nicht gemeinnützigen Woh-
nungsunternehmen unterscheiden. Dieses bewohnerorientierte Verhalten 
schafft in der Auseinandersetzung um öffentliche Förderungsmittel Wett-
bewerbsvorteile und stärkt die Gemeinnützigkeit in der politischen Aus-
einandersetzung. Ein Beispiel geringer Sensibilität in der Bewohnerorien-
tierung und auch eine verlorene Chance in der Abgrenzung zu nicht 
gemeinnützigen Vermietern ist die Weigerung mancher Manager gemein-
nütziger Wohnungsunternehmen, die jüngsten OGH Entscheidungen zur 
Erhaltungspflicht umzusetzen.  

− Effiziente Betriebsorganisation: Ziel des Managements muss es sein, die 
gemeinnützigen Aufgaben möglichst effizient, das heißt sparsam und wirt-
schaftlich, umzusetzen. Diese Zielsetzung ist entscheidend für den Bestand 
des Unternehmens. Je effizienter die Betriebsführung, desto größer sind die 
Wirtschaftlichkeitsüberschüsse. Diese Wirtschaftlichkeitsüberschüsse stel-
len eine wesentliche Quelle der Eigenkapitalbildung bei gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen dar und schaffen finanziellen Spielraum für Grund-
stückskauf, Bauzwischenfinanzierungen und Sanierungsaufgaben. Die Effi-
zienz der Betriebsführung wird von der Revision geprüft. Es gibt genaue 
Kennzahlen, deren Überschreitung bzw. auch Unterschreitung in den Prüf-
berichten festgehalten wird. Aufgabe des Managements muss es sein, die 
Empfehlungen der Revision entsprechend umzusetzen. 

VI. Eigentümerstruktur und gemeinwohlorientierte Gestion 
Gemeinnützige Wohnungsunternehmen wurden von den Eigentümern in 

der Absicht gegründet, preiswerte Wohnungen zu produzieren und nicht Ren-
diten zu erzielen. Durch die gesetzlichen Gewinn- und Vermögensbindungs-
vorschriften wird verhindert, dass diese ursprüngliche Absicht verloren geht. 
Gerade das Beispiel der Privatisierung der bundeseigenen, gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen zeigt, dass im Zuge politischer Entwicklungen die 
ursprüngliche Absicht den Eigentümern hinderlich werden kann. Gesetzliche 
Gewinnbeschränkung und Vermögensbindung verhindern aber auch, dass bloß 
an Renditen orientierte Eigentümer Anteile gemeinnütziger Wohnungsunter-
nehmen übernehmen oder solche Unternehmen gründen. Deshalb sind viele 
Eigentümer gemeinnütziger Wohnungsunternehmen Gebietskörperschaften, 
Kirchen, gemeinnützige Vereine, Gewerkschaften und politische Parteien. Sie 
haben gemeinnützige Wohnungsunternehmen gegründet, um bestimmte Perso-
nengruppen oder die Bevölkerung einer Stadt, eines Bundeslandes oder einer 
Gemeinde mit preiswerten Wohnungen zu versorgen. Aber auch Industrie- 
oder öffentliche Dienstleistungsunternehmen haben gemeinnützige Woh-
nungsunternehmen gegründet, um ihren Arbeitnehmer leistbare Wohnungen 
am Unternehmensstandort bieten zu können. Besonders augenscheinlich ist die 
Verbindung zwischen gemeinnützigem Unternehmensziel und den Eigentü-
mern bei der Unternehmensform der Genossenschaft. Denn die Unterneh-
menseigentümer sind gleichzeitig die Nutzer der produzierten Wohnungen. 
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Dies drückt sich im Begriff des Nutzungsentgelts aus, das bei Genossenschaf-
ten den Begriff der Miete ersetzt.  

Aber auch rein renditenorientierte Unternehmen, wie Banken oder Versi-
cherungen, besitzen Anteile an gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, aller-
dings nahezu ausschließlich als Minderheitseigentümer. Nur vier Unternehmen 
stehen im Mehrheitseigentum von Banken. Diese vier Unternehmen besitzen 
aber nur rund 1% des gesamten gemeinnützigen Mietwohnungsbestandes.  

Tabelle 22: Eigentümerstruktur Gemeinnütziger 
 In Prozent der 

Gesellschaften 
 

In Prozent der 
gemeinnützigen 

Wohnungen 

Genossenschaften 52% 47% 

Kapitalgesellschaften: Mehrheitseigen-
tümer Gebietskörperschaften 

5% 23% 

Kapitalgesellschaften: 
Mehrheitseigentümer Gewerkschaften, 
Kirchen, gemeinnützige Vereinen u.ä. 

33% 26% 

Kapitalgesellschaften: 
Mehrheitseigentümer sonstige Unter-
nehmen (Werkswohnungen) 

9% 4% 

Kapitalgesellschaften mit Beteiligun-
gen von Banken und Versicherungen 

10% 14% 

Quelle: GBV. 

VII. Gemeinnützige Gestion und gesamtgesellschaftliche Vorteile  
Im Folgenden sollen besonders wichtige Aspekte der gesamtgesellschaft-

lichen Vorteile gemeinnütziger Gestion hervorgehoben werden. Diese Vorteile 
führen dazu, dass die soziale Nachhaltigkeit und Effizienz der Wohnbauförde-
rung in Österreich gegenüber anderen Ländern besonders hoch ist.  

1. Soziale Nachhaltigkeit der Förderung statt private Gewinnerzielung 

Bei gemeinnützigen Bauvereinigungen unterliegt die gefördert errichtete 
Wohnung auf Lebensdauer einer strengen Mietzinsbindung durch das Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetz, auch nachdem die Förderung ausgelaufen ist. 
Derzeit darf die Hauptmiete bei diesen entschuldeten Wohnungen höchstens 
2,96 €/m² betragen. Damit ist der dauerhafte Erhalt preiswerter Wohnungen 
garantiert und die Förderung besonders sozial nachhaltig eingesetzt. 

Bei von nicht gemeinnützigen Wohnungsunternehmen errichteten geför-
derten Mietwohnungen kann von den Bundesländern als Förderungsgeber eine 
gesetzliche Mietenbindung höchstens für 25 Jahre gesetzlich festgelegt wer-
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den. Danach kann die wesentlich höher angemessene Miete – in der Regel die 
Marktmiete - verlangt werden bzw. die Wohnung ohne jede Preisbeschränkung 
zum freien Marktpreis verkauft werden. Der Förderungsvorteil, das heißt die 
Differenz zwischen der günstigen Miete aus der Förderung und der jeweiligen 
Marktmiete, kann vom privaten Eigentümer abgeschöpft werden – auf Kosten 
der Wohnungssuchenden und der Steuerzahler. Diese Wohnungen stehen auch 
nicht mehr zukünftigen Generationen als preiswerter Wohnraum zur Verfü-
gung. Der für den Zusammenhalt einer Gesellschaft wichtige Generationen-
ausgleich geht zugunsten privater Gewinnerzielung verloren. In der derzeitigen 
Wohnungsmarktsituation ist es gerade auch der ältere Bestand an preisgebun-
denen gemeinnützigen Mietwohnungen, der vielen jüngeren Familien ein leist-
bares Wohnungsangebot bietet.541 

2. Hohe Bonität, Verlässlichkeit und Sicherheit für Bewohner  
und Förderungsverwaltung 

In jüngster Zeit haben Konkurse von nicht gemeinnützigen Wohnbauträ-
gern große Schäden verursacht, insbesondere der Konkurs der nicht gemein-
nützigen SEG GmbH, der mit Passiva von 107 Millionen Euro ein rekordver-
dächtiges Ausmaß hatte und Lieferanten, Wohnungswerber und nicht zuletzt 
auch die Steuerzahler geschädigt hat. Bei gemeinnützigen Bauvereinigungen 
sind solche Schädigungen einzelner Wohnungssuchender, Lieferanten oder der 
öffentlichen Hand auf Grund der strengen gesetzlichen Vorschriften und Prü-
fungsmechanismen praktisch nicht möglich. Die wirtschaftliche Lage einer 
gemeinnützigen Bauvereinigung wird vom Revisionsverband geprüft und 
dabei auch beurteilt, ob die Kapitalausstattung die Fertigstellung begonnener 
oder geplanter Bauvorhaben ermöglicht. Dadurch lässt sich verhindern, dass 
die Wohnungssuchenden mit ihren vor der Fertigstellung des Wohnhauses 
geleisteten Vorauszahlungen ein finanzielles Risiko tragen. 

Auch die Wohnbauförderungsstellen vieler Bundesländer stellen fest, dass 
die Professionalität und Verlässlichkeit gemeinnütziger Bauträger in der Ab-
wicklung und Abrechung der Förderdarlehen in der Regel deutlich höher ist als 
von nicht gemeinnützigen Bauträgern.542 

 

                          
541 Siehe dazu: AK Wien (Hg.) (2002). 
542 SRZ (Hg.) (2007). 
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I. Ausgangssituation 
Niedrig- und Niedrigstenergiehäuser, Energiespar- und Minergie-Gebäude,543 

3-Liter-Haus und Passivhaus, diese Begriffe – um nur die wichtigsten zu nen-
nen – sind derzeit in aller Munde und beschäftigen die gemeinnützige Woh-
nungswirtschaft in ihren Anstrengungen, einen aktiven Beitrag zur Erfüllung 
des Kyotoziels zu leisten. 

Dieses sieht für Österreich in der Erfüllungsperiode 2008-2012 eine Re-
duktion der Treibhausgase von 13% unter den Wert des Jahres 1990 vor. Es 
stützt sich dabei nicht unwesentlich auf eine Verringerung des Heizwärmebe-
darfs (HWB) in Wohngebäuden. 

Die Zielerreichung ist ungewiss, 2005 betrug das Defizit in der österrei-
chischen Kyoto-Bilanz 24,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent gegenüber dem 
Zielwert von 68,7 Mio. Tonnen.544  

Der Sektor Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch machen lt. Kyoto-
Fortschrittsbericht des Umweltbundesamtes immerhin 16 Prozent der gesamten 

                          
543 MINERGIE = Schweizer Standard für energieoptimierte (Wohn-)Gebäude, de-

finiert sich anhand von fünf Kriterien: Anforderungen an Gebäudehülle, obligate Kom-
fortlüftung; Grenzwerte in Energiekennzahl, spezielle Gebäudetechnik und max. Mehr-
kosten von +10%. 

544 Wegener Zentrum für Klima und globalen Wandel, Karl-Franzens Universität 
Graz in WegCenter Statement März/2007, 5.  



326 Hans-Peter Lorenz 

Treibhausgasemissionen aus. Wichtigste Verursacher sind dabei neben Gewerbe, 
öffentlichen und privaten Dienstleistungen auch die privaten Haushalte.545 

Dieser Sektor liegt in der Bilanz 2005 vergleichsweise noch günstig. Mit 
„lediglich“ 4,7% Überschreitung der Emissionswerte von 1990 wird der Über-
schreitungswert für Verkehr um das ca. 20-fache, für Energieaufbringung 
immerhin noch um das rd. 3,5-fache unterboten. Zielwert ist ein jährlicher 
Ausstoß von rd. 13 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent für diesen Bereich. 

In den 775.000 von gemeinnützigen Bauvereinigungen verwalteten Woh-
nungen leben – geht man von einer durchschnittlichen Belegungsgröße pro 
Wohnung von 2,4 Personen546 aus – knapp. 1,9 Mio. Menschen. Jährlich 
kommen 12.000-15.000 neue Wohnungen hinzu. 

Das anteilige Potenzial zur Umsetzung energetischer Optimierungen ist 
also groß und wird von den gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) in einer 
beispiellosen Vorreiterrolle auch genutzt. 

Seit Jahren, aber insbesondere seit Verländerung der Wohnbauförderung 
im Jahre 1989, beweisen vor allem gemeinnützige Bauvereinigungen, wie mit 
intelligenten Baumaßnahmen nicht nur Energieverbrauch und Kosten gesenkt, 
sondern im Bestand auch Wohngefühl und Behaglichkeit für die Bewohner 
entscheidend verbessert werden können. 

Vorarlberg ist bekannt für seine Innovationsfreude und es kommt nicht 
von ungefähr, dass die Errichtung des ersten Passivhauses – als vorläufig letz-
tes Glied in der Innovationskette – im flächenmäßig kleinsten Bundesland 
Österreichs seinen Ausgang nahm. 

Häuser energetisch zu optimieren genügt aber nicht, entscheidend ist auch 
die ökologische Qualität der Maßnahmen, die das Bild der Nachhaltigkeit 
prägt und den Bewohnernutzen abrundet. 

Im Folgenden soll der Entwicklungsprozess vom energetisch optimierten 
hin zum ökologisch komplettierten geförderten Wohnbau in Vorarlberg aufge-
zeigt werden. Die Tätigkeit der gemeinnützigen Bauvereinigungen bzw. der 
VOGEWOSI547 als Gesellschaft des Landes und der Gemeinden wird dabei im 
Speziellen beleuchtet. 

II. Entwicklung der (ökologischen) Wohnbauförderung  
in Vorarlberg seit 1989 

Bereits kurz nach Verländerung der Wohnbauförderung im Jahre 1989 hat 
das Land Vorarlberg ein sehr schlankes Wohnbauförderungsgesetz erlassen 
(LGBl. 31/1989). Die konkrete Gestaltung der einzelnen Teilbereiche (Neu-
bau, Sanierung, Wohnbeihilfe etc.) wurde in jährlich anzupassenden Wohn-
bauförderungsrichtlinien ausformuliert. 

                          
545 Umweltbundesamt (Hg.) (2006), 33. 
546 Lugger (2007b), 29. 
547 Vorarlberger gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H.. 



 Vorreiter im ökologischen Wohnbau 327 

1. Neubau 

Im Neubau startete die Wohnbauförderung 1990 mit einer Anreizförderung 
für besonders energiesparendes Bauen – dem „Vorarlberger Energiesparhaus“. 

In den folgenden acht Jahren wurde bei Unterschreitung eines bestimmten 
rechnerischen Heizenergiebedarfs (ursprünglich 70 kWh/m²/a später bis zu 25 
kWh/m²/a) neben dem Standarddarlehen eine Zusatzförderung ausgeschüttet. 
Bei Erreichung eines Heizenergiebedarfs von 40 kWh/m²/a konnte man bei-
spielsweise 1997 im Mehrwohnhaus eine Zusatzdarlehensförderung von im-
merhin 550 öS/m² lukrieren, bei einer Regelförderung für Mehrwohnhäuser 
mit mindestens sechs Wohnungen von 6.800 öS/m².548 

Interessant dabei ist, dass als eine weitere Voraussetzung für die Zusatz-
förderung der Emissionsfaktor der Wärmerzeugung berücksichtigt wurde. 
Überdies erhielt ab 1994 der Förderungswerber bei ausschließlicher Abde-
ckung des Heizenergiebedarfs durch den erneuerbaren Energieträger „Biomas-
se“ einen zusätzlichen Bonus auf die errechnete Bewertungszahl. In die Erfül-
lungsprüfung war das Energieinstitut Vorarlberg (früher Energiesparverein) 
verpflichtend eingebunden. 

Im Jahr 1999 wurde der Begriff „ökologischer Wohnbau“ eingeführt. Er 
sah neben den bestehenden Kriterien für das „Energiesparhaus“ einen weiteren 
Anreiz und damit eine Zusatzförderung vor, wenn bestimmte ökologische Maß-
nahmen in den Bereichen Ressourcenverbrauch, Umweltbelastung, Langlebig-
keit der verwendeten Materialien oder Maßnahmen im Innenraum verwirklicht 
wurden. Wenn aus einem Katalog von 20 Maßnahmen mindestens 14 umgesetzt 
wurden, erhöhte sich der Darlehenssatz um weitere 200 öS/m² Nutzfläche. 

Seit dem Jahr 2001 erhielt man eine zusätzliche Förderung nur dann, 
wenn der Heizwärmebedarf des Gebäudes 55 kWh/m².a nicht überstieg, erwei-
terte ökologische Maßnahmen durchgeführt sowie die Heizung und die 
Warmwasserbereitung eines Gebäudes optimiert wurden (System der 3 Säu-
len). Dabei waren Muss-Kriterien zu erfüllen, damit die Zusatzförderung über-
haupt gewährt werden konnte, z.B. das Verbot von halogenhaltigen Materia-
lien für Fußböden, Wasser-, Abwasser- und Zuluftrohre sowie Wärmedämm-
stoffe, keine Verwendung von Tropenholz und dergleichen. 

Für die gemeinnützigen Bauvereinigungen in Vorarlberg brachte dieses 
Jahr eine einschneidende Veränderung mit sich. Es wurden nämlich – im Un-
terschied zu privaten Bauträgern – Förderdarlehen (also nicht bloß als Zusatz-
förderungen) nur mehr dann ausgeschüttet, wenn mindestens 60% eines ge-
genüber 1999 erweiterten ökologischen Maßnahmenkatalogs erfüllt wurden. 
Dieser umfasste 
− den Planungsprozess (z.B. Planung durch befugten Planer), 
− die Materialwahl (Vermeidung umweltbelastender Materialien), 
− die Flächennutzung (hohe Nutzflächenzahl, Nachverdichtung), 
− die Schonung von Wasser und Energie (wassersparende Armaturen, Re-

genwassernutzung etc.), 

                          
548 Vorarlberger Wohnbauförderungsrichtlinien 1997, §§ 7 und 11. 
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− die Lebensdauer und Wartung der verwendeten Materialien (Erneuerbar-
keit- und Rückführbarkeit der Konstruktionen) sowie 

− die Gestaltung des Innenraums (z.B. keine Anstriche mit organischen 
Lösungsmitteln). 

In einem Gebäudeausweis konnte man den Grad der Umsetzung in den 
einzelnen Teilbereichen ablesen. 

Der Katalog wurde in den Folgejahren weiter verfeinert und von einem 
Prozentual- in ein Punktesystem umgewandelt. Das 3-Säulen-System blieb auf-
recht (Heizwärmebedarf für Mehrwohnhäuser max. 55 kWh/m²/a, Umsetzung 
ökologischer Maßnahmen, Optimierung der Heizung und Warmwasseraufberei-
tung), die Muss-Kriterien waren nach wie vor zwingend zu erfüllen. In jedem der 
drei Bereiche konnten maximal 100 Punkte, insgesamt also 300 Punkte erreicht 
werden. Für gemeinnützige Bauvereinigungen war ein Mindestwert von 100 
Punkten verpflichtend („ÖKO-Stufe 1“). Hiefür wurden beispielsweise 2002 als 
Direktdarlehen 670 €/m² ausbezahlt. Erreichte die gemeinnützige Bauvereini-
gung (freiwillig) 150 Punkte und eine barrierefreie Ausführung ihres Gebäudes, 
erhöhte sich der Auszahlungsbetrag auf 740 €/m². Erwähnenswert ist die Tatsa-
che, dass die Verwendung von Ölbrennwert- oder Gasbrennwertkessel bei der 
Wärmerzeugung zwar erlaubt war, aber keine Punkte brachte. 

2004 wurde ein Gebäudeausweis (inkl. Energieausweis) verpflichtend 
eingeführt. Seit 2006 darf der Heizwärmebedarf den in einer Art. 15a-B-VG-
Vereinbarung zwischen Bund und Ländern festgelegten Wert nicht über-
schreiten.549 Je nach Außenhaut/Volums-Verhältnis (A/V) müssen in Zukunft 
– verpflichtend für alle Förderungswerber – bestimmte Heizwärmebedarfs-
Obergrenzen eingehalten werden. Die Werte verschärfen sich jährlich bis 
zum Jahre 2010, werden aber durch einen ebenfalls jährlich steigenden Bio-
masse-Bonus abgefedert.550 

Die Errichtung von Passivhäusern, das sind im Sinne der Vorarlberger 
Wohnbauförderung Wohnobjekte mit 200 Ökopunkten und einem Heizwär-
mebedarf von höchstens 15 kWh/m².a, wird seit 2006 mit einer Erhöhung des 
Förderungsdarlehens um 100 €/m² belohnt. Bedingung dafür ist die barriere-
freie Ausführung des Gebäudes. Um nationale bzw. internationale Vergleich-
barkeit zu erhalten, hat die Berechnung nach dem OIB-Leitfaden551 und dem 
Passivhaus-Projektierungspaket (PHPP) zu erfolgen. 

Die Richtlinien des Jahres 2007 brachten neben geringfügigen Ände-
rungen der Heizwärmebedarfs-Bewertung (Bonus neben Biomasse auch für 
Wärmepumpen) für gemeinnützige Bauvereinigungen eine revolutionäre 
Änderung: 

                          
549 Art. 15a-B-VG-Vereinbarung zwischen Bund und den Ländern über gemein-

same Qualitätsstandards für die Förderung der Errichtung und Sanierung von Wohnge-
bäuden zum Zweck der Reduktion des Ausstoßes an Treibhausgasen, BGBl II 2006/19, 
Art. 4-6. 

550 Vorarlberger Wohnbauförderungsrichtlinien 2006, § 6 Abs, 2 Z. 7. 
551 OIB Leitfaden 2007. 
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Seit 1.1.2007 sind zur Erlangung von Wohnbauförderungsmitteln alle 
Neubauten der gemeinnützigen Bauvereinigungen als Passivhäuser mit ho-
hem ökologischen Standard (Maßnahmen siehe oben) und barrierefrei auszu-
führen. Zwecks Abdeckung der zu erwartenden Mehrkosten (siehe unten 
Punkt IV) wird diese Verpflichtung mit einem zusätzlichen Darlehensförder-
satz von 100 €/m² gestützt. Das ergibt ein Gesamtdarlehen von 900 €/m² und 
ab 2008 von 1.000 €/m². 

2. Wohnhaussanierung 

Als förderbare Maßnahmen im Bereich der Wohnhaussanierung galten 
seit Verländerung der Wohnbauförderung alle Energiesparmaßnahmen sowie 
alle Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen. Nicht gefördert wurden Maß-
nahmen zur Komfortanhebung oder etwa Maler- und Tapezierarbeiten. 

Bereits früher bestehende Kriterien, wie etwa mindestens 20-jähriges Be-
stehen einer Baubewilligung oder Wirtschaftlichkeit der Sanierungsmaßnah-
men im Hinblick auf den allgemeinen Bauzustand des Hauses, hat das Land 
Vorarlberg aus den bundesgesetzlichen Regelungen übernommen. 

Sanierungen im Hüllenbereich wurden ursprünglich ohne Limits, später 
nur dann gefördert, wenn bestimmte Mindest-U-Werte (früher K-Werte)552 
unterschritten wurden (z.B. U-Wert Fenster <=1,1, Außenwand <=1,3). Die 
Erreichung besserer U-Werte führte zu einer höheren Förderung. 

Die Förderung erfolgte über Annuitätenzuschüsse bis max. 60% der Sa-
nierungskosten – bei Laufzeiten zwischen 10 und 20 Jahren. Später erfolgte 
eine Staffelung je nach Umfang der Sanierung (Bauteilsanierung mit Errei-
chung unterschiedlicher U-Werte oder Generalsanierung) mit fixen Annuitä-
tenzuschüssen. Alternativ dazu wurde ab dem Jahr 2000 eine Förderung mit 
verlorenen Einmalzuschüssen eingeführt. 

Ab 2002 verbesserte sich die Sanierungsförderung, indem Annuitätenzu-
schüsse bis zu 100% der Sanierungskosten gewährt wurden. Die Laufzeit der 
Kapitalmarktdarlehen wurde vereinheitlicht und auf 10 Jahre begrenzt. Ebenso 
vereinheitlichte das Land Vorarlberg die Zuschussbeträge: neben einer Regel-
förderung von 270 €/m², konnte man bei einem Heizwärmebedarf von höchs-
tens 70 kWh/m².a 400 €/m² bzw. bei einem Heizwärmebedarf von höchstens 
55 kWh/m².a 500 €/m² lukrieren. 

Seit dem Jahr 2004 ist die Sanierungsförderung dem Neubausystem ange-
glichen. Die bereits seit 2002 bestehenden Zuschussbeträge werden nunmehr – 
entsprechend dem ökologischen Grad – im Rahmen des für den Neubau beste-
henden Punktesystems bewertet. 

2006 stellte das Land die Regelförderung auf Darlehen um (Laufzeit 20 
Jahre, Zins 1%). Für Sanierungen auf Niedrigstenergiehausstandard (max. 25 
kWh/m²/a) wurden 600 €/m² an Annuitätenzuschüssen gewährt. 

Seit 2007 gibt es nur mehr Einmalzuschüsse oder Darlehen, je nachdem 
wie hoch die Sanierungskosten sind (bis 25.000 € nur Einmalzuschuss, ab 
                          

552 Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge pro m² durch einen Außenbauteil 
verloren geht, wenn die Temperatur im Freien 1° Kelvin niedriger ist als im Raum. 
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25.000 € nur Darlehen). Die Höhe der Auszahlungsbeträge (bis zu 30% der 
Sanierungskosten als Einmalzuschuss, bis zu 60% der Sanierungskosten als 
Darlehen) hängt vom ökologischen Grad der Maßnahmen ab. 

III. Umsetzung durch gemeinnützige Bauvereinigungen 

1. Neubau 

Die Wohnbauförderung ist ein unverzichtbares Finanzierungsinstrument im 
gemeinnützigen Wohnbau. Die Bautätigkeit der Vorarlberger gemeinnützigen 
Bauvereinigungen orientiert sich zu 100% an den Förderbestimmungen des 
Landes Vorarlberg und beschränkt sich – von ganz wenigen Ausnahmen abgese-
hen – auf den Mietwohnungsbau. Es ist dabei Aufgabe der Bauvereinigungen, 
sozial und finanziell schwächeren Bevölkerungsteilen dauerhaft erschwinglichen 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die bedarfsgerechte Vergabe von (Neu-
bau)Wohnungen obliegt ausschließlich den jeweiligen Gemeinden. 

Ende der 1980er-Jahre entwickelte sich ein großer Bedarf an gemeinnüt-
zigen Mietwohnungen. Die gemeinnützigen Bauvereinigungen waren daher 
gefordert, binnen weniger Jahre möglichst viel neuen Wohnraum zu produzie-
ren. Im Jahr 1993 förderte das Land Vorarlberg beispielsweise 853 gemeinnüt-
zige Neubauwohnungen: ein Wert, der zuvor, aber auch später nicht mehr 
annähernd erreicht wurde. Der Schwerpunkt lag auf hoher Quantität und weni-
ger auf optimaler energetischer Qualität der neuen Häuser. Nicht zuletzt aus 
Kostengründen konnte daher nicht jede neue Wohnanlage als „Energiespar-
haus“ ausgeführt werden. Das Abflachen des Baubooms Ende der 1990er-
Jahre schaffte die Kapazitäten, die in den Wohnbauförderungsrichtlinien vor-
gesehene energetische und später ökologische Ausrichtung zu forcieren. Mit 
Einführung des „ökologischen Wohnbaus“ fungierten die gemeinnützigen 
Bauvereinigungen mit dem Flaggschiff VOGEWOSI an der Spitze als Vorrei-
ter in der Umsetzung neuer Modelle. Neben der Berücksichtigung von Bio-
masse und Solaranlagen bei der Energieversorgung bzw. Warmwasseraufbe-
reitung von Neubauten, wurden Massivholzbauweise sowie Systeme mit 
moderner Be- und Entlüftungstechnik in Pilotprojekten verwirklicht. Die dar-
aus gewonnenen Erkenntnisse veranlassten den Förderungsgeber, die Förde-
rungen weiter zu verfeinern, neue Anreize bzw. Schwerpunkte zu schaffen und 
die Latte für künftige Bauvorhaben noch etwas höher zu legen. Die privaten 
Bauträger mussten die neuen Standards ebenfalls – zeitverzögert und nicht in 
allen Bereichen – umsetzen. Die aktuelle Verpflichtung zum Passivhausstan-
dard im Neubau trifft nur die gemeinnützigen Bauvereinigungen, eine binden-
de Umsetzung durch Private ist auch für das Jahr 2008 nicht vorgesehen. 
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2. Wohnhaussanierung 

Für den Bereich der Wohnhaussanierung gilt Ähnliches wie im Neubau. 
Sämtliche Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen der gemeinnützigen 
Bauvereinigungen erfolgen unter Inanspruchnahme von Fördermitteln und 
betrafen bis Ende der 1990er-Jahre fast ausschließlich Maßnahmen an der 
Gebäudehülle sowie an der Haustechnik. Die VOGEWOSI, welche mit um-
fangreichen Sanierungsmaßnahmen an ihrem Gebäudebestand bereits Anfang 
der 1980er-Jahre begonnen hat, konzentrierte sich zu Beginn im Wesentlichen 
auf die Durchführung umfangreicher Dämmmaßnahmen an der Außenhaut 
bzw. am Dachboden und der Kellerdecke. Weiters wurden Erhaltungsarbeiten, 
wie notwendige Erneuerungen der Heiz- und Warmwasseraufbereitungsanla-
gen sowie der Elektro- und Gasinstallationen, durchgeführt. Soweit finanziell 
machbar, war man bestrebt, die Sanierung der Haustechnik und der Hülle ge-
meinsam vorzunehmen, da gut gedämmte Gebäude andere (geringere) Anfor-
derungen an die Wärmeversorgung stellen als ungedämmte. 

In den letzten 25 Jahren konnten ca. 220 Wohnanlagen mit rd. 7.500 
Wohnungen und rd. 500.000m² Wohnnutzfläche energetisch optimiert werden, 
das ist beinahe der gesamte Althausbestand der VOGEWOSI bis zum Baujahr 
1978. Der Energieverbrauch für Raumheizung und Warmwasseraufbereitung 
ließ sich dadurch um durchschnittlich 50 Prozent senken. Das entspricht einer 
Energieeinsparung von ca. 60 Millionen kWh pro Jahr. Dieser Erfolg war nur 
möglich, weil es gelungen ist, Schnelllösungen zu vermeiden und die Bewoh-
ner für Komplettsanierungen zu gewinnen. Harte und langwierige Überzeu-
gungsarbeit war hiefür fallweise nötig. 

In vielen Fällen ist die Finanzierung der ersten Sanierungsetappe bereits 
ausgelaufen. Deshalb werden gemeinsam mit den Bewohnern neue Pakete 
geschürt, um durch Verbesserungsarbeiten die Wohnqualität weiter zu stei-
gern. So werden etwa mit dem nachträglichen Ein- oder Anbau von Personen-
aufzügen weitgehende Barrierefreiheit geschaffen oder mit der kombinierten 
Installation von Zentralheizungsanlagen und solarunterstützter Warmwasser-
aufbereitung die Nachteile der Einzelbefeuerung beseitigt. Auch hier ist große 
Überzeugungsarbeit notwendig, um die Maßnahmen den Bewohnern 
schmackhaft zu machen. Beim Einbau einer zentralen Wärmeversorgung ste-
hen den Vorteilen des höheren Wohnkomforts vielfach Argumente wie eine 
bereits eingebaute Etagenheizung, der Wunsch nach Unabhängigkeit oder 
bestehende Holzvorräte gegenüber. Als Energieträger kommen aus Kosten-
gründen fast ausschließlich Gas oder Fernwärme in Frage, für Biomasse mit 
deutlich höheren Anschaffungskosten (+ 40%) fehlen in Altbauten oftmals 
entsprechende Räumlichkeiten. 

In den Jahren 2003-2006 erhielten auf diesem Weg 320 Wohnungen eine 
neue Zentralheizung. 

Es hat sich bewährt, alle Sanierungsschritte in Mehrjahresprogrammen zu 
planen und aufeinander abzustimmen. Dadurch werden „sinnlose“ Investitio-
nen (z.B. die Erneuerung von Stiegenhausfenstern, wenn später ein Lift ange-
baut werden soll) vermieden. 
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Mit den „Faktor-10 Sanierungen“553 ist die VOGEWOSI im Jahr 2006 in 
einen neuen Bereich energetischer und ökologischer Sanierungen vorgestoßen. 
Bei drei Wohnanlagen in Rankweil und Altach konnten 40 Wohnungen in be-
wohntem Zustand großteils (Rankweil) auf Passivhausstandard saniert werden 
(siehe nachfolgender Punkt). Die Baumaßnahmen wurden Ende 2007 abge-
schlossen und erfolgten mit hundertprozentiger Zustimmung der Bewohner. 

IV. Das Passivhaus – Theorie und Praxis 
Das Bemühen um eine maximal mögliche Reduktion des Heizwärmebe-

darfs führte zur Erkenntnis, dass die weitere Dämmung von (Wohn-)Gebäuden 
energetisch nur dann etwas bringt, wenn gleichzeitig die Be- und Entlüftung 
nicht mehr ausschließlich den Nutzern überlassen, sondern weitgehend automa-
tisch kontrolliert wird. Denn bei stark gedämmten Gebäuden sind die Lüftungs-
verluste relevanter als die Transmissionsverluste. Eine luftdichte Gebäudehülle, 
sehr gut gedämmte Bauteile, Fenster mit Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung, 
passive Sonnenenergienutzung durch Südorientierung und eine Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung sorgen beim Passivhaus dafür, dass der Heizwärme-
bedarf mit max. 15 kWh/m².a begrenzt wird. Das entspricht ca. 1,5 Liter Heizöl 
pro Quadratmeter und Jahr.554 Durch diese Maßnahmen erreicht man eine hohe 
Oberflächentemperatur an der Innenseite der Bauteile und schafft somit ein an-
genehmes Raum- und Wohnklima. Vorgewärmte und durch Filter gereinigte 
Außenluft strömt über das Belüftungssystem ins Wohnungsinnere und sorgt für 
eine gegenüber konventionellen Gebäuden wesentlich verbesserte Luftqualität. 
Die oft bei gut gedämmten Gebäuden zu beobachtende Schimmelbildung ist bei 
Passivhäusern kein Thema. Der geringe (errechnete) Verbrauch lässt überdies 
weitgehende Unabhängigkeit in der Energieversorgung und Versorgungssicher-
heit erwarten. Passivhäuser sind nach Meinung der Experten auch nur geringfü-
gig teurer als konventionelle Häuser. Durch Einsparungen bei den Betriebs- und 
Heizkosten würden Mehrkosten bei der Anschaffung von ca. 4-8%555 in 25 bis 
30 Jahren amortisiert. 

Die Argumente für ein Passivhaus wirken überzeugend, aber halten sie 
auch in der Praxis das, was sie versprechen? 

Erfahrungen der VOGEWOSI mit sog. Niedrigstenergiehäusern (das sind 
Wohnhäuser mit einem Heizwärmebedarf von 20-30 kWh/m².a und einer 
Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung = „Passivhaus light“), aber auch 

                          
553 EU-geförderte Projekte zur Reduktion des Heizwärmebedarfs auf ein Zehntel 

des Ausgangswertes. 
554 Passivhaus-Definition nach Wolfgang Feist: „Ein Passivhaus ist ein Gebäude, 

in dem eine behagliche Temperatur sowohl im Winter als auch im Sommer ohne sepa-
rates Heiz- bzw. Klimatisierungssystem zu erreichen ist. Es bietet erhöhten Wohnkom-
fort bei einem Heizwärmebedarf von weniger als 15 kWh/(m²a) und einem Primärener-
giebedarf einschließlich Warmwasser und Haushaltstrom von unter 120 kWh/(m²a)“ 
(www.passiv.de). 

555 Krapmeier in max 15/2007, 4. 
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aktuelle Preisspiegel bei echten Passivhäusern im Neubau geben Anlass zu 
einer gewissen Skepsis. Nachstehend soll anhand zweier markanter Kriterien 
diese Problematik näher beleuchtet werden. 

1. Anschaffungskosten 

Ein Vergleich der Kosten einer 2007 bezogenen, konventionellen Wohn-
anlage mit hohem energetischem Standard (errechneter Heizwärmebedarf von 
26 kWh/m².a) mit einer aktuell ausgeschriebenen Passivhauswohnanlage glei-
cher Größe und Konzeption zeigt – baukostenindexbereinigt – einen voraus-
sichtlichen Mehraufwand für das Passivhaus von ca. 15%. Verantwortlich 
dafür ist nicht nur ein erhöhter Planungs- und Ausführungsaufwand, sondern 
vor allem die Tatsache, dass ein Passivhaus in der Heiz- und Warmwasserver-
sorgung auf „zwei Geleisen fährt“, was zu deutlichen Mehrkosten in der Haus-
technik führt. Warum? 

Zur Abdeckung des nicht durch passive Solareinträge und innere Gewinne 
(Körperwärme, Elektrogeräte) gedeckten Heizwärmebedarfs (Grundlast-
Nachheizbedarf) ist es auch im Passivhaus notwendig, eine konventionelle 
Wärmeversorgungsanlage vorzusehen. Als Energieträger ist hiebei Erdgas zu 
bevorzugen, Biomasse und Wärmepumpen scheiden aus Kostengründen aus (ca. 
3-4 mal höhere Anschaffungskosten). Andernfalls würde der im gemeinnützigen 
Mietwohnungsbau so wichtige Kostenfaktor empfindlich gestört werden. Eine 
Gastherme ist jedoch so zu dimensionieren, dass sie neben der Heiz-
Grundlastabdeckung auch die Warmwasseraufbereitung – im Extremfall zur 
Gänze – übernehmen kann. Eine Solaranlage erzeugt zwar rd. 50-60% des jährli-
chen Warmwasserbedarfs, für witterungsbedingte Extremsituationen (Winter, 
bedeckter Himmel) muss die Gastherme aber zu 100% den „Ausfall“ überneh-
men können. Das bedeutet, dass aufgrund der Dimensionierung der Therme 
kostenmäßig kein Unterschied zu einer konventionellen Wohnanlage besteht. 

Bei Niedrigstenergie- und Passivhäusern ist zur Steuerung der Frischluft-
zufuhr bzw. zur Wärmerückgewinnung zusätzlich eine hochkomplexe, zentrale 
oder dezentrale (in den einzelnen Wohnungen) Lüftungsanlage einzubauen. 
Die damit verbundenen Mehrkosten machen allein ca. 8.000 € pro Wohnung 
aus und treiben dadurch die Gesamtkosten massiv in die Höhe. 

2. Amortisation durch Betriebs- und Heizkosten 

Passivhäuser versprechen einen sehr niedrigen Heizwärmebedarf. Mit nur 
15 kWh/m².a sollen die Verbrauchszahlen herkömmlicher Wohnhäuser um ein 
Vielfaches unterschritten werden. Sehr gut gedämmte Neubauten mit einem 
errechneten HWB von rd. 40-50 kWh/m².a haben – bedingt durch Lüftungs-
verluste – tatsächliche Verbrauchswerte von 70-90 kWh/m².a (Durchschnitts-
werte aus der Verbrauchsstatistik der VOGEWOSI). Die automatische Kom-
fortlüftung sollte zu einer besseren Angleichung der errechneten an die 
tatsächlichen Verbrauchswerte führen. Abrechnungen von Niedrigstenergie-
häusern mit dezentralen Lüftungssystemen zeigen nun aber, dass die für die 
Grundlastabdeckung notwendige Energiemenge zwar im Durchschnitt um 20-
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22 % unter jener für konventionelle, gut gedämmte Gebäude liegt, der tatsäch-
liche Heizwärmebedarf aber nicht annähernd die errechneten Werte erreicht: 
So betrug bei einer Kleinwohnanlage in Schlins mit einem errechneten Heiz-
wärmebedarf von 26 kWh/m².a der Verbrauch gemäß Jahresabrechnung 2006 
tatsächlich rd. 61 kWh/m².a! 

Kostenmäßig beträgt die Differenz rd. 3 ¢/m² Wohnnutzfläche und Monat 
zugunsten des Niedrigstenergiehauses. Dem stehen allerdings erhöhte War-
tungskosten für das Belüftungssystem von ca. 11 ¢/m²/Monat gegenüber. Es 
hat sich nämlich gezeigt, dass im sozialen Mietwohnungsbau mit Vergaberecht 
der Kommunen die Wartung der Lüftungsfilter nicht den Bewohnern überlas-
sen werden kann, um ein optimales Funktionieren der Komfortlüftung sicher 
zu stellen. Eine professionelle externe Wartung ist hier das Mittel der Wahl. 

Eine Energieeinsparung bei einem Niedrigstenergiehaus gegenüber einer 
konventionellen Wohnanlage bedeutet nicht automatisch auch eine Kostenein-
sparung. Vor allem die durch Filterwechsel bedingten Wartungskosten (zu-
mindest vierteljährlich notwendig) „fressen“ nicht nur die geringeren Energie-
kosten wieder auf, sondern führen sogar zu einer Verteuerung des Niedrigst-
energiehauses im Betrieb. Eine bessere Bilanz dürfte sich bei zentralen 
Lüftungssystemen ergeben, da hier mit einer Reduktion der Filterwechselkos-
ten um 40-50% gerechnet werden kann.  

Bemerkenswert ist die beträchtliche Abweichung des tatsächlichen Ver-
brauchs vom Errechneten, die bei mehreren abgerechneten Niedrigstenergiehäu-
sern festzustellen war. Offenbar macht das (noch zu schulende) Nutzerverhalten 
dem theoretischen Konzept des Lüftungssystems einen ordentlichen Strich durch 
die Rechnung. Bei einem echten Passivhaus mögen sich diese Werte noch verbes-
sern. Was bleibt sind aber die Kosten der Filterwechsel, sodass, vorsichtig gespro-
chen, die Kostenbilanz bestenfalls ausgeglichen sein dürfte. 

In der Diskussion um Einsparungen beim Heizwärmebedarf wird auch 
gerne vergessen, dass der Energiebedarf für das Heizen im Verhältnis zum 
benutzerabhängigen Energiebedarf für die Warmwasseraufbereitung deutlich 
an Gewicht verliert. Berücksichtigt man eine 50%-ige Abdeckung des Warm-
wasserbedarfs durch Solaranlagen, ist bei einem Passivhaus mindestens diesel-
be Energiemenge wie für das Heizen auch für die konventionelle Warmwas-
seraufbereitung aufzubringen. 

V. Ausblick 
Die Vorgaben der Politik sind klar. In der Erfüllung des Kyoto-Ziels 

spielt der Bereich Bauen und Wohnen eine bedeutende Rolle. Energieeffizienz 
ist daher angesagt. 

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen agieren hier schon seit langem 
vorbildlich. Ihre ökologischen und energetischen Standards in Neubau und 
Sanierung bewegen sich auf einem hohen Niveau. Vor allem die Sanierungsra-
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ten gemeinnütziger Mietwohnungen im Altbestand mit jährlich über 6%556 
sprechen eine deutliche Sprache und liegen weit über jenen privater Bauträger 
und Eigenheimbesitzer. Will man die Energieeinsparungen weiter optimieren, 
sind sowohl im Neu- als auch im Altbau gut gedämmte Häuser, ausgestattet 
mit einer Komfortlüftung samt Wärmerückgewinnung, die einzige Option. Ob 
dies als Niedrigstenergiehaus oder als Passivhaus erfolgen soll, ist noch eine 
offene Frage. In beiden Fällen ist eine intensive „Wohn“-Schulung der Nutzer 
unbedingt notwendig. 

Es ist allerdings, wie aufgezeigt wurde, eine Illusion zu glauben, dass weite-
re Energieeinsparung zwangsläufig mit einer Kosteneinsparung gekoppelt ist. 
Angesichts geplanter rechtlicher Verschärfungen (Brandschutz, Barrierefreiheit, 
Erdbebensicherheit etc.) wird es auch notwendig sein, Prioritäten zu setzen. 
Mehrwohnungshäuser in Passivhausstandard und, wie in Vorarlberg zwingend, 
zudem noch barrierefrei mit einer WGG-Kaltmiete von unter 5 €/m²557 zu errich-
ten, ist einfach nicht möglich. Auch die Nebenkosten558 werden sich bei Pas-
sivhäusern nicht verringern, sondern bestenfalls stagnieren. Die Leistbarkeit des 
Entgelts muss aber oberstes Ziel gemeinnütziger Tätigkeit bleiben. 

Die Politik könnte zur Kostensenkung beitragen, indem sie die Verpflich-
tung zur verbrauchsabhängigen Ablesung bei allen Wohnhäusern mit einem 
Heizwärmebedarf von z.B. < 40 kWh/m².a ersatzlos streicht. Es macht wenig 
Sinn, ohnedies geringe Heizkosten nach Verbrauch aufzuteilen, wenn dann die 
Ablesekosten 40-50 % des Energieanteils betragen. Ein Entfall dieser Ver-
pflichtung würde den beim Passivhaus erhöhten Wartungsaufwand zumindest 
zum Teil kompensieren. 

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen sollten ihren Beitrag leisten, in-
dem sie angesichts anziehender Kapitalmarktkonditionen ihren Eigenfinanzie-
rungsanteil erhöhen und damit die seit 1996 stagnierende Wohnbauförderung 
kräftig unterstützen. 

Denn nur durch eine vernünftige Anspannung aller Kräfte wird es möglich 
sein, einen spürbaren Beitrag zur Erfüllung der Klimaschutzziele zu leisten, ohne 
dabei die nachhaltige Leistbarkeit des Entgelts aus den Augen zu verlieren. 

 

                          
556 Presseaussendung des Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen vom 

23.11.2007. 
557 WGG-Kaltmiete = Komponenten gem. § 14 Abs. 1 Z. 1-6 sowie 8 und 9 WGG 

1979 idgF.; Betragsmäßige Aussage bezogen auf die Verhältnisse in Vorarlberg. 
558 Kosten gem. § 14 Abs. 1 Ziff. 7 WGG bzw. gem. Heizkostenabrechnungsge-

setz 1992 idgF. 
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I. Privatisierungswelle in Europa 
Wohnungs- und Hauseigentum wird in Europa zusehends zur bevorzug-

ten Wohnform. Der größte Teil der europäischen Bevölkerung wohnt mittler-
weile im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung. Nicht nur die Dominanz 
von Eigenheimen und Eigentumswohnungen im Neubau bestimmt diese Ent-
wicklung. Auch die zahlreichen Eigentumsübertragungen im Bestand haben 
häufig die Erhöhung der Eigentumsquote als explizites Ziel. Eine damit ein-
hergehende Zielsetzung ist der Abbau vormals von Gebietskörperschaften oder 
gemeinnützigen Bauvereinigungen unterhaltener sozialer Mietwohnungen. Die 
Tendenz in Richtung einer Privatisierung des sozialen Wohnungsbestandes 
wird durch folgende Faktoren begünstigt:  
− Wachsende Einkommen lassen das Gut „Wohnen“ immer mehr zu einem 

privaten Gut werden. 
− Die Präferenzen der Haushalte gehen tendenziell in Richtung Eigentum 

und größere Kontrolle über die eigene Wohnform. 
− Die generelle Deregulierung der Finanzmärkte und die zunehmende In-

tegration der Wohnungsfinanzierung in die globalen Märkte ermöglicht 
private Finanzierungsbeteiligung in der Bereitstellung von sozialen Woh-
nungen, erleichtert aber auch den Eigentumserwerb durch Private.559  

− Der quantitative Mangel an Wohnraum ist in (West-)Europa im Großen 
und Ganzen behoben.  

                          
559 Siehe Beitrag Springler, S. 281. 
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− Die Ausgaben des öffentlichen Sektors sind zunehmend begrenzt, was die 
Notwendigkeit, andere Finanzierungsquellen zu finden, erhöht.  

− Der soziale Wohnungsbestand ist ein unbelasteter Vermögensbestand von 
hohem realem Wert, der sich zur Aufnahme von privatem Kapital eignet.  

− Europäische Wettbewerbsbestimmungen stehen einem großen und undif-
ferenzierten sozialen Wohnungssektor anhaltend kritisch gegenüber.560 

In diesem Kontext beobachtet man in ganz Europa unterschiedliche Formen 
von Privatisierungen ehemaliger Kommunalwohnungen, Right to Buy- Optio-
nen und Kaufanwartschaften. Länderspezifisch bestehen jedoch große Unter-
schiede hinsichtlich der Art des Besitzwechsels (Gemeinde an Gemeinnützige, 
an kommerzielle Investoren, an ansässige Mieter u.a.), der Quantität der Be-
standübertragungen, der Freiwilligkeit der Übertragung und des Verkaufsprei-
ses. Auch in der Zielsetzung des Bestandverkaufs gibt es große Unterschiede: 
Erhöhung der Eigentumsquote, Geldbeschaffung für den staatlichen Sektor, 
Sicherstellung einer Neuinvestition im sozialen Wohnsektor, Verbesserung des 
Wohnungsmanagements durch neuen Eigentümer. 

Um die Unterschiedlichkeit der zugrundliegenden Privatisierungsziele zu 
verdeutlichen, werden im Weiteren drei europäische Erfahrungen dargestellt. 

 1. Großbritannien 

Soziale Mietwohnungen wurden auch vor Regierungsantritt von Margret 
Thatcher 1979 an die Mieter veräußert. Neu bei ihrer Politik war jedoch die 
Idee, den Verkauf von Kommunalwohnungen an die Mieter durch die Einrich-
tung eines „Rechts auf Wohnungserwerb“ (Right to Buy) zu forcieren.  

Als Erfolg der Thatcher-Regierung stieg die Eigentumsquote während 
der 1980er Jahre um 12 Prozentpunkte, d.h. auf eine Wohnungseigentums-
quote von 67%. 

Das Beispiel Großbritanniens wird sowohl von Befürwortern als auch von 
Gegnern der Wohnungsprivatisierung gerne angeführt. Die wichtigsten Schluss-
folgerungen sind: 

Die niedrigen Verkaufspreise von durchschnittlich 50% unter dem Marktwert 
wurden nicht durch den Staat kompensiert. Zwar konnte ein Teil der Erträge für die 
Sanierung der verbleibenden Wohnungsbestände benutzt werden. Dies wurde aber 
bald dadurch aufgewogen, dass die Gemeinden ihre Besitzstände verloren und der 
Erhalt der verbleibenden Bestände kostenintensiver wurde (Kostendegression: Klei-
ner werdende Bestände verursachen höhere Kosten pro Einheit, Alterung der Bauten, 
Verkauf der qualitativ besten Wohnungen, sinkende Ausgleichswirkung wegen der 
Verarmung der Mieterhaushalte und der Abwertung der verbleibenden Miethäuser). 

Durch den Verkauf der qualitativ hochwertigeren Wohnungen an zahlungs-
fähige Mieter kam es zu einer Stigmatisierung des verbleibenden öffentlichen 
Wohnungsbestandes.561 Diese Wohnungen waren häufig sowohl aus wirtschaft-
lichen, als auch aus sozialen Gründen (hohe Arbeitslosigkeit, Unsicherheit) un-

                          
560 Siehe Beitrag Amann, Kapitel II, S. 5. 
561 Vgl. Brown/Sessions (1997); Goodlad/Atkinson (2004). 
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attraktiv. Der Anteil der privatisierten Wohnungen war üblicherweise umgekehrt 
proportional zum Anteil an sozial problematischen Haushalten. 

Hinsichtlich des Angebots von Sozialwohnungen hat der ungleichmäßige 
Verkauf zu Ungleichgewichten beim Angebot von sozialen Mietwohnungen 
geführt. Dieses blieb hoch in Zonen schwacher wirtschaftlicher Dynamik und 
sank stark in Zonen mit guter wirtschaftlicher Entwicklung. Das Recht auf 
Wohnungserwerb erlaubt kein territoriales Management des sozialen Miet-
wohnungsangebots. 

2. Deutschland 

Seit der vom Zusammenbruch des gemeinnützigen Wohnungsunterneh-
mens „Neue Heimat“ ausgelösten Aufhebung der „Wohnungsgemeinnützig-
keit“ im Jahre 1990 hat sich das Konzept „Sozialer Wohnbau“ in Deutschland 
grundlegend verändert. Mittlerweile gilt eine Definition von Sozialwohnungen, 
die nicht an den unterschiedlichen Trägern ansetzt, sondern – unabhängig von 
der Art des Wohnungsunternehmens – eine Wohnung bezüglich Belegungs-
rechte und Mietenhöhe sozial bindet, solange die öffentliche Förderung nicht 
zurückbezahlt ist. Zwischen ehemaligen gemeinnützigen und privaten Woh-
nungsunternehmen wird steuerrechtlich kein Unterschied mehr gemacht. Auch 
die öffentliche Kontrolle der ehemaligen Gemeinnützigen und die partielle 
Risikoübernahme durch die Öffentlichkeit wurden abgeschafft. 

Der Bestand an Sozialwohnungen nahm in der Folge kontinuierlich ab und 
schrumpft weiterhin. Hierfür ist nicht wie in Großbritannien der Verkauf von 
Wohnungen an ansässige Mieter im Sinne eines Right to Buy maßgeblich, son-
dern die umfassenden Veräußerungen von ehemals von Kommunen, Ländern 
und öffentlichen Unternehmen gehaltenen Beständen an private Investoren.  

Treibender Faktor für den Verkauf von ehemals gemeinnützigen Bestän-
den waren Budgetprobleme des öffentlichen Sektors. Umfangreiche Verkäufe 
betrafen auch die Wohnungen ehemals öffentlicher Unternehmen, wie Bahn 
und Post. Der Höhepunkt der Bestandsübertragungen wurde in den Jahren 
2000 bis 2005 erreicht. Mittlerweile zeichnet sich ein gewisser Rückgang der 
großvolumigen Verkäufe ab.562 Für die ansässigen Mieter ist der Eigentümer-
wechsel nicht mit einer unmittelbaren Verschlechterung der Mietkonditionen 
verbunden. Dies garantieren die noch bestehenden Förderungsbestimmungen, 
Schutzfristen, das deutsche Mietrecht sowie die darüber hinausgehenden, für 
die betroffenen Bestände abgeschlossenen Sozialchartas. Für die Zukunft be-
steht jedoch Unsicherheit über die Bestimmungsfaktoren und das Volumen des 
künftigen Sozialwohnungsbestands und die langfristigen Mietkonditionen. Die 
jüngsten Beispiele des Verkaufs von über 20.000 Wohnungen der Beteili-
gungsgesellschaft der Gewerkschaften BGAG an den Finanzinvestor Cerberus 
sowie von 48.000 kommunalen Wohnungen in Dresden an den US-Finanz-
investor Fortress erregten großes Medieninteresse. In Wilhelmshaven wurde 
                          

562 Lutz Freitag, Präsident des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen (beinhaltet auch ehemaligen gemeinnützigen Wohnungsunter-
nehmen), CECODHAS-Konferenz 30.5.2007, Wien.  
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der Bestand einer ehemaligen Gemeinnützigen bereits zum dritten Mal weiter-
verkauft. Durch die vorzeitige Rückzahlung von Förderungsdarlehen wird z.T. 
die Einzelverwertung von ehemaligen Sozialwohnungen an die Mieter zu Markt-
konditionen ermöglicht, wobei ansässige Mieter oft finanziell überfordert sind 
und nur kurzfristige Schutzfristen genießen. Ein Rückgang des sozialen Quar-
tiersmanagements, das früher über die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen 
betrieben wurde, zeichnet sich bereits ab und hat auch negative Auswirkungen 
auf die umliegenden Bestände.563  

Der Rückgang des Sozialwohnungsbestandes in Deutschland ist im europä-
ischen Vergleich durchaus beträchtlich, doch ist die Eigentumsquote mit 43% 
nach wie vor niedrig und wird europaweit nur von der Schweiz unterboten.564  

Eine weitere Besonderheit des deutschen Wohnmarktes im internationa-
len Vergleich ist die sehr stabile Preisentwicklung (ähnlich zu Österreich). Die 
mäßige wirtschaftliche Dynamik Deutschlands bis 2006, das geringe Vertrauen 
der Verbraucher in die wirtschaftliche Entwicklung und das Volumen des 
Wohnungsangebots seit dem Bauboom der 1990er Jahre haben dazu beigetra-
gen, dass Wohnungspreise und -mieten im großen Unterschied zu fast allen 
europäischen Ländern relativ konstant geblieben sind.565 In Ländern mit hoch-
inflationären Wohnungspreisen, wie Spanien und Irland, wird aufgrund des 
Investitionsmotivs der Trend zum Wohnungseigentum massiv verstärkt.  

 3. Mittelosteuropäische Transformationsländer  

Die Transformationsstaaten Mittel-Ost- und Südost-Europas erlebten 
nach der politischen Wende eine massive Privatisierungswelle.566 In allen 
neuen EU-Mitgliedstaaten dieser Region stieg der Eigentumsanteil im Woh-
nungsbestand mehr oder minder stark an, wobei der Anteil an im Zeitraum von 
1990 bis 2004 durchgeführten Privatisierungen von 12% des Gesamtbestandes 
in der Tschechischen Republik bis zu 27% in Rumänien und 31% in der Slo-
wakei variierte.567 Die meisten Transformationsstaaten übertrugen 75 bis 95% 
des ehemaligen staatlichen Mietbestandes an ansässige Mieter.568  

Motivation und Ziele der Privatisierung des früheren staatlichen Woh-
nungsbestandes waren vielfältig. Dominierendes Kriterium war die angespannte 
budgetäre Lage sowie ein genereller Trend zur Vermarktwirtschaftlichung, Libe-
ralisierung und Deregulierung früherer staatlicher Sektoren und Versorgungsbe-
reiche. Die massenhafte Privatisierung der sozialen Wohnungsbestände ist auch 
als kurzfristige Reaktion auf die umfassende wirtschaftliche, soziale und gesell-
schaftliche Krise der Transformation zu werten. Auf der Ebene des individuellen 
Haushalts kam die Chance der Eigentumsbegründung der wirtschaftlichen Un-

                          
563 Lutz Freitag, CECODHAS-Konferenz 30.5.2007, Wien.  
564 Busch-Geertsema (2004), 314f.  
565 RICS (2007), 51.  
566 Zahlreiche Werke nehmen sich diesem Thema an, etwa: Lux (2003), CEB & 

The World Bank (2004); Ecorys Hungary (2005); Dübel u.a. (2006); Hegedüs (2007).  
567 Amann (Hg.) (2006), 19. 
568 Hegedüs (2007). 
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sicherheit und dem Wunsch nach sicheren Wohnverhältnissen entgegen. Hinzu 
kam die Einflussnahme internationaler Institutionen, die mit Verweis auf die 
Notwendigkeit hoher Eigentumsquoten für die Entwicklung eines Hypothekar- 
und damit Finanzmarktes in den betroffenen Ländern, die Bestandsübertragung 
anregten. Vielfach wurde eine Alternative zur weitgehenden Privatisierung 
einfach nicht gesehen.569  

Ungeachtet dessen unterscheiden sich Charakter, Geschwindigkeit und 
Ausmaß der Bestandsübertragung zwischen den einzelnen Staaten erheblich.570 
Zu einer schnellen und umfassenden Privatisierung kam es in Staaten, in denen 
die Zentralregierung ein verpflichtendes Right to Buy im ehemaligen Sozial-
wohnungsbestand beschloss (z.B. in Ungarn, Rumänien, Estland und der Slowa-
kei) und die Parameter der Vergabe regulierte (Verkaufspreis, Anspruchsberechti-
gung, teilweise öffentliche Darlehen). Zu den „langsamen“ Privatisierern zählen 
insbesondere die Tschechische Republik und Polen. In diesen Ländern konnten 
die Gemeinden das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Privatisierung selbst 
bestimmen, zumal kein Right to Buy im gesamten ehemaligen Sozialwohnungs-
bestand eingerichtet wurde. Gleichzeitig lagen hier die Verkaufspreise wesent-
lich näher am Marktpreis als in anderen Ländern.  

Die extremen Eigentumsquoten, die in vielen Ländern der Region zu be-
obachten sind, haben zu den typischen, bereits aus anderen Staaten bekannten 
Problemen geführt: Zunahme der Hypothekarverschuldung der Haushalte und 
daraus resultierender Anstieg an Kreditausfällen und Zwangräumungen, nega-
tive Konsequenzen auf die Arbeitsmobilität durch das Fehlen von Wohnalter-
nativen, Spaltung der Gesellschaft in Wohnungseigentümer einerseits und 
Junghaushalte, Mieter und Risikogruppen andererseits, die sich Eigentum nicht 
leisten können und auf unzureichende Wohnalternativen in schlechterer Quali-
tät angewiesen sind.571  

Aufgrund dieser zahlreich zu beobachtenden Misserfolgen ist daher mitt-
lerweile in einigen Ländern der Versuch einer Wiedereinführung eines sozia-
len (Miet-)Wohnungsbestandes unternommen worden. Dieser Versuch, der 
bisher keine großen Erfolge gezeigt hat, stieß jedoch u.a. auf das Problem, dass 
kein unabhängiger, in der Zivilgesellschaft verankerter Sektor von Wohnko-
operativen oder sonstigen am Gemeinwohl orientierten Wohnungsanbietern 
vorhanden ist. Darüber hinaus erschweren finanzielle Nöte der heute im All-
gemeinen für die Wohnungspolitik verantwortlichen Gemeinden die kommu-
nalen Initiativen in der Produktion von Sozialwohnungen.572  

                          
569 Dübel u.a. (2006), 54. 
570 Lux (2003). 
571 Boelhower/Doling/Elsinga (Hg.) (2005).  
572 Amann u.a. (2006). Siehe Beitrag Amann, Kapitel IV, S. 8. 
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II. Privatisierung der Bundeswohngesellschaften in Österreich 
Neben dem seit 1994 forcierten Modell der Mietwohnung mit Kaufoption 

ist das Thema „Privatisierung von gebundenem sozialen Wohnraum“ vor allem 
mit dem Prozess der Ausgliederung der ehemals gemeinnützigen Bauvereini-
gungen in Bundesbesitz aus dem Gemeinnützigkeitsregime und deren an-
schließenden Veräußerung verknüpft. 

Im Jahre 2000 wurde von der Bundesregierung der Beschluss gefasst, die 
in Bundesbesitz befindlichen gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften zu ver-
äußern. Die Maßnahme war ein Teil des Regierungsprogramms, das einerseits 
eine Budgetkonsolidierung und Reduktion der Staatsverschuldung anstrebte, 
andererseits aber auch die Reduktion der staatlichen Leistungen auf Kernfunk-
tionen anvisierte. Die Führung gemeinnütziger Bauvereinigungen in öffentli-
chem Eigentum wurde nicht als Kernfunktion gesehen.573  

1. Chronologie 

Im Herbst 2000 wurde damit begonnen, die Wohnungen der Wohnbauge-
sellschaften den Mietern mit einem geringen Abschlag unter dem Marktwert574 
zum Kauf anzubieten. Dieses Vorhaben stieß auf nur geringes Interesse. Vorerst 
war als Bedingung des Einzelverkaufs eine Quote von 25% kaufinteressierten 
Mietern innerhalb einer Wohnungsanlage vorgesehen. Aber auch eine Reduktion 
dieser Anforderung auf 10% lieferte nicht die gewünschten Ergebnisse.  

Es galt, eine rechtliche Legitimation der Veräußerung der im öffentlichen 
Besitz befindlichen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen an kommerzielle 
Eigentümer zu schaffen. Das WGG sieht eine generelle Vermögensbindung vor. 
Damit soll gewährleistet werden, dass Vermögenswerte, die unter Inanspruch-
nahme gemeinnützigkeitsrechtlicher Steuer- und Förderungsvorteile im Ge-
schäftsbetrieb der GBV erwirtschaftet wurden, nicht aus dem System abfließen, 
sondern auf Dauer wohnungsgemeinnützigen Zwecken dienen. Ausdrücklich ist 
dieser Grundsatz in § 1 Abs. 2 WGG formuliert, wo es heißt, gemeinnützige 
Bauvereinigungen „... haben ihre Tätigkeit unmittelbar auf die Erfüllung dem 
Gemeinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesen zu rich-
ten, ihr Vermögen der Erfüllung solcher Aufgaben zu widmen ...“.  

Diese Bestimmungen des WGG wurden von Kritikern der Veräußerung und 
der politischen Opposition herangezogen, um die Rechtmäßigkeit der Bestands-
übertragung anzuzweifeln. Letztendlich setzte sich jedoch die Auffassung der 
Bundesregierung durch, dass zu 100% in öffentlichem Eigentum befindliche Ge-
meinnützige durch Gesetzesänderung einem Verkauf zugeführt werden können. 
Das schlagende Argument hierbei war, dass die finanzielle Basis für die im Miet-
wohnungsbestand der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft gebundenen stillen 
Reserven durch öffentliche Mittel (Wohnbauförderung, Bundeswohnbaudarlehen, 

                          
573 Z.B. Parlamentarische Fragebeantwortung des Bundesministers für Finanzen 

AB 4245 vom 22.10.2002 und AB 399 vom 7.7.2003. 
574 Parlamentarische Fragebeantwortung des Bundesministers für Finanzen AB 

549 vom 11.8.2003. 
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Steuerprivilegien) gelegt worden sei und der Staat als Förderungsgeber und Eigen-
tümer der Bauvereinigung insofern daran partizipieren können sollte.  

Für die betroffenen gemeinnützigen Gesellschaften, also die im alleinigen 
Besitz des Bundes, der Länder oder der Gemeinden, wurde vom Bundesge-
setzgeber eine Frist beschlossen, bis zu welcher den Gesellschaften die Mög-
lichkeit eingeräumt wurde, für den Verbleib in der Gemeinnützigkeit zu optie-
ren (Opting-in Regelung). Anderenfalls würden sie mit Ablauf der Frist 
automatisch aus der Gemeinnützigkeit „ausgeschieden“. Die Herausnahme war 
somit keine unbedingte. Diese Möglichkeit bestand nur einmalig und war 
unwiderruflich. Betroffen waren zehn gemeinnützige Kapitalgesellschaften, 
nämlich fünf Gesellschaften mit ausschließlicher (oder nahezu ausschließli-
cher) Bundesbeteiligung und fünf Gesellschaften mit Landesbeteiligung (und 
Beteiligung weiterer Gemeinden). 

Auf Bundesebene betraf die Möglichkeit zum Verkauf die drei „großen“ 
gemeinnützigen Bauvereinigungen Buwog – Gemeinnützige Wohnungsgesell-
schaft für Bundesbedienstete GmbH (Wien), WAG – Wohnungsanlagen GmbH 
(Linz) und die Wohnbaugesellschaft der Österreichischen Bundesbahnen samt 
deren beiden Schwestergesellschaften mit insgesamt fast 62.000 Wohnungen. 
Hierbei kam es zu einem über ein Jahr dauernden politischen „Intermezzo“, als 
versucht wurde, durch Anteilsverkäufe an eine nicht im ausschließlichen Eigen-
tum von Gebietskörperschaften stehende Genossenschaft, die Herausnahme 
einer dieser Gemeinnützigen aus dem WGG zu verhindern – wie sich später 
zeigen sollte, ohne Erfolg.  

Auf der Ebene der untergeordneten Gebietskörperschaften hatten die 
VOGEWOSI in Vorarlberg, die GSWB in Salzburg, die Neue Heimat Tirol, 
die Neue Heimat Kärnten und die Kärntner Heimstätte mit zusammen ca. 
46.000 Mietwohnungen die Möglichkeit, sich für oder gegen den Verbleib in 
der Gemeinnützigkeit zu entscheiden.  

Ohne Zweifel kann die durch die Opting-in Regelung geschaffene Situation 
in den Jahren 2000 und 2001 als Scheidepunkt in der österreichischen Gemein-
nützigkeit gesehen werden. Die Gesetzesänderung betraf 22% des gesamten 
gemeinnützigen Mietwohnungsbestandes von 480.000 Wohneinheiten.575  

Die Entscheidung lag in Händen der staatlichen Eigentümer. Davon nicht 
betroffen waren Genossenschaften und GBV mit anderen Teileigentümern.576 
Für sie blieben die gemeinnützigkeitsrechtlichen Bindungen und Beschränkun-
gen (aber auch die insbesondere abgabenrechtlichen Vorteile) bestehen. Einige 
nicht staatliche Eigentümer von gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften hatten 
während des Prozesses Interesse an einer Herausnahme auch ihrer Gesellschaf-
ten aus dem WGG gezeigt. Die heikle Situation für die generelle Zukunft der 
österreichischen Gemeinnützigkeit wurde durch die Abgrenzung gelöst, dass 

                          
575 Insgesamt waren damals 754.000 Wohneinheiten im Verwaltungsbestand der 

Gemeinnützigen. Vom Auspendeln der angeführten Gesellschaften aus dem WGG 
waren allerdings vorwiegend die Mietwohnungen, kaum aber die 241.000 Eigentums-
wohnungen und die 34.000 für Gemeinden verwaltete Mietwohnungen betroffen. 

576 Siehe Beitrag Ludl, Kapitel I, S. 61. 
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dem Staat als Eigentümer hinsichtlich der Vermögensbindung von Gemeinnützi-
gen andere Rechte zustehen als privaten Eigentümern.  

Während sich die Landesregierungen bzw. Städte der fünf betroffenen Ge-
sellschaften in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten aufgrund von politi-
schen, aber auch sozialen und wirtschaftlichen Erwägungen für die Beibehaltung 
der Gemeinnützigkeit entschieden, verloren die fünf Bundeswohnungsgesell-
schaften (WAG, Buwog und die drei Eisenbahnerwohnungsgesellschaften) per 
1. April 2001 diesen Status. Die Buwog verfügte österreichweit über ca. 20.000 
Wohnungen, die Linzer WAG samt der Linzer Eisenbahnergesellschaft EBS 
über 25.000 Wohnungen, die WBG Wien über 4.000 und die Villacher Eisen-
bahnergesellschaft ESG über 12.000 Wohnungen. Diese fünf Bundesgesellschaf-
ten hatten in den Jahrzehnten davor ca. 10% der Neubauleistung der Gemeinnüt-
zigen erbracht.577 Die Wohnungsbestände dieser Gesellschaften weisen eine 
stark unterschiedliche Qualität und Belegungsstruktur auf. Hervorzuheben ist 
insbesondere die Buwog, die für ihre bisherige Klientel der Bundesbediensteten 
qualitativ deutlich überdurchschnittliche Wohnungen in vielfach sehr guter Lage 
in allen Bundesländern errichtet hat. 

Der Verkauf an ansässige Mieter zu angemessenen, also marktnahen, Ab-
gabepreisen, für den keine Herausnahme aus dem WGG erforderlich gewesen 
wäre, hatte aufgrund des geringen Kaufinteresses nur unzureichend funktio-
niert. Ein sozialpolitischer Verkauf der Wohnungen zu Preisen weit unter dem 
Marktniveau war aufgrund der Verwertungsinteressen des Bundes nie inten-
diert gewesen. Daher wurde der Verkauf der Gesellschaften an kommerzielle 
Unternehmen in Angriff genommen. Zu diesem Zweck wurde 2003 ein Er-
mächtigungsgesetz verabschiedet.578 Über ein zweistufiges Verfahren wurde 
für diesen Verkauf zuerst ein professioneller Abwickler gesucht und mit eini-
ger Verzögerung im Bankhaus Lehman Brothers auch gefunden.  

Für die verhältnismäßig kleine WBG Wien, die bereits im April 2004 priva-
tisiert wurde, konnte der Bund 55 Mio. € (inklusive Forderungen) lukrieren. 
Neuer Eigentümer wurde die BWS (Gemeinnützige allgemeine Bau-, Wohn- 
und Siedlungsgenossenschaft). Der Verkauf der verbleibenden vier Bundes-
wohnbaugesellschaften mit insgesamt 58.000 Wohnungen erfolgte als Gesamt-
paket. Sie bekamen im Juni 2004 neue Eigentümer. Das „Österreich-
Konsortium“, in dem mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, der 
Immofinanz Immobilien Anlagen AG, der Wiener Städtischen Versicherung, der 
Hypo Oberösterreich und der Oberösterreichischen Versicherung führende Un-
ternehmen des heimischen Finanz-, Versicherungs-, und Immobilienwesens 
vertreten sind, hatte im Bieterverfahren das für den Bund beste Angebot gelegt. 
Von den anfänglich 25 am Kauf interessierten Investoren hatten allerdings letzt-
endlich nur zwei Interessenten verbindliche Kaufangebote gelegt. 

                          
577 Lugger (2007a), 77. 
578 BGBl I 2003/46. 
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Die vier Gesellschaften wurden in weiterer Folge auf die fünf Mitglieder 
des Bieterkonsortiums aufgeteilt: 
− Die Immofinanz als neuer Eigentümer der rund 20.000 Wohnungen der 

Buwog, 
− die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Wiener Städtische, Hypo 

Oberösterreich und Oberösterreichische Versicherung als neue Eigentü-
mer der WAG und der EBS mit insgesamt rund 25.000 Wohnungen, 

− und die rund 13.000 Wohnungen der Villacher Eisenbahnergesellschaft 
(ESG) sind im gemeinsamen Eigentum aller Mitglieder des Konsortiums. 
Das Land Kärnten hatte zweimal auf ein Vorkaufsrecht verzichtet. 

Der reale Erlös durch den Verkauf der Bundeswohngesellschaften (inklu-
sive der WBG Wien) betrug 861 Mio. €. Das Transaktionsvolumen lag zwar 
bei 2,453 Mrd. €, doch sind in diesem Betrag die Kosten der Übernahme von 
auf den Wohnungen lastenden Schulden (1,436 Mrd. €), und die bereits kas-
sierten Dividenden für die Jahre 2001 bis 2003 (156 Mio. €) enthalten.  

2. Bewertung 

Die beschriebene Chronologie der Privatisierung der Bundeswohngesell-
schaften zog sich von der Entschlussfassung bis zur tatsächlichen Privatisierung 
über dreieinhalb Jahre hin. Der finanzielle Erfolg der Privatisierung ist umstrit-
ten. Einerseits lagen die anfänglichen Erwartungen über dem schlussendlich 
erzielten Betrag. Andererseits bewerten Branchenkenner den Kaufpreis als hoch 
und nur angesichts dessen gerechtfertigt, als börsen-notierte Unternehmen mit 
Bilanzierung gemäß IAS (International Accounting Standard) selbst die dauer-
haft preisgebundenen Wohnungen zum Verkehrswert verbuchen können. 

Folgende Überlegungen beziehen sich auf die Prüfung des Privatisie-
rungsprozesses durch den Rechnungshof,579 der bestätigte, dass durch die Pri-
vatisierung der Bundeswohngesellschaften das staatliche Budget entlastet 
wurde, da die Reduktion der Staatsverschuldung mehr Zinsen einsparte als die 
jährlichen Dividenden der Gesellschaften ausmachten. Er kritisierte jedoch, 
dass ein höherer Verkaufspreis durch erlössteigernde Maßnahmen möglich 
gewesen wäre. Dies hätte das Finanzministerium durch eine attraktivere Prä-
sentation der zum Verkauf stehenden Gesellschaften erreichen können, indem 
etwa auf den Verkauf als Gesamtpaket verzichtet worden wäre, oder aber eine 
bessere Vorbereitung der Veräußerung stattgefunden hätte. Auch wäre das 
geringe Interesse der Mieter für den Wohnungskauf bei einer sorgfältigen Vor-
bereitung vorhersehbar gewesen. Rechtsstreitigkeiten, die sich im Zuge der 
Verkaufsabwicklung ergeben hatten, hätten vermieden werden können. Eben-
falls bemängelte der Rechnungshof das Fehlen einer durchgängigen Dokumen-
tation aller Runden des Bieterverfahrens und die übermäßige Dauer des Priva-
tisierungsprozesses. Das eingeräumte (jedoch nicht wahrgenommene) Vor-
kaufsrecht des Landes Kärnten für die ESG Villach stellte nicht nur eine 

                          
579 Wahrnehmungsberichte des Rechnungshofes 2003/04, III-51, 22. GP. 2007/03, 

III-44, 23. GP.  
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einseitige Bevorzugung des Vorkaufsberechtigten dar, sondern führte darüber 
hinaus zu einer Erlöseinbuße.  

Erhebliches Medieninteresse und Kritik von Seiten der politischen Oppositi-
on580 ernteten die hohen Honorare, die an das Investmenthaus Lehman Brothers 
für die Abwicklung des Bieterverfahrens gezahlt worden waren. Das Gesamthono-
rar hatte 8,2 Mio. € ausgemacht. Das Finanzministerium rechtfertigte die Vorge-
hensweise damit, dass besondere Fachkenntnisse auf dem Gebiet des strukturierten 
Verkaufs nötig waren und dass Immobilienpakete eines derartigen Volumens ohne 
professionelle Berater nirgends in Europa veräußert würden.581 Von Seiten der 
Regierung wurde darauf hingewiesen, dass der Verkauf im europäischen Vergleich 
als sehr erfolgreich zu gelten habe.  

Ebenfalls beanstandet wurde die Tatsache, dass nur ein geringer Teil der 
Wohnungen direkt an die Mieter verkauft wurde. Es hatten nur 10 bis 20 Prozent 
der Mieter Kaufinteresse geäußert. Auch stand nur ein Teil der Wohnungen 
aufgrund bestehender gesetzlicher Bindungen (offene Darlehen, Baurechte) 
überhaupt zum Verkauf. Es gab wenig Interesse an älteren und sanierungsbe-
dürftigen Wohnungen, bei neueren Wohnungen waren offene Förderungsdarle-
hen ein Hindernis. Weiters standen einem gemischten Verkauf (teilweise an 
Mieter, teilweise an Investoren) negative Erfahrungen mit Mischhäusern entge-
gen, die schwer zu verwalten, zu bewerten und zu verwerten sind. Aus Verwer-
tungssicht werden Kaufobjekte mit einheitlicher Eigentümerstruktur eindeutig 
bevorzugt, was sich entsprechend auf den erzielbaren Preis auswirkt.  

Tatsächlich an die Mieter verkauft wurden schließlich nur 1.200 Woh-
nungen.582 Das sind matte 2% des Bestandes. Bei der Buwog war der Ver-
kaufserfolg gegenüber den Bestandsmietern vergleichsweise groß. Von den 
insgesamt ca. 20.000 Wohnungen waren nur etwa 16.000 „eigentumsfähig“. 
Schließlich wurden etwa 5.000 Wohnungen in Eigentum umgewandelt, davon 
rund 1.000 an ansässige Mieter. Damit wurden 8% von den verwertbaren 
Wohnungen tatsächlich privatisiert. Diese Privatisierungsquote wird im inter-
nationalen Vergleich als relativ hoch angesehen, zumal keine sozialpolitisch 
motivierten Verkaufspreise, sondern angemessene Preise verrechnet wurden.583 
Wie auch bei Mietkaufmodellen, zeigte sich die Tendenz, dass das Kaufinte-
resse sehr stark vom jeweiligen Projekt und der Lage der Wohnung innerhalb 
des Gebäudes abhängt. Bevorzugt wurden bessere (teurere) Projekte, abhängig 
von der Gebäudeart, wobei Dachgeschosswohnungen besonders gefragt waren.  

                          
580 Für die Dokumentation der politischen Einschätzung des Privatisierungspro-

zesses, siehe parlamentarische Anfragen und deren Beantwortung, insbesondere: 2227/J 
vom 28.3.2001; 2261/J vom 2.4.2001, 3284/J vom 22.1.2002; 387/J vom 8.5.2003; 
516/J vom 11.6.2003; 789/J vom 2.9.2003; 1935/J vom 28.6.2004; 1352/J vom 
10.7.2007. 

581 Vgl. Parlamentarische Fragebeantwortung des Bundesministers für Finanzen 
AB/549 vom 11.8.2003 u.a. 

582 Parlamentarische Fragebeantwortung des Bundesministers für Finanzen AB 
399 vom 7.7.2003. 

583 Gespräch mit Gerhard Schuster, Buwog; Parlamentarische Fragebeantwortung 
des Bundesministers für Finanzen AB 549 vom 11.8.2003.  
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Der Bund verzichtete im Laufe der Verhandlungen auf das vorerst geplan-
te „Einweisungsrecht“ für einen Teilbestand der Buwog-Wohnungen. Dies 
wurde damit gerechtfertigt, dass dadurch ein höherer Verkaufspreis ermöglicht 
würde.584 Doch wurde laut Rechnungshof auf diesen Vorteil im Bieterverfah-
ren nicht ausreichend hingewiesen. Andererseits verlor der Bund damit alle 
sozialpolitische Einflussnahme auf diesen ehemals gemeinnützigen Bestand. 

Während des Privatisierungsprozesses wurden in den Medien immer wie-
der Befürchtungen geäußert, die Mietkonditionen würden sich als Folge der 
Privatisierung für die ansässigen Mieter verschlechtern. Von Anfang an war 
jedoch festgelegt, dass in bestehende Verträge nicht eingegriffen würde und 
somit die günstigen Kostenmieten auch nach dem Eigentümerwechsel ver-
rechnet werden. Für alle vor 2001 fertiggestellten Objekte ist weiterhin ein 
Entgelt gemäß WGG zu verrechnen. Dies betrifft auch Wiedervermietungen, 
für die somit gemäß dem Prinzip „einmal gemeinnützig – immer gemeinnüt-
zig“ nicht auf Marktmieten umgestellt werden kann. Verkauf und Vermietung 
hat nach WGG zu erfolgen. Überdies wurde die freiwillige Weiterprüfung 
durch den Revisionsverband der gemeinnützigen Bauvereinigungen als norma-
lem Wirtschaftsprüfer beschlossen. Bei allen Wohnungen besteht ein Vor-
kaufsrecht der Bestandsmieter.  

Andererseits kann nicht bezweifelt werden, dass die neuen privaten Eigen-
tümer die Wohnungen der Bundeswohngesellschaften nach kommerziellem 
Kalkül kauften. Den potenziellen Investoren im Bieterverfahren waren langfris-
tige Wachstumspotenziale aus dem Mietgeschäft in Aussicht gestellt worden. 
Selbst bei bestehenden Verträgen kann es zu Mietenanhebungen über der norma-
len Indexierung kommen, etwa durch eine durchgängige Anhebung des Er-
haltungs- und Verbesserungsbeitrags auf das maximal zulässige Ausmaß oder 
die Rücknahme von Stundungen.585 Denn bei einem kleineren Teil der bestehen-
den Verträge hatte der Eigentümer bisher darauf verzichtet, den gesetzlich mög-
lichen Mietzins auszuschöpfen. Bei Neuvermietungen können trotz WGG-
Bindung im Allgemeinen höhere Mieten verrechnet werden, was bei einem 
jährlichen Umschlag von ca. 6% des Bestands durchaus zu Buche schlägt. Dazu 
kommen WGG-konforme „Auslaufgewinne“ bei ausfinanzierten Wohnungen.  

III. Fazit 
Im internationalen Vergleich von Privatisierungen ehemals sozialer Woh-

nungsbestände ist dem österreichischen Ergebnis positiv anzurechnen, dass die 
Möglichkeit der Herausnahme bestimmter Gemeinnütziger aus der sozialen 
Wohnungswirtschaft und damit die Verwertung des eigentlich gebundenen so-
zialen Vermögens nur einmalig und während einer kurzen Frist bestand. Die 

                          
584 Vgl. Parlamentarische Fragebeantwortung des Bundesministers für Finanzen 

AB 1338 vom 10.9.2007. 
585 Vgl. Parlamentarische Fragebeantwortung des Bundesministers für Finanzen 

AB 399 vom 7.7.2003. 
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Länder und Gemeinden haben sich klar für eine Weiterführung der wohnungspo-
litischen Aufgaben unter Zuhilfenahme der Wohnungsgemeinnützigkeit bekannt. 
Im Vergleich zu internationalen Erfahrungen fand die Wohnungsübertragung 
durchaus sozial abgefedert statt, da in die laufenden Verträge bis hin zu weitge-
henden Eintrittsrechten nicht eingegriffen wurde. Ebenfalls positiv ist die Tatsa-
che zu bewerten, dass sich ein österreichisches Käuferkonsortium gefunden hat. 
Ein solches ist noch eher gegenüber sozialpolitischen und wohnungspolitischen 
Zielen verpflichtbar als international agierende Immobiliengesellschaften, die 
z.B. in Deutschland in großem Maßstab als Käufer ehemals sozialer Wohnungs-
bestände auftraten. Im Vergleich zu den Transformationsstaaten Mittel-Ost-
Europas hatte die Privatisierung in Österreich ein wesentlich geringeres Ausmaß: 
Dort wurde der (soziale) Mietsektor mancherorts nahezu ausgelöscht.  

Nicht zu bestreiten ist allerdings die Tatsache, dass es durch die Privatisie-
rungen zu einer beachtlichen Verminderung des sozial gebundenen Wohnungs-
bestandes in Österreich kam. Die wohnungspolitischen Auswirkungen sind nicht 
abschließend zu bewerten, da die unternehmerische Gestion der neuen Eigentü-
mer bei der Verwertung ihrer neu hinzu gekommenen Bestände nur unzu-
reichend vorhersehbar ist. Zwar hat sich der Bund klar vom wohnungspoliti-
schen Instrument der Wohnversorgung durch gemeinnützige Unternehmen im 
eigenen Verantwortungsbereich verabschiedet, doch wurde durch den ständigen 
Neubau der österreichischen Gemeinnützigen der „Verlust“ der Bundeswohnge-
sellschaften im Jahre 2001 bereits wieder ausgeglichen. Die gemeinnützigen 
Wohnungsgesellschaften verwalten mittlerweile wieder mehr Wohnungen als 
vor der Herausnahme dieser Gesellschaften im Jahre 2001.586  

Ein positiver Effekt ist auch, dass im Laufe des Prozesses die Grenzen des 
Systems der Wohnungsgemeinnützigkeit aufgezeigt und klare Bekenntnisse von 
Akteuren eingefordert wurden. Niemals zuvor (vielleicht mit Ausnahme der späten 
1980er Jahre, als die Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland gekippt wurde) 
war das System der Wohnungsgemeinnützigkeit stärker in seiner Existenz gefähr-
det als 2000/2001, als die Frage im Raum stand, welche der Eigentümer gemein-
nütziger Bauvereinigungen Zugriff auf die umfangreichen stillen Reserven der 
Unternehmen erhalten sollten. Das zähe Ringen um ein Auspendeln der Bundesge-
sellschaften aus dem Gemeinnützigkeitsregime bei gleichzeitigem Ausschluss aller 
anderen Eigentümer von dieser Möglichkeit trug zu einem klareren Bewusstsein 
über Bedeutung und Verbindlichkeit der gesetzlichen Gewinnbeschränkung und 
Vermögensbindung bei. Das deutliche Bekenntnis aller betroffenen Länder und 
Gemeinden zum Erhalt ihrer Gesellschaften im Gemeinnützigkeitsregime förderte 
darüber hinaus das Selbstverständnis der Gemeinnützigen als Erfüllungsgehilfen 
für die Umsetzung von Wohnungspolitik auf Länder- und Gemeindeebene. In 
gewisser Weise hat der dargestellte Privatisierungsprozess daher auch zu einer 
Stärkung der Wohnungsgemeinnützigkeit in Österreich beigetragen. 

Die internationale Entwicklung zeigt jedoch Folgendes: Privatisierungen 
von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen wirken dem Entstehen eines 
umfassenden sozialen Mietenmarktes entgegen und verringern die wohnungs- 

                          
586 Lugger (2007a), 79; GBV. 
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und sozialpolitische Manövriermasse der öffentlichen Hand. Es ergibt keinen 
Sinn, den langfristig aufgebauten, sozial gebunden Wohnungsbestand aufgrund 
von kurzfristigen Budgetüberlegungen der öffentlichen Hand abzubauen, ohne 
eine nachhaltige wohnungspolitische Alternative anzubieten. Dies gilt selbst 
dann, wenn sich die Budgetsituation des Staats nicht nur kurzfristig aufgrund 
des einmaligen Verkaufserlöses reduziert, sondern auch längerfristige niedri-
gere staatliche Ausgaben aufgrund einer nachhaltigen Staatschuldenreduktion 
erzielbar sind. Wenn langfristig keine wohnungspolitischen Alternativen ange-
boten werden, wird sich diese Änderung schließlich wieder auf das Budget 
auswirken. Eine Systemumstellung auf ausschließlich zielgerichtete, am För-
derungssubjekt anknüpfende wohnungspolitische Instrumente hat sich bisher 
im internationalen Vergleich nicht als geeignete Alternative erwiesen.  
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Wohnen und die soziale Frage 

I. Die Wohnung als Anknüpfungspunkt sozialer Bedürfnisse 
1. Wohnen als soziales Menschenrecht 
2. Wohnungslosigkeit von Frauen 

II. Wohnkosten 
1. Steigende Mietkosten auch für Mittelschichtangehörige 
2. Leistbares Wohnen? 

III. Befristung von Mietverträgen 
IV. Leistbarer Wohnraum im ländlichen Raum? 
V. Mietrechtliches Außerstreitbegleitgesetz 2004 bzw. § 37 MRG 
VI. Delogierungsprävention 
VII. Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen 
VIII. Gemeinnütziger Wohnbau – eine Art des Solidarausgleiches 

1. Wem hilft die Wohnbauförderung? 
2. Aufhebung der Zweckbindung bei der Wohnbauförderung 

IX. Was ist noch zu tun? 

 I. Die Wohnung als Anknüpfungspunkt sozialer Bedürfnisse 
Als Caritas haben wir es tagtäglich mit Menschen zu tun, die nicht bloß 

weniger haben als andere. Unsere KlientInnen sehen sich dem Problem gegen-
über, grundlegendste Bedürfnisse nicht befriedigen zu können. Und zu diesen 
grundlegenden Bedürfnissen zählt auch das Wohnen. In unseren Sozialbera-
tungsstellen wird der weit überwiegende Teil der Geldaushilfen für offene 
Miet- und Energierechnungen gewährt.  

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist ohne Wohnung nicht vorstellbar. 
Nicht mehr wohnen zu können, bedeutet daher fast immer das Ende sozialer 
Beziehungen und einen Bruch in der Entwicklung persönlicher Identität. Des-
halb spricht man von einer Wohnung auch als „zweiter Haut“ des Menschen.  

Die Polarisierung (Wohnen vs. Nicht-Wohnen) wird umso größer, als 
insgesamt die Zahl der Wohnungen und die durchschnittliche Wohnfläche pro 
Person in den letzten Jahrzehnten angewachsen ist. Die Zahl derer, die über 
deutlich mehr Wohnfläche verfügen, steigt, während viele andere eng aneinan-
dergedrängt leben müssen oder eben keine Wohnung mehr haben. Die eigene 
Wohnung bietet einen Rahmen für selbstbestimmtes Leben zwischen den Po-
len Aktivität-Passivität, Vertrautheit-Fremdheit. Die eigene Wohnung bietet 
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Erholungsmöglichkeit, steht im Zusammenhang mit den Bedürfnissen nach 
Schlaf, Intimität, Sicherheit, sozialer Anerkennung usw.  

Eine Wohnung hat im marktwirtschaftlichen System unterschiedliche Be-
deutungen. Für die BewohnerInnen geht es um die Erfüllung oben genannter 
Bedürfnisse, für EigentümerInnen und VermieterInnen oft um eine Kapitalan-
lage, mit dem Ziel einer hohen Rendite oder zur privaten Pensionsvorsorge. 

1. Wohnen als soziales Menschenrecht 

 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 enthält nicht nur 
bürgerliche, sondern auch wirtschaftliche und soziale Rechte. Dazu gehört das 
„Recht auf soziale Sicherheit“ genau so wie das „Recht auf Wohlfahrt“ (Ge-
sundheit, Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Betreuung, etc.) oder das 
„Recht auf Erholung und Freizeit“. Bei Wohnungslosen werden diese Men-
schenrechte gröblichst verletzt. 

In Österreich gibt es kein einklagbares Recht auf Wohnen, dafür aber eine 
Zahl von Bereichsgesetzen (wie z.B. Wohnbauförderung, Raumordnung, Miet-
recht, etc.) mit normativen Festlegungen, die als indirektes Grundrecht auf 
Wohnen zu verstehen sind. Mit dieser Zerstückelung gibt es aber auch keinen 
einklagbaren individuellen Rechtsanspruch, letztlich wohl, weil man diesen 
Anspruch bisher nicht einräumen wollte. 

Es gibt ein Recht auf menschenwürdiges Wohnen, und wir halten es für 
ein Ärgernis, wenn in einem reichen Land wie Österreich dieses Grundrecht 
auf Wohnen für viele Menschen ein unerreichbarer Traum bleibt; Wohnungs-
losigkeit ist nicht romantisch und auch kein Schicksal, sondern ein Unrecht, 
mit dem wir uns nicht abfinden dürfen. 

2. Wohnungslosigkeit von Frauen 

Wohnungslosigkeit tritt bei Frauen in anderen, vielfältigeren und vor allem 
versteckteren Formen auf als bei Männern. Vom Verlust des Wohnraums be-
droht oder betroffen, wenden Frauen in der Regel andere Strategien an als Män-
ner. Um einen Ausweg aus der bedrohlichen Situation zu finden, gehen sie häu-
fig „Zweckbeziehungen“ ein. Sie tauschen dabei ein Dach über dem Kopf gegen 
unbezahlte Hausarbeit und Abhängigkeit. Die Wohnungsnot ist bei Frauen im-
mer eng verknüpft mit einer extrem schlechten Einkommenssituation. Dazu 
kommt es oft noch zu Gewalttätigkeiten und Abhängigkeitssituationen von 
Männern. Wie wir aus unserer Arbeit wissen, erwarten männliche Unterkunfts-
geber in vielen Fällen als Gegenleistung sexuelle Gefügigkeit und Unterordnung. 
Wohnungslose Frauen haben in aller Regel schlechte Erfahrungen mit Männern 
gemacht und meiden deshalb in vielen Fällen auch gemischtgeschlechtliche 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Wohnungslose Frauen brauchen daher 
mehr Angebote, die auf ihre Lebensverhältnisse Rücksicht nehmen und speziell 
auch Schutzraum sind vor männlicher Gewalt. Hier gilt: Erst ein geeignetes 
Angebot schafft Nachfrage, und vielfach macht ein solches Angebot das Aus-
maß der Wohnungslosigkeit von Frauen überhaupt erst sichtbar. 
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II. Wohnkosten 
Mietwohnungen geraten zusehends in die Hände von Immobilienfonds 

und professionellen Portfolio-ManagerInnen, die immer mehr Gewinn aus dem 
Bestand herausholen müssen. Das sorgt für einen fortlaufenden Anstieg der 
Mietkosten. Sanierte Häuser fallen oft generell aus der Mietzinsregelung her-
aus. Oft verdoppeln sich damit die Mieten schlagartig. So begrüßenswert der 
Umstand ist, dass die Zahl der Kategorie A-Wohnungen steigt (allein von 1991 
bis 2002 von zwei auf drei Millionen), so bedenklich ist die Begleit-
erscheinung, dass für einkommensschwache Personen immer weniger leistba-
rer Wohnraum zur Verfügung steht. Private Altbauwohnungen, die bei lange 
laufenden Verträgen zu Kategorie-Mieten (2,91 €/m²) vermietet werden, kön-
nen bei Neuvermietung zum Richtwert (in Wien: 4,63 €/m², die durchschnittli-
chen Nettomieten liegen allerdings bei ca. 7,- €/m²) vermietet werden. Kein 
Wunder, dass im gemeinnützigen Wohnbau auf eine leerstehende Wohnung 
zehn InteressentInnen kommen (mit Mehrfachmeldungen). 

1. Steigende Mietkosten auch für Mittelschichtangehörige 

Steigende Mietkosten sind nicht nur für einkommensarme Haushalte ein 
Problem, sondern stellen auch für Angehörige der Mittelschicht eine enorme 
Belastung dar. Das gilt vor allem für BewohnerInnen privater Mietwohnungen. 
Das zeigt eine Studie des IFES, die der Frage nachging, wie sich die Mietkos-
ten junger ArbeitnehmerInnen-Haushalte in österreichischen Städten mit mehr 
als 100.000 EinwohnerInnen in den letzten Jahren entwickelt haben.587 Die 
Untersuchung machte zum einen deutlich, dass es erhebliche Wohnkostenun-
terschiede zwischen dem privaten Wohnungssegment auf der einen Seite und 
Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen auf der anderen gibt. Und zum 
anderen, dass die Mieten im privaten Wohnungssegment innerhalb des letzten 
Jahrzehnts massiv und wesentlich stärker als bei den Gemeinde- und Genos-
senschaftswohnungen gestiegen sind – ein Trend, den die Autoren der Studie 
auf die Mietenliberalisierung am privaten Wohnungsmarkt zurückführen. Die 
untersuchten Ein- und Mehrpersonen-Haushalte von 25- bis 35-Jährigen, die in 
den Jahren 2003 oder 2004 eine private Mietwohnung bezogen hatten, mussten 
im Schnitt 492 € und damit ein Drittel ihres Haushaltseinkommens für die 
Miete verwenden. Diese lag im Schnitt um rund 60% höher als jene von Mie-
terInnen privater Mietwohnungen, die diese rund um das Jahr 1995 angemietet 
hatten. Vor diesem Hintergrund fürchten viele dieser Haushalte, sich die Woh-
nung nicht mehr leisten zu können, sollte es in Zukunft zu Verlusten beim 
Haushaltseinkommen kommen.  

Die Wohnkostenbelastung ist in der Großstadt Wien naturgemäß besonders 
hoch, wie eine Sonderauswertung von EU-SILC-Daten zeigt: Von den Haushal-
ten in Wien, deren Äquivalenzeinkommen im Jahr 2003 unter dem Medianein-
kommen der österreichischen Bevölkerung lag, mussten 15% mehr als 25% ihres 
Haushaltseinkommens für die Wohnkosten verwenden. In den anderen Bundes-

                          
587 Vgl. IFES (2005). 
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ländern waren es immerhin 8% der Haushalte derselben Einkommensgruppe, die 
diese kritische Marke der Wohnkostenbelastung überschritten bzw. überschrei-
ten mussten.588 Diese regionalen Unterschiede zeigen sich interessanter Weise 
beim Kreis der besonders einkommensschwachen KlientInnen der Caritas-
Sozialberatungsstellen (durchschnittliches monatliches Äquivalenzeinkommen: 
676 €) nicht: Aus der KlientInnen-Statistik geht hervor, dass die Wohnkostenbe-
lastung jener, die im Jahr 2006 bei den Sozialberatungsstellen der Caritas Unter-
stützung suchten, noch wesentlich höher lag, nämlich bei durchschnittlich 36% 
des Haushaltseinkommens. In der Erzdiözese Wien, zu der auch großte Gebiete 
Niederösterreichs zählen, lag sie ganz ähnlich bei 37%.589 

Wir möchten auch die Studie „Wohnkosten in Österreich“ im Auftrag des 
BMWA von 2005590 nicht unerwähnt lassen, die einen „weitgehend entspann-
ten Wohnungsmarkt ortet“. Wir können als Caritas diese Entwicklung nicht 
bestätigen. Wir nehmen täglich wahr, dass es nur sehr wenige leistbare Woh-
nungen im privaten Mietwohnungsbestand gibt. Die Nettomieten in Wien 
liegen zwischen € 7,- bis € 10,- pro m². Für die Menschen, für die wir eintre-
ten, sind diese Nettomieten schlicht nicht leistbar. Wir haben jeden Tag viele 
Anrufe von einkommensschwachen Wohnungssuchenden, denen wir nur be-
stätigen können, dass es keine billigen Wohnungen mehr gibt. 

 

2. Leistbares Wohnen? 

Mietkosten in der Höhe von bis zu 40% des Haushaltseinkommens (der 
Durchschnitt liegt bei unter 25%) stellen auch für NormalverdienerInnen ein 
immer größeres Problem dar. Einkommensverluste durch Arbeitslosigkeit, 
Scheidung, Krankheit etc. bedeuten oft, dass diese Haushalte sehr schnell in 
die Armutsfalle rutschen können. 

„Mit dem Anstieg der Mieten in den letzten Jahren und der damit verbun-
denen höheren Belastung der Haushaltsnettoeinkommen steigt auch die Unsi-
cherheit hinsichtlich der weiteren Leistbarkeit der Wohnung beim Wegfall 
eines Einkommens bzw. eines Teil des Einkommens. Nur für 28 Prozent aller 
Haushalte, die ihre Wohnung erst in den Jahren 2003 und 2004 bezogen haben, 
bliebe die Wohnung auch bei Haushaltseinkommens-Verlusten auf Dauer 
leistbar, 30 Prozent hätten größere Schwierigkeiten, diese weiter zu finanzie-
ren. Haushalte, die schon vor 2000 ihre Wohnung bezogen, bewerten die Si-
tuation wesentlich entspannter: 43 Prozent sprechen von einer dauerhaften 
Leistbarkeit, 20 Prozent von größeren Problemen“.591 

                          
588 Vgl. Till/Till-Tentschert (2006), 60. 
589 Till (2007), 23. 
590 Amann/Götzl (2005). 
591 IFES (2005). 
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a) Das Richtwertsystem 

Die Richtwertregelung ist keine wirkliche Mietzinsbegrenzung. Das 
System der Zu- und Abschläge ist in der täglichen Praxis in der Anwendung 
sehr schwierig. 

Die hohen Kosten der MieterInnen im Falle einer von ihnen angestrebten 
Überprüfung bei Gericht (sofern nicht die Schlichtungsstellen in Anspruch 
genommen werden) führen in der Praxis dazu, dass Wohnungssuchende sich 
nur mehr daran orientieren, ob sie sich die Miete der angebotenen Wohnung 
leisten können, was de facto auf einen freien Mietzins hinaus läuft.  

b) Liberalisierung des Mietrechts 
Die Wohnungspolitik der letzten Jahre war von einer weiteren Liberalisierung 
(Abbau des Mieterschutzes und faktische Aufhebung von Mietobergrenzen) 
gekennzeichnet. Obwohl mehrere Wohnrechtsmaterien weitgehend liberalisiert 
wurden, ist nicht das eingetreten, was die BefürworterInnen des freien Woh-
nungsmarktes versprochen haben („…ein freier Wohnungsmarkt führt zu 
preiswerteren Mieten…“). Die Mieten sind nicht gesunken, sondern in den 
letzten Jahren stark gestiegen. Das bedeutet, dass wir als Caritas immer wieder 
darauf hinweisen müssen, dass Wohnungslosigkeit nicht die Folge individuel-
len Versagens einzelner Menschen ist, sondern ein strukturelles Problem: 
Haushalte mit niedrigem Einkommen – und in Österreich leben mehr als eine 
Million Menschen unter der von Eurostat definierten Armutsgrenze von 60% 
des Median-Pro-Kopf-Einkommens – können mit den steigenden Kosten für 
Wohnen immer schwerer mithalten. Was fehlt, ist leistbarer Wohnraum für 
alle. Und das ist das Ergebnis mangelnden politischen Gestaltungswillens. Hier 
versagt die Politik, sie verweigert vielen Menschen ein Grundrecht auf Woh-
nen. Mieten müssen wieder leistbar werden, diese Diskussion ist ohne ideolo-
gische Scheuklappen zu führen. 

c) Steigende Energiekosten oder Energiesparen für alle? 

Neben den steigenden Mieten sind die steigenden Wohnkosten durch 
ebenso rasante Kostenzuwächse bei den Energiekosten verursacht: Allein 
zwischen den Jahren 2000 und 2006 haben die Kosten für Wohnraumenergie 
um 22,8% zugenommen!592 Doch Versuche, Energie zu sparen, erweisen sich 
gerade für Menschen mit geringem Einkommen als fataler Teufelskreis. Gera-
de arme Menschen haben oft schlecht isolierte Wohnungen und sind auf billige 
Elektrogeräte, die Stromfresser sind, angewiesen. Dadurch entstehen gerade 
für jene, die am wenigsten Geld haben, die relativ höchsten Kosten. Zudem 
fehlt oft auch der Bildungshintergrund und die Muße, um sich mit Fragen der 
Nachhaltigkeit auseinander zu setzen. 

                          
592 Verbraucherpreisindex der Statistik Austria. 



356 Hermann Schuster und Michael Landau 

 d) Wohnen ohne Energie? 

Es bedarf intelligenter und humaner Lösungen, wenn Strom- oder Gas-
rechnungen nicht beglichen werden können: Das Abdrehen der Strom- und 
Gaszufuhr bringt weder dem Betreiber, noch den betroffenen Personen etwas. 
Ein Lösungsmodell sind die erfolgreichen Pilotversuche mit Strom- bzw. Gas-
zählautomaten. Durch die Installation solcher Geräte mit Münzeinwurf erhält 
der Betreiber seine Forderungen und spart Prozesskosten. Die Betroffenen 
lernen einen bewussteren Umgang mit Energie. Auch die hohen Kosten für 
einen Neuanschluss fallen dadurch weg.  

e) Teure Energie wird zur Armutsfalle 

Die Belastung der österreichischen Haushalte durch steigende Energie-
kosten ist in den vergangenen Jahren gewaltig gestiegen.593 2006 zahlte ein 
Haushalt im Vergleich zu 2003 im Jahresdurchschnitt um € 400 mehr. Die EU-
Kommission warnt deshalb in einem Vorschlag für eine „Charta der Rechte 
der Energieverbraucher“ vor „Energie-Armut“. Die EU-Staaten werden aufge-
fordert, Maßnahmen zu ergreifen und sozial schwächeren Bürgern eine Min-
destversorgung mit Energie zu sichern. In dem Papier bezeichnet die EU-
Kommission Energie als so etwas wie „ein Grundnahrungsmittel“. Wer keinen 
Zugang zu Energie habe, sei von der Gesellschaft abgeschnitten. 

III. Befristung von Mietverträgen 
Mit der Wohnrechtsnovelle 2000 wurde eine Mindestvermietungsdauer 

von drei Jahren eingeführt. Unsere Erfahrung in der Beratung zeigt leider sehr 
deutlich, dass sich diese gesetzliche Veränderung eindeutig zum Nachteil von 
MieterInnen auswirkt. Sehr viele Mietverträge werden nur mehr mit der Min-
destbefristung abgeschlossen. Es werden zwar immer wieder Verlängerungen 
des Mietvertrages für dieselbe Wohnung in Aussicht gestellt, die aber selten 
eingehalten werden. 

Die Folge ist, dass Menschen immer wieder eine neue Wohnung suchen 
müssen. Dies ist mit neuerlichen Kosten (Kaution, Provision, etc.) verbunden. 
Wenn dann wieder eine neue Wohnung gefunden wird, ist fast immer eine 
höhere Miete – im Vergleich zur Vorwohnung – zu bezahlen. Darüber hinaus 
ist dann oft ein Wechsel von sozialen Bezugspunkten wie Kindergarten, Schu-
le, Hort, etc. erforderlich. Gerade für Familien hat die zunehmende Befristung 
von Mietverträgen nur negative Auswirkungen. Es zeigt sich auch, dass sich 
bei Ablauf von befristeten Mietverträgen immer mehr Menschen für Kommu-
nalwohnungen bewerben, weil sie keine leistbare Wohnung am privaten Woh-
nungsmarkt finden. 

                          
593 Kurier vom 21.7.2007, 19. 
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IV. Leistbarer Wohnraum im ländlichen Raum? 
Insbesondere auch im ländlichen Raum wird zu wenig leistbarer Wohnraum 

für einkommensschwache Personen angeboten. Die Qualität des Wohnungsan-
gebotes ist meist sehr unterschiedlich. Einerseits werden sehr oft alte, feuchte 
und abgewohnte Einfamilien- bzw. Bauernhäuser (häufig ohne Heizung, Bad 
usw.) zu überhöhten Mieten angeboten, andererseits ist die Anmietung von Häu-
sern mit zeitgemäßem Wohnkomfort oft nur zu hohen Mieten möglich.  

Nicht selten sind bei diversen privaten Mietangeboten Nebenabsprachen 
üblich, wo sich die MieterInnen verpflichten, das ganze Haus oder Teile davon 
gegen eine zugesagte Mietzinsminderung zu sanieren. Diese Absprachen wer-
den aber vielfach nicht schriftlich festgehalten und daher oft auch nicht einge-
halten. Viele der privat angebotenen Mietobjekte werden nur befristet vermie-
tet. Dies bedeutet, dass gerade einkommensschwächere Personen immer 
wieder damit konfrontiert sind, sich eine neue Bleibe suchen zu müssen, und 
so immer wieder Geld für Provisionen, Kautionen, Übersiedlungskosten, Sa-
nierungsarbeiten usw. aufbringen zu müssen.  

Die Mietrechtsnovelle 2001 hat die rechtliche Situation für diese Personen-
gruppe verschlechtert, weil durch die Vollausnahme vom MRG für die Vermie-
tung von Ein- oder Zweifamilienhäusern kein Kündigungs- und Preisschutz 
mehr gegeben ist und es MieterInnen nicht empfohlen werden kann, ohne einen 
versierten Rechtsbeistand einen diesbezüglichen Mietvertrag abzuschließen. 

Die im ländlichen Raum vorherrschende Wohnform, das Eigenheim mit 
Garten, ist für einkommensschwache Gruppen ein unerreichbares Ziel, da diese 
meistens nicht in der Lage sind, die notwendigen finanziellen Mittel für die 
Errichtung eines Eigenheims aufzubringen. Dies bedeutet, dass viele von uns 
betreuten KlientInnen auf leistbaren Wohnraum im mehrgeschossigen geförder-
ten Wohnbau angewiesen sind, der nun verstärkt auch in kleineren Gemeinden 
forciert wird. Allerdings sind die Vergabebestimmungen in vielen Gemeinden 
äußerst restriktiv bzw. erfolgt die Vergabe oft nach nicht objektiv nachvollzieh-
baren Kriterien. Es ist selbst in akuten Notsituationen oft unmöglich, eine geför-
derte Kommunal- oder gemeinnützige Wohnung zugewiesen zu bekommen, 
wenn man nicht schon jahrelang in der jeweiligen Gemeinde wohnt. 

V. Mietrechtliches Außerstreitbegleitgesetz 2004  
bzw. § 37 MRG 

Die Novelle des Außerstreitgesetzes brachte im Mietrechtsverfahren eine 
eklatante Verschlechterung für MieterInnen, aber auch für Wohnungseigentü-
merInnen. Diese müssen nun z.T. hohe Rechtsanwaltskosten (auch der Gegen-
seite) bezahlen, wenn sie das Verfahren verlieren.  

Die Praxis zeigt, dass viele Betroffene dieses Risiko davon abhält, ihre 
Rechte wahrzunehmen. Die Caritas hat sich damals, wie viele andere Instituti-
onen auch, öffentlich zu Wort gemeldet und sich gegen eine Verschlechterung 
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des Rechtszugangs ausgesprochen. Leider blieben unsere diesbezüglichen 
Initiativen erfolglos. 

VI. Delogierungsprävention 
Die Wohnrechtsnovelle 1999 trat mit 1.1.2000 in Kraft. Im Mietrechtsge-

setz wurde der neue § 33a eingefügt, der eine zeitgemäße Delogierungspräventi-
on in Österreich ermöglicht. Bei dieser Novelle hat KR Helmut Puchebner die 
entscheidende Hintergrundarbeit für diese wichtige Gesetzesänderung geleistet, 
sodass die Argumente der Caritas und anderer sozialer Institutionen bei den 
politischen VerantwortungsträgerInnen letztendlich auch Gehör gefunden haben. 
Wir sind Helmut Puchebner für seinen uneigennützigen Einsatz sehr dankbar. 

VII. Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen 
Die Mietrechtsnovelle 2001 trat mit 1.1.2002 in Kraft. Erstmals wird das 

sozialpädagogisch Betreute Wohnen im § 1 Abs. 2, Z. 1a MRG rechtlich ein-
deutig definiert. Damit wird auch vom Gesetzgeber die Arbeit in der Woh-
nungslosenhilfe als wichtiger Teil der sozialen Arbeit in Österreich gewürdigt. 
Es wurde somit einer langjährigen Forderung der Caritas nach Rechtssicherheit 
in einem sehr schwierigen Arbeitsfeld der sozialen Arbeit entsprochen. 

Wir wissen, dass dieser Teil der Novelle ohne den selbstlosen und nach-
haltigen Einsatz von KR Helmut Puchebner nicht umgesetzt worden wäre. Er 
hat dafür im Bautenausschuss des Nationalrates im Hintergrund die notwendi-
ge Überzeugungsarbeit geleistet. Wir haben uns mit Helmut Puchebner ge-
meinsam sehr gefreut, dass dies möglich wurde und danken ihm auch dafür mit 
Blick auf die Menschen, denen die Arbeit gilt, sehr herzlich. 

VIII. Gemeinnütziger Wohnbau –  
eine Art des Solidarausgleiches 

Genossenschaftlicher bzw. gemeinnütziger Wohnbau als Art des Soli-
darausgleichs hat noch immer Berechtigung und ist nicht überholt. Das Prin-
zip, ohne Gewinnmaximierung für den Bauherrn ein elementares Bedürfnis, 
in diesem Fall leistbaren Wohnraum, unter Zuhilfenahme öffentlicher Mittel 
zu befriedigen, hat sich sowohl aus historischer, wie auch aus ökonomischer 
Sicht nicht überholt. 

Die Geschichte des gemeinnützigen Wohnbaus zeigt sehr anschaulich, 
dass diese Solidarbewegung eine Reaktion darauf war, dass das Grundbedürf-
nis Wohnen weder vom Staat, noch von privaten HauseigentümerInnen adä-
quat befriedigt wurde. 
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Nicht zuletzt diesbezügliche kirchliche Initiativen schon im 19. Jahrhun-
dert zeigen, dass auch von den Kirchen die Not der Menschen erkannt wurde 
und daher Geistliche und Laien in vorbildlicher Weise aktiv wurden, indem sie 
selbst Genossenschaften gründeten oder die Gründung solcher Genossenschaf-
ten aktiv unterstützten. 

Es spricht daher vieles dafür, die Rechtsform der Gemeinnützigkeit, des ge-
nossenschaftlichen Prinzips, im Wohnbau beizubehalten. Die gesetzlichen Vor-
gaben (WGG-Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) der ökonomischen Selbstbe-
schränkung von gemeinnützigen Bauvereinigungen zugunsten der MieterInnen 
sind ein unverzichtbarer Beitrag dazu, dass dauerhaft leistbarer Wohnraum für 
breite Schichten der Bevölkerung geschaffen bzw. erhalten werden kann. 

1. Wem hilft die Wohnbauförderung? 

Das System der Wohnbauförderung hat sich grundsätzlich sehr bewährt. 
Die Subjektförderung, primär die Wohnbeihilfe, ist aufgrund der Datenlage als 
unterentwickelt zu bezeichnen. Österreichweit werden im Durchschnitt nur 
etwa 9% (Stand 2006) der Wohnbauförderungsmittel für die Wohnbeihilfe 
aufgewandt. Es erscheint daher ein Gebot der ökonomischen Vernunft, aber 
auch der sozialen Gerechtigkeit, dass das „Übergewicht“ der Objektförderung 
zugunsten der Subjektförderung – mit Augenmaß – umverteilt wird. 

 

2. Aufhebung der Zweckbindung bei der Wohnbauförderung 

Durch das Zweckzuschussgesetz 2001 wurde das jahrzehntelang bewährte 
„Kreislaufsystem“ der Wohnbauförderung praktisch zerschlagen. Durch diese 
Gesetzesänderung wurden die Rückflüsse aus Darlehen ganz oder teilweise 
von ihrer bisherigen Zweckbindung befreit. Dies bedeutet, dass konkret weni-
ger Mittel für den Wohnbau zur Verfügung stehen. 

Damit wurde ein bewährtes, vor allem sicheres System aufgebrochen und 
so dem Ziel einer kurzfristigen Budgetkonsolidierung geopfert. 

IX. Was ist noch zu tun? 
Wiedereinführung der Zweckbindung bei der Wohnbauförderung: Die 

Zweckwidmung ist unbedingt notwendig, da weniger Mittel für den Wohnbau 
automatisch in kurzer Zeit zu steigenden Baukosten, aber auch zu höheren 
Mieten führen.  

Gleichstellung bei der Wohnbauförderung für MigrantInnen: Es ist ein 
Unrecht, dass MigrantInnen, die mit ihren Steuergeldern die Wohnbauförde-
rung mitfinanzieren, in drei Bundesländern noch immer von der Wohnbeihilfe 
für geförderte Neubauwohnungen ausgeschlossen sind. Es ist daher ein Gebot 
der sozialen Gerechtigkeit, allen aufenthaltsverfestigt in Österreich lebenden 
Menschen Wohnbeihilfe zugänglich zu machen. 
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Echte eigenmittelfreie Wohnungen: Es braucht für einkommensschwache 
Gruppen echte eigenmittelfreie Wohnungen mit unbefristeten Mietverträgen, 
da für viele Menschen Bau- und Grundkostenbeiträge nicht leistbar sind.  

Eingeschränktes Weitergaberecht bei Wohnungen gemeinnütziger Bau-
vereinigungen: Die Rolle der gemeinnützigen Bauvereinigungen ist nach wie 
vor von großer Bedeutung. Um einkommensschwachen Personen einen besse-
ren Zugang zu gemeinnützigen Wohnungen zu ermöglichen, sollte es nur ein 
sehr eingeschränktes Weitergaberecht für preiswerte Bestandswohnungen 
geben. Gesetzliche Kontingente, auch freiwillige Verpflichtungen von Bauträ-
gern, wären hier zu überlegen. 

Mindestausstattung bei Wohnungen für „einkommensschwache“ Perso-
nen: Eine funktionierende finanzierbare Heizung, eine Dusche, ein Herd und 
ein Kühlschrank sollten als Mindestausstattung zur Verfügung gestellt werden. 
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I. Energetische Optimierung der Nachkriegsbauten 
In den letzten 25 Jahren wurde ein Drittel des österreichischen Wohn-

raums, der vor 1980 errichtet wurde, thermisch saniert. Von 1981 bis 2001 
sind von den 1,4 Mio. Wohnungen in Geschossbauten 26% saniert worden. 
23% der Eigenheimbesitzer (von insgesamt 1,2 Mio.) haben ebenfalls energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen vorgenommen. Für die ersten 5 Jahre des 21. 
Jahrhunderts (2001-2006) wird eine Sanierungsquote von 8% für alle mehrge-
schossigen Wohnbauten angenommen, während Eigenheime lediglich 6% er-
reicht haben sollen.594 Für den langen Zeitraum eines Vierteljahrhunderts ist 
aber doch der enorme technische Fortschritt bei wärmetechnischen Sanierungs-
maßnahmen zu berücksichtigen, sodass die Wärmedämmtechniken der 1980er 
oder frühen 1990er Jahre in ihren Resultaten nicht unbedingt mit den Techno-
logien 20 Jahre später zu vergleichen sind. 

II. Differenzierung nach Gebäudeeigentümer  
im Geschosswohnbau 

Wenn die Sanierungsrate im vor 1980 errichteten Geschosswohnbau nach 
Gebäudeeigentümern differenziert wird, ergibt sich für die gemeinnützige 
Branche ein sehr beeindruckendes Ergebnis. Sie hat in den beiden vergangenen 
Jahrzehnten im Vergleich zu anderen Bauträgern bzw. Eigentümern den mit 
                          

594 Statistik Austria, GBV. 
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Abstand höchsten Anteil ihres Bestandes energetisch saniert und hat auch den 
höchsten Zuwachs im Vergleich der beiden betrachteten Dekaden zu verzeich-
nen. So haben gemeinnützige Bauvereinigungen von 1981 bis 2001 49% ihres 
Bestandes thermisch saniert, Gebietskörperschaften im selben Zeitraum 34% 
und Private sowie juristischen Personen als Eigentümer von Geschossbauten in 
Miete und Eigentum 17%. Die sehr vorsichtigen Schätzungen ergeben für die 
Jahre 2001 bis 2006 für die vor 1980 errichteten mehrgeschossigen Wohnbau-
ten ebenfalls nach Eigentümern gegliedert sehr differenzierte Sanierungsraten 
ihres jeweiligen Bestandes: GBV 17%, Gebietskörperschaften 10%, Private 
und Juristische Personen 5%.595  

Spezifische Erhebungen des Verbandes im Rahmen der „klima:aktiv-
Vereinbarung zeigen für das Jahr 2005, dass die gemeinnützige Wohnungs-
wirtschaft 5% ihres vor 1980 errichteten Mietbestandes saniert hat, was eine 
Sanierungsrate von 3% bezogen auf den bis 2001 errichteten Mietwohnungs-
bestand ergibt. Dabei ist die enorme Neubauleistung gemeinnütziger Bauver-
einigungen in den 1990er Jahren, die mit einem Anteil von 27% am gemein-
nützigen Gesamtbestand zu beziffern ist, zu berücksichtigen.596 Diese Neu-
bauwohnungen sind in einem energetisch wesentlich hochwertigeren Standard 
ausgeführt als die zur dringlichen Wohnversorgung breiter Bevölkerungs-
schichten rasch errichteten Nachkriegsbauten bis 1970. 

Denn seit den frühen 1990er Jahren experimentierten einzelne Bundes-
länder, wie Salzburg, Vorarlberg, Tirol und Wien, mit finanziellen Anreizen 
zur Erreichung thermisch anspruchsvoller Bauten, und schon in den 1980er 
Jahren begannen die Bundesländer zunehmend energierelevante Aspekte in die 
Bauordnungen aufzunehmen.597 

Der Erhebungsstand des Verbandes für das Jahr 2006 lässt auf eine Sanie-
rungsrate von 6% des vor 1980 errichteten gemeinnützigen Mietwohnungsbe-
standes schließen.598 

Diese Zahlen zeigen eine kontinuierlich wachsende Sanierungsleistung 
der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, die immer überdurchschnittlich hoch 
gegenüber den Sanierungsmaßnahmen anderer Immobiliensektoren ausfiel. 
Die sonst in der Immobilienbranche kaum anzutreffende Symbiose von Eigen-
tümer und Verwalter bei gemeinnützigen Wohnbauten scheint doch ein we-
sentlicher Vorteil bei Fragen der Bewirtschaftung zu sein, bei denen in anderen 
Konstellationen doch Interessenskollisionen auftreten können. Dies zeigt sich 
auch am Beispiel des Neubaus, wo sorgfältiges und qualitätsbewusstes Errich-
ten zeit- und kostenintensive Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen in der 
Bewirtschaftungsphase in Grenzen halten kann. 

Kaum ein Erzeugnis aktueller Produktion weist eine höhere Lebenserwar-
tung auf, als das Gebäude. Um die Gebrauchstauglichkeit eines Gebäudes 
gewährleisten zu können und eine Reduktion der Lebensdauer zu verhindern, 

                          
595 Statistik Austria, GBV. 
596 GBV. 
597 Lugger/Amann (2007), 18-20. 
598 GBV. 
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muss es periodisch instand gehalten bzw. instand gesetzt werden.599 Langfris-
tiger Werterhalt und Wertsteigerung bei guter Nutzbarkeit lassen sich nur 
durch nachhaltige Strategien erreichen. Das Zusammenwirken von techni-
schem Know-how, langfristig ausgerichtetem Denken und entsprechenden 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können als Erfolgsrezept für ökologi-
sche Sanierung angesehen werden.600 Die „Zutaten“ für dieses Erfolgsrezept 
liegen in den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes.  

III. Rechtliche Rahmenbedingungen  
für nachhaltige Bewirtschaftung 

Die unter Experten unbestrittene „Sanierungsfreundlichkeit“ des WGG 
ergibt sich aus folgenden Bestimmungen: 

Gemeinnützige Bauvereinigungen errichten und verwalten Wohnungsbe-
stände (§ 7 Abs. 1 und 2 WGG) nicht aus Renditeüberlegungen, sondern zur Be-
reitstellung von Wohnraum in einem zeitgemäßen Standard mit normaler Aus-
stattung an einen begünstigten Personenkreis (§ 8 Abs. 3). Als normale Aus-
stattung gilt eine Ausstattung, die „bei größter Wirtschaftlichkeit des Baukos-
tenaufwandes unter Bedachtnahme auf die Betriebs- und Instandhaltungskosten 
und bei einwandfreier Ausführung nach dem jeweiligen Stand der Technik, insbe-
sondere hinsichtlich des Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits- und Abgasschutzes 
sowie der Anschlussmöglichkeit an Fernwärme in hiefür in Betracht kommen-
den Gebieten, den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entspricht“ (§ 2 Z 2 WGG).  

Die zum Geschäftskreis einer GBV gehörende Verwaltung „schließt alle 
Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung, insbes. die Instandhaltung und In-
standsetzung … mit ein“ (§ 7 Abs. 1 WGG). Zur Instandhaltung (Sicherung der 
Nutzung der Baulichkeit) und Instandsetzung (wiederkehrende und einmalig 
notwendige Änderungen) zählen jedenfalls jene Maßnahmen, die in § 14a Abs. 
2 WGG genannt sind, wie auch jene Verbesserungsmaßnahmen (wertsteigern-
de Aufwendungen, die die Wesensart der Baulichkeit verändern), die in § 14b 
Abs. 2 WGG aufgezählt sind.601  

Der Auftrag zur zeitgemäßen Standarderhaltung ergibt sich für die gemein-
nützige Bauvereinigung schon aus dem Gebarungsrecht (§ 23 WGG).602 In § 14a 
ff. legt das WGG den Umfang der Erhaltungs- und Verbesserungspflicht fest. 

 Zu dem im MRG geltenden üblichen Standard, der sich auch im Erhal-
tungsauftrag des WGG wieder findet, kennt das WGG darüber hinaus die zeit-
gemäße Nachbesserung (§ 14a Abs. 2 Z 7 WGG). Dieser erweiterte Geset-
zesauftrag sieht vor allem – insbesondere bei Gewährung einer öffentlichen 
Förderung – die Durchführung behinderten-, alten- und kindergerechter Maß-
nahmen nach dem jeweiligen Stand der Technik und die zeitgemäße Ausstat-

                          
599 Curschellas in GBV (Hg.) (2004), 35. 
600 Wurm in GBV (Hg.) (2004), 86. 
601 Holoubek in Korinek/Nowotny (Hg.) (1994), 363. 
602 Österreicher in GBV (Hg.) (2004), 128. 
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tung der Baulichkeiten bzw. Bestandsobjekte vor, wobei auf die Betriebs- und 
Instandhaltungskosten Bedacht zu nehmen ist.  

Eine weitere wesentliche Möglichkeit im Gegensatz zum MRG sieht das 
WGG mit dem „Contracting“ (§ 14 Abs. 5a bzw. 5b WGG) vor, wobei aus der 
Einsparung laufender Kosten – resultierend aus energetischen Minderbelastun-
gen bei Betriebs- und Heizkosten – die Refinanzierung der Energiesparmaß-
nahmen für maximal 15 Jahre als Betriebskosten für den Wohnungsnutzer 
kostenneutral verrechenbar ist. 

IV. EVB als praktikables Refinanzierungsinstrument 
Da die Kosten für eine umfassend energetische Sanierung unmöglich aus 

den Energiekosteneinsparungen allein refinanziert werden können, müssen we-
sentliche Teile der Refinanzierung aus den für Instandhaltung zur Verfügung 
stehenden Mitteln abgedeckt werden. Das WGG sieht bereits seit mehr als zwei 
Jahrzehnten einen sinnvollen Finanzierungskreislauf für die Erfüllung der Ver-
mieterpflichten bei Erhaltung und Verbesserung vor. Der nach Baualter gestaf-
felte Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag (EVB) sieht komplexe Vorschrei-
bungs- und Verrechnungsregelungen vor (z.B. die Rückforderbarkeit durch den 
letzten Mieter des über die Grundstufe erhöhten EVB bei Nichtverbrauch nach 
10 Jahren, angemessen verzinst) und ist durch seine autonome Gestaltung und 
ausschließlicher Verwendungsmöglichkeit für Erhaltung und Verbesserung ein 
praktikables Finanzierungsinstrument für umfassende Sanierungen. 

Die Sanierungsfreundlichkeit des WGG ergibt sich in erster Linie aus der 
Einhebung eines eigenen EVB, der bei Ausschöpfung des gesetzlich limitier-
ten Maximalrahmens und unter Einrechnung von Wohnbauförderungsmitteln 
in der Regel ausreicht, um eine qualitativ hochwertige energetische Sanierung 
zumindest der Gebäudehülle zu refinanzieren.603 Mittels EVB-Einhebung ist 
eine Vorausschau der Bewirtschaftungspolitik auf 5 bis 10 Jahre möglich, was 
für langfristig zu planende Großinstandsetzungen unabdingbar ist. Die kosten-
aufwendigsten Erhaltungsarbeiten betreffen die exponierten Gebäudeteile 
Fassade, Fenster, Dach und Balkon. 

Die Sanierung alter Bausubstanz birgt an sich schon umfassende ökologi-
sche Ansätze. Ist es doch ein ressourcenschonender Umgang mit bereits vor-
handenem Baumaterial, das bei einem allfälligen Abbruch mit hohem Energie-
aufwand abgetragen und entsorgt werden und im Falle einer Wiederbebauung 
durch neues Baumaterial ersetzt werden müsste. Der Aufwand der Entsorgung, 
der Flächenbedarf und vor allem die Umweltbelastung der Deponierung sind 
hinlänglich bekannt.604  

Dennoch kann für die Zukunft der Abbruch von Wohngebäuden nicht 
ausgeschlossen werden („Reconstructing“). Gemeinnützige Bauvereinigungen 
sind seit kurzem (WRN 2006) verpflichtet, im Fall eines „unwirtschaftlich 

                          
603 Energieverwertungsagentur/Grazer Energieagentur (Hg.) (2002), 20. 
604 Trojan in GBV (Hg.) (2004), 89. 
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hohen energetischen Sanierungsbedarfs“ (§ 14a Abs. 2 Z 5) in einer unterneh-
mensinternen Kalkulation die Kosten eines Abbruchs samt den Kosten der 
Errichtung einer Baulichkeit in räumlicher Nähe den Kosten einer umfassen-
den Sanierung gegenüberzustellen und die Sinnhaftigkeit einer umfassenden 
Sanierung trotz unwirtschaftlich hoher Sanierungskosten zu begründen. 

V. Weiterentwicklung des Erhaltungsbegriffs  
durch Gebäuderichtlinie ? 

Die Erhaltungspflicht des Vermieters im MRG (§ 3) wie im WGG (§ 14) 
umfasst nicht bloß die Konservierung eines bestimmten Zustandes. Mit der 
Anknüpfung an den „jeweils ortsüblichen Standard“ ist auch eine Anpassung 
an neue Verhältnisse erforderlich, die zum Schlagwort vom dynamischen Er-
haltungsbegriff geführt haben.605 Dieser konkretisiert sich zum Beispiel im 
WGG in den im § 14a Abs. 2 aufgezählten Erhaltungsmaßnahmen, worunter 
auch die „Installation von technisch geeigneten Gemeinschaftseinrichtungen 
zur Senkung des Energieverbrauchs oder die der Senkung des Energiever-
brauchs sonst dienenden Ausgestaltungen der Baulichkeit, von einzelnen Tei-
len der Baulichkeit, von einzelnen Wohnungen oder Geschäftsräumen“ fallen 
(§ 14a Abs. 2 Z 5 WGG).  

Ein Meilenstein wird wohl die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie in den 
österreichischen Bauordnungen setzen. Denn die EU-Richtlinie verlangt in Arti-
kel 6, dass für Gebäude ab 1.000 m² Nutzfläche ab einem bestimmten Umfang 
der Sanierungsarbeiten (= Sanierungskosten in Bezug auf Gebäudewert oder 
Sanierung von mindestens 3 Bauteilen zeitlich zusammenhängend) zwingend die 
Herstellung eines energetischen Zustandes, konkret die Einhaltung einer je nach 
Gebäudegröße unterschiedlich definierten Anforderung an die energetische Qua-
lität der Gebäudehülle und der haustechnischen Anlagen (Heizungssystem), 
vorzunehmen ist. Das heißt, dass bei baulichen Maßnahmen ab einem gewissen 
Umfang, die aufgrund einer Reparaturbedürftigkeit gemäß den Erhaltungspflich-
ten des Vermieters gesetzt werden, zwingend die Kriterien der Ortsüblichkeit in 
energetischer Hinsicht auf das gesamte Gebäude (Gesamtenergieeffizienz) an-
zuwenden sind. Solche Maßnahmen sind durchaus als kraft öffentlich-rechtlicher 
Verpflichtung vorzunehmende Umgestaltungen zu qualifizieren.  

Daraus ergibt sich für die Zukunft eine Erweiterung der Erhaltungspflich-
ten des Vermieters, die nicht durch wohnrechtliche Änderungen oder durch 
Änderungen der Rechtssprechung bedingt ist, sondern sich aufgrund baurecht-
licher Änderungen – ausgelöst durch eine europarechtliche Vorgabe – ergibt. 
Sie löst damit einen erhöhten finanziellen Bedarf und organisatorischen wie 
technischen Mehraufwand aus.  

Die Anpassung eines umfassend zu sanierenden Gebäudes an energeti-
sche Mindesterfordernisse wird in der EU-Richtlinie zwar von der technischen, 
funktionellen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit abhängig gemacht, aber in 
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der von den österreichischen Bundesländern gemeinsam erarbeiteten OIB-
Richtlinie 6, die als Basis für die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie in den 
Länder-Bauordnungen dient, findet sich nur für die thermisch-energetische 
Verbesserung des Heizungs- und Warmwassersystems ein Bezug auf die Wirt-
schaftlichkeit und mögliche Grenzen in den rechtlichen Rahmenbedingungen. 
Inwieweit die Bauordnungen der Länder Wirtschaftlichkeitskriterien berück-
sichtigen, wird noch abzuwarten sein. Damit könnte dieses neue Erfordernis in 
ein Spannungsverhältnis mit den wohnzivilrechtlichen Vorgaben treten, die 
energieverbrauchsenkende Maßnahmen nur dann erlauben, wenn sie „in einem 
wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis zum allgemeinen Erhaltungszustand des 
Hauses und den zu erwartenden Einsparungen stehen“ (Z 5).  

Die „zu erwartenden Einsparungen“ könnten jedoch über den ab 2009 im 
Bestand bei Vermietung oder Verkauf erforderlichen Energieausweis (EAVG) 
technisch fundierter und auch transparenter darstellbar werden. Denn dem 
Energieausweis, der den energetischen Status des Gebäudes darstellt, sind 
Empfehlungen für kostengünstige Verbesserungen der Gesamtenergieeffizienz 
beizufügen, die unter Umständen ganz konkrete Maßnahmen einschließlich 
des Einsparpotentials umfassen könnten. Form und Inhalt der Empfehlungen 
sind bis dato leider nicht definiert. 

Aus den im Energieausweis ausgewiesenen Energiekennzahlen, die auf 
den Gebäudedaten und den Berechnungen zur Normnutzung basieren, können 
keine tatsächlichen Energieverbrauchszahlen abgelesen werden, da das indivi-
duelle Nutzerverhalten in der Regel zu verschieden von der Normnutzung ist. 
Dies könnte ein Grund für Konflikte zwischen Vermieter und Nutzer werden, 
wenn den Wohnungsnutzern keine ausreichenden Informationen und Erklä-
rungen über die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes und der Wohnung und 
über das richtige Nutzerverhalten zur Verfügung gestellt werden. 

 Bisher sind in der Sanierungspraxis von gemeinnützigen Bauvereinigun-
gen die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge in der Regel ausreichend ge-
wesen. Die Ausweitung der Erhaltungsverpflichtungen durch zwingende bau-
rechtliche Anforderungen für Heizwärmebedarf und Endenergiebedarf bei 
umfassender Sanierung könnte nicht nur mit den Wirtschaftlichkeitskriterien 
des WGG in Konflikt geraten, sondern vor allem auch an die Kapazitätsgren-
zen des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages stoßen. Dies könnte zur bis-
her kaum beanspruchten Möglichkeit der gerichtlichen Erhöhung des Erhal-
tungs- und Verbesserungsbeitrages führen (§ 14 Abs. 2 WGG) oder – wo 
organisatorisch möglich – zum bisher kaum verwendeten Contracting-Modell. 

VI. Energieausweis – Chance für Energieeffizienz  
und Nachhaltigkeit 

 Die Verbandserhebungen zu Sanierungen im gemeinnützigen Wohnungs-
bestand zeigen nicht nur ein quantitativ eindruckvolles Bild, sondern beweisen 
auch sehr große thermische Verbesserungen der Gebäude. Der durchschnittliche 
Heizwärmebedarf (HWB = Energiekennzahl zur Bewertung der energetischen 
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Qualität der Gebäudehülle) reduzierte sich bei thermischen Sanierungen 2005 
um 57% (von durchschnittlich vor der Sanierung 116 kWh/m².a auf 50 
kWh/m².a nach der Sanierung) und 2006 um 59% (von 114 kWh/m².a zu 47 
kWh/m².a).606 Diese Durchschnittwerte für den Heizwärmebedarf würden für die 
Darstellung auf einem Energieausweis bedeuten, dass sich ein durchschnittliches 
gemeinnütziges Gebäude bei einer umfassenden energetischen Sanierung von 
der Energieeffizienzklasse D auf die Energieeffizienzklasse B verbessert (sym-
bolisiert durch den Farbwechsel von gelb auf grün!).  

Diese deutliche Verbesserung in der Energieeffizienz der gemeinnützigen 
Gebäude hat auch einen positiven Effekt auf das Klima: Die CO2-Emissionen 
sanierter Gebäude halbieren sich. Hat eine gemeinnützige Wohnung vor Sanie-
rung noch rund 4 t CO2-Äquivalente pro Jahr emittiert, sind es nach der Sanie-
rung nur mehr 2 Tonnen. 

Die Energiekennzahl, die am Energieausweis in ein „Labeling“ (Farbska-
la von rot bis grün) übersetzt wird, ist in Österreich – entgegen den Intentionen 
der EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – der Heiz-
wärmebedarf, mit dem man die meisten Erfahrungswerte hat, statt dem End-
energiebedarf oder Primärenergiebedarf, die beide die energetische Qualität 
eines Gebäudes in seiner Gesamtheit erfassen.607 Das hat u.a. den Nachteil, 
dass Investitionen in die Haustechnik, die sich nicht im Heizwärmebedarf 
(HWB), sondern erst im Endenergiebedarf (EEB) auswirken, im „Labeling“ 
kein „Up-grading“ der Energieeffizienzklasse bewirken, wodurch auch der 
Marketing-Effekt unterbleibt. 

Dennoch bietet der Energieausweis mannigfachen Nutzen für den Gebäude-
eigentümer: er erhält eine umfangreiche Sammlung von Gebäudedaten, mit 
denen energetische Gebäudeprofile erstellt und Einsparpotentiale identifiziert 
werden können, ermöglicht eine leichtere Vorausschau und bessere Planung 
von Investitionen und eignet sich als Werbeinstrument. 

Es ist absehbar, dass der Energieausweis, wie er von der EU-Gebäudericht-
linie in Artikel 7 verlangt wird, den Wert der Immobilie beeinflussen wird. Der 
bedarfsorientierte Energieausweis stärkt tendenziell die Wettbewerbsposition 
jener Wohnungsunternehmen, die energieeffiziente Wohnungen anbieten.  

Ein sehr großer Unsicherheitsfaktor in der Praxis stellt die mangelnde ge-
setzliche Bestimmung zur Kostentragung für die Erstellung von Energieaus-
weisen im Wohnrecht dar und könnte unter Umständen eine Verzögerung in 
der raschen flächendeckenden Einführung dieses Instruments herbeiführen.608 

VII. Verbrauchsermittlung bei Niedrigstenergieverbrauch? 
Der energetische Status eines Gebäudes kann im ersten Jahrzehnt des 21. 

Jahrhunderts erheblich verbessert werden: bis auf den Standard eines Niedrig-
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608 Siehe Beitrag Call, S. 135. 
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energiehauses (30 bis 40 kWh/m².a bei Mehrwohnungsbauten) oder in einigen 
Fällen mit mehr finanziellem und technischem Aufwand sowie Zustimmung 
der Bewohner auch auf das Niveau eines Passivhauses (unter 15kWh/m².a). Im 
geförderten Neubau funktioniert das Niedrigenergiehaus in der Praxis seit rund 
zehn Jahren sehr gut. Auch die Errichtung von mehrgeschossigen Passivhäu-
sern sind (bei Gemeinnützigen) keine Einzelfälle mehr. Allerdings tritt in op-
timal sanierten und neu errichteten Niedrigstenergiehäusern der paradoxe Fall 
ein, dass in der Heizkostenabrechnung zum niedrigen Energieverbrauch ein 
relativ hoher Anteil an reinen Verrechnungskosten, verursacht durch die indi-
viduelle Verbrauchsmessung, zu Tage tritt, der bei den Nutzern auf wenig 
Verständnis trifft, weil sich der extrem niedrige Energieverbrauch nicht 
gleichermaßen in niedrigen Heizkosten niederschlägt.609  

Das im Jahr 1992 zur „rationellen und sparsamen Energieverwendung“ 
eingeführte Heizkostenabrechnungsgesetz (HeizKG)610 ist für alle Gebäude 
mit mindestens vier Nutzungsobjekten, die gemeinschaftlich mit Wärme ver-
sorgt werden, anwendbar und sieht eine individuelle Verbrauchsermittlung und 
Abrechnung vor. Die Verbrauchsermittlung soll die Motivation des einzelnen 
Nutzers zur möglichst sparsamen Inanspruchnahme von Energie durch Kosten-
tragung entsprechend seinem Heizverhalten erhöhen.  

Da aber in einem Niedrigenergiehaus und noch viel mehr in einem Pas-
sivhaus die Notwendigkeit des Heizens aufgrund der überdurchschnittlich gut 
gedämmten Gebäudehülle auf ein Minimum reduziert ist, wird die im Heizkos-
tenabrechnungsgesetz angestrebte und in den Erläuterungen erwähnte „ausge-
wogene Balance zwischen Verteilungsgerechtigkeit und dafür zu tätigendem 
Kostenaufwand“ nicht erreicht.611  

So könnte man zum Schluss kommen, dass die anfangs der 1990er Jahre 
im Heizkostenabrechnungsgesetz angepeilten Maßnahmen zur Reduktion des 
Energieverbrauchs durch eine Änderung des Nutzerverhaltens von der techni-
schen Entwicklung und dem damit einhergehenden stark reduzierten Heiz-
wärmebedarf überholt wurde.  

Einer bundesgesetzlichen Rückkehr in die nutzflächenbezogene Abrech-
nung der Heizkosten im Niedrigstenergiehaus steht die Vereinbarung gemäß 
15a B-VG über die Einsparung von Energie entgegen, worin 1980 vereinbart 
wurde, dass die Länder in ihren Bauordnungen bei der Errichtung von zentra-
len Wärmeversorgungsanlagen in Gebäuden die Installierung von Geräten zur 
Feststellung der individuellen Energieverbrauchsanteile vorzusehen haben.612 

In Deutschland hingegen wurde 2007 ein integriertes Energie- und Klima-
programm vorgelegt, das auch die Befreiung von Passivhäusern von der Heiz-
kostenabrechnung vorsieht.613 

                          
609 Siehe Beitrag Lorenz, Kapitel V., S. 334. 
610 BGBl 1992/827 Bundesgesetz über die sparsame Nutzung von Energie durch 

verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten. 
611 Erläuterungen zur RV zum Heizkostenabrechungsgesetz, 716 d. B. 18. GP. 
612 BGBl 1980/35, Artikel 15. 
613 Vogler (2007), 369. 
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In Zukunft wird die Effizienz der Warmwasserbereitung wesentlich an 
Bedeutung gewinnen. Im Niedrigenergiehaus beträgt der Anteil für die 
Warmwasserbereitung ca. 50% des gesamten Energieeinsatzes, im Passivhaus 
bestimmt die Warmwasserbereitung überhaupt den Energiebedarf.614 

VIII. In der Praxis bewährte Rahmenbedingungen  
weiterentwickeln 

Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft nimmt für sich in Anspruch, 
eine führende Rolle bei Innovation und zeitgemäßer Wohnkultur einzuneh-
men und im Umgang mit Ressourcen sparsam und offen für umweltgerechte 
Technologien zu sein.  

Die qualitativ wie quantitativ herausragenden Sanierungsmaßnahmen im 
gemeinnützigen Wohnungsbestand zeigen, dass sich im gemeinnützigen Be-
reich ökologische Orientierung und praktische Umsetzung in höchstem Maße 
realisieren. 

Um auch die kommenden Herausforderungen, wie Klimawandel und hohe 
Energiepreise, bewältigen zu können, um mit der technologischen Entwicklung 
Schritt halten zu können und den ständig höher werdenden ökologischen Anfor-
derungen gerecht zu werden, sowie den steigenden Bedürfnissen an Wohnkom-
fort adäquat begegnen zu können, bedarf es der Fortsetzung der innovativen 
Weiterentwicklung des WGG im Bereich der Bestandsbewirtschaftung. 

                          
614 Vogler (2007), 371. 
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Klaus Lugger und Siegfried Ludwig 

Zur Person Helmut Puchebner 

Helmut Puchebner, von seinen Freunden „Brummerl“ genannt, ein „Land-
straßer-Hauptstraßler“, wurde am 23. Feber 1943 in einer wohl sehr unruhigen 
Zeit in Wien geboren. Nach der Volksschule in Wien und Maria Anzbach in 
Niederösterreich besuchte er die AHS in Wien/Stubenbastei und maturierte 
1961. Helmut ist unverheiratet. Zeitlebens war er ein fürsorglicher Sohn für seine 
Mutter. Er brachte einen großen Teil seiner Lebenskraft neben „seinen“ Studen-
tenverbindungen in die gemeinnützige Wohnungswirtschaft ein. Der „ARGE 
Eigenheim“ diente er in vielen Funktionen. Vorerst als Kassier und Bundessek-
retär (1983 bis 1992) und schließlich ab 2004 als Obmannstellvertreter. 

Als Urbursch der MKV-Korporation Frankonia in Wien ist er auch in 
weiteren zehn MKV-Verbindungen Mitglied, teilweise auch Gründungsmit-
glied. Er führt den Verbindungsnamen „vlg. Dr. cer. Herkules“ und war 1967 
bis 1982 Jahre auch Kartellvorsitzender aller österreichischen katholischen 
Mittelschulverbindungen. Zuvor hatte er im höchsten Führungsgremium des 
MKV auch das Amt des Philisterseniors inne. Sein großes coleurstudentisches 
Engagement wurde durch die Ehrenmitgliedschaft bei der ÖCV Verbindung 
Bajuvaria Wien, einer weiteren ungarischen katholischen Verbindung sowie 
zweier slowakischer katholischer Studentenverbindungen gewürdigt. Im Kura-
torium des europäischen Kartellverbandes christlicher Studentenverbände 
(EKV), das in zwölf europäischen Staaten vertreten ist und etwa 120.000 Mit-
glieder aufweist, war er 1983 bis 1987 Vizepräsident und 1987 bis 2004 Ge-
schäftsführer des Kuratoriums. Diese Einrichtung hat seit 1985 vom Europarat 
den Konsultativstatus einer NGO (Non Governmental Organisation). 

Stark engagierte sich Puchebner auch in der katholischen Laienarbeit, so als 
langjähriger Pfarrgemeinderat bzw. Mitglied des Finanzausschusses in St. Ro-
chus/St. Sebastian. Seit 2001 ist er auch Grabesritter. Sein kirchliches Engage-
ment wurde durch das Komturkreuz des päpstlichen Silvesterordens 1995 geehrt. 

Die zutiefst soziale und dienstnehmerorientierte Persönlichkeit von Hel-
mut Puchebner ist durch seine vielfältige und jahrzehntelange Tätigkeit im 
ÖAAB und in der ÖVP zu erkennen. Seit 2004 ist er Präsident des Österreichi-
schen Mieter-, Siedler- und Wohnungseigentümerbundes. Seine Arbeit wurde 
2007 mit dem Leopold Kunschak-Preis gewürdigt. 

Die berufliche Übersicht ergänzte Puchebner durch folgende Funktionen: 
Kommerzialrat für die Statistik, Mitglied des Bundeseinigungsamtes seit 1989, 
Befugnis als gewerblicher Bauträger und Immobilienverwalter, Ersatzmitglied 
der Qualitätsbehörde seit 2006. 
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Große Übersicht über die weitläufigen Facetten der gemeinnützigen Woh-
nungswirtschaft gewann er durch seine vielseitigen Tätigkeiten als Betriebsrat, 
Aufsichtrat, als Prokurist und Geschäftsführer in mehreren gemeinnützigen Bau-
vereinigungen. 1962 begann er als Angestellter der Siedlungsgenossenschaft 
„Alpenland“, 1970 wurde er Gesamtprokurist. Als langjähriger Dienstnehmer-
vertreter wurde er 1977 Betriebsratsobmann. Nach einer nebenberuflichen Tä-
tigkeit als Vorstandsmitglied bei der gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft 
„Austria“ in Maria Enzersdorf-Südstadt ab 1968 wurde er dort hauptberuflicher 
Vorstand von 1984 bis 1993. Nach seiner Aufsichtsratstätigkeit ab 1982 wurde 
er 1994 bis 2003 hauptberuflicher Geschäftsführer des „Österreichischen 
Volkswohnungswerks“ in Wien. Große Freude machte ihm die Aufgabe als 
ehrenamtliches (Gründungs-)Vorstandmitglied der „STUWO Gemeinnützige 
Studentenwohnbau-AG“ in Wien. Als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 
bzw. Vorstandsmitglied der „Wiener Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsge-
nossenschaft“, als Geschäftsführer bzw. später Aufsichtsrat der „NÖSTA – Nie-
derösterreichische Gesellschaft für Stadt-, Dorferneuerung und alternatives 
Wohnen“ und als nebenberufliches Vorstandsmitglied der Wohnbaugenossen-
schaft „Neues Leben“ brachte er seine Erfahrung ein. 

Helmut, ein blendender „Netzwerker“, wurde 1982 Vorstandsmitglied des 
„Österreichischen Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisions-
verband“, 1983 bis 2004 war er Obmannstellvertreter. Seit 2004 ist er Vorsit-
zender des Wohnrechtsausschusses der gemeinnützigen Bauvereinigungen. 
Der Verband dankte dieses überragende Engagement mit dem Ehrenring. 

Puchebners klare Position zum Revisionsverband brachte er in seiner Ab-
schiedsrede als Obmannstellvertreter am Verbandstag der gemeinnützigen 
Wohnungswirtschaft 2004 auf den Punkt: „Als ich 1983 erstmals in diese 
Funktion berufen wurde, hatte der Verband weder nennenswerte Rücklagen, 
noch eine wirklich ausreichende Liquidität. In den sieben Funktionsperioden 
der Verbandsorgane, insgesamt also 21 Jahre, in denen ich diese Funktion 
ausgeübt habe, konnte durch eine Vielzahl von Maßnahmen jene wirtschaftli-
che Situation erreicht werden, die sie dem vorliegenden Jahresabschluss ent-
nehmen können … Diese Situation war neben vielen anderen wirtschaftlichen 
und politischen Faktoren aber nur zu erreichen, weil die gemeinnützige Woh-
nungswirtschaft durch den Verband auch über eine Interessenvertretung ver-
fügt, um die sie von anderen Branchen durchaus beneidet wird. Dahinter steckt 
ein unspektakuläres und von überzogenen tagespolitischen Erfolgen abgekop-
peltes, aber dafür umso effizienteres und kompetentes Lobbying“. 

Puchebner brachte seine Fähigkeiten und vielfältigen Kontakte vor allem 
in den verschiedenen Wohnrechtsnovellen und Verordnungen zum Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetz ein: So wurde im „Sparpaket 1993“ laut seiner Ver-
bandstagsrede die „Belagerung des gemeinnützigen Eigenkapitals durch die 
Hohe Pforte“ erfolgreich abgewehrt. Die damalige Regelung zum Reserveka-
pital im WGG hat sehr zur Beruhigung beigetragen. Das 3. Wohnrechtsände-
rungsgesetz 1993 war wohl eine der wichtigsten gesetzlichen Weichenstellun-
gen für die gemeinnützige Wohnungswirtschaft, an der er wesentlich mitge-
arbeitet hat. Viele weitere WGG-Novellen, wie z. B. 1997, 1999, 2000, tragen 
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auch seine Handschrift. Dabei war er immer bestrebt, den Geschäftskreis der 
gemeinnützigen Bauvereinigungen behutsam zu erweitern. Seine vielfältigen 
Vorschläge waren auch Grundlage, die Leistungen der gemeinnützigen Bau-
vereinigungen angemessen zu entgelten. Mit dem für die gemeinnützige Woh-
nungswirtschaft sehr schwierigen Budgetbegleitgesetz 2000 gelang es unter 
seiner tatkräftigen Mitwirkung, die „gewerbliche Tochter“ zu installieren. 
Viele Gesetzesdetails hat er moderierend zwischen den verschiedenen Strö-
mungen innerhalb des Revisionsverbandes, der ÖVP und zwischen den jewei-
ligen Bautensprechern bzw. Koalitionären adaptiert. Puchebner hat auf Grund 
seiner beruflichen Übersicht die hervorragende Fähigkeit entwickelt, in einem 
sehr frühen Stadium Probleme der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft „auf-
zusaugen wie ein Schwamm“, diese für die Politik verständlich zu machen und 
gleichzeitig Lösungsmöglichkeiten anzubieten. 

Sein großes Lebenswerk ehrte die Republik Österreich 2005 mit der Verlei-
hung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für die Verdienste um die Republik. 

Die vorliegende Festschrift zum 65. Geburtstag von Helmut Puchebner 
ist als Würdigung der Branche für einen ihrer wirkungsvollsten Vorkämpfer 
aufzufassen. 
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